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Vorwort

Der 12. Vormundschaftsgerichtstag fand vom 4. – 6. November 2010 in Brühl statt. Er be-
schäftigte sich mit dem Thema: „Menschen und Rechte – Behindertenrechtskonvention und 
Betreuung“. Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behinder-
tenrechtskonvention) wurde von der Bundesrepublik Deutschland mit Wirkung vom 26. März 
2009 ratiiziert. Ein maßgebliches Ziel der Vereinbarung ist es, den vollen und gleichberechtigten 
Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen 
zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. Dementsprechend heißt es in Art. 12 Abs. 1 und 
2 BRK, dass die Vertragsstaaten bekräftigen, dass Menschen mit Behinderungen das Recht 
haben, überall als Rechtssubjekt anerkannt zu werden, und dass sie in allen Lebensbereichen 
gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit genießen.

Für den Vormundschaftsgerichtstag e.V. ist es ein wesentliches Anliegen des Betreuungs-
rechts, die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Menschen zu stärken. Es lag daher nahe, die 
UN-Konvention in den Mittelpunkt der Tagung zu stellen. Es sollte im interdisziplinären Dialog 
der Frage nachgegangen werden, inwieweit das Betreuungsrecht, seine Anwendung und die 
Strukturen im Betreuungswesen mit der Konvention vereinbar sind.

Lebhaft wurde hinsichtlich des Betreuungsrechts erörtert, ob es zulässig sei, dass der Betreuer 
stets gesetzlicher Vertreter ist (§ 1902 BGB). Auch wurde gefragt, ob die Unterbringung (§ 1906 
BGB) mit den Regelungen der Konvention vereinbar ist. Bei der Anwendung des Rechts wurde 
thematisiert, wie Menschenrechte in der medikamentösen Therapie verwirklicht werden können 
und wie Inklusion durch Kommunikation gewährleistet werden kann. Intensiv besprochen wurde 
die Diagnostik in betreuungsrechtlichen Fragen. Mehrere Arbeitsgruppen beschäftigten sich 
mit der Beratung zu Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und zur Niederlegung von 
Patientenwünschen. Erfahrungen mit dem Patientenverfügungsgesetz und die Verantwortlich-
keiten von Betreuerinnen und Betreuerinnen wurden diskutiert. Schließlich wurde gefragt, ob 
die Strukturen des Betreuungsrechts auf dem Prüfstand stehen. 

Die nachfolgenden Beiträge dokumentieren, mit welchem Engagement die Erörterungen ge-
führt worden sind. Unser Dank gilt allen Autorinnen und Autorinnen, die ihre Beiträge zur Verfü-
gung gestellt haben. Die Texte sind redaktionell bearbeitet worden, wobei die unterschiedliche 
Technik der Quellenangabe nicht verändert worden ist. Der Tagungsband möge auch dazu 
beitragen, das Anliegen der UN – Konvention den Lesern nahe zu bringen und zu einer zielför-
dernden Diskussion beizutragen. 

Im Rahmen des 12. Vormundschaftsgerichtstags hat traditionell eine Mitgliederversammlung 
stattgefunden. Diese hat beschlossen, dass eine Namensänderung des Vereins in: „Betreu-
ungsgerichtstag e.V.“ stattinden soll. 

Die Fragen, die im Rahmen der Tagung erörtert worden sind, werden den Betreuungsgerichts-
tag e.V. weiter beschäftigen. Sie werden ein Schwerpunkt der Vorstandsarbeit und weiterer 
regionaler Betreuungsgerichtstage und des 13. Betreuungsgerichtstages sein.

Berlin, Volkertshausen, im Mai 2011

Dr. Andrea Diekmann, Vizepräsidentin des Landgerichts, Berlin

Gerold Oeschger, freiberul. Betreuer / Dipl. Sozialarbeiter (FH)
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Einleitungs- und Grußworte zum 12. Vormundschaftsgerichtstag

Traditionsgemäß wurde der 12. Vormundschaftsgerichtstag, der letztmals unter diesem Ar-
beitstitel stattfand, an der Fachhochschule des Bundes in Brühl im November 2010 von einer 
Reihe von Grußworten eröffnet. Diese machen deutlich, daß die Veranstaltung, die auch von 
Vertretern der Bundes- und Landespolitik besucht und mitgetragen wurde, einen wichtigen 
Stellenwert innehat.

Der amtierende Vorsitzende des VGT e.V., Volker Lindemann, hob darauf ab, daß mit der Kon-
vention für das deutsche Erwachsenenschutzrecht – zu dem auch das Betreuungsrecht zähle 
– die Arbeit erst begonnen habe. Die Schwerpunktthemen dieser Tagung werden dazu ge-
nutzt, weiter zu kommen. Weiter zu kommen bei der Antwort auf die Frage: „Müssen wir etwas 
ändern?“ – unsere Gesetze, unsere auf sie gestützten Praktiken oder unsere rechtlich nicht 
geregelte Praxis. Auch wenn die Versuchung groß ist, dass die Praxis sich gleich auf die geset-
zesvollziehende Praxis stürzen werde – das BMJ habe gesagt, dass das Betreuungsrecht ohne 
Einschränkung mit der Konvention vereinbar sei - , warb der Tagungsleiter darum, den etwaigen 
Bedarf an Änderung des geschriebenen Rechts oder an rechtlicher Regelung „gesetzloser“ 
Praxis nicht aus dem Auge verlieren.

Neben dieser großen Herausforderung fänden sich noch genügend andere „Ewigkeitsproble-
me“ des Betreuungswesens. Auch hierzu bat Lindemann nach Kräften mitzuhelfen, ihrer Lösung 
ein Stück näher zu kommen.

Im Grußwort der Bundesministerin der Justiz Sabine Leutheusser - Schnarrenberger, das von 
Dr. Anne Algermissen übermittelt wurde, gab diese ihrer Freude Ausdruck, dass bei dieser 
Tagung die Rechte von Menschen mit Behinderungen in den Mittelpunkt gerückt und das 
Betreuungsrecht aus der Perspektive der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Natio-
nen in den Blick genommen werde. Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen habe die Rechte und die gesellschaftliche Integration behinderter Menschen 
weltweit gestärkt. Das sei wichtig, denn das Bild, das sich die Gesellschaft von Menschen mit 
Behinderung mache und das den Gesetzen zugrunde liege, hat sich erheblich gewandelt: An 
die Stelle von Bevormundung sei die Hilfe zur Selbstbestimmung getreten. Behinderte werden 
nicht länger als “Sorgenkinder“, sondern als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger ange-
sehen. Sie sollen nicht Objekt fremder Aktivitäten, sondern selbstbestimmtes Subjekt sein. 
Weiter wurde ausgeführt, wo immer es möglich ist, sollen Menschen mit Behinderung daher 
Unterstützung zur Selbstständigkeit erhalten, nicht aber fürsorgliche Bevormundung. Steht die 
rechtliche Vertretung durch einen Betreuer zu alledem im Widerspruch? 

Nein, denn Deutschland hat ein modernes Betreuungsrecht, in dessen Mittelpunkt der Betrof-
fene und seine Wünsche stehen. Die Vertretung des Betreuten erfolgt maßgeschneidert nach 
Aufgabenkreisen und nur in dem jeweils erforderlichen Umfang. Außerdem wird dadurch die 
Geschäftsfähigkeit des Betreuten nicht aufgehoben. Eine Betreuung kann eine unerlässliche 
Unterstützung sein, damit ein Betroffener mit Hilfe seines Betreuers sein Leben nach eigenen 
Wünschen und Vorstellungen gestalten kann. Damit kann gerade die Betreuung dazu bei-
tragen, dass der Betreute im Rahmen seiner Möglichkeiten selbstbestimmt lebt. Trotzdem: 
Jede Betreuung ist auch ein Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen. Daher 
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ist der Grundsatz der Betreuungsvermeidung, der auch aus der Behindertenrechtskonvention 
gefolgert werden kann, strikt zu beachten. Andererseits kann es aber auch Situationen geben, 
in denen Menschen besonderen Schutz brauchen, im Rechtsverkehr mit anderen und manch-
mal sogar vor sich selbst. Dem Betreuungsrecht ist daher ein Spannungsverhältnis zwischen 
Selbstbestimmung und Fürsorge immanent. Bei jeder Bestellung eines Betreuers und jeder 
Maßnahme des Betreuungsrechts muss daher stets ein kluger Ausgleich zwischen zu respek-
tierender Selbstbestimmung und erforderlicher Fürsorge getroffen werden. Dieser Vormund-
schaftsgerichtstag wird sich nicht nur mit rechtlichen Fragestellungen befassen, sondern auch 
soziale und medizinische Aspekte in den Blick nehmen. Dieser interdisziplinäre Ansatz ist für 
eine Auseinandersetzung mit dem Betreuungsrecht unerlässlich. Der kritische Blick auf die 
betreuungsrechtliche Praxis aus dem Blickwinkel der UN-Behindertenrechtskonvention kann 
helfen, Stärken oder auch Schwächen zu erkennen. Bei der Anwendung des Betreuungsrechts 
sind alle Beteiligten gefordert, Potentiale zur Verbesserung zu nutzen, um dem Selbstbestim-
mungsrecht hilfsbedürftiger Menschen gerecht zu werden. Dabei sind andere Hilfen, wie etwa 
die Beratung und Unterstützung durch Sozialleistungsträger gefordert, dabei geht es um die 
Zusammenarbeit von Betreuungsbehörden und Betreuungsgerichten sowie nicht zuletzt um 
die Arbeit der Betreuer selbst. Sie tragen die hohe Verantwortung, die Angelegenheiten eines 
anderen nach dessen Wünschen und zu dessen Wohl zu besorgen.

Die Ministerin zeigte sich sicher, dass die Ergebnisse dieser Tagung wichtige Impulse für Fort-
entwicklungen im Bereich des Betreuungsrechts geben werden. 

In ihrem Grußwort stellte die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. 
Kristina Schröder fest, die Balance zwischen Einmischung und Selbstbestimmung zu inden, sei 
ein empindliches Unterfangen. Trotzdem stellen sich täglich viele hunderttausend Menschen 
dieser Herausforderung. Die rund zwei Drittel der Betreuerinnen und Betreuer in Deutschland, 
die diese Tätigkeit ehrenamtlich ausüben, sind für die Gesellschaft unentbehrlich und ver-
dienen uneingeschränkte Anerkennung und Unterstützung. Die Ministerin gab ihrer Freude 
Ausdruck, dass das Schwerpunktthema des Vormundschaftsgerichtstages auch die Behin-
dertenrechtskonvention der Vereinten Nationen einbeziehe. Ihr sei es besonders wichtig, dass 
die Betroffenen in ihren Rechten geschützt blieb, und zwar in allen Altersgruppen: angefangen 
bei den Kindern mit Behinderungen bis hin zu den Senioren, die unter Altersdemenz leiden. 
Nur so könne der Zusammenhalt der Gesellschaft und zwischen den Generationen gesichert 
werden. Bei der Plege und der Betreuung habe sie ein bestimmtes Bild vor Augen: Pleger 
und Betreuer sollen nicht die Steuerung übernehmen, sie sollen vielmehr ein Beiboot sein, um 
dem Hauptschiff bei der Navigation zu helfen. Nur im Notfall – bei unruhiger See und starkem 
Gegenwind – soll es die Lenkung vollständig übernehmen.

Das Grußwort des Justizministers des Landes Nordrhein-Westfalen überbrachte Andreas Tür-
pe. Er richtete zunächst Grüße von Herrn Justizminister Kutschaty aus. Besonders erfreut zeigte 
er sich darüber, dass der Bundes-Vormundschaftsgerichtstag wieder in Nordrhein-Westfalen 
stattinde.

Ihm sei bei der Lektüre der „Aktuellen Leitlinien BGT e.V. 2010 zur rechts- und sozialpolitischen 
Diskussion um die Weiterentwicklung des Betreuungsrechts“ ein Satz besonders aufgefallen: 
Der BGT e.V. sehe sich als Forum des Dialogs. Dies charakterisiere den BGT e.V. nicht nur als 
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Verein sondern auch den 12. Vormundschaftsgerichtstag. Sämtliche Akteure des Betreuungs-
wesens seien hier versammelt, es gebe eine Themenzusammenstellung, die „am Puls der Zeit“ 
sei und das Thema, das momentan das Betreuungswesen beherrsche, sei Gegenstand des 12. 
Vormundschaftsgerichtstags: Die UN-Behindertenrechtskonvention.

Im Zusammenhang mit der UN-Behindertenrechtskonvention stellten sich viele Fragen mit Be-
zug zum Betreuungsrecht: Gibt es Änderungsbedarf in den Strukturen des Betreuungswesen? 
Bestehe darüber hinaus sonstiger gesetzgeberischer Änderungsbedarf?

Nordrhein-Westfalen als bevölkerungsreichstes Bundesland mit nahezu 18 Millionen Einwoh-
nern habe naturgemäß ein starkes Interesse an der Entwicklung des Betreuungsrechts. Es sei 
ganz klar, dass das Betreuungswesen eine Aufgabe des Staates sei, die der Staat zu bewälti-
gen habe. Möglicherweise ergäben sich neue Vorgaben für das Betreuungswesen durch die 
Behindertenrechtskonvention.

Um den Menschen gerecht zu werden und um solche Strukturen zu inden, die eine men-
schenwürdige Betreuung dauerhaft gewährleisten, sei ein Diskussionsforum wie der VGT eine 
Institution, die für alle notwendig und gewinnbringend sei.

Bei allen Fragen, die auf dem Vormundschaftsgerichtstag diskutiert würden, sei die bestmögli-
che Zusammenarbeit der verschiedenen Professionen wichtig. Während dies für die Teilnehmer 
des Vormundschaftsgerichtstags nichts Neues sei, funktioniere in der Praxis hingegen diese 
Zusammenarbeit nicht immer reibungsfrei. In diesem Zusammenhang ging der Dank an Herrn 
Zander für die unermüdliche Initiative zur Gründung einer überörtlichen Arbeitsgemeinschaft im 
Betreuungswesen in Nordrhein-Westfalen. Herr Türpe betonte, dass hier die Zusammenarbeit 
der verschiedenen Professionen klappe. 

Einleitung
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Auszug aus der UN- Behindertenrechtskonvention

zusammengestellt von Prof. Dr. Volker Lipp

Artikel 1 - Zweck

Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schüt-
zen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern. Zu den 
Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige 
oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrie-
ren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.

Artikel 3 - Allgemeine Grundsätze

Die Grundsätze dieses Übereinkommens sind:

a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen Autonomie, 
einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Unabhängigkeit; 

b) die Nichtdiskriminierung; 

c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft; 

d)  die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die Akzep-
tanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit; 

e) die Chancengleichheit; 

f) die Zugänglichkeit; 

g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau; 

h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und 
die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität.

Artikel 4 - Allgemeine Verplichtungen

(1) Die Vertragsstaaten verplichten sich, die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen ohne jede Diskriminierung aufgrund 
von Behinderung zu gewährleisten und zu fördern. Zu diesem Zweck verplichten sich die 
Vertragsstaaten,

a) alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur Umset-
zung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu treffen; 

b) alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Änderung 
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oder Aufhebung bestehender Gesetze, Verordnungen, Geplogenheiten und Praktiken zu 
treffen, die eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen darstellen; 

c) den Schutz und die Förderung der Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen in 
allen politischen Konzepten und allen Programmen zu berücksichtigen; 

d) Handlungen oder Praktiken, die mit diesem Übereinkommen unvereinbar sind, zu unter-
lassen und dafür zu sorgen, dass die staatlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen 
im Einklang mit diesem Übereinkommen handeln; 

e) alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung aufgrund von Behinde-
rung durch Personen, Organisationen oder private Unternehmen zu ergreifen; 

f) Forschung und Entwicklung für Güter, Dienstleistungen, Geräte und Einrichtungen in uni-
versellem Design, wie in Artikel 2 deiniert, die den besonderen Bedürfnissen von Men-
schen mit Behinderungen mit möglichst geringem Anpassungs- und Kostenaufwand ge-
recht werden, zu betreiben oder zu fördern, ihre Verfügbarkeit und Nutzung zu fördern und 
sich bei der Entwicklung von Normen und Richtlinien für universelles Design einzusetzen; 

g) Forschung und Entwicklung für neue Technologien, die für Menschen mit Behinderungen 
geeignet sind, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien, Mobilitäts-
hilfen, Geräten und unterstützenden Technologien, zu betreiben oder zu fördern sowie ihre 
Verfügbarkeit und Nutzung zu fördern und dabei Technologien zu erschwinglichen Kosten 
den Vorrang zu geben; 

h) für Menschen mit Behinderungen zugängliche Informationen über Mobilitätshilfen, Ge-
räte und unterstützende Technologien, einschließlich neuer Technologien, sowie andere 
Formen von Hilfe, Unterstützungsdiensten und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen; 

i) die Schulung von Fachkräften und anderem mit Menschen mit Behinderungen arbeitendem 
Personal auf dem Gebiet der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu fördern, 
damit die aufgrund dieser Rechte garantierten Hilfen und Dienste besser geleistet werden 
können.

(2) Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte verplichtet sich jeder Ver-
tragsstaat, unter Ausschöpfung seiner verfügbaren Mittel und erforderlichenfalls im Rahmen 
der internationalen Zusammenarbeit Maßnahmen zu treffen, um nach und nach die volle Ver-
wirklichung dieser Rechte zu erreichen, unbeschadet derjenigen Verplichtungen aus diesem 
Übereinkommen, die nach dem Völkerrecht sofort anwendbar sind.

(3) Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur 
Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, 
die Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit 
Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Organi-
sationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.
(4) Dieses Übereinkommen lässt zur Verwirklichung der Rechte von Menschen mit Behinde-
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rungen besser geeignete Bestimmungen, die im Recht eines Vertragsstaats oder in dem für 
diesen Staat geltenden Völkerrecht enthalten sind, unberührt. Die in einem Vertragsstaat durch 
Gesetze, Übereinkommen, Verordnungen oder durch Gewohnheitsrecht anerkannten oder be-
stehenden Menschenrechte und Grundfreiheiten dürfen nicht unter dem Vorwand beschränkt 
oder außer Kraft gesetzt werden, dass dieses Übereinkommen derartige Rechte oder Freiheiten 
nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß anerkenne.

(5) Die Bestimmungen dieses Übereinkommens gelten ohne Einschränkung oder Ausnahme 
für alle Teile eines Bundesstaats.

Artikel 5 - Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, vom Ge-
setz gleich zu behandeln sind und ohne Diskriminierung Anspruch auf gleichen Schutz durch 
das Gesetz und gleiche Vorteile durch das Gesetz haben.

(2) Die Vertragsstaaten verbieten jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung und garan-
tieren Menschen mit Behinderungen gleichen und wirksamen rechtlichen Schutz vor Diskrimi-
nierung, gleichviel aus welchen Gründen.

(3) Zur Förderung der Gleichberechtigung und zur Beseitigung von Diskriminierung unterneh-
men die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um die Bereitstellung angemessener Vor-
kehrungen zu gewährleisten.

(4) Besondere Maßnahmen, die zur Beschleunigung oder Herbeiführung der tatsächlichen 
Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen erforderlich sind, gelten nicht als Dis-
kriminierung im Sinne dieses Übereinkommens.

Artikel 10 - Recht auf Leben

Die Vertragsstaaten bekräftigen, dass jeder Mensch ein angeborenes Recht auf Leben hat, 
und treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um den wirksamen und gleichberechtigten Genuss 
dieses Rechts durch Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten.

Artikel 12 - Gleiche Anerkennung vor dem Recht

(1) Die Vertragsstaaten bekräftigen, dass Menschen mit Behinderungen das Recht haben, über-
all als Rechtssubjekt anerkannt zu werden.

(2) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Menschen mit Behinderungen in allen Lebensberei-
chen gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit genießen.

(3) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen Zu-
gang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Hand-
lungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.
(4) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass zu allen die Ausübung der Rechts- und Handlungsfä-
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higkeit betreffenden Maßnahmen im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsnormen 
geeignete und wirksame Sicherungen vorgesehen werden, um Missbräuche zu verhindern. 
Diese Sicherungen müssen gewährleisten, dass bei den Maßnahmen betreffend die Ausübung 
der Rechts- und Handlungsfähigkeit die Rechte, der Wille und die Präferenzen der betreffenden 
Person geachtet werden, es nicht zu Interessenkonlikten und missbräuchlicher Einlussnahme 
kommt, dass die Maßnahmen verhältnismäßig und auf die Umstände der Person zugeschnitten 
sind, dass sie von möglichst kurzer Dauer sind und dass sie einer regelmäßigen Überprüfung 
durch eine zuständige, unabhängige und unparteiische Behörde oder gerichtliche Stelle un-
terliegen. Die Sicherungen müssen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem diese Maßnahmen die 
Rechte und Interessen der Person berühren, verhältnismäßig sein.

(5) Vorbehaltlich dieses Artikels treffen die Vertragsstaaten alle geeigneten und wirksamen 
Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen das gleiche Recht wie 
andere haben, Eigentum zu besitzen oder zu erben, ihre inanziellen Angelegenheiten selbst 
zu regeln und gleichen Zugang zu Bankdarlehen, Hypotheken und anderen Finanzkrediten zu 
haben, und gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen nicht willkürlich ihr Eigentum 
entzogen wird.

Artikel 14 - Freiheit und Sicherheit der Person

(1) Die Vertragsstaaten gewährleisten,

a) dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen das Recht auf persön-
liche Freiheit und Sicherheit genießen; 

b) dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen die Freiheit nicht rechts-
widrig oder willkürlich entzogen wird, dass jede Freiheitsentziehung im Einklang mit dem 
Gesetz erfolgt und dass das Vorliegen einer Behinderung in keinem Fall eine Freiheitsent-
ziehung rechtfertigt. 

(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen, denen aufgrund 
eines Verfahrens ihre Freiheit entzogen wird, gleichberechtigten Anspruch auf die in den inter-
nationalen Menschenrechtsnormen vorgesehenen Garantien haben und im Einklang mit den 
Zielen und Grundsätzen dieses Übereinkommens behandelt werden, einschließlich durch die 
Bereitstellung angemessener Vorkehrungen.

Artikel 17 - Schutz der Unversehrtheit der Person

Jeder Mensch mit Behinderungen hat gleichberechtigt mit anderen das Recht auf Achtung 
seiner körperlichen und seelischen Unversehrtheit.

Artikel 19 - Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche Recht aller Menschen mit 
Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu 
leben, und treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen den 
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vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an 
der Gemeinschaft zu erleichtern, indem sie unter anderem gewährleisten, dass 

a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthalts-
ort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verplichtet sind, 
in besonderen Wohnformen zu leben; […]

Artikel 22 - Achtung der Privatsphäre

(1) Menschen mit Behinderungen dürfen unabhängig von ihrem Aufenthaltsort oder der Wohn-
form, in der sie leben, keinen willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in ihr Privatleben, ihre 
Familie, ihre Wohnung oder ihren Schriftverkehr oder andere Arten der Kommunikation oder 
rechtswidrigen Beeinträchtigungen ihrer Ehre oder ihres Rufes ausgesetzt werden. Menschen 
mit Behinderungen haben Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Be-
einträchtigungen.

(2) Die Vertragsstaaten schützen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen die 
Vertraulichkeit von Informationen über die Person, die Gesundheit und die Rehabilitation von 
Menschen mit Behinderungen.

Artikel 23 - Achtung der Wohnung und der Familie

(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Dis-
kriminierung von Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit 
anderen in allen Fragen, die Ehe, Familie, Elternschaft und Partnerschaften betreffen, um zu 
gewährleisten, dass

a) das Recht aller Menschen mit Behinderungen im heiratsfähigen Alter, auf der Grundlage 
des freien und vollen Einverständnisses der künftigen Ehegatten eine Ehe zu schließen 
und eine Familie zu gründen, anerkannt wird;

b) das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie und verantwortungsbewusste Ent-
scheidung über die Anzahl ihrer Kinder und die Geburtenabstände sowie auf Zugang zu 
altersgemäßer Information sowie Aufklärung über Fortplanzung und Familienplanung 
anerkannt wird und ihnen die notwendigen Mittel zur Ausübung dieser Rechte zur Verfü-
gung gestellt werden;

 
c) Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern, gleichberechtigt mit anderen ihre 

Fruchtbarkeit behalten.
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UN - Behindertenrechtskonvention und Betreuungsrecht1 

Prof. Dr. Volker Lipp

I. Einleitung

Die Behindertenrechtskonvention ist neu. Erst vor knapp vier Jahren, im Dezember 2006, haben 
die Vereinten Nationen das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(Behindertenrechtskonvention) verabschiedet. Deutschland war einer der ersten Staaten, die 
ihr beigetreten sind. Seit März 2009 ist die Behindertenrechtskonvention für uns in Kraft. 

Die Behindertenrechtskonvention ist das erste internationale Dokument, das Behindertenpolitik 
konsequent aus einer Menschenrechtsperspektive betrachtet. In der Vergangenheit waren 
die Dokumente der Vereinten Nationen zu Behindertenthemen vor allem von dem Gedanken 
der öffentlichen Fürsorge geprägt. Die Behindertenrechtskonvention bedeutet demgegenüber 
einen fundamentalen Wechsel in der Perspektive. Mit ihr wird Behinderung nicht mehr aus-
schließlich unter einem medizinischen oder sozialen Blickwinkel betrachtet. Vielmehr ist mit ihr 
Behinderung als Menschenrechtsthema anerkannt worden. Das menschenrechtliche Modell 
des Umgangs mit Behinderung führt zu einem fundamentalen Perspektivenwechsel:

• vom Konzept der Integration behinderter Menschen zum Konzept der Inklusion;

• von der Wohlfahrt und Fürsorge zur Selbstbestimmung, 

• Menschen mit Behinderungen werden von Objekten der Fürsorge zu Rechtssubjekten, die 
über ihr Leben selbst bestimmen.

Behinderte Menschen haben daher dieselben Rechte wie nichtbehinderte Menschen. Insbe-
sondere gelten für sie die Grund- und Menschenrechte in gleichem Umfang wie für nicht-
behinderte Menschen. Allerdings gibt es Situationen, in denen Menschen eines besonderen 
Schutzes bedürfen. Dieser Schutz wird unter anderem durch die Instrumente des so genannten 
Erwachsenenschutzrechts gewährt, in Deutschland vor allem durch die rechtliche Betreuung 
und die Regelungen über die verschiedenen Formen der rechtlichen Handlungsfähigkeit, d.h. 
durch die Regelungen der Geschäftsfähigkeit, der Einwilligungsfähigkeit, der Ehefähigkeit, der 
Testierfähigkeit, der Deliktsfähigkeit usw. Auch die Vorschriften über die Unterbringung und die 
Zwangsbehandlung gehören in diesen Zusammenhang.

Die Regelungen des Erwachsenenschutzes sind jedoch häuig mit einer Einschränkung der 
Rechte des Betroffenen verbunden. Die rechtliche Betreuung, die Regelungen der Handlungs-
fähigkeit und das Unterbringungsrecht müssen sich daher vor den Grund- und Menschenrech-
ten der Betroffenen rechtfertigen. Bundesverfassungsgericht und Europäischer Gerichtshof für 
Menschenrechte haben sich schon mehrmals dazu geäußert und – trotz Kritik in Einzelfragen 
– ihre grundsätzliche Zulässigkeit anerkannt. 

1 Der Beitrag beruht auf dem Eröffnungsvortrag, den der Verfasser auf dem 12. Vormundschaftsgerichtstag vom 4. bis 6. 
November 2010 in Brühl zum Thema „Menschen und Rechte – Behindertenrechtskonvention und Betreuung“ gehalten hat. 
Die Vortragsform ist beibehalten worden.
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Ob diese Einschätzung angesichts der Behindertenrechtskonvention weiterhin Bestand haben 
kann, wird zur Zeit heftig diskutiert. Aus der Konvention werden zum Teil sehr weitreichende 
Konsequenzen abgeleitet. Ich möchte nur drei davon nennen:

• So soll die Betreuung als solche unvereinbar mit der Konvention sein, weil der Betreuer nach 
§ 1902 BGB stets gesetzlicher Vertreter des Betreuten ist. Denn, so wird argumentiert, die 
Konvention verbiete eine Entscheidung an Stelle des Betreuten und verlange stattdessen 
ein System der Assistenz, das den Betreuten bei seiner eigenen Entscheidung unterstütze.

• Auch soll die Konvention jede Beschränkung der rechtlichen Handlungsfähigkeit verbieten. 
Unvereinbar mit der Konvention wären also z.B. der Einwilligungsvorbehalt im Rahmen 
der Betreuung oder die zivilrechtlichen Regelungen zur Geschäftsunfähigkeit bei Vermö-
gensgeschäften bzw. zur Einwilligungsunfähigkeit bei ärztlicher Behandlung.

• Unvereinbar seien drittens auch die Unterbringung und die Zwangsbehandlung auf be-
treuungsrechtlicher Grundlage im Rahmen des § 1906 BGB – und ebenso im Rahmen 
der öffentlich-rechtlichen Unterbringung nach den Psychisch-Kranken-Gesetzen bzw. 
Unterbringungsgesetzen der Länder.

Wie man leicht erkennen kann, steht damit das ganze System des deutschen Erwachsenen-
schutzrechts in der Diskussion. Nicht nur in Deutschland. Die von der Behindertenrechtskon-
vention geschaffenen Vertragsorgane haben sich letztes Jahr intensiv mit den Konsequenzen 
der Konvention für den Erwachsenenschutz befasst, und in zahlreichen Ländern wird ebenfalls 
darüber diskutiert. Auch auf dem Weltkongress zum Betreuungsrecht, der Anfang Oktober 2010 
in Japan stattfand, war das ein wichtiges Thema. Wir beinden uns also in bester Gesellschaft, 
wenn wir nach der Bedeutung der Behindertenrechtskonvention für das deutsche Betreuungs-
wesen fragen. Es ist deshalb richtig und wichtig, dass die Behindertenrechtskonvention dieses 
Jahr das Leitthema des Vormundschaftsgerichtstages ist.

Ich möchte Ihnen in meinem einleitenden Vortrag das große und schwierige Thema Behinder-
tenrechtskonvention und Betreuungsrecht in zwei Schritten näher bringen. Zuerst werde ich 
Ihnen die Konvention vorstellen und schildern, wie sie entstanden ist, was ihre Ziele sind und 
welchen Inhalt und Bedeutung sie hat. Im zweiten Teil meines Vortrags werde ich auf einige 
wichtige Herausforderungen eingehen, die die Konvention für den deutschen Erwachsenen-
schutz und das Betreuungswesen mit sich bringt. Aus der Fülle der Probleme werde ich einige 
Grundfragen herausgreifen, weil sie das deutsche Betreuungswesen in seinem Kern betreffen:

• Ist die Betreuung überhaupt mit der Konvention vereinbar oder müssen wir sie durch etwas 
ganz anderes ersetzen, wie manche fordern?

• Darf künftig noch ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet werden oder ist er heute konven-
tionswidrig? 

• Ist die Unterbringung mit der Konvention vereinbar?

• Welche Vorgaben macht die Konvention für die Diskussion um die Strukturreform der 
Betreuung?

Menschen und Rechte –
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In der kurzen Zeit, die mir zur Verfügung steht, muss ich mich darauf beschränken, Ihnen die 
Herausforderungen zu verdeutlichen, die die Behindertenrechtskonvention für das Betreu-
ungswesen bedeutet. Ich bitte Sie um Verständnis, wenn ich in meinem Vortrag einiges verkür-
zen und vereinfachen, anderes ganz weglassen muss. Unsere Teilplenen und Arbeitsgruppen 
werden sich ja noch intensiv mit einzelnen Problemkreisen befassen, insbesondere mit der 
Unterbringung und der Rolle des Betreuers als gesetzlichem Vertreter.

II. Die Behindertenrechtskonvention

1. Hintergrund

Das Übereinkommen ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der bereits bestehende Menschenrechte 
für die Lebenssituation behinderter Menschen konkretisiert. Daher inden sich grundlegende 
Menschenrechte, wie das Recht auf Leben oder das Recht auf Freizügigkeit, im Vertragstext 
wieder. 

Warum war die Behindertenrechtskonvention nötig? Es gibt doch seit Jahrzehnten rechtlich 
verbindliche Menschenrechtsverträge der Vereinten Nationen. Und diese Menschenrechtsver-
träge gelten für jeden Menschen, einschließlich der Menschen mit Behinderungen. Allerdings 
zeigte eine von den Vereinten Nationen in Auftrag gegebene Studie, dass diese Menschen-
rechtsverträge Menschen mit Behinderungen nicht ausreichend schützen. Die besondere 
Menschenrechtssituation von Menschen mit Behinderungen werde nur ungenügend berück-
sichtigt. Bei der innerstaatlichen Umsetzung von Menschenrechtsverträgen würden Menschen 
mit Behinderungen nicht oder nur in sozial- bzw. gesundheitspolitischen Zusammenhängen 
berücksichtigt. 

Daher beschlossen die Vereinten Nationen im Jahre 2001, die Arbeit an einem umfassenden 
Übereinkommen zur Förderung und zum Schutz der Rechte und der Würde von Menschen mit 
Behinderungen aufzunehmen. An diesen Arbeiten waren Vertreter der Behinderten und ihrer 
Verbände beteiligt. Im Dezember 2006 nahm dann die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen die Behindertenrechtskonvention und das sie ergänzende Protokoll an. Deutschland 
war an der Ausarbeitung der Konvention intensiv beteiligt und hat sie nach ihrer Verabschiedung 
auch gezeichnet und ratiiziert. Die Behindertenrechtskonvention trat für Deutschland am 26. 
März 2009 in Kraft. 

2. Ziele und Inhalt

Die Konvention formuliert ihr Ziel in Art. 1 folgendermaßen: Sie soll den vollen und gleichberech-
tigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinde-
rungen fördern, schützen und gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde 
fördern. Die Konvention stärkt damit die universalen Menschenrechte, die jedem Menschen auf-
grund seines Menschseins – und daher allen Menschen in gleicher Weise – zukommen, indem 
sie sie bekräftigt und speziiziert. Es geht also nicht darum, Spezialrechte für eine besondere 
Gruppe von Menschen zu schaffen, sondern darum, dass die universalen Menschenrechte auch 
den Menschen mit Behinderungen in vollem Umfang und in gleicher Weise wie nichtbehinderten 
Menschen zustehen. 
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Demnach sind auch Menschen mit Behinderungen auf die sehr unterschiedlichen Lebenslagen 
als Rechtssubjekte zu begreifen und zu behandeln. Sie haben ein Recht auf selbstbestimmte 
Lebensführung in allen Lebensbereichen. Das menschenrechtliche Modell dient damit als Aus-
gangspunkt für alle weiteren rechtlichen, politischen und programmatischen Überlegungen. Die 
Konvention konkretisiert die universalen Menschenrechte mit Blick auf die sehr unterschiedli-
cher Lebenslagen behinderter Menschen. 

Das zentrale Ziel der Konvention ist der Schutz vor „Diskriminierung aufgrund von Behin-
derung“ (Art. 3 lit. a und Art. 5). Unter Diskriminierung versteht sie eine Handlung, die zum Ziel 
oder zur Folge hat, welche das auf die Gleichberechtigung mit anderen gegründete Anerkennen, 
Genießen oder Ausüben aller Menschenrechte und Grundfreiheiten aufgrund von Behinderung 
beeinträchtigt oder vereitelt. Der Deinition nach erfasst sie „alle Formen der Diskriminierung“, 
also direkte und indirekte Diskriminierung, im selben Zuge verbietet sie rechtliche und faktische 
Diskriminierung. 

Für die Konvention ist ihre doppelte Schutzfunktion charakteristisch. Sie schützt Menschen mit 
Behinderungen über die universalen Menschenrechte, deren Verplichtungsseite sie aus der 
Perspektive von Menschen mit Behinderungen präzisiert. Gleichzeitig fordert die Konvention 
die konsequente Entfaltung des Diskriminierungsverbots und erstreckt dieses auf alle menschli-
chen Lebensbereiche. Demnach gehören die Menschenrechte und das Diskriminierungsverbot 
untrennbar zusammen. 

Für das Betreuungswesen sind einige Garantien der Konvention von besonderer Bedeutung: 
die gleiche Anerkennung vor dem Recht in Art. 12, der Schutz des Lebens und der körperlicher 
und seelischer Integrität in Art. 10 und 17, der Schutz der Freiheit und der freien Wahl des Auf-
enthaltsorts in Art. 14 und 19, der Schutz der Privatsphäre in Art. 22 und der Schutz der Freiheit 
zur Eheschließung und der Sexualität in Art. 23.

3. Anwendungsbereich

Die Reichweite der Konvention erschließt sich über das ihr zugrunde liegende Verständnis von 
„Behinderung“. „Behinderung“ ist von der Zielsetzung der Konvention her zu denken, nämlich 
der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft aller Menschen. 
Demgemäß folgt sie nicht mehr dem traditionellen medizinischen Modell, das „Behinderung“ 
von den körperlichen oder geistigen Deiziten der Betroffenen her bestimmt. Die Konvention 
bezieht vielmehr die sozialen Auswirkungen mit ein und versteht unter Menschen mit Behinde-
rungen diejenigen, die auf Grund einer langfristigen Beeinträchtigung in Wechselwirkung mit 
sozialen Barrieren an der vollen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft gehindert 
werden (Art. 1 Abs. 2).

In vergleichbarer Weise bestimmt § 1896 BGB die Voraussetzungen für die Betreuung. Die 
„Behinderung“, von der dort die Rede ist, ist allerdings nicht die „Behinderung“ im Sinne der 
Konvention, sondern das, was dort „langfristige Beeinträchtigung“ heißt. Eine solche langfris-
tige Beeinträchtigung rechtfertigt die Bestellung eines Betreuers für sich genommen freilich 
nicht. Erforderlich ist vielmehr, dass er seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besor-
gen kann und auch keine anderen Hilfen oder ein Bevollmächtigter vorhanden sind. Nicht jeder 
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langfristig Beeinträchtigte („Behinderter“ im Sinne des § 1896 BGB) erhält daher einen Betreuer. 
Umgekehrt geht der Anwendungsbereich des Betreuungsrechts über den Kreis der Behinder-
ten hinaus. So gehören Kranke nicht ohne Weiteres zu den Behinderten im Sinne der Konven-
tion, können aber durchaus einen Betreuer benötigen und erhalten. 

Die Anwendungsbereiche der Behindertenrechtskonvention und des Betreuungsrechts über-
schneiden sich daher nur teilweise. Gleichwohl muss das Betreuungswesen insgesamt den 
Vorgaben der Konvention genügen, weil und soweit es auf Behinderte Anwendung indet.

4. Die Bedeutung der BRK für das deutsche (Betreuungs-)Recht

a. Die BRK als völkerrechtlicher Vertrag

Diese Regeln sind ihrerseits ein völkerrechtlicher Vertrag. Wenn wir nach der Bedeutung der 
Konvention für das Betreuungsrecht und das Betreuungswesen fragen, müssen wir daher auf 
der Ebene des Völkerrechts beginnen.

Als völkerrechtlicher Vertrag gilt die Konvention nur für die Staaten, die diesem Vertrag beige-
treten sind. Wenn ein Staat beigetreten ist, muss er die Verplichtungen aus diesem Vertrag 
befolgen. Welche Verplichtungen sich aus dem Vertrag im Einzelnen ergeben, muss man nach 
den Regeln bestimmen, die für die Auslegung völkerrechtlicher Verträge gelten. Diese Regeln 
sind in ihrerseits in der Wiener Vertragsrechtskonvention von 1969 niedergelegt worden. Ich 
möchte davon nur zwei Prinzipien nennen, die für unser Thema wichtig werden: Erstens sind 
Verträge nach dem wahren Willen der Parteien auszulegen; man darf also den Text nicht einfach 
so lesen, wie man ihn selbst versteht. Zweitens müssen sich staatliche Verplichtungen deut-
lich aus dem Vertrag ergeben, denn in Zweifelsfällen gilt die Vermutung, dass ein Staat solche 
Verplichtungen nicht begründen wollte.

Beide Prinzipien unterstützen die Argumentation, dass die rechtliche Betreuung, der Einwilli-
gungsvorbehalt und die Unterbringung im Prinzip mit der Konvention vereinbar sind. Das deut-
sche Betreuungsrecht ist eines der fortschrittlichsten Erwachsenenschutzrechte weltweit. Es 
hat gerade mit Blick auf die Grund- und Menschenrechte des Betroffenen als Vorbild für eine 
Empfehlung des Europarats gedient. Es ist deshalb kaum anzunehmen, dass die Konvention 
diese Instrumente des Erwachsenenschutzes verbietet, - falls sich das nicht eindeutig aus der 
Konvention selbst ergibt. Man kann also sagen, die Kritiker tragen die Beweislast.

b. Die rechtliche Bedeutung der BRK

Bei den Rechten, die die Konvention enthält, muss man unterscheiden zwischen den Freiheits- 
und Gleichheitsrechten einerseits und den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten 
andererseits. 

Die Freiheits- und Gleichheitsrechte der Konvention sind in anderen menschenrechtlichen 
Übereinkommen bereits enthalten. Sie sind deshalb sofort und uneingeschränkt zu beachten. 
Nach Art. 4 Abs. 1 der Konvention sind die Vertragsstaaten verplichtet, alle geeigneten Maß-
nahmen zu ergreifen, um die im Übereinkommen anerkannten Menschenrechte auf nationaler 
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Ebene umzusetzen. Das bedeutet zunächst, dass alle staatlichen Einrichtungen und auch die 
Gerichte bei ihrer Tätigkeit die Konvention beachten müssen. Das vorhandene Recht ist daher 
soweit wie möglich im Einklang mit der Konvention auszulegen und anzuwenden. Notfalls sind 
Gesetze, die mit der Konvention unvereinbar sind, vom Gesetzgeber zu ändern oder aufzuhe-
ben.

Ausnahmsweise können einzelne Artikel der Konvention jedoch bereits unmittelbar und ohne 
besondere Umsetzungsmaßnahme anwendbar sein („self executing“). In einem solchen Fall 
setzt die Konvention die deutsche Vorschrift schlicht außer Kraft und tritt selbst an ihre Stelle, 
ohne dass der Gesetzgeber noch tätig werden muss. Das ist jedoch nicht die Regel, sondern 
die Ausnahme. Im Regelfall gilt das, was ich eben dargelegt habe: Das deutsche Recht ist nach 
Möglichkeit im Einklang mit der Konvention auszulegen und anzuwenden.

Außer den Freiheits- und Gleichheitsrechten enthält die Konvention zahlreiche wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte. Ihre Verwirklichung hängt von den in einem Staat jeweils verfüg-
baren Mitteln ab. Die Mitgliedsstaaten können daher diese Rechte nach und nach verwirklichen 
(Art. 4 Abs. 2).

c. Umsetzung 

Die Konvention enthält darüber hinaus Vorgaben für die Umsetzung und Überwachung der Kon-
vention. So sind staatliche Anlaufstellen (Focal Points) und ein Koordinierungsmechanismus 
für die Umsetzung der BRK sowie eine unabhängige innerstaatliche Überwachungsstelle ein-
zurichten. In Deutschland ist eine Anlaufstelle beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
eingerichtet worden. Die Koordinierung gehört zu den Aufgaben des Behindertenbeauftragten. 
Das Deutsche Institut für Menschenrechte fungiert als unabhängige Überwachungsstelle (Mo-
nitoring – Stelle).

Auf internationaler Ebene ist Deutschland verplichtet, einem von der Konvention vorgesehe-
nen Sachverständigenausschuss regelmäßig über eingeleitete Maßnahmen zur Umsetzung 
der Konvention und deren Erfüllung zu berichten. Darüber hinaus können sich Einzelperso-
nen oder Personengruppen mit der Individualbeschwerde an diesen Ausschuss wenden, da 
Deutschland dem Protokoll zur Konvention beigetreten ist. Ein internationales Gericht, ver-
gleichbar mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, gibt es aller-
dings nicht. 

III. Herausforderungen für das Betreuungsrecht

Im zweiten Teil meines Vortrags werde ich nun auf die Herausforderungen eingehen, die die 
Konvention für das Betreuungsrecht und das Betreuungswesen enthält.

1. Die Vorgaben des Art. 12 UN-BRK 

Dazu müssen wir zunächst zwei Vorschriften der Konvention genauer betrachten: Art. 5 und 
Art. 12. 
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Die Konvention verbietet ganz generell jede Diskriminierung wegen Behinderung (Art. 5). Die 
Konsequenzen für die Rechtsstellung Behinderter zieht Artikel 12: Sie haben erstens wie alle 
anderen Menschen das Recht, Rechte zu haben (Art. 12 Abs. 1: Rechtsfähigkeit), und auch das 
Recht zur Selbstbestimmung, wenn sie ihre Rechte ausüben (Art. 12 Abs. 2: Handlungsfähig-
keit). Deshalb kann die Behinderung für sich genommen weder die Bestellung eines Betreuers 
rechtfertigen noch die Beschränkung der Handlungsfähigkeit. Beides kann nur dadurch ge-
rechtfertigt werden, dass der Betroffene tatsächlich nicht selbständig und autonom entschei-
den kann, und zwar unabhängig davon, warum dies so ist.

Zweitens erkennt die Konvention an, dass sowohl die Rechtsfähigkeit als auch die Handlungs-
fähigkeit, also das Recht auf Rechte und das Recht, diese Rechte selbstbestimmt auszuüben, 
wirkungslos bleiben, wenn ein Mensch diese Rechte faktisch nicht wahrnehmen kann. Deshalb 
bestimmt Art. 12 Abs. 3, dass solche Menschen ein Recht auf Unterstützung bei der Ausübung 
ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit haben. Art. 12 hat daher zwei Elemente: Einerseits enthält 
er ein Abwehrrecht gegen jeden Eingriff in die Rechtsfähigkeit und in das Selbstbestimmungs-
recht, andererseits gibt es einen Anspruch auf Unterstützung, wenn jemand nicht in der Lage 
ist, seine Rechte selbstbestimmt auszuüben.

Drittens enthält Art. 12 Abs. 4 Vorgaben für diese Maßnahmen. Jede derartige Maßnahme muss 
„die Rechte, der(n) Wille(n) und die Präferenzen der betreffenden Person [achten], [es darf] 
nicht zu Interessenkonlikten und missbräuchlicher Einlussnahme [kommen], ... die Maßnah-
men [müssen] verhältnismäßig und auf die Umstände der Person zugeschnitten [sein], ... sie 
[müssen] von möglichst kurzer Dauer [sein] und ... einer regelmäßigen Überprüfung durch eine 
zuständige, unabhängige und unparteiische Behörde oder gerichtliche Stelle unterliegen. Die 
Sicherungen müssen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem diese Maßnahmen die Rechte und 
Interessen der Person berühren, verhältnismäßig sein.“

Genügen die rechtliche Betreuung, der Einwilligungsvorbehalt usw. diesen Erfordernissen? 
Darin verbergen sich genau genommen zwei Fragen: Die erste Frage lautet, ob das Betreu-
ungsrecht diesen Erfordernissen entspricht. Die zweite Frage ist, ob das auch für die Praxis des 
Betreuungswesens gilt. Denn Art. 4 Abs. 1 verplichtet einen Staat nicht nur dazu, die Gesetze 
in Einklang mit der Konvention zu bringen (Art. 4 Abs. 1 lit. a), sondern auch die Praxis (Art. 4 
Abs. 1 lit. d und e).

2. Art. 12 UN-BRK und rechtliche Betreuung

Als erstes möchte ich die grundsätzliche Frage aufgreifen, ob die rechtliche Betreuung ge-
gen Art. 12 verstößt, weil der Betreuer gesetzlicher Vertreter des Betreuten ist. Denn, so wird 
argumentiert, die Konvention verbiete eine Entscheidung an Stelle des Betreuten (substitut-
ed decision-making) und verlange statt dessen ein System der Assistenz, das den Betreuten 
bei dessen eigener Entscheidung unterstütze (supported decision-making). Diese Frage wird 
morgen Vormittag im Teilplenum 9 ausführlich diskutiert. Deshalb kann ich mich hier auf einige 
Thesen beschränken.

Die wichtigste These vorweg: Die gesetzliche Vertretung durch den Betreuer ist mit der 
Konvention prinzipiell vereinbar. Das zeigt folgendes Beispiel: Niemand kann und wird be-
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streiten, dass Patienten im Wachkoma ihre Rechte nicht selbst ausüben können und deshalb 
Unterstützung im Sinne des Art. 12 benötigen. Das zeigt sehr deutlich, dass es Fälle gibt, in 
denen die „Unterstützung“ im Sinne des Art. 12 nur durch einen Stellvertreter erfolgen kann. 
Hat der Komapatient keine Vorsorgevollmacht erteilt, muss der Betreuer für den Patienten in die 
Behandlung einwilligen und bei Bedarf auch dessen andere Angelegenheiten regeln. Es führt 
also in die Irre, wenn man Unterstützung und Stellvertretung als Alternativen betrachtet, die sich 
gegenseitig ausschließen. Es gibt eben Fälle, in denen Unterstützung ausreicht, weil der Betrof-
fene noch selbst entscheiden kann, und es gibt andere Fälle, in denen Stellvertretung nötig ist.
 
Die Betreuung umfasst jedoch weit mehr als die Vertretung des Betreuten. Die Vertretung des 
Betreuten ist nur ein Mittel zum Zweck, nicht der Zweck selbst. Die Aufgabe der Betreuung ist 
vielmehr die Rechtsfürsorge für Menschen, denen die Fähigkeit zur Selbstbestimmung aus ge-
sundheitlichen oder körperlichen Gründen fehlt. Sie hat deshalb das Selbstbestimmungsrecht 
des Betreuten herzustellen und zu verwirklichen. Dazu gehören

• erstens Herstellung der fehlenden rechtlichen Handlungsfähigkeit,

• zweitens der Schutz des Betroffenen davor, dass er sich wegen seiner fehlenden Fähigkeit 
zur Selbstbestimmung selbst schädigt.

Das Bekenntnis zum Selbstbestimmungsrecht heißt, dass man den freien Willen des Betroffe-
nen anerkennt, auch wenn man ihn für falsch hält. Es bedeutet aber nicht, dass man denjenigen 
alleine lässt, der sich nicht frei zu entscheiden vermag und Schaden zu nehmen droht, weil er 
z.B. zum Spielball anderer wird. Deshalb gehört auch der Schutz des Betroffenen vor einer 
Selbstschädigung zu den Maßnahmen, die Art. 12 grundsätzlich erlaubt.

Wenn die Betreuung demnach mit der Konvention prinzipiell vereinbar ist, heißt das aber noch 
nicht, dass dasselbe auch für das ganze Betreuungsrecht gilt. Man muss daher die einzelnen 
Bestimmungen Schritt für Schritt daraufhin befragen, ob sie den Vorgaben der Konvention 
und insbesondere den Anforderungen an die Ausgestaltung der Maßnahmen in Art. 12 Abs. 4 
entsprechen.

Das möchte ich an einem Beispiel verdeutlichen. Eine zentrale Aussage des Art. 12 lautet, dass 
jeder Mensch das Recht auf Selbstbestimmung hat und sich die Unterstützungsmaßnahmen 
auf das jeweils Erforderliche beschränken. Es ist daher richtig und notwendig, dass das Betreu-
ungsrecht den Vorrang anderer Hilfen und der Vorsorgevollmacht vor der Betreuung anordnet 
und außerdem verbietet, einen Betreuer gegen den freien Willen des Betroffenen zu bestellen. 

Selbstbestimmungsrecht und Erforderlichkeitsgrundsatz enden aber nicht an der Schwelle zur 
Betreuung, sondern müssen auch während und in der Betreuung beachtet werden. Ausdruck 
dieses Prinzips sind die Plicht des Betreuers, die Wünsche des Betreuten zu beachten, und 
seine Bindung an die Patientenverfügung. Dazu gehört aber auch der Vorrang der Unterstützung 
vor der Stellvertretung. Die vornehmste Aufgabe des Betreuers ist es, dem Betreuten dabei zu 
helfen, selbst zu entscheiden. Nur wenn dies nicht gelingt, wird es notwendig, dass der Be-
treuer stellvertretend für ihn handelt. Der Vorrang der Unterstützung vor der Stellvertretung gilt 
also nicht nur bei der Bestellung eines Betreuers, sondern auch und vor allem für die spätere 
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Tätigkeit des Betreuers.

Der Konvention genügt es freilich nicht, dass das Betreuungsrecht diesen Vorrang der Assistenz 
enthält. Sie verlangt auch, dass die Praxis des Betreuungswesens dementsprechend handelt! 

3. Art. 12 UN-BRK und die Einschränkungen der Handlungsfähigkeit

Eine weitere wichtige Frage betrifft den Einwilligungsvorbehalt und die Regelungen der Ge-
schäftsunfähigkeit, Einwilligungsunfähigkeit usw. Sie alle beschränken die rechtliche Hand-
lungsfähigkeit des Betroffenen. Ist das mit Art. 12 vereinbar?
Zunächst muss man sehen, dass diese Beschränkungen der Handlungsfähigkeit an die feh-
lende Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit des Betroffenen anknüpfen. Der Grund, weshalb 
diese Fähigkeiten fehlen, spielt demgegenüber keine Rolle. Diese Vorschriften verstoßen daher 
jedenfalls nicht gegen das Verbot der Diskriminierung Behinderter (Art. 12 Abs. 1 und Art. 5).

Eine ganz andere Frage ist es, ob Art. 12 Beschränkungen der Handlungsfähigkeit zum 
Schutz des Betroffenen, wie z.B. durch den Einwilligungsvorbehalt, überhaupt erlaubt, eine 
weitere, ob ihre Ausgestaltung den Vorgaben des Art. 12 Abs. 4 entspricht. Beide Fragen sind 
nach meiner Auffassung zu bejahen, und zwar aus folgenden Gründen:

Der Schutz des Betroffenen davor, dass er sich wegen seiner fehlenden Fähigkeit zur Selbstbe-
stimmung selbst schädigt, stellt die zweite Teilaufgabe der Betreuung dar. In fast allen auslän-
dischen Rechtsordnungen wird dem Betroffenen deshalb seine rechtliche Handlungsfähigkeit 
ganz oder teilweise entzogen, z.B. in Form einer Entmündigung wie früher in Deutschland oder 
als Folge einer Betreuung wie heute in Österreich. Im weltweiten Vergleich nimmt Deutsch-
land mit dem Betreuungsrecht heute eine Sonderstellung ein. Die Betreuung beschränkt die 
Geschäftsfähigkeit nicht. Dazu muss erst ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet werden, was 
recht selten geschieht. Das deutsche Betreuungsrecht erhält daher die Geschäftsfähigkeit so 
weitgehend wie kaum eine andere Rechtsordnung.

Wenn die Konvention die Beschränkung der Geschäftsfähigkeit als weltweit übliches Schutzin-
strument kategorisch verbieten wollte, müsste sie das also deutlich sagen. Eine solche Bestim-
mung enthält Art. 12 jedoch nicht. Vielmehr nennt Abs. 4 zahlreiche Sicherungen, die gerade für 
die Beschränkungen der Handlungsfähigkeit bedeutsam sind, wie z.B. dass sie verhältnismäßig 
und auf die individuellen Umstände zugeschnitten sein müssen, oder das Gebot, den Willen 
und die Präferenzen des Betroffenen zu achten. 

Diesen Anforderungen entspricht das deutsche Betreuungsrecht in vollem Umfang. Schon un-
sere österreichischen Nachbarn haben es da schwerer. Denn dort wird die Geschäftsfähigkeit 
des Betroffenen durch die Bestellung eines Sachwalters automatisch beschränkt.

4. UN-BRK und Unterbringung

Mit der Bedeutung der Konvention für die Unterbringung wird sich das Teilplenum 3 heute 
Nachmittag beschäftigen. Ich beschränke mich deshalb auf den Hinweis, dass die Konvention 
die Unterbringung als solche nicht verbietet. Sie konkretisiert in Art. 14 jedoch das allgemeine 
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Verbot der Diskriminierung Behinderter (Art. 5) für die Unterbringung: Eine Unterbringung darf 
nie allein wegen einer Behinderung erfolgen (Art. 14 Abs. 1 lit. b), denn das würde die Behin-
derten diskriminieren. Das Betreuungsrecht und die Psychisch-Kranken-Gesetze bzw. Unter-
bringungsgesetze der Länder entsprechen dieser Vorgabe, denn sie knüpfen an ganz andere 
Voraussetzungen an. 

Auch hier genügt es freilich nicht, dass die Unterbringung im Prinzip mit der Konvention verein-
bar ist. Auch die Praxis der Unterbringung muss den Anforderungen der Konvention genügen!

5. UN-BRK und Strukturreform

Mein Überblick wäre unvollständig, würde ich nicht einen Blick auf die Debatte um die Struk-
turreform des Betreuungsrechts werfen. Eine Strukturreform des Betreuungsrechts wird aus 
verschiedenen Gründen gefordert. So hieß es schon zu Beginn des Betreuungsrechts, die Be-
treuung müsse von einer justizförmigen zu einer sozialen Betreuung weiterentwickelt werden. 
Andere Vorschläge wollen die Aufgaben des Betreuungsgerichts auf die Betreuungsbehörde 
verlagern, damit diese das örtliche Betreuungswesen insgesamt besser steuern kann.

Dazu ist sicherlich viel zu sagen. Eines ist jedoch klar: Jede künftige Reform des Betreuungs-
rechts muss die Vorgaben der Konvention beachten. Für die Debatte um eine Strukturreform 
gilt das erst recht. 

Zu betonen ist daher, dass Art. 12 Abs. 3 einen menschenrechtlichen Anspruch auf die Unter-
stützung durch einen Betreuer begründet. Die Betreuung ist deshalb keine Sozialleistung, die 
je nach Kassenlage mehr oder weniger umfangreich ausfallen kann. Der Staat erfüllt mit ihr viel-
mehr seine Verplichtung, das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Menschen so zu ver-
wirklichen, dass ihnen die gleichen rechtlichen Möglichkeiten offen stehen wie Nichtbetreuten.
 
Auf der anderen Seite hat der Staat das Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen zu achten 
und muss die Vorgaben des Art. 12 Abs. 4 einhalten. Die Bestellung eines Betreuers ist deshalb 
erst dann zulässig ist, wenn dem Betroffenen die Fähigkeit zur eigenverantwortlichen, freien 
Entscheidung fehlt, ein Vertreter erforderlich ist und er selbst keine Vorsorge getroffen hat.

Das Betreuungsgericht hat deshalb eine doppelte Aufgabe: Erstens muss es den menschen-
rechtlichen Anspruch des Betroffenen auf einen Betreuer verwirklichen. Und zweitens muss 
es den Betroffenen davor schützen, dass eine Betreuung zu Unrecht eingerichtet und sein 
Menschenrecht auf Selbstbestimmung verletzt wird.

Die Justizförmigkeit der Betreuung und das gerichtliche Betreuungsverfahren sind daher eine 
Garantie dafür, dass diese Menschenrechte des Betroffenen beachtet und verwirklicht werden, 
und zwar unabhängig von allen inanziellen Erwägungen und der Kassenlage der öffentlichen 
Haushalte. Die Betreuung sollte deshalb auch in Zukunft in der Verantwortung der Gerichte 
bleiben.
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IV. Ein erstes Fazit

Was bedeutet also die Behindertenrechtskonvention für das deutsche Betreuungsrecht und 
die Praxis des Betreuungswesens? Ich möchte die Antwort darauf in wenigen Thesen zusam-
menzufassen:

• Die Konvention verlangt nicht, dass wir die Betreuung durch ein System der Assistenz er-
setzen. Im Gegenteil: Art. 12 begründet ein Recht auf einen Betreuer, wenn jemand nicht 
in der Lage ist, seine Rechte selbstbestimmt auszuüben.

• Betreuung als Rechtsfürsorge umfasst zwei Teilaufgaben: Unterstützung und Schutz des 
Betreuten. Auch der Einwilligungsvorbehalt und die Unterbringung sind als Instrumente 
zum Schutz des Betreuten mit der Konvention vereinbar.

• Art. 12 verlangt jedoch unter anderem, dass die Grundsätze der Erforderlichkeit und der 
Verhältnismäßigkeit in jeder Phase der Betreuung beachtet werden müssen. Deshalb 
muss auch der Betreuer bei seiner Tätigkeit den Vorrang der Assistenz vor der Stellver-
tretung beachten.

• Art. 12 enthält einen Anspruch auf Betreuung und verlangt zugleich Schutz der Selbstbe-
stimmung des Betroffenen. Darüber zu wachen ist die besondere Aufgabe und Verant-
wortung des Betreuungsgerichts.

In einem Wort: Die Konvention verplichtet uns auf die Prinzipien des Betreuungsrechts. Mehr 
noch: Sie verlangt, dass wir sie in der Praxis des Betreuungswesens auch verwirklichen und den 
Menschen und seine Rechte in den Mittelpunkt stellen. Es liegt also an uns, dafür zu sorgen, 
dass die Praxis des Betreuungswesens die Herausforderungen der Behindertenrechtskon-
vention annimmt.

Literaturhinweise:

Aichele/von Bernstorff, Das Menschenrecht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht: Zur Aus-
legung von Art. 12 der UN-Behindertenrechtskonvention, BtPrax 2010, 199 ff.

Ganner/Barth, Die Auswirkungen der UN-Behindertenrechtskonvention auf das österreichische 
Sachwalterrecht, BtPrax 2010, 204 ff.

König, Vereinbarkeit der Zwangsunterbringung mit der UN-Behindertenrechtskonvention?, 
BtPrax 2009, 105 ff.

Lachwitz, Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderung - Auswirkungen auf die Rechte von Menschen mit geistiger Behinderung und/oder 
psychosozialen Problemen, BtPrax 2008, 143 ff.

Lipp, Rechtliche Betreuung und das Recht auf Freiheit, BtPrax 2008, 51 ff.
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Von der Idee zur Wirklichkeit – 
Behindertenrechtskonvention konkret 

Der Paradigmenwechsel steht vor der Tür, aber niemand bittet ihn hinein 

Joachim Speicher

Die Regelungen des Gesetzes zur Teilhabe und Rehabilitation behinderter Menschen im SGB 
IX (2001), die Internationale Klassiikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit 
der WHO (2003), die Konkretisierungen der Ansprüche auf ein Persönliches Budget in Deutsch-
land (2004), das Wohn-Betreuungs-Vertragsgesetz auf Bundesebene mit seinen speziischen 
Ausführungen auf der Länderebene (2009), die Ratiizierung der Behindertenrechtskonventi-
on der Vereinten Nationen in Deutschland (2009) und die Beschlüsse der 86. Konferenz der 
Minister/innen für Arbeit und Soziales ASMK (2009) - zusammengenommen sind das mehr 
als nur vereinzelte Änderungen der Rahmenbedingungen. Seit nahezu 10 Jahren kommt 
langsam, aber stetig ein Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik, im Rechtssystem 
der Teilhabe und Rehabiliation, aber auch in der Struktur und Organisation der Landschaft 
der Leistungserbringer voran. 

Es sind tiefgreifende Änderungen, ja gar Kehrtwenden, die vollzogen werden müssen. Für die 
meisten unter uns Akteuren der Behindertenhilfe und Plege ist das nahezu „toxisch“. Es werden 
nicht die Änderungen beim Objekt der Hilfen (dem behinderten und beeinträchtigten Menschen) 
erwartet, auch nicht nur und ausschließlich in der Struktur der Leistungen, sondern und vor 
allem in unseren Köpfen (Theorien und Konzepte) und Herzen (Emotionen, Einstellungen und 
Haltungen). Das macht die Angelegenheit wohl sicher komplexer. Der Wechsel braucht unsere 
Aktivität. Doch scheitert die Umsetzung bislang auf breiter Front. Die Rechte, die Gesetze, die 
Verordnungen sind da, aber die Praktiker warten sehnsüchtig auf die Rechtsprechung und die, 
die Recht sprechen, warten auf die entsprechenden Fälle aus der Praxis. 

Vom „Paradigmenwechsel“ reden viele - ein starker Begriff eben, der in der Beschreibung an-
gemessen erscheint. Wenn er aber vor der Tür steht, will ihn keiner hinein bitten.

Die Beispiele der Umsetzungsblockaden sind vielfältig und die Liste ist lang. Standardregeln 
des SGB IX werden nicht umgesetzt. Es soll in Deutschland zum Beispiel Servicestellen nach § 
23 SGB IX geben, die gar nicht wissen, dass sie Servicestelle sind. Zuständigkeitsregelungen 
werden noch nicht einmal ignoriert. Sie sind häuig gar nicht bekannt.

Sehr deutlich zeigt sich die Problematik am Trauerspiel der Praxis Trägerübergreifender Per-
sönlicher Budgets in Deutschland.

Durch die gesetzliche Präzisierung „Trägerübergreifender Persönlicher Budgets“ im „Gesetz zur 
Einordnung des Sozialhilferechts in das Soziagesetzbuch“ wurde die Geldleistung in der Behin-
dertenhilfe als Alternative zur Sachleistung insbesondere durch die Erweiterung des § 17 SGB IX 
sowie durch die nach § 21a SGB IX am 14.05.04 erlassene Budgetverordnung bundesweit einge-
führt. Dem Ermessenanspruch seit 01.07.2004 folgte ab dem 01.01.2008 ein vorrangiger Rechts-
anspruch der Menschen mit Behinderung auf die Geldleistung als alternative Leistungsform. 
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In Rheinland-Pfalz bestand für Menschen mit Behinderung bereits seit dem 01.01.98 die Mög-
lichkeit, alternativ zur stationären oder ambulanten Sachleistung einen monatlichen Barbetrag 
in Anspruch zu nehmen.

Die Zahlung der Geldleistung durch den Leistungsträger erfolgt unmittelbar an den Leis-
tungsberechtigten. Durch diese einfach scheinende Regel verändert sich das vielfach zitierte 
Rechtsverhältnis zwischen Leistungsberechtigtem, Leistungserbringer und Leistungs-
träger grundlegend. Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Leistungsträger und dem Leis-
tungserbringer, in der Regel normiert durch die §§ 75,79 SGB XII oder durch einschlägige 
Verwaltungsvorschriften, tragen hier nicht mehr. Der leistungsberechtigte Mensch mit Behin-
derung hat aufgrund seines individuellen Rechtsanspruchs nach § 9 SGB XII sowie nach 
Maßgabe des § 17 SGB IX mit der BudgetVO unter Wahrung seiner Wunsch- und Wahlrechte 
einen Anspruch auf Zahlung einer Geldleistung. Darüber hinaus obliegt es ihm selbst, gegebe-
nenfalls im Zusammenwirken mit seinem rechtlichen Betreuer individuelle Betreuungs- oder 
Dienstleistungsverträge auf der Grundlage des BGB zu schließen, wann er will und mit wem er 
will. Und „individuell“ bedeutet hier tatsächlich am Einzelfall orientiert. Viele Akteure in der 
Behindertenhilfe unterschätzen in dieser veränderten Lage die „alltägliche Kraft“ des Geldes.
 
Das Thema „Geldleistung“ ist nicht neu. Seit nahezu zehn Jahren wird die Geldleistung in der 
Plege praktiziert. Mehr als 70% der Plegebedürftigen in Deutschland nehmen das Plegegeld 
und nicht die ambulante oder stationäre Sachleistung in Anspruch. 

Dieselben Effekte werden nun auch in der Behindertenhilfe realisiert. Die Menschen kaufen sich 
die Hilfen und Unterstützungsleistungen ein, die ihnen in ihrer individuellen Situation am ehesten 
geeignet scheinen, ihre Teilhabe zu sichern. Sie tun dies auch dann, wenn solche Leistungen 
offenkundig in ihrer Prozess- und Strukturqualität schlechter sein sollten als vergleichbare 
Sachleistungen. Das interessiert die meisten Budgetinhaber eher wenig. Sie achten – wie fast 
alle Kunden im Alltag – stärker auf die Ergebnisqualität. 

Dabei müssen viele der bisherigen Anbieter in der Behindertenhilfe zur Kenntnis nehmen, dass 
die Geldleistung an sich schon „Teilhabe“ sichert, weil sie die Wunsch- und Wahlrechte in der 
gleichen Weise vermehrt wie sie „Kunden“ im Allgemeinen für sich reklamieren können. 

Häuig werden Begleitungen gewünscht, wie beispielsweise der regelmäßige gemeinsame Be-
such einer Diskothek; vielleicht samstags in der Nacht von 23.00 bis 6.00 Uhr in der Früh. Oder 
die Begleitung einer Urlaubsreise. Oder sie verbinden auf eigene Weise soziale Assistenzleis-
tungen mit Leistungen der Plege sowohl von Plegefachkräften als auch von Angehörigen, 
Freunden oder Nachbarn. 

Wer über ein Budget verfügt, sieht sich weitaus mehr als der Sachleistungsbezieher in der Lage, 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft auf seine ganz eigene Weise zu realisieren. Leistungen 
der „klassischen“ Förderung, Betreuung oder Behandlung stehen bei Budgetinhabern nicht 
ganz so hoch im Kurs. Häuig hört man von Budgetinhabern das Argument, dass die meisten 
Leistungserbringer noch nicht verstanden haben, dass das „Fördern, Betreuen, Behandeln“ von 
Menschen mit Behinderung nur Mittel zum Zweck sein kann. Und der Zweck heißt „Teilhabe“.
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Wenn die Tatsache, durch die „Geldleistung“ über größere inanzielle Spielräume zu verfügen, 
an sich schon mehr Teilhabe bietet, wozu dann noch die „psychosozialen Maßnahmen“ kaufen? 
Leistungsanbieter sind noch sehr selten in der Lage, auf diese veränderten Rollenverteilungen 
(„Der Klient wird zum Arbeitgeber“) mit geeigneten offenen und lexiblen Angeboten und ent-
sprechendem Personal auf veränderte Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen zu reagieren. 

Insgesamt aber sind es nicht nur Leistungserbringer, die sich schwer tun. Wir müssen erken-
nen, dass sich hinter jedem Paradigmenwechsel ja nicht nur der eindimensionale Wandel bei-
spielsweise eines Konzeptes, einer Technik oder einer Methode verbirgt. Vielmehr beschreibt 
der Wechsel eines Paradigmas tatsächlich Veränderungen darüberhinausgehend auch auf 
multidimensionalen Ebenen der Kultur, der Haltungen, der Weltanschauungen, der Emotionen. 
Banal gesagt: der Paradigmenwechsel beschreibt, dass sich nicht nur das eine oder andere 
Detail ändern wird, sondern so ziemlich (fast) alles. Es ändern sich die Lebens- und Arbeitswel-
ten aller Akteure. Der Leistungserbringer wie der Leistungsträger, der rechtlichen Betreuer, der 
Gerichte, der Angehörigen u.v.a.m. - schlussendlich aber in jedem Fall die Lebenswirklichkeit 
der Menschen mit Behinderung und der Plegebedürftigen. 

Daher ist der Wandel immer auch ein Wandel in der Zeit. Und der methodische Start mit dem 
Ansatz „Komm, lass‘ uns uns verändern und bei Dir fangen wir an“ ist hier im Zweifel genauso-
wenig förderlich wie das bekannte Floriansprinzip, demzufolge die eigene Verschonung mit der 
Hoffnung auf die Schädigung anderer zwingend verbunden ist. 
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Das Menschenrecht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht: Zur 
Auslegung von Artikel 12 der UN-Behindertenrechtskonvention1 

Dr. Valentin Aichele

I. Einleitung

Das Recht jedes Menschen auf gleiche Anerkennung vor dem Recht ist ein zentrales Men-
schenrecht. Die im Jahr 2008 in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK, 
die Konvention)2 bestätigt und konkretisiert in ihrem Artikel 12 dieses Menschenrecht. 

Sie reagiert damit auf strukturelle Diskriminierungserfahrungen und rechtliche Hindernisse 
bei der Ausübung dieses Rechts durch Frauen und Männer mit Behinderungen in den meisten 
Staaten der Welt. Weitaus stärker als Nichtbehinderte wird diese soziale Gruppe, die in sich 
sehr heterogen ist und unterschiedlichste Lebenssituationen umfasst, in vielen Staaten in ihrer 
Handlungsfähigkeit auf der Ebene des Rechts beschränkt. Dies zeigt sich vor allem in welt-
weit anzutreffenden Entmündigungspraktiken oder in der ungerechtfertigten Ausgrenzung von 
behinderten Menschen aus bestimmten rechtlichen Handlungsfeldern. Betroffen davon sind 
vor allem Menschen mit so genannter geistiger Behinderung und psycho-sozialen Problemen. 
Kritisch zu bemerken bleibt, dass die gesellschaftlichen Institutionen und Praktiken, welche 
individuelle Entscheidungen von Menschen mit Behinderungen oder Willensbekundungen von 
Menschen praktisch unwirksam machen oder durch die Entscheidung anderer ersetzen, in 
vielen Staaten unhinterfragt fortdauern. 

Die Verhandlungen zur UN-Behindertenrechtskonvention, die in Deutschland am 26.03.2009 
in Kraft getreten ist, basierten auf einer prinzipiellen menschenrechtlichen Grundannahme 
zur Ausrichtung des Artikels 12 UN-BRK, die schon durch den ersten Konventionsentwurf 
gefallen war und in den Verhandlungen nicht mehr grundsätzlich in Frage gestellt wurde3: Das 
Vorliegen einer Behinderung allein darf kein Grund sein, der jeweiligen Person das Recht auf 
Rechts- und Handlungsfähigkeit zu verweigern. Hierin läge eine menschenrechtlich unzulässi-
ge Diskriminierung aufgrund von Behinderung. Oder allgemeiner formuliert: Die Anerkennung 
als freie und gleiche Rechtsgenossen darf behinderten Menschen nicht verweigert werden. 
Hieraus folgt als weiteres Element dieser Grundentscheidung für die Autonomie, dass wenn 
Menschen mit Behinderung Probleme bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit 
haben, der Staat ihnen Unterstützung oder Assistenz gewähren soll. In eindeutiger Abkehr von 
Entmündigungspraktiken und vom Institut der ersetzenden Entscheidungsindung wurde als 
zeitgemäßes menschenrechtliches Paradigma die Assistenz zur eigenen Entscheidungsindung 
in Artikel 12 UN-BRK explizit verankert.

1 Erstveröffentlichung des zusammen mit Dr. Jochen von Bernstorff in: BtPrax 5/2010, S. 199-203. Die Thesen sind die 
von Valentin Aichele. Sie geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

2 Vgl. BGBl. 2008 II, S. 1419 ff.

3 Zur Entstehungsgeschichte der UN-BRK siehe Dhanda, Legal capacity in the disability rights convention, in: Syracuse 
Journal of International Law and Commerce 2007 34(2), S. 429 ff., Palacios / Walls, Changing the paradigm, in: Bliainiris 
Éireannach an Dlí Idirnáisiúnta, 2008, S.121 ff., Trömel, A personal perspective on the drafting history of the United Nations 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, in: Quinn / Waddington (Hrsg.): European Yearbook of Disability Law 
Vol. 1., Antwerp 2009, S. 115 ff.
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Seit Inkrafttreten der Konvention werden Bedeutung und Tragweite von Artikel 12 UN-BRK leb-
haft diskutiert. Der UN-Fachausschuss über die Rechte von Menschen mit Behinderungen wid-
mete sich im Oktober 2009 einer öffentlichen Anhörung dazu4, internationale Nichtregierungs-
organisationen veröffentlichten zahlreiche Stellungnahmen. Diese internationale Diskussion 
tritt neben innerstaatliche Debatten, etwa in Deutschland über das Verhältnis der rechtlichen 
Betreuung und die Freiheit und Selbstbestimmung der betreuten Person5. 

Beim Blick auf die Diskussion zur UN-BRK fällt auf, dass es bislang wenig gelingt, Artikel 12 UN-
BRK in den allgemeinen menschenrechtlichen Zusammenhang zu stellen. Vor dem Hintergrund 
der nationalen wie internationalen Diskussion widmet sich dieser Beitrag zwei zentralen Fragen:
 

• Umfasst das Recht aus Artikel 12 UN-BRK nur die Anerkennung als Rechtssubjekt in ei-
nem statischen Sinne oder beinhaltet dieses Recht auch einen Anspruch auf umfassende 
Ausübung der Rechts- und Handlungsfähigkeit in einem dynamischen Sinne?

• Die zweite wesentliche Frage bezieht sich darauf, ob Artikel 12 UN-BRK durch das neue 
Paradigma der assistierten Entscheidungsindung („supported decision making“) Formen 
der ersetzenden Entscheidungsindung (“substituted decision making”) gänzlich verbietet 
oder ob die Willensersetzung weiter beziehungsweise auch nur in Teilen als rechtmäßig 
angesehen werden kann. 

II. Auslegungs- und Konkretisierungsansatz

Bei den „Rechten von Menschen mit Behinderungen“ gemäß der Konvention handelt es sich um 
ein- und dieselben Rechte, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 
(AEMR), dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966 
(UN-Sozialpakt)6 und dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 1966 
(UN-Zivilpakt)7 niedergelegt sind. Die UN-BRK ist keine Spezialkonvention, die Sonderrechte 
oder Privilegien für Menschen mit Behinderungen formuliert. Die Leistung und der Gewinn der 
Konvention sind darin zu erkennen, dass sie die universellen Rechte aus den Perspektiven von 
Menschen mit Behinderungen präzisiert und im selben Zuge die staatlichen Verplichtungen 
für ihren Schutz konkretisiert. Hieraus folgt, dass die Rechte der UN-BRK im Blick auf die 
menschenrechtlichen Gewährleistungen aus den beiden UN-Menschenrechtspakten aus dem 
Jahr 1966 auszulegen sind, deren Bestimmungen in der BRK an die Bedürfnisse behinderter 
Menschen angepasst wurden8. 

Zum Beispiel haben die Staaten der Vereinten Nationen im Bereich des Diskriminierungs-
schutzes seit Gründungszeiten konkrete Verbote, etwa in Bezug auf Geschlecht, Sprache und 

4 Siehe www.ohchr.org (aufgerufen am 01.08.2010).

5 Lipp, Rechtliche Betreuung und das Recht auf Freiheit, in: BtPrax 2008, 51 ff.; Lachwitz, Übereinkommen der Vereinten 
Nationen, BtPrax 2008, S. 143 ff.

6 Vgl. BGBl. 1992, S. 391.

7 Vgl. BGBl. 1973 II, S. 1534.

8 Siehe von Bernstorff, Menschenrechte und Betroffenenrepräsentation, in: ZaöRV 2007, S. 1041 ff.; Aichele, Behinderung 
und Menschenrechte, APuZ 2010 S. 13 ff.
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Religion, angenommen9. „Behinderung“ jedoch war weder in der AEMR noch in den beiden 
Pakten von 1966 ausdrücklich als Verbotsmerkmal anerkannt worden. Die menschenrechtliche 
Relevanz des Phänomens Behinderung wurde damals schlichtweg verkannt. Aufgrund ihrer 
prägnanten Ausgestaltung stellt die UN-BRK nunmehr ausdrücklich klar, dass auch „Behinde-
rung“ zu den Lebenslagen gehört, die in den Bereich des Diskriminierungsschutzes fallen. Die 
Konvention konkretisiert damit das bestehende menschenrechtliche Diskriminierungsverbot.

Betrachtet man die Konvention in ihrem menschenrechtlichen Zusammenhang, bedeutet dies, 
dass die Auslegung der Konvention nur unter Anwendung völkerrechtlich standardisierter 
Methoden und der Einbeziehung autoritativer Quellen und Materialien erfolgen sollte10. Eine 
fachgerechte Auslegung muss sich etwa der Interpretationsstandards der Wiener Vertrags-
rechtskonvention bedienen11 und immer an den authentischen Sprachfassungen – zu denen die 
deutsche Fassung nicht gehört – ansetzen12. Wesentlich sind Wortlaut, Systematik und Ziel der 
Konvention. So verfolgt die Konvention das Ziel, dass Menschen mit Behinderungen von den 
Menschenrechten Gebrauch machen können sollen, und zwar gleichberechtigt mit anderen, 
das heißt in gleichem Maße wie nicht behinderte Menschen13. Zwar besteht die zeitliche Nähe 
zur Entstehung der Konvention und erschließen sich darüber nach wie vor insbesondere in 
Bezug auf Artikel 12 UN-BRK wichtige Erkenntnisse, jedoch spielt die Entstehungsgeschichte 
im Verhältnis zu den anderen Auslegungsstandards eine nachrangige Rolle14. 

Für die Auslegung der Rechte kann zudem auf die so genannten Allgemeinen Bemerkungen 
der UN-Fachausschüsse (“General Comments”) zurückgegriffen werden15. Allgemeine Bemer-
kungen bezeichnen die autoritativen Interpretationshilfen, die die menschenrechtlichen Fach-
ausschüsse (“Treaty Bodies”) in Bezug auf einzelne Rechte und allgemeine Bestimmungen der 
Menschenrechtsübereinkommen entwickelt haben16. Eine wichtige Funktion bei der Auslegung 
erfüllen auch die allgemeinen Grundsätze der Konvention, wie beispielsweise der Grundsatz der 
assistierten Selbstbestimmung, der sozialen Inklusion und der Gleichheit von Frau und Mann 
etc. (siehe Artikel 3 UN-BRK). 

Aus dem ergibt sich beispielsweise, dass sich die Rechte der Konvention nur in ihrer Doppelna-
tur als Freiheits- und Gleichheitsrechte sinnvoll erschließen. So hat auch das Recht aus Artikel 

9 Siehe Artikel 1 Nr. 3 Charta der Vereinten Nationen von 1945; BGBl. 1973 II S. 431.

10 Allain, Treaty interpretation and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Legal reports 
no. 2, Belfast 2009, siehe www.disabilityaction.org (abgerufen am 01.08.2010); Reindel, Auslegung menschenrechtlicher 
Verträge, München 1995, S. 146 ff.

11 Siehe hierzu die Artikel 31 bis 33 der Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (WVK) von 1969, BGBl. 1985 
II S. 926.

12 Hilf, Die Auslegung mehrsprachiger Verträge. Eine Untersuchung zum Völkerrecht und zum Staatsrecht der Bundesre-
publik Deutschland, Berlin 1973, S. 187 ff., S. 191f.

13 Siehe Artikel 1 Unterabsatz 1 UN-BRK; siehe auch die Präambel (n) und (j).

14 Siehe Artikel 32 der WVK.

15 Siehe UN Doc. HRI/ GEN/1/Rev.8 vom 8.05.2006; siehe für die deutsche Übersetzung: Deutsches Institut für Men-
schenrechte (Hrsg.): Die „General Comments“, Baden-Baden 2005.

16 Siehe Alston, The historical origins of the concept of ‘general comments’ in human rights law, in: Liber Amicorum 
Georges Abi-Saab, Den Haag 2001, S. 763 ff.
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12 UN-BRK gleichermaßen eine starke Freiheits- als auch Gleichheitskomponente.

III. Auslegung von Artikel 12 der UN-BRK

1. Der Zusammenhang von Rechts- und Handlungsfähigkeit unter Artikel 12 UN-BRK als 
Teil eines einheitlichen Menschenrechts

Die hier entwickelte Gesamtinterpretation des Artikels 12 UN-BRK versucht, den Zusammen-
hang zwischen den einzelnen Absätzen im Lichte der allgemeinen Prinzipien der Konvention 
und dem anerkannten allgemeinen Menschenrecht auf Anerkennung vor dem Recht (Artikel 
16 UN-Zivilpakt) zu erfassen. Artikel 12 UN-BRK muss – so die im Folgenden zu begründende 
These – als ein einheitliches Menschenrecht verstanden werden, welches sowohl das Recht 
auf Rechtsfähigkeit als auch das Recht auf Ausübung dieser Rechtsfähigkeit (rechtliche Hand-
lungsfähigkeit im dynamischen Sinne) umfasst.

Artikel 12 Absatz 1 UN-BRK nimmt Bezug auf das allgemeine Menschenrecht auf gleiche An-
erkennung vor dem Recht. Die Bestimmung lehnt sich in ihrem Wortlaut: „Die Vertragsstaaten 

bekräftigen, dass Menschen mit Behinderungen das Recht haben, überall als Rechtssubjekt 

anerkannt zu werden“ (so die deutsche Übersetzung) an Artikel 6 der AEMR und an Artikel 16 
UN-Zivilpakt an. Die praktisch wortgleiche Formulierung von Artikel 16 Absatz 1 UN-Zivilpakt 
und Artikel 12 Absatz 1 UN-BRK und das Wort „reafirm“ in Artikel 12 Absatz 1 der UN-BRK 
machen deutlich, dass es sich nicht um ein neues Recht handeln soll, sondern dass das aner-
kannte Recht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht für Menschen mit Behinderungen erneut 
bekräftigt wird. 

Absatz 2 des Artikels 12 UN-BRK fügt diesem Recht Folgendes hinzu: „Die Vertragsstaaten 

anerkennen, dass Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit 

anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit genießen“ (so die dt. Übersetzung). 

Im Englischen ist hier die Rede von „enjoy legal capacity“ und im Französischen von „jouissent 
de la capacité juridique“. 

Wie die deutsche Übersetzung unterstreichen die authentischen Sprachfassungen die individu-
elle und selbständige Ausübung der rechtlichen Handlungsfähigkeit. Der Begriff der rechtlichen 
Handlungsfähigkeit geht damit in seiner aktiven Komponente über den in Absatz 1 in Bezug 
genommenen Status als Rechtssubjekt hinaus. Es geht um die „Ausübung“ der anerkannten 
rechtlichen Fähigkeiten – insofern handelt es sich bei der Formulierung in Absatz 2 um eine in-
haltliche, das heißt konkret handlungsbezogene Konkretisierung der allgemeinen Anerkennung 
vor dem Recht aus Absatz 1. 

Wie steht also nun Absatz 2 seinem Inhalt nach zu diesem anerkannten Recht auf Rechtsfä-
higkeit? Verschiedene, bei den Verhandlungen intensiv erörterte Ansichten kommen hier in 
Betracht. Artikel 12 Absatz 2 UN-BRK könnte als eine Erweiterung des Schutzbereiches von 
Artikel 16 UN-Zivilpakt angesehen werden. Der Schutzbereich würde dann durch die UN-BRK 
auf die rechtliche Handlungsfähigkeit ausgedehnt. Es würde sich damit jedoch um eine spe-
ziischere Erweiterung des Rechtes handeln, die dann nur für Menschen mit Behinderungen 
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gelten würde. Überzeugender ist die Annahme, nach der die rechtliche Handlungsfähigkeit 
als konkretisierender Bestandteil des Rechts auf Rechtsfähigkeit angesehen wird. Die recht-
liche Handlungsfähigkeit wird nicht als neuer speziischer Schutzgegenstand dem Recht auf 
Rechtsfähigkeit hinzugefügt, sondern sie ist und war bereits zuvor integraler Bestandteil des 
allgemeinen Rechts auf Rechtsfähigkeit, der nunmehr weiter ausbuchstabiert wird. 

Bereits bei den Verhandlungen zum UN-Zivilpakt in den sechziger Jahren war die Frage kont-
rovers diskutiert worden, ob und wie der Artikel 16 UN-Zivilpakt auf die rechtliche Handlungs-
fähigkeit Bezug nehmen sollte17. Zunächst hatte ein Konsens dahingehend bestanden, ein 
konkretes „Recht auf Ausübung bürgerlicher Rechte“ in dem Artikel zu nennen. Da aber über 
den Ausnahmekatalog keine Einigung erzielt werden konnte, wurde auf britischen Vorschlag 
der betreffende Absatz gestrichen. 

Hieraus schließt der einlussreiche Kommentar zum UN-Zivilpakt von Manfred Nowak, dass das 
Recht auf Rechtsfähigkeit ein solches Recht auf Ausübung nicht enthalte18. Diese Schlussfolge-
rung ist aber nicht zwingend. Die Tatsache, dass sich die Staaten Anfang der sechziger Jahre 
nicht auf einen Ausnahmekatalog für das Recht auf Ausübung der Rechtsfähigkeit einigen konn-
ten, sagt wenig über die Frage aus, ob dieses Recht Bestandteil des Rechts auf Rechtsfähigkeit 
ist oder nicht. Die Tatsache, dass die Staaten das Recht auf Ausübung der Rechtsfähigkeit, das 
heißt, die rechtliche Handlungsfähigkeit zunächst unter Artikel 16 UN-Zivilpakt nennen wollten 
– und dieses allgemein geteilte Ansinnen nur an dem Streit über die Ausnahmen scheiterte – 
kann im Gegenteil als Indiz dafür gewertet werden, dass dieses Recht eine Konkretisierung 
des allgemeinen Rechts auf Rechtsfähigkeit darstellt. Es war den Verhandlungspartnern bei 
der Entstehung des UN-Zivilpaktes in den sechziger Jahren nur nicht gelungen, sich über die 
Grenzen der rechtlichen Handlungsfähigkeit als konkretisierender Bestandteil des Rechts auf 
Rechtsfähigkeit zu einigen. 

So erschließt sich auch bei der UN-BRK der Zusammenhang von Artikel 12 Absatz 1 und Absatz 
2. Der erste Absatz nennt das umfassende Recht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht; der 
zweite Absatz geht hierüber nicht hinaus, sondern konkretisiert einen besonders wichtigen 
Bestandteil dieses Rechtes – das Recht auf Ausübung der Rechtsfähigkeit, nämlich der recht-
lichen Handlungsfähigkeit. 

Für diese Einbeziehung des Rechts auf rechtliche Handlungsfähigkeit in das allgemeine Recht 
auf Anerkennung vor dem Recht spricht nicht nur die Abfolge der Absätze der Norm, sondern 
auch die Überschrift des Artikels 12, die lautet „Gleiche Anerkennung vor dem Recht“. Das Recht 
auf gleiche rechtliche Handlungsfähigkeit ist also ein speziischer Teil des Schutzbereiches des 
verschiedene Rechtspositionen umfassenden Menschenrechts auf gleiche Anerkennung vor 
dem Recht. Als systematisches Argument für diese Auffassung muss gewertet werden, dass 
sich ein vergleichbarer Konkretisierungszusammenhang auch in Artikel 15 Absatz 1 und 2 der 
UN-Frauenrechtskonvention von 1979 indet19. 

17 Siehe dazu Nowak, UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte, Kehl 1989, S. 296 ff. (im Folgenden UNO-Pakt); 
Bossuyt, Guide to the „Traveaux Préparatoires“, Dordrecht 1987, S. 335 ff.

18 Vgl. Nowak, UNO-Pakt, Artikel 16, Ziff. 4.

19 Siehe BGBl. 2002 II, S. 1197 ff.; vgl. CEDAW, General Recommendation No. 21 (1994), Ziff. 7 ff.
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Der Betreuer als gesetzlicher Vertreter und die UN - Behindertenrechtskonvention Menschen 
mit Behinderungen haben demnach, wie Artikel 12 UN-BRK lediglich klarstellt, einen men-
schenrechtlichen Anspruch auf diskriminierungsfreie Anerkennung ihrer Rechts- und Hand-
lungsfähigkeit. Als allgemeines Menschenrecht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht unter-
liegt dieses Recht der Möglichkeit der Beschränkung – auf die rechtlichen Anforderungen und 
Grenzen der Einschränkbarkeit soll unter 4.) noch eingegangen werden. 

2. Die Reichweite des Begriffs der „legal capacity“

Die Konvention geht von der Prämisse aus, dass alle Menschen in der Ausübung von freiheit-
licher Selbstbestimmung mit der Fähigkeit ausgestattet sind, rechtlich relevante Handlungen 
vorzunehmen, so auch Menschen mit Behinderungen und zwar völlig unabhängig von der Form 
und Grad der Beeinträchtigung. Die Anerkennung der individuellen rechtlichen Handlungsfähig-
keit durch die UN-BRK schließt als solche keine Lebenssituation aus ihrem Anwendungsbereich 
aus. Da das Übereinkommen schlichtweg von der rechtlichen Handlungsfähigkeit eines jeden 
Menschen ausgeht, nimmt sie selbst keine Zuschreibung dieser Fähigkeit vor oder macht die 
Anerkennung dieser Fähigkeit auch nicht vom Eintritt anderer Bedingungen abhängig, wie etwa 
der Feststellung, dass eine Person die Fähigkeit zu einer bestimmten Form der Kommunikation 
oder der Kommunikation überhaupt besitze. Gerade dies bringt der Begriff „legal capacity“ 
zum Ausdruck20. 

Zwar gestaltet jede Rechtsordnung die Möglichkeiten, die rechtliche Handlungsfähigkeit zu ent-
falten, wohl unterschiedlich aus. Die Rechts- und Handlungsfähigkeit jedoch bezieht grundsätz-
lich alle menschlichen Handlungen – Tun wie Unterlassen – ein, denen von einer Rechtsordnung 
rechtliche Relevanz zugemessen wird. Dazu gehören etwa die Ausübung der zivilrechtlichen 
Geschäftsfähigkeit sowie die Einwilligung oder die Verweigerung einer Einwilligung in recht-
lich relevante Handlungen. Zur Ausübung der rechtlichen Handlungsfähigkeit gehören ebenso 
Handlungen, die die jeweilige Rechtsordnung als deliktisches und plichtwidriges Handeln 
einstuft sowie Handlungen, die ordnungsrechtliche oder strafrechtliche Folgen haben können. 
Genauso zählen dazu solche, die in rechtsförmigen Prozessen Bedeutung erlangen, wie sie 
etwa im deutschen Recht unter der Ausübung der Prozessfähigkeit zusammengefasst wer-
den. Das Konzept der „Rechts- und Handlungsfähigkeit“ lässt sich damit nicht auf Fragen der 
zivilrechtlichen Geschäftsfähigkeit und damit auf den menschenrechtlichen Schutz vor dem 
„zivilen Tod“ reduzieren, sondern es schützt eben die Gleichheit vor dem Recht in allen Berei-
chen einer Rechtsordnung. Auch die Umschreibung in der Literatur, es gehe im Wesentlichen 
um den Schutz der „individuellen Entscheidung“21 , bringt zwar den Kern der rechtlichen Hand-
lungsfähigkeit auf den Punkt, jedoch greift dieser Ansatz in Anbetracht des weiten Spektrums 
von rechtlich relevanten Handlungen, mit denen keine Entscheidung verbunden ist, zu kurz22. 

20 Siehe OHCHR, Legal capacity, UN Doc. A/AC.265/2005/CRP.5, Ziff. 24.

21 Siehe etwa Minkowitz, Submission to CRPD, 21.10.2009, www.ohchr.org (abgerufen am 01.08.2010).

22 Vgl. OHCHR, Legal capacity, UN Doc. A/AC.265/2005/CRP.5, Ziff. 38 f.
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3. Speziische staatliche Achtungs-, Schutz- und Gewährleistungsverplichtungen 

Die Fachausschüsse der UN-Menschenrechtsübereinkommen haben eine dreigliedrige Plich-
tenstruktur der Menschenrechte entwickelt, die auch für das Verständnis von Artikel 12 UN-
BRK grundlegend ist23. Danach haben alle Menschenrechte als individuelle Rechtspositionen 
das Potential, staatliche Verplichtungen auf drei Ebenen in Form von Achtungs-, Schutz- und 
Gewährleistungsplichten (so genannte Plichtentrias) zu entfalten24. 

Nach der Achtungsplicht darf der Staat diese Rechte weder durch Tun noch durch Unterlassen 
verletzen. Die Achtungsplicht entspricht damit der von den Grundrechten bekannten Abwehr-
funktion. Die Schutzplicht besagt, dass der Staat den Einzelnen vor Rechtsverletzungen zu 
schützen hat, die von nichtstaatlichen Akteuren verursacht werden können. Die Gewährleis-
tungsverplichtung, die ebenfalls mit dem subjektiven Recht korrespondiert, bezieht sich auf 
den Aufbau der Rahmenbedingungen für die volle und gleichberechtigte Rechtsausübung. 
Insbesondere auf der Gewährleistungsebene bestehen für den Staat anerkanntermaßen große 
politische Gestaltungsspielräume.

Die menschenrechtlichen Verplichtungen, gerade in Bezug auf die Ebene der Gewährleis-
tung, mögen über das hinaus gehen, was gemessen an der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts bislang den Grundrechten des Grundgesetzes an Verplichtungspotential 
zugeschrieben wird. Die menschenrechtliche Plichtentrias ist jedenfalls der Schlüssel, um 
das Recht nach Artikel 12 UN-BRK zu verstehen, insbesondere um die Absätze 3, 4 und 5 von 
Artikel 12 UN-BRK richtig einzuordnen.

In Artikel 12 Absatz 3 UN-BRK verplichten sich die Vertragsparteien, geeignete Maßnahmen 
zu treffen, um Menschen mit Behinderung Zugang zu Unterstützung zu verschaffen, die sie bei 
Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen. Diese Bestimmung 
ergänzt die Anerkennung der Rechtsfähigkeit. Die bloße Anerkennung als Achtungsplicht wird 
hier durch Schutz- und Gewährleistungsplichten ergänzt. Der Staat muss – wenn benötigt – 
Zugang zu Unterstützung beziehungsweise zu Assistenz verschaffen – es handelt sich hier um 
einen bindenden Effektivierungsauftrag an den Staat. 

Inhaltlich bringt diese Vorschrift den von der Konvention angestrebten Paradigmenwechsel 
klar zum Ausdruck. Aus der gleichen Achtung der Autonomie im Rechtsverkehr folgt das Ziel 
der unterstützten Entscheidungsindung des Menschen mit Behinderung selbst, sofern er einer 
solchen Unterstützung überhaupt bedarf. Auch wenn der Grad dieser Unterstützung in schwe-
ren Fällen einer Unterstützung an 100% heranreichen kann und damit vordergründig einer 
ersetzenden Entscheidung gleichkäme, ist das Ziel der Unterstützung, weiterhin den eigenen 
aktuellen Willen des behinderten Menschen rechtsgeschäftlich zum Ausdruck zu bringen – 
solange also ein solcher Willen im Einzelfall erkennbar ist, kann dieser im Rechtsverkehr durch 

23 Zur Übertragung auf Artikel 12 der UN-BRK, siehe UN Doc. A/HRC/19/45 vom 26.09.2009, Ziff. 43 ff.

24 Zum Zivilpakt Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl 2005, S. XXI; CCPR, 
General Comment No. 31 (Die Rechtsnatur der Paktverplichtungen) vom 26.05.2004, UN Doc. CCPR/C/74/CRP.4/
Rev.6 vom 21.04.2004; für den Sozialpakt anerkannt seit CESCR, General Comment No. 12 (Recht auf Nahrung) vom 
12.05.1999, UN Doc. E/C.12/1999/5, Ziff. 15; vgl. auch Schneider, Die Justiziabilität wirtschaftlicher, sozialer und kulturel-
ler Rechte, Berlin 2004, S. 33 f.
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Unterstützung eines Dritten zum Ausdruck gebracht werden. Es geht nicht mehr um die aus 
Sicht eines Dritten angenommene bestmögliche Vertretung der angenommenen Interessen 
des behinderten Menschen, sondern um seinen konkreten Willen. Statt eines gut gemeinten 
Paternalismus zielt die Konvention durch das Assistenz-Paradigma auf die Anerkennung indi-
vidueller Selbstbestimmung.

Der detailreiche Absatz 4 enthält als weitere Konkretisierung die Ebenen der Achtungs-, Schutz- 
und Gewährleistungsverplichtung. Die Vertragsstaaten verplichten sich zu Maßnahmen, ins-
besondere zur Einführung von Sicherungen, die gewährleisten müssen, dass der Wille und die 
Präferenzen des Menschen mit Behinderung „geachtet“ werden. Der Absatz konkretisiert die 
geforderte Unterstützung inhaltlich und auch prozedural, indem regelmäßige Überprüfungen 
durch unabhängige Instanzen vorgesehen werden.

Entsprechend ergänzt der ebenfalls umfangreiche Absatz 5 das Recht auf gleiche Anerkennung 
vor dem Recht für den Bereich des Eigentumsrechts um weitere speziische Schutzvorschriften. 

Man kann Artikel 12 UN-BRK mit seinen fünf Absätzen insofern als eine Konkretisierungskaska-
de deuten, die vom allgemeinen Recht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht ausgehend mit 
zunehmender Speziizierung verschiedene Gehalte dieses Rechtes benennt und damit korres-
pondierende staatliche Verplichtungen weiter entwickelt. Hierdurch wird das allgemeine Recht 
auf die Situation behinderter Menschen zugeschnitten und zugleich im Lichte des benannten 
Paradigmenwechsels ein gesamtes Konkretisierungsprogramm bestehend aus staatlichen 
Achtungs-, Schutz- und Gewährleistungsverplichtungen entfaltet.

4. Grenzen der Einschränkbarkeit

Wie verhält es sich aber mit der Antwort auf die in den Verhandlungen kontrovers diskutierte 
Frage nach der Einschränkbarkeit der verschiedenen Gewährleistungsinhalte des Rechts auf 
Rechts- und Handlungsfähigkeit? Legt man das hier vertretene weite Verständnis des Schutz-
bereiches des Rechts auf Anerkennung der vollen Rechts- und Handlungsfähigkeit zugrunde, 
so ergibt sich bereits hieraus, dass dieses Recht nicht schrankenlos gelten kann. 

Ein Eingriff in das Recht liegt nach diesem Verständnis bereits dann vor, wenn Menschen wegen 
einer Beeinträchtigung anders behandelt werden als nicht behinderte Menschen. Im Rahmen 
des menschenrechtlichen Diskriminierungsverbots kann eine Ungleichbehandlung oder eine 
Gleichbehandlung zu einer Diskriminierung erwachsen, wenn es dafür einer sachlichen Recht-
fertigung fehlt25. Eingriffe sind immer begründungsbedürftig. Je höher die Eingriffsintensität, 
umso höher sind die Anforderungen an eine Begründung.

Das Recht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht beinhaltet aber auch unabhängig vom 
Diskriminierungsaspekt absolute Grenzen der Einschränkbarkeit. Wie bei anderen Menschen-
rechten auch hat es einen Kernbereich mit unverfügbaren Freiheitsgarantien, die einer Ein-

25 Zur Dogmatik siehe Vandenhole, Non-discrimination, Antwerpen 2005; Rudolf / Mahlmann, Gleichbehandlungsrecht, 
Baden-Baden 2007, S. 58 ff.
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schränkung vollständig entzogen sind26. Als absolut geschützter Kerngehalt des Rechts werden 
sowohl die Rechtsfähigkeit als auch Teile der rechtlichen Handlungsfähigkeit von Menschen mit 
Behinderung vor jeder staatlichen Einschränkung geschützt. Hieraus folgt ein Verbot der erset-
zenden Entscheidungsindung in bestimmten vom Kerngehalt geschützten Lebensbereichen. 
Außerhalb des Kerngehalts werden zudem willensersetzende Maßnahmen menschenrechtlich 
durch das Verhältnismäßigkeitsprinzip beschränkt. 

Ein Blick auf Artikel 16 UN-Zivilpakt kann die Annahme der Existenz unverfügbarer Gehalte des 
Rechts auf gleiche Anerkennung vor dem Recht verdeutlichen. Dieser sieht für das allgemeine 
Recht auf Anerkennung vor dem Recht keine Einschränkungsmöglichkeit vor. Indizwirkung für 
die Einordnung von Artikel 16 UN-Zivilpakt als einem Menschenrecht, welches über einen nicht 
einschränkbaren Kerngehalt verfügt, hat zudem die Tatsache, dass Artikel 16 gemäß Artikel 4 
UN-Zivilpakt zu den notstandsfesten, das heißt nicht derogierbaren Menschenrechten gehört. 
Die Aberkennung des Status als Rechtsperson als statusbezogenes Element des Artikels 16 
UN-Zivilpakt ist immer menschenrechtswidrig27. 

Wie verhält es sich aber mit der Ausübung der Rechtsfähigkeit im Sinne der rechtlichen Hand-
lungsfähigkeit, ist diese ebenfalls nicht einschränkbar? Kann das Recht durch eingeschränkt 
werden, dass eine Willensbekundung durch die Entscheidung eines Dritten ersetzt oder unwirk-
sam gemacht wird? Es kommt also zunächst darauf an, ob ein Entscheidungsbereich betroffen 
ist, der zum nicht einschränkbaren Kernbereich des allgemeinen Rechts auf Rechtsfähigkeit 
gehört. 

In den einschränkungsfesten Kernbereich – der hier nur exemplarisch skizziert werden kann 
– fallen etwa höchstpersönliche Rechtsgeschäfte. Beispiele für solche kerngehaltsrelevante 
Erklärungen sind die Einwilligung in nicht eigennützige Forschung an behinderten Menschen28, 
die Entscheidung über eine Sterilisation wegen einer Behinderung29 und die Einwilligung in eine 

26 Siehe für den UN-Sozialpakt: CESCR, General Comment Nr. 3 (Die Rechtsnatur der Verplichtungen der Vertragsstaaten), 
E/1991/23 vom 14. Dezember 1990, Ziff. 10; außerdem für den UN-Zivilpakt: CCPR, General Comment No. 31 (Die Rechtsna-
tur der Paktverplichtungen) vom 26.05.2004, UN-Dok. CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6 vom 21.04.2004; explizit beispielsweise auch 
in CCPR, Yeo- Bum Yoon u.a. gegen die Republik Korea, Communication Nr. 1321/2004 und 1322/2004 (2006), Ziff. 8.2.

27 Hierzu Nowak, UNO-Pakt, Artikel 16, Ziff. 10.

28 Das Folterverbot in Artikel 15 der UN-BRK ist praktisch wortgleich aus Artikel 7 des UN-Zivilpaktes übernommen. Er 
verbietet wie im UN-Zivilpakt in Satz 2 wissenschaftliche und medizinische Experimente ohne Einwilligung des oder der 
Betroffenen. Auf die Wiederaufnahme dieses Satzes in die UN-BRK war von einer Reihe von Delegationen und den Nichtre-
gierungsorganisationen besonderer Wert gelegt worden, da behinderte Menschen seit jeher eine besonders stark für medi-
zinische Experimente missbrauchte Personengruppe darstellen. Man muss in diesem Zusammenhang nicht die historischen 
Exzesse deutscher Ärzte in den Konzentrationslagern evozieren. Es reicht sich zu vergegenwärtigen, dass zum Beispiel 
geistig behinderte Heimbewohnerinnen und - bewohner in vielen Staaten dieser Welt weiter eine nachgefragte Zielgruppe 
für Medikamentenerprobungen und andere medizinische (insbesondere genetische) Forschungsprojekte darstellen. Bei 
Nichteinwilligungsfähigen dürfen damit als menschenrechtlich zulässig weiter nur sogenannte „eigennützige“ medizinische 
Versuche angesehen werden. Dies entspricht der menschenrechtlichen Unterscheidung zwischen zulässigem Heilversuch 
(„eigennützig“) und unzulässigem Humanexperiment („fremdnützig“). Siehe auch Nowak, Report 2008, UN Doc. A/63/175 
vom 28.07.2008, Ziff. 58 m.w.N.

29 Siehe Artikel 23 (c) der UN-BRK in Verbindung mit Artikel 7 des UN-Zivilpakts, Nowak, Report 2008, UN Doc. A/63/175 
vom 28.07.2008, Ziff. 60 m.w.N.

Behindertenrechtskonvention in der Umsetzung



-41-

Ehe30. Unvereinbar scheint weiterhin, dass die Bestellung eines gesetzlichen Betreuers für einen 
Erwachsenen, auch nur für einzelne Lebensbereiche, den vollständigen Verlust der rechtlichen 
Handlungsfähigkeit nach sich zieht. Nach internationaler Auffassung, etwa von verschiedenen 
UN-Sonderberichterstattern vorgetragen, ist es überdies nicht zulässig, einen Menschen gegen 
seinen Willen einem erheblichen medizinischen Eingriff zu unterwerfen31 oder ihm auf Grund 
der Behinderung seine Freiheit zu entziehen32. 

Nach jüngeren Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte scheint 
es zudem einer Rechtfertigung schwerlich zugänglich, wenn die Bestellung eines Betreuers 
automatisch zum Verlust des aktiven oder passiven Wahlrechts führt33 oder Menschen wegen 
einer Beeinträchtigung grundsätzlich die Prozessfähigkeit abgesprochen wird34. 

Überall dort, wo die Behinderung zu einer Instrumentalisierung des betroffenen Menschen für 
außerhalb seiner selbst liegende Zwecke oder zu einem irreversiblen und besonders intensiven 
Eingriff in die persönliche Autonomie des behinderten Menschen führt, wird der unverfügbare 
Kernbereich des Menschenrechts auf gleiche Anerkennung vor dem Recht verletzt. Eine Recht-
fertigung des Eingriffs ist dann menschenrechtlich ausgeschlossen.

Sollten Maßnahmen dagegen aufgrund der geringeren Intensität des Eingriffs dem einschränk-
baren Bereich zuzuordnen sein, so ist zu prüfen, ob der Eingriff in verhältnismäßiger Form 
erfolgt ist. Hier kommt es vor allem auf die Frage nach dem legitimen Zweck, der Eignung und 
der Erforderlichkeit der Einschränkung an. Besondere Anforderungen sind an den Bereich der 
ersetzenden Entscheidungsindung zu stellen. 

Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung hätte der Vertragsstaat bei diesen Fällen dar-
zulegen, dass kein weniger intensiv eingreifendes Mittel zur Verfügung stand. Diese Prüfung 
wird durch Artikel 12 Absatz 3 der UN-BRK selbst insoweit inhaltlich vorgeprägt, als die Be-
stimmung eine menschenrechtliche Präferenz für das Mittel der Assistenz und Unterstützung 
zum Ausdruck bringt. In Fällen der ersetzenden Entscheidungsindung besteht insofern eine 
hohe Rechtfertigungslast des Vertragsstaates. Er muss für den Einzelfall darlegen, dass eine 
Assistenz zur autonomen Entscheidung nicht möglich war, um das legitime Einschränkungsziel 
zu erreichen. 

30 Siehe Artikel 23 des UN-BRK in Verbindung mit Artikel 23 (3) des UN-Zivilpaktes und Artikel 16 (1) (b); insbesondere 
CEDAW, General Recommendation Nr. 21, UN Doc. A/49/38 vom 04.02.1994, Ziff. 15.

31 Vgl. Artikel 25 UN-BRK in Verbindung mit Artikel 14 UN-Sozialpakt, vgl. hierzu OHCHR, The right to health. Fact Sheet 
No. 31, Genf 2008, S. 3 und 16; außerdem Hunt, Report 2005, UN Doc. E/CN.4/2005/51 vom 11.02.2005, Ziff. 87 ff.; ihm 
folgend Nowak, Report 2008, UN Doc. A/63/175 vom 28.07.2008, Ziff. 59 ff mit Bezugnahme auf verschiedene Fallgrup-
pen und m.w.N.

32 Siehe Artikel 14 UN-BRK; dezidiert OHCHR, Study 2008, UN Doc. A/HRC/10/48 Ziff. 48; vgl. auch Nowak, Report 
2008, UN Doc. A/63/175 vom 28.07.2008, Ziff. 64 m.w.N.

33 Ohne Zuordnung zum Kernbereich vgl. EGMR, Alajos Kiss v. Hungary (38832/06), Urteil vom 20.05.2010, Ziff. 42.

34 Ohne Zuordnung zum Kernbereich vgl. EGMR, Zehentner v. Austria (20082/02), Urteil vom 16.10.2009, Ziff. 37 f.
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Aber auch Assistenz und Unterstützung selbst können je nach gesetzgeberischer Ausgestal-
tung einen unzulässigen Eingriff in das Recht auf Ausübung der Rechtsfähigkeit darstellen. 
Artikel 12 Absatz 4 der UN-BRK nennt hier die entsprechenden Kriterien einschließlich des 
Verhältnismäßigkeitsprinzips. 

Thesen im Anschluss 

Im Anschluss an oben stehende Ausführungen zur Auslegung von Artikel 12 der UN-Behinder-
tenrechtskonvention“ können für das deutsche Recht, insbesondere für das deutsche Betreu-
ungsrecht, folgende Thesen formuliert werden:

1. Das Menschenrecht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht nach Artikel 12 der UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK) entwickelt bereits menschenrechtlich anerkannte Rechts-
positionen fort. Es beinhaltet sowohl die gleichberechtigte Anerkennung als Rechtsperson als 
auch die Anerkennung der umfassend verstandenen rechtlichen Handlungsfähigkeit. Beide 
Aspekte bilden eine Einheit und stehen mit anderen Rechten der UN-BRK in einem engen Zu-
sammenhang35. Das Recht aus Artikel 12 der UN-BRK in Verbindung mit anderen Rechten und 
die damit verbundenen staatlichen Verplichtungen dienen als menschenrechtlicher Maßstab, 
an dem das deutsche Betreuungsrecht und die betreuungsrechtliche Praxis zu messen sind.

2. Die UN-BRK mit Artikel 12 der UN-BRK anerkennt ausdrücklich, dass alle Menschen in der 
Ausübung freiheitlicher Selbstbestimmung mit der Fähigkeit ausgestattet sind, rechtlich rele-
vante Handlungen vorzunehmen, so auch Frauen und Männer mit Behinderungen und zwar 
völlig unabhängig von der Form und dem Grad der Beeinträchtigung. Begründet in der un-
bedingten Achtung der Menschenwürde wird mit dem Recht auf Gleichheit vor dem Recht 
von der UN-BRK untermauert, dass sich das Gebot der Gleichstellung behinderter und nicht 
behinderter Menschen auch auf Anerkennung aller rechtlich relevanten Handlungen erstreckt. 
Dazu gehören etwa die Ausübung der zivilrechtlichen Geschäftsfähigkeit sowie die Einwilligung 
oder die Verweigerung einer Einwilligung in rechtlich relevante Handlungen. Zur Ausübung der 
rechtlichen Handlungsfähigkeit gehören ebenso Handlungen, die die jeweilige Rechtsordnung 
als deliktisches und plichtwidriges Handeln einstuft sowie Handlungen, die ordnungsrechtliche 
oder strafrechtliche Folgen haben können. Genauso zählen dazu solche, die in rechtsförmigen 
Prozessen Bedeutung erlangen, wie sie etwa im deutschen Recht unter der Ausübung der 
Prozessfähigkeit zusammengefasst werden36. 

Dass aus der rechtlichen Anerkennung praktische Herausforderungen erwachsen können, 
zeigt zum Beispiel der in der Diskussion viel zitierte Wachkoma-Fall. Der menschenrechtliche 
Anspruch auf gleiche Anerkennung vor dem Recht darf wegen Schwierigkeiten in der Kommu-
nikation mit einem Wachkoma-Patienten nicht aufgegeben werden. Entsprechend dem sozialen 
Verständnis von Behinderung, wonach die Behinderung erst in der Wechselwirkung zwischen 

35 Siehe das Recht auf Zugang zu Justiz (Artikel 13 UN-BRK); Freiheit und Sicherheit der Person (Artikel 14); Freiheit von 
Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (Artikel 15); Freiheit von Ausbeutung, 
Gewalt und Missbrauch (Artikel 16); Schutz der Unversehrtheit der Person (Artikel 17); Freizügigkeit und Staatsangehörig-
keit (Artikel 18); Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft (Artikel 19); Achtung der Wohnung 
und der Familie (Artikel 23); Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben (Artikel 29).

36 Siehe oben im Text die Ausführungen zum Begriff von „legal capacity“.
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einer längerfristigen Beeinträchtigung und den einstellungs- und umweltbedingten Barrieren 
entsteht37, verortet die UN-BRK das Problem im Umgang mit dem Wachkomapatienten in der 
sozialen Umgebung, die gegebenenfalls (noch) nicht über die kommunikativen Kompetenzen 
und Fähigkeiten verfügt, den natürlichen Willen des Wachkomapatienten hinreichend zu verste-
hen. Dem Mensch im Wachkoma die rechtliche Handlungsunfähigkeit zu unterstellen oder die 
Handlungsfähigkeit abzusprechen, scheint dagegen problematisch. Aus der Sicht von Artikel 
12 UN-BRK geht perspektivisch vielmehr um die Frage, welche Maßnahmen der Unterstützung 
entwickelt werden müssen, damit die Person etwaige kommunikative Barrieren überwinden 
kann. 

3. Ein rechtlich organisiertes Betreuungswesen steht gemäß der UN-BRK vor der Aufgabe, 
die rechtliche Betreuung auch ohne gesetzliche Vertretung als ulitma ratio einzustufen und in 
der alleinigen Ausrichtung (entsprechend dem Paradigma der Assistenz zur eigenen Entschei-
dungsindung) darin zu sehen, behinderten Erwachsenen in einem Betreuungsverhältnis die 
Unterstützung und Hilfe zu organisieren, die dem betreuten Menschen die volle selbstbestimm-
te Lebensführung, insbesondere die alleinige individuelle Entscheidungsindung in allen Fragen 
und Situationen, ermöglicht. Die Unterscheidung zwischen dem Ansatz der unterstützenden 
Entscheidungsindung („supported decision making“) und dem der ersetzenden Entschei-
dungsindung („substituted decision making“), letzteres etwa im Falle einer Stellvertretung, 
sollte in der Diskussion aufrechterhalten werden. Die Stellvertretung ist keine Form der unter-
stützenden Entscheidungsindung im Sinne der UN-BRK. 

4. Ein zu rechtfertigender Eingriff in das Recht nach Artikel 12 UN-BRK (in Verbindung mit dem 
menschenrechtlichen Diskriminierungsverbot aus Artikel 5 der UN-BRK) liegt danach bereits 
dann vor, wenn Menschen wegen einer Beeinträchtigung anders behandelt werden als nicht 
behinderte Menschen, beispielsweise wenn ein Betreuer aufgrund der Annahme durch gericht-
liche Entscheidung eingesetzt wird, eine volljährige Person sei auf Grund einer psychischen 
Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage, 
ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise zu besorgen (vgl. § 1896 BGB). 

5. Der Rechtfertigung von Eingriffen in Artikel 12 der UN-BRK ist – jenseits eines Kernbereichs, 
wo eine Rechtfertigung kategorisch ausgeschlossen ist (dazu siehe unten These 7) – durch 
das Verhältnismäßigkeitsprinzip eine enge Grenze gesetzt. Zweifel an der Vereinbarkeit mit 
der UN-Behindertenrechtskontion besteht deshalb etwa in Bezug auf § 53 ZPO. Dieser unter-
stellt betreuten Menschen mit Behinderungen (außerhalb des Betreuungsverfahrens), dass sie 
handlungsunfähig sind, sobald der Betreuer als Vertreter in den Prozess eintritt. So scheint ein 
geringerer Eingriff zu sein, die Prozessfähigkeit auch für den betreuten Menschen wie bei ande-
ren Menschen auch aufrecht zu erhalten und stattdessen den Betreuer auf die Unterstützung im 
Prozess beziehungsweise auf die Kooperation mit dem Betreuten zu verplichten. Die Prüfung, 
ob die materiell-rechtlichen Regelungen im Einklang mit der UN-BRK stehen, wie etwa die Re-
gelung des Einwilligungsvorbehalts (siehe §1903 BGB), muss im laufenden Umsetzungsprozess 
der UN-BRK erst noch abschließend geleistet werden. Es ist erforderlich, dabei die Erfahrung 
und Perspektiven der betroffenen Menschen in die abstrakte und konkrete Normprüfung mit 
einzubeziehen. 

37 Vgl. Artikel 1 der UN-BRK.
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6. Dieser systematischen Prüfung am Maßstab der UN-BRK müssen insbesondere auch die 
Begründungsmuster und tradierten Topoi, wie sie etwa in Gesetzesbegründungen angeführt 
oder auch durch ständige Rechtsprechung gefestigt worden sind, unterzogen werden38. Es 
kann durchaus sein, dass historisch akzeptierte Erklärungen, die für die Gleich- oder Ungleich-
behandlung in Recht und Praxis zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen be-
ziehungsweise für die Gleich- oder Ungleichbehandlung behinderter Menschen untereinander 
herangezogen werden, heute vor dem Hintergrund der UN-BRK nicht mehr überzeugen können. 
In der kritischen Analyse der angegebenen Begründungen liegt ein bislang wenig entfaltetes 
Potential der UN-BRK und dem damit verbundenen Menschenrechtsansatz, die historischen 
Festlegungen und überkommenden Vorverständnisse in Bezug auf Recht und Rechtspraxis zu 
überwinden und zugunsten von individueller Selbstbestimmung sowie einem anspruchsvolle-
ren Verständnis von Gleichstellung behinderter Menschen in Deutschland weiter zu entwickeln. 
So scheinen beispielsweise die gegebenen Begründungen39 dafür fraglich, warum Menschen 
mit Behinderungen, für die ein Betreuer in allen Rechtskreisen bestellt worden ist, automatisch 
vom aktiven und passiven Wahlrecht nach § 13 Nr. 2 BWahlG ausgeschlossen werden40. 

7. Das Recht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht beinhaltet, unabhängig vom Diskrimi-
nierungsaspekt und der strengen Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, auch 
absolute Grenzen der Einschränkbarkeit. Wie bei anderen Menschenrechten auch hat die-
ses Recht einen Kernbereich, also unverfügbare Freiheits- und Gleichheitsgarantieren, die 
einer Einschränkung vollständig entzogen sind. Gemessen an der gefestigten internationaler 
Rechtsauffassung ist beispielsweise die Sterilisation gegen oder ohne den Willen einer be-
troffenen Frau oder eines Mannes nicht zulässig (vgl. aber § 1905 BGB). Auch der absolute 
Schutz vor Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 
des Menschen fällt ebenfalls in den Kernbereich, so dass beispielsweise bestimmte Formen 
der Behandlung wie die „Elektroschocktherapie“ ebenfalls kategorisch unzulässig sind41. Die 
fremd- oder gruppennützige Forschung ohne freie und informierte Zustimmung (vgl. aber §§ 
40 ff. AMG) ist, da sie dem Verbot der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung nach 
Artikel 15 der UN-BRK unterfällt, meiner Auffassung nach ebenfalls dem Kernbereich von Artikel 
12 UN-BRK zuzuordnen.

8. Im Streit um die Zulässigkeit von Zwangsbehandlung und Zwangsunterbringung ist die Prü-
fung dahingehend weiter anzustrengen, in welchen Fällen diese menschenrechtlich unzulässig 
sein könnten, weil sie in den Kernbereich fallen, und in Bezug auf welche Fallsituationen über 
eine Rechtfertigung nachgedacht werden kann (mit offenem Ergebnis). An dieser Stelle sei für 
die Diskussion noch einmal auf den Entstehungsprozess der UN-BRK hingewiesen, wonach 
eine Freiheitsentziehung auf Grund des Merkmals „Behinderung“ allein als tatbestandliche Vo-

38 Vgl. Uwe Kischel (2003): Die Begründung. Zur Erläuterung staatlicher Entscheidungen gegenüber dem Bürger, Tübin-
gen.

39 In BVerfGE 36, 139 (141f.) spricht von „Entmündigung“ und anderen „traditionellen Begrenzungen der Allgemeinheit der 
Wahl“; vlg. auch RegE Bundestagsdrucksache. 11/4528, S. 189: Gesetzgeber zum Betreuungsrecht von 1992 spricht vom 
Mangel an der erforderlichen Einsicht in das Wesen und die Bedeutung von Wahlen.

40 Vielmehr stellt sich in Bezug auf das Paradigma der unterstützenden Entscheidungsindung die Frage, Menschen nicht 
von einem wesentlichen Bereich der politischen Willensbildung auszuschließen, sondern danach, welche besonderen For-
men der Unterstützung und Hilfe erwachsene Menschen brauchen, damit sie ihr Wahlrecht ausüben können.

41 Siehe dazu UN Doc. A/63/175 vom 28. Juli 2008, Ziff. 61.
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raussetzung für den Freiheitsentzug von den in New York verhandelnden Staaten letzten Endes 
im Ergebnis mehrheitlich ausgeschlossen wurde. Das drängt die Frage auf, ob Behinderung in 
Kombination mit anderen Tatbestandsvoraussetzungen nicht unzulässig ist. In Folge wäre der 
Staat vor dem Hintergrund der UN-BRK darauf verwiesen, den individuellen Freiheitsentzug 
ausschließlich nach allgemeinen Bestimmungen zu regeln. Damit sind geltende betreuungs-
rechtliche Regelungen in Frage gestellt (vgl. §§ 1904, 1906 BGB).

9. Die ersetzende Entscheidung oder die Stellvertretung stellen besondere Formen des Eingriffs 
in das Recht auf rechtliche Handlungsfähigkeit dar, die in der Diskussion zurecht eine beson-
dere Aufmerksamkeit erfahren. Im Blick auf den Streit um die Unzulässigkeit der ersetzenden 
Entscheidung gibt es (theoretisch) zwei extreme Positionen: Entweder ist nach Artikel 12 der 
UN-BRK die Stellvertretung uneingeschränkt zulässig oder sie ist nunmehr im Bereich des 
Erwachsenenschutzes gänzlich verboten. Hinsichtlich der Zulässigkeit wird hiermit eine ver-
mittelnde Auslegung von Artikel 12 UN-BRK vertreten: Fällt die rechtlich relevante menschliche 
Handlung in den Kernbereich, sind Varianten der ersetzenden Entscheidung wie der Stellver-
tretung nicht zulässig, so etwa in Bezug auf höchstpersönliche Rechtsgeschäfte. Niemand 
darf zum Beispiel durch stellvertretende Erklärung verheiratet werden. Eine Behandlung, die 
im menschenrechtlichen Sinne grausam, unmenschlich oder erniedrigend, wird auch durch 
die Einwilligung Dritter oder durch eine gerichtliche Entscheidung nicht zulässig. Liegen diese 
individuellen Handlungen außerhalb des Kernbereichs, aber immer noch im Schutzbereich 
von Artikel 12 UN-BRK, beschränkt das Verhältnismäßigkeitsprinzip die Möglichkeit, diese 
Eingriffe zu rechtfertigen. Die Prüfung, ob einer staatliche Maßnahme verhältnismäßig ist, ist 
gleichermaßen abstrakt-generell und konkret-individuell vorzunehmen.

10. Der verbindliche Handlungsauftrag aus der UN-BRK geht dahin, das deutsche Betreuungs-
wesen in Bezug auf Recht, aber auch auf die rechtlich geleitete Praxis zu überprüfen. Aufgrund 
von Indizien scheint es zunächst angebracht (zum Beispiel wegen der wachsenden Fallzahlen, 
Relikte vormundschaftlicher Praxis etc.), durch Rechtstatsachenforschung zu untersuchen, 
ob der Erforderlichkeitsgrundsatz auch im betreuungsrechtlichen Alltag immer absolute Be-
achtung indet. Sollte sich bestätigen, dass die gesetzlichen Regelungen nicht die gewünschte 
Steuerungsfunktion aufweisen, und das System nicht in allen Fällen die praktische Hilfestel-
lung leistet, ist es notwendig, nicht nur zusätzliche Maßnahmen in Bezug auf die den Vollzug 
beeinlussenden Faktoren wie Problembewusstsein, Betreuerausbildung, Vergütungsregime, 
Kontrolle der Praxis, Beschwerdemanagements etc. zu ergreifen, sondern auch die rechtli-
chen Voraussetzungen der Betreuung zu reformieren mit dem Ziel, die Ausrichtung des Er-
wachsenenschutzrechts auf ein System der unterstützenden Lebensführung und individuellen 
Entscheidungsindung weiter zu stärken und entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die ein System der Unterstützung im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention 
vollumfänglich gewährleisten.
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Der Betreuer als gesetzlicher Vertreter und die Behinderten-
rechtskonvention

Ulrich Hellmann 

I. Grundlagen und Ziele der BRK

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechts-
konvention – BRK) und ihr Fakultativprotokoll wurden von der Bundesrepublik Deutschland 
vorbehaltlos mit Wirkung vom 26.03. 2009 ratiiziert. Nach Art. 4 BRK sind die Vertragsstaaten 
verplichtet, alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zu er-
greifen, um die in dem Übereinkommen anerkannten Rechte auf nationaler Ebene umzusetzen. 
Die Bedeutung dieses verbindlichen völkerrechtlichen Vertrages besteht vor allem darin, dass 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen unter Berücksichtigung aller Lebensfelder genau 
analysiert und detailliert beschrieben werden. Die BRK zielt auf die volle Einbeziehung (Inklu-
sion) behinderter Menschen in das allgemeine gesellschaftliche Leben und beinhaltet deshalb 
den Schutz vor Diskriminierung, die Barrierefreiheit der gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen und die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe behinderter Menschen in allen 
Lebensbereichen als zentrale Leitlinien. 

II. Die Schlüsselfunktion des Artikel 12

Eine Schlüsselfunktion im Übereinkommen hat Artikel 12 BRK. Nach dieser Vorschrift bekräf-
tigen alle Vertragsstaaten, dass Menschen mit Behinderungen das Recht haben, überall als 
Rechtssubjekt anerkannt zu werden und in allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen 
Rechts- und Handlungsfähigkeit genießen (Art. 12 Absätze 1 und 2 BRK). Für die Geltendma-
chung zentraler, durch die BRK garantierter Menschenrechte wie zum Beispiel die unabhängige 
Lebensführung und frei gewählte Wohnform (Art. 19) ist die Gewährleistung des durch Art. 12 
garantierten Selbstbestimmungsrechts eine Grundvoraussetzung. 

Unbestritten ist, dass viele Menschen mit Behinderung zur Teilhabe am Rechtsleben Unter-
stützung benötigen. Nach Art. 12 Abs. 3 BRK soll dies gewährleistet werden, indem die Ver-
tragsstaaten geeignete Maßnahmen treffen, um Menschen mit Behinderungen Zugang zu der 
Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit 
ggf. benötigen. Die Konvention drückt damit eine grundsätzliche Abkehr von der Hilfe durch 
stellvertretendes Handeln aus und fordert stattdessen die Gewährleistung von Unterstützung 
bei der Ausübung der eigenen Rechts- und Handlungsfähigkeit. 

Dabei haben die Vertragsstaaten nach Art. 12 Abs. 4 sicherzustellen, dass zu allen die Aus-
übung der Rechts- und Handlungsfähigkeit betreffenden Maßnahmen im Einklang mit den 
internationalen Menschenrechtsnormen geeignete und wirksame Vorkehrrungen vorgesehen 
werden, damit die Rechte, der Wille und die Präferenzen der betreffenden Person geachtet 
werden, es nicht zu Interessenkonlikten und missbräuchlicher Einlussnahme kommt, dass 
die Maßnahmen verhältnismäßig und auf die Verhältnisse der Person zugeschnitten sind, dass 
sie von möglichst kurzer Dauer sind und dass sie einer regelmäßigen Überprüfung durch eine 
zuständige, unabhängige und unparteiische Behörde oder gerichtlichen Stelle unterliegen. Die 
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Sicherungen müssen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem diese Maßnahmen die Rechte und 
Interessen der Person berühren, verhältnismäßig sein. 

III. Diskussions- und Handlungsbedarf im Hinblick auf Artikel 12 ff. BRK und das deutsche 
Betreuungsrecht

Mit der Bestellung eines Betreuers ist kein Eingriff in die Geschäftsfähigkeit eines behinderten 
Menschen verbunden. Auch im Rahmen der Ausübung einer Betreuung genießt der Grundsatz 
der Hilfe zur Selbstbestimmung Vorrang, denn nach § 1901 Abs. 2 BGB hat der Betreuer die 
Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl entspricht. Für das Innen-
verhältnis zwischen Betreuer und dem betreuten Menschen konkretisiert § 1901 Abs. 3 BGB 
den Vorrang des Selbstbestimmungsrechts des betreuten Menschen und charakterisiert das 
Betreuungsrecht seiner Struktur nach als nicht auf Fremdbestimmung, sondern vorrangig auf 
Unterstützung und Assistenz bei der Rechtsausübung ausgelegtes Recht. Der eigenständigen 
Entscheidung und Handlung des betreuten Menschen gebührt immer der Vorrang, es sei denn, 
dies widerspräche seinem Wohl. Gleichzeitig ist der rechtliche Betreuer gemäß § 1902 BGB 
berechtigt, den betreuten Menschen in seinem Aufgabenkreis gerichtlich und außergerichtlich 
zu vertreten. 

Selbst wenn man unterstellt, diese rechtliche Konstruktion sei grundsätzlich als geeignete und 
wirksame Sicherung i. S. v. Art. 12 Abs. 4 BRK zum Schutz der Rechte behinderter Menschen zu-
lässig, stellt sich die Frage, ob Recht und Praxis der gesetzlichen Betreuung den Anforderungen 
der BRK gerecht werden. Denn die BRK ist nicht nur im Hinblick auf das geschriebene Recht, 
sondern auch auf dessen praktische Umsetzung durch die beteiligten Akteure verbindlich. 

Dreh- und Angelpunkt des Betreuungsrechts ist der Grundsatz der Erforderlichkeit. Er erstreckt 
sich sowohl auf das „ob“ der Betreuungsanordnung einschließlich der dem Betreuer übertra-
genen Aufgaben, als auch auf das „wie“ der Führung der Betreuung durch den Betreuer. Die 
Rechtsanwendung ist dabei in erheblichem Maße durch unbestimmte Rechtsbegriffe geprägt, 
die für Gerichte, Betreuer, Behörden und Gutachter erhebliche Interpretationsspielräume er-
öffnen. Die Zahl, der Umfang und die Durchführung rechtlicher Betreuungen in Deutschland 
lassen zweifelhaft erscheinen, ob die Betreuungspraxis den Maßstäben der BRK entspricht. 
Von besonderer Bedeutung ist die Verfügbarkeit vorrangiger Hilfen i. S. v. § 1896 Abs. 2 BGB. 
Dazu gehören alle tatsächlichen Hilfestellungen, die nicht mit einem Rechtseingriff nach dem 
BtG verknüpft sind. Solche Formen der Unterstützung, die in geeigneter Form auch sozial-
rechtlich zu verankern wären, soweit es um die Beanspruchung und Verwendung von Teilha-
beleistungen geht, sind in einem System personenzentrierter Hilfeleistungen unverzichtbar. Es 
bedarf intensiver Diskussion und Prüfung – einschließlich der Beschaffung rechtstatsächlicher 
Erkenntnisse – welche Optionen persönlicher Assistenz, in enger Verzahnung der Bereiche 
Justiz und Soziales, zu entwickeln sind, um dem Leitmotiv des Art. 12 BRK von rechtlicher 
Assistenz besser zu entsprechen. 

Das federführende Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie der Beauftragte der Bun-
desregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung arbeiten an einem Aktionsplan 
zur Umsetzung der BRK. Das Betreuungsrecht und dessen praktische Umsetzung müssen 
darin einen Schwerpunkt bilden. 
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Der Betreuer als gesetzlicher Vertreter und die Behindertenrechts-

konvention

Dr. Andrea Diekmann

I. Die UN-Behindertenrechtskonvention

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskon-
vention – BKR) wurde von der Bundesrepublik Deutschland mit Wirkung vom 26. März 2009 
ratiiziert. Ein maßgebliches Ziel der Konvention ist es, den vollen und gleichberechtigten 
Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen 
zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. Grundsätze des Übereinkommens sind insbeson-
dere die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen Autonomie, 
einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Unabhängigkeit, die 
Nichtdiskriminierung und die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und die Einbe-
ziehung in die Gesellschaft (Art. 3 BRK).

Die Vertragsstaaten haben sich verplichtet, die volle Verwirklichung aller Menschenrechte 
und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderung ohne jede Diskriminierung aufgrund 
von Behinderung zu gewährleisten und zu fördern.

Die Vertragsstaaten haben bestätigt, dass Menschen mit Behinderungen das Recht haben, 
überall als Rechtssubjekt anerkannt zu werden (Art. 12 Abs. 1 BRK). Sie haben bekräftigt, dass 
Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen Rechts- 
und Handlungsfähigkeit genießen (Art. 12 Abs. 3 BRK). Die Vertragsstaaten haben geeignete 
Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu 
verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls 
benötigen (Art. 12 Abs. 3 BRK). Sie haben sicher zu stellen, dass zu allen die Ausübung der 
Rechts- und Handlungsfähigkeit betreffenden Maßnahmen im Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen geeignete und wirksame Sicherungen vorgesehen werden, um Miss-
bräuche zu verhindern, Art. 12 Abs. 4 BRK.

II. Aufgaben der Betreuung

Mit dem Eintritt der Mündigkeit erfolgt in der Bundesrepublik Deutschland die volle Anerken-
nung als eigenverantwortlicher Entscheidungsträger für jegliches rechtsgeschäftliches Han-
deln, aber auch für eigenverantwortliches tatsächliches Handeln1. Die eigenverantwortliche 
Entscheidung des Einzelnen kennzeichnet sein Selbstbestimmungsrecht, das Kern der verfas-
sungsrechtlich geschützten Menschenwürde ist2. Diese Rechte stehen jedem Behinderten zu3.
Welche Folge hat es, wenn der behinderte Mensch dieses subjektive Recht nicht geltend ma-
chen kann, weil er entscheidungsfähig ist, oder weil seine Entscheidungsfähigkeit so gemindert 

1 Lipp, Freiheit und Fürsorge, Der Mensch als Rechtsperson, 42 f., 46.

2 Lipp, in Betrifft: Betreuung 8, 15 ff.(18).

3 Art: 1 Abs: 1; 3 Abs: 1 GG; vgl. BVerfGE 19, 93 ff. (96); 58, 208 (225).
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ist, dass sein Recht nicht in seinem Interesse und entsprechend seiner Wünsche ausüben kann, 
sich gar zu schädigen droht?

Es besteht dann eine rechtliche Ungleichheit zu einem Menschen, der die Rechte selbstbe-
stimmt wahrnehmen kann. Aufgabe der Rechtsordnung ist es, zwischen einem Mündigen und 
einem in seiner Eigenverantwortlichkeit eingeschränkten Menschen die rechtliche Gleichheit 
herzustellen. Notwendig sind also rechtliche Maßnahmen, die es ermöglichen, dass für einen 
Betroffenen gehandelt werden kann und diese Handlungen die gleiche rechtliche Anerkennung 
erfahren4. 

Eine entsprechende Maßnahme ist die Betreuerbestellung. Sie kommt in Betracht, wenn 
ein Volljähriger aufgrund einer Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht 
besorgen kann (§ 1896 Abs. 1 Satz 1 BGB). Ein Betreuer hat die Angelegenheiten im gerichtlich 
bestimmten Aufgabenkreis „rechtlich zu besorgen“ (sog. Rechtsfürsorge - §§ 1897 Abs. 1, 
1901 BGB). Der Betreuer vertritt den Betroffenen im festgelegten Aufgabenkreis gerichtlich und 
außergerichtlich, § 1902 BGB. Er ist dessen gesetzlicher Vertreter. Die Aufgabe des Betreuers 
erschöpft sich allerdings nicht darin, rechtlich bindende Erklärungen für den Betroffenen abzu-
geben. Vielmehr zeigt sich z.B. an den Vorschriften hinsichtlich der Unterbringung, dass der Be-
treuung auch eine Schutzfunktion bei bestehender Eigengefährdung zukommt. Die gesetzliche 
Vertretung ist nur gerechtfertigt, wenn Hilfe und Schutz erforderlich sind, um zu gewährleisten, 
dass für den Betroffenen rechtlich wirksam gehandelt werden kann und er bei einer drohenden 
Eigengefährdung geschützt werden kann.

III. Betreuung und UN-Behindertenrechtskonvention

Nach Art. 12 Abs. 3 BRK haben die Staaten geeignete Maßnahmen zu treffen, um Menschen 
mit Behinderungen Zugang zu einer Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung 
ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.

Durch das Betreuungsrecht ist ein wirksames Instrument zur Ausübung der Rechts- und 
Handlungsfähigkeit im Sinne der Konvention geschaffen worden.

In der bisherigen Diskussion ist allerdings darauf abgestellt worden, dass sich u. a. aus der 
Regelung des Art. 12 BRK ein Paradigmenwechsel von der Stellvertretung zur unterstützen-
den Selbstbestimmung ergebe. Soweit es sich bei dieser Unterstützung um eine Maßnahme 
handelt, die es nicht ermöglicht, dass die Handlungen eines Menschen mit Behinderung volle 
rechtliche Anerkennung erfahren, dürfte eine solche Ansicht Bedenken begegnen. Denn damit 
wäre die rechtliche Gleichbehandlung mit einem Menschen, der eigenverantwortlich entschei-
den kann, nicht hergestellt. Dementsprechend ist in § 1896 Abs. 2 Satz 2 BGB normiert, dass 
eine Betreuung dann entbehrlich ist, wenn die Angelegenheiten durch anderweitige Hilfen, bei 
denen kein gesetzlicher Betreuer bestellt wird, ebenso gut wie durch einen Betreuer – also mit 
voller rechtlicher Anerkennung – besorgt werden können.

Nach den Regelungen der Konvention ist davon auszugehen, dass Maßnahmen zu fördern sind, 

4 Vgl. BVerfGE 19, 93 ff. (96).

Behindertenrechtskonvention in der Umsetzung



-50-

die eine Betreuung entbehrlich machen, dass verhindert werden muss, dass Betreuer bestellt 
werden, obgleich die zu regelnden Angelegenheiten in andere Verantwortungsbereiche fallen, 
dass die Maßnahme strikt am Erforderlichkeitsgrundsatz orientiert ist und ausschließlich dem 
Wohl des betreffenden Menschen entsprechen müssen.

Ein Schwerpunkt der weiteren Diskussion dürfte die Frage sein, wie gewährleistet werden kann, 
dass die Anwendung des Betreuungsrechtes im Sinne der Konvention erfolgt. 
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Abgrenzung von rechtlicher Betreuung und sozialer Betreuung

Walter Dörrer, Gerold Oeschger

I. Übernahme von Aufgaben des Sozialrechts

In seiner nunmehr 18 jährigen Geschichte hat die rechtliche Betreuung viele Aufgaben im Be-
reich des Sozialrechtes „übernommen“. Das bis zur Einführung des VBVG1 geltende Vergü-
tungsrecht für beruliche Betreuer hat viele dieser übernommenen Tätigkeiten „geschluckt“. 
Sozialleistungserbringer und -träger haben Betreuungen angeregt, um sich selbst Entlastungen 
zu schaffen, was das Vorhalten personeller Ressourcen angeht. Sozialleistungserbringer und 
-träger haben dabei viele Tätigkeiten auf rechtliche Betreuer abgewälzt.

Die Folgen der Entwicklung waren erkennbar: es fand eine Verlagerung von Kosten vom So-
zialhaushalt auf den Justizhaushalt statt, die Kosten für rechtliche Betreuung sind regelrecht 
„explodiert“. Die Bundesländer als „Zahlmeister“ haben reagiert: zwei Betreuungsrechtsände-
rungsgesetze2 wurden durchgesetzt mit dem – vorrangigen - Ziel der Kostendämpfung.

II. Aufgabe der Betreuung

Es muss in Erinnerung gerufen werden, welche Intentionen der Gesetzgeber mit der Implemen-
tierung des Betreuungsrechtes verfolgt hatte. Rechtliche Betreuung ist staatlicher Beistand in 
Form von Rechtsfürsorge. Sie umfasst die Besorgung rechtlicher Angelegenheiten und dient 
allein der rechtlichen Gleichstellung von rechtlich betreuten mit rechtlich nicht betreuten Men-
schen. Sie hilft das Selbstbestimmungsrecht der betreuten Menschen und deren Autonomie 
zu verwirklichen und zu sichern.

Das daraus resultierende Selbstverständnis von rechtlicher Betreuung beinhaltet wichtige und 
in den §§ 1896, 1901 BGB festgeschriebene Leitlinien: 

• den Erforderlichkeitsgrundsatz; 

• die rechtliche Bindung rechtlicher Betreuer an Wünsche und subjektives Wohl; 

• das Prinzip der Beteiligung der Betreuten;

• den Rehabilitationsgrundsatz, der bewirken soll, dass die rechtliche Betreuung auch wieder 
aufgehoben werden kann. 

Dabei sind Beratung, Unterstützung und erforderlichenfalls die Vertretung der Betreuten zur 
Umsetzung dieses Selbstverständnisses die wesentlichen Mittel rechtlicher Betreuung.

1 Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz – VBVG, vom 
21. April 2005 (BGBl. I S. 1073, 1076), das durch Artikel 53 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586) geändert 
worden ist.

2 1. Betreuungsrechtsänderungsgesetz. vom 25.6.1998, BGBL. I. S. 1580 und 2. Betreuungsrechtsänderunsgesetz vom 
21. April 2005 (BGBl. I S. 1073, 1076).
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Aus diesem Selbstverständnis ergeben sich die Aufgaben für die rechtlichen Betreuer. Sie 
haben die Aufgabe, im Rahmen der angeordneten Aufgabenkreise die Angelegenheiten des 
Betreuten zu besorgen und diesen gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten. Die Gerichte 
bis hin zum Bundesverfassungsgericht stellen dabei klar: „Der Staat hat nicht das Recht, den 
Betroffenen zu erziehen, zu bessern, oder zu hindern, sich selbst zu schädigen, wenn er über 
einen „freien Willen“ verfügt.“

III. Betreuung – rechtlich oder sozial?

Die Begriflichkeiten scheinen zu Verwirrungen zu führen. Diese Verwirrungen wurden bei Be-
teiligten der kooperierenden Stellen durch die im VBVG erfolgte Budgetierung der berulichen 
Betreuung deutlicher. Dabei erscheinen die Möglichkeiten, „sowohl (rechtlich) als auch (sozial)“ 
zu handeln, bei ehrenamtlicher Betreuung eher „grenzenlos“. In der Folge ist ein Verschiebe-
bahnhof der Zuständigkeiten entstanden und somit auch ein Verschiebebahnhof der Kosten 
zu Lasten der Justizhaushalte. Gleichzeitig hat dieses Dilemma auch zu einer Abgrenzungs-
diskussion geführt.

Warum werden Abgrenzungen erforderlich? Einfache Situationen im Betreuungsalltag kön-
nen Auslöser für einen Zuständigkeitskonlikt zwischen rechtlichen Betreuern einerseits und 
den Sozialleistungsträgern und -erbringern andererseits werden. In der alltäglichen Arbeit mit 
volljährigen psychisch Kranken oder mit behinderten Menschen wurde unklarer, welche Tä-
tigkeiten durch die rechtlichen Betreuer oder durch Sozialleistungsträger beziehungsweise 
Sozialleistungserbringer geleistet werden müssen. 

Angestoßen aus der Betreuerpraxis wurde das Thema beim Deutschen Verein für öffentliche 
und private Fürsorge aufgegriffen. Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe erarbeitete Kriterien, 
die in eine Handreichung3 mündeten und die vom DV verabschiedet wurden.

Die tägliche Praxis zeigt, dass rechtliche Grundlagen für das Handeln der jeweils anderen 
Beteiligten nicht ausreichend bekannt sind. Die Planung der eigenen Arbeit und die Erwar-
tungen an die Tätigkeiten der anderen Beteiligten sind häuig nicht in ausreichendem Maß 
miteinander abgeglichen und koordiniert. Die Handreichung des DV, die im Mittelpunkt der 
Arbeitsgruppe stand, verdeutlicht die unterschiedliche Natur von rechtlicher Betreuung einer-
seits und Betreuung einschließlich der Beratung als Sozialleistung andererseits. Sie benennt 
rechtliche Grundlagen der verschiedenen Arbeitsbereiche und trifft rechtlich belegte Aussagen 
über Zuordnungsmaßstäbe für die Tätigkeiten der verschiedenen Akteure/Akteurinnen. Weiter 
zeigt sie Wege für eine Kooperation aller Beteiligten auf. 

Dabei gibt die Veröffentlichung den rechtlichen Betreuern, Betreuungsvereinen, Betreuungs-
behörden, den Vormundschaftsgerichten einerseits aber auch den Mitarbeitern von sozialen 
Diensten und Einrichtungen, Plegeeinrichtungen, Sozialverwaltungen und Sozialleistungsträ-
gern eine Orientierungshilfe, mit der diese gemeinsam Fragen nach der Erforderlichkeit einer 
rechtlichen Betreuung im konkreten Fall und, soweit ein rechtlicher Betreuer bestellt wird, der 
Zuordnung der zu verrichtenden Tätigkeiten untereinander klären können.

3 Abgrenzung von rechtlicher Betreuung und Sozialleistungen, Handreichung, Hrsg. Deutscher Verein, Berlin 2007
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V. Abgrenzung

Wesentlich ist dabei, dass bei der Streitfrage von unterschiedlichen Rechtssystemen aus-
gegangen werden muss. Das Betreuungsrecht indet sich im Zivilrecht beheimatet, soziale 
Betreuungsleistungen in der breiten Palette des Sozialrechtes. 

Betreuung als Sozialleistung versteht sich als solche, auf die ein sozialrechtlicher Anspruch 
besteht, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Die typischen Handlungsfel-
der dieser Betreuungsart sind das Betreute Wohnen von behinderten oder psychisch kran-
ken Menschen oder die soziale Betreuung als Bestandteil voll- und teilstationärer Plege. Die 
Schnittstelle zur rechtlichen Betreuung liegt bei den Betreuungsleistungen für Menschen, die 
auf Grund ihrer Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre 
Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Das Verhältnis von rechtlicher Betreuung und Betreuung als Sozialleistung differenziert sich 
dabei recht eindeutig. Bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen hat ein Betroffener 
einen Anspruch auf Betreuung in Form von Hilfe als Sozialleistung des Staates. Die recht-
liche Betreuung verhilft hingegen durch Wiederherstellung und Verwirklichung des Selbstbe-
stimmungsrechts, sich dieser und anderer Ansprüche bewusst zu werden und sie geltend 
zu machen. Zu beachten dabei ist, dass die Beratung und Unterstützung Vorrang haben vor 
der Stellvertretung als stärkerem Eingriff in die Grundrechte der betreuten Person. Bei Beratung 
und Unterstützung können Tätigkeiten, die im Rahmen rechtlicher Betreuung einerseits und 
Betreuung als Sozialleistung anderseits erfolgen, nach außen ein gleiches Erscheinungsbild ha-
ben, sie unterscheiden sich jedoch in Bezug auf Sinn und Zweck und Ausrichtung der Tätigkeit. 

Die Abgrenzungskriterien für die Betreuungsarten zueinander sind dabei recht klar. Die Hilfen, 
die geboten sind, sollen in Kooperation aller Beteiligten deiniert werden. Sie bestimmen sich 
inhaltlich an den zu verrichtenden Tätigkeiten und richten sich an den Betroffenen und des-
sen Bedürfnissen aus. Die wesentlichen Faktoren für den Inhalt der Hilfeleistung sind in der 
betreuten Person selbst begründet und/ oder auch in den örtlichen Gegebenheiten. Wegen 
der Vielschichtigkeit der Tätigkeiten muss auf den Schwerpunkt der Hilfestellung abgestellt 
werden - gemessen an Sinn, Zweck und Zielrichtung der Tätigkeit. Ziele und vertragliche bzw. 
gesetzliche Verplichtungen von rechtlichen Betreuern auf der einen Seite und Ziele und ver-
tragliche bzw. gesetzliche Verplichtungen von Sozialleistungsträgern und -erbringern auf der 
anderen Seite müssen ausgelegt, deiniert und letztlich mit Inhalten ausgefüllt werden. 

Liegen die Voraussetzungen für die Erbringung von Betreuung als Sozialleistung vor, sind diese 
Leistungen zu bewilligen und zu erbringen (Subsidiaritätsprinzip der rechtlichen Betreuung). 
Für Sozialleistungsträger und Leistungserbringer wird in diesen Regelungen eindeutig eine gro-
ße Bandbreite an Aufgaben beschrieben. Dazu zählen sowohl Beratung, Begleitung, Auskunft, 
Unterstützung, Planung und Koordinierung von Maßnahmen, als auch die Übernahme admi-
nistrativer Tätigkeiten (zum Beispiel die Realisierung von Leistungsansprüchen) und letztlich 
die Verknüpfung und Koordination von Leistungen. 

Viele dieser Tätigkeiten könnten von ihrem äußeren Erscheinungsbild her auch der rechtlichen 
Betreuung zugeordnet sein. Es ergeben sich also Aufgaben, die als „sowohl als auch“ oder als 
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„entweder oder“ deiniert werden können. Bei allen Abgrenzungen verbleibt in der Regel ein 
kleiner Teil von Tätigkeiten, der nicht abgegrenzt werden kann und der dazu führt, dass es zu 
einer sachlichen Doppelzuständigkeit kommt. 

VI. Kooperation, Koordination und Vernetzung

In der Diskussion in der Arbeitsgruppe wurde an Hand von Praxisbespielen4 die unterschiedliche, 
vor allem regional geprägte Handhabung der Abgrenzungsfragen deutlich. Als Lösungsansatz 
dafür wurde der Vorschlag aus der Handreichung aufgegriffen. Es gilt auf der örtlichen Ebene die 
im Betreuungswesen Beteiligten aufzufordern, die Zuordnung an den Schnittstellen insbesondere 
durch Kooperation, Koordination und Vernetzung weitest möglich gemeinsam vorzunehmen. 
Zur Frage der Kooperation der Beteiligten bedarf es seitens der Akteure eines ausgeprägten 
Verständnisses der rechtlichen Grundlagen bei allen Beteiligten der kooperierenden Stellen und 
der gegenseitigen Akzeptanz aller Beteiligten der kooperierenden Stellen.
 
In einigen wenigen Land- und Stadtkreisen haben sich auf Initiative des BVfB e.V. Arbeitsgrup-
pen etabliert, die sich bemühen, die Abgrenzungsdiskussion in praktische Ergebnisse ein-
münden zu lassen.Mittlerweile sind erste Praxisergebnisse bekannt. Weitere Initiativen dürfen 
folgen. Der Fokus, an dem sich alles ausrichtet, ist der betreute Mensch. Das Interesse der 
Menschen mit Betreuungsbedarf an so viel Betreuung wie nötig und so wenig wie möglich, 
muss im Mittelpunkt stehen. 

 

4 Beispielhaft: Arbeitskreis des „AK Berufsbetreuer Stuttgart“ und des „Trägerforum Altenhilfe Stuttgart e.V.“ - Richtlini-
en für die Zusammenarbeit zwischen gesetzlichen Betreuern und Plegeeinrichtungen
- Klärung von Zuständigkeiten -, Stand November 2010, unter http://www.bgt- ev.de/ileadmin/Mediendatenbank/VGT/
Tagungen/Wuerttembergischer_VGT/8_Tagungsmaterialien/Richtlinien_zur_rechtlichen_und_sozialen_Betr euung.pdf.
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Behindertenrechtskonvention, Unterbringung und Zwangsbe-
handlung 

Volker Lindemann

I. Einleitung

Die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK), in Deutschland seit März 2009 geltendes Recht, 
„soll den vollen gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch 
alle Menschen mit Behinderung fördern, schützen und gewährleisten und die Achtung der ihnen 
innewohnenden Würde fördern“ (Art. 1 S.1 BRK). Zu ihren Grundsätzen gehören u.a. die „Nicht-
diskriminierung“ und „die Achtung der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen 
und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit“ (Art. 
3 BRK). Die Vertragsstaaten, also auch Deutschland, haben „jede Diskriminierung aufgrund 
von Behinderung“ zu verbieten (Art. 5 Abs.2 BRK).„Zu den Menschen mit Behinderung zählen 
Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen ha-
ben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können“ (Art. 1 S.2 BRK).

Dieser Auszug aus den Regeln am Anfang der BRK über Zweck, Grundsätze, Gleichberech-
tigung und Nichtdiskriminierung soll deutlich machen, dass sowohl die öffentlich-rechtlichen 
als auch die betreuungsrechtlichen Regelungen für Freiheitsentziehungen (Unterbringungen 
nach Landesgesetzen und § 1906 BGB) und die auf sie gegründete Praxis einschließlich der 
jedenfalls in der betreuungsrechtlichen Regelung nicht ausdrücklich enthaltenen ärztlichen Ein-
griffe in die körperliche Unversehrtheit (Zwangsbehandlung) von Menschen mit Behinderung 
auf ihre Vereinbarkeit mit der Konvention überprüft werden müssen.

Dabei darf nicht übersehen werden, dass die BRK nur für Menschen mit langfristigen Beein-
trächtigungen gilt (Art. 1 S.2 BRK), während weder die öffentlich-rechtlichen Unterbringungsge-
setze der Bundesländer noch das Betreuungsrecht auf eine längerfristige Erkrankung abstellen. 
Für die Grundrechtseingriffe bei Menschen mit langfristigen Beeinträchtigungen müssen aber 
die betreffenden Regelungen und die auf ihnen beruhende Praxis an den besonderen Vorschrif-
ten der BRK gemessen werden.

II. Diskriminierungsverbot und Freiheitsentziehung

Für die Freiheitsentziehung (Unterbringung) konkretisiert Art. 14 BRK das Diskriminierungs-
verbot dahingehend, dass der Staat gewährleisten muss, „dass Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt mit anderen die Freiheit nicht rechtswidrig oder willkürlich entzogen wird, 
dass jede Freiheitsentziehung im Einklang mit dem Gesetz erfolgt, und dass das Vorliegen 
einer Behinderung in keinem Fall eine Freiheitsentziehung rechtfertigt“. Auf den ersten Blick 
scheint die Auffassung nahe zu liegen, dass damit eine Unterbringung „im Zusammenhang“ mit 
einer langfristigen psychischen oder geistigen Behinderung verboten ist. „Niemand käme auf die 
Idee, einen (weder psychisch noch geistig behinderten, d.Verf.) Diabetiker, der seine Diät nicht 
einhält oder seine Medikamente nicht einnimmt, ... zwangseinzuweisen ..., obwohl er ...selbst-
gefährdend ist, wenn er als Autofahrer ins Zuckerkoma fällt“ (Ruth Fricke, Btplus 2/2010, S. 18).
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Deutlich wird an diesem Beispiel, dass das Betreuungsrecht hier einen Unterschied macht, weil 
für Betreute die unterbringungsrelevante Selbstgefährdung auf eine psychische Krankheit 
oder geistige oder seelische Behinderung zurückgeführt werden muss. Aber ist das eine 
verbotene Unterscheidung, eine Diskriminierung i.S. von Art. 2 BRK, eine „Unterscheidung ... 
auf Grund von Behinderung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass das auf die Gleichberechti-
gung mit anderen gegründete Anerkennen, Genießen oder Ausüben aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten ... beeinträchtigt oder vereitelt wird“ ?

In Art. 10 BRK wird bekräftigt, „dass jeder Mensch ein angeborenes Recht auf Leben hat“ 
und dass alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen sind, „um den wirksamen und gleichbe-
rechtigten Genuss dieses Rechts durch Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten“. Nach 
Art. 17 BRK hat jeder Mensch mit Behinderungen „gleichberechtigt mit anderen das Recht auf 
Achtung seiner körperlichen und seelischen Unversehrtheit“. Das Selbstbestimmungsrecht 
jedes Menschen, das auch zur Selbstschädigung oder gar –zerstörung führen kann, setzt zu 
seiner freien und ungehinderten Ausübung nach unserem bisherigen Verständnis voraus, dass 
der Mensch in der Lage ist, die Voraussetzungen und Folgen seines Handelns zu begreifen, 
einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln, also die Fähigkeit hat, selbstverantwortliche 
Entscheidungen zu treffen. Fehlt es an einem dieser Elemente infolge einer seelischen oder 
geistigen Behinderung, dann betrachten wir die „Berechtigung“ (oder gar „Verplichtung“ ?), 
diesen Menschen an der Zerstörung seines Lebens oder seiner Gesundheit zu hindern, nicht 
als Diskriminierung „auf Grund von Behinderung, die ... zur Folge hat, dass das ... Ausüben aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten ... vereitelt wird“ (Art. 2 BRK), sondern als gebotenen 
Schutz vor der Selbstzerstörung oder –schädigung und als Voraussetzung für die Wieder-
herstellung der Fähigkeit zur Selbstbestimmung.

Ich meine, dass an diesem Verständnis und an einer darauf beruhenden rechtlichen Regelung 
die BRK nichts ändern wollte. Dass eine gesetzmäßige Freiheitsentziehung auch für Menschen 
mit Behinderungen grundsätzlich in Betracht kommt, ergibt sich schon aus dem Text von Art. 
14 BRK selbst.

III. Unterbringungsgesetze der Länder

Diese Gedankengänge gelten natürlich auch für die Unterbringungsgesetze („PsychKGe“) der 
Bundesländer, soweit darin freiheitsentziehende Unterbringung als Hilfe für psychisch kranke 
oder behinderte Menschen geregelt ist, unabhängig davon, ob für sie ein Betreuer bestellt ist 
oder nicht.

Nicht zur Diskussion gestellt haben wir die polizei-, ordnungs- und strafrechtlichen Regelungen 
für Freiheitsentziehung bei psychisch Kranken.

Wohl aber wurde das Problem des Nebeneinanders von zivil (betreuungs-)rechtlicher Un-
terbringung nach Bundesrecht und öffentlich-rechtlicher Unterbringung nach Landesrecht 
außerordentlich kontrovers diskutiert. Allerdings war die Bedeutung der BRK und ihres Dis-
kriminierungsverbotes für dieses spezielle gesetzgeberische Problem nicht recht erkennbar. 
Dass die Unterbringungspraxis und vor allem die unterschiedlichen Vollzugsregelungen in den 
Ländergesetzen wie auch das Fehlen einer Vollzugsregelung bei der betreuungsrechtlichen 
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Unterbringung einer genaueren Überprüfung auf diskriminierende Vorschriften oder diskrimi-
nierende Praxis bedürfen, wurde in der Diskussion allerdings deutlich.

IV. Zwangsbehandlung

Eines der schwerwiegendsten Probleme im Zusammenhang mit dem betreuungsrechtlichen 
Unterbringungsvollzug ist wohl das der Zwangsbehandlung, also von Eingriffen in die körper-
liche Unversehrtheit gegen den Willen des Patienten unter Anwendung von Maßnahmen, die 
über ein bloßes Zu- oder Überreden hinaus gehen (Festhalten, Fixieren; Drohen mit derartigen 
Maßnahmen; Täuschen über den Inhalt einer Medikation oder heimliches Verabreichen mit 
dem Essen).

Während z.B. das schleswig-holsteinische PsychKG ärztliche Eingriffe ohne Einwilligung nur 
dann für zulässig erklärt, „wenn sie erforderlich sind, um von dem untergebrachten Menschen 
eine nicht anders abwendbare gegenwärtige Gefahr einer erheblichen Schädigung seiner 
Gesundheit oder für sein Leben abzuwenden (§ 14 Abs. 4), hat der Bundesgesetzgeber von 
Vollzugsregelungen für die betreuungsrechtliche Unterbringung ganz abgesehen. Die dafür 
angegebenen Gründe – die gerichtliche Genehmigung der Unterbringung durch den Betreuer 
in Ausübung seines Aufenthaltsbestimmungsrechtes führe nicht zu einem „besonderen Gewalt-
verhältnis“ in der betreffenden Einrichtung, in dem Grundrechtseingriffe wie bei der öffentlich-
rechtlichen Unterbringung gesetzlich geregelt werden müssten, und die Einrichtung habe kein 
eigenes Recht zu Eingriffen – halte ich immer noch für mindestens bedenkenswert.

Bleibt die Frage, ob die Befugnis der mit der Gesundheitssorge betrauten Betreuer, ärztlich 
indizierte Zwangsbehandlungen (-untersuchungen, -eingriffe) anzuordnen und als Stellver-
treter darin einzuwilligen, mit der BRK vereinbar ist. Dass es grundsätzlich eine Einwilligungs-
zuständigkeit der Betreuer mit dem Aufgabenkreis Gesundheitssorge gibt, zeigt das Genehmi-
gungserfordernis des § 1904 BGB und dient wie die gesamte Betreuung sowohl der (Wieder-)
herstellung des Selbstbestimmungsrechts des Betreuten wie seinem Schutz vor Selbstschä-
digung infolge der Behinderung. Wie schon bei der Einrichtung der Betreuung (§ 1896 Abs. 1a 
BGB) darf der Wille des Betroffenen dabei grundsätzlich nur übergangen werden, wenn dieser 
sich als „nicht frei“ erweist. Dem entspricht im Gesundheitsbereich die Feststellung, dass der 
Betreute nicht einwilligungsfähig ist. Dass dann die Entscheidungsbefugnis dem Betreuer 
zusteht, wird von der BRK nicht als Diskriminierung verboten.

Zu einem Verbot käme man nur wieder über den Gedankengang, dass gerade die medizinische 
Diagnose des Fehlens der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit bei psychisch und geistig Be-
hinderten deren Diskriminierung bedeutet. Würde man darauf verzichten, überließe man diese 
Menschen ihrem selbstzerstörerischen oder selbstschädigenden Verhalten. Der Gedanke an 
extreme Lebenslagen wie die schwerst mehrfach Behinderter, Demenzkranker im fortgeschrit-
tenen Stadium oder chronisch psychisch Kranker in akuten Phasen ihrer Erkrankung verbietet 
es im Hinblick auf das höherrangige Recht auf Leben (Art 10 BRK) und in manchen Fällen auch 
im Hinblick auf das konkurrierende Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit (Art. 17 
BRK), die diskutierten Schutzvorschriften abzuschaffen.

Dabei ist hervorzuheben, dass das Fehlen der Einwilligungsfähigkeit der Betroffenen nur 
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eine von mehreren Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer vom Willen des Betroffenen 
abweichenden Entscheidungen des Betreuers ist (- wobei am häuigsten eine Entscheidung für 
eine ärztlich indizierte Behandlung, nicht deren Ablehnung problematisch sein dürfte -). Auch 
wenn die weitere Voraussetzung erfüllt ist, dass die Behandlung zum Wohle des Betreuten 
erforderlich ist, verlangt das Verfassungsrecht bei den hier konkurrierenden Grundrechten auf 
Selbstbestimmung, Leben und körperliche und seelische Unversehrtheit noch eine Güterab-
wägung, oft auch als Beachtung des Verhältnismäßigkeitgrundsatzes bezeichnet. Damit das 
keine Leerformel bleibt, hinter der eine willkürliche Entscheidung versteckt werden soll, müs-
sen die Beteiligten sich darüber klar werden, ob die streitige Behandlung geringere Nachteile 
mit sich bringt als ihr Unterlassen. Gleich große oder gar größere schließen sie aus. Für diese 
Bewertung ist maßgeblich auf die – von der Krankheit unbeeinlussten – Wertvorstellungen des 
Betreuten abzustellen (§ 1901 Abs.3 S.1 BGB).

Mit dieser Interpretation dürfte das geltende Betreuungsrecht nicht nur der verfassungsrecht-
lichen Vorgabe für Eingriffe in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit entsprechen (Art 
2 Abs.2 S.3 GG), sondern auch mit den menschenrechtlichen Konkretisierungen der BRK 
vereinbar sein.

Es bleibt die Frage, ob diese Interpretation einschließlich aller weiteren Voraussetzungen für 
eine Zwangsbehandlung nicht in die gesetzliche Regelung des § 1906 BGB aufgenommen 
werden sollte, um eine konventions- und verfasssungskonforme Praxis zu befördern.

V. Probleme in der Praxis

Die Probleme werden wie bei der freiheitsentziehenden Unterbringung (und den gleichgestell-
ten freiheitsentziehenden – unterbringungsähnlichen – Maßnahmen nach § 1906 Abs.4 BGB) 
in der Praxis liegen. Das betrifft vor allem die Ärzte und Mitarbeiter in der Psychiatrie und die 
für diese Maßnahmen verantwortlichen Betreuer, im betreuungsgerichtlichen Genehmigungs-
verfahren natürlich auch die Verfahrenspleger und Richter, schließlich die Einrichtungen, wenn 
es für alle darum gehen muss, diskriminierenden Zwang gegen Menschen mit Behinderungen, 
soweit es irgend geht, zu vermeiden.
Welche weitergehenden Verplichtungen in dieser Richtung der Staat in seinen verschiedenen 
Funktionen übernommen hat, ergeben vor allem die Kataloge der Art. 4 und 8 BRK.

Als Stimmen aus der Psychiatrie lesen Sie dazu die Statements von Prof. Dr. Peter Krucken-

berg und Margret Osterfeld, als Stimmen von Psychiatrieerfahrenen die Beiträge von Margret 

Osterfeld und Ruth Fricke; die Profession der Juristen wird von Dr. Rolf Marschner vertreten. 

Annette Loer fasst die Diskussion abschliessend zusammen und stellt einen Einzelfall und ihre 

Überlegungen dazu aus ihrer richterlichen Praxis dar.
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Auswirkungen der UN-Behindertenrechtskonvention auf das Recht 

der Unterbringung und der Zwangsbehandlung

Dr. Rolf Marschner

I. Grundlagen

1. Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verbietet Diskri-
minierung auf Grund einer Behinderung insbesondere bei der Ausübung aller Menschenrechte 
und Grundfreiheiten (Art. 2 UN-BRK). Insoweit sind die gesetzlichen Regelungen über die Un-
terbringung und Zwangsbehandlung psychisch kranker bzw. seelisch behinderter Menschen 
auf ihre Übereinstimmung mit den Vorgaben der UN-BRK zu überprüfen. Für die Unterbringung 
ist dabei Art. 14 UN-BRK als konkrete Vorschrift zugrunde zu legen. Für die Zwangsbehandlung 
sind Art. 17 UN-BRK (Schutz der Unversehrtheit der Person) sowie Art. 12 UN-BRK von Bedeu-
tung, da der Begriff der Rechts- und Handlungsfähigkeit auch den Begriff der Einwilligungs-
fähigkeit umfasst und damit auch die Einwilligung in ärztliche Behandlungen. Art. 15 UN-BRK 
verbietet darüber hinaus grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung.

2. Die UN-BRK zwingt, gewohnte Rechtsiguren zu überdenken. Dies betrifft insbesondere 
die Begriffe der Geschäftsunfähigkeit und der Einwilligungsunfähigkeit, da diese unmittel-
bare rechtliche Folgen (Rechtsbeschränkungen) aus der Behinderung selbst ableiten. Damit 
steht auch das Konzept des freien Willens auf dem Prüfstand, da nach überkommener Rechts-
auffassung Rechtseingriffe bei einer Beeinträchtigung der freien Willensbestimmung zulässig 
sind (siehe § 1896 Abs. 1a BGB). Vielmehr wird es zukünftig nur zulässig sein, in die Rechte 
behinderter Menschen einzugreifen, wenn kollidierende (höherwertige) Rechtsgüter gefährdet 
sind (siehe hierzu Lachwitz BtPrax 2008, 143, 148). Dies entspricht den Vorgaben für das Han-
deln des Betreuers nach § 1901 Abs. 3 Satz 1 BGB. Auch wenn das Recht auf Anerkennung der 
vollen Rechts- und Handlungsfähigkeit damit nicht völlig schrankenlos ist, ist die Frage nach 
den Grenzen der Einschränkbarkeit zu stellen. Wenn es sich um Eingriffe in höchstpersönliche 
Rechte handelt, die dem Kernbereich des allgemeinen Rechts auf Rechts- und Handlungsfähig-
keit zuzuordnen sind, kommt ein Rechtseingriff nicht in Betracht (hierzu Aichele/von Bernstorff 
BtPrax 2010, 199,203). Dies kann insbesondere die Zwangsbehandlung gegen den körperlichen 
Widerstand des Betroffenen betreffen.

II. Unterbringung

1. Art. 14 UN-Konvention geht davon aus, dass auch behinderten Menschen in Einklang mit 
dem Gesetz die Freiheit entzogen werden kann. Dies ist aber nur zulässig, wenn gewährleistet 
ist, dass

• die Freiheit nicht rechtswidrig oder willkürlich entzogen wird,

•  die Freiheitsentziehung durch Bereitstellung angemessener Vorkehrungen vermieden oder 
verkürzt wird,
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• das Vorliegen einer Behinderung in keinem Fall eine Freiheitsentziehung rechtfertigt.

2. Während von den deutschen PsychKG die erstgenannten Kriterien weitgehend erfüllt 
werden und das Prinzip der einer Unterbringung vorrangigen Hilfen durch die UN-Konvention 
unterstützt wird, ist dies umstritten hinsichtlich der Frage, ob das Vorliegen einer Behinderung 
in Form einer psychischen Krankheit eine Unterbringung rechtfertigen kann.

3. Nach der in einem Rechtsgutachten der Berliner Rechtsanwälte Kaleck, Hilbrans und 
Scharmer für die Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener e.V. vertretenen Auffas-
sung (www.die-bpe.de) ist jegliche Anknüpfung an eine Behinderung als Unterbringungs-
grund konventionswidrig. Dann widersprechen sowohl die PsychKG/UG der Bundesländer als 
auch § 1906 BGB der UN-Konvention. Begründet wird d as Ergebnis vor allem mit einer systema-
tischen, grammatikalischen und teleologischen Auslegung der Konvention und dem mit dieser 
verbundenen Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik. Außerdem wird darauf verwiesen, 
dass mit einer psychischen Krankheit jedenfalls keine wesentlich erhöhte Gefährdungshaltung 
verbunden sei. Voraussetzung der Unterbringung auf der Grundlage der PsychKG sei aber 
gerade eine durch die psychische Krankheit verursachte Gefährlichkeit. Diese Anknüpfung an 
die psychische Krankheit führe zur Konventionswidrigkeit der geltenden PsychKG und Unter-
bringungsgesetze im Hinblick auf die Voraussetzungen der Unterbringung. Staatliche Reaktion 
auf gefährliches Verhalten könne im Übrigen über das allgemeine Polizeirecht erfolgen, ohne 
dass an eine psychische Krankheit oder seelische Behinderung als Eingriffsvoraussetzung 
angeknüpft werden müsse. Damit werde dem Schutzinteresse der Gesellschaft ausreichend 
Rechnung getragen. 

4. Nach anderer Auffassung darf nur das Vorliegen einer Behinderung allein keine Freiheits-
entziehung rechtfertigen. Tritt aber ein weiteres Kriterium (- erhebliche gegenwärtige Gefahr für 
sich oder andere -) hinzu, ist die Freiheitsentziehung bei strenger Beachtung des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes rechtmäßig (Marschner R&P 2009, 135). Dies hätte zur Folge, dass 
die PsychKG hinsichtlich der Unterbringungsvoraussetzungen der UN-Konvention genügen. 
Die Konsequenz der gegenteiligen Auslegung wäre zwar, dass ein Sonderrecht für psychisch 
kranke Menschen abgeschafft würde. Die Folgen wären aber auch aus verfassungsrechtlichen 
Gründen nicht vertretbar. Die Möglichkeit der Freiheitsentziehung würde in nicht kontrollierbarer 
Weise ausgedehnt werden. Insbesondere würden behinderten Menschen die angemessenen 
Vorkehrungen vorenthalten werden, um durch Behandlung die Freiheitsentziehung auf den 
kürzest möglichen Zeitraum zu begrenzen. Dies wäre selbst konventionswidrig. Voraussetzung 
für eine Unterbringung muss aber immer eine konkrete Gefahr sein. Eine abstrakte Gefahr, die 
aus der psychischen Krankheit als solcher abgeleitet wird, genügt nicht (Baufeld R&P 2009, 
167). 

5.  Folgende Änderungen des Unterbringungsrechts sind denkbar und zu diskutieren:

a) Weitgehende Übereinstimmung besteht, dass die Unterbringung durch den Betreuer 
gemäß § 1906 Abs. 1 Nr.2 BGB nicht den Anforderungen des Art. 14 der UN-Konvention 
genügt, da sie ausschließlich an die Behinderung und die dadurch ausgelöste Behand-
lungsbedürftigkeit anknüpft. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht bereits klargestellt, 
dass zusätzlich eine drohende gewichtige gesundheitliche Schädigung des Betroffenen 
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vorliegen muss („Freiheit zur Krankheit“; BVerfG R&P 1998, 101; BGH R&P 2006, 141; 
siehe König BtPrax 2009, 105). Da die Praxis dies aber nicht ausreichend beachtet, ist die 
Vorschrift des § 1906 Abs.1 Nr. 2 BGB im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts zu konkretisieren, um einen verfassungs- und konventionsgemäßen 
Gesetzesvollzug sicherzustellen („Gefahr einer gewichtigen Gesundheitsschädigung“).

b) Weitergehend ist zu fordern, § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB mit der vorstehenden Eingrenzung 
auf die Behandlung von Krankheiten zu begrenzen, die nicht Anlass der Unterbringung 
sind, wie es in der Diskussion zum Betreuungsrecht gefordert wurde und auch für die 
geltende Fassung vertreten wird (Rink R&P 1991, 148. 158f.; HK-BUR/Rink § 1906 BGB 
Rn. 25). Da in der durch das Bundesverfassungsgericht vorgegeben Auslegung kaum 
Unterschiede zwischen Nr. 1 und 2 des § 1906 Abs. 1 BGB bestehen, besteht für die An-
lasskrankheit kein eigenständiger Anwendungsbereich im Rahmen des § 1906 Abs. 1 Nr. 
2 BGB. Eine Zwangsbehandlung der Anlasskrankheit im Betreuungsrecht wäre dann nicht 
mehr möglich. Diese ist ausschließlich Aufgabe des öffentlichen Unterbringungsrechts 
in der dort geregelten Grenzen (hierzu III). Andere Krankheiten können im Rahmen des § 
1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB einer Behandlung zugeführt werden.

c) Als Alternative ist zu diskutieren, § 1906 Abs. 1 (nicht Abs. 4) BGB ganz zu streichen. 
Eine Unterbringung in psychiatrischen Krankenhäusern ist wie in Österreich dann nur nach 
öffentlichem Unterbringungsrecht möglich. Dort inden sich auch Regelungen über eine 
mögliche Zwangsbehandlung. Der Betreuer hat die Aufgabe, die Rechte des Betroffenen 
während der Unterbringung auch gegenüber dem Krankenhaus wahrzunehmen.

d) Folgt man der oben dargestellten Auffassung von Kaleck u.a., tritt an die Stelle der Un-
terbringungsregelungen nach öffentlichem Recht bzw. 1906 BGB eine am Polizeirecht 
orientierte Regelung (siehe § 13 MEPolG): „ Eine Person kann untergebracht werden, wenn 
das zum Schutz gegen eine Gefahr für Leib oder Leben der Person oder Dritter erforderlich 
ist, weil sie sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand 
beindet.“ Damit wäre zwar die unmittelbare Anknüpfung an eine Behinderung aufge-
löst. Das Kriterium der freien Willensbestimmung entspricht zudem Rechtsprechung und 
Gesetzgebung zum Betreuungs- und Unterbringungsrecht (siehe § 1896 Abs. 1a BGB). 
Damit wäre aber gegenüber dem geltenden Unterbringungsrecht wenig gewonnen, da 
der Begriff des Ausschlusses der freien Willensbestimmung von der Rechtsprechung 
wieder ausgefüllt werden muss, ohne dass der Krankheitsbegriff als eingriffsbegrenzen-
des Kriterium gesetzlich verankert ist. Zudem würde die Unterbringung endgültig wieder 
als Polizeirecht verstanden werden und nicht als Krisenintervention im Rahmen eines 
Gesundheitsstrukturrechts (hierzu Marschner/Volckart/Lesting; Freiheitsentziehung und 
Unterbringung, 5.Aul. S.76 ff.).

III. Zwangsbehandlung

1. Bei der Zwangsbehandlung stellt sich die Frage, ob die geltenden gesetzlichen Regelun-
gen den eingangs genannten Vorgaben der UN-BRK entsprechen, insbesondere eine 
Zwangsbehandlung nur bei der Gefahr höherwertiger Rechtsgüter des Betroffenen oder 
Dritter zulassen. Weitergehend ist zu fragen, ob bei einer Zwangsbehandlung der Kernbe-
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reich der Rechts- und Handlungsfähigkeit erreicht ist, in den keine Eingriffe zulässig sind.

2. Regelungen zur Zwangsbehandlung inden sich in allen Unterbringungsgesetzen und 
Maßregelvollzugsgesetzen der Bundesländer. In den meisten Bundesländern ist Voraus-
setzung für eine Zwangsbehandlung entweder die Unaufschiebbarkeit der Behandlungs-
maßnahme (so z.B. Art. 13 Abs. 2 BayUnterbrG) oder Lebensgefahr sowie die erhebliche 
Gefahr für die Gesundheit des Betroffenen oder Dritter (so z.B. § 18 Abs. 4 NRWPsychKG) 
bzw.die gegenwärtige Gefahr einer erheblichen Schädigung der Gesundheit oder des 
Lebens des Betroffenen (so § 14 Abs. 4 SchlHPsychKG). In diesen Regelungen wird eine 
Güterabwägung vorgenommen. Regelungen, die eine Zwangsbehandlung ohne weitere 
Voraussetzungen zulassen (z.B. in Baden-Württemberg oder Niedersachsen), sind in je-
dem Fall konventionswidrig, da sie unmittelbar an die Behinderung und die daraus abge-
leitete Behandlungsbedürftigkeit anknüpfen. Es ist sowohl aus verfassungsrechtlichen 
Gründen als auch als Folge der UN-BRK erforderlich, dass ein so schwerer Eingriff wie in 
das Recht der körperlichen Unversehrtheit allenfalls gerechtfertigt sein kann, wenn ein 
höherwertiges Rechtsgut (insbesondere das Leben im Sinn des Art. 10 UN-BRK oder in 
erheblichem Maß die Gesundheit im Sinn des Art. 17 UN-BRK) gefährdet ist. Eine Zwangs-
behandlung ist unzulässig, wenn insoweit von einem nicht einschränkbaren Kernbereich 
der Rechte auch psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen auszugehen ist.

3. Der BGH hält die Zwangsbehandlung während einer Unterbringung durch den Betreuer 
nach § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB in engen Grenzen für zulässig (BGH NJW 2006, 1277 = 
R&P 2006, 141). Die engen Grenzen werden in der Praxis – soweit ersichtlich – nicht immer 
beachtet. Diese Rechtsprechung widerspricht den Regelungen und Grundsätzen der UN-
Konvention, wonach eine Zwangsbehandlung nur zulässig ist, soweit nicht höherrangige 
Rechtsgüter (insbesondere das Leben) betroffen sind, oder sogar den Kernbereich der 
nicht einschränkbaren Rechte betrifft. Wird entsprechend oben stehenden Vorschlägen 
die Unterbringung nach § 1906 Abs. 1 BGB ganz abgeschafft oder wird die Unterbringung 
zur Behandlung nach § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB auf die Krankheiten beschränkt, die nicht 
Anlass der Unterbringung waren, verbleibt es für die Zwangsbehandlung der Anlasskrank-
heit bei den (in der Regel) engeren Zwangsbehandlungsregelungen des öffentlichen Un-
terbringungsrechts. Dies wäre rechtssystematisch konsequent und entlastet die Betreuer 
von den diesbezüglichen Zwangsbefugnissen.

4. Während einer Unterbringung nach öffentlichem Recht bzw. im Maßregelvollzug kann ein 
Betreuer zwar unter Umständen (je nach landesgesetzlicher Regelung) eine Einwilligung 
des Betroffenen ersetzen. Eine Zwangsbehandlung ist aber bereits nach geltendem Recht 
nicht möglich, da es sich jeweils um keine Unterbringung nach § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB 
handelt. Die Zwangsbehandlung richtet sich ausschließlich nach öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften.

5. Eine rechtswirksame Patientenverfügung ist auch während einer Unterbringung nach 
§ 1906 BGB und PsychKG/UG beachtlich und verhindert damit gegebenenfalls jede 
Zwangsbehandlung (siehe hierzu Olzen, Gutachten für die DGPPN www.dgppn.de, und 
Brosey BtPrax 2010, 161; Hoffmann R&P 2010, 201, 205). Dies gilt entsprechend für Wün-
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sche des Betroffenen nach § 1901a Abs. 2 BGB, wenn keine Patientenverfügung im Sinn 
des § 1901a Abs. 1 BGB vorliegt.

6. Eine konsequente Auslegung der Vorschriften der UN-BRK sowie des § 1901a BGB ergibt, 
dass unter Berücksichtigung der Regelungen der UN-BRK eine Zwangsbehandlung nur 
im Fall der Lebensgefahr oder der Gefahr schwerer irreversibler Gesundheitsschäden 
zulässig ist, der Betroffene die Zwangsbehandlung aber auch für diese Fälle durch eine 
verbindliche Patientenverfügung ausschließen kann.
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Thesen aus sozialpsychiatrischer Sicht
 
Prof. Dr. Peter Kruckenberg

I. Thesen

1. Die Kultur eines psychiatrischen Hilfesystems zeigt sich am deutlichsten darin, wie mit 
Zwangsmaßnahmen umgegangen wird - im Grundsatz und im psychiatrischen Alltag. Vieles 
erkennt man schon daran, ob und wie sorgfältig die beteiligten Personen und Gruppen in den 
Spiegel schauen und in ihrem Handeln nicht nur den eigenen Interessen folgen:

• die Politiker in Legislative und Exekutive, die die gesetzlichen Rahmenbedingungen fest-
legen - auch, wie diese zu kontrollieren sind - und die darüber entscheiden, wie die Psy-
chiatrie für ihre Hilfeleistungen ausgestattet wird; 

• die professionell Tätigen, die berulich mit Zwangsmaßnahmen umgehen – Leitungen 
und Mitarbeiter der Dienste und Einrichtungen, aber auch Richter, Polizisten, gesetzliche 
Betreuer;

• letztlich aber auch die Menschen, die vom Zwang betroffen sind, unmittelbar als Patienten 
oder mittelbar als Angehörige oder Partner und Freunde oder Kollegen.

2. Die Behindertenrechtskonvention (BRK) hat den Vertragsstaaten umfassend vorgegeben, 
für Menschen mit Behinderungen gleiche Rechts- und Handlungsfähigkeit sicherzustellen. 
Gesundheitsleistungen sollen „so gemeindenah wie möglich“ und „auf der Grundlage der 
freiwilligen Einwilligung“ vorgehalten werden. Durch „Schulungen und den Erlass ethischer 
Normen für die staatliche und private Gesundheitsversorgung (soll) das Bewusstsein für die 
Menschenrechte, die Würde, die Autonomie und die Bedürfnisse von Menschen mit Behinde-
rungen“ geschärft werden. „Wirksame Sicherungen“ seien vorzusehen, „um Missbräuche zu 
verhindern.“

3. Die Vorgabe von Artikel 14 b) zu gewährleisten, „dass Menschen mit Behinderungen gleich-
berechtigt mit anderen die Freiheit nicht rechtswidrig oder willkürlich entzogen wird, dass 
jede Freiheitsentziehung im Einklang mit dem Gesetz erfolgt und dass das Vorliegen einer 
Behinderung in keinem Fall eine Freiheitsentziehung rechtfertigt“, wird von einigen Juristen 
und Vertretern der Experten aus Erfahrung dahingehend interpretiert, dass damit Zwangsein-
weisungen aufgrund psychischer Störungen grundsätzlich ausgeschlossen sind. Dem kann 
ich aus sozialpsychiatrischer und ethischer Sicht nicht folgen.

Abgesehen davon, dass es sich bei Unterbringungen um akute Krankheitszustände handelt, 
die evtl. zusätzlich zu Behinderungen auftreten, erfolgt die gesetzlich geregelte Unterbringung 
nach den PsychKGesetzen der Bundesländer ggfs. nicht aufgrund der Behinderung (oder der 
Krankheit) sondern aufgrund erheblicher, krankheitsbedingter, nicht anders abwendbarer Ge-
fährdung für Leben oder die Gesundheit von Anderen oder von sich selbst (in Ausnahmefällen 
auch der öffentlichen Ordnung). 

Unterbringung und UN - Behindertenrechtskonvention



-65-

4. „Krankheitsbedingt“ ist so zu interpretieren, dass Urteilsfähigkeit, Steuerungsfähigkeit 
und Willensbildung so tiefgreifend gestört sind, dass aus dem aktuell geäußerten Willen nicht 
mehr ausreichend auf den bewussten oder den natürlichen Willen der Person rückgeschlos-
sen werden kann; dass vielmehr der Betroffene in einer Situation ist, in der er auf Schutz und 
Begrenzung, im Regelfall auch auf Behandlung entgegen seiner aktuellen Willensäußerungen 
angewiesen ist. In dieser Situation gebietet es die Menschenwürde, Leben zu schützen und 
alles dafür zu tun, dass Selbstbestimmung und Selbstverantwortung soweit irgend möglich 
wiederhergestellt werden. 

Die Problematik liegt m.E. nicht im Grundsatz ggls. erforderlicher Zwangsmaßnahmen, son-
dern in der sehr unterschiedlichen und vielfach nicht vertretbaren Praxis im Zusammenhang 
mit Unterbringungen bis hin zu entwürdigendem und zusätzlich kränkendem Vorgehen, und 
in der unzureichenden Qualität des psychiatrischen Hilfesystems hinsichtlich der Vorbeugung 
schwerer psychischer Krisen und Entwicklungen.

5. Zunächst zur Entscheidung über Unterbringungen: Die Beurteilungen von Ausmaß der 
Störung der Willensfunktion, Ausmaß der möglichen Gefährdung und Wahrscheinlichkeit des 
Eintretens unter unterschiedlichen Bedingungen sind für die Verhältnismäßigkeit einer evtl. 
Zwangsmaßnahme entscheidend. Bei allen drei Kriterien geht es nicht um Ja-Nein-Beurteilun-
gen, sondern immer um eine mehr oder weniger gegebene Ausprägung, deren Würdigung im 
Zusammenhang die Einschätzung der Verhältnismäßigkeit ermöglicht.

6. Diese Beurteilung ist allerdings häuig mit z.T. unvermeidlicher Ungewissheit, aber auch 
mit einer Vielzahl von Fehlermöglichkeiten verbunden, sowohl bei den begutachtenden Ärzten 
wie bei den letztlich entscheidenden Polizisten oder Richtern. Dabei können neben der Prog-
noseunsicherheit deizitäre Informationen, Zeitmangel, Kommunikationsprobleme, evtl. auch 
Kompetenzdeizite bzgl. Fachlichkeit oder Grundhaltung bedeutsam sein. 

Es wird – auch bei sorgfältiger und qualiizierter Prüfung - immer wieder „möglicherweise unnö-
tige“ Zwangsmaßnahmen geben, wenn das Ausmaß der Störung oder das Risiko überschätzt 
wird. Aber es wird auch krankheitsbedingte Suizide, Suizidversuche und Fremdverletzungen 
geben, weil Gefährdungen unterschätzt wurden.

7. Die sowohl fachlich wie juristisch oft äußerst schwierige letztlich richterlich wahrzuneh-
mende Entscheidungsindung über Zwangsunterbringung – noch kritischer über eine evtl. als 
unerlässlich beurteilte Zwangsbehandlung - erfordert einen klaren gesetzlichen Rahmen, der 
die Vereinbarkeit des Landesgesetzes mit dem Grundgesetz und mit der Behindertenrechts-
konvention sorgfältig beachtet. Es ist ein Unding, dass sich die Regelungen der verschiedenen 
Landesgesetze deutlich unterscheiden und dass einige dieser Gesetze mit beiden Rechts-
grundlagen nicht vereinbar sein dürften.

8. Schon die Unterbringung selbst kann zusätzlich kränkend sein, nicht selten im Sinne eines 
Wiederholungstraumas nach Gewalt- oder Entwürdigungserfahrungen in der Biograie. Zur 
Wahrnehmung ihrer Grundrechte können Betroffene zwar juristischen „Einspruch“ erheben, 
faktisch sind sie möglichen Fehlbeurteilungen weitgehend ausgeliefert, weil der Einspruch oft 
zu spät kommt oder weil die Überprüfung unzulänglich ist.
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9. Mehr noch: Der mögliche Rückgriff auf Zwang – sei er auch manchmal notwendig und die 
Anwendung gesetzlich geregelt - verändert die Beziehungen zwischen Patienten und Be-
handlern. Je schwieriger die Arbeitsbedingungen, je geringer die Kompetenz der Therapeuten, 
um so eher entwickelt sich ein System des offenen oder latenten Machtmissbrauchs. Die 
Verdichtung unterschiedlichster Problemlagen, teilweise verbunden mit luktuierender Selbst- 
oder Fremdgefährdung, auf einer Akutstation - zumeist mit mehr als 20 Patienten und zeitweise 
nur mit zwei Plegekräften im Einsatz – ist menschenunwürdig, vor allem für die Patienten, aber 
auch für die Mitarbeiter/-innen. 

10. Der Machtmissbrauch wird dann rationalisierend als Notwendigkeit aufgrund der Stö-
rungen der Patienten angesehen oder - zur Gewohnheit geworden - als ein solcher gar nicht 
mehr wahrgenommen. Besonders in stationären Einrichtungen können sich ein respektloser 
Ton, unangemessen einschränkende Regelungen, Anordnungen zu Zielen und Methoden der 
Behandlung bis hin zu unvertretbaren Androhungen von Zwang zu einem antitherapeutischen 
Klima verdichten, das allenfalls Anpassung erzwingt, die Verarbeitung psychischer Störungen 
und die Lösung der damit verbundenen sozialen Probleme und damit Gesundung be- oder 
verhindert.

11. Die Unterbringung nach dem Betreuungsrecht ist nach der BRK - auch im Zusammenhang 
mit dem Patientenverfügungsgesetz - besonders kritisch zu sehen, aber letztlich ebenfalls nicht 
grundsätzlich auszuschließen. Wenn Menschen beim Vorliegen einer tiefgreifenden Störung der 
Willensbildung – z.B. in einer Manie, einem Wahn, einer Demenz – ihr Leben und ihre Gesundheit 
langfristig gefährden und wenn durch eine Behandlung entgegen der aktuellen Willensäußerung 
nachhaltige Aussichten auf Gesundheit wahrscheinlich sind, wäre eine Unterlassung der Hilfen 
eine Verletzung der Menschenwürde. 

12. Ob diese Möglichkeit über das Betreuungsgesetz geregelt werden muss, oder ob sie 
nicht eher über eine Erweiterung der Indikationsstellung der sowieso zu vereinheitlichenden 
PsychKGesetzen besser in einen übergreifenden Rahmen gestellt werden sollte, bedarf sorg-
fältiger Prüfung. Die Übertragung der Verantwortung für die Beantragung der Unterbringung 
grundsätzlich auf den Sozialpsychiatrischen Dienst – der entsprechend ausgestattet werden 
müsste – würde die Aufgaben gesetzlicher Betreuer stärker auf die der Assistenz des Klienten 
entlang seiner Grundbedürfnisse und Interessen in den unterstützungsbedürftigen Lebensla-
gen fokussieren und das Klima der Zusammenarbeit zumeist erleichtern.

13. Bei länger dauernder psychosozialer Desintegration ohne akut drohende Gefährdung ist 
die Möglichkeit von unangemessener Fremdbestimmung und Machtmissbrauch noch eher 
gegeben. Die Entscheidungsindung über Unterbringung und – in Ausnahmefällen – Zwangs-
behandlung sollte deshalb nach der Einbeziehung von Vertrauenspersonen des Betroffenen 
erfolgen. Dabei sind eine vorliegende und diesen Sachverhalt einbeziehende Behandlungsver-
einbarung oder eine Patientenverfügung streng zu beachten. Das heißt auch, dass die thera-
peutische Begleitung im Krankheitsintervall mit dem Patienten auf die Abfassung einer solchen 
Vereinbarung hinarbeiten sollte. In allen Zweifelsfällen sollte die Empfehlung einer Ethikkom-
mission eingeholt werden.
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14. Bei krankheitsbedingter schwerer Störung der Willensbildung gibt es keine leichten Lösun-
gen. Es kommt darauf an, Bedingungen zu schaffen, die dem Schutz der Menschenwürde und 
der Hilfe zu einem möglichst selbstbestimmten Leben am besten entsprechen und die miss-
bräuchliche Übergriffe weitestgehend ausschließen – in den juristischen Rahmenbedingungen, 
in der Organisation des Hilfesystems und in der konkreten Praxis. 

Viele Zuspitzungen von psychischen Erkrankungen zu Situationen mit akuter Selbst- oder 
Fremdgefährdung oder mit andauernder psychosozialer Desintegration, die heute zu Einwei-
sungen in die Klinik führen, würden durch mobile Krisenintervention, Hometreatment und 
kontinuierliche verlaufsangepasste ambulante Behandlung oft verhindert werden, wenn 
nötig ergänzt durch Hilfen zur Teilhabe in einem kooperierenden Gemeindepsychiatrischen Ver-
bund mit regionaler Plichtversorgung, wie das unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen 
in einigen europäischen Ländern wenigstens regional schon zur Regel geworden ist.

Vertrauensvolle Beziehungen zwischen Therapeuten und evtl. auch Partnern und Angehöri-
gen entstehen nur durch respektvolle Kooperation zwischen Patienten und Therapeuten „auf 
Augenhöhe“. Die ist leichter in der Lebenswelt des Patienten als in der Klinik zu realisieren, 
aber auch ambulant nicht immer einfach, wenn es notwendig ist, Zusammenarbeit mit einem 
Patienten zu erreichen, der dies anfänglich ablehnt. 

15. Das psychiatrisch-psychotherapeutische Hilfesystem ist auf der Seite der Leistungsträger 
wie auf der der Leistungserbringer fragmentiert mit ökonomischen Anreizen, die auf Konkurrenz 
ausgerichtet sind und Kooperation auf allen Ebenen behindern - untereinander und vor allem 
mit Patienten und Angehörigen und ihren Selbsthilfeorganisationen. Die strukturellen Mängel 
des psychiatrischen Versorgungssystems bzgl. der Hilfen für psychisch kranke Menschen 
mit funktionalen Beeinträchtigungen in der Lebensführung stehen im deutlichen Widerspruch 
zur BRK (u.a. Artt. 25 und 26).

Stationäre Behandlungen, insbesondere Unterbringungen nach dem PsychKG oder dem BtG 
könnten sicherlich auf ein Viertel oder weniger der heutigen Zahlen reduziert werden; und zu-
gleich humaner werden, wenn die vertrauten therapeutischen Begleiter auch in der Klinik die Be-
handlung steuern in einem zuwendenden und Sicherheit vermittelnden therapeutischen Milieu.
 
16. Aber auch in einem optimalen regionalen psychiatrischen Hilfesystem wird es in beson-
deren Situationen Zwangseinweisungen geben. Diese sind immer mit „Behandlung“ verbun-
den – nur „Wegsperren“ ist inhuman und menschenunwürdig. Psychopharmakologische 
Behandlung gegen den auch nur geäußerten Willen eines Patienten bedarf jedoch regelmäßig 
einer zusätzlichen Begründung hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit (hier: Unabweisbarkeit), 
die von einer unabhängigen Ethikkommission zu überprüfen ist.

17. Zur Stützung der Patientenrechte und Handlungsmöglichkeiten gemäß der BRK ist ein 
Transparenz schaffendes System regionaler trialogischer Qualitätssicherung und Evaluation 
zu entwickeln und verlässlich zu inanzieren. Der Einstieg sollte durch den regionalen Aus-
bau und die Vernetzung unabhängiger Beschwerdestellen, einer Ethikkommission sowie einer 
staatlichen Besuchskommission erfolgen, die in Einzelfällen Einsprüche von Patienten oder 
Angehörigen zeitnah überprüfen und rückmelden sowie nach der Bündelung von Einzelfällen 
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regelmäßig Empfehlungen für die zu entwickelnde Systemsteuerung aussprechen. Dieser „qua-
litative Spiegel“ sollte verbindlicher Teil einer ständigen kritischen Evaluation der regionalen 
Versorgung werden.

18. Eine derartige Organisation zur Stärkung der Patienteninteressen gegenüber den gegen-
wärtig dominanten Interessen aller anderen Akteure ist m.E. für die Weiterentwicklung regio-
naler psychiatrisch-psychotherapeutischer Hilfesysteme im Sinne der BRK unverzichtbar und 
wäre eine inanziell überschaubare Investition, die sich schnell auszahlen würde. Eine Chance 
für die Umsetzung– in Verbindung mit einer sektorübergreifenden und regional vernetzten Or-
ganisation der Behandlung - bietet der umfassende Auftrag des Gesetzgebers für die Begleit-
forschung im Krankenhausinanzierungsreformgesetz (KHRG).

Gegenwärtig sieht es allerdings nicht so aus, als würde die Selbstverwaltung von Kranken-
kassen (GKV/PKV) und Krankenhausgesellschaft (DKG) die mit dem KHRG gegebenen Mög-
lichkeiten zur Weiterentwicklung des psychiatrischen Hilfesystems im Sinne der BRK nutzen.

Ich möchte auf dieser Tagung darauf aufmerksam machen und die Teilnehmer bitten, sich in die 
Auseinandersetzungen um eine fachlich, organisatorisch und inanziell angemessene Durch-
führung des Gesetzesauftrags einzubringen. 

II. Fazit

Aus der Behindertenrechtskonvention kann nicht abgeleitet werden, Unterbringungen nach 
dem PsychKG und dem BGB grundsätzlich zu untersagen, wohl aber das unumstößliche Gebot, 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen klar und einheitlich zu regeln und ein auf die besonderen 
Hilfebedarfe zur Inklusion psychisch kranker Menschen ausgerichtetes psychiatrisch-psycho-
therapeutisches Hilfesystem trialogisch zu entwickeln, verbindlich zu organisieren, verlässlich 
zu inanzieren und zu steuern.

Die gegenwärtige Situation in der Bundesrepublik wird diesen Anforderungen in weiten Berei-
chen nicht gerecht.

Unterbringung und UN - Behindertenrechtskonvention



-69-

Psychiatrie: Verschlossene Türen für Wechsel

Margret Osterfeld

I. Einleitung
Natürlich rede ich nicht vom Geldwechsel, sondern vom nötigen Paradigmenwechsel in der 
Psychiatrie und beziehe mich mit dem Titel auf das Eröffnungsreferat von Joachim Speicher. 
Gern folge ich der Einladung, auf dem 12. VGT aus Sicht eines Menschen mit psychiatrischen 
Diagnosen, also aus Sicht der Betroffenen zur UN-BRK Stellung zu nehmen, doch ich kann 
meine langjährige Erfahrung als Psychiaterin in einer großen Klinik nicht einfach vor die Tür 
sperren, sie ließt hier ein.

Die Ratiizierung der BRK hat die grundgesetzlichen Werte Würde, Freiheit und Gleichheit auch 
für Menschen mit seelischen Behinderungen erneut bekräftigt, doch die wichtigste psychia-
trische Fachgesellschaft, die DGPPN lässt sich gutachterlich bestätigen, dass sich deshalb 
an der Praxis der Zwangsunterbringung nichts ändern muss. Seit 1993 habe ich miterlebt, 
dass in einer großen psychiatrischen Klinik ca. 20% der Patienten ohne eigene Zustimmung 
aufgenommen und primär mit Medikamenten behandelt werden. Für eine Klinik ist das ein si-
cherer inanzieller Wechsel auf die Zukunft, diese Kunden können nicht treulos werden. Zu den 
Problemen der Medikation nimmt Volkmar Aderhold Stellung, ich möchte mich hier vor allem 
mit den Thesen von Herrn Kruckenberg auseinandersetzen. Schauen wir, die Praktiker der 
klinischen Psychiatrie wirklich selbstkritisch in den Spiegel? Oder wollen wir die langjährige, 
gut eingespielte klinische Praxis nicht lieber fortsetzen, weil wir wissen, dass so aus den Kassen 
der Solidargemeinschaft viele Klinikbetten und Klinikkassen gefüllt werden?

Können wir uns wirklich darauf zurückziehen, dass Zwangseinweisungen „möglicherweise un-
nötig“ sind, weil „Ausmaß oder Risiko überschätzt werden?“ Können wir uns darauf zurückzie-
hen, dass ja nicht wir, sondern die Richter unterbringen? Diese realitätsverleugnende Erklärung 
hörte ich oft aus habilitiertem Mund, wenn ich versuchte, das Thema in die klinische Diskussion 
zu bringen. Ich will nicht beurteilen, ob diese Realitätsverleugnung noch auf neurotischem oder 
schon auf dem Niveau einer schwerwiegenderen psychotischen Störung liegt, doch fragen 
müssen wir uns heute, was die Psychiatrie seit der Psychiatriereform aktiv zur Verringerung 
von Zwangseinweisungen beigetragen hat. Der Hinweis auf das Tabuthema Suizidalität hilft 
da nicht viel, nach meinem Wissen haben die Suizidzahlen trotz biologisch-naturwissenschaft-
lich-psychiatrischer Bemühungen über die Jahre eher zugenommen. Der öffentliche psychia-
trische Diskurs wird beim Stichwort Zwangsunterbringung dünn. Im September 2010 hat der 
BGH einen wichtigen Beschluss zur Zwangsbehandlung veröffentlicht (XII ZB 135/10)1. Ich bin 
sicher, dass nur eine Minderheit der Psychiater dies bisher zur Kenntnis genommen hat. Vertraut 
ist mir vom Betreuungsgericht Dortmund, dass die Zustimmung zur Zwangsbehandlung fast 
regelhaft in Unterbringungsbeschlüsse aufgenommen wird, auf Wunsch der Psychiater, zur 
Sicherheit und auf Vorrat! 

1 BtPRax 2011, 38.
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II. Kommunales Problem?

Recht gebe ich Herrn Prof. Dr. Kruckenberg, dass Zwang die Beziehung zwischen Patient und 
Behandler verändert - und zwar nicht im Sinne von positiver Beziehungsqualität. Ich bin jedem 
gesetzlichen Betreuer dankbar, dem es durch seine langfristige Beziehungsgestaltung gelingt, 
Patienten in kritischen Situationen freiwillig in die Klinik zu bringen. Doch eine große Klinik mit 
mehr als 1000 Arbeitsplätzen ist in einer klammen Kommune immer auch ein politischer Macht-
faktor. Liegt es an der Stadt, die sich aktuell Kulturhauptstadt nennt und mit ihrem Bundesliga-
team renommiert, liegt es an der Klinik oder waren die Hoffnungen in die Psychiatriereform zu 
hoch gesteckt? Dortmund jedenfalls weigert sich seit zwei Jahrzehnten, ein rund um die Uhr 
erreichbares Krisenzentrum einzurichten, die Zusammenarbeit mit der alteingesessenen Klinik 
klappt seit mehr als einem Jahrhundert gut, und seit Mitte der Neunziger Jahre wird von keiner 
Seite hinterfragt, warum die Nachbarstadt Bochum mit viel weniger Zwangseinweisungen aus-
kommt. Wird die UN-BRK in Zeiten klammer Kassen daran etwas ändern? 

III. Überprüfung durch Ethikkommissionen

Ein„Transparenz schaffendes System regionaler Qualitätssicherung“, wie Her Kruckenberg 
es fordert, das gab es schon einmal vor knapp zwei Jahrzehnten mit der Psychiatrie-Perso-
nalverordnung. Jeder in einer psychiatrischen Klinik weiß, wie heute mit dieser Verordnung 
umgegangen wird. Eine Besuchskommission, die einmal im Jahr 3 von 1500 Unterbringungs-
fällen einer Klinik prüft, macht Zufallsstichproben, doch kann sie nicht zur Qualitätssicherung 
beitragen. Die Unterbringungen nach Betreuungsrecht fallen erst gar nicht in ihren Kompetenz-
bereich. Ethikkommissionen sind sicher in jeder psychiatrischen Klinik sehr wünschenswert, 
diese Forderung unterstütze ich schon lange. Doch wenn wir Trialog ernst meinen, sollten auch 
diese Kommissionen trialogisch besetzt sein. Jede psychiatrische Behandlung ohne rechts-
kräftige Einwilligung der Patienten sollte – unabhängig von der Rechtsgrundlage – von 
so einer Ethik-Kommission überprüft werden können. Wir Psychiater wissen doch, dass die 
Handlungsebene mehr zählt als die Verbalebene. Wann also trägt die Krankenhauspsychiatrie 
aktiv dazu bei, dass ambulant vor stationär geht und die Zwangseinweisungen auf ein Viertel 
der heutigen Zahlen reduziert werden? Oder ist den Kliniken die Marktwirtschaft näher als der 
Patient? Das Qualitätsmanagement hat jedenfalls im letzten Jahrzehnt viel Zeit und psychiatri-
sche Energie gekostet, einen Paradigmenwechsel im Sinne der UN-BRK wird es nicht bringen.

IV. Zur Verhältnismäßigkeit

Ich nähere mich dem juristischen Feld, ein Feld für mich voller verbaler und semantischer Hürden, 
das mir viel weniger vertraut ist, als die Psychiatrie. Von höheren Gerichtsinstanzen und auch 
von Herrn Marschner wird immer wieder der Begriff der Verhältnismäßigkeit betont. Ich möchte 
daher erst einmal betonen, dass Psychiater in anderen Verhältnissen sozialisiert werden, als 
Juristen, daher auch anderes als „verhältnismäßig“ erleben. Für Ärzte - auch Psychiater – ist 
erst einmal die Krankheit die Gefahr, die bekämpft werden muss. So wird es immer wieder zu 
Gefährdungsbegründungen dieser Art kommen: „Sie lehnt die dringend notwendige Behand-
lung mit einem Phasenprophylaktikum ab, daher ist mit einem chronischen Krankheitsverlauf zu 
rechnen.“ (so in einer ärztlichen Bescheinigung in einem gegen mich gerichteten Verfahren nach 
NRWPsychKG). Für den Arzt ist die Krankheit der Feind, der bekämpft werden muss, die Chro-
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niizierung die Gefahr, die den Zwang rechtfertigt, das ist das Wertesystem, in dem er geschult 
ist, denkt und handelt. Es ging nicht um akute Gefährdung, sondern es sollte eine Medikation 
durchgesetzt werden, für die nicht einmal ein Wirksamkeitsnachweis vorlag. 

Die Assistenzärztin, die die eben zitierte Bescheinigung nach PsychKG unterschrieben hat, 
zieht sich auf eine diffuse Meta-Ebene zurück, glaubt womöglich selbst daran, dass sie letztlich 
zum Patientenwohl handelt. Warum eine solche Begründung einen Richter überhaupt zu einem 
Unterbringungsbeschluss bewegen kann, kann ich nicht verstehen. Er spricht von „Heilbe-
handlung“ und nötigt im Fall psychischer Erkrankung zur Duldung. Mediziner wissen hingegen, 
dass wir mit Psychopharmaka nicht heilen können, sondern nur Symptome unterdrücken un-
ter Inkaufnahme mehr oder weniger gravierender unerwünschter Arzneimittelwirkungen. Der 
Betroffene, der Patient, der Kunde hat nun Eingriffe in seine Persönlichkeitssphäre und seine 
körperliche Unversehrtheit zu dulden. Nur verschiedene Begriffssysteme und letztlich ist alles 
nur zum Wohl der armen, hillosen Patienten? Vielleicht können trialogisch besetzte Ethik-
Kommissionen hier Dolmetscherfunktion zwischen juristischer und psychiatrischer Metaebene 
übernehmen, insofern unterstütze ich die Forderung danach seit langem.

Sicher sind Psychopharmaka oft in Akutsituationen sinnvoll, doch die evidenz- und eminenz-
basierte „Vergatterung“ zu lebenslanger betreuergestützter Medikation ist kaum mehr als ein 
Armutszeugnis unseres an Therapiemethoden reichen Faches. Könnte die Marktwirtschaft an 
dieser Verarmung interessiert sein? Oder wollen weder Richter noch Psychiater, dass unser 
Rechtssystem für Menschen mit psychiatrischen Diagnosen die gleiche Gültigkeit hat wie 
für Normalbürger? Die beharrlich steigende Zahl von Zwangsunterbringungen lässt sich weder 
mit Hinweisen auf „Verhältnismäßigkeit“ eindämmen, noch mit entschuldigenden Hinweisen 
auf „unvermeidliche Ungewissheit“ oder die „Vielzahl von Fehlermöglichkeiten.“ Mit diesen 
verbalen Wendungen wird es zu keinem Paradigmenwechsel kommen.

V. Verantwortlichkeit der Betreuer

Rätselhaft bleibt mir bis heute, wie ein Betreuer die Verantwortung für meine Gesundheit über-
nehmen und eine Zwangsbehandlung gerichtlich genehmigen lassen kann, ohne überhaupt 
eine ärztliche Aufklärung über das Pro und Contra im Namen des Klienten einzufordern. Nur 
wenn der Betreuer im Rahmen seiner berulichen Verantwortung dieses grundlegende Pati-
entenrecht einfordert, wird die Psychiatrie diese ärztliche Plicht überhaupt wahrnehmen. Der 
Betreuungsrichter JASCHINSKI schildert eindringlich, was in psychiatrischen Kliniken täglich 
abläuft und kommt zu dem Schluss:
 

1. Ärzte sind zur eigenmächtigen Behandlung psychisch Erkrankter nicht befugt. Ärzte 
machen sich strafbar, wenn sie ohne Einwilligung des Betreuers psychisch erkrankte, nicht 
einwilligungsfähige Patienten medikamentös behandeln.

2. Betreuer mit dem Aufgabenbereich der Gesundheitssorge müssen jedwede psychiat-
risch-ärztliche Behandlung genehmigen (einwilligen).

3. Betreuer sollten ein Mindestmaß an psychiatrisch-medizinischen Kenntnissen haben, 
um ihre Aufgabe sachgerecht wahrzunehmen.
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4. Patienten sollten sich gegen jede Behandlung durch Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe 
zur Wehr setzen, um nicht genehmigte Behandlungen, die sie selbst ablehnen, zu verhin-
dern.

Rätselhaft bleibt mir allerdings ebenso, wie führende Köpfe des Bundesverbandes der Psy-
chiatrieerfahrenen mit der UN-BRK das Ende der Zwangsbehandlung ausrufen, die Existenz 
psychischer Krankheit schlichtweg ableugnen und Psychiater generell öffentlich als Verbrecher 
beschimpfen können. „Lieber Strafverfolgung als Zwangsbehandlung“ - diese Vorstellung einer 
psychiatrischen Zukunft, wie sie Matthias Seibt immer wieder öffentlich äußert, scheint mir eher 
fünf Schritte zurück in die Voraufklärungszeit der Narrentürme zu sein, als zu einer transparen-
teren und bürgernäheren Psychiatrie zu führen.

VI. Juristische Begriflichkeiten

Bevor ich zu meinen zusammenfassenden Thesen komme, noch schnell ein Beispiel zu juris-
tisch-psychiatrischen Absurditäten, die ich hier mit den Worten von Wolf Crefeld kurz zitieren 
will: 

„Dass der Rechtsbegriff Einwilligungsfähigkeit im Hinblick auf unsere Rechtsordnung unver-
zichtbar ist, daran habe ich keine Zweifel. Doch es gibt erheblichen Diskussionsbedarf bezüg-
lich des Umgangs mit ihm in der Praxis. Einerseits ärgert es mich schon lange, dass Richter 
die Entscheidung darüber im Einzelfall oft den medizinischen Sachverständigen überlassen, 
obwohl es sich um einen Rechtsbegriff handelt, den nahezu alle Ärzte (Ausnahme: forensisch 
erfahrene Ärzte) inhaltlich gar nicht verstehen. Sie antworten dem Gericht stattdessen unter 
Gesichtspunkten ärztlicher Pragmatik: Ist das aus medizinischer Sicht „vernünftig“, was der 
Patient äußert?

Mindestens ebenso wichtig ist die andere, die ärztliche und plegerische Seite: Es gibt eine ge-
wisse Neigung in manchen Kliniken, mit Patienten, die als nicht-einwilligungsfähig kategorisiert 
worden sind, nicht mehr ernsthaft über ihre Behandlung zu kommunizieren, sie quasi in Bezug 
auf die Behandlung zu entmündigen. Ein Beispiel, das ich selbst einmal erlebt habe: Nachdem 
eine Patientin mit einer Wochenbettpsychose ihren Ehemann ausdrücklich gebeten hatte, mit 
der behandelnden Ärztin zu sprechen, weigerte die sich mit der Begründung, seine Frau sei 
nicht geschäftsfähig und könne sie nicht von ihrer Schweigeplicht entbinden.“

Meine Psych-KG Unterbringung aus dem September 1999  wurde richterlich abgesegnet, nach-
dem Frau Professor erklärte, ich sei „nicht willensfähig“; doch bis heute ist mir auch nach - nur 
mit anwaltlicher Hilfe möglichem - Studium meiner Patientenakte keine Handlung von mir deut-
lich geworden, die ohne meinen Willen geschah. Ich würde wieder so handeln in vergleichbaren 
Situationen, klug geworden aus meiner Erfahrung der Zwangspsychiatrisierung - vielleicht hier 
und da etwas schlauer. Überzeugt bin ich seitdem von den Verhältnissen, die KLIE als „Sub-
kultur“ beschreibt, die „sich als normativ sehr eigenständig“ gegenüber dem Recht ausweist.
 
Wir können nicht auf einen Paradigmenwechsel hoffen, der diese Subkultur austrocknet, auch 
die von Herrn Kruckenberg formulierten Thesen sind Wünsche an höhere Instanzen, die Politik, 
die Profession, die Kultur des Hilfesystems, und ich fürchte, sie führen allzu leicht dazu, dass 
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alles bleibt, wie es ist. 

VII. Thesen

Meine Thesen decken sich durchaus streckenweise mit denen meiner Vorredner, doch ich 
hoffe, es wird deutlicher, worauf es ankommt, wenn die UN-BRK eine praktische Bedeutung 
für Menschen mit seelischen Behinderungen erlangen soll: 

1. Als Bürgerin dieses Staates bin ich der Überzeugung, dass es Aufgabe des Rechts-
systems ist, für gleiche Maßstäbe bei der Behandlung von Erkrankungen zu sorgen, 
unabhängig davon, ob Herz-, Leber- oder Hirnzellen erkrankt sind, oder ob die zellenlose 
Seele leidet. Eine ärztliche Behandlung kann ich ablehnen und viele Menschen tun das 
in verschiedenen medizinischen Situationen. So lassen sich Ärzte und Juristen sehr viel 
seltener arthroskopieren, als es der Durchschnitt der Bevölkerung tut, und ein Großteil 
psychiatrisch Tätiger würde für sich selbst eine Behandlung mit Antipsychotika ablehnen. 
Doch psychische Erkrankung führ t dazu, dass der Patientenwille nicht mehr zählt. Kann 
das in einem Rechtsstaat sein?

2. Nach dem Gesetz zur Patientenverfügung, das nach langjähriger politischer Diskussi-
on verabschiedet wurde, können auch Menschen mit psychiatrischen Diagnosen eine 
Patientenverfügung erstellen. Und es macht Sinn, dies zu tun. Dies scheint mir der si-
cherste Weg, unerwünschte psychiatrisch-medikamentöse Behandlung zurückzuweisen. 
Für Berufsbetreuer bietet sich mit diesem Gesetz ein Anreiz, sich mit ihren Klienten über 
Wünsche und Wohl im Falle einer Krankenhausbehandlung auseinanderzusetzen und 
nicht nur nach eigenem Gutdünken im Namen des Klienten zu handeln. Die psychiatrische 
Theorie geht nicht davon aus, dass Einwilligungsfähigkeit und Willensfähigkeit bei Men-
schen mit Psychosen, Persönlichkeitsstörungen oder Depressionen dauerhaft gestört 
sind, trotzdem rate ich, die Patientenverfügung von einem Juristen bestätigen zu lassen. 
Es geht um Rechtsfragen, warum wird hier nur ärztliche Beratung empfohlen? Kann es 
sein, dass die Psychiatrie um ihre Deutungshoheit fürchtet? Die DGPPN jedenfalls nahm 
dieses Gesetz zum Anlass für ein weiteres Rechtsgutachten – Tenor: Die psychiatrische 
Praxis muss sich nicht ändern...

3. Da wo mein Staat die Verantwortung für meine Grundrechte an dritte Personen delegiert, 
erwarte ich von ihm, dem Staat, nicht nur vom gesetzlichen Betreuer, die gleiche Sorgfalt 
in der Kontrolle dieser Delegation wie bei der Kontrolle meiner Steuerbürgerplichten. 
Dazu sind unabhängige Gremien erforderlich, die die marktwirtschaftlich orientierte Tä-
tigkeit der klinischen Psychiatrie in breitem Rahmen und für jeden Betroffenen zugänglich 
kontrollieren. Denn viele gesetzliche Betreuungen werden aus psychiatrischen Kliniken 
heraus angeregt, nur um die ambulante Fortsetzung der Medikation sicherzustellen. Diese 
Praxis muss unterbunden werden. Ob die Gremien nun unabhängige Beschwerdestelle, 
Ethikkommission oder Besuchskommission heißen, sei erst einmal dahingestellt, wichtig 
ist, dass sie inhaltlich gut und unabhängig von eminenzbasierten Lehrmeinungen arbeiten 
können und personell entsprechend dem Anstieg der Zwangsunterbringungen hinrei-
chend besetzt sind.
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4. Als schwerbehinderte Bürgerin mit psychiatrischen Diagnosen erwarte ich von meinem 
Staat, dass er eine klare, eindeutige und bundeseinheitliche Rechtsgrundlage für die 
krankheitsbedingte Einschränkung meiner Grundrechte schafft. Das öffentliche Unter-
bringungsrecht ist grundsätzlich für diesen Zweck hinreichend, eine länderübergreifende 
Einheitlichkeit muss sich auch in den Maschen des föderalistischen Systems politisch 
herstellen lassen. Die Streichung der Zwangsunterbringung und –behandlung nach 
§ 1906 BGB ist dringend erforderlich. Das professionelle Proil des Betreuers kann nur 
gewinnen, wenn er von ordnungspolitischen Funktionen befreit wird.

5. Als Verbraucherin, Nutzerin, Kundin halte ich es für überlegenswert, das System der psy-
chiatrischen Plichtversorgung aufzugeben und den Patienten ebenso wie bei körperlichen 
Erkrankungen die Wahl der Klinik zu überlassen. Möglicherweise löst sich das Problem 
der fehlenden Transparenz und Kommunikationsbereitschaft der klinischen Psychiatrie 
dann nach marktwirtschaftlichen Kriterien auf: Kliniken, die lieber „verhandeln als behan-
deln“, werden von Menschen mit psychiatrischen Diagnosen bevorzugt. In der aktuellen 
Versorgungslage haben plichtversorgende Kliniken Monopolstatus, Zertiizierungen im 
Rahmen des Qualitätsmanagements werden in dieser Situation oft konterkariert. 

6. Psychiatrische Kliniken, die mehr Transparenz und Kommunikation über ihre Doppelfunk-
tion als Ordnungsbehörde und Institution des Gesundheitswesens wirklich wollen, können 
dies kostenneutral tun, indem sie die Zahlen ihrer Zwangseinweisungen einmal im Jahr 
(z.B. im Rahmen des Qualitätsberichtes) öffentlich machen. Natürlich sind reine Zahlen 
kein Qualitätskriterium, doch können Kliniken durch regelmäßige öffentliche Darstellung 
deutlich machen, ob und wie sie sich inhaltlich mit ihrer machtbesetzten Doppelrolle und 
der nicht seltenen Ablehnung durch „ihre Kunden“ auseinandersetzen. Aktuell wird die 
Rolle der Psychiatrie als Ordnungsmacht von habilitierten Eminenzen eher verschwiegen 
und stattdessen lieber für jede potentielle Diagnose eine psychopharmaka basierte Leit-
linie geschaffen. Medikamente allein verschaffen kein Seelenheil, diese Behandlungsform 
ist aber ein wichtiger Faktor im ökonomischen Sinn.

7. Solche Kliniken, die Transparenz und Kundennähe nicht fürchten, setzen auch Peers 
(Experten durch Erfahrung, Genesungshelfer) gern ein, sie wissen, dass zu einem multi-
professionellen Team auch die Sicht der Psychiatrieerfahrenen gehört und stützen sich 
nicht nur auf habilitierte Eminenzen und Pharmareferenten.

8. Ausbildende psychiatrische Kliniken geben den geisteswissenschaftlichen Wurzeln ihres 
Faches, den unterschiedlichen Menschen- und Krankheitsbildern sowie dem juristischen 
Wertesystem den gleichen Raum, den sie für industriegesponserte Psychopharmakothe-
rapievorträge einräumen. 

Mag sein, dass die letzten beiden Thesen mehr in den Bereich der Wunschträume zu verweisen 
sind, als in unseren Diskussionsrahmen, doch der Realität der psychiatrischen Unterbringung 
einen menschenwürdigeren rechtlichen und medizinischen Rahmen zu geben, erfordert unser 
aller Handeln auf allen Ebenen. Die spontane Veränderungswilligkeit der klinischen Psychiatrie 
darf aus meiner Sicht gern in Frage gestellt werden, auch wenn sie sich in ihrer Selbstdarstellung 
immer größere gesundheitsökonomische Bedeutung zuspricht.
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Betroffene fordern: Zwangseinweisungen vermeiden1 
 
Ruth Fricke

I. Einleitung

Der Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V. (BPE) erwartet, dass die Umsetzung der UN - 
Konvention schneller erfolgt als die Umsetzung der Psychiatrie-Enquete von 1975, die bis heute 
noch nicht im vollen Umfang umgesetzt wurde. Diese Erwartung stützt sich zum einen darauf, 
dass die UN - Konvention mit einem internationalen Kontrollmechanismus ausgestattet wurde, 
zum anderen darauf, dass die UN - Konvention nicht nur die gesellschaftlich stark stigmati-
sierte Gruppe der Psychiatriepatientinnen und -patienten betrifft, sondern alle Menschen mit 
Behinderungen. Mithin kämpft eine Vielzahl von Betroffenenverbänden für die Umsetzung der 
Konvention, wenn auch nicht alle für dieselben Artikel und die daraus folgenden Rechte. Seit 
der Ratiizierung durch den Deutschen Bundestag ist die UN-Konvention geltendes Recht mit 
der Folge, dass gegebenenfalls entgegenstehende Gesetze angepasst werden müssen, soweit 
die Konvention nicht bereits selbst unmittelbare rechtliche Wirkung entfaltet.

Nach Artikel 1 der Konvention umfasst der Begriff „behinderte Menschen“ auch „Menschen mit 
langfristigen seelischen Schädigungen“. Diese Schädigungen können sie im Zusammenhang 
mit verschiedenen Barrieren daran hindern, gleichberechtigt mit anderen und uneingeschränkt 
und wirksam an der Gesellschaft teilzunehmen. Psychisch erkrankte bzw. seelisch behinderte 
Menschen im Sinne des Betreuungs- und Unterbringungsrechts werden daher vom Schutz-
zweck und Anwendungsbereich der UN-Konvention erfasst. Nach Artikel 2 gilt jede Unterschei-
dung, Ausschließung oder Beschränkung, die aufgrund einer Behinderung erfolgt und zum Ziel 
oder zur Folge hat, dass die gleichberechtigte Anerkennung, Inanspruchnahme oder Ausübung 
aller Menschenrechte und Grundfreiheiten beeinträchtigt oder vereitelt wird, als Diskriminie-
rung. Diskriminierung in diesem Sinne umfasst auch das Vorenthalten von Vorkehrungen (z.B. 
in Form von persönlichen und technischen Hilfen), wodurch eine gleichberechtigte Teilhabe 
und Ausübung der Menschenrechte vereitelt würde. Nach Artikel 12, Absatz 2 sind behinderte 
Menschen nicht nur rechtsfähig, sondern auch für alle Lebensbereiche geschäfts- und hand-
lungsfähig. Artikel 14 garantiert das gleichberechtigte Recht auf Freiheit der Person. Artikel 15 
verbietet grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung und schlussendlich wird 
auch Menschen mit Behinderungen im Artikel 17 das Recht auf Achtung der körperlichen Un-
versehrtheit sowie in Artikel 19 die freie Wahl des Aufenthaltsortes und der Wohnform garantiert.

II. § 1906 BGB ersatzlos streichen

Für Menschen, die in der Patientenrolle Erfahrungen mit dem psychiatrischen System gesam-
melt haben, ist die wichtigste und zentralste Forderung die Vermeidung von Zwangseinweisun-
gen, Zwangsmedikation und sonstigen Zwangsmaßnahmen wie Fixierungen, Isolation usw. 
Denn jede Zwangsmaßnahme trägt letztendlich zur Chroniizierung der psychischen Erkran-
kung bei: Sie fügt dem ursprünglichen, die psychische Krise auslösenden Trauma, ein weite-
res hinzu, welches das Ursprungstrauma überdeckt. Bei der Fachkonferenz „alle inklusive“ 

1 Nachdruck aus BtPlus 2/2010, mit freundlicher Genehmigung der Autorin
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zum Thema „Freiheits- und Schutzrechte für Menschen mit Behinderungen“ im Februar 2009 
in Osnabrück bestand Konsens darüber, dass es künftig nur noch eine Rechtsgrundlage für 
Zwangseinweisungen geben sollte, nämlich die öffentlich-rechtliche. Gemäss § 1906 BGB 
können Zwangseinweisungen schon allein bei Behandlungsbedürftigkeit erfolgen, sollte also 
ersatzlos gestrichen werden. Dies wäre ein wirklicher Fortschritt. Einige Kliniken neigen dazu, 
bei nach PsychKG untergebrachten Patient/innen zusätzlich eine Betreuung zu beantragen, um 
schneller eine Zwangsbehandlung durchführen zu können. Hintergrund: Das PsychKG hängt die 
Hürden für Zwangsbehandlungen sehr hoch und den Kliniken ist die Anwendung des Prinzips“ 
verhandeln geht vor behandeln“ anscheinend zu aufwendig.

Auch Marschner betont in „Recht & Psychiatrie“, dass die Unterbringung nach § 1906 BGB nicht 
den Anforderungen des Artikels 14 der UN-Konvention entspricht, aber auch, dass die in allen 
PsychKGs vorgesehene Ersetzung des Willens des Betroffenen durch einen Betreuerentscheid 
im Falle der Einwilligungsunfähigkeit im Widerspruch zu Artikel 12 der UN – Konvention steht. 
Darüber hinaus handelt es sich im Betreuungsrecht ebenso wie bei den PsychKGs und Unter-
bringungsgesetzen der Länder um Sondergesetze, die ausschließlich für „psychisch Kranke“ 
gelten. Niemand käme auf die Idee, einen Diabetiker, der seine Diät nicht einhält oder seine 
Medikamente nicht einnimmt, vorsorglich unter Zwang einzuweisen oder ihm den Führerschein 
zu entziehen, obwohl er sowohl fremd- als auch selbstgefährdend ist, wenn er als Autofahrer ins 
Zucker-Koma fällt. Eine wichtige Voraussetzung für die Vermeidung von Klinikeinweisungen ge-
gen den Willen der Betroffenen ist jedoch ein gut ausgebautes niedrigschwelliges Hilfesystem 
sowie ein Krisendienst, der 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr erreichbar ist.

III. Assistenz statt Stellvertretung

Die Zustimmung zur Zwangsbehandlung von Betreuern gegen den Willen der Betroffenen ist lei-
der tägliche Praxis. Das aktuelle Betreuungsrecht lässt zwar im Gegensatz zur UN - Konvention 
zu, dass Betreuer stellvertretend für ihre Klienten Entscheidungen treffen, aber das deutsche 
Betreuungsrecht sagt auch schon heute, dass Betreuer die Wünsche der Betroffenen umsetzen 
sollen. Dies ist aber gerade im Zusammenhang mit Zwangsbehandlung häuig nicht der Fall. 
Man gewinnt schon zuweilen den Eindruck, dass einige Betreuer noch sehr im alten Vormund-
schaftsrecht verhaftet sind. Der Gesetzgeber sollte hier schnellstens Klarheit schaffen, indem 
er die im deutschen Betreuungsrecht verankerte Stellvertreterregelung in eine Assistenzrege-
lung abändert. Das Wort Betreuung suggeriert ja auch schon, dass man (ggf. ohne zu fragen) 
etwas für den anderen tut. Der Begriff Assistenz hingegen bringt klar zum Ausdruck, dass die 
Betroffenen - wenn sie Hilfe oder Unterstützung benötigen - diese anfordern. Das heißt, bei 
einer Assistenz sind die Betroffenen selbst immer Herr des Geschehens.

Offensichtlich sind sich Betreuer oft gar nicht bewusst, dass jede medizinische Behandlung 
einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit darstellt. Ein reales Fallbeispiel aus der Praxis: 
Ein Betreuer hatte für einen nach PsychKG untergebrachten Betreuten vorsorglich schon einmal 
seine Einwilligung zur Zwangsbehandlung gefaxt. So etwas widerspricht klar der UN-Konven-
tion und geht natürlich auch schon nach geltendem Recht überhaupt nicht. Der Betreuer muss 
sich zumindest vom aktuellen Zustand des Betroffenen durch persönliche Augenscheinnahme 
überzeugen. Die Klinik hatte von dieser Vorausverfügung des Betreuers keinen Gebrauch ge-
macht, weil ein gutes Vertrauensverhältnis zum Patienten bestand und so alles einvernehmlich 
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geklärt werden konnte. Um den Willen von Betroffenen auch in Zeiten, in denen aufgrund einer 
aktuellen Krise deren Einwilligungsfähigkeit in Zweifel gezogen wird, umsetzen zu können, wäre 
es sinnvoll, die Betroffenen dabei zu unterstützen, in gesunden Zeiten eine Patientenverfügung 
zu verfassen oder eine Behandlungsvereinbarung mit der plichtversorgenden Psychiatrischen 
Klinik auszuhandeln. Hierin sollte eindeutig festgelegt werden, wie im Falle einer erneuten Krise 
verfahren werden soll. Damit wäre klar, weiche Art der Behandlung in Zeiten psychischer Krisen 
vom Betreuer umgesetzt werden soll. Dies wäre dann eine klassische Assistenzleistung.

Es bleibt zu hoffen, dass die Anpassung der Gesetze an die UN - Konvention in den vorgenann-
ten Bereichen recht zügig erfolgt. 
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Behindertenrechtskonvention – 
Unterbringung und Zwangsbehandlung

Diskussion und offene Fragen

Annette Loer

I. Fragestellungen

An die drei Einführungsstatements schloss sich eine rege Diskussion im gut gefüllten Plenum 
an. Neben abstrakt juristischen Fragestellungen stand bald die Auswirkung möglicher Geset-
zesänderungen für die Praxis im Mittelpunkt des Interesses. Welche Folgen hätte eine Strei-
chung oder Einschränkung der betreuungsrechtlichen Unterbringungsmöglichkeiten für 
Betroffene und Betreuer-/innen?

Thematisiert wurde die Unterbringung in psychiatrischen Kliniken. Für die Frage, wie mit der 
geschlossenen Heimunterbringung umgegangen werden sollte, reichte die Zeit nicht.

II. Kritik an Unterbringungspraxis

Übereinstimmend bestand Kritik an der bestehenden Unterbringungspraxis, die auch durch 
die Gerichte gedeckt wird. Leichtfertige Entscheidungen auf Grund fehlender oder nicht in 
Anspruch genommener alternativer ambulanter Maßnahmen sowie die blinde Durchsetzung 
angeblicher Behandlungsnotwendigkeiten ohne Rücksicht auf die Individualität und die Auto-
nomie der Patienten/-innen wurden bemängelt. Breiter Konsens bestand in der Forderung nach 
Verbesserungen der Versorgungsstruktur und nach Veränderungen im Umgang mit Patienten/-
innen, die eine andere Vorstellung von ihrer Behandlung haben als die Behandler/-innen - zur 
Vermeidung von Zwangseinweisungen.

III. Streichung des § 1906 BGB?

Fraglich blieb aber, ob die gewünschten Verbesserungen für die Patienten/-innen durch eine 
Änderung im Betreuungsrecht oder den öffentlich-rechtlichen Unterbringungsvorschriften zu 
erreichen sind. Die Streichung des § 1906 Abs. 1 BGB, vorrangig die Befugnis zur Unterbrin-
gung zur Heilbehandlung im Vorfeld einer noch nicht akut eingetretenen Gefährdung nach Ziff.2 
wurde kontrovers diskutiert. 

Bedeutet die Streichung des § 1906 BGB tatsächlich eine positiv zu bewertende Entlastung 
des Betreuungsverhältnisses? Vordergründig vielleicht: Der Betreuer bzw. die Betreuerin trägt 
weniger Verantwortung, fühlt sich nicht verplichtet eine Maßnahme durchzusetzen, die der 
oder die Betreute in diesem Augenblick als gegen sich gerichtet erlebt. Der Betreuer bzw. die 
Betreuerin kann sich auf die Assistenz an der Seite der Betroffenen zur Wahrung ihrer Interessen 
konzentrieren. Das Vertrauensverhältnis ist nicht gefährdet oder wird nicht beschädigt.

Ist es aber nicht gerade der besondere Vorteil des Betreuungsrechts, dass eine bestimmte 
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Person im Rahmen eines gerichtlichen Betreuungsverfahrens die Befugnis erhalten hat, sol-
che Entscheidungen zum Wohl der Betroffenen - wenn auch aktuell gegen den geäußerten 
Willen - zu treffen – nämlich: eine Betreuerin / ein Betreuer, der bzw. die eine/n Betroffene/n 
lange und gut kennt, ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, gemäß § 1901 BGB an die Vor-
stellungen und die Wünsche des oder der Betreuten gebunden ist und sich im Idealfall auch 
an ihre Aufgabenstellung hält und sich nicht zum Handlanger anderer macht, und deren bzw. 
dessen Entscheidung dann noch vom Gericht überprüft wird, indem eine Genehmigung für das 
Handeln benötigt wird?

Von den in der Praxis Tätigen wurde mehrheitlich die Auffassung vertreten, dass die Unterbrin-
gungsbefugnis der rechtlichen Betreuer/-innen für die Betroffenen einen Vorteil im Vergleich zu 
einer wie auch immer formulierten Unterbringungsmöglichkeit allein nach öffentlichem Recht 
darstellt. Diese Befugnis werden dann andere haben, die die Betroffenen im Zweifel nur kurz 
kennenlernen. Ob damit tatsächlich ungerechtfertigte Zwangseinweisungen vermieden wer-
den, bleibt fraglich.

Es gibt schließlich nicht wenige Betreute, die ihre Zwangseinweisung durch die Betreuer im 
Nachhinein für notwendig und richtig erachten und die ausdrücklich wünschen, dass ihre Be-
treuer genau diese Befugnis behalten.

Voraussetzung ist jedoch, dass rechtliche Betreuer/-innen qualiiziert sind und ihre Tätigkeit 
an den Grundnormen des Betreuungsrechtes ausrichten, sie also allein das Ziel verfolgen, die 
Rechte und die Selbstbestimmung der Betreuten zu stärken und nicht den Interessen Dritter 
zu dienen oder den Ärztinnen und Ärzten hörig zu sein. 

Betreuungsgerichte und Verfahrenspleger/- innen sind dem selben Ziel verplichtet und 
nicht Handlanger der Kliniken. Auch insoweit wurde eine Verbesserung der betreuungsrecht-
lichen Praxis angemahnt. Forderungen nach Änderungen im Betreuungsgesetz, vielleicht 
vorrangig im Verfahrensrecht oder die Schaffung eines Vollzugsrechtes wurden mit dem Ziel 
diskutiert, die Garantien des materiellen Betreuungsrechts tatsächlich zu gewähren, um si-
cherzustellen, dass das Handeln ausschließlich am subjektiven Wohl und den Wünschen der 
Betroffenen orientiert ist, also mit dem Ziel, die Selbstbestimmung zu stärken; letztlich damit 
auch Verbesserung im Sinne der UN-Konvention.

In der regen Diskussion entstand der Eindruck, dass die anwesenden Psychiatrie-Erfahrenen 
und „Theoretiker“ sich eher für eine Streichung von Unterbringungsvorschriften ausspra-
chen, die im Betreuungswesen praktisch Tätigen, insbesondere Betreuer/-innen, mit dieser 
Forderung eher zögerlich umgingen. Befürchtet wurde, dass die Forderung nach weniger recht-
lichen Eingriffsmöglichkeiten zu kurz gegriffen sein und die bloße Streichung des § 1906 BGB 
das Kind mit dem Bade ausschütten könne, indem manchen psychisch Erkrankten ihr Recht 
auf (frühzeitige) Behandlung eingeschränkt oder genommen wird.

Es blieben letztlich die Bedenken im Raum, ob allein die Einschränkung von rechtlichen Unter-
bringungsvorschriften tatsächlich die im Interesse der Psychisch-Erkrankten zu fordernde Ver-
besserung der Unterbringuns- und Behandlungspraxis zur Folge haben und wird einen Zuwachs 
an Freiheit und Selbstbestimmung bedeutet.
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Frau S. - ein Beispiel aus der richterlichen Praxis

Annette Loer, Betreuungsrichterin

I. Verbesserungen durch Rahmenbedingungen, rechtmäßiges Handeln oder durch Ge-
setzesänderungen?

Mein Eindruck von den vielen Diskussionen der Tagung: diejenigen, die im Betreuungswesen prak-
tisch tätig sind, also Betreuer/-innen, Betreuungsrichter/-innen, Betreuungsbehörde,Vereine 
etc. vertreten überwiegend die Auffassung, dass notwendige Verbesserungen durch verbes-
serte Rahmenbedingungen und durch rechtmäßiges, also am bestehenden Betreuungsrecht 
orientiertem Handeln aller Beteiligten zu erreichen sind, während diejenigen, die von außen auf 
das Betreuungsrecht sehen, eher eine Gesetzesänderung fordern, weil sie die „Sonderrechte“ 
ausschließlich als Eingriffsrechte und weniger als Schutzrechte sehen.

II. Auswirkungen einer Einschränkung des Betreuungsrechts

Ich hatte während der Tagung stets Betreuungsverfahren vor Augen, bei denen ich mich fragte, 
welche Auswirkungen eine Einschränkung des Betreuungsrechtes hätte. 

Hier ein Beispiel:

Frau S. ist Mitte 40, eine selbstbewusste Frau, lebt alleinstehend in einer kleinen Wohnung. 
Sie war früher als Bibliothekarin tätig, bezieht nun eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Seit Jahren 
beindet sie sich mit einer komplexen Diagnose auch in psychiatrischer Behandlung. Es traten 
in der Vergangenheit sowohl wahnhaftes Erleben wie auch depressive Episoden auf. Frau 
S. war sich stets ihrer Erkrankung bewusst gewesen. Weder die Einrichtung einer Betreuung 
noch die Durchführung von Zwangsmaßnahmen waren in der Vergangenheit erforderlich. Sie 
nahm die regelmäßigen therapeutischen Termine zuverlässig wahr, über die Notwendigkeit 
einer Medikation war sie sich im Klaren.

Nach einer schweren depressiven Phase kommt es nun aktuell zu psychotischen Erleben in 
einem bisher bei ihr nicht bekannten Ausmaß, möglicherweise als Folge einer zu hohen Dosie-
rung der antidepressiven neuroleptischen Medikation im Zusammenhang mit anderen Mitteln. 
Jedenfalls gerät sie in eine manische Phase, mit deutlich psychotischen Verhaltensweisen. 
Sie sieht sich als eine Agentin der Geheimdienste und deutet bestehende persönliche Bezie-
hungen paranoid. 

Sie beendet die ambulante Behandlung, lehnt weitere Termine mit denen ihr sonst sehr ver-
trauten Therapeuten ab, wittert überall Geheimdiensttätigkeiten. Die Medikation gestaltet sie 
eigenständig um. Der Sozialpsychiatrische Dienst wird durch Angehörige und die bisherigen 
Behandler informiert und versucht den Kontakt durch Hausbesuche herzustellen, was aber 
abgelehnt wird.

Wir gehen davon aus, dass die in der Region zur Verfügung stehenden ambulanten Angebote 
von Frau S. auf Grund ihres Wahnes nicht angenommen werden. Es wird bekannt, dass Frau S. 
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ihre Wohnung gekündigt und möglicherweise einen Mietvertrag für eine neue sehr viel teurere 
Wohnung abgeschlossen hat. Es ist zu vermuten, dass sie andere Verträge abschließt und 
Kredite aufnimmt, die ihre inanziellen Möglichkeiten weit überschreiten.

Schließlich regt der SpDi die Einrichtung einer Betreuung an. Sie reagiert empört über einen 
Rechtsanwalt, der sich aber nie zur Sache äußert, weil Frau S. den verlangten Vorschuss von 
500 € nicht zahlt, auch nicht mehr zahlen kann, weil sie inzwischen ihr gesamtes kleines Spar-
vermögen ausgegeben hat. Es kann bruchstückweise ermittelt werden, dass Frau S. bereits 
mehrere Wohnungen in der Umgebung angemietet und mindestens ein Auto der gehobenen 
Klasse bestellt hat.

Das Gericht beauftragt einen neutralen Gutachter und bietet Frau S. gleichzeitig eine Anhörung 
an. Frau S. lässt sich ohne Einwendungen begutachten. Sie erlebt das erste Gespräch sogar als 
sehr angenehm, weil der Gutachter ihr zuhört. Frau S. meldet sich zwar nicht bei Gericht, lässt 
aber auch die Anhörung durch die Richterin in ihrer Wohnung zu. Sehr eindrücklich berichtet die 
Betroffene in demselben Ton, in dem sie zu Beginn des Gespräches über ihre schönen Wohnung 
und das schlechte Wetter geplaudert hat, über ihre Agententätigkeit. Sie ist derzeit eine der 
wichtigsten Informantinnen für die USA. Nun werde sie aber auch vom deutschen Geheimdienst 
angeworben. In den nächsten Tagen erwartet sie mehrere Millionen Euro für ihre geheimen 
Informationen. Sie deutet an, über welchen Weg sie die verschlüsselten Infos weitergibt. Das 
Gericht müsse aber verstehen, warum sie keine weiteren Angaben machen könne. Sie berichtet 
von ihren neuen persönlichen Beziehungen, mit dem Chefarzt der Klinik sei sie verlobt…

Es bestätigt sich die Vermutung, dass die Betroffene in Erwartung der Millionen mindestens 
eine große Wohnung (- die sie nie beziehen wird -) und mindestens ein Auto der gehobenen 
Klasse bestellt hat (- das sie nicht in Besitz nehmen wird-). Der gesamte Umfang ihrer Käufe und 
Bestellungen ist nicht zu ermitteln. Ihr Auftreten gegenüber Nachbarn und Bekannten sowie 
ihr Verhalten im alltäglichen Leben werden zunehmend auffällig. Es kommt aber zu keinen 
selbst- oder fremdgefährdenden Fehlhandlungen.

Eine weitere Anhörung zusammen mit dem Gutachter folgt. Der Wahn scheint sich zu verfes-
tigen. Das Ergebnis der Ermittlungen ist eigentlich klar: Frau S. beindet sich aktuell in einer 
manischen Phase. Ihre Handlungen sind zum Teil durch ihre Vorstellungen geprägt, als Agen-
tin demnächst hohe Geldbeträge zu erwarten. Sie hält sich für eine wichtige Person, die im 
Geheimen agieren muss und deshalb merkwürdige Dinge tut. Dabei macht sie allerdings den 
Eindruck, nicht verängstigt zu sein, nicht unter ihrem Wahn zu leiden, sondern sich aktuell als 
bedeutend zu erleben, eben manisch.

Was tun? 

Eine Einschränkung der Schutz- und Eingriffsmöglichkeiten hätte folgende Konsequenzen:

• Ohne die Schutzvorschriften der §§ 104 ff. BGB hätte Frau S. in dieser kurzen Phase ihrer 
Erkrankung einen Riesenschuldenberg angehäuft, den sie nie wieder abtragen könnte. Im 
Übrigen kann sie selber entscheiden, ob sie ihre Geschäftsunfähigkeit einwendet, oder ob 
sie an den Verträgen festhalten will.
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• Eine Betreuung, die - wenn sie überhaupt gegen den Willen von Fau S. eingerichtet werden 
dürfte, - sich auf reine Assistenz beschränkt und nicht gegen den geäußerten Willen stell-
vertretend tätig werden darf, kann zum Schutz von Frau S. nichts ausrichten; z. B. dürfte 
ein Betreuer die Wohnungskündigung nicht rückgängig machen oder Sozialleistungen 
beantragen, wenn Frau S. nicht zustimmt.

• Ohne die Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes müsste ein Betreuer zusehen, wie 
Frau S. weitere Verträge abschließt und sich verschuldet. 

Als alle ambulanten Möglichkeiten ausgeschöpft schienen, die Betreuerin nur Schadens-
begrenzung erreichen konnte, dabei aber zunehmend den Zorn der Betroffenen auf sich zog, 
stellte sich die Frage nach der Unterbringung gem. § 1906 BGB. Schon nach der jetzigen 
Rechtslage ist die Entscheidung problematisch, wird doch nach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichtes auch nach § 1906 Abs.1 Ziff. 2. (Unterbringung zur Heilbehandlung) 
verlangt, dass durch die Behandlung ein drohender gewichtiger gesundheitlicher Schaden 
abgewendet werden muss. Wäre eine Unterbringung jedoch ausschließlich bei Vorliegen einer 
akuten erheblichen gesundheitlichen Eigen- oder Fremdgefährdung möglich – evtl. unabhän-
gig vom Vorliegen einer psychiatrischen Erkrankung- hätte Frau S. lange auf die im wahrsten 
Sinne notwendige Hilfe warten müssen.

Die nach der jetzigen Gesetzeslage durchgeführte Zwangsmaßnahme (- es musste keine kör-
perliche Gewalt angewendet werden -) führte zu einer schnellen Besserung der Symptomatik. 
Trotzdem stand Frau S. vor einem Scherbenhaufen. Sie schämt sich für ihr krankheitsbedingtes 
Auftreten, traut sich kaum, alten Nachbarn zu begegnen… Die Abwicklung der Verträge durch 
die Betreuerin ist schon jetzt nicht ganz einfach. Sie muss die Geschäftsunfähigkeit von Frau 
S. vor Einrichtung der Betreuung und der Anordnung des Einwilligungsvorbehaltes beweisen.

Frau S. hätte sich im Nachhinein ein noch früheres Eingreifen gewünscht. Für sie hätten die 
geforderten Einschränkungen keinen Zuwachs an Selbstbestimmung gebracht, sondern ein 
Weniger an Schutz und letztlich eine persönliche Katastrophe.
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Menschenrechte in der medikamentösen Therapie
Zum Umgang mit Psychopharmaka
 
Dr. Volkmar Aderhold, Prof. Dr. Wolf Crefeld

I. Entscheidung über medizinische Behandlung

Die Entscheidung über eine medizinische Behandlung und deren Modalitäten trifft der entschei-
dungsfähige Patient. Soweit er in seinem derzeitigen Zustand allein nicht selbstverantwortlich 
entscheiden kann, haben Betreuer oder Bevollmächtigter mit der Aufgabe der Gesundheits-
sorge ihn dabei zu unterstützen oder erforderlichenfalls stellvertretend in seinem Sinne zu 
entscheiden. 

Der behandelnde Arzt hat den Patienten und seinen Betreuer bzw. Bevollmächtigten zuvor zu 
beraten („aufzuklären“), welche therapeutischen Maßnahmen medizinisch angezeigt sind und 
mit welchen möglichen Folgen zu rechnen ist. Das gilt auch für psychiatrische Behandlungen 
- medikamentöser ebenso wie psychotherapeutischer Art. Dennoch wird von psychiatrischen 
Patienten wie von deren Betreuern nicht selten Kritik laut, dass die ärztliche Aufklärung und der 
Respekt vor dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten unzureichend seien1. Den Betroffenen 
bleibt dann nur ein kritisches Nachfragen. Im Folgenden wird ein Überblick über die Wirkung 
und die Nebenwirkungen der Psychopharmaka vom Typ der Neuroleptika gegeben, die kritische 
Nachfragen im Gespräch mit behandelnden Ärzten erleichtern sollen.

II. Nutzen und Risiken für den Patienten

Psychotisches Erleben bei sogenannten schizophrenen und anderen Psychosen geht mit einer 
erhöhten präsynaptischen Dopaminausschüttung in den Basalganglien des Zentralnerven-
systems als einem Teilaspekt eines insgesamt hochkomplexen psychophysischen Prozesses 
einher, wie neuere bildgebende Untersuchungsverfahren gezeigt haben (Synapsen sind die 
Verbindungsstellen zwischen zwei Nervenzellen). Mit der Remission der akuten Psychose en-
det diese erhöhte Dopaminausschütung. Alle Neuroleptika wirken in der Weise, dass sie die 
Aufnahme des in der Synapse freigesetzten Dopamins an der zweiten Nervenzelle blockieren 
(sogenannte postsynaptische Blockade am Dopamin-Rezeptor D2). Dies hat zur Folge, dass 
die Behandlung mit Psychopharmaka aus der Gruppe der Neuroleptika bei Psychosekranken 
zu erheblicher Symptomreduzierung beitragen kann. 

Doch als Heilung von der psychotischen Erkrankung ist das nicht anzusehen. Man kann die 
neuroleptische Wirkung eher mit der Gabe eines iebersenkenden Medikaments bei einer Lun-
genentzündung vergleichen: dessen Wirkung kann für den Kranken entlastend sein, doch der 
entzündliche Krankheitsprozess selbst wird damit nicht beeinlusst. Ähnlich sind ohne sozio- 
und psychotherapeutische Maßnahmen allein mit neuroleptisch wirkenden Psychopharmaka 
keine Heilung und keine Verbesserung der Prognose zu erzielen. 

Zugleich ist festzustellen, dass - wie langfristige Verlaufsuntersuchungen gezeigt haben – ein 

1 vgl. K. Stolz in BtPrax 3/1999, S. 98f
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Teil der Menschen auch ohne jede Neuroleptika - Behandlung eine psychotische Erkrankungs-
phase überwinden können. Behandelt man psychotische Symptome mit Neuroleptika, so ist 
bereits eine Teilblockade der Rezeptoren ausreichend. Von den Psychopharmaka - Herstellern 
unabhängige wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass daher in der Regel bei 
Ersterkrankten 1 – 3 mg Haldol pro Behandlungstag bzw. die dazu äquivalente Dosis eines an-
deren Neuroleptikums ausreichen. Bei Mehrfacherkrankten geht man von 2 – 6 mg pro Tag aus. 
Die Anfangsdosis sollte im unteren Dosisbereich liegen. Eine eventuell notwendig erscheinende 
erste Dosiserhöhung sollte erst nach vier Wochen stattinden. Während dieser Zeit sind für Psy-
chosekranke speziische psychotherapeutische und soziotherapeutische Maßnahmen ange-
zeigt. Ist das therapeutische Milieu aber mangelhaft, so führt das zu überhöhten Dosierungen. 

Der Arzneimittelmarkt bietet eine Vielzahl neuroleptisch wirkender Medikamente an, die jeweils 
unterschiedlich zu dosieren sind. Hier wird als Vergleichsmaßstab heute meist eines der ältesten 
Neuroleptika herangezogen: Haldol. Es stehen Dosierungstabellen zur Verfügung, welche die 
Wirkung eines anderen Neuroleptikums in Haldoläquivalenten angeben. 

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass 40% der erstmals an Störungen aus dem Schizophre-
nie-Spektrum erkrankten Menschen auch ohne Neuroleptika dauerhaft behandelbar sind. Bei 
anderen psychotischen Störungen ist dieser Anteil noch höher. Ein geeignetes therapeutisches 
Milieu oder die intensive Begleitung in eigener häuslicher Umgebung und in enger Kooperation 
mit der Familie und anderen wichtigen Bezugspersonen ohne ein Neuroleptikum können sogar 
die bessere Lösung darstellen. Bei jeder Entscheidung über eine Behandlung mit Psychophar-
maka sind daher Nutzen und Risiko für den Patienten abzuwägen.

Umgekehrt bleiben Neuroleptika bei etwa 10 – 20% der Menschen mit Schizophrenie ohne the-
rapeutische Wirkung („ Non - Responder auf NL“). Bei ihnen führen Dosiserhöhungen zu keiner 
heilsamen Wirkung, im Gegenteil: Dosiserniedrigungen können bei ihnen sogar zur Vermin-
derung von psychotischen Symptomen führen. Stattdessen trifft man dann häuig bei diesen 
Patienten auf überhöhte Dosierungen.

Wie in den letzten Jahren von Experten kritisch festgestellt worden ist2, ist der größte Teil der 
Forschung zur Psychosenbehandlung von den Interessen der pharmazeutischen Hersteller 
beeinlusst. Wissenschaftliche Studien zur therapeutischen Arbeit mit den Kranken, ihren Fa-
milien und den sozialen Netzwerken der Erkrankten sowie zur Wirkung heilsamer Milieus, wie 
sie in verschiedenen Soteriaprojekten – zum Beispiel an der Universität Bern - beschrieben 
sind, sind seltener, da für sie nicht die erheblichen Forschungsmittel der pharmazeutischen 
Industrie zur Verfügung stehen.

III. Wirkung und Wirksamkeit

Unter jeder längerfristigen Neuroleptika - Behandlung kommt es zu Veränderungen am Ort 
ihres Einlusses, den Dopaminrezeptoren: Während die Dopaminproduktion noch gesteigert 
wird, kommt es auf der Rezeptorseite zu einer Vermehrung der Rezeptoren und einer erhöhten 
Sensibilisierung für Dopamin. Die Folgen sind ein Wirkverlust der Medikamente, eine erhöhte 

2 vgl. Weinmann 2008
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Vulnerabilität für Psychosen sowie eine dreifach erhöhte Rückfallrate, wenn das Medikament 
abrupt abgesetzt wird. Eben dies kommt z.B. aufgrund quälender Nebenwirkungen nicht selten 
vor. Die ärztliche Reaktion auf die abnehmende Wirkung ist dann oft die Kombination verschie-
dener Neuroleptika („Polypharmazie“), die jedoch nach heutigem Forschungsstand keine the-
rapeutischen Vorteile bei der Schizophrenie bringt. Stattdessen sollte die Frage nach Mängeln 
bei den psychotherapeutischen Angeboten gestellt werden.

Sie entwickeln sich auch unter den verschiedenen neu entwickelten Neuroleptika, denen - 
werbewirksam als „Atypika“ bezeichnet - wesentliche therapeutische Fortschritte und ein ge-
ringeres Nebenwirkungsrisiko nachgesagt werden. Diese Erwartungen haben sich so gut wie 
nicht erfüllt, jedoch wurden weltweit Milliarden an diesen Substanzen verdient. In den USA sind 
Neuroleptika sogar zur umsatzstärksten Medikamentengruppe überhaupt geworden (14.9 Mrd 
$ in 2009). Sie haben den bisherigen Blockbuster der Lipidsenker damit überholt. 

Dass von den Herstellern der „Atypika“ so viel Aufhebens um diese gemacht wurde und noch 
wird, ist aus den Gegebenheiten auf dem Pharmakamarkt zu verstehen. Ihr Interesse ist darauf 
gerichtet, immer neue, gleichartig wirkende Medikamente zu entwickeln, weil sie für diese eine 
Zeit lang Patentrechte besitzen, die ihnen erlauben, für die Dauer ihrer entsprechenden Rechte 
hohe Preise auf dem Arzneimittelmarkt festzusetzen. Die Preise für Pharmaka, deren Patent-
rechte abgelaufen sind, unterliegen dagegen einem Konkurrenzdruck, weil jetzt auch andere 
Hersteller diese produzieren. Ein Gewinn für die Kranken ist mit diesen Neuentwicklungen meist 
nicht gegeben. Wenn nach Ablauf der Patentrechte der Konkurrenzdruck zwischen einer Viel-
zahl von Herstellern die Preise sinken lässt, ist dies keine Beleg dafür, dass diese Substanzen 
therapeutisch weniger wirksam sind. 

IV. Nebenwirkungen

Neuroleptika haben eine Reihe von für die Betroffenen oft sehr belastende Nebenwirkungen. 
Die meisten dieser Nebenwirkungen sind dosisabhängig, manche treten fast nur bei höheren 
Dosierungen auf. Dagegen sind nur wenige Nebenwirkungen substanzspeziisch, d. h. sie treten 
nur bei bestimmten Neuroleptika auf. Die wichtigen möglichen Nebenwirkungen sind Effekte auf 
die Körperbewegungen wie Frühdyskinesien, Parkinsonsyndrom, Akathisie (sog. Sitzunruhe) 
sowie neuroleptikabedingte Inaktivität und Bewegungsarmut. Hinzu kommen Depressivität 
und Einschränkungen bei den kognitiven Fähigkeiten (Denkvermögen). Weitere mögliche Ne-
benwirkungen sind plötzlicher Herztod, metabolisches Syndrom (schwere Stoffwechselstö-
rungen), malignes neuroleptisches Syndrom (lebensgefährliches Multiorganversagen), erhöhte 
Produktion des Hormons Prolaktin mit der Folge sexueller Störungen, Menstruationsstörungen, 
Gynäkomastie (Vergrößerung der Brustdrüse bei Männern), Galaktorhoe (Milchluß aus der 
Brustdrüse), Osteoporose (Abbau von Knochensubstanz mit der Folge erhöhter Gefahr von 
Knochenbrüchen), anticholinerge Symptome wie erhöhter Speichelluss bis hin schließlich zum 
Delir als einem hier medikamentös verursachten Verwirrtheitszustand.

Eine Reihe Studien haben gezeigt, dass Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen 
wie Schizophrenie eine im Mittel um 20 - 25 Jahre geringere Lebenserwartung haben. Dies ist 
nicht allein, aber vermutlich auch die Folge langfristiger Neuroleptika - Verordnungen. Eine 
durch Neuroleptika direkt und dosisabhängig bedingte Todesursache ist der plötzliche Herz-

Psychiatrie, Plege und UN - Behindertenrechtskonvention



-87-

tod. Das sogenannte metabolische Syndrom - äußerlich erkennbar an Übergewicht - sowie der 
Diabetes erhöhen das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, oft bereits schon bei jungen 
Patienten. 

Besonders zu erwähnen ist der dringende Verdacht einerzusätzlichen frontalen Neurodege-
neration durch Neuroleptika. Das heißt, die sogenannte Graue Substanz des Frontalhirns, in 
der sich die Nervenzellen beinden, nimmt in Abhängigkeit von der Dosishöhe und Dauer der 
Neuroleptika - Verordnung zusätzlich ab. Dies führt zu entsprechender Reduktion der cereb-
ralen Leistungsfähigkeit.

Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) hat 
angesichts der Nebenwirkungen der Neuroleptika in Leitlinien festgelegt, welche Untersuchun-
gen in welchen Zeitintervallen geboten sind. Insbesondere sind Körpergewicht, Blutdruck, 
Lipidproil, Plasmaglucose, Blutbild, Leberenzyme, das Hormon Prolaktin sowie die Augen 
regelmäßig zu kontrollieren.

V. Neuroleptikaanwendung ohne Indikation

Neuroleptika sind mit den oben genannten Einschränkungen unter Umständen bei Psychosen 
indiziert. Gegeben werden sie aber auch zwecks Verhaltenssteuerung geistig behinderter, de-
menziell beeinträchtigter und junger sozial unangepasster Menschen („off-label-use“). Für diese 
Neuroleptika - Behandlung fehlt im Regelfall eine medizinische Indikation. Verordnende Ärzte 
und entscheidungsbefugte Betreuer/Bevollmächtigte tragen hier besondere Verantwortung bei 
der Suche nach nicht - medikamentösen Problemlösungen (siehe z.B. das Programm Reduix). 

Nachgewiesen ist, dass bei dementiell beeinträchtigten Menschen die Neuroleptika zu einer 
erhöhten Mortalität führen. Eine 2009 erschienene Untersuchung berichtet sogar von einer dop-
pelt so hohen Todesrate. Während des Untersuchungszeitraums von zwei Jahren verstarben 
59% der mit Neuroleptika behandelten Personen. In der Parallelgruppe ohne Neuroleptikabe-
handlung waren dagegen deutlich weniger, nämlich 30% verstorben. Bekannt ist auch, dass es 
unter Neuroleptika häuiger zu Schlaganfällen kommt, besonders häuig bereits in der ersten 
Woche. Diese Risiken betreffen sowohl konventionelle Neuroleptika als auch die sogenannten 
Atypika.

Besonders problematisch sind auch die Auswirkungen der Neuroleptikaverordnung wegen 
nicht - psychotischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen. In einer 2009 erschienenen 
Publikation wird berichtet, dass 10% bis 36% der 505 untersuchten jugendlichen Patienten 
innerhalb von elf Wochen Übergewicht und Fettsucht entwickelten. Dazu wird im Editorial der 
Zeitschrift der amerikanischen medizinischen Fachgesellschaft JAMA kommentiert: „Diese 
Ergebnisse stellen den weit verbreiteten Gebrauch atypischer antipsychotischer Medikation 
in der Jugend in Frage.“

VI. Die Verantwortung des Betreuers

Rechtliche Betreuer sind keine Mediziner. Dennoch stehen sie angesichts der oft zu häuigen 
und zu hoch dosierten Neuroleptikabehandlungen vor einem schwierigen und verantwortungs-
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reichen Auftrag. Die Aufgabe Gesundheitssorge schließt – insbesondere in Fällen einer stell-
vertretenden Einwilligung in die Behandlung - die Verantwortung des Betreuers oder Bevoll-
mächtigten ein, die Behandlung im weiteren Verlauf kritisch zu begleiten. Denn einem Betreuer 
werden mit seiner Bestellung Schutzplichten für das Leben, die Gesundheit und die körperliche 
Unversehrtheit des Betreuten übertragen. Daher handelt er plichtwidrig, wenn er als Vertreter 
der Interessen und der Rechte des von ihm betreuten Menschen die gebotene Unterstützung 
hinsichtlich der Behandlung unterlässt, und er kann dafür zur Verantwortung gezogen werden. 
Dies gilt auch, wenn gleichzeitig auch einem Dritten – hier insbesondere dem behandelnden 
Arzt –strafrechtliche Garantenplichten obliegen (er also für Versäumnisse im Rahmen der von 
ihm durchgeführten Behandlung einstehen muss). 

Entscheidungen über Behandlungsänderungen oder im Zusammenhang mit Zeichen von me-
dikamentös verursachten Organschädigungen berühren die Autonomie des Patienten, die der 
Betreuer zu schützen hat. Das schließt ein, dass der einwilligungsfähige Patient bzw. sein Be-
treuer oder Bevollmächtigter eine bereits gegebene Zustimmung zur bisherigen Behandlung 
revidieren können. Ebenso gilt die Mitverantwortung des Betreuers oder Bevollmächtigten für 
die Behandlung und deren Modalitäten auch im Falle einer Unterbringung, wenn „eine Heilbe-
handlung oder ein ärztlicher Eingriff notwendig ist“ (§ 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB).

VII. Empfehlungen zur weiteren Lektüre

Finzen: Basiswissen: Medikamentenbehandlung bei psychischen Störungen, Psychiatrie-Ver-
lag 2009

Greve/Osterfeld/Diekmann: Umgang mit Psychopharmaka, ein Ratgeber für Patienten. Psych-
iatrie-Verlag 2006

Weinmann: Erfolgsmythos Psychopharmaka – warum wir Medikamente in der Psychiatrie neu 
bewerten müssen. Psychiatrie-Verlag 2008 

Die Folien zum Vortrag von V. Aderhold auf dem 12. Betreuungsgerichtstag stehen auf http://
www.bgt-ev.de/psychopharmaka zur Verfügung. 

Eingehendere Darstellungenvon Volkmar Aderhold zum Themasind unter: http://www.psychi-
atrie.de/dgsp/Neuroleptika-Debatteveröffentlicht:

• Aderhold: Zur Notwendigkeit und Möglichkeit minimaler Anwendung von Neuroleptika, 

• Aderhold: Neuroleptika zwischen Nutzen und Schaden Minimale Anwendung von Neuro-
leptika - ein Update.

Siehe auch das Memorandum der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie auf http://
www.psychiatrie.de/dgsp/article/Memorandum_Antipsychotika, 
sowie Heft 2/2010 der Zeitschrift Betreuungsrechtliche Praxis (mit dem Themenschwerpunkt 
Psychopharmaka).
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Draußen nicht zurechtkommen
Gemeindepsychiatrischer Verbund und rechtliche Betreuung
 
Prof. Dr. Wolf Crefeld unter Mitarbeit von Jörg Zerche

I. Gegenstand der Erörterungen

Auf dem 12. Vormundschaftsgerichtstag wurde im Rahmen eines Teilplenums das Verhältnis 
zwischen rechtlicher Betreuung und Gemeindepsychiatrie erörtert. Unter engagierter Betei-
ligung des Plenums und der Moderation von Wolf Crefeld diskutierten auf dem Podium aus der 
gemeindepsychiatrischen Perspektive Nils Greve (Solingen) und Matthias Rosemann (Berlin) 
sowie aus der Sicht der rechtlichen Betreuung Klaus Förter-Vondey (Hamburg) und Gerold 
Oeschger (Volkertshausen). Das gemeinsame Ziel war, einen langfristigen Diskurs zwischen 
rechtlicher Betreuung und Gemeindepsychiatrie auf den Weg zu bringen: Wie unterscheiden 
sich die Aufgaben, was hat die Rolle rechtlicher Betreuer und was die Rolle der Gemeindepsych-
iatrie zu sein? Und schließlich auch: welche Erfahrungen aus der Arbeit mit beider Klientel legen 
einen gemeinsamen Diskurs von rechtlichen Betreuern und gemeindepsychiatrisch Tätigen 
nahe? Der folgende Bericht fasst die Ausgangspunkte und Ergebnisse dieser dreistündigen 
Veranstaltung zusammen.

II. „Wie zwei Fremde“

„Wie zwei Fremde“ stehen sich Betreuungsrecht und Sozialrecht gegenüber, kritisierte 2009 die 
damalige Behindertenbeauftragte des Bundesregierung Karin Evers-Meyer. Ähnlich die Kritik 
von Bernd Schulte auf dem 9. Vormundschaftsgerichtstag: So wie bisher Betreuungsrecht und 
Sozialrecht isoliert nebeneinander stünden, werde dies der sozialen Dimension des Betreu-
ungsrechts nicht gerecht. Betreuung sei eine Leistung nicht nur des Rechtsstaats, sondern 
des sozialen Rechtsstaats1. In der Tat: Die „sozialstaatliche Umsetzung“ des Betreuungs-
rechts, die er - einer der „Väter“ des Betreuungsgesetzes von 1990 - gefordert hat2, ist immer 
noch in weiter Ferne.

So bleibt das Gebot des Vorrangs der in § 1896 BGB genannten „anderen Hilfen“ ein Pa-
piertiger, solange weiterhin in gerichtlichen Betreuungsverfahren ohne eingehende Kenntnis 
der gemäß § 1896 BGB vorrangigen „anderen Hilfen“ und deren Verfügbarkeit in der Region 
entschieden wird. Dementsprechend ist auch das an das Sozialrecht anknüpfende Versor-
gungskonzept des Gemeindepsychiatrischen Verbundes für die Betreuungsgerichte eine 
terra incognita. Dabei bietet dieses Konzept sozialpsychiatrischer Hilfen für Menschen, die 
wegen psychischer Beeinträchtigungen mit den Angelegenheiten ihres Lebensalltags nicht 
zurechtkommen, beträchtliche Chancen auf individuell angemessene „andere Hilfen“ und damit 
für die Vermeidung von Betreuungen. 

1 Schulte in BtPrax 2005, 10-13.

2 Schulte in Recht & Psychiatrie 1991, 162-168.
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III. Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit

In der Praxis der Betreuer und der Gemeindepsychiatrie sieht es kaum besser aus. Bereits 
im Plenum des 9. Vormundschaftsgerichtstags wurde der Mangel an Erfahrungsaustausch, 
wechselseitiger Abstimmung, sachgerechter Arbeitsteilung und Zusammenarbeit im Interesse 
der Betroffenen kritisch angesprochen. Die Folgen sind beiderseits Missverständnisse und 
Unkenntnis hinsichtlich der Aufgaben und Plichten der anderen Seite. So sieht mancher in 
der Psychiatrie die Rolle rechtlicher Betreuer vorrangig darin, die ärztlich verordnete Therapie 
gegen den Willen des Patienten durchzusetzen. Oder man behandelt Betreuer, als seien sie 
Laufburschen für die Plegeeinrichtung (‚bringen Sie doch mal frische Wäsche mit‘). Und man-
cherorts rivalisieren sozialpsychiatrisch Tätige und Betreuer, was denn nun wessen Aufgabe sei.
 
Vor allem fehlt es an gemeinsamen Fachdiskussionen zwischen rechtlichen Betreuern und 
sozialpsychiatrisch Tätigen. Deshalb weiß man auch in beiden „Lagern“ kaum etwas von den 
Bemühungen der anderen Seite, fachliche Standards für die eigene Arbeit zu entwickeln. 
So arbeiten die einen an methodischen Konzepten für die Betreuungsplanung und die an-
deren an solchen für die Hilfeplanung (Integrierte Behandlungs- und Rehabilitationspla-

nung). Und was den einen die koordinierende Prozessbegleitung ist, nennen die anderen 
Unterstützungsmanagement – in beiden Fällen handelt es sich um auf die Bewältigung des 
Lebensalltags orientierte Unterstützungsprozesse für psychisch beeinträchtigte Menschen. 
Sollte man über solche Eckpfeiler gemeindepsychiatrischer bzw. betreuerischer Hilfepraxis für 
eine im Wesentlichen gleichartige Klientel nicht öfter gemeinsam nachdenken und Erfahrungen 
auswerten? 

IV. Die Klienten mit Selbstsorgeproblemen

Was rechtliche Betreuer und gemeindepsychiatrisch Tätige verbindet, ist die Klientel, auf deren 
„vielfache inhaltliche Übereinstimmungen hinsichtlich der betroffenen Personengruppen sowie 
der Ziele von Betreuung und Rehabilitation“ der Sozialrechtler Rolf Marschner hingewiesen 
hat3. Zu deren Charakterisierung skizzierten eingangs Podiumsteilnehmer je ein Fallbeispiel.

Ein Sechzigjähriger mit einer Jahrzehnte langen Psychiatriekarriere macht mit seiner Neigung 

zu aggressiven Verbalattacken den Umgang mit ihm nicht einfach. Die ihm verordneten Me-

dikamente nimmt er sehr eigenwillig ein. Jetzt möchte er nach langem Heimaufenthalt in eine 

eigene Wohnung ziehen, was seinen Betreuer vor die bange Frage stellt, ob das gelingen wird.

 

Eine fünfzigjährige Frau mit einer chronischen Psychose kommt auch nach Beendigung des 

Betreuten Wohnens dank ihres lernbehinderten Partners in ihrer Wohnung ganz gut zurecht. 

Doch als dieser stirbt, bricht ihr Lebensalltag zusammen. Sie kann nicht mit ihrem Geld umge-

hen, bleibt die Wohnungsmiete schuldig und erhält einen Betreuer, der sie – zum Missfallen des 

gemeindepsychiatrischen Dienstes, der ihr einst die Wohnung verschafft hatte – in die Klinik 

und dann in ein Heim schickt. 

Es geht also um Menschen mit erheblichen psychischen Beeinträchtigungen, über die in der 

3 Marschner in Recht & Psychiatrie 2003, 182-186.

Psychiatrie, Plege und UN - Behindertenrechtskonvention



-91-

klinischen Psychiatrie manchmal die Bemerkung fällt, dass sie doch ‚draußen‘ nicht zurecht-
kommen und deshalb eines besonderen Schutzes bedürfen.

Galt einst die Rechtsfürsorge vor allem Menschen, die Entscheidungen über ihr Vermögen zu 
treffen hatten, dies aber auf Grund psychischer Beeinträchtigungen nicht konnten, so ist es 
heute eher die soziale Lage, die eine Berufsbetreuung notwendig macht, wie Erhebungen im 
Auftrag der Bundesregierung4 zeigen: 84% der berufsmäßig betreuten Menschen sind mittellos, 
88% alleinstehend und damit in der Regel ohne ein tragfähiges soziales Netzwerk. Berufsmäßi-
ge Betreuung dient heute vorrangig Menschen, die wegen ihrer psychischen Beeinträchtigung 
mit den Angelegenheiten ihres Lebensalltags nicht zurechtkommen, keine Hilfe inden oder 
gar nicht erst danach suchen, verwahrlosen oder schließlich – oft gegen ihren Willen – in ein 
Heim verplanzt werden. Woran es den betroffenen Menschen mangelt, ist meist die für jeden 
Menschen notwendige Fähigkeit zur Selbstsorge: Sorge um die Gesundheit, die Wohnung, 
ihren Lebensunterhalt usw. Solange es Partner oder Familienangehörige gibt, leisten oft diese 
stellvertretend die notwendige Hilfe zur Selbstsorge. Wenn diese aber fehlen, sind Heim oder 
das Leben auf der Straße oft die einzigen Antworten. 

V. Gemeindepsychiatrischer Verbund

Die in den 70er-Jahren beginnende Psychiatriereform galt vorrangig eben diesem Personen-
kreis. Vom Deutschen Bundestag beauftragt, forderten Sachverständige Hilfen zum Wohnen 
außerhalb von Heimen, zur Tagesgestaltung und zur Beschäftigung sowie ambulante therapeu-
tische Hilfen im gewohnten Lebensfeld. Daraus entstand zunächst ein bunter Flickenteppich 
von Diensten und Einrichtungen, die oft ohne jede Abstimmung unter einander ihre diversen 
Versorgungsangebote machten. Je nach Fortschritt oder Rückschritt in der Behandlung wur-
den die betroffenen Patienten dann unter der iktiven Annahme einer therapeutischen Kette an 
andere Leistungserbringer nicht selten wortlos weitergereicht. Für die betroffenen Menschen 
bedeutete dieses Versorgungskonzept der therapeutischen Kette fehlende Kontinuität in den 
helfenden Beziehungen und Brüche im Therapie- und Rehabilitationsprozess.

Deshalb empfahl eine von der Bundesregierung beauftrage Expertenkommission 1988, statt 
dieses Leitbildes der therapeutischen Kette den Aufbau regionaler „Gemeindepsychiatrischer 
Verbünde“ als Basis einer psychiatrischen Versorgung, die gerade auch Schwerstkranken die 
notwendigen Hilfen gewährleiste. Durch verbindlich geregelte enge Zusammenarbeit in Bezug 
auf den einzelnen Klienten sollen alle in der Region verfügbaren wesentlichen Erbringer the-
rapeutischer oder rehabilitativer Leistungen Hilfen „wie aus einer Hand“ leisten. Das Ziel sind 
„Komplexleistungen“, in die alle im Einzelfall gebotenen medizinischen und sozialen Hilfen 
integriert sind. Dazu soll in Hilfeplankonferenzen der individuelle Hilfebedarf festgestellt und in 
Gestalt integrierter Hilfepläne verbindlich werden. Um dessen Verwirklichung bei Übergängen 
zwischen verschiedenen Leistungsanbietern ohne Brüche zu gewährleisten, wird für jeden Fall 
eine koordinierende Bezugsperson benannt. Diese bleibt über institutionelle Grenzen hinweg 
für die betroffene Person zuständig und gewährleistet die Kontinuität der helfenden Beziehung.

Wo es Gemeindepsychiatrische Verbünde bereits gibt, sind es bisher meist nur die über Ein-

4 Köller/Engels Rechtliche Betreuung in Deutschland, Evaluation des 2. BtÄndG, Köln 2009.
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gliederungshilfe inanzierten Leistungserbringer, die darin mitwirken. Für die Leistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung (Kassenvertragsärzte und –psychotherapeuten, Soziothe-
rapeuten usw.) sucht man mancherorts über eine „Integrierte Versorgung“ gemäß SGB V deren 
Vernetzung zu erreichen. 

VI. Die Rolle rechtlicher Betreuer im Rahmen gemeindepsychiatrischer Hilfen 

Wenn rechtliche Betreuer und gemeindepsychiatrisch Tätige einen gemeinsamen Klienten 
haben, ist man sich über beider Rollen oft wenig im Klaren. In gemeindepsychiatrisch besser 
versorgten Regionen gelten Hilfen zur Bewältigung der Angelegenheiten der Klienten eher als 
gemeindepsychiatrische Aufgaben, während dort, wo Gemeindepsychiatrie rudimentär ent-
wickelt ist, rechtliche Betreuer diese Aufgaben zumindest teilweise wahrnehmen. Dabei mag 
sich mancher Betreuer auch als Ausfallbürge oder Lückenbüßer für die vorhandenen Versor-
gungsdeizite erleben. Jedenfalls besteht hier schon lange Bedarf, die Rolle des rechtlichen 
Betreuers im Rahmen gemeindepsychiatrischer Versorgung zu klären.

Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge hat daher den Versuch unternommen, 
aus rechtssystematischer Perspektive die Aufgaben zu verteilen – mit dem Ergebnis, verkürzt 
ausgedrückt: Der Betreuer dient dem Zivilrecht, die Erbringer von Sozialleistungen, wie sie 
auch in der Gemeindepsychiatrie geleistet werden, dem Sozialrecht5. Das soll auch gelten, 
wenn beide Tätigkeiten ein „nach außen gleiches Erscheinungsbild“ bieten. Für die praktische 
Arbeit am Einzelfall erscheint ein solches Unterscheidungskriterium wenig hilfreich. Vor allem, 
was soll der betreute Mensch damit anfangen, wenn er die Systematik der Rechtswissenschaft 
nicht kennt, aber wissen will, wer für welche seiner Probleme zuständig ist? 

Die Rolle des Betreuers auf die eines rechtlichen Vertreters des von ihm betreuten Menschen zu 
reduzieren, entspricht weder der Philosophie noch dem Buchstaben des Gesetzes6. Vorrangig 
hat er seinen Klienten zu beraten und zu unterstützen, damit dieser selbst seine Angelegenhei-
ten zu bewältigen vermag. Die Berufsbetreuerin Heike Looser hat in einem Vortrag 2010 fachlich 
fundierte Betreuung so veranschaulicht: „Ein qualiizierter Betreuer setzt sich im Rahmen seiner 
Aufgabenkreise mit dem Betreuten auseinander, ermittelt seine Wünsche, lässt ihn selbständig 
agieren, greift ein, wenn der Betreute nicht in der Lage ist zu handeln (Bank, Behördengänge, 
Einweisungen ins Krankenhaus usw.), respektiert den Willen unter Abwägung seines Wohls, 
vermittelt ihm Für und Wider, sieht ihn als Partner, nimmt ihn ernst, sagt aber auch wenn nötig, 
wo es lang geht, und vertritt ihn gegenüber anderen Institutionen.“

Der bereits zitierte Bernd Schulte prägte für den rechtlichen Betreuer die Formel, er sei „Vertre-
ter des Willens und der Interessen“ seines Klienten. Er hat also eine parteiliche, man kann auch 
sagen advokatorische Aufgabe zugunsten des betreuten Menschen, indem er diesen berät, 
unterstützt und erforderlichenfalls auch seinem Wohl und seinen Wünschen gemäß vertritt. 
Das unterscheidet ihn vom gemeindepsychiatrisch Tätigen, der einen Versorgungsauftrag 
therapeutischer, rehabilitativer bzw. plegerischer Art wahrzunehmen hat. 
Gemeindepsychiatrische Hilfen zu leisten, setzt in der Regel voraus, dass dies mit Zustimmung 

5 Deutscher Verein, Handreichung zur Abgrenzung Rechtliche Betreuung – Sozialleistungen.

6 vgl. Lipp, BtPrax 2008, 51-56
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des Hilfebedürftigen erfolgt. Dessen Zustimmung kann auch stellvertretend durch den Betreu-
er erfolgen, sofern dies zu den ihm vom Gericht übertragenen Aufgaben gehört. Wer in Form 
einer solchen Zustimmung einen Auftrag erteilt, will auch sicher sein, dass dieser Auftrag auf 
angemessene Weise ausgeführt wird: Deshalb achtet er auf die Qualität der ihm erbrachten 
Dienstleistungen. Das gilt auch für gemeindepsychiatrische Hilfen, und dementsprechend hat 
auch der Betreuer im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben der Personensorge mit seinem 
Klienten zusammen die Qualität der gemeindepsychiatrischen Leistungen zu kontrollieren und 
erforderlichenfalls im Interesse seines Klienten Konsequenzen daraus zu ziehen. 

Hier gibt es gelegentlich Missverständnisse auf Seiten der Betreuer. Gemeindepsychiatrisch 
Tätige sind zu fachgerechtem Handeln verplichtet, das ist ihre Zuständigkeit. Dementspre-
chend haben sie, bevor ihnen ein Auftrag erteilt wird, Klienten und deren Betreuer zu beraten 
(„aufzuklären“, wie es in der medizinrechtlichen Literatur meist heißt). In einem solchen Bera-
tungsgespräch, in dem es ja auch zu verhandeln gilt, wie dem Hilfebedürftigen am besten zu 
helfen ist, hat ein Betreuer seinen Klienten dessen Interessen entsprechend zu unterstützen. 
Dagegen liegt die Expertise, welche Vorgehensweisen fachgerecht sind, bei den gemein-
depsychiatrisch Verantwortlichen.

VII. Betreuer als Ausfallbürgen für Gemeindepsychiatrie?

Betreuern obliegt im Rahmen des ihnen betreuungsgerichtlich übertragenen Auftrags auch 
insofern eine Schutzplicht, als sie ihren Klienten vor selbstschädigendem Verhalten zu bewah-
ren haben7 – etwa wenn er eine wichtige Behandlung abbricht, mit seinem Geld nicht umgehen 
kann oder seine mühsam gefundene Wohnung so verkommen lässt, dass ihm eine Kündigung 
bevorsteht. Vor allem aus dieser Schutzplicht ergeben sich Schnittmengen mit den Aufgaben 
gemeindepsychiatrischer Dienste, die u. U. ähnliche Schutzplichten zu beachten haben. Wenn 
sich zum Beispiel sowohl Betreuer wie Mitarbeiter eines gemeindepsychiatrischen Dienstes um 
einen Klienten sorgen, weil sich dieser unter Gefährdung seiner Gesundheit nicht in ärztliche 
Behandlung begibt, dürfte beiden eine Schutzplicht obliegen. Hier sind sinnvolle Absprachen 
und erfolgreiche Kooperation, nicht Streit um Zuständigkeit geboten. 

Bedenklich sind dagegen beobachtbare Tendenzen zu Aufgabenverlagerungen. Dem Ziel 
der Inklusion behinderter Menschen in das gesellschaftliche Leben entsprechend sollen auch 
Menschen mit komplexen Problemlagen und erheblichen Selbstsorgeproblemen angemes-
sene ambulante Hilfen erhalten. Was also bisher durch Stations- und Wohnbereichsleitungen 
organisiert wurde, soll - wo immer möglich - durch ein ambulantes Versorgungsmanagement 
ersetzt werden. 

Doch das ist mancherorts eher noch Utopie, nämlich dort, wo es an ambulanten Diensten 
mangelt, die dank ihrer Ausstattung und der Erfahrung der Mitarbeiter in der Lage sind, das für 
den Einzelfall notwendige gemeindepsychiatrische Versorgungsmanagement erfolgreich zu 
leisten. Gesetzliche Regelungen zur Finanzierung solcher Leistungen, wie z. B. die Soziothe-
rapie gemäß § 37a SGB V, sind bisher kaum umgesetzt. Stattdessen wird für Menschen mit 
erheblichen Selbstsorgedeiziten, derentwegen man befürchtet, dass sie „draußen nicht zu-

7 Lipp, BtPrax, a.a.O... 
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rechtkommen“, rechtliche Betreuung angeregt, um so dem Betroffenen eine stationäre Versor-
gung zu ersparen. In solchen Fällen wird nun die Schutzplicht des Betreuers zu einer Art Falle, 
indem der Betreuer zum Schutz seines Klienten zwangsläuig auch Aufgaben leisten muss, die 
eher als gemeindepsychiatrische Versorgungsaufgaben zu verstehen sind. Der Betreuer wird 
in die Funktion eines Ausfallbürgen für fehlende gemeindepsychiatrische Hilfen gedrängt. Als 
Ersatzspieler für die fehlende gemeindepsychiatrische Infrastruktur, für deren Beauftragung 
er sorgen sollte, wird er, wie der Gemeindepsychiater Nils Greve auf dem Vormundschaftsge-
richtstag kritisch feststellte, zu seinem eigenen Auftragnehmer.

Von den Bedürfnissen zum Auftrag

Die Politik für Menschen mit Behinderung beindet sich in einem grundlegenden Umbruch. 
Die manchmal als ‚Wohlfahrtsdreieck‘ bezeichnete Beziehung zwischen den Sozialleistungs-
trägern, deren Leistungserbringern und den Leistungsempfängern lässt dem hilfebedürftigen 
Leistungsempfänger wenig Entscheidungsfreiheit. Bisher entscheiden in der Tradition klassi-
schen Fürsorgedenkens vorrangig die Kostenträger in Verbindung mit den ihnen vertraglich 
verbundenen versorgungsleistenden Diensten über die Form der zu erbringenden Hilfen. Dabei 
bieten sie oft nur pauschalisierte ‚Paketlösungen‘, indem zum Beispiel Unterstützungsleistun-
gen für den Lebensalltag an den Bezug bestimmter Wohnungen gekoppelt ist. 

Stattdessen sollen die im Einzelfall notwendigen Hilfen in einem Hilfeplanverfahren unter Be-
teiligung des Menschen mit Behinderung gemäß dessen individuellen Hilfebedarf auszuhan-
deln sein. Die Betroffenen werden damit sichtbar zum Auftraggeber, zum ‚Kunden‘ auf dem 
entstehenden Markt der Leistungsanbieter. Die weitest gehende Lösung ist hier das persönli-
che Budget, mit dem den Betroffenen ihrem individuellen Hilfebedarf entsprechend Barmittel 
gegeben werden, um selbst die notwendigen Hilfen einkaufen können. 

Mit diesem die Autonomie des Menschen mit Behinderung respektierenden Konzept wird die-
sen mehr Verantwortung für ihren Hilfe- und Unterstützungsprozess übertragen, Verantwor-
tung, die für Menschen mit behinderungsbedingt eingeschränkter Selbstsorgefähigkeit zu einer 
Überforderung führen kann. Menschen mit psychischen Behinderungen benötigen deshalb im 
besonderen Maße Beratung und Unterstützung im Rahmen des Hilfeplanverfahrens, bei der 
Wahrnehmung ihrer sozialrechtlichen Mitwirkungsplichten, bei der Wahl der von ihnen zu be-
auftragenden Dienstleistern und zur Kontrolle der Qualität der erbrachten Leistungen. Aufgabe 
des Betreuers ist es hier, mit seinem Klienten zu klären, was dessen Bedürfnisse und Wünsche 
sind und wie diese in Verbindung mit seinen (sozial)rechtlichen Ansprüchen zur Geltung zu 
bringen sind. Der Betreuer hat dementsprechend an den Hilfeplankonferenzen mitzuwirken. Als 
deren Ergebnis wird der Bedarf des Hilfebedürftigen festgestellt. Dieser „Bedarf“ mag keines-
wegs mit seinen Bedürfnissen ganz übereinstimmen, weshalb der begriflichen Klarheit wegen 
vorgeschlagen wurde, dass in Zusammenhang mit dem Hilfeplanverfahren statt von ‚Bedarf‘ 
von einem ‚Angebot‘ der Leistungserbringer gesprochen werden sollte.

VIII. Fallverantwortung

Zur Konzeption eines Gemeindepsychiatrischen Verbundes gehört die Fallverantwortung durch 
eine Koordinierende Bezugsperson. Sie soll die für Menschen mit psychischen Beeinträchti-
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gungen besonders wichtige Kontinuität einer hilfreichen Beziehung und die fallbezogene Ko-
operation der beteiligten Leistungserbringer sicherstellen. Auf der anderen Seite ist es Aufgabe 
von Betreuung, im Interesse des Klienten für die Koordination der Leistungen beauftragter 
Dienste zu sorgen. Nils Greve hat deshalb vorgeschlagen, hinsichtlich der Fallverantwortung 
zwischen dem Auftragsmanagement des Auftraggebers (Betreuer und sein Klient) und dem 
Leistungsmanagement der Koordinierenden Bezugsperson zu unterscheiden. Am Beispiel 
des Kaufs eines Autos lässt sich das verdeutlichen: Die Überlegungen, was für ein Auto brauche 
ich, was rät man mir und zu welchem Auftrag entschließe ich mich, sind als Auftragsmanage-
ment zu verstehen. Das Leistungsmanagement besteht darin, dass der Fahrzeughersteller aus 
den Produkten verschiedener Zulieferer das gewünschte Auto herstellt und so sicherstellt, dass 
der Auftrag wie erteilt erfüllt wird. Der rechtliche Betreuer und die koordinierende Bezugsperson 
werden im Sinne dieser ihrer unterschiedlichen Rollen zum Nutzen des behinderten Menschen 
zusammenarbeiten.

IX. Fazit

Auf der Grundlage von hinreichender Rollenklarheit und gegenseitigem Respekt sollte ein of-
fener Austausch zwischen beiden „Helfergruppen“ – den rechtlichen und den gemeindepsy-
chiatrischen Betreuern - kultiviert werden, der einen souveränen Umgang mit den auftragsge-
mäß unterschiedlichen Sichtweisen beinhaltet. Gemäß der gemeinsamen berulichen Ethik der 
sozialen Arbeit sind etwaige Konlikte kein Selbstzweck. Es geht vielmehr um ein Ringen auf 
Augenhöhe, um die beste Lösung für das Wohl des Klienten unter maximaler Berücksichtigung 
seines Willens. Dies setzt voraus, dass der betroffene Klient in diesen Korrespondenzprozess 
grundsätzlich einzubeziehen ist. 
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Menschenrechte in der Plege – 
Häusliche Gewalt - ReduFix ambulant

Eine Einleitung

Gerold Oeschger

Freiheitseinschränkende Maßnahmen (FEM) gehören zu den schwersten Eingriffen in die Men-
schenrechte, das gilt ganz besonders für körpernahe Fixierung. Bauchgurte, etwa im Bett und 
am Stuhl, aber auch unnötige Bettgitter sowie Psychopharmakagaben zur Ruhigstellung, Steck-
tische und abgeschlossene Türen greifen empindlich in die Freiheitsrechte eines Menschen ein. 
Dabei spielen betreungsrechtliche Vorgaben, insbesondere die Genehmigungsplicht nach § 
1906 BGB eine wesentliche Rolle. Im Projekt ReduFix1, das vom Mai 2004 bis April 2006 statt 
fand, konnte gezeigt werden, dass durch eine multifaktorielle Intervention auf einen Teil von 
körpernahen Fixierungsmaßnahmen ohne negative Konsequenzen für Heimbewohner verzich-
tet werden kann. Das bildet die Grundlage für ein Ziel: freiheitseinschränkende Maßnahmen 
zu überdenken und in Frage zu stellen. Das Projekt als auch die vorgenannte Fragestellungen 
standen immer wieder im Mittelpunkt der Vormundschaftsgerichtstage.

Die ermutigenden Ergebnisse des ReduFix-Projekts stießen in der Fachöffentlichkeit auf großes 
Interesse. Die Reaktionen in der Öffentlichkeit zeigten, dass in Einrichtungen, bei Trägern, An-
gehörigen und verschiedenen Berufsgruppen großer Bedarf an einer Vertiefung der Thematik 
besteht. Daraufhin wurde das Folgeprojekt ReduFix Praxis initiiert. Es hat das Ziel, Konzept, 
Inhalt und Haltung des Interventionskonzeptes bundesweit zu implementieren. Dies erfolgte 
im Zeitraum Juli 2007 bis Juni 2009. 

Das Thema Freiheitseinschränkende Maßnahmen in der häuslichen Versorgung älterer und 
plegebedürftiger Menschen ist bisher nicht systematisch untersucht. In der logischen Weiter-
entwicklung greift das Forschungsprojekt „ReduFix ambulant - Sicherheit und Lebensqualität 
in der häuslichen Versorgung“, das Thema auf. Die ersten Zahlen machen deutlich: Das Thema 
hat auch quantitativ eine bisher unterschätzte Relevanz. Das Projekt begann im Mai 2009 und 
soll bis April 2012 seinen Abschluss inden.

Anlässlich eines Teilplenums beim 12. Vormundschaftsgerichtstag stellte der Projektleiter Prof. 
Dr. Thomas Klie das Konzept des Projektes Peduix – ambulant den Teilnehmern vor und zur 
Disskussion. Mit freundlicher Genehmigung des Autors hat er, als bereits weiterentwickelten 
Beitrag, nachstehenden Aufsatz zur Verfügung gestellt, der in der Zeitschrift „Häusliche Plege“ 
veröffentlicht wurde. 

1 Weitere Informationen unter www.reduix.de; Bredthauer in Betrifft Betreuung 10, Seite 132 ff, Köln 2010, u.a.m.
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Eingeschlossen und ixiert in der eigenen Häuslichkeit – Fachli-
che und rechtliche Dilemmata eines tabuisierten Plegethemas

Prof. Dr. Thomas Klie

Das Thema Fixierung und Freiheitsentziehende Maßnahmen ist in der stationären Plege seit 
langem ein sowohl fachlich als auch öffentlich und juristisch diskutiertes. Der Gesetzgeber 
hat mit der Einführung des Betreuungsrechts eine Vorschrift geschaffen, die die Rechtser-
heblichkeit freiheitsentziehender Maßnahmen in Krankenhäusern und Plegeheimen heraus-
hob. Er verband mit der Regelung zu unterbringungsähnlichen Maßnahmen die Hoffnung und 
Erwartung, dass durch die Regelung, durch die Statuierung einer Genehmigungsplicht die 
entsprechenden Maßnahmen zurückgehen mögen. Die Forschung zu freiheitsentziehenden 
Maßnahmen in Plegeheimen ist inzwischen national und international entfaltet. Wir wissen von 
der Bedeutung von fachlich ausgereiften Konzepten, von speziellen Wissensbeständen, dem 
Einsatz von Hilfsmitteln für das Ausmaß freiheitsentziehender Maßnahmen. Wir wissen auch, 
dass nicht die Personalausstattung für sich genommen maßgeblich ist, sondern vielmehr die 
Haltungen und die Kultur von Einrichtungen. Eines der Forschungsprojekte ist unmittelbar in 
ein breites Schulungsprogramm: „ReduFix Praxis“. 

Zwei Mitglieder der ReduFix-Gruppe, Prof. Dr. med. Doris Bredthauer und Prof. Dr. jur. Thomas 
Klie, haben sich nun im Rahmen eines vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) in der Förderlinie SILQUA-FH2 unterstützten Forschungsprojektes ReduFix-Ambulant 
dem Thema Freiheitseinschränkende und -entziehende Maßnahmen in der eigenen Häuslich-
keit gewidmet. Das Thema ist nicht neu: Schon im Gesetzgebungsverfahren um das Betreu-
ungsrecht hat die Frage eine Rolle gespielt, ob auch freiheitsentziehende Maßnahmen in der 
eigenen Häuslichkeit genehmigungsfähig sein sollten. Systematisches Wissen über Zahlen, 
über Hintergründe, über Einlussfaktoren, die für freiheitsentziehende Maßnahmen in der eige-
nen Häuslichkeit bedeutsam sind, existiert bislang nicht. So ist der Alltag von vielen plegenden 
Angehörigen von Situationen geprägt, die Anlass sind oder sein können, freiheitseinschränken-
de Maßnahmen gegenüber etwa Demenzkranken zu ergreifen: „Ich kann meinen Mann nicht 
alleine zu Hause lassen, muss aber einkaufen.“ – „Meine Kraft reicht nicht mehr aus, meine 
Ehefrau ständig zu ‚beaufsichtigen’, mich ständig um sie zum kümmern. So sehe ich mich ge-
zwungen, einen ‚Seniorenkomfortstuhl’ zu nutzen.“ – „Ich halte es gesundheitlich nicht mehr 
durch, jede Nacht mehrfach aufzustehen, um nach meinem Mann zu sehen oder in Angst zu 
sein. Ich verwende eine Plegeschutzdecke.“ 

Auch Plegedienste berichten von Situationen, in denen sie sich angehalten sehen, meist durch 
Angehörige, nach ihrem Plegeeinsatz die Tür zu verschließen oder das Bettgitter bzw. die Sei-
tenteile hochzustellen. Auch aggressives Verhalten der auf Plege angewiesenen Menschen, 
eskalierende Beziehungsdynamiken sind Hintergründe für freiheitseinschränkende und -ent-
ziehende Maßnahmen in der eigenen Häuslichkeit. Das machen die ersten Ergebnisse des 
Projektes ReduFix-Ambulant, das zum einen in Frankfurt als einem urbanen Standort und zum 
anderen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald als einem ländlich geprägten angesiedelt 
ist, einerseits begleitet vom Institut für angewandte Sozialforschung Alter. Gesellschaft- Parti-

2 Soziale Innovationen für Lebensqualität im Alter
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zipation (kurz: AGP) an der Evangelischen Hochschule Freiburg, andererseits durch die Fach-
hochschule Frankfurt, deutlich. 
Das Projekt leuchtet in ein Dunkelfeld, das in der Qualitätsdiskussion der häuslichen Plege 
bisher keine Rolle spielt, in das auch plegewissenschaftlich und juristisch bisher nur vereinzelt 
hineingeleuchtet wurde und das von vielfältigen Dilemmata geprägt ist, sowohl für die plegen-
den Angehörigen als auch für die Plegedienste.

I. Erste Zahlen

Der Zugang zu Haushalten, in denen freiheitseinschränkende und -entziehende Maßnahmen 
ergriffen werden, ist nicht einfach. Ein Forschungsprojekt, auch wenn es nicht nur Zahlen und 
Hintergründe erheben, sondern auch Interventionen und Hilfestellungen anbieten und erproben 
will, ist nicht immer willkommen. Die im Rahmen von ReduFix-Ambulant befragten Plegediens-
te haben sich nur in einem sehr geringen Umfang an einer schriftlichen Befragung über Art und 
Ausmaß freiheitseinschränknder und -entziehender Maßnahmen in der eigenen Häuslichkeit 
beteiligt.

Nicht nur in den Haushalten, auch bei den Plegediensten ist das Thema nicht sonderlich at-
traktiv. Nimmt man die jetzt vorliegenden Zahlen aus der Befragung von Plegediensten als 
Anhaltspunkt, kann unterstellt werden, dass das Thema vielen Plegediensten bekannt ist. Man 
kann wohl auch davon ausgehen, dass die Ausprägung freiheitseinschränkender und -entzie-
hender Maßnahmen im ländlichen und im städtischen Bereich unterschiedlich sind: dort mehr 
verschlossenen Türen, hier mehr Fixierungen, Sedierungen und Bauchgute.
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Durch eine enge Zusammenarbeit zunächst mit dem MDK Bayern, der sich eigenständig dem 
Thema Freiheitsentziehende Maßnahmen sowohl in der eigenen Häuslichkeit als auch in Plege-
heimen widmet, und im Anschluss daran auch mit den MDKs Baden-Württemberg und Hessen 
können nun vergleichsweise verlässliche Daten über das Ausmaß freiheitseinschränkender und 
-entziehender Maßnahmen in der eigenen Häuslichkeit erhoben werden. Jeweils am 15. Juni, 
dem World Elder Abuse Awareness Day, wurden bei allen an diesem Tag durchgeführten Be-
gutachtungen die freiheitseinschränkenden und -entziehenden Maßnahmen erhoben. Danach 
wird man nach der bisher vorliegenden Datenbasis von elf Prozent aller Plegebedürftigen, die 
häuslich versorgt werden, davon ausgehen, dass sie von freiheitsentziehenden Maßnahmen 
betroffen sind: Seien sie eingeschlossen in der eigenen Wohnung, sediert, ixiert oder durch 
die Verwendung von Seitenteilen und Bettgittern vom eigenständigen Verlassen des Hauses 
gehindert. Die Zahl der betroffenen Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, zumeist 
Menschen mit Demenz, liegt deutlich höher, wobei hier die Zahlen schwanken: zwischen 30 
und 50 Prozent. 

Mit Hilfe der auf freiheitsentziehende Maßnahmen fokussierten MDK-Begutachtungen an den 
World Elder Abuse Awareness Days 2008 bis 2010 (Bayern, Baden-Württemberg und Hessen) 
liegen erstmals Zahlen über die Verbreitung freiheitseinschränkender und -entziehender Maß-
nahmen in der eigenen Häuslichkeit vor. Sie verweisen auf die Bedeutung des Themas und 
signalisieren Handlungsbedarf auf verschiedenen Ebenen: Auf der Fallebene ist vielfach Hilfe 
und Entlastung gefragt. Auf der Ebene der Infrastruktur bedarf es spezieller Unterstützungs- 
und Hilfsangebote. Auf der lokalen Ebene, aber auch auf der juristischen Ebene: Wie gehen die 
beteiligten Akteure mit Fragen der rechtlichen Legitimation dieser Maßnahmen um und sind 
ggf. die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verändern?

II. Unbefriedigende Rechtslage – uneinheitliche Rechtspraxis

Weniger von den plegenden Angehörigen, die in der Regel kaum einen Anlass sehen, ihre 
Praxis unter rechtlichen Gesichtspunkten zu problematisieren, aber sehr deutlich von den 
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Plegediensten werden Rechtsfragen im Zusammenhang mit freiheitseinschränkenden und 
-entziehenden Maßnahmen in der eigenen Häuslichkeit thematisiert: Kann und muss sich der 
Plegedienst um eine richterliche Genehmigung bemühen, wenn er die Tür abschließt oder 
Fixierungsmaßnahmen vornimmt? Wie sieht es aus mit der Verantwortlichkeit für Schäden, 
die sich ein zu Hause versorgter Plegebedürftiger zuzieht, wenn er eingeschlossen in der 
eigenen Wohnung den Tag verbringt? Müssen Hilfsmittel, muss eine zusätzliche zeitintensive 
Betreuung inanziert werden, wenn durch sie Fixierungszeiten reduziert werden können oder 
man ganz auf sie verzichtet kann? Im Mittelpunkt dieser Fragestellungen stehen zunächst die 
betreuungsrechtlichen Aspekte: Auch wenn der Wortlaut des § 1906 Abs. 4 BGB zunächst 
eindeutig erscheint: „Genehmigungsplicht nur bei unterbringungsähnlichen Maßnahmen in 
Einrichtungen“, hat die obergerichtliche Rechtssprechung in einer verfassungskonformen Aus-
legung des § 1906 BGB mit Zustimmung der meisten betreuungsrechtlichen Kommentare dann 
eine Genehmigungsfähigkeit und -plichtigkeit von freiheitsentziehenden Maßnahmen in der 
eigenen Häuslichkeit angenommen, wenn die Verantwortung für die Plege und Betreuung in 
der Hand eines Plegedienstes oder anderer professioneller Dienstleister liegt. Das ist dann 
auch am Standort Frankfurt die Rechtspraxis. Werden die freiheitsentziehenden Maßnahmen 
von Angehörigen ergriffen, besteht nach überwiegender Rechtsmeinung keine Genehmigungs-
plichtigkeit, aber auch -fähigkeit von freiheitsentziehenden Maßnahmen in der eigenen Häus-
lichkeit. Interessanterweise sehen das aber manche Amtsgerichte anders, so auch eines der 
Amtsgerichte im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Es hält auch die von Angehörigen 
veranlassten und durchgeführten freiheitsentziehenden Maßnahmen für genehmigungsfähig 
und –plichtig. Verbreitete und bekannte Rechtspraxis ist das aber mitnichten. Worin eine zu-
meist unausgesprochene Einigkeit besteht, ist, dass die Entscheidungen über das Ergreifen 
freiheitsentziehender Maßnahmen in der eigenen Häuslichkeit nicht von den Angehörigen, nicht 
von Ärzten und auch nicht von Plegediensten getroffen werden können, sondern von einem 
Bevollmächtigten oder rechtlichen Betreuer mit entsprechenden Aufgabenkreisen. Außerhalb 
des Betreuungsrechtes gibt es keine rechtliche Legitimation für immer wieder oder dauerhaft er-
griffene freiheitsentziehende Maßnahmen: Der Rechtfertigungsgrund des Notstandes ist nicht 
geeignet, eine jeden Tag ausgeübte Praxis zu legitimieren. Eine rechtliche Auseinandersetzung 
mit freiheitsentziehenden Maßnahmen in der eigenen Häuslichkeit lässt ihre rechtliche Relevanz 
erkennen, verschafft ihnen Rechtserheblichkeit und damit auch fachliche und fachpolitische 
Aufmerksamkeit. Geholfen ist damit den Betroffenen, weder den plegenden Angehörigen noch 
den auf Plege angewiesenen Menschen, nicht. Mit Recht ixiert ist immer noch ixiert.

III. Was hilft ? Proi-, Bürger-, Technik-Mix ?

Das Projekt ReduFix-Ambulant zielt auf eine Verbesserung der Lebensqualität bei gleichzeitiger 
Beachtung von Sicherheitsaspekten. Dabei werden ausdrücklich auch technische Hilfsmittel 
mit in die Überlegungen und in die Praxiserprobung einbezogen: von GPS, Sensortechnik, intel-
ligenten Fußböden, Niederlurbetten, Hüftprotektoren oder Mobilfunkkommunikation. Technik 
kann helfen, die Sicherheit, aber durchaus auch die Lebensqualität zu erhöhen und könnte – so 
durchaus auch eine der Erwartungen – dazu beitragen, dass auf menschenrechtlich und für 
die Lebensqualität hoch problematische freiheitsentziehende Maßnahmen verzichtet werden 
kann. Bei allem Hype um die Gerontotechnik, bei allen Mitteln, die in AAL3 ließen: Evidenz über 

3 Unter „Ambient Assisted Living“ (AAL) werden Konzepte, Produkte und Dienstleistungen verstanden, die neue Tech-
nologien und soziales Umfeld miteinander verbinden und verbessern mit dem Ziel, die Lebensqualität für Menschen in 
allen Lebensabschnitten zu erhöhen. Übersetzen könnte man AAL am besten mit „Altersgerechte Assistenzsysteme für ein 
gesundes und unabhängiges Leben“.
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Wirkungen des Einsatzes liegt bislang nicht vor. Sie kann auch nicht im Rahmen dieses über-
schaubaren ReduFix-Ambulant Projektes erwartet werden. Aber Praxiserfahrungen wird man 
sammeln können. Dabei gilt es auch, die Gefahren des Technikeinsatzes mit zu bedenken. Sie 
können zu einer weitgehenden Kontrolle des Betroffenen führen, den Sicherheitsaspekt in den 
Vordergrund und den Teilhabeaspekt in den Hintergrund rücken lassen.

Im Rahmen des Projektes ReduFix-Ambulant wird dem Case Management Ansatz eine zentrale 
Rolle zugeordnet. Die Analyse, das multidisziplinäre Ringen um hilfreiche Interventionen, das 
Erstellen von Hilfeplänen mit Angehörigen und den anderen Akteuren zusammen: Je eine Case 
Managerin in Frankfurt und in Freiburg stehen für diese Aufgaben zur Verfügung. Entsprechend 
werden Fallstudien zu erwarten sein, die eine Typisierung von Fällen als auch ihre dichte Be-
schreibung als Ergebnisse kennen werden.

Auch entlastende, ggf. deeskalierende oder schlicht die Plegesituation erleichternde Hilfestel-
lungen auf der personalen Ebene werden angeboten: von der Plegeberatung über Schulungs-
kurse, Einweisung in den Umgang mit Hilfsmitteln, entlastenden Hilfen durch Betreuungskräfte 
und bürgerschaftlich Engagierte. Die Inanspruchnahme von teilstationären Plegeangeboten, 
aber auch gemeinsamen Kuren oder Vollzeitplegeaufenthalten werden in den Kreis der mög-
lichen Hilfen einbezogen. Hierbei spielen die Beratung, ein verstehender Zugang zu den Haus-
halten, die Beachtung der lebensweltlichen Hintergründe eine zentrale Rolle. „Plege macht 
einsam.“ – Diese Erfahrung teilen viele plegende Angehörige. Ihr soziales Bezugsfeld zieht 
sich zurück. Die Kontakte nehmen häuig ab. Man bleibt mit dem Schicksal des auf Plege 
angewiesenen Menschen häuig allein. Eine größere öffentliche Awareness für die Problematik 
zu erzeugen, Verständnis für die am meisten betroffene Gruppe der Menschen mit Demenz 
zu vermitteln, aber auch Wissensbestände in die Bevölkerung zu transportieren, die einen 
vorurteilsfreien Umgang befördern – auch dies gehört zur Strategie des praxisorientierten For-
schungsprojektes ReduFix-Ambulant. Mit Medienpartnern wird das Thema in die regionale 
Öffentlichkeit getragen, Lesertelefonaktionen vermitteln die Möglichkeit, Fragen zu stellen 
und Expertenmeinungen einzuholen. Durch eine enge Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Alzheimergesellschaft können die langjährigen Erfahrungen aus dem Beratungstelefon der 
Deutschen Alzheimergesellschaft mitgenutzt und ausgewertet werden und kann auf den rei-
chen Erfahrungsschatz mit Hilfsangeboten und Aufklärungsaktionen zurückgegriffen werden.

IV. Schlussbemerkung

ReduFix-Ambulant leuchtet in ein Dunkelfeld häuslicher Plege. Es wird mitnichten alle Fragen 
beantworten können, aber doch dem Thema Freiheitsentziehende Maßnahmen in der eigenen 
Häuslichkeit mehr Tiefenschärfe geben und eine fachöffentliche Aufmerksamkeit verschaffen. 
Das Projekt ist in der Lage, romantisierende Vorstellungen von häuslicher Plege zu irritieren: 
Während Plegeheime und Plegedienste hinsichtlich ihrer handwerklichen Tätigkeit bis in das 
Letzte auf ihre Qualität überprüft werden, geht der Staat mit der Wirklichkeit in vielen Privat-
haushalten strukturell gedanken- und verantwortungslos um. Es sei daran erinnert: Die Letzt-
verantwortung für die Achtung der Menschenrechte von zu Hause versorgten und auf Plege 
angewiesenen Menschen bleibt beim Staat und hier bei den Kommunen. Sie trifft, wie Birgit 
Hoffmann mit analytischer Schärfe herausgearbeitet hat, ähnlich wie das Jugendamt in der 
Jugendhilfe die Letztverantwortung. Anders als der MDK und die Plegekassen haben sie keine 
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systematischen Erkenntnisse über menschrechtlich problematische Situationen in Plegekon-
texten. Die Plegekassen ihrerseits sind nur verantwortlich für eine qualitätsgesicherte Leis-
tungserbringung – ggf. auch dafür, dass nach einem Plegegeldbezug professionelle Hilfe mit in 
das Arrangement einbezogen wird. Gerade im Kontext der Einführung von Case Management 
Strukturen durch die Plegeberatung stellen sich hier Fragen nach der Verantwortungsteilung 
neu. Und was macht der MDK, wenn er bei einer Begutachtung feststellt, hier werden regelhaft 
freiheitsentziehende Maßnahmen ergriffen? Nur Plegestufenfeststellung? ReduFix-Ambulant 
fordert zu einem relektierteren Umgang mit dieser bisher vernachlässigten Wirklichkeit frei-
heitsentziehender Maßnahmen in der eigenen Häuslichkeit auf und darf gleichzeitig nicht zu 
einer Verrechtlichung führen: Hierin liegt die besondere Herausforderung.

Plegedienste, die Beispielsfälle oder Fragen aus dem Themenfeld der freiheitsentziehenden 
Maßnahmen in der eigenen Häuslichkeit haben, sind eingeladen, diese an 
info@agp-freiburg.de zu senden.
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Psychopharmaka bei alten Menschen1 
 
Dr. Jochen Tenter

I. Thema der Arbeitsgruppe

Psychopharmaka werden oft kritisiert bis verteufelt, von anderen in ihrer Wirkung überschätzt 
oder gar als einzige Behandlungsform gesehen. Wie bei allen komplexen Fragen ist eine diffe-
renzierte Betrachtung erforderlich, die sich am besten auch auf allgemein anerkannte Ergeb-
nisse von Studien stützt. Im Zentrum der Arbeitsgruppe sollen drei Medikamenten - Gruppen 
stehen, zu allen anderen Psychopharmaka sind Fragen und Diskussionsbeiträge aus der Tä-
tigkeit möglich. 

1. Antidementiva, also Medikamente, die bei Demenzerkrankungen eingesetzt werden;
 
2. Antipsychotika (Neuroleptika) in der Indikation Verhaltenssymptome bei Demenz;

3. Antidepressiva, also Medikamente zur Besserung bzw. Stabilisierung von Herabge-
stimmtheit oder Angst.

II. Drei Medikamenten-Gruppen

Ad 1) In Deutschland sind zwei Gruppen für die Behandlung der Alzheimerkrankheit zugelas-
sen: sogenannte Acetycholinesterase-Hemmer (AcH) wie Donezepil (Aricept®), Galanthamin 
(Reminyl®) und Rivastigmin (Exelon®) sowie als zweite Gruppe Memantine (Axura®, Ebixa®); 
zusätzlich Rivastigmin bei Parkinson-Demenz. Trotz unterschiedlicher chemischer Struktur sind 
Art und Stärke der Wirkung vergleichbar: Das Nachlassen der Kognition wird im günstigsten 
Fall für ein Jahr aufgehalten, dann schreitet der demenzielle Prozess, allerdings zeitversetzt, 
voran. Man gewinnt also ein Jahr Lebensqualität auf dem Niveau zum Zeitpunkt der Diagnose 
bzw. des Therapiebeginns. Neben der Kognition gibt es positive Effekte auf Alltagsbewältigung, 
Halluzinationen, Aggression, affektive Störungen - weniger auf Wahn und Angst. Sie sind damit 
erste Wahl. 

Ad 2) Nicht-kognitive und Verhaltenssymptome wie Wahn, Halluzinationen, Depressivität, 
Angst, Unruhe, Apathie oder aggressives Verhalten kommen sehr häuig vor und stellen für die 
Bezugs- und Plegepersonen oft eine weitaus größere Belastung dar als die kognitiven Einbu-
ßen. Nach den Leitlinien müssen erst Ursachen gesucht und beseitigt, dann nicht-medika-
mentöse Verfahren eingesetzt werden (Entspannung, Einzelbetreuung, Musik u.v.a.m.). Erst in 
dritter Linie kommen Neuroleptika in Frage. Die Wirksamkeit ist zwar oft spürbar, aber nicht 
immer zuverlässig. Zudem wird seit Jahren eine erhöhte Sterblichkeit auf etwa das 1,6-fache 
publiziert. Schließlich ist ein deutlich erhöhtes Risiko für Gehirndurchblutungsstörungen bis 
hin zum Schlaganfall bekannt. Auch müssen die schon immer bekannten unerwünschten Wir-
kungen wie Sedierung, Erhöhung der Sturzgefahr, Harnverhalt, Zittern u.a. gegen den Nutzen 

1 Beitrag ist mit freundlicher Genehmigung entnommen aus Betrifft Betreuung extra 2010
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abgewogen werden.

Ad 3) Depressionen nehmen zu, werden zumindest häuiger erkannt. Eine konsequente Be-
handlung kann die Suizidrate senken und die Lebensqualität verbessern, je schwerer die Sym-
ptomatik, desto effektiver. Im Alter ist die Auswahl des richtigen Medikamentes nebenwir-
kungsgeleitet. Während die „klassischen“ unerwünschten Wirkungen schnell gemerkt werden 
(Harnverhalt, trockener Mund), werden bei modernen Antidepressiva teils Laboruntersuchun-
gen (Salzverlustsyndrom) benötigt oder es müssen von vorneherein die Risiken abgewogen 
werden (erhöhte Blutungsneigung im Magen-Darmtrakt unter SSRI).
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Soziale Diagnostik im betreuungsrechtlichen Verfahren – Sozial-
arbeitswissenschaftliche Aspekte

Prof. Dr. Harald Ansen

I. Beurteilung des Betreuungsbedarfs

Grundlage für die Beurteilung des gesetzlichen Betreuungsbedarfs sind die Auswirkungen einer 
Krankheit oder Behinderung auf die Handlungsfähigkeit der Betroffenen im Alltag unter beson-
derer Berücksichtigung rechtsgeschäftlicher Anforderungen. Die möglichen alltagsrelevanten 
Auswirkungen einer Krankheit oder Behinderung können dem gesetzlich vorgeschriebenen 
ärztlichen Gutachten nur begrenzt entnommen werden. Für die differenzierte Einschätzung des 
Betreuungsbedarfs ist eine ergänzende sozialdiagnostische Stellungnahme hilfreich.

II. Zentrale Kategorien

Im Mittelpunkt einer sozialarbeitswissenschaftlich fundierten Sozialen Diagnose steht hier die 
Frage, inwieweit die soziale Teilhabe eines Menschen durch krankheits- oder behinderungs-
bedingt ausgelöste soziale Schwierigkeiten erschwert oder verhindert wird. Folgende zentrale 
Kategorien bilden die Grundlage der Sozialen Diagnose:

A. Soziale Sicherung:

1. Einkommen: Analyse in Bezug auf Höhe und Sicherheit des Einkommens, Ansprüche auf 
Sozialleistungen, Verwendung und Budgetkompetenz, Ver- und Überschuldung.

2. Wohnen: Analyse in Bezug auf Größe und Lage der Wohnung, ggf. bestehender Woh-
nungsnotfall, besonderer Wohnbedarf wegen Krankheit oder Behinderung.

3. Arbeit: Analyse der Erwerbssituation, Erwerbslosigkeit und Vermittlungshemmnisse, Be-
einträchtigungen der Erwerbsfähigkeit.

B. Soziale Unterstützung:

1. Zugang zu formellen Netzen: Analyse des Bedarfs und der Inanspruchnahme von Diensten 
und Einrichtungen der Sozialen Sicherung, der Arbeitsverwaltung, des Gesundheitswe-
sens.

2. Zugang zu informellen Netzen: Analyse der sozialen Unterstützung durch das persönliche 
Netzwerk, bestehend aus Familie, Freunden und Bekannten, berulichen Kontakten und 
Professionellen.

C. Persönliche Fähigkeiten:

1. Soziale Kompetenzen: Analyse der Bereiche Kommunikation, Kooperation, Konliktfähig-
keit, Rollenhandeln.
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2. Persönliche Ressourcen: Analyse lebenspraktischer Kompetenzen, seelischer Belastbar-
keit, Motivation und Problemlösungsfähigkeit. 

Entlang der Themenblöcke der Sozialen Diagnose können die Auswirkungen einer Krankheit 
und Behinderung und ein damit verbundener Betreuungsbedarf festgestellt werden. Hierbei ist 
besonders auf rechtsgeschäftliche Implikationen zu achten. Beispiele hierfür sind: 

Soziale Grundsicherung: Leistungen erschließen und Unterstützung im Antragsverfahren.

Wohnen: Wohnungssicherung, alternative Wohnformen und ihre Finanzierung.

Soziale Dienstleistungen: Beratung über diverse Angebote und Organisation des Zugangs.

Soziale Netze: Entlastung Angehöriger, Integration in Selbsthilfegruppen.

Persönliche Unterstützung: Erschließung einschlägiger Formen der Unterstützung im Alltag 
und unmittelbare persönliche Hilfe.

III. Wechselwirkungen

Im sozialdiagnostischen Prozess werden mögliche Wechselwirkungen der einzelnen Bereiche 
untersucht und der Betreuungs- bzw. Interventionsbedarf festgestellt. Die Soziale Diagnose ist 
kein einmaliger Vorgang, sie wird im Verlauf der Betreuung regelmäßig durchgeführt, um den je 
aktuellen Unterstützungsbedarf gemeinsam mit den Betroffenen zu ermitteln. Auf diesem Weg 
werden die unterstützenden Maßnahmen fortlaufend evaluiert. Der Umfang der erforderlichen 
gesetzlichen Betreuung wird auf diesem Weg regelmäßig überprüft, immer unter Beachtung 
einer möglichst weitgehenden Selbstbestimmung der Betroffenen.

Die Soziale Diagnose steht nach dem hier zugrunde liegenden Verständnis am Anfang der Be-
treuungsanbahnung ergänzend zu der ärztlichen Begutachtung. Während einer gesetzlichen 
Betreuung dient die Soziale Diagnose der Überprüfung des jeweils erforderlichen Betreuungs-
bedarfs, der keinesfalls statisch verstanden werden darf. Eine qualiizierte Soziale Diagnose 
sollte ausschließlich von entsprechend erfahrenen Sozialarbeiter/-innen bzw. Sozialpädagog/-
innen auf der Grundlage eines noch abzustimmenden Rahmens durchgeführt werden. Die 
präsentierten grundlegenden Kategorien bilden einen Ausgangspunkt für diesen Prozess. 
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Diagnostik im betreuungsrechtlichen Verfahren – 
aus ärztlicher Sicht 
 
Dr. Christoph Lenk

I. Einleitung 

Den Ausschlag für die Auseinandersetzung mit diesem Thema gab der Hamburger Fachtag 
rechtliche Betreuung, der am 17. Juni 2009 in Wilhelmsburg stattfand. Hier wurde deutlich, 
dass die Qualität der Gutachten im betreuungsrechtlichen Verfahren verbesserungswürdig ist. 
Diese Einschätzung war Konsens aller Beteiligten des Verfahrens.

Als Konsequenz beauftragte die Hamburgische Landesarbeitsgemeinschaft Betreuungsge-
setz1 eine Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Qualität der Gutachten. Teilnehmer dieser Ar-
beitsgruppe sind zwei Richterinnen und Richter, fünf Ärztinnen und Ärzte, darunter der Autor, 
und die stellvertretende Justiziarin der Ärztekammer Hamburg.

Das Teilplenum beim Vormundschaftsgerichtstag fand während der Endphase der Tätigkeit 
der Arbeitsgruppe statt. Die im Teilplenum gewonnenen Erkenntnisse bilden sich daher auch 
in den Ergebnissen der Arbeitsgruppe ab.

Da diese an bisher noch nicht bekannter Stelle einer breiten Leserschaft zur Verfügung gestellt 
werden sollen, erfolgt hier lediglich ein kurzer und orientierender Überblick über die Diskussion 
im Teilplenum:

1. Qualitätskriterien

Grundsätzlich wurde die Absicht, die Qualität der Gutachten zu verbessern, sehr positiv auf-
gefasst.

Als Problem wurde gesehen, dass der akademische Anspruch in Gegenden, in denen die 
Gutachterdichte gering ist, und in denen es ohnehin schwer ist, überhaupt einen Gutachter zu 
inden, nur schwer durchsetzbar sein wird.

Breite Zustimmung fanden die von der Arbeitsgruppe vorab formulierten Qualitätskriterien:

• Der beauftragte Sachverständige muss die geforderte2 Qualiikation besitzen und für die 
Beantwortung der jeweiligen Fragestellung ausreichend sachkundig sein. Die Qualiikation 
muss dem Gutachten entnommen werden können.

1 Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hat die Landesarbeitsgemeinschaft Betreuungsgesetz errichtet (vgl. 
Bürgerschaftsdrucksache Nr. 14/2571), der u. a. die Aufgabe gestellt worden ist, übergreifende fachliche Probleme zu 
erörtern. Der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) gehören Vertreterinnen und Vertreter der folgenden Bereiche an: Psychiat-
rieerfahrene Menschen, Angehörige psychisch erkrankter Menschen, behinderte Menschen, ehrenamtliche Betreuerinnen 
und Betreuer, staatlich anerkannte Betreuungsvereine, Bundesverband der Berufsbetreuer, bezirkliche Sozialpsychiatri-
sche Dienste, bezirkliche Betreuungsstellen, Betreuungsamt, Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucher-
schutz, Justizbehörde und Amtsgerichte.

2 §§ 280 Abs. 1 S. 2, 321 Abs. 1 FamFG
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• Das Gutachten ist persönlich zu erstatten.

• Bei Zweifeln an Inhalt und Umfang der Fragestellung hat der Sachverständige eine Klärung 
durch das Gericht herbeizuführen.

• Das Gutachten ist innerhalb der gesetzten Frist zu erstatten, fehlt diese, sollte sie erfragt 
werden.

• Die Terminvereinbarung sollte zeitnah erfolgen, wobei auf die Bedürfnisse und Wünsche 
des Betroffenen Rücksicht genommen werden sollte. Ein wertschätzender Umgang mit 
dem Betroffenen und seinen Sorgen und eventuellen Ängsten sollte für einen Arzt selbst-
verständlich sein.

• Die Exploration sollte unter fachlich akzeptablen Bedingungen durchgeführt werden.
 
• Das Gutachten sollte zeitnah nach der Untersuchung des Betroffenen abgefasst werden. 

Es sollte ohne tiefere medizinische oder psychiatrische Fachkenntnisse verständlich sein.

• Die Aktenlage und die Tatsachengrundlagen sind zu benennen.

• Das Gespräch mit dem Betroffenen, die Dauer und die Umgebungsbedingungen sind 
nachvollziehbar zu beschreiben.

• Der psychopathologische Befund sollte vollständig dargestellt werden. Eine Orientierung 
am AMDP-System3 ist sinnvoll. Betreuungsrelevante Deizite, die hier nicht abgebildet 
werden, sollten gesondert beschrieben werden.

• Die angewandten Untersuchungsmethoden, diesen zugrundeliegende Forschungser-
kenntnisse und die Ergebnisse der Untersuchungen sind im Gutachten zu nennen.

• Der Sachverständige hat eine Diagnose zu stellen oder in Ausnahmefällen zumindest eine 
möglichst präzise syndromale Zuordnung zu treffen und diese in einen – für Nichtmediziner 
verständlichen – Kontext zu setzen. 

• Damit das Gericht die Ergebnisse des Sachverständigen nachvollziehen und auf dieser 
Grundlage seine Entscheidung treffen kann, müssen diese nicht nur mitgeteilt, sondern 
auch verständlich und auf der Grundlage der zuvor genannten Tatsachengrundlagen 
überzeugend begründet werden.

• Da die Fragestellung des Auftraggebers häuig allgemein gehalten ist, wird die Arbeits-
gruppe einen kommentierten Fragenkatalog veröffentlichen. 

Zusammenfassend wurde der Wunsch geäußert, im Verlauf über die praktischen Erfahrungen 
mit den Empfehlungen der Arbeitsgruppe zu berichten.

3 Ein System zur standardisierten Erfassung und Dokumentation eines psychopathologischen Befundes, das international 
Anwendung indet.
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Wie gut oder wie schlecht sind ärztliche Gutachten / Sozialbe-
richte der Betreuungsbehörden (aus der Sicht der Justiz?)

Dr. Bernhard Knittel

I. Vorbemerkung 

Die Frage, wie gut oder wie schlecht ärztliche Gutachten sind, lässt sich etwa ebenso einfach 
beantworten wie die Frage nach der Qualität von Berufsbetreuern im Allgemeinen oder - ebenso 
pauschal - von Betreuungsrichtern bzw. von Mitarbeitern der Betreuungsbehörden.

Jedes Jahr werden in Deutschland zehntausende von Gutachten in Betreuungsverfahren - und 
nicht zu vergessen auch in Unterbringungsverfahren - erstattet. Es gibt - wie Professor Crefeld 
vor einem Jahr bedauernd festgestellt hat -, noch keine allgemeine empirische Untersuchung 
zur Qualität heutiger Betreuungsgutachten. Die Hoffnung, dass die Landesjustizverwaltungen 
eine solche Untersuchung inanzieren würden, erscheint aber eher wenig fundiert.

Deshalb kann man sich nur auf den Erfahrungsbereich stützen, den man selbst überblicken 
kann: In meinem Fall eine achtjährige Richtertätigkeit in der Rechtsbeschwerdeinstanz, aller-
dings mit dem Vorbehalt, dass dorthin im Allgemeinen nur hoch strittige Fälle kamen. Darüber 
hinaus zählen natürlich auch der Erfahrungsaustausch auf Fortbildungsveranstaltungen und 
Gespräche mit Kollegen.

II. Hintergrundbetrachtung

Mein summarischer Eindruck ist: Die Qualität der Gutachten in Betreuungsverfahren wird aus 
der Sicht der Justiz im Allgemeinen als zufriedenstellend bis ordentlich beurteilt, allerdings 
schon mit gelegentlichen Ausreißern.

Wenn man diese Wertung schon so summarisch gibt, muss man aber auch kurz den Hintergrund 
beleuchten, an dem sich der Maßstab für Qualitätsanforderungen ausrichtet.

1. Regionale Unterschiede beim Gutachterreservoir

Zunächst darf man nicht verkennen, dass Betreuungsgutachten nicht nur von Großstadtgerich-
ten eingeholt werden, denen eine ausreichende Zahl von qualiizierten Gutachtern insbesonde-
re an Kliniken oder auch unter niedergelassenen Ärzten zur Verfügung steht.

Ich sehe die Qualitätsrisiken vor allem in eher ländlichen Gebieten, in denen keine Klinik in un-
mittelbarer Nähe ein genügendes Reservoir an qualiizierten Gutachtern bietet.

Wie behelfen sich die Gerichte dort?

a. Staatlicher Gesundheitsdienst / Landgerichtsärzte

Der erste Gedanke geht natürlich an den staatlichen Gesundheitsdienst. Ich kann jetzt nur 
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für Bayern sprechen, weil ich nicht so genau weiß, wie in den anderen Ländern amtsärztliche 
Dienste im Betreuungswesen mitwirken. In der Tat werden in einigen Gesundheitsämtern in 
Bayern durchaus Betreuungsgutachten erstellt - soweit die Personalkapazität ausreicht -, mir 
sind aber auch Landkreise und Städte bekannt, in denen dieses strikt abgelehnt wird.

Soweit Gesundheitsämter mitwirken, werden sie besonders gern von Gerichten beauftragt, bei 
denen auch ein entsprechendes Kostenbewusstsein hinsichtlich der Gutachten vorherrscht.

Eine weitere Alternative, die allerdings selten zum Zuge kommt, ist der Landgerichtsarzt, den 
es bei jedem bayerischen Landgericht gibt. Wenn er Gutachten erstattet, betrifft dies allerdings 
zumeist Beschwerdeverfahren vor dem Landgericht.

b. Niedergelassene Ärzte 

Niedergelassene Ärzte sind teilweise auch dann zur Gutachtenerstellung bereit, wenn es nicht 
um ihre eigenen Patienten geht. Allerdings ist dies nicht unbedingt durchgängig verbreitet. 
Insbesondere in mittleren Städten kommt es vor, dass die Gerichte keine niedergelassenen 
Ärzte inden, die auch solche Gutachten erstatten.

c. Gutachter aus psychiatrischen Kliniken

Die Einschätzungen, inwieweit aus psychiatrischen Kliniken Gutachter gewonnen werden kön-
nen, gehen auseinander. Natürlich sind die Gerichte froh, wenn sie auf Klinikärzte zurückgreifen 
können. Allerdings ist insoweit die Bereitschaft vor allem jüngerer Ärzte teilweise nicht übermä-
ßig ausgeprägt, solche Nebentätigkeiten zu übernehmen. Woran das liegt, ist mir nicht ganz klar. 
Immerhin stellen die von der Justiz gezahlten Vergütungen doch ein nicht ganz unerhebliches 
„Zubrot“ dar. 

Auf jeden Fall scheinen sich jedenfalls kleinere Gerichte darauf eingerichtet zu haben, sich ihre 
„Hausgutachter“ heranzuziehen. Das können im Einzelfall niedergelassene Ärzte sein, teilweise 
pensionierte Klinikärzte oder Amtsärzte im Ruhestand; bei den schwierigen Fällen wird eben 
soweit möglich auf Ärzte aus einem Bezirkskrankenhaus zurückgegriffen.

2. Abhängigkeiten von Mangellage und Qualitätsanforderungen

Diese teilweise bestehende Mangellage diktiert natürlich auch in gewisser Weise die Anforde-
rungen, die die Gerichte stellen.

Wer mehr oder weniger froh ist, überhaupt in angemessener Zeit brauchbare Gutachten geliefert 
zu bekommen, wird womöglich auch die „compliance“ der Sachverständigen nicht ausreizen, 
selbst wenn er im einen oder anderen Punkt nicht so ganz glücklich mit der Überzeugungskraft 
einzelner Gutachten ist.

Mein Eindruck ist, dass weitgehend ergebnisorientiert gedacht wird. Wenn das Gutachten 
in etwa das zum Ausdruck bringt, was auch der Richter aufgrund seiner bisherigen Kenntnis 
der Umstände und der Persönlichkeit des Betroffenen meint, wird er auch geneigt sein, das 
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Gutachten zu akzeptieren - selbst wenn man bei genauerer fachlicher Kritik doch einiges be-
anstanden könnte.

3. Nachbesserungen von Gutachten 

Ich habe Kollegen gefragt, wie häuig es vorkam, dass sie von sich aus die Nachbesserung 
von Gutachten durch den Sachverständigen verlangt haben, weil ihnen Aussagen zu unklar 
oder unvollständig waren. Zumeist wurde gesagt, dass dies schon gelegentlich vorkam, aber 
insgesamt doch relativ selten. 

Meine Frage, ob Fälle in Erinnerung sind, in denen eine Betreuerbestellung vor dem Landge-
richt angefochten und aufgrund anderer Erkenntnisse durch einen anderen Sachverständigen 
aufgehoben wurde, wurde meistens verneint. Allerdings wäre ich insoweit vorsichtig mit Ver-
allgemeinerungen, weil meine Umfrage keineswegs repräsentativ ist und ich auch nicht die 
Landgerichte einbezogen habe. 

Herr Dr. Lenk hat in seinem schriftlichen Vorab-Beitrag Idealvorstellungen dargelegt - sowohl 
an das Prozedere der Gutachtenerstellung als auch an den Inhalt - und hierbei auch auf Krite-
rien Bezug genommen, die Prof. Crefeld erstellt hat. Ich meine, dass die verfahrensmäßigen 
Überlegungen zur Qualiikation des Sachverständigen, zur Zeitnähe der Begutachtung und 
zum Umgang mit dem Betroffenen wohl keiner Ergänzung bedürfen. Das ist alles vollständig 
richtig und in keiner Weise infrage zu stellen. Auch zum Inhalt ist ihm - als Anforderung an ein 
Idealgutachten - beizuplichten. Nur werden diese Anforderungen leider noch nicht überall 
tatsächlich auch erfüllt.

III. Stellungnahmen der Betreuungsbehörde

Die Stellungnahmen der Betreuungsbehörde wurden von allen von mir befragten Kollegen als 
wichtig und grundsätzlich hilfreich angesehen. Sie vermitteln vor allem Hintergrundwissen zur 
sozialen und familiären Lage des Betroffenen, welches das Gericht im Rahmen seiner Anhörung 
nicht von sich aus ohne weiteres umfassend erwerben könnte.

Interessant war, dass teilweise auch darauf hingewiesen wurde, wie die Betreuungsstellen 
manchmal schlichtend und vermittelnd in Konlikte - z.B. unter Angehörigen des Betroffenen - 
eingreifen können. Ein Betreuungsrichter nannte als Beispiel, dass sie dem Betroffenen sogar 
zuweilen irreale Vorstellungen ausreden könnten. Ich habe dabei etwas schmunzeln müssen, 
weil es mich an eine nette kleine Geschichte erinnerte. Sie wissen ja alle, dass in der großen Poli-
tik vor allem im letzten Jahr viel die Rede war von der schwäbischen Hausfrau als Musterbeispiel 
für Sparsamkeit. Im letzten Sommer erschien dazu einmal ein Leserbrief in der FAZ von einem 
Mann, der im Rhein-Main-Gebiet lebte und nach meiner Rückrechnung hoch in den Achtzigern 
sein musste. Er schrieb: Meine allererste Begegnung mit einer schwäbischen Hausfrau hatte 
ich um das Jahr 1928. Ich war damals gerade acht Jahre alt. Meine Eltern parkten mich damals 
in den Ferien bei einer Großtante in Biberach a. d. Riß. Gleich am ersten Tag sagte sie zu mir: 
„Bub, wenn dir was fehlt, wenn`scht irgendwas brauchscht, dann kommscht zu mir und sagscht 
es mir. Und i sag dir dann, wie` scht au ohne des auskommst.“

Diagnostik im betreuungsgerichtlichen Verfahren



-112-

Die Vorstellung, dass die Betreuungsbehörde dem Betroffenen in diesem Sinne klarmacht, 
was er nicht braucht, hat natürlich einen gewissen Charme, zumal dies sicher nicht in entspre-
chenden Handbüchern vorgezeichnet ist. Ich möchte damit nur andeuten, dass die Lebens-
wirklichkeit insbesondere im ländlichen Bereich prall und handfest ist und sich nicht immer in 
akademische Vorstellungen einfügt.
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Was erwartet die Justiz von Betreuungsgutachten? 

Dr. Bernhard Knittel

I. Qualiizierter psychiatrischer Sachverstand

Die erstinstanzlichen Betreuungsgerichte, aber auch die Landgerichte als Beschwerdeinstanz 
sind auf qualiizierten psychiatrischen Sachverstand angewiesen, um die von ihnen gefor-
derten Entscheidungen treffen zu können, wie das Gesetz in § 280, § 321 FamFG ausdrücklich 
vorschreibt.

Sie haben diesen Sachverstand in aller Regel nicht selbst. Gleichwohl wird den Richtern zu 
Recht von der Rechtsprechung der Obergerichte und dem BGH zugemutet, sich kritisch mit 
Sachverständigengutachten auseinander zusetzen, das heißt diese zumindest auf Schlüssig-
keit zu überprüfen und deren Schlussfolgerungen nicht einfach zu übernehmen. Deshalb müs-
sen die Ausführungen des Sachverständigen so gehalten sein, dass sie eine verantwortliche 
richterliche Überprüfung auf ihre wissenschaftliche Fundierung, Logik und Schlüssigkeit 
zulassen. Insbesondere hat der Sachverständige darzulegen, von welchen Anknüpfungstatsa-
chen er ausgeht, welche Befragungen und Untersuchungen er vorgenommen, welche Tests 
und Forschungsergebnisse er angewandt und welche Befunde er erhoben hat. Nur dann ist 
das Gericht in der Lage, das Gutachten zu überprüfen und sich das erforderliche eigene Bild 
von der Richtigkeit der vom Sachverständigen gezogenen Schlüsse zu machen1. 

II. Präjudizierende Bedeutung

Andererseits kommt derartigen Gutachten eine erhebliche präjudizierende Bedeutung zu. 
Ein Gericht darf sich nicht einfach über ein Gutachten hinwegsetzen unter Berufung auf ver-
meintlich eigene Sachkunde, die es - wie bemerkt - meistens nicht hat. Das gilt übrigens auch 
für die gerichtliche Behandlung von Einwänden des Betroffenen gegen ein Gutachten. So 
hat einmal das Thüringische OLG2 die Vorinstanz mit folgenden Worten gerügt: „Die Betroffene 
hat….. vorgebracht, sie habe die Medikamenteneinnahme nur deshalb verweigert, weil ihr die 
von ihrem ursprünglichen Hausarzt….verordnete Medikamentendosis zu hoch erschienen sei 
und sie deshalb ihr Vertrauen zu diesem Arzt verloren habe. Sie habe sodann den Hausarzt 
gewechselt und komme seitdem den ärztlichen Anordnungen nach, sowohl was die Einnah-
me der verordneten Medikamente, als auch was empfohlene Untersuchungen durch andere 
Fachärzte betreffe. Dieses Vorbringen durfte das Landgericht nicht damit abtun, es handele 
sich lediglich um zeitlich befristetes, bei schizophrenen Erkrankungen erfahrungsgemäß auf-
tretendes sogenanntes angepasstes Verhalten der Betroffenen. Das Landgericht hat auch nicht 
dargelegt, woher es die zur Beurteilung dieses medizinischen Sachverhalts erforderliche eigene 
Sachkunde gewonnen hat.“

1 vgl. z.B. FamRZ 2001, 1403 = BtPrax 2001, 166.

2 Beschluss vom 20.Mai 1999 – 6 W 302/99, zit. Nach juris.
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III. Beauftragung eines anderen Gutachters

Überzeugt ein Gutachten nicht, ist im Zweifel ein anderer Gutachter zu beauftragen. Hierzu hat 
das BayObLG3 ausgeführt: „Wegen des im Verfahren der Freiwilligen Gerichtsbarkeit gelten-
den Amtsermittlungsgrundsatzes (§ 12 FGG) und weil § 1896 Abs. 1 BGB zur Bestellung eines 
Betreuers und § 1903 Abs. 1 BGB zur Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts zwingen, wenn 
die Voraussetzungen dieser Normen vorliegen, kann bei Zweifeln an der Richtigkeit von Sach-
verständigengutachten nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß der Betroffene 
gesund ist. Dies würde im Ergebnis auf eine Anwendung des Grundsatzes in dubio pro reo 
hinauslaufen. Dieser Grundsatz gilt aber nur im Strafverfahrensrecht. Im Betreuungsverfahren 
ist das Wohl des Betroffenen die oberste Richtschnur; er darf, wenn die Voraussetzungen von § 
1896 BGB vorliegen, nicht ohne staatliche Hilfe gelassen werden. Wenn ein Sachverständigen-
gutachten nicht überzeugend ist, etwa weil die Anknüpfungstatsachen nicht hinreichend mit-
geteilt werden oder werden können und sich der Gutachter auf seine Erfahrungen als Psychiater 
zurückzieht (oder zurückziehen muß), dann muß ein weiteres Gutachten eingeholt werden, 
es sei denn, die Richter können ihre eigene Sachkunde überzeugend darlegen. Andernfalls 
würde im Ergebnis ohne das Gutachten eines Sachverständigen entschieden. Dies kann zwar 
zulässig sein, wenn ein Betreuer nicht bestellt wird, weil § 68b Abs. 1 Satz 1 FGG die Einholung 
eines Sachverständigengutachtens nur für den Fall der Bestellung eines Betreuers oder § 68b 
Abs. 2 FGG für den Fall der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts verlangt. Die Verwerfung 
von durch das Gericht eingeholten Sachverständigengutachten ist aber nur möglich, wenn die 
eigene Sachkunde für das Rechtsbeschwerdegericht nachprüfbar dargelegt wird.“

In derselben Entscheidung hat das BayObLG seine Zurückverweisung an das Landgericht 
noch wie folgt begründet: „Die Beantwortung der Frage, ob die bei dem Betroffenen von den 
Sachverständigen festgestellten Wahnideen krankhafter Natur sind oder nur Ausdruck einer 
persönlichen, gesunden, bäuerlichen Hartnäckigkeit, muss mit Sachkunde beantwortet wer-
den. Nur wenn der Sachverständige selbst Zweifel am Vorliegen einer Erkrankung äußert, kann 
dies zur Abweisung eines Antrags (einer Anregung) auf Bestellung eines Betreuers oder zur 
Einstellung des Betreuungsverfahrens führen. Bejahen aber zwei gerichtliche Gutachter das 
Vorliegen einer psychischen Erkrankung oder einer geistigen oder seelischen Behinderung, 
dann kann dem allenfalls durch eigene überlegene Sachkunde oder durch Einholung eines 
weiteren Gutachtens begegnet werden, nicht aber mit der Begründung, die Gutachten seien 
nicht überzeugend…“

IV. Situation der Gerichte

Aus alldem wird schon die nicht einfache Situation deutlich, vor der die Gerichte häuig stehen.

• Sie benötigen qualiizierte Sachverständige, was im Umfeld größerer Städte zumal mit 
spezialisierten psychiatrischen Kliniken häuig einfacher ist als im ländlichen Bereich.

• Sie sind auf die Expertise des Gutachters angewiesen, sollen gleichwohl aber seine Er-
gebnisse nicht ungeprüft übernehmen.

3 BtPrax 1994, 59.
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Erschwerend kommt hinzu, dass häuig Juristen und Psychiater nicht unbedingt dieselbe 
Sprache sprechen, auch wenn sie sich - hoffentlich - zumindest einer identischen Grammatik 
bedienen. Der Richter muss zu eindeutigen Entscheidungen kommen: Deshalb erwartet er, dass 
Fragen an den Gutachter von diesem ebenso eindeutig beantwortet werden. Ist der Betroffene 
psychisch krank: - ja oder nein? Ist er bei eigener Ablehnung einer Betreuung krankheitsbe-
dingt in der Lage, seinen Willen insoweit frei zu bilden - ja oder nein? Ist eine Unterbringung 
erforderlich, um den Betroffenen vor sich selbst zu schützen oder eine notwendige Therapie 
durchzuführen - ja oder nein? 

V. Deinition einer psychischen Krankheit

Diese Fragen eindeutig zu beantworten, fällt Sachverständigen aber nicht immer leicht. Es be-
ginnt schon mit der jeweiligen Deinition einer psychischen Krankheit, die sich zwangsläuig 
oft nur auf das Beschreiben von Zuständen beschränken kann, welche einem Krankheitsbild 
der Psychiatrie entsprechen oder welchen Krankheitswert zukommt. Schon diese beiden häuig 
verwendeten Begriffe sprechen für sich. Der von mir sehr geschätzte amerikanische Regisseur 
Woody Allen sagte einmal: Dass die Psychiatrie eine exakte Wissenschaft ist, merke ich vor 
allem an den Honorarabrechnungen meines Psychiaters. Es leuchtet aber auch jedem Laien 
von vornherein ein, dass die Bewertung von Äußerungen und Verhalten der Patienten bis zu 
einem gewissen Grad mit Elementen der Unsicherheit behaftet ist und dass der innere Zustand, 
die Psyche eines Menschen, sich einer exakten Messung entzieht, wie sie der Internist mit dem 
Blutbild oder der Radiologe mit dem Röntgenbild bieten kann. 

Insoweit ist der Versuch, auch psychische Krankheiten zu klassiizieren und mit Nummern im 
ICD 10 (der internationalen Klassiikation psychischer Störungen) zu erfassen, zwar gut gemeint 
und verfolgt ein richtiges Ziel, das Mattern4 wie folgt beschreibt: „Bei richtiger Anwendung der 
Kriterienkataloge muss der Mensch in Japan dieselben Kriterien für eine Psychose erfüllen wie 
in Deutschland. Die Erarbeitung dieser Kriterienkataloge wurde möglich, weil sie sich an der 
phänomenologischen Symptomatik orientieren und frühere Einteilungen, zum Beispiel nach 
der Ursache, vernachlässigen.“ 

Aber täuscht nicht eine derartige Klassiikation manchmal vielleicht einen höheren Grad von 
Genauigkeit vor, als der Sachverständige tatsächlich gewährleisten kann? 

Mattern5 räumt durchaus zutreffend ein: „Natürlich bleibt die Krankheitsdeinition in der Psych-
iatrie schwierig, da sie von Seiten des Arztes deskriptiv, aber durch Standardisierung kontrol-
lierbar ist, auf Seiten des Patienten jedoch auf Selbsterfahrung und Selbstzuschreibung beruht 
und damit einen individuellen Charakter erhält.“

Allerdings trifft für Betreuungssachen zu, was Oberloskamp6 einmal wie folgt formulierte: „Ge-
genstand des Verfahrens ist nicht die Krankheit oder Behinderung einer Person…Gegenstand 

4 in Schmidt/Bayerlein u.a. S. 214.

5 a.a.O S. 213.

6 zitiert nach Crefeld, Festschrift für Bienwald, 2006, S. 22 [S. 30].
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ist vielmehr ihre wenigstens partielle Unfähigkeit, mit den rechtsgeschäftlichen Anforderun-
gen des Alltags durchschnittlich gut fertig zu werden. Zur Beantwortung der Frage, ob diese 
Fähigkeit vorhanden ist, ist es nicht nötig, Krankheit oder Behinderung mit 100prozentiger 
Genauigkeit zu diagnostizieren. Es genügt, dass ein pathologisches Phänomen vorliegt, damit 
nicht andere Ursachen…. vorgeschoben werden….“

Wie gesagt gilt dies für Betreuungsverfahren; bei Unterbringungsverfahren hingegen wird man 
erhöhte Anforderungen auch an die medizinische Einordnung der Erkrankung stellen müssen, 
vor allem wenn die Freiheitsentziehung zur Ermöglichung einer Therapie befürwortet wird.

Es ist daher zwar vor diesem Hintergrund aus ärztlicher Sicht verständlich, wenn Gutachten 
vorsichtig relativierende Formulierungen enthalten. Aus juristischer Sicht sind aber derartige 
Aussagen jedenfalls dann problematisch, wenn sie dahingehend lauten, etwas könne nicht 
ausgeschlossen werden, oder aber bestimmte Fähigkeiten, namentlich die zur Bildung eines 
freien Willens, seien partiell oder zeitweilig nicht vorhanden. Eine derartige Diagnose mag für 
Therapiezwecke durchaus hinreichen, sie kann aber nicht genügen, um teilweise einschnei-
dende juristische Folgerungen wie Betreuerbestellung, Einwilligungsvorbehalt oder gar eine 
freiheitsentziehende Unterbringung hierauf zu stützen. 

VI. Ausschluss des Fähigkeit zur freien Willensbildung

1. Zentrales Feld

Gerade die Problematik des krankheitsbedingten Ausschlusses der Fähigkeit zur freien Wil-
lensbildung erweist sich als zentrales Feld, auf dem ärztliche Gutachten nicht immer ganz dem 
entsprechen, was Gerichte verlangen müssen (wobei ich als selbstverständlich voraussetze, 
dass wir die Diskussion nicht mit der modischen neurowissenschaftlichen Frage befrachten, ob 
es überhaupt einen „freien Willen“ im philosophischen Sinne gibt. Die Rechtsordnung benötigt 
dieses Konstrukt jedenfalls sowohl im Zivil- als auch im Strafrecht, der Gesetzgeber legt die 
Möglichkeit zu freier Entschließung als selbstverständlichen Regelfall zu Grunde). 

Zur Erinnerung: die Rechtsprechung des BayObLG hatte im Betreuungsrecht schon sehr früh 
auf dieses Kriterium abgestellt. Bereits in Entscheidungen aus dem Jahr 19937 hatte es für die 
Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts gemäß § 1903 BGB verlangt, dass der Betroffene 
aufgrund seiner psychischen Erkrankung seinen Willen nicht frei bestimmen könne, was letzt-
lich den Voraussetzungen der Geschäftsunfähigkeit nach § 104 Nr. 2 BGB entspricht. Auch 
für die Bestellung eines Betreuers hatte es bereits 19948 dieselbe Voraussetzung verlangt und 
damit ein klares Bekenntnis zur Achtung des Selbstbestimmung der Betroffenen abgelegt. Die 
beste Bestätigung für die Richtigkeit dieser seither in ständiger Rechtsprechung vertretenen 
Auffassung liegt darin, dass der Gesetzgeber seit 1.Juli 2005 unter inhaltlicher Bezugnahme 
hierauf diesen Grundsatz nunmehr in § 1896 Abs. 1a BGB verankert hat mit den Worten: „Gegen 
den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht bestellt werden“. Das heißt konkret: 
kraft ausdrücklicher gesetzlicher Regelung sind nunmehr zusätzlich zu den Feststellungen 

7 BayObLGZ 1993,18 = FamRZ 1993,600; BayObLGZ 1993,63 = FamRZ 1993, 851.

8 BayObLGZ 1994, 209 = BtPrax 1994 209.
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im Bereich von § 1896 Abs. 1 BGB auch solche zur Fähigkeit zur freien Willensbestimmung 
erforderlich. Der Auftrag an den Sachverständigen hat diesen Punkt mit zu umfassen.

2. Zweifelsfälle 

Leider lässt das Gesetz nach seinem Wortlaut nicht eindeutig erkennen, wie in Zweifelsfällen 
zu verfahren ist. Geht der Gesetzgeber vom Bestehen eines beachtlichen freien Willens als 
Normalfall aus? Muss der Sachverständige also nur Anhaltspunkte dafür suchen, ob dieser 
ausgeschlossen ist? Oder muss er die entsprechende Fähigkeit positiv feststellen mit der Folge, 
dass im Zweifel ein Betreuer auch gegen den Willen des Betroffenen ein Betreuer bestellt oder 
eine Unterbringung angeordnet werden könnte? Nicht zuletzt verfassungsrechtliche Argumen-
te sprechen für einzig eine überzeugende Lösung: ebenso wie die Geschäftsfähigkeit eines 
Volljährigen als Normalfall anzusehen ist und ihr Fehlen gesondert begründet werden muss, 
gilt das auch für die freie Willensbildung im hier interessierenden Zusammenhang. Die Fest-
stellungslast für ihr Fehlen trifft den Staat. Nicht etwa der Betroffene hat das Vorhandensein 
dieser Fähigkeiten nachzuweisen und im Zweifel eine ihn belastende gerichtliche Entscheidung 
hinzunehmen9. In diesem Sinne völlig zu Recht hat das OLG Köln10 entschieden: „Gegen den 
Willen des Betroffenen kann auch dann, wenn mit ihm wegen einer schwer wiegenden psychi-
schen Störung in Form einer ausgeprägten Behinderung der sprachlichen und nonverbalen 
Kommunikation (autistische Veranlagung) nur schwer eine Verständigung möglich ist, solange 
kein Betreuer bestellt werden, wie nicht festgestellt ist, dass er nicht in der Lage, ist seinen 
Willen zu bestimmen.“

Die Notwendigkeit, den Ausschluss der freien Willensbestimmung festzustellen, ist auch ein 
wichtiges Korrektiv zum Schutz vor nicht gerechtfertigten Unterbringungen. Auch hier hat 
die Rechtsprechung des BayObLG Maßstäbe gesetzt: eine Unterbringung zur Verhinderung 
einer Selbstschädigung infolge einer psychischen Erkrankung setzt voraus, dass der Betreute 
aufgrund der Krankheit seinen Willen nicht frei bestimmen kann11. Dies regelt das Gesetz nicht 
ausdrücklich, ergibt sich aber aus einer verfassungskonformen Auslegung, denn der Staat hat 
von Verfassungs wegen nicht das Recht, seine erwachsenen und zur freien Willensbestimmung 
fähigen Bürger zu erziehen, zu bessern oder zu hindern, sich selbst gesundheitlich zu schädi-
gen12. Solange ein Betroffener zur freien Willensbestimmung noch fähig ist, kann er trotz Vor-
liegens einer psychischen Anomalie und der Gefahr krimineller Handlungen nicht nach Art. 
1 BayUG untergebracht werden13. Der Persönlichkeitsstörung muss ein die Freiheitsentziehung 
rechtfertigender Schweregrad zu kommen. Handlungen, die eine Person in freier Verantwortung 
im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte vornimmt, rechtfertigen daher nicht die Unterbringung 
nach Art 1 BayUG14. Deshalb reicht auch der Umstand, dass jemand zu kriminellen Handlungen 

9 vgl. hierzu Knittel/Seitz BtPrax 2007, 18 [20].

10 FamRZ 2006, 889 [Ls.]

11 BayObLGZ. 1993, 18; FamRZ 2002, 908).

12 BVerfGE 22, 180 [219 f.] = NJW 1967, 1795; BayObLGZ 1993, 18 [19]; BayObLG NJW-FER 2001, 150; OLG München 
FamRZ 2005, 1196 [1197], OLG München Beschluss vom 13.10.2005 - 33 Wx 137/05.

13 BayObLG FamRZ 2002, 909.

14 BayObLG FamRZ 2002, 909.
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neigt, für sich genommen keinesfalls aus15. 

3. Bereichsbezogene Feststellung

Der Ausschluss der freien Willensbestimmung muss, wie gesagt, durch ein gerichtlich eingehol-
tes Sachverständigengutachten festgestellt werden. Liegen dem Gericht bei der Bestellung ei-
nes Betreuers gegen den Willen des Betroffenen nur Gutachten vor, denen zufolge dessen freie 
Willensbestimmung „eingeschränkt“ bzw. „zeitweilig ausgeschlossen“ ist, tragen diese ärzt-
lichen Diagnosen nicht die tatsächliche Feststellung des Gerichts, die freie Willensbestimmung 
des Betroffenen sei ausgeschlossen16. Die ärztlichen Beurteilungen müssen vielmehr ersehen 
lassen, in welchen Bereichen die freie Willensbildung des Betroffenen ausgeschlossen 
und der mit der Bestellung eines Betreuers zwangsläuig verbundene Eingriff in seine Auto-
nomie gerechtfertigt ist17. Das ist nicht etwa dann der Fall, wenn der Gutachter ausführt, die 
Handlungen und Entscheidungen des Betroffenen entsprächen „größtenteils nicht einer das 
vernünftige Für und Wider abwägenden Willensentscheidung, sondern unterliegen meistens 
affektiv gesteuerten, wenig durchdachten Impulshandlungen, so dass größtenteils von einer 
fehlenden Geschäftsfähigkeit ausgegangen werden muss“18. 

4. Gerichtliche Wertungen

Manchmal müssen dann allerdings auch gerichtliche Wertungen helfen, eine weniger geschick-
te Formulierung des Gutachtens zu überbrücken, wenn sein Ergebnis im übrigen hinlänglich 
ist: So in einem von unseren Senat entschiedenen Fall19, in dem der Leitsatz des Beschlusses 
lautete: „Ergibt sich aus dem Gutachten eindeutig, dass die langjährig schwerwiegend alko-
holabhängige Betroffene krankheitsuneinsichtig ist und krankheitsbedingt weitreichende zu-
kunftsorientierte Entscheidungen u. a. bezüglich ihrer Gesundheitsfürsorge nicht realitätsnah 
treffen kann, rechtfertigt das die Annahme des Ausschlusses der Fähigkeit zur freien Willensbil-
dung auch dann, wenn der Gutachter zusammenfassend ausführt, die Betroffene sei zur freien 
Willensbildung „nur bedingt in der Lage“. Freilich wäre es vorzugswürdig, wenn Gutachten auch 
insoweit hinsichtlich der Formulierung ihres Ergebnisses voll mit den tragenden Feststellungen 
des Sachverständigen übereinstimmen würden.

5. Freie Willensbestimmung

Für die Voraussetzungen der freien Willensbestimmung können keine anderen Grundsätze 
gelten als diejenigen, welche die Rechtsprechung herkömmlich für die Beurteilung der Ge-
schäftsfähigkeit im Rahmen von § 104 Nr. 2 BGB aufgestellt hat. Ein Ausschluss der freien 
Willensbestimmung liegt danach vor, wenn der Betroffene nicht im Stande ist, seinen Willen 
frei und unbeeinlusst von der vorliegenden geistigen Störung zu bilden und nach zutref-

15 BayObLG FamRZ 2002, 909.

16 BayObLG BtPrax 2004, 68.

17 BayObLG FamRZ 2001, 1100.

18 BayObLG a.a.O

19 OLG München BtPrax 2007, 218
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fend gewonnenen Einsichten zu handeln20. Maßgebend ist, ob noch eine freie Entscheidung 
aufgrund einer Abwägung des Für und Wider, eine sachliche Prüfung der in Betracht kommen-
den Gesichtspunkt und ein dementsprechendes Handeln möglich ist, oder ob der Betroffene 
infolge krankhafter Geistesstörung fremden Willenseinlüssen unterliegt bzw. sein Wille durch 
unkontrollierte Triebe und Vorstellungen beherrscht wird21. Entscheidend ist in jedem Fall der 
Ausschluss der Möglichkeit der freien Willensbildung. Dass der Betroffene zur Kundgabe ei-
nes Willens fähig ist, steht der Annahme der Voraussetzungen der Geschäftsunfähigkeit nicht 
entgegen22. Allerdings genügen bloße Willensschwäche und leichte Beeinlussbarkeit nicht. 
Die freie Willensbestimmung muss vielmehr vollständig ausgeschlossen sein. Auch das bloße 
Unvermögen, die Tragweite einer Erklärung zu ermessen, reicht nicht aus. Wer seinen Willen 
frei bestimmen kann, aber mangels verstandesmäßiger Fähigkeit schwierigere Fragen nicht 
beantworten kann, und auch die Bedeutung und Folgen seiner Erklärung nicht zu beurteilen 
vermag, ist nicht geschäftsunfähig. Auch bei der Altersdemenz kommt es entscheidend darauf 
an, ob die geminderte geistig / seelische Leistungsfähigkeit die Freiheit des Willensentschlus-
ses beeinträchtigt23.

Hierin liegt eine in der Praxis nicht ganz selten zu beobachtende Schwäche von Sachverständi-
gengutachten. Allein aus kognitiven Einschränkungen des untersuchten Betroffenen, die noch 
dazu mit häuig standardisierten Methoden ermittelt werden (Bedeutung von Sprichwörtern, 
Name des Bundeskanzlers, Unterschied See / Fluss, Abzählen von 100 minus 7 und Ähnliches), 
wird auf die Unfähigkeit zur freien Willensbildung geschlossen. Beobachtet wurde auch schon 
die gutachterliche Feststellung, der Betroffene sei geschäftsunfähig, der an wesentlich spä-
terer Stelle die Ausführung des Sachverständigen folgte, es fehle auch an der Fähigkeit zur 
freien Willensbestimmung. Eine solche Methode ist bedenklich, weil sie Zweifeln Raum gibt, 
ob dem Sachverständigen wirklich der Maßstab bewusst ist, nach dem er beides beurteilt.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Naturgemäß setzt freie Willensbestimmung auch die 
grundlegende Fähigkeit zur Orientierung voraus, etwa in Fragen von Gesundheit, Aufenthalt und 
Vermögen. Fehlt es hieran, zum Beispiel bei weit fortgeschrittener Demenz, wird man nicht mehr 
von autonomer Willensbildung sprechen können. Jedoch sollte diese Fähigkeit nicht vorschnell 
bei beginnenden kognitiven Einschränkungen abgesprochen werden. Die Problematik zeigt 
sich an folgendem Beispiel: Ein Sachverständiger bescheinigt einer 75 jährigen Betroffenen 
mit „beginnendem demenziellen Syndrom“ den Ausschluss der Fähigkeit zur freien Willens-
bildung und damit auch die Geschäftsunfähigkeit. Gleichwohl teilt die Betreuerin zeitnah zur 
Gutachtenerstellung mit: die Betroffene habe selbst, ohne sie zu fragen, durch Auftrag an die 
Bank Wertpapiere aus ihrem Depot verkauft, um ihr erheblich ins Minus geratenes Girokonto 
zu decken. Ist solches Verhalten typisch für einen geschäftunfähigen Menschen? Hier sind 
Anfragen an die gutachterlichen Kriterien erlaubt, ja geradezu notwendig.

6. Mangelnde Einsicht

20 BGH NJW 1996,916 [918].

21 RGZ 103, 399 [401].

22 BGH a.a.O.

23 BayObLG FamRZ 2003, 391; OLG Düsseldorf FamRZ 1998, 1064 [1065].
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Im Bereich der Gesundheitsfürsorge beruht die Ablehnung der Betreuung häuig auf man-
gelnder Einsicht in die Erkrankung oder ihren Schweregrad. Das muss sich nicht immer auf 
die psychische Erkrankung als solche beziehen; eine 45 jährige Frau mit einem schizophrenen 
Krankheitsbild, die zugleich die Gefährlichkeit ihres bereits Metastasen bildenden Brustkarzi-
noms nicht erkennt, ja schlicht ihre Erkrankung leugnet, ist natürlich durch fehlende Einsicht 
akut lebensgefährdet. 

Hier zeigt sich zugleich die ganze Tragweite des Problems: Ein geistig gesunder Volljähriger, 
der in klarer Erkenntnis seiner Krebserkrankung eine aussichtsreiche Chemotherapie ablehnt, 
kann nicht gegen seinen Willen behandelt werden. Wie verhält es sich aber mit derjenigen 
schizophren Betreuten, die dem Richter nach dessen Schilderung des Ernstes ihrer Erkrankung 
unter dramatischen lebensbedrohenden Folgen entgegenhält: das sei alles Unsinn, sie könne 
das nicht mehr hören, das seien deutsche Krankheiten, wie man ihr in der Schweiz gesagt habe, 
was deutsche Ärzte sagen, sei sowieso Unsinn? Ein klarer Fall von doppelter fehlender Einsicht 
- sowohl in die psychische Erkrankung als auch in die massive Gefahr für die körperliche Ge-
sundheit, für das Leben schlechthin. Beantragt der Betreuer eine geschlossene Unterbringung, 
um durch Behandlung der psychischen Krankheit zugleich Einsichts- und Therapiebereitschaft 
bezüglich der Krebserkrankung zu fördern, kann das Gericht wohl nicht umhin, dies zumindest 
für begrenzte Zeit zu genehmigen, nämlich auf der Grundlage des § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB.

Derselbe Eingriff wäre freilich unzulässig gegenüber demjenigen Betroffenen, der seine Krebs-
erkrankung kennt und offenbar weiß, dass er ohne gezielte Therapie nur noch begrenzte Zeit 
zu leben hat, dies jedoch ausdrücklich in Kauf nimmt, etwa weil er die Chemotherapie mit ihren 
Belastungen und Nebenwirkungen mehr fürchtet als das baldige schmerzhafte Ende ohne 
Behandlung. Eine solche Sicht mag dem Außenstehenden vielleicht unvernünftig erscheinen. 
Besonders Ärzte werden dazu neigen, sie für sehr unvernünftig zu halten. Aber das Ergebnis 
der freien Willensbildung wird nicht allein dadurch in Frage gestellt, dass wir uns mehrheitlich 
vielleicht anders entscheiden würden. 

Allerdings ist es aber wohl verbreitete Erscheinung, dass Mediziner dazu neigen, diejenigen 
Patienten für einsichtig und damit einwilligungsfähig zu halten, die ihren Rat befolgen und umge-
kehrt. Oder um es mit einem beliebten englischen Fachbegriff auszudrücken: Einem Patienten 
wird umso eher eine freie Willensbildung bescheinigt, je mehr „compliance“ er zeigt.

7. „ Freiheit zur Krankheit“

Damit ist zugleich das vielen Ärzten als Reizthema geltende Schlagwort der „Freiheit zur Krank-
heit“ angesprochen. Es indet sich an prominentester Stelle in einer Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts aus dem Jahre 198124 zum baden-württembergischen Unterbringungs-
recht in folgendem Zusammenhang: „Die Fürsorge der staatlichen Gemeinschaft schließt auch 
die Befugnis ein, den psychisch Kranken, der infolge seines Krankheitszustands und der damit 
verbundenen fehlenden Einsichtsfähigkeit die Schwere seiner Erkrankung und die Notwendig-
keit von Behandlungsmaßnahmen nicht zu beurteilen vermag oder trotz einer solchen Erkennt-
nis sich infolge der Krankheit nicht zu einer Behandlung entschließen kann, zwangsweise in 

24 BVerfGE 58, 208
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einer geschlossenen Anstalt unterzubringen, wenn sich dies als unumgänglich erweist, um eine 
drohende gewichtige gesundheitliche Schädigung von dem Kranken abzuwenden. Dass dies 
nicht ausnahmslos gilt, weil schon im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bei we-
niger gewichtigen Fällen eine derart einschneidende Maßnahme unterbleiben muss und somit 
auch dem psychisch Kranken in gewissen Grenzen die „Freiheit zur Krankheit“ belassen bleibt, 
drängt sich auf. Wo hier die Grenzen eines zulässigen Eingriffs verlaufen, ist nicht zu entschei-
den. Denn das Unterbringungsgesetz erlaubt die Anstaltsunterbringung ohnehin nur, wenn der 
Kranke für sich gefährlich oder ohne Anstaltsplege der Gefahr ernster Gesundheitsschädigung 
ausgesetzt ist (§ 3 Abs. 1 Satz 1 UG). Mit diesen tatbestandlichen Voraussetzungen wahrt das 
Gesetz den Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit.“

In dieser Entscheidung sind damit auch schon wesentliche verfassungsrechtliche Prüfsteine 
für die Anordnung oder Genehmigung einer geschlossenen Unterbringung eines psychisch 
kranken Menschen angesprochen.

8. Erforderlichkeit / Tatsachenbenennung

Der Gedanke der Verhältnismäßigkeit ist eng verknüpft mit der Erforderlichkeit, die das gesam-
te Betreuungsrecht einschließlich des Unterbringungsrechts durchzieht, allerdings mit einem 
wesentlichen Unterschied: die Notwendigkeit der Bestellung eines Betreuers für die einzelnen 
in Betracht kommenden Aufgabenkreise vermag zumeist der Richter selbst zu beurteilen, dem 
das Gutachten bereits die psychische Krankheit und die hierdurch verursachten Deizite des 
Betroffenen hinreichend überzeugend dargelegt hat, wenngleich selbstverständlich auch ärztli-
che Empfehlungen für den Umfang von Aufgabenkreisen der Betreuung durchaus sinnvoll sind. 
Denn die Frage, welche Aufgaben für den Betroffenen zu regeln sind und ob andere Hilfen eine 
rechtsgeschäftliche Vertretung erübrigen können, liegt regelmäßig auf tatsächlichem Gebiet. 
Sie lässt sich vor allem mit Erkenntnissen beantworten, die der Richter zum Beispiel aus einem 
Sozialbericht der Betreuungsbehörde oder auch aus Mitteilungen von Angehörigen gewinnen 
kann. 

Anders ist dies bei den Voraussetzungen der geschlossenen Unterbringung. In diesem Be-
reich liegen leider auch die größten Schwachstellen ärztlicher Gutachten und dementspre-
chend der Entscheidungen der Tatsachengerichte, die sich unkritisch auf sie stützen. Denn 
zur Feststellung, für den Betreuten bestehe aufgrund seiner Krankheit die Gefahr, dass er sich 
selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt, genügt nicht die bloße 
Behauptung einer ohne die Unterbringung bzw. Heilbehandlung bestehenden Eigen- bzw. 
Selbstgefährdung. Gutachten und gerichtliche Entscheidungen müssen konkrete Tatsachen 
benennen, aus denen sich Art und Umfang sowie die Wahrscheinlichkeit der gesundheitlichen 
Selbstschädigung ergeben. Auch insoweit setzen die verfassungsrechtlichen Schranken einer 
freiheitsentziehenden Unterbringung zugleich Maßstäbe für die Aufklärung des Sachverhalts 
und damit für eine hinreichende tatsächliche Grundlage der richterlichen Entscheidung. Sind 
die Tatsachen, die ein Arzt bei der Feststellung einer Suizidgefahr zugrunde gelegt hat, in ihrem 
Gehalt unklar und in ihrer Aussagekraft für die Ernsthaftigkeit von Drohungen ungewiss, darf 
sich jedenfalls das Landgericht als Beschwerdeinstanz hiermit nicht begnügen. Da ihm, anders 
als dem Erstrichter, ein längerer Zeitraum für Ermittlungen zur Verfügung steht, muss es sich 
nähere Kenntnis über die Umstände der betreffenden Äußerungen verschaffen, insbesondere 
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darüber, wie die jeweils angesprochenen Personen die Ernsthaftigkeit der Äußerungen selbst 
eingeschätzt haben25. Ich darf einmal aus einem Beschluss meines Senats26 zitieren, der die ty-
pische Problemstellung erörtert, die sich für das Gericht der weiteren Beschwerde häuig stellt: 
„Weder das Vormundschaftsgericht noch das Beschwerdegericht haben …konkrete Umstände 
für die Annahme aufgezeigt, dass die Betroffene sich erheblichen gesundheitlichen Schaden 
im Sinne des § 1906 Abs. 1 Nr. 1 BGB zufügt, wenn die Unterbringung und die in ihrem Rahmen 
beabsichtigte, von der Betroffenen jedoch abgelehnte Medikation unterbleibt. Die schriftliche 
Äußerung des Bezirkskrankenhauses …, auf die sich das Vormundschaftsgericht stützt, be-
schränkt sich auf die Wiedergabe des Gesetzeswortlauts, ohne Tatsachen zu benennen, worin 
die erhebliche gesundheitliche Selbstschädigung (die zugleich erwähnte Fremdschädigung ist 
im Rahmen der zivilrechtlichen Unterbringung ohnehin nicht tatbestandsmäßig) bestehen soll. 
Dafür reicht es nicht, dass die manische Phase der Betroffenen sich möglicherweise bei weiterer 
Verweigerung der ärztlicherseits für erforderlich gehaltenen Medikamente verlängert. Aus den 
sachverständigen Äußerungen ist nicht ersichtlich, welche gesundheitlichen Konsequenzen 
sich hieraus für die Betroffene ergeben können. Die landgerichtliche Entscheidung hält insoweit 
rechtlicher Nachprüfung ebenso wenig stand. Sie wiederholt die Darlegungen des behandeln-
den Arztes in der Anhörung …und macht sich diese zu Eigen. Auch hier fehlt es an konkreten 
Tatsachen, welcher gesundheitliche Schaden über die erneute manische Auslenkung hinaus 
durch ein Absetzen der Medikamente außerhalb der Unterbringung eintreten würde. Weder der 
Anhörung noch dem sonstigen Akteninhalt lässt sich entnehmen, dass die chronische Krankheit 
der Betroffenen sich durch den erneuten Ausbruch erheblich verschlimmert hat oder verschlim-
mern wird …Die wiederholt verwendete Floskel von der „Eigen- und Selbstgefährdung“ liefert 
auch hier keine ausreichende Begründung für die Unterbringung. Auch im Fall eines wiederholt 
untergebrachten Betroffenen darf sich die Begründung nicht auf formelhafte Wendungen 
beschränken, sondern muss die Tatbestandsvoraussetzungen im jeweiligen Einzelfall durch 
die Angabe von Tatsachen konkret nachvollziehbar machen“. 

Die Problematik tritt aber nicht nur bei Unterbringungen zur Vermeidung einer Selbstschädigung 
auf. Auch solche Unterbringungsmaßnahmen, die im Sinne von § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB eine 
notwendige Heilbehandlung ermöglichen sollen, bedürfen einer präzisen Darlegung hinsichtlich 
ihrer Voraussetzungen in Gutachten und Entscheidung. Denn eine solche Unterbringung ist nur 
zulässig, wenn sie sich als unumgänglich erweist, um eine drohende gewichtige gesundheit-
liche Schädigung von dem Kranken abzuwenden27. Auch insoweit gilt wieder, dass auch dem 
psychisch kranken Menschen in gewissen Grenzen die Freiheit zur Krankheit belassen bleiben 
muss28. (Die differenzierte Rechtsprechung zur Trunksucht, die für sich genommen nicht als 
psychische Krankheit gilt, so dass hierauf nicht ohne weiteres Betreuerbestellung und Unter-
bringung gestützt werden können, darf ich als bekannt voraussetzen).

Nicht selten inden sich zu den Voraussetzungen der Unterbringung zum Zweck der Heilbe-
handlung leider nur sehr sparsame Ausführungen, welche die Entscheidung kaum tragen. 
Beispielhaft sei aus dem schon erwähnten Beschluss meines Senats folgendes zitiert: „Eine 

25 BayObLG Beschluss vom 15.5.2003-3Z BR 104/03 - zit. nach juris.

26 OLGMünchenBtPrax2006,36.

27 BayOLGZ 1999, 24 = RuP 1999,179; BayObLG FamRZ 2000, 1537.

28 BayObLG FamRZ 2002, 908 unter Hinweis auf BVerfG NJW 1998, 1774 [1778].
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Heilbehandlung ist im Sinne des § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB notwendig, wenn andernfalls dem 
Betroffenen erhebliche Gesundheitsgefahren drohen ….Zwar schließt allein der Umstand, dass 
bei der Betroffenen bereits eine Chroniizierung des Krankheitsbildes eingetreten ist, die Not-
wendigkeit einer Behandlung nicht aus, da auch bei chronischen Krankheitsbildern eine weitere 
Verschlimmerung eintreten und zu irreversiblen Schäden führen …Tatsächliche Feststellungen 
hierzu enthalten aber weder die gerichtlichen Entscheidungen noch sind sie dem sonstigen 
Akteninhalt zu entnehmen.“

Von besonderer und Bedeutung für die Gutachten- und Genehmigungspraxis ist eine neuere 
Entscheidung des BGH vom 23.01.200829 zur Unzulässigkeit einer Unterbringung, die le-
diglich dem Ziel einer Zwangsbehandlung dienen soll. in dieser wird ausgeführt: „Aus dem 
Umstand, dass die Erzwingung medizinischer Maßnahmen gegen den Widerstand des Betrof-
fenen nur im Rahmen einer vom Vormundschaftsgericht genehmigten freiheitsentziehenden 
Unterbringung zulässig ist, darf freilich nicht …gefolgert werden, dass eine freiheitsentziehende 
Unterbringung immer schon dann vom Betreuer konsentiert und nach § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB 
vom Vormundschaftsgericht genehmigt werden darf, wenn eine medizinische Maßnahme not-
wendig ist, aber nur gegen den Widerstand des Betroffenen durchführt werden kann. § 1906 
Abs. 1 Nr. 2 BGB verlangt nicht nur, dass die medizinische Maßnahme als solche notwendig 
ist. Die freiheitsentziehende Unterbringung muss vielmehr auch ihrerseits - und zwar tatsäch-
lich - erforderlich sein, damit die medizinische Maßnahme durchgeführt werden kann. Sie ist 
in diesem Sinne erforderlich, wenn zu erwarten ist, dass der Betroffene sich ohne die freiheits-
entziehende Unterbringung der erforderlichen medizinischen Maßnahme räumlich - also etwa 
durch Fernbleiben oder „Weglaufen“ - entzieht. Umgekehrt begründet die Erforderlichkeit der 
medizinischen Maßnahme ebenso wie die Erforderlichkeit, den dieser Maßnahme entgegen-
stehenden Willen des Betroffenen zu brechen, für sich genommen noch keine Notwendigkeit, 
den Betroffenen freiheitsentziehend unterzubringen - also etwa auch dann, wenn der Betroffene 
sich der Maßnahme zwar physisch widersetzt, sich ihr aber nicht räumlich entzieht. Die ge-
genteilige Argumentation würde dazu führen, bereits aus der Notwendigkeit einer Zwangsbe-
handlung die Zulässigkeit einer freiheitsentziehenden Unterbringung herzuleiten. Ein solches 
…Verständnis ist mit dem Wortlaut der Regelung, der die Zulässigkeit einer freiheitsentzie-
henden Unterbringung an ein doppeltes Notwendigkeitskriterium knüpft (die Unterbringung 
muss erforderlich sein, weil eine medizinische Maßnahme notwendig ist und ohne die Unter-
bringung faktisch nicht durchgeführt werden kann), nicht vereinbar. Es widerspricht auch dem 
Schutzzweck der Norm, die eine freiheitsentziehende Unterbringung keineswegs immer schon 
dann eröffnen will, wenn diese - etwa mangels jeder „Weglaufgefahr“ - unnötig ist und lediglich 
die rechtlichen „Rahmenbedingungen“ für eine notwendige Zwangsbehandlung schaffen soll.“

Der BGH verkennt dabei nicht, dass diese engen Voraussetzungen der freiheitsentziehen-
den Unterbringung die Möglichkeit begrenzen, einen Betroffenen gegen seinen Willen medizi-
nisch zu behandeln. Er sieht aber aufgrund der geltenden Gesetzesfassung und der fehlenden 
Zwangsbefugnisse des Betreuers gegenüber dem Betroffenen keine andere Entscheidungs-
möglichkeit. Nachdem der Gesetzgeber in Kenntnis der Problematik hierauf bisher nicht re-
agiert habe, müssten dies die Gerichte respektieren.

29 BGH FamRZ 2008, 866 = RuP 2008, 123.
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Die aufgezeigten Beispiele aus der Rechtsprechung mögen verdeutlichen, welche Anforderun-
gen an die zugrunde liegenden Feststellungen in psychiatrischen Sachverständigengutachten 
aus der Sicht der Rechtsprechung gestellt werden müssen. Gerade ein Senat wie der unter 
meinem Vorsitz, der für Betreuungssachen aus ganz Bayern zuständig war, sieht natürlich 
im Laufe der Zeit eine ganze Bandbreite von Gutachten. Sie reichen von „vorzüglich“ bis zu 
lückenhaft und inhaltlich problematisch.

Ich darf an dieser Stelle bemerken, dass es nach meinem Selbstverständnis und dem meiner 
Senatskollegen nicht Aufgabe eines Gerichts der weiteren Beschwerde ist, auf wirkliche oder 
vermeintliche Mängel im Gutachten zu lauern, um darauf möglichst eine Aufhebung zu stützen. 
Wenn die gerichtliche Entscheidung zu einem insgesamt zutreffend erscheinenden Ergebnis 
kommt, kann man zuweilen auch über gewisse Schwächen eines Gutachtens hinwegsehen, 
sofern die für die Prüfung des Rechtsmittels erforderlichen Tatsachenfeststellungen sich aus 
dem Akteninhalt insgesamt entnehmen lassen. Gleichwohl ist die Qualität der Gutachten, wel-
che die Gerichte bei ihren Entscheidungen in Betreuungs- und Unterbringungssachen zugrunde 
zu legen haben, ein zentraler Punkt, auf den die Justiz Wert legen muss.

VII. Abschluss
Und um ein ernstes Thema nicht ganz ernst zu beenden, möchte ich mit zwei kurzen Anekdoten 
schließen, die ich im Laufe der Zeit den Akten entnommen habe und die auch den Blickwinkel 
der Betroffenen auf die Gutachten etwas beleuchten können:

• In einem Betreuungsverfahren aus dem nordbayerischen Raum für einen noch relativ jun-
gen Mann, der ohne einer wesentlichen Beschäftigung nachzugehen, zumeist bei seinen 
Eltern herumhing, hatte der Gutachter den Betroffenen als „antriebsarm“ beschrieben. 
Im richterlichen Anhörungsprotokoll fand sich dann wörtlich folgende Formulierung: „Der 
Betroffene fragte mich, was antriebsarm bedeute. Ich erklärte ihm, umgangssprachlich 
heiße dies, dass er den Arsch nicht hoch bekomme“. 

•  Und in einem weiteren richterlichen Vermerk ebenfalls aus dem Fränkischen über einen 
Anruf des Betroffenen hieß es: „Der Betroffene beschwerte sich darüber, dass ihn der 
Gutachter als „verfettet“ bezeichnet habe. Aufgrund seiner Größe und seines Gewichts 
stimme das aber nicht. Der Altbundeskanzler Kohl sei dreimal so schwer wie er. Schon 
das zeige, dass das Gutachten falsch sei.“

Diese beiden Beispiele mögen zugleich die schmale Gratwanderung des Sachverständigen 
gegenüber dem Betroffenen zwischen Verständlichkeit und Vermeidung von Empindlichkeiten 
kennzeichnen.
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Prüfsteine für Sachverständigengutachten in Betreuungs- 
und Unterbringungssachen aus Sicht der Rechtsprechung

Dr. Bernhard Knittel

1. Vorfeld der Begutachtung

1.1. Gerichtlicher Gutachtenauftrag

  „Formblatt“ kritisch hinterfragen (gilt sowohl für Richter als auch Gutachter)

  Auftrag soweit wie möglich individuell fassen und auffassen

1.2 Qualiikation des Gutachters

(BayObLGZ 1986, 214, 227 und 1993, 63/65 m. w. N.; BayObLGZ 1997, 206 = RuP 1998, 108)

• Psychiater, zumindest Arzt mit psych. Erfahrungen

• Nervenärzte

• Amtsärzte mit psych. Vorbildung

• Landgerichtsärzte

• Klinikärzte (Assistenzärzte nur mit eigenverantwortlicher Billigung Ltd. Arztes)

(nicht ohne weiteres Ärzte im öffentl. Gesundheitswesen)

Im Zweifel: Qualiikation im Gutachten darlegen!

1.3 Beschluss über Begutachtung Betroffenem bekannt geben

(dieser muss wissen, dass und von wem er begutachtet wird)

1.4 Erteilung an anonymen Gutachter (bei Klinikaufenthalt)

Stets ist eine bestimmte natürliche Person als Gutachter zu bestellen. Der Gutachtenauftrag 
darf nicht an ein Institut oder eine Klinik als solche gerichtet sein (OLG Düsseldorf FamRZ 1989, 
110; Damrau/Zimmermann Betreuungs-und Unterbringungsrecht, 3. Aul., § 68b FGG Rn. 7). 
Da der Richter aber bei größeren psychiatrischen Kliniken nicht von vornherein wissen kann, 
welcher dort tätige Arzt im konkreten Fall als Sachverständiger infrage kommt, empiehlt sich, 
bei der Aktenzuleitung eine Rückmeldung vorzusehen, z.B. durch eine vorbereitete Postkarte, 
auf der die Person des vorgesehenen Gutachtens dem Gericht mitgeteilt wird. Anschließend 
sollte der Beschluss über die Begutachtung entsprechend ergänzt und insbesondere dem 
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Betroffenen mitgeteilt werden.

1.5 Befreiung von Schweigeplicht (bei behandelndem Arzt als Gutachter!)

Von der Einholung eines Gutachtens gemäß § 70 e FGG hat das Gericht den Betroffenen bereits 
vor der Untersuchung oder Befragung durch den Sachverständigen zu unterrichten. Soll 
der behandelnde Arzt als Sachverständiger das Gutachten erstatten, so muss der Betroffene 
bei der Befunderhebung wissen, dass dieser ihm als Sachverständiger gegenübertritt (Kam-
mergericht, FamRZ 2008, 813, siehe auch oben 1.31 )

Wird der behandelnde Arzt als Sachverständiger bestellt, sind bei der Behandlung erhobene 
Befunde nur dann verwertbar, wenn der Betroffene den Sachverständigen von der ärztlichen 
Schweigeplicht entbunden hat (Kammergericht, FamRZ 2007, 1043 m.w.N.)

1.6  Zeitnahe Gutachtenerstellung nötig 

(insbesondere bei Unterbringungen, BayObLG FamRZ 2004, 1064)

2. Gutachten für Betreuung

2.1 Feststellung psychischer Krankheit oder geistig/seel. Behinderung (§ 1896 Abs. 1 BGB)

Für Betreuung: Krankheit als solche und ihre Auswirkungen (vgl. 2.3) wichtig, weniger die höchs-
te Genauigkeit des festgestellten Krankheitsbildes

2.2 Krankheitsbedingte Unfähigkeit zu freier Willensbestimmung (§ 1896 Abs. 1a BGB)

• Muss bei Betreuung, Einwilligungsvorbehalt oder Unterbringung gegen Willen des 
Betroffenen positiv festgestellt werden

  freier Wille = Regelfall  Ausnahme feststellungsbedürftig

 Zweifel gehen zugunsten des Betroffenen

• Eindeutige Feststellungen notwendig

 „zeitweilig“, „größtenteils“, „meistens“ usw. reicht nicht!, sofern nicht tatsächlich abgrenz-
bar:

 z.B. Vermögensbelange: ja, Gesundheitsfragen: nein
  allgemeine Gesundheit: ja, psychische Erkrankung: nein

1 Anm. der Redaktion: s. BGH.........................
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• Voraussetzungen wie bei Geschäftsunfähigkeit (§ 104 Nr. 2 BGB)

Wichtig: „geschäftsunfähig“ wird von Betroffenen als diskriminierende
Etikettierung empfunden  Gesetz und Rspr. vermeiden möglichst begrifliche Gleichsetzung
 
Gleichwohl stimmen tatsächliche Voraussetzungen der Unfähigkeit zu freier Willensbildung und 
der Geschäftsunfähigkeit überein, vgl. BayObLG FamRZ 1997, 244; zur Entwicklung der Rspr. 
hierzu eingehend Knittel, BtG, § 1896 IV Rn. 15c.

(= Unvermögen, Willen frei und unbeeinlusst von Dritten bzw. der vorliegenden geistigen Stö-
rung zu bilden und nach zutreffend gewonnenen Einsichten zu handeln, vgl. BGH NJW 1996, 
918)

 nicht: im GutA Unfähigkeit zur freien Willensbildung und Geschäftsunfähigkeit wie völlig 
zusammenhanglose Kategorien behandeln

Beispiel: „GutA S. 5 Betr. kann freien Willen nicht bilden!
  GutA S. 8 Betr. ist übrigens auch geschäftsunfähig!“

 bloß kognitive Deizite des Betroffenen rechtfertigen nicht unbedingt den Schluss auf 
die Unfähigkeit zu freier Willensbildung! Nähere Begründung notwendig!

„Die Feststellung, dass der Betroffene zu einer freien Willensbestimmung nicht in der Lage ist, 
setzt konkrete Ausführungen zu den tatsächlichen Auswirkungen der Erkrankung beim 
Betroffenen voraus. Bloße Feststellungen zu den allgemeinen Folgen einer Krankheit ohne 
konkreten Bezug zum Betroffenen genügen nicht“ (OLG München FamRZ 2006, 440).

Problem zur Geschäftsunfähigkeit bei Vollmachten: 

 Betr. hat Vollmacht erteilt! z. Z der Erteilung noch geschäftsfähig?
 Rückschauende Diagnose der Geschäftsunfähigkeit unterliegt strengen Anforderungen.

  partielle Geschäftsfähigkeit möglich:
 (z.B. - schwierige Grundstücksgeschäfte, Finanzen: nein;
  Vertrauen in Angehörige, Wissen und Wollen allgemeiner 
Rechtsfolgen der Vollmacht: ja, vgl. OLG München BtPRax 2009, 240 und 2010, 36).

2.3 Deizite des Betroffenen im Hinblick auf notwendige gesetzliche Vertretung durch Betreuer 
feststellen

wegen   
• der Erforderlichkeit der Betreuung
• des Umfangs der Aufgabenkreise.

Auswirkungen der Krankheit im rechtlichen Alltag? Folgen für Handlungsfähigkeiten konkret 
darstellen (u. a. durch wertende Beurteilung vorhandener Sozialberichte, Angehörigen- oder 
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Betreuermitteilungen, 

sofern Betroffene hierzu rechtliches Gehör hatte!

3. Gutachten zur Unterbringung

3.1 Psychische Erkrankung (§ 1906 I BGB)

auch: auf Geistesschwäche oder Sucht beruhende psychische Störung (Art 1 BayUG)
Möglichst genaue Beschreibung des Krankheitsbildes erforderlich; strenger als für Betreuung, 
wegen

• Eingriff in Freiheitsgrundrecht
• (bei Therapieprognose) Notwendigkeit der Maßnahme.

3.2. Unfähigkeit zur freien Willensbestimmung (wie zu 2.2.)

3.3 Unterbringung zum Schutz vor Selbstschädigung (§ 1906 I Nr. 1 BGB)

Allgemeine Überlegungen reichen nicht: Bezug zur individuellen Krankheitssituation des Be-
troffenen herstellen und begründen!

• Konkrete Gefahr der krankheitsbedingten Selbsttötung oder 
• konkrete Gefahr schwerer gesundheitlicher Schäden, z.B. Weglaufen in verwirrtem Zu-

stand (OLG München FamRZ 2006, 1228 [Ls.]; FamRZ 2006, 63 [Ls]), Gefahr der Selbst-
verstümmelung, Nichteinnahme lebenswichtiger Medikamente. 

• Zur Vermeidung von krankheitsbedingt unkontrollierter Alkohol- oder sonstiger Sucht-
mittelaufnahme nur, wenn konkrete erhebliche Gefahren drohen, etwa lebensgefährliche 
Alkoholexzesse (BayObLG FamRZ 1999, 306); Leberkoma, Delir, innere Blutungen wg 
Osesophagusvarizen etc.

Beachte: Begriff Fremdgefährdung zur Begründung zivilrechtl. Unterbringung nach § 1906 
irrelevant (anders nach Art. 1 BayUG)

3.4 Unterbringung zum Zweck der Heilbehandlung (§ 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB)

1. Heilbehandlung etc. notwendig

Auch zur Behandlung der sog. Anlasserkrankung (= Krankheit, die Anlass für die Errichtung der 
Betreuung war); aber: Verhältnismäßigkeitsgrundsatz!
 Drohender Gesundheitsschaden muss so gewichtig sein, dass er den mit der Unterbrin-
gungsmaßnahme verbundenen Freiheitseingriff rechtfertigt; konkrete Gefahr der (weiteren) 
Chroniizierung der Krankheit genügt
(OLG Brandenburg BtPrax 2007, 223f; OLG Schleswig FGPrax 2005, 136) 

 Abwägung des therapeutischen Nutzens der Behandlung gegen Gesundheitsschäden bei 
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deren Unterbleiben, auch psychische Auswirkungen der Unterbringung (vgl. BGH NJW 2006, 
1277 [1278]).

Sachverständiger: muss für das Gericht nachvollziehbar darlegen 

• welche Gesundheitsschäden bei Unterbleiben der Behandlung konkret zu erwarten sind, 
z.B. auch weitere Chroniizierung; 

• den therapeutischen Nutzen der medikamentösen oder sonstigen Behandlung; ggf. prä-
zise Fragestellung des Gerichts erforderlich, auch in Anhörung des SV; nicht ausreichend, 
Behandlung aus ärztlicher Sicht wünschenswert und indiziert (OLG München RuP 2007, 
195).

Gericht: Abwägung des Gewichts des bei Unterbleiben der indizierten Heilbehandlung konkret 
drohenden Gesundheitsschadens gegen deren therapeutischen Nutzen; Rechtfertigung des 
Freiheitseingriffs darlegen (OLG München vom 07.12.2007 - 33 Wx 257/07, zit. nach juris).

2. Unterbringung tatsächlich für med. Maßnahme erforderlich

Erwartung, dass sich Betroffener ansonsten der Behandlung räumlich entzieht 

(vgl. BGH BtPrax 2008, 115f): freiheitsentziehende Unterbringung nicht schon dann zulässig, 

wenn medizinische Maßnahme notwendig, aber nur gegen den Widerstand des Betroffenen 

durchführbar; 

 Zwar Zwangsbehandlung bei zulässiger Unterbringung nach § 1906 Abs. 1 Nr. 1 BGB recht-
mäßig, nicht aber Unterbringung nur zum Zweck der Zwangsbehandlung.

Abgrenzung:

• Betr. erhält auf geschlossener Station tagsüber unbegrenzt unbegleiteten Ausgang, kehrt 
stets zurück, verweigert aber indizierte medikamentöse Behandlung: Unterbringung un-
zulässig.

• Betr. entzieht sich ohne geschlossene Unterbringung der medikamentösen Behandlung 
durch Weglaufen: Unterbringung zulässig.

Problem: 

Depotmedikamente! Ist Unterbringung für Zwischenzeiträume z.B. zwischen Spritzen wirklich 
notwendig?

3. Fehlende Einsicht des Betroffenen 

Betroffener kann aufgrund psychischer Krankheit etc. die Notwendigkeit der Unterbringung 
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nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln.

Die fehlende Einsicht/Steuerungsfähigkeit muss sich auf die Notwendigkeit der medizinischen 
Maßnahme beziehen (vgl. BGH NJW 2006, 1277 ff; BtPrax 2008, 115f): Die medizinischen Vo-
raussetzungen der Unfähigkeit sind vom SV nachvollziehbar darzulegen.

3.5 Unterbringung wegen Fremdgefährdung (Art 1 Abs. 1 BayUG)

1. Psychische Erkrankung oder einer auf Geistesschwäche oder Sucht beruhenden psychi-
schen Störung (zum Begriff BayObLG FGPrax 2002, 91). 
-zur psychischen Störung infolge Alkoholsucht BayObLGZ 1986, 224 [228]- 

in einem die Freiheitsentziehung rechtfertigenden Schweregrad (BVerfG NJW 1984, 1806, 
BayObLGZ 1999, 216 [218]). 

2. Kausalität dieser Erkrankung (BayObLGZ 2001, 352) für die Gefährdung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung, 

Feststellung anhand konkreter Tatsachen 
z.B. Suizidgefahr: wie konkret ist die Gefahr des Eintritts und der Verschlimmerung einer depres-
siven Phase der Erkrankung und wie konkret und wahrscheinlich ist die Gefahr der Selbsttötung 
(OLG München vom 14.2.2007- 33 Wx 261/06)?

3. Feststellungen zum Fehlen der freien Willensbildung (BayObLG FGPrax 2002, 91) 

Die Erkrankung muss die Einsichts-, Urteils- oder Steuerungsfähigkeit so erheblich beein-
trächtigen, dass der Betroffene seinen Willen in Bezug auf ein die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung gefährdendes Verhalten nicht mehr frei bestimmen kann.
 Handlungen, die eine Person in freier Verantwortung und im Vollbesitz ihrer geistigen 
Kräfte vornimmt, rechtfertigen nicht die Unterbringung nach Art. 1 UG (BayVfGHE 41, 151 
[155, 157]; vgl. auch BayObLGZ 2001, 352 [355] und FamRZ 2002, 909 [910]). 

Dass eine Person zu kriminellen Handlungen neigt, genügt für sich genommen keinesfalls 

(BayObLG FGPrax 2002, 91 [92]).

4. Mildere Mittel als die Unterbringung geeignet und ausreichend, die festgestellte Ge-
fährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu verhindern? 
(BVerfG NJW 1998, 1774 [1775]). 

 5. Feststellungen zur notwendigen Dauer der Unterbringung 
(vgl. BayObLG vom 1.8.1996, 3Z BR 173/96 zit. nach juris) 

4. Nach Erstattung des Gutachtens 

Rechtzeitige (vor Anhörung) und vollständige Bekanntgabe an Betroffenen darf nur aus-
nahmsweise unterbleiben (OLG München FamRZ 2006, 440)

Diagnostik im betreuungsgerichtlichen Verfahren
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Maßstab: Gefahr erheblicher gesundheitlicher Beeinträchtigung!
(vgl.§ 69a II FGG für Entscheidungsgründe) 

Muss vom Sachverständigen konkret dargelegt werden -nicht schon: „Befürchtete Verstim-
mung des Betroffenen“, „Verminderte compliance“

Wenn ausnahmsweise geboten:
Gericht muss zur Wahrung des rechtlichen Gehörs unbedingt Verfahrenspleger bestellen, 
dem GutA zu übermitteln ist (BayObLG FamRZ 1993, 1489/190; OLG München a.a.O).

Diagnostik im betreuungsgerichtlichen Verfahren
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Inklusion und Kommunikation

Prof. Dr. Guntram Platter

I. Ausgangserwägungen

Zwei Begriffe prägen diesen Beitrag, und diese Begriffe heißen „Inklusion“ und „Kommunikation“. 
Es wird darum gehen, was Inklusion mit Kommunikation zu tun haben könnte, was beide Begriffe 
für die rechtliche Betreuung bedeuten könnten. Auch soll es darum gehen, was die Vereinten 
Nationen eigentlich mit „Inklusion“ meinen. Denn Inklusion ist ja eigentlich eine Übersetzung aus 
dem Englischen. Der englische Begriff lautet „inclusion“, und oft, wenn englische Begriffe ins 
Deutsche sozusagen hineinwandern, geht es manchmal darum, die Dinge nicht eigentlich sagen 
zu müssen, oder die Dinge treffsicherer sagen zu können, weil das Deutsche keinen adäquaten 
Begriff dafür hat, oder es geht darum, einen Systembegriff aus einem anderen Kulturkreis – eben 
dem amerikanischen in diesem Falle – für unser System zu reklamieren. Man kennt ja den Begriff 
„lean management“ oder etwa „Servicepoint“ – und da fallen einem auch sogleich diese Service-
points ein, die eigentlich „Durchgangsverhinderungspunkte“ sind.

Auch ist wichtig, ob die Begriffe, so wie sie in der Behindertenrechtskonvention stehen, überhaupt 
für unser Klientel in Frage kommen, wenn es sich nicht ohnehin um Menschen mit Behinderung 
handelt, die in der rechtlichen Betreuung sind - und da insbesondere Menschen mit geistiger 
Behinderung. Denn die Menschen mit geistiger Behinderung haben ja ganz oft schon eine ganze 
Welt, die die Träger der Wohlfahrtsplege um sie herum gestrickt haben. Diese Welt gibt es dann 
zum Beispiel in wunderbaren Gegenden, da gibt es schöne Bäume, Seen und Landschaften, und 
ansonsten gibt es da eigentlich nicht besonders viel. Allerdings: es kommt vor, dass dort plötz-
lich ein Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung am Horizont auftaucht. Das heißt im 
Klartext: dort inden weder Teilhabe, noch Normalität, noch Inklusion statt. Aber: die Menschen 
sind da im Prinzip alle gut untergekommen.

Wir müssen also über diese gesellschaftspolitische Dimension dieses Begriffes unbedingt nach-
denken. Und dies soll vor allem auch mit der Überlegung geschehen, ob die Idee der Inklusion für 
unsere Arbeit mit rechtlich betreuten Menschen überhaupt relevant ist, und inwiefern sie nutzbar 
gemacht werden kann. 

II. Die Behindertenrechtskonvention

Wenn wir diese ernst nehmen, dann müssen wir uns intellektuell und politisch ziemlich umo-
rientieren. Ich gebe ein kleines Beispiel dafür: das Land Brandenburg überlegt jetzt, welche 
Gesetzgebung im Kultusbereich verändert werden muss, wenn es diese Konvention umsetzen 
möchte. Es könnte zum Beispiel bedeuten, dass es in Zukunft keine extra Schulen für Menschen 
mit Behinderung mehr gibt. In Südtirol gibt es auch solche Schulen nicht, denn dort nehmen 
„normale“ Schulen Menschen mit Behinderung in „normale“ Klassen auf. 

Wenn wir dann den so verstandenen Begriff der Inklusion mit dem der Kommunikation verbinden, 
dann werden wir sicher mit dem Gesetzgeber darüber sprechen müssen, den Betroffenen, den 
Verwandten, mit den Lobbyisten usw. Das heißt, dass es dann recht schwierig werden könnte, 
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wenn wir Inklusion verständlich machen wollen. Und wir können sogleich zur Kenntnis nehmen, 
dass der Begriff der Inklusion zu allererst ein politischer Begriff ist. Wenn wir diese Begriffe in 
unserem Titel also zusammen bringen, dann sind wir mitten in politischer Kommunikation. Und 
da heißt es dann stets, dieses Politische verständlich zu machen, zum Beispiel mit einem Abge-
ordneten aus dem Sozialausschuss. Und will man etwas Politisches durchsetzen, das auch noch 
neu ist, dann muss man stets mit den „Aber-Rossen“ rechnen, die diese Idee im Handumdrehen 
vernichten wollen.

Wenn man zum Beispiel bedenkt, dass bereits in den sechziger Jahren in den Niederlanden fast 
jedes öffentliche Gebäude behindertengerecht errichtet worden war, mussten wir in Deutschland 
zur Kenntnis nehmen, dass, obwohl ganz viele Menschen das Problem kennen, es noch min-
destens 20-30 Jahre gedauert hat, bis sich diese Idee in den Planungen öffentlicher Gebäude 
verwirklichen konnte. 

III. Inklusion versus Integration

Von Integration ist schon seit einigen Jahren immer wieder die Rede. Die Idee der Integration hat 
angesichts der zunehmenden Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund ungefähr in den 
siebziger Jahren Einzug in das deutsche Schulsystem gehalten. Man spricht von Integrations-
kindergarten, Integrationsklassen, usw.. 

Obwohl Integration gescheitert ist, taucht er in der Diskussion über Inklusion wieder unvermittelt 
auf. In der deutschen Übersetzung der Behindertenrechtskonvention hat die deutschsprachige 
Übersetzungskommission den englischen Begriff der Inklusion mit Integration übersetzt, wobei 
nicht wirklich klar ist, ob dies ein versehentlicher oder absichtlicher Übersetzungsfehler ist. Die 
UN hat diese Übersetzung jedenfalls nicht freigegeben. Die UN besteht auf dem Begriff „Inklu-
sion“.

Während es bei unserem Klientel um Menschen geht, die die rechtliche Betreuung nutzen, so 
geht es ursprünglich in der Behindertenrechtskonvention um Menschen mit Behinderungen. 
Diese Mengen könnten sich teilweise überschneiden. Wenn wir von Behinderung sprechen, 
geht es um körperliche, geistige und auch seelische Behinderung. Entstanden ist der Begriff 
Inklusion aber vielmehr für Kinder und ihre schulischen Möglichkeiten und Bildungschancen. 
Leider sind die Begriffe Inklusion und Integration, mit dem sich inzwischen fast jeder dritte Kin-
dergarten brüstet, sozusagen verbraucht. Denn inden Begriffe dieser Art erst einmal den Weg in 
die politische Debatte, dann sind sie in der Regel schon derart weichgespült, dass die politische 
Intention kaum noch erkennbar ist und oft kaum noch jemand genau weiß, was damit gemeint 
sein könnte. Es gibt sozusagen eine „Lebensgeschichte der Begriffe“. Die Begriffe werden aus 
ernsten Problemen heraus gebildet und verwässern zunehmend, bis sie in der Politik verenden. 
Da gibt es viele Beispiele, die sich anführen ließen: „biologisch“, „nachhaltig“, „bürgerorientiert“. 
Eine große Lebensmittelkette führt inzwischen sogar die Marke „Bio Bio“. Und spritfressende 
Limousinen heißen „eco“, und man spottet inzwischen, dass eine konservative Partei „ergrüne“.
 
Schauen wir uns nun einmal die Lebensgeschichte des Begriffs Inklusion an. Ein Blick in Ritters 
Wörterbuch der Philosophie gibt folgende Hinweise: Die erste Idee dieses Begriffes als politi-
scher Begriff hatte schon Thomas Hobbes, der die philosophische Frage stellte, unter welchen 
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Voraussetzungen eine soziale Ordnung möglich sei. Und allein schon diese Überlegung ist wie 
eine Autobahnauffahrt, die uns den Weg weist: „Da geht es lang!“ Wenn wir nämlich den Begriff 
der Inklusion verwenden, dann sind wir schon auf der gesellschaftspolitischen „Autobahn“. Die 
ursprüngliche Idee des Begriffs ist allerdings eine mathematische. Georg Kontor hat als Mathe-
matiker den Begriff beschrieben als einen logischen Begriff.

Inklusion ist aber auch ein mineralogischer Begriff, wie man ihn sich im Naturkundemuseum in 
Berlin an in Bernstein eingeschlossenen Mücken betrachten kann. Und da wird auch die Idee des 
Einschließens ganz augenfällig deutlich. Max Weber schließlich nutzt diesen Begriff soziologisch 
bzw. kulturhistorisch. Es geht dabei um die Kultur und ihre Inklusion in das gesellschaftliche 
Dasein. Emile Durkheim nutzt den Begriff der sozialen Integration und hat damit den Begriff In-
tegration auf das Soziale uminterpretiert. Siegmund Freud unterscheidet zwischen Person und 
Gesellschaft. Georg Simmel zum Beispiel befasst sich mit dem Geld und der Gesellschaft und 
den Flüssen des Geldes, Jürgen Habermas befasst sich mit Lebenswelten, einem Begriff, der 
eigentlich von Henri Bergson stammt. Karl Raimund Popper hat diesen Begriff weiter entwickelt 
und unterscheidet zwischen Welt 1, 2 und Welt 3. Und diese drei Welten müssen sich gegenseitig 
„inkludieren“. Dabei gibt es natürlich Probleme. Nehmen wir einmal an, es gäbe ein Finanzamt 
und es gäbe einen Steuerzahler, dann stellt sich in der Tat die Frage, wer da wen inkludiert. Niklas 
Luhmann nun aber nimmt die Gesellschaft als Systeme an, wobei die Exklusion eine normale 
systemstabilisierende Konstante ist. 

IV. Deinition

Inklusion ist ein Vorgang, der mit zunehmender gesellschaftlicher Differenzierung einhergeht. In-
klusion meint die Einbeziehung bislang ausgeschlossener Akteure aus ihrem Bezugssystem. Dies 
geschieht durch ein System aber nicht von selbst, sondern eher dann, wenn das System wieder 
einmal mehr Energie benötigt. Ein System, das sich selbst erst einmal genügt, inkludiert nicht. 

Inklusion ist auch Sozialisation. Die Idee ist, dass Objekte in eine Gesellschaft – also ein spezielles 
System - hinein geboren werden: möglicherweise ist jemand in einem bayerischen Dorf geboren 
worden, und da passiert sicher etwas anderes mit ihm, als wenn er in Berlin geboren wäre. Denn 
es ist nicht ohne Wirkung, wo hinein jemand geboren wird. Und er muss aber auch in einem Pro-
zess der Sozialisation in das, was um ihn herum ist, hineinwachsen.

Inklusion ist sozusagen ein Prozess oder etwa eine aktive Konstruktionsleistung. Alle beteiligten 
Systemelemente müssen da irgendwie mitmachen. Die Frage ist zum Beispiel, was Kinder in der 
Schule lernen sollten. Es könnte sein, dass man in der Schule Lesen und Schreiben lernen sollte. 
Die Kinder nun müssen während ihrer Schulzeit dieses Lernen selber wollen und auch aktiv tun. 
Das heißt, dass wir eine Verklammerung von Vergesellschaftungs- und Individuierungsprozes-
sen haben. Die Subjekte müssen sich Sozialräume schaffen und eine Ich-Identität herausbilden. 
Wenn wir dabei an Menschen mit geistiger Behinderung denken, ist das gar nicht so einfach.

Inklusion als erkenntnistheoretische Idee wäre dann, dass die Verschiedenheit – also die Hete-
rogenität – und die Individualität – also die Einzigartigkeit – verschmelzen. Da könnte man fast 
sagen, dass das ein dialektischer Prozess wäre. Da wäre zum Beispiel das Kind als These und 
die Schule als Antithese, und das „gebildete“ Kind die Synthese. Ganz so wie wenn wir Wasser 
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nehmen, dazu etwas Saft geben und aus Beidem eine Schorle entsteht. Natürlich ist das nicht 
so banal, wenn wir dies auf behinderte Menschen beziehen. Aber wir können trotzdem überle-
gen, dass, wenn es behinderte Menschen gäbe, und wenn es eine barrierefreie Welt gäbe, beide 
sozusagen inkludiert wären. 

Dabei müssen wir natürlich über dem Begriff der Behinderung noch sehr intensiv nachdenken, 
der ja in der englischen Sozialpädagogik nicht die negative Konnotation hat, die er im Deutschen 
hat: nämlich dass der „Behinderte“ behindert ist. Das Englische nennt Behinderung „handicap“. 
Dieser Begriff stammt aus dem Lateinischen und dem Germanischen: „handi-„  von Hand, und 
das „-cap“ von capere = fangen. Die Idee des Begriffes ist also, dass jemand, der behindert ist, 
in seinem Körper, in seiner „Hand“ von derselben gefangen ist. Menschen mit Behinderung sind 
aber nicht nur in sich selbst gefangen, sondern auch in ihrer Umgebung nicht frei. Und deswegen 
haben auch die Behindertenverbände den Begriff der Inklusion in die Behindertenrechtskonven-
tion als politische Forderung eingebracht.

Mit Inklusion meint die Konvention dabei nicht einfach die Assimilation = Anpassung, sondern 
eine echte Pluralisierung. Eine Assimilation ist, wenn etwas in etwas hinein kommt, und dann 
einfach durch Anpassung „verschwindet“. Bei der Idee der Pluralisierung jedoch geht es um Viel-
falt. Diese Vielfalt ist aber nicht einfach das, was wir zum Beispiel „multikulturell“ nennen. Denn 
in dem so verstandenen „Multikulturellen“ leben viele verschiedene Kulturen einfach kontaktlos 
nebeneinander her. Und so bezeichnet der Begriff „Multi-kulti“ eigentlich eine Exklusion. Das 
kann man sich schön in Berlin Kreuzberg anschauen, wo viele Welten völlig losgelöst voneinander 
nebeneinander existieren.

Inklusion ist dann das Ergebnis der Dialektik von Gleichheit und Verschiedenheit als Grundigur 
inklusiver Pädagogik. Das Verschiedene bleibt also nicht einfach nur nebeneinander, sondern 
auch die nicht behinderten Menschen dürfen die Rollstuhlrampe heraulaufen. Und so ist In-
klusion auch ein pädagogischer Fachbegriff. Dabei geht es um Relexion, um überhaupt zu 
verstehen, „was mit dem anderen ist“. Wenn man zum Beispiel sagt „die Amerikaner“, und man 
mit Amerikanern eine ganz bestimmte Vorstellung verbunden hatte, dann kann es sein, dass 
man, wenn man einmal in Amerika zu Besuch gewesen ist, „die Amerikaner“ ganz anders sieht, 
als das vorher der Fall gewesen ist. Insofern hat man ein neues Bild im Kopf und ist damit etwas 
mehr gebildet. Dadurch könnte es sein, dass man das Fremde als normaler erlebt. Und so geht 
es auch Menschen, die sich mit Menschen mit Behinderung beschäftigen, wenn sie das zunächst 
oft fremd erscheinende „Sein“ dieser Menschen schließlich für völlig normal halten. Man kennt 
zum Beispiel als eines der Symptome bei Menschen mit geistiger Behinderung, dass sie mit 
ihrer körperlichen Nähe und Distanz Schwierigkeiten haben können, aber diejenigen, die das 
gewohnt sind, haben damit eigentlich eher kein Problem. Menschen aber, die dieses möglicher-
weise etwas anders Sein nicht akzeptieren wollen, so wie zum Beispiel manchmal Eltern, und 
die eigentlich darunter leiden, dass ihr Kind geistig behindert ist, bestehen mitunter darauf, dass 
auf dem Sommerfest einer Einrichtung gerade ihre Kinder wie an einer „normalen“ Schule zum 
Abschluss des Schuljahres ein Theaterstück „normal“ aufführen. Und das ist im tiefsten Sinne 
eigentlich Separation und gerade nicht Inklusion. Wenn man nun aber – und das wäre ja immerhin 
eine gute Idee – ein Theaterstück aufführen würde, und dann den ein oder anderen Menschen mit 
geistiger Behinderung oder seelischer Behinderung mitspielen ließe, dann wäre das Inklusion. 
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Das heißt, dass wir zunächst einmal eine Differenz haben. Jetzt geht es darum zu schauen, ob es 
diese Differenz, so wie wir sie empinden, überhaupt gibt. 

V. Was bringt Inklusion für die rechtliche Betreuung?

Bevor das heutige Betreuungsrecht in Kraft gesetzt wurde, hat man ja im allgemeinen Sprachge-
brauch in solchen Fällen eine Entmündigung erwirkt. Entmündigung war Separation. Die Idee der 
Vormundschaft bzw., nachdem auch dieser Begriff nicht mehr der aktuelle Begriff ist, also die Idee 
der Betreuung heißt eigentlich, dass ein Mensch, wenn er möglicherweise Gedächtnisstörungen 
hat, jemanden an die Seite gestellt bekommt, dem er trauen kann, und der ihm treu ist. Inklusion 
ist dann die Form, und Integration ist dann der Prozess. Diese Differenz ist dann eigentlich die 
Idee. Ohne die Differenz gibt es keine Inklusion, und auch kein sonstiges.

Was aber bringt uns Inklusion? Zunächst bringt Inklusion Erkenntnis, denn nach der Inklusi-
on ist die Welt nicht mehr dieselbe. Und ich gewinne neue Perspektiven. In der systemischen 
Familientherapie zum Beispiel geht es vor allen Dingen darum, wenn die, die diese Therapie 
machen, im Verlaufe der Therapie immer mehr Handlungsmöglichkeiten erhalten. Manchmal 
fragen Menschen, die zur Paartherapie kommen, ob sie sich trennen sollten oder nicht. Diese so 
generalisierte Entgegensetzung könnte man ja möglicherweise sogar als inhaltliche Denkstörung 
bezeichnen. Man könnte aber auch die Beziehung völlig neu deinieren und sich einmal der Frage 
widmen, welcher der Partner denn eigentlich welche Beziehung mit wem überhaupt gerne haben 
würde. Möglicherweise könnten beide Partner ihre Ideen inkludieren und in ihrer Beziehung leben-
dig werden lassen, die dann womöglich völlig anders aussehen könnte, als sie es bisher gedacht 
hatten. Insofern wäre Inklusion natürlich auch ein klares Ergebnis eines „besseren“ Lebens. Es 
wäre dann durch Inklusion ein neues Ergebnis entstanden.

In Holland hat man zum Beispiel ein Wohngebiet gebaut, das eigentlich ein ganz normales Wohn-
gebiet ist. Einige Straßenzüge sind aber so gebaut, dass einerseits Menschen mit Demenz dort 
nicht verloren gehen können, sie aber andererseits durchaus das Gefühl haben können, in einem 
völlig normalen Dorf zu wohnen. Die Menschen mit Demenz, die dort wohnen, haben also aus 
Ihrer Sicht einen völlig normalen Zugang zu dem, was man „community facilities“ nennt. Inklusion 
überwindet also Separation und Integration. Wenn wir wie oben schon von Integration reden, 
dann gehen wir davon aus, dass es Menschen gibt, die einen bestimmten Bedarf haben, und 
die mit diesem Bedarf irgendwie integriert werden müssen. Da gibt es in Berlin Kreuzberg zum 
Beispiel Schulen mit 30 Kindern, von denen 22 zu integrieren sind. Dass das unmöglich ist, liegt 
auf der Hand. Was politisch auch nicht korrekt ist, ist zu sagen, das Problem der Integration 
sei ein Bildungsproblem. Integrative Pädagogik also gliedert das Aussortierte wieder ein. Und 
deswegen ist es ja eigentlich auch so fatal mit der Übersetzung der Konvention, wenn dort der 
Begriff Inklusion mit Integration übersetzt wird. Denn der Inklusiongedanke überwindet diese 
Struktur und diese Idee.

Ein Beispiel dafür ist auch die Diagnose ADHS, die allzu häuig gestellt wird, und die meistens 
eine ruhigstellende Medikation zur Folge hat. Eine junge Mutter hatte sich mit dieser Diagnose 
und dem Hinweis der Schule, dass ihr Kind nicht „normal“ sei, abgefunden. Sie folgte aber der 
Empfehlung, andere Institutionen zu befragen, um das Kind testen zu lassen. Dabei stellte sich 
heraus, dass ihr Kindes ein ganz „normales“, wenn auch recht lebhaftes Kind war. Die Reaktion 
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des Systems Schule auf diese Lebhaftigkeit war aber Stigmatisierung (ADHS), Abwertung („nicht 
normal“) und vor allem Separation (Verweis in die Sonderschule). Wenn nun aber die Schule 
um das Kind herum so gestaltet werden könnte, dass dieses Kind seine Lebendigkeit ausleben 
könnte, dann müssten wir das Kind weder stigmatisieren, noch diagnostizieren, sondern könnten 
es inkludieren. 

VI. Inklusion und Exklusion

Das Gleiche gilt selbstverständlich, wenn wir von „behindert“ und „nicht behindert“ sprechen. 
Dieser Gedanke hat inzwischen auch in das ICF (International Classiication of Functions) Einzug 
gehalten. Während bisher Behinderung in die ICD (International Classiication of Deseases) als 
Krankheit gelistet wird, fragt das ICF nach den Fähigkeiten desjenigen, der ganz offensichtlich 
nicht die Fähigkeiten allesamt an den Tag legt, die wir für „normal“ halten. Es wird dann nicht 
gefragt, was jemand nicht kann, sondern was jemand kann. Das kann man auch gut beobachten, 
wenn man in Einrichtungen der Wohlfahrtsplege schaut, in denen möglicherweise einige junge 
Männer wohnen, die eigentlich auch gerne das tun würden, was junge Männer in ihrem Alter sonst 
auch gerne tun – zum Beispiel sich einmal austoben. Beantwortet wird dieses Bedürfnis dann 
oft mit dem, was man Tagesstruktur nennt. Tagesstruktur ist dann oft das Wichtigste, was aus 
heilpädagogischer Sicht immer wieder als erstes genannt wird. Und wenn man dann über Werte 
spricht, dann werden Werte genannt wie Sauberkeit („neudeutsch“ Hygiene), Ordnung, Disziplin 
und Pünktlichkeit – eben die preußischen Tugenden. Aber wo läßt der junge Mann seine Kräfte?

Wenn wir alles zusammenfassen, können wir sagen, dass wir hierzulande eine ausgeprägte Kultur 
der Separation haben. Wir haben integrative Kindertagesstätten, Integrationsklassen in Schulen, 
Tage der offenen Türen bei Trägern der Wohlfahrtsplege und Einrichtungen der Behindertenhilfe. 
Die Kinder kommen in die Kindertagesstätte, die Schüler in die Schule, nach der Schule kommt 
man in den Betrieb, wo man die meiste Zeit seines Lebens verbringt, nach dem Arbeitsleben geht 
man in die Rente, danach ins Altenheim. In all diesen Einrichtungen ist es die Regel, dass sich 
Menschen nicht begegnen – mit Ausnahme derjenigen, die in einer gleichen Lebenssituation sind 
wie sie selbst. Wir separieren bzw. exkludieren ganze Lebensabschnitte als Grundprinzip unseres 
gesellschaftlichen Lebens. Wir exkludieren sogar in Integrationsschulen, indem wir innerhalb 
von Integrationsgruppen wieder neue Förderbereiche bilden. Und diese Separation geht immer 
„nach unten“. Niemand kommt auf die Idee, einmal einen Förderbereich für die guten Schüler 
einzurichten. Das, was wir Integration nennen, bezieht sich immer auf das vermeintlich Schwa-
che, respektive nicht „Normale“. Integration hat dann das Ziel, dass das Schwache nicht auffällt. 

Inklusion ist also nicht Separation, nicht Exklusion, nicht Integration. Inklusion ist Partizipation, 
Ressourcenorientierung und Empowerment. 

VII. Inklusion und rechtliche Betreuung

Inklusion ist eigentlich kein rechtlicher Begriff. Er hat keine juristische Dimension. Der Begriff der 
Inklusion und auch die Idee der Inklusion sind in unserem Recht überhaupt nicht vorgesehen. Und 
doch können wir Inklusion auf die rechtliche Betreuung anwenden. Wenn wir uns nur erinnern, 
dass die Ausgangssituation für Inklusion die Differenz ist, dann könnten wir die rechtliche Betreu-
ung betrachten als das Management dieser Differenz. Man könnte das mit dem englischen Wort 

Inklusion



-138-

„diversity management“ bezeichnen. Rechtliche Betreuung würde dann den rechtlich Betreuten 
in der Differenz zu den Institutionen, Organisationen, Situationen, „Normalität“ usw. managen. 
Das wäre die Vorstufe zur Inklusion. 

Wenn wir diese Gedanken ernst nehmen, dann können wir zur Kenntnis nehmen, dass in Deutsch-
land durch das moderne Betreuungsrecht immerhin die Idee Wirklichkeit werden kann, dass wir 
alles, was wir in diesem Sinne des diversity managements tun können, um des Betreuten willen 
tun. Insofern ist zwar der Betreute selbst nicht inkludiert, aber indem, dass wir die Differenz ma-
nagen, inkludieren wir ihn jetzt endlich mit.

VIII. Kommunikation

Kommunikation in der rechtlichen Betreuung ist eine Herausforderung der dritten Art. Denn alles, 
was öffentlich in diesem Zusammenhang kommuniziert wird, ist Text, der dem Gesetz entlehnt ist. 
Normalerweise kann ein juristisch nicht versierter Mensch diese Texte so gut wie nicht verstehen. 
Wichtig ist es also, diese rechtlichen Texte ganz allgemein verständlich zu formulieren. Zuerst 
aber ist einmal wichtig, den Begriff der Kommunikation selbst zu klären. Drei Elemente hat dieser 
Begriff. Zunächst ist da einmal das „con-“, das wir aus den Begriffen Konirmation, Konzeption, 
Kommunion usw. kennen. Dieser Begriff heißt eigentlich, dass etwas gemeinsam passiert. Übrig 
bleibt „-munikation“. Hier steckt auch das lateinische Wort municipium drin. Da es sich um ein 
lateinisches Wort handelt, schauen wir einmal darauf, welche Ortschaftstypen die Römer hatten. 
Da gab es zum Beispiel „vicus“ = das Dorf, es gab „oppidum“ - hiermit war gemeint die befestigte 
Grenzstadt, es gab  „urbs“ = die Hauptstadt Rom, und es gab „municipium“, die mit einer Mauer 
umgebene Stadt. 

Und immer, wenn ich eine Mauer auf ein freies Feld setze, dann habe ich ein Drinnen und ein 
Draußen. Kommunizieren heißt dann eigentlich, etwas innerhalb dieser Mauer hereinholen. Wenn 
zum Beispiel jemand sagt: „Ich liebe dich!“, dann ist die richtige Antwort vielleicht nicht: „Das 
inde ich aber gut!“, sondern derjenige, der das gesagt hat, möchte doch eigentlich hören: „Ich 
dich auch.“ Im ersten Fall inden Sie sofort, dass derjenige sie nicht liebt, erst im zweiten Fall sind 
Sie seiner sicher. Eigentlich will man mit der Ansage: „Ich liebe dich!“ sich der Liebe des anderen 
vergewissern. Und so heißt „communicare“ schon bei Lukrez, dem lateinischen Dichter, „sich 
vergewissern“. Ich will mich vergewissern, dass der andere auch so denkt wie ich. Das ist die 
eigentliche Idee von Kommunikation überhaupt.

Der weitere Gedanke der Kommunikation ist, dass der andere auch machen soll, was ich will, und 
zwar genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. 

Dieses „Einfangen in das Gemeinsame“ – also das, was Kommunikation will – ist bei der rechtli-
chen Betreuung besonders schwierig. Denn wie inde ich denn heraus, was denn eigentlich dem-
jenigen, der rechtlich betreut wird, besonders wichtig ist? Natürlich muss ich irgendwas machen, 
das ist mein Auftrag. Aber was ich machen muss, muss erst noch geklärt werden und sollte zu 
dessen Schutz und Wohlergehen geschehen. Was aber dessen Wohlergehen ist, das muss erst 
noch geklärt werden. Nehmen wir einmal den Fall, Sie wären rechtlicher Betreuer in dem Bereich 
Gesundheit, und jemand läge im Sterben. Wir wissen dabei, dass das Sterben schon 14 Tage vor 
dem eigentlichen Tod beginnen kann. Und jetzt sagt der Sterbende: „Ich will nach Hause!“ Da 
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muss man dann über das Wohlergehen durchaus nachdenken. Immer wieder gibt es Menschen, 
die dann dazu neigen, zu sagen, dass derjenige doch besser im Krankenhaus oder im Altenheim 
bleiben solle. In dem Zusammenhang könnte man auch ruhig einmal über Inklusion nachdenken, 
die ja dann erfüllt wäre, wenn er denn tatsächlich bei sich zuhause würde sterben können. Und 
dass er zuhause sterben will, könnte sogar derjenige äußern, der Gedächtnisstörungen hat.

Nun sind rechtliche Betreuer gegenüber dem Betreuten stets in einer komplementären Kommu-
nikationssituation. Die rechtlichen Betreuer haben Erfahrung und Wissen, kennen die Gesetze, 
während dies die Betreuten oft nicht haben. Die Schnittmenge des Wissens zwischen uns und 
dem Betreuten ist minimal. Das liegt allein schon an der Begriflichkeit, die wir laufend verwenden, 
und dann verstehen uns die betreuten Menschen einfach nicht. Und wenn ein Mensch etwas 
nicht versteht, dann fühlt er sich möglicherweise hillos, und dann wird er möglicherweise auch 
aggressiv. Und diese Situation müssen rechtliche Betreuer verstehen, die Reaktion des Betreuten 
und seine Verhaltensweisen.

Komplementarität bedeutet, dass wir im Grunde als Betreuer immer sozusagen „von oben herab“ 
mit den Betreuten sprechen. Das können dann Sätze sein wie: „Das müssen Sie doch einsehen, 
Frau Müller!“ Und da ist natürlich die Frage, was in der Kommunikation mit den beiden passiert. 
Wir können festhalten, dass die Kommunikation durch nicht realisierte Komplementarität eigent-
lich gescheitert ist. Und wir können fast sagen, dass, wenn wir es mit erwachsenen Menschen 
zu tun haben, die beispielsweise Gedächtnisstörungen haben, wir sehr schnell in die Situation 
kommen, als rechtliche Betreuer in nicht gelingender Weise zu kommunizieren, weil wir der Kom-
plementarität aufsitzen. Denn es ist ganz schwer, dieses Über- und Unterordnungsverhältnis mit 
den rechtlich betreuten Menschen zu überwinden. Wenn der Polizist hingegen kommt, nachdem 
man geblitzt worden ist und angehalten wurde, dann sind wir die kleinen, braven Bürger und set-
zen uns nicht nach hinten ins Auto hinein und sagen, dass der Fahrer irgendwie verschwunden 
sei. Dieses Überordnungsverhältnis gilt einfach – wir akzeptieren es einfach. 

Für die betreuten Menschen aber ist es oft ein Problem, dass sie plötzlich in diesem Über- und 
Unterordnungsverhältnis stehen. Denn sie haben ja ihr Leben lang gelebt und ihren Mann oder 
ihre Frau gestanden, alles Mögliche gemacht und sind eigentlich aus ihrer Sicht eigentlich nicht 
hilfebedürftig. Gerade im ersten Stadium der Alzheimer Demenz ist eines der Symptome das, 
was wir „Bagatellisierung“ nennen. Kleine Vergesslichkeiten werden abgetan, andere werden 
beschuldigt, möglicherweise diese kleinen Dinge weggelegt zu haben, die man sucht usw.. Und 
das kann manchmal über Monate hinweg so ablaufen, und dann kommen wir, und sagen, dass 
derjenige schon wieder etwas vergessen habe. Dann haben wir wieder diese Komplementarität 
erzeugt. Denn nur der, der darüber steht, darf sich erlauben, zu sagen, dass der andere schon 
wieder etwas vergessen habe. Schließlich folgern wir daraus noch, dass derjenige nun der Hilfe 
bedürfe.  

Jetzt aber könnten wir uns einmal überlegen, wie es dem Betreuten bei dieser Gelegenheit geht. 
Denn wir können davon ausgehen, dass wir sozusagen generell, mindestens aber systembe-
dingt mit demjenigen in dieser Weise kommunizieren. Der Betreute fühlt sich dann herabgesetzt, 
fühlt sich zu etwas gezwungen und empindet dies als ungerecht, fühlt sich einsam, vergisst es 
möglicherweise, wer ihm was gesagt hat, was er jetzt machen sollen und was nicht, und er muss 
alles wieder neu lernen. Und in einer solchen Situation werden die Menschen dann auch leicht 

Inklusion



-140-

aggressiv. Auch haben diese Menschen oft das Gefühl, dass mit ihnen etwas geschieht, was sie 
einfach nicht begreifen. Dann fühlen sie sich sehr schlecht und werden ebenfalls aggressiv. Und 
wenn sie dann die Ursache ihres Unwohlseins beim rechtlichen Betreuer sehen, dann kann es 
durchaus sein, dass sie diesen beschimpfen, ihm die Schuld für ihr ganzes Unglück geben und 
auch nicht die Dinge tun, die ihnen empfohlen werden.

Da die rechtlichen Betreuer stets als diejenigen auftreten müssen, die sagen, was gemacht wird, 
haben sie natürlich auch in den Medien nicht gerade die besten Karten. In der Regel oder zumin-
dest ganz oft werden rechtliche Betreuer von den Medien als die Bösen vorgeführt, die den armen 
Betreuten zwingen zu Dingen, die er nicht will. Und dies alles einmal ganz davon abgesehen, dass 
rechtliche Betreuer eine Sparidee der Justiz- und Sozialverwaltungen ist, ohne wirklich staatliche 
Gewalt zu haben. Von der Bevölkerung aber werden sie ganz natürlich als solche angesehen.

IX. Verständlich machen, aber wie? 

Wir wissen nun, was Inklusion ist, wir wissen nun, was Kommunikation ist, aber was heißt nun: 
„Verständlich machen?“ Das große Problem bei komplementären Beziehungen ist (die ihrerseits 
aber nicht selbstverständlich sind, so wie beispielsweise beim Lehrer und beim Schüler, bei 
Vater und beim Kind, beim Arzt beim Patienten), wie man demjenigen, der untergeordnet ist, zu 
kooperativen Handeln bewegen kann. Und deswegen gibt es einige Grundsätze, die die Kom-
munikation mit rechtlich betreuten Menschen so erfolgreich machen, dass wir von inklusivem 
Handeln sprechen können.

Wenn wir es denn nun ernst nehmen, dass wir durch unsere Kommunikation Inklusion betreiben 
können, und dadurch die Menschen zu kooperativen Handeln bewegen können, müssen wir 
natürlich bedenken, wie wir mit ihnen kommunizieren. Wir kennen es nicht nur aus der Gespräch-
spsychotherapie, dass es besonders wichtig ist, in irgendeiner Weise emphatisch zu sein, son-
dern wir müssen als Menschen auch integer sein und authentisch sein. Wenn sich zum Beispiel 
rechtliche Betreuer auch als Sozialarbeiter empinden, kann es durchaus sein, dass sie sich in 
eine schwierige Lage bringen, wenn sie denn einerseits die Botschaft herüber reichen, sie seien 
die Gutmenschen, andererseits aber über Finanzen und den Aufenthalt möglicherweise sogar 
gegen den Willen des Betreuten bestimmen. Dann haben wir ein echtes Problem.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das, was wir Wertschätzung nennen. Wertschätzung ist natürlich 
keine Einbahnstraße, sondern geht aus Richtung des Betreuten zum rechtlichen Betreuer und 
natürlich auch in die Gegenrichtung. Einer der wichtigsten Gedanken zu diesem Thema ist der 
der Solidarität. Wenn wir es ernst nehmen, dass der rechtliche Betreuer eigentlich derjenige ist, 
der den rechtlichen Betreuten in den Angelegenheiten unterstützt, die er selbst nicht regeln kann, 
so könnten wir dies als einen Akt der Solidarität begreifen. Solidarität ist dann eigentlich eine 
Grundhaltung, die aber nicht so weit geht, dass der rechtliche Betreuer den Betreuten beispiels-
weise in ländlichen Bereichen mit seinem Privatwagen durch die Gegend fahren sollte. Vielmehr 
ist Solidarität so gemeint, dass der Betreuer im Sinne des Betreuten handelt. Dazu muss man 
sich natürlich selbst klarmachen, was man denn als Betreuer überhaupt wirklich tun kann. Ganz 
viele Dinge kann er nicht tun. Er kann ihn nicht operieren, kann auch keine Suchtberatung mit ihm 
machen und auch keine Familientherapie.

Inklusion



-141-

Achtsamkeit und Respekt sind weitere wichtige Grundhaltungen in der Kommunikation mit den 
rechtlichen Betreuten, die auch ganz besonders wichtig sind im Bereich von Menschen mit 
geistiger Behinderung. 

Angesichts der sozusagen naturgegebenen Komplementarität des Verhältnisses zwischen recht-
lich Betreutem und rechtlichen Betreuer könnte man sich wahrscheinlich besonders gut verständ-
lich machen, wenn man die Beziehung versucht, symmetrisch zu machen. D.h., dass wir unsere 
Dienstleistung als Angebot herüber reichen, dem Betreuten nicht ständig das Gefühl geben, dass 
er seine Dinge nicht mehr regeln kann, sondern, soweit es geht, mit ihm die Dinge besprechen, die 
ihn angehen. Manchmal besteht die Betreuung schon viele Jahre. Es besteht ein fast „elterliches 
Verhältnis“. Hier bedarf es dessen, was wir professionelle Distanz nennen. Möglicherweise würde 
die Arbeit als rechtlicher Betreuer auch dadurch einen noch professionelleren Anstrich bekom-
men, wenn er mit den Betreuten gemeinsame Ziele inden könnte. In der Gemeinsamkeit der Ziele 
entsteht Solidarität. Der Betreute kann sich möglicherweise „committen“, sich mit diesen Zielen 
identiizieren, und dadurch Autonomie empinden. 

Symmetrische Kommunikation stärkt die Autonomie und diese Normalisierung. Es geht nicht 
darum, was jemand nicht kann, sondern welche Kompetenzen er hat. Wenn man es schafft, dem 
Betreuten seine Kompetenzen zu lassen, dann kommt symmetrische Kommunikation zustande, 
dann stellen wir den Betreuten in den Mittelpunkt, werden professionell, weil wir Betreuung als 
Dienstleistung begreifen. Vielleicht leisten wir so einen Beitrag dazu, dass der rechtlich Betreute 
durch diese Art der Kommunikation Inklusion erlebt. Und so sagen wir frei nach Friedrich Nietz-
sche:

„Sage mir zum Schluss nicht „vielleicht“, sondern „ganz gewiss!“

Inklusion



-142-

Inklusion in Arbeit 
 
Anton Senner, Ulrich Wöhler 

Zu Beginn der Arbeitsgruppe1 stellte sich Anton Senner als Geschäftsführer der Bundesar-
beitsgemeinschaft Integrationsirmen e.V. (BAG-IF) vor. Die BAG-IF bildet seit Mitte der 1980er 
Jahre ein Netzwerk sozialer Unternehmen, deren Betriebe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
agieren und 25 bis 50 Prozent ihrer Arbeitsplätze schwerbehinderten Arbeitnehmer/innen im 
Sinne des § 132 SGB IX zur Verfügung stellen. Die bundesweit rund 600 Integrationsprojekte 
und ihre Trägerorganisationen verfügen über eine reiche Erfahrung in der Beschäftigung und 
Förderung schwerbehinderter Menschen unter den Bedingungen des freien Marktes. 

An Hand einer Präsentation führte der Referent in die Thematik ein: Bedeutung von Arbeit, Ent-
wicklung der Beschäftigung, Entwicklung öffentlicher Leistungen, Zielbestimmungen, Formen 
der Teilhabe am Arbeitsleben, Hilfeplanverfahren, Kostenvergleich und Perspektiven. 

Aufgrund der kleinen Gruppengröße erfolgte eine Verständigung, von dem geplanten Verlauf 
der Arbeitsgruppe abzuweichen. Im Fokus der Diskussion sollten die konkreten praktischen 
Fragen der Teilnehmerinnen stehen, die dann auch vertiefend erörtert wurden. Da diese Fra-
gestellungen und Erörterungen gleichwohl nahezu alle vorstehenden Gliederungspunkte be-
rührten, werden im Folgenden in kurzer Form die wesentlichen Inhalte der Präsentation des 
Referenten vorgestellt: 

Zunächst hob Anton Senner die Bedeutung von Arbeit für Menschen hervor. Diese besteht 
nicht nur in der Existenzsicherung. Große Bedeutung hat Arbeit daneben für die Festigung 
der Persönlichkeit, für das Ausbilden sozialer Kontakte und für die Förderung von Sinn und 
Verstand. Arbeit und Beschäftigung haben somit für sehr viele Menschen die Funktion, die 
psychische Gesundheit zu stabilisieren. Das gilt im Besonderen auch für sozial benachteiligte, 
gesundheitlich beeinträchtigte und behinderte Menschen. Wenn sich Menschen in einem stabi-
len Arbeitsumfeld bewegen, benötigen sie in der Regel weniger Hilfen als sogenannte „arbeits-
marktferne“ Personen. Die Praxis zeigt, dass diese stabilisierenden Effekte schon bei geringen 
Zeiten der Zugehörigkeit zu einem Arbeitsumfeld erreicht werden. Die Funktionen von Arbeit 
lassen sich treffend mit dem Satz von Dörner bezeichnen: „Jeder Mensch will notwendig sein“.

Zur Entwicklung der Beschäftigung stellte Anton Senner differenziert dar, dass sich die Chan-
cen für Menschen mit besonderen Unterstützungsbedarfen auf Teilhabe am Arbeitsleben kon-
tinuierlich verschlechtern, da Arbeitsstellen mit einfacher Arbeit in Deutschland dramatisch 
zurückgehen. Vom wirtschaftlichen Aufschwung und dem Rückgang der Arbeitslosigkeit pro-
itieren insbesondere Facharbeitskräfte, die Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter steigt hinge-
gen weiter an. Beeinträchtigte Jugendliche inden kaum noch betriebliche Ausbildungsplätze. 
In diesem Zusammenhang sind provozierende Fragestellungen, wie die folgenden, durchaus 
berechtigt: 

1 In der Arbeitsgruppe haben sieben Teilnehmerinnen mitgearbeitet, sechs kamen aus Betreuungsvereinen in Nordrhein-
Westfalen, Niedersachsen und Hessen, eine aus dem Kreis Psychiatrieerfahrener.
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• Ist es vor diesem Hintergrund überhaupt noch realistisch und gerechtfertigt, das Paradig-
ma der Inklusion in Arbeit aufrecht zu erhalten? 

• Was nützen die besten und wohlwollensten Programme und Maßnahmen, wenn es letztlich 
doch kaum Aussicht auf Beschäftigung gibt? 

• Braucht der Arbeitsmarkt nur noch die hochqualiizierte Fachkraft und sondert er nicht 
alle anderen gnadenlos aus? 

 
Der Referent ging dann darauf ein, wie sich die öffentlichen Leistungen für Menschen mit 
Behinderung im letzten Jahrzehnt entwickelt haben. So ist die Anzahl der Menschen, die in 
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) beschäftigt sind, seit 2002/03 um durchschnitt-
lich jährlich 3,5 Prozent angestiegen. In Tagesförderstätten liegt der durchschnittliche jährliche 
Anstieg mit 6,3 Prozent noch viel höher. Die Zahl der Menschen mit Behinderung, die in stationä-
ren Einrichtungen wohnen, stagniert hingegen. Das liegt insbesondere daran, dass Menschen 
mit Behinderung zunehmend Wohnformen mit ambulanten Betreuungsleistungen wählen. Seit 
2002/03 hat das ambulant betreute Wohnen Zuwachsraten von jährlich durchschnittlich 10,7 
Prozent. Mittlerweile nutzt nahezu die Hälfte der Menschen, die in einer WfbM beschäftigt sind, 
ambulant betreute Wohnformen. 

Danach zeigte Anton Senner die Ziele auf, die mit sozial benachteiligten, gesundheitlich beein-
trächtigten und behinderten Menschen im Hinblick auf Inklusion in Arbeit zu verfolgen sind. Er 
stellte dazu vier einzelne Zielformulierungen näher vor:
 

1. „Zugang zu frei gewählter Arbeit in einem offenen, integrativen und für Menschen mit 
Behinderung zugänglichen Arbeitsmarkt“ (UN- Behindertenrechtskonvention)

2. „Eine zunächst modellhafte, ergänzende und den Übergang aus der Werkstatt befristete 
begleitende Förderung von Beschäftigungsverhältnissen am allgemeinen Arbeitsmarkt - 
auch aus Mitteln der Eingliederungshilfe, vor allem im Rahmen eines trägerübergreifenden 
persönlichen Budgets - sollte verstärkt erprobt werden.“ (BAGüS / BIH 2007)

3. „Der Träger der Sozialhilfe wirkt darauf hin, dass bedarfsgerechte Angebote für Menschen 
mit Behinderung zur Verfügung stehen. Um das Wunsch- und Wahlrecht zu stärken, sollte 
ihnen eine Auswahl aus verschiedenen Angeboten möglich sein.“ (ASMK BL-Gruppe 2009)

4. „Die Hindernisse für die lächendeckende Anwendung (trägerübergreifender) Persönlicher 
Budgets sind daher auszuarbeiten und sich daraus ergebende Handlungsvorschläge um-
zusetzen.“ (ASMK BL-Gruppe 2009)

Im Weiteren ging es um die Möglichkeiten und Formen der Teilhabe am Arbeitsleben für 
Menschen mit Behinderung. Zunächst wurden Möglichkeiten einer Beschäftigung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt aufgezeigt und dargestellt: Betriebe der freien Wirtschaft, Integrati-
onsirmen, Arbeitnehmerüberlassung und Zuverdienstprojekte. 

Danach wurden die Möglichkeiten der Beschäftigung auf dem Sonderarbeitsmarkt vorgestellt 
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und erläutert: Werkstatt für behinderte Menschen, Tagesförderstätte, Beschäftigungsträger, ta-
gesstrukturierende Maßnahme und beruliche Rehabilitation. Auch hierbei standen die konkre-
ten Fallbeispiele der an der Arbeitsgruppe Teilnehmenden im Vordergrund der Betrachtungen. 

Von großer Bedeutung für die Ermittlung von Bedarfen sowie der Bemessung der erforderlichen 
Hilfen und Leistungen sind die Hilfeplanverfahren. Anton Senner hob hierzu die Vorzüge einer 
Integrierten Teilhabeplanung hervor, bei der Wohnen, Tagesstruktur und Arbeit in einem Verfah-
ren betrachtet werden, dies auf Augenhöhe mit dem Betroffenen. Dabei ist die aktuelle Situation 
der jeweils leistungsberechtigten Menschen differenziert zu erfassen, die zu verfolgenden Ziele 
sind konkret zu ermitteln und zu benennen und das geplante Vorgehen zur Verfolgung der Ziele 
ist aufzuzeigen. Anton Senner verwies hierzu auf Beispiele von Hilfeplanverfahren in Hessen, 
Bielefeld und Rheinland-Pfalz. Es soll dabei immer um eine gute Steuerung des Einzelfalls ge-
hen. Der Zugang zu einem Hilfeplanverfahren und zu Leistungen sollte so früh wie möglich er-
folgen, bei drohender Arbeitslosigkeit zum Beispiel bereits über die Schule. Die Initiierung kann 
und soll durch viele weitere potentielle Handlungsakteure im Umfeld der Menschen mit sozialer 
Benachteiligung, gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Behinderung erfolgen, beispielwei-
se durch Beratungsstellen, insbesondere auch durch rechtliche Betreuer. Bei einer integrierten 
Teilhabeplanung sollte das Instrument (trägerübergreifendes) Persönliches Budget immer mehr 
- auch quantitativ - an Bedeutung gewinnen. Bei der Hilfebedarfsermittlung sollte regelmäßig 
eine Hilfeplankonferenz unter Einbezug aller relevanten Beteiligten erfolgen, federführend in der 
Regel durch die für das SGB XII zuständigen Fachdienste für Eingliederungshilfe. Fraglich ist, 
wer alles an der Auswahl der jeweiligen Leistungserbringer beteiligt wird bzw. werden sollte, 
wie die Prüfung und Evaluation der installierten Hilfen / Leistungen erfolgt und inwieweit hierzu 
eine Beteiligung der Nutzer stattinden kann. 

In einem Kostenvergleich zeigte Anton Senner auf, dass die Bruttoausgaben für eine über-
betriebliche Ausbildung pro Fall insgesamt bei ca. 120.000 € liegen, die Bruttoausgaben für 
den Arbeitsbereich einer WfbM jährlich bei 13.034 € und die Bruttoausgaben für einen Tages-
förderstättenplatz bei jährlich 18.799 €. Eine Studie aus Rheinland Pfalz aus dem Jahr 2005 
zeigt, welche Kosten für die öffentliche Hand entstehen, wenn ein Mensch mit Behinderung in 
einer Integrationsirma arbeitet. Die Kosten für die öffentliche Hand sind viel höher, wenn der 
Betroffene anstelle dessen arbeitslos oder in einer WfbM beschäftigt ist. 

Integrationsirma Arbeitslosigkeit WfbM

Integrationsamt 11.908

Sozialhilfe - 1.480 2.673 17.999

Bund - 1.469 7.653 9.200

Sozial-
versicherung

- 7.123 2.614 - 5.446

Netto 1.836 7.712 21.753

Vor diesem Hintergrund ist ein deutlicher Ausbau bestehender sowie die Gründung weiterer 
Integrationsirmen einzufordern, um schwerbehinderten Arbeitssuchenden im Sinne des § 132 
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SGB IX, die in anderen Firmen keinen Arbeitsplatz inden können, eeine adäquate Arbeitsstelle 
und Inklusion in Arbeit zu ermöglichen.

Zum Abschluss ging Anton Senner auf die Perspektiven ein. Er zitierte hierzu aus dem jüngs-
ten Bericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK 
BL-Gruppe 2010): „Leistungsanbietern, die keine WfbM sind, soll erlaubt werden Werkstattleis-
tungen – auch in Teilen (Modulen) – anzubieten. Für diese Module (z.B. Modul „Beschäftigung“) 
sollen im Grundsatz auch die für diesen Bereich in WfbM maßgeblichen Anforderungen gelten. 
Es sollen die für Beschäftigte im Arbeitsbereich anerkannter WfbM geltenden versicherungs-
rechtlichen Regelungen analoge Anwendung inden. Hinsichtlich dieser Vorschläge besteht 
breiter Konsens mit den Verbänden und Sozialleistungserbringern.“

Zum Abschluss zitierte Anton Senner Max Frisch: „Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss 
ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen“. 

Zusammenfassendes Ergebnis 

Für psychisch kranke Menschen und Menschen mit Behinderung gibt es zur Förderung von 
Inklusion in Arbeit vielfältige Leistungsansprüche aus den Sozialgesetzbüchern (SGB II, III, IX 
und XII), mehr als sich die Teilnehmerinnen der Arbeitsgruppe vorher vorstellen konnten. Die 
Ansprüche, die Menschen mit Behinderung in Bezug auf Beschäftigung und Arbeit haben, sind 
viel zu wenig bekannt, da unser Leistungssystem hoch kompliziert und stark gegliedert ist. Es 
gibt nur relativ wenige Handlungsakteure, die dieses System genau kennen. Die unzureichende 
Kenntnis des Systems und der Handlungsmöglichkeiten sowie die unzureichende, nur partiell 
stattindende Zusammenarbeit der zuständigen Institutionen und Akteure führt dazu, dass die 
eigentlich vorhandenen Möglichkeiten nicht ansatzweise ausgeschöpft werden. 

Daher sollten die rechtlichen Betreuer die Ansprüche, die Menschen mit sozialer Benachteili-
gung, gesundheitlicher Beeinträchtigung und Behinderung auf Inklusion in Arbeit haben, ken-
nen. Solange die Ist-Situation in weiten Teilen noch nicht den rechtlich vorgegebenen Zielen und 
Grundsätzen entspricht, kommt den rechtlichen Betreuern häuig die Rolle zu, gemeinsam mit 
den Betreuten deren Ansprüche auf Beschäftigung und Arbeit einzufordern, also Initiator einer 
adäquaten Bedarfsermittlung und Leistungsbemessung zu sein, bzw. bei Nichterbringung oder 
unzureichender Gewährung diese Ansprüche ggf. auf dem Rechtsmittelweg durchzusetzen. 

Die Rolle der Fachverbände und somit auch des BGT e.V. ist es, sich in die aktuelle Diskussion 
um eine Reform der Angebotsstruktur sowie der ihr zugrundeliegenden gesetzlichen Grund-
lagen einzubringen1. 

1 Rückfragen an Anton Senner sind möglich über die E-Mail-Adresse „mailto:senner@bag-if.de“ senner@bag-if.de;  viele 
Informationen inden sich in einem Informationssystem zur berulichen Rehabilitation unter der Internetadresse „http://www.
Rehadat.de“ www.Rehadat.de. 
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Teilhabe durch einfache Sprache bei Betreuungsverfügung, Vor-
sorgevollmacht und Patientenverfügung

Birgit Struck, Leben mit Behinderung Hamburg e.V.

Carola von Looz, Amtsgericht Kerpen (Rheinland)

I. Ausgangserwägungen

Natürlich ist es sehr ambitioniert, über komplizierte juristische Konstruktionen, die vielfach in 
der Bevölkerung nicht verstanden werden, mit Menschen zu sprechen, die als geistig behindert 
gelten. Auf den ersten Blick erscheint es vielleicht möglich, mit ihnen darüber zu sprechen, aber 
sie auch in die Lage zu versetzen, diese rechtlichen Möglichkeiten tatsächlich zu nutzen, hat 
etwas Atemberaubendes.

Die Emanzipation von Menschen mit Behinderung ist seit dem Wirksamwerden des Betreu-
ungsrechts stetig gewachsen. Dies ist nicht einmal überwiegend dem Betreuungsrecht zu ver-
danken, aber das Gesetz hatte doch seinen Anteil daran. Die Emanzipation von Menschen mit 
Behinderung folgte aus einer immer freiheitlicheren Behindertenpädagogik. Allerdings war es 
eine Frage von Glück, ob der Einzelne auf Verantwortliche traf, die diese Freiheit auch förderten. 
Durch das Betreuungsrecht bekam die Sache mehr Verbindlichkeit, nun konnte man sich auf 
Freiheitsrechte berufen. Dass ein wirklicher Bewusstseinswandel fast eine Generation dauerte, 
gehört zur Annahme eines neuen gesetzlichen Menschenbildes dazu. 

Mit der Ratiizierung der UN Konvention zu den Rechten behinderter Menschen hat sich die 
rechtliche Position noch einmal im Hinblick auf Teilhabe und Barrierefreiheit verbessert. Barri-
erefreiheit meint hier nicht nur die Absenkung von Bordsteinen, sondern dass im übertragenen 
Sinn der Zugang zur Teilhabe an allen Bereichen gesellschaftlichen Lebens ermöglicht wird. 
Ein Beispiel ist das Recht eines blinden Prozessteilnehmers auf Zugang zu allen im Prozess 
relevanten Schriftstücken entweder durch Vorlesen oder durch Übertragung in Blindenschrift, 
ein Dienst, der von der Justiz zu leisten ist.

Menschen mit Behinderung wollen am Rechtsleben teilnehmen. In unserer verrechtlichten Ge-
sellschaft strukturiert man sein Leben auch mit rechtlichen Mitteln: Miet- und Arbeitsverträge, 
Eheschließung, Buchung von Reisen, Übertragung von Kompetenzen auf Dritte Personen wie 
z.B. die Bevollmächtigung. Rechtshandlungen sind Mittel zur Gestaltung des Lebens. Die ge-
nannten Entscheidungen erfordern, dass man sich ein wenig die Zukunft vorstellen kann und 
ein Gefühl für Ursache und Wirkung hat. Ist man risikofreudig, kann man mit Enttäuschungen 
umgehen? Gibt es einen Plan B?

Große Lebensentscheidungen brauchen oft sehr viel Bedenkzeit, umfangreiche Information 
und vielleicht Beratung, egal ob man eine Behinderung hat oder nicht.

Eines kann schon vorab gesagt werden: Eine Beratung von Menschen mit Behinderung zu 
vorsorgenden Verfügungen ist zeitaufwändig, wenn sie seriös sein will. Zeitaufwändigkeit 
bedeutet nicht unbedingt, dass ein ganzer Nachmittag reserviert werden muss. Häuig ist es 
sogar besser, in portionierten Einheiten zu denken. Wir selbst werden, wenn wir planen, einen 
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Arbeitsplatz zu wechseln, nicht alle Überlegung auf einen Nachmittag verlegen, sondern im 
Laufe der Tage oft an das Für und Wider denken, mit Bekannten en passant einige Argumente er-
örtern und zwischendurch Informationen einholen. Man kommt den Menschen entgegen, wenn 
man ihnen immer wieder als Gesprächspartner zur Zukunftsplanung zur Verfügung steht.

Es ist besser, wenn erst die Entwicklung stattindet, aus der eine Schlussfolgerung gezogen 
wird, die dann in die passende Form umgesetzt wird. Also: sich erst verlieben, dann eine Ehe-
schließung bedenken und in diesem Zusammenhang einen Ehevertrag schließen und nicht 
umgekehrt (erst schließen die Eltern einen Ehevertrag, dann wird geheiratet und endlich hofft 
man, dass die Liebe mit der Gewöhnung wächst). 

So sei dann gleich die größte Sorge angesprochen, die aufkommt, wenn man hört, Menschen 
mit geistiger Behinderung könnten einfach ihre Eltern oder andere Personen – z.B. den ehema-
ligen Mitarbeiter einer Wohngruppe – bevollmächtigen. Die Sorge lautet, dass sich hier jemand 
die Macht über jemanden geben lässt, der vertraut, ohne die Gefahren zu sehen. Man bannt eine 
solche Gefahr nicht, indem man nach dem Motto „Das ist nichts für Dich“ die Rechtsinstitute der 
vorsorgenden Verfügungen vorenthält, sondern indem man darüber aufklärt und das Umfeld 
zur Aufmerksamkeit gegenüber Bevollmächtigten sensibilisiert.

Aufklärung fällt leichter, wenn man zu dem Ratsuchenden bereits eine Beziehung hat und seine 
Umgebung kennt. Wer eine Person seit langem betreut, wer eine Familie bereits kennt, kann 
besser über die Rechte aufklären als beispielsweise die Betreuungsbehörde oder auch die 
Richter, die selten und kurz mit der Person zusammentreffen.

Betreuungsverfügungen, deren Abfassung keine Form und keine Geschäftsfähigkeit voraus-
setzt, sind oft möglich. In ihnen äußern die Betroffenen, wen sie gegebenenfalls als Betreuer 
wünschen und wie die Betreuung aussehen soll. Das heißt, es können Wünsche und Vorstel-
lungen für die Zukunft niedergelegt werden - Ausschluss bestimmter Heime, Ausschluss be-
stimmter Angehöriger als Betreuer, Liste der Personen, mit denen man in Kontakt bleiben will, 
Liste der Musik, die man mag, Liste der Gerüche, die man nicht ausstehen kann u.s.w.. 

Es kann sinnvoll sein, denjenigen, die wegen einer Vollmacht anfragen, erst einmal aufzugeben, 
sich Gedanken über Zukunftswünsche zu machen und sich dann in einem nächsten Schritt zu 
fragen, mit wem sie diese Vorstellungen am besten umsetzen können.

II. „Leichte Sprache“

Das Gespräch über die Zukunft und wie sie sich gestalten lässt, sei klar und leicht.

Nur wer in leichter Sprache spricht, wird verstanden.

Leider haben wir uns fast alle eine gestelzte Bürokratensprache angeeignet, die kaum jemand 
versteht. Aber auch Substantivierung und Passivkonstruktionen dienen nicht der Klarheit. (Die-
ser letzte Satz ist ein Beispiel für undeutliche Redeweise.) Substantivierung bedeutet Substan-
tive zu benutzen, wo Verben klarer wären.
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Beispiel: „Peter küsst Anna“ klingt besser als „Zwischen Peter und Anna kam es zum Austausch 
von Zärtlichkeiten“. Ein Beispiel für Passivkonstruktion: „Rechtsmittelbelehrung wurde erteilt.“ 
Es bleibt unklar, wer was zu wem gesagt hat. Klarer: der Richter sagte zum Angeklagten: „Gegen 
dieses Urteil können Sie Berufung einlegen.“

Wie trainiert man sich am besten in leichter Sprache? Denken Sie an Lehrbücher für Fremd-
sprachen. Die Dialoge darin sind so einfach aufgebaut, dass sie auch für den Anfänger ver-
ständlich sind.

Beispiel: „ Da ist das Meer! – Oh, das Meer, wie schön! Dort ist das Hotel. Guten Tag. - Guten 
Tag. - Möchten Sie ein Zimmer?- Ja, Wir möchten ein Zimmer. - Möchten Sie ein Zimmer mit 
Bad? - Nein, wir möchten ein Zimmer mit Dusche.“ u.s.w..

„Mensch zuerst – Netzwerk People First“ gibt auf seiner Homepage zur leichten Sprache einige 
Anregungen: kurze Sätze, denselben Begriff im Text durchgängig verwenden, klarer Satzbau. 

III. Projektvorstellung

Im Folgenden geht es um ein im Verein Leben mit Behinderung Hamburg entwickeltes Pro-
jekt, in dem Menschen mit Behinderung an die rechtlichen Möglichkeiten einer vorsorgenden 
Zukunftsgestaltung herangeführt werden. 

1. Betreuungsverfügung 

In der Beratung von Menschen mit Behinderung kann die Möglichkeit, eine Betreuungsverfü-
gung zu erstellen, viel stärker genutzt werden, weil sie auf diese Weise selbst entscheiden, wie 
und von wem sie unterstützt werden wollen. 

In eine Betreuungsverfügung können sie sowohl die Auswahl als auch der Ausschluss der Be-
treuerperson und viele Wünsche bestimmen, die bei der späteren Betreuung zu berücksichtigen 
sind. „Was möchte ich?“ „Was möchte ich nicht?“ sind dabei zentrale Fragen. Auch aufkommen-
de Ängste müssen ernst genommen werden wie die Frage, „Wer hilft mir denn, wenn es meine 
Eltern nicht mehr können? Wen könnte es da geben? Wem vertraue ich noch?“ Es beruhigt, sich 
mit diesen Fragen zusammen mit Anderen auseinanderzusetzen und Lösungen zu inden, über 
die man selbst entscheidet und mit denen man sich sicherer fühlt. 

Gemeinsam mit dem Menschen zu entwickeln, welche Wünsche er zu seiner Lebens- und Zu-
kunftsgestaltung hat, zum Wohnen, zu seinem Alltag, zur Arbeit, zur Freizeit, Hobbys, Kultur, 
Urlaub, zu Partnerschaften, Freunden und den ihn umgebenden Menschen u. s. w. versetzen 
ihn in die Lage, seine persönliche Vorstellungen in die Betreuungsverfügung zu bringen. Damit 
überlässt er die Gestaltung seines Lebens nicht Anderen, sondern sie bleibt bei ihm - mit der 
von ihm selbst bestimmten Unterstützung.

Bei der Aufklärung über diese Vorsorgeform ist es sinnvoll, mit dem Menschen zu sprechen und 
etwas über seine Biographie zu erfahren. Das gemeinsame Ansehen von Fotoalben, gemalten 
Bildern, Zeichnungen – auch gemeinsames Zeichnen -, Nutzen von Piktogrammen oder mit 
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anderen Sinnen erfahrbaren Mitteln können Vorstellungen stärken und herausbilden helfen. 
Solche „Entdeckungsreisen“ können jeden – unabhängig von einer Behinderung – inspirieren. 

Weitere Hilfsmittel wie „Bücher und mehr zur Persönlichen „Zukunftsplanung“, erhältlich bei 
Mensch zuerst – Netzwerk People First Deutschland e. V. und das Buch „So möchte ich wohnen! 
Wie ich selbst bestimmen kann, dass ich mich in meinen vier Wänden wohl fühle“, von Susanne 
Goebel, Verlag Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, kön-
nen bei einer Betreuungsverfügung eine Orientierung sein. 

2. Patientenverfügung

Eine Patientenverfügung nach § 1901a BGB setzt nebe n der Einwilligungsfähigkeit auch die prä-
zise Beschreibung von Untersuchungen bzw. Behandlungen und Eingriffen voraus; sie können 
also nicht allgemein formuliert „ins Blaue hinein“ rechtlich wirksam sein.

Ist aber die Person schwer erkrankt, kann man auch bei geistiger Behinderung behutsam über 
den möglichen Verlauf sprechen und herausinden, welche Optionen der Erkrankte bevorzugt. 
Diese Wertungen und Wünsche können in einer Betreuungsverfügung festgehalten und bei 
späteren Entscheidungen benutzt werden. Wenn Einwilligungsfähigkeit vorliegt, könnte über 
einzelne medizinisch zu erwartende Maßnahmen eine Patientenverfügung erstellt werden. 
Auch hier ist bedeutsam, Menschen mit Behinderung keine fremden Vorstellungen aufzudrän-
gen, also sie nicht mit der – manchmal von ärztlicher Seite herangetragenen – Forderung nach 
einer Patientenverfügung zu konfrontieren, wenn dies gar nicht ihr eigenes Anliegen ist. 

3. Vollmacht in einfacher Sprache ist im Einzelfall eine mögliche Alternative zur rechtli-
chen Betreuung

Menschen mit Behinderung wird häuig viel zu schnell die Einrichtung einer Betreuung nahe 
gelegt. Aber nicht jeder Mensch mit Behinderung ist automatisch geschäftsunfähig. Deshalb 
steht ihm – wie jedem anderen Bürger auch - das Recht zu, die vor einer rechtlichen Betreuung 
liegenden Vorsorgemöglichkeiten auszuschöpfen. Die UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen und die Forderungen nach leichter Sprache sollen Menschen 
mit Lernschwierigkeiten einen besseren Zugang zu ihren Rechten verschaffen und ihnen damit 
eine stärkere gesellschaftliche Teilhabe sichern. 

Auch im Betreuungswesen wird viel um die UN-Behindertenrechtskonvention diskutiert. Der 
Aufgabe, leichte Sprache zu nutzen, um den Zugang zu den eigenen Rechten zu verbessern, 
kann schon jetzt ohne aufwändige gesetzliche Änderungen nachgegangen werden. 

Menschen mit Lernschwierigkeiten haben sich in einschlägigen Internetseiten und Selbsthil-
fevereinen selbst ihre Grundsätze leichter Sprache geschaffen und entwickeln sie zu vielen 
rechtlichen Themen weiter. Sie sind zu inden im Wörterbuch für Leichte Sprache von „Mensch 
zuerst – Netzwerk People First Deutschland e.V.“, im „Büro für Leichte Sprache, Lebenshilfe 
Bremen e. V.“ und im „Netzwerk Leichte Sprache“.
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a. Rechtliche Voraussetzung für eine Vollmachtserteilung – die volle Geschäfts- 
fähigkeit
 
In Beratungsgesprächen mit Menschen mit einer Lernbehinderung ist oft festzustellen, dass sie 
durchaus Sinn und Bedeutung einer Vollmacht verstehen können, ihnen aber das Verstehen des 
vornehmlich in juristischer Sprache formulierten Textes einer Vollmacht schwer fällt. 

Folgende Anhaltspunkte können Indizien für das Vorhandensein der Geschäftsfähigkeit eines 
Menschen mit Lernschwierigkeiten sein: 

•  ein Behinderungsgrad von 50 % GdB und weniger,

•  eine im Vordergrund stehende Körper- und/oder Sinnesbehinderung, 

•  der Besuch einer Lernbehindertenschule und ggf. gleichartiger Schulabschluss, 

•  eine abgeschlossene Ausbildung, 

•  Grundkenntnisse der Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen, 

•  Verständnis kausaler Sinnzusammenhänge (Ursache und Wirkung, wenn – dann …), 

•  ausreichende zeitliche Orientierung: Bewusstsein über die eigene Zukunft, d.h. Wissen 
über die Gegenwart hinaus.

b. Muster

Die Lösung kann ein Vollmachtsmuster in einfacher Sprache sein, das verständliche Textbau-
steine enthält und lexibel genutzt werden kann. 

Als Muster muss es nicht textgleich und in allen Teilen vom Vollmachtgeber übernommen 
werden. Ob die Vollmacht in der Musterform oder mit Änderungen, Ergänzungen oder dem 
gewünschten Weglassen einzelner Passagen erteilt werden soll, ist elementarer Bestandteil 
der Beratung. Die persönlichen Vorstellungen und Wünsche des Vollmachtsgebers können 
und sollen mit einließen.

c. Höhere Rechtssicherheit der Vollmacht durch notarielle Beurkundung 

Um der Vollmacht eine möglichst hohe Rechtssicherheit zu verleihen, wird den Vollmachtge-
bern in der Beratung ausdrücklich die notarielle Beurkundung empfohlen. Die Gefahr, dass die 
Vollmacht im Rechtsverkehr nicht anerkannt wird, ist größer, wenn sie von einem behinderten 
Menschen erteilt worden ist. 

Die notarielle Beurkundung bietet dem Vollmachtgeber die Absicherung der bestätigten Ge-
schäftsfähigkeit und räumt Zweifel Dritten gegenüber aus. 
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d. Aufklärung und Beratung sind unverzichtbar für Vollmachtgeber und Vollmachtnehmer
 
Eine sorgfältige Aufklärung und Beratung durch den Betreuungsverein ist unentbehrlich. Des-
halb wird der Mustertext der Vollmacht nicht beliebig herausgegeben, sondern diese höchst 
persönliche Verfügung Punkt für Punkt gemeinsam in der Beratung erörtert. Bei Bedarf können 
es auch zwei Termine sein, damit Entscheidungen bedacht werden und reifen können. Beim 
Durchsprechen der einzelnen Sätze und Passagen wird unmittelbar deutlich, was verstanden 
wird und der Mensch für sich verfügen möchte.

Auch die potentiellen Bevollmächtigten werden über das Wesen einer Vollmacht zuvor ausführ-
lich informiert. Über ihre Rechte und Plichten werden sie besonders aufgeklärt, um vorbereitet 
im Interesse des Vollmachtgebers handeln zu können. 
 
e. Was enthält die Vollmacht nicht? – Sichernde Details 

Von der Vollmacht in leichter Sprache bewusst ausgenommen sind vom Betreuungsgericht zu 
genehmigende Entscheidungen über besonders schwerwiegende medizinische Maßnahmen 
sowie freiheitsentziehende Maßnahmen und geschlossene Unterbringung (s. §§ 1904 und 1906 
BGB). 

Sollten solche Entscheidungen doch einmal nötig sein, reicht die Vollmacht „in einfacher Spra-
che“ nicht aus und würde in einem solchen Fall die Einrichtung einer Betreuung erfordern. Diese 
Begrenzung der Vollmacht bedeutet einen höheren gesetzlichen Schutz für den Vollmachtge-
ber, der mit der dann ergänzenden Einrichtung einer Betreuung stärker gewährleistet ist. Zwar 
muss sich nach dem Gesetz auch der Bevollmächtigte Entscheidungen nach §§ 1904 und 
1906 BGB vom Gericht genehmigen lassen. Aber ein Bevollmächtigter steht – anders als der 
rechtliche Betreuer – nicht unter der Aufsicht des Gerichtes. 

Außerdem sollen beim Vollmachtgeber keine unnötigen Ängste bei freiheitsentziehenden und 
Unterbringungsmaßnahmen als ja nicht alltägliche Entscheidungen geschürt werden, die sich 
den Vollmachtgebern im eher jungen Lebensalter so in der Regel (noch) gar nicht stellen. Sollte 
sich dies im Einzelfall anders herausstellen und doch vom Vollmachtgeber gewünscht werden, 
wird die ergänzende Beratung mit dem beurkundenden Notar dazu empfohlen. 
 
f. Betreuungsverfügung als Ergänzung zur Vollmacht 

Für den Fall, dass sich die Vollmacht „in einfacher Sprache“ also irgendwann als nicht ausrei-
chend erweisen sollte, wird ihr vorsorglich noch eine Betreuungsverfügung angehängt. 

In der Betreuungsverfügung wird der Bevollmächtigte oder auch eine andere Person des Ver-
trauens als Betreuer vorgeschlagen. Falls es zu einem Betreuungsverfahren kommen sollte, 
wird das Gericht diesem Vorschlag grundsätzlich folgen. So kann der Vollmachtgeber mit der 
ergänzenden Betreuungsverfügung vorab bestimmen, welche Person seines Vertrauens dann 
auch sein Betreuer werden soll. In der Regel dürfte dies der Bevollmächtigte sein.
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g. Notarielle Beratung bei speziellen Verfügungen 
Die eventuelle Befreiung von Insich - Geschäften nach § 181 BGB (Geschäfte zwischen Voll-
machtgeber und Vollmachtnehmer) soll nur mit beratender Hilfe des Notars im Rahmen der 
empfohlenen Beurkundung erfolgen. Darauf wird in der Beratung verwiesen. Auch hierdurch 
soll ein höherer Rechtsschutz gewährleistet werden, weshalb die Befreiung im Vollmachtsmus-
ter ausgeschlossen ist. Die Entscheidung, ob in der Vollmacht doch auch Geschäfte zwischen 
dem Vollmachtgeber und dem Bevollmächtigten abgeschlossen werden dürfen (z. B. ein be-
zahlter Plegevertrag oder gegenseitige vertragliche Wohnverhältnisse), soll erst nach einer 
ergänzenden notariellen Beratung getroffen werden. 

h. Vertrauen ist das Wichtigste bei einer Vollmacht 

Das A und O für die Erteilung einer Vollmacht ist das absolute Vertrauen in die Person, die die 
Vollmacht annehmen und ausüben soll. Bestehen daran Zweifel oder kann die Person diese Auf-
gabe möglicherweise nicht bewältigen, oder ist eine Person des absoluten Vertrauens nicht vor-
handen, kommt eine Vollmacht nicht in Frage. Denn erst wenn dem Betreuungsgericht bekannt 
wird, dass ein Missbrauch der Vollmacht stattindet, z. B. die Veruntreuung von Geldern oder ein 
Machtmissbrauch, wird es tätig und prüft. Es kann dann einen Kontrollbetreuer bestellen, der 
die Handlungen des Bevollmächtigten kontrolliert. Erst dann hat das Gericht durch den Betreuer 
die Aufsicht über das sonst private Vollmachtsgeschehen. Der Missbrauch einer Vollmacht ist 
leichter möglich als der einer rechtlichen Betreuung, wo der Betreuer gegenüber dem Gericht 
regelmäßig Rechenschaft über seine Tätigkeit ablegen muss. Jeder Bevollmächtigte sollte sich 
daher der ihm übertragenen Macht bewusst sein. Wie bei der rechtlichen Betreuung auch hat 
Bevormundung bei der Ausübung einer Vollmacht also nichts zu suchen. Darüber sollten sich 
alle Beteiligten vor dem Erteilen der Vollmacht im Klaren sein.

Bevor es also zur Erteilung einer Vollmacht kommt, sollte sich der Vollmachtgeber ganz sicher 
sein, seinem künftigen Bevollmächtigten voll vertrauen zu können, dass dieser ganz in seinem 
Sinne und seinen Wünschen entsprechend handeln und ihn vertreten wird. Diese elementare 
Frage wird gemeinsam in der Beratung bewegt und geklärt. Wenn Zweifel zum Vertrauens-
verhältnis aufkommen sollten, kann nicht zu einer Vollmacht geraten werden. Zweifel können 
z. B. dann auftreten, wenn die potentiellen Bevollmächtigten sich in der Beratung durchgehend 
dominant verhalten und den Vollmachtgeber nicht im Mittelpunkt des Geschehens lassen kön-
nen. Dieser entscheidet höchst persönlich über sehr wichtige und folgenreiche Verfügungen 
seines Lebens. Das hat Gewicht und ist etwas sehr Bedeutsames, dem mit dem gebührenden 
Respekt begegnet werden muss. Dafür muss dem Menschen die nötige Ruhe und Zeit zum 
Überlegen gelassen werden, kurz - er muss ernst genommen werden. Die anderen Beteiligten 
halten sich hier zurück. Zweifel können auch entstehen, wenn ihm die künftigen Bevollmäch-
tigten einzelne Verfügungen beim Erstellen der Vollmacht aufdrängen wollen oder aus eigener 
Sorge heraus überhaupt das Erstellen der Vollmacht. Die Entscheidung muss allein beim Men-
schen mit Behinderung bleiben.

IV. „Leichte Sprache“ konkret

Einfache bzw. leichte Sprache erreicht zunehmend die Unterstützungsformen für Menschen mit 
Behinderung. Sie weiter auszubauen, wird sie immer selbstverständlicher machen und einen 
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wichtigen Teil der UN-Konvention erfüllen.
Der leichtere Zugang zu sozialen Leistungen, eine stärkere Entbürokratisierung und verständ-
liche Sprache bei Kontakten mit Behörden und Gerichten ist seit langem schon eine vielfache 
Forderung von Menschen mit Behinderung. Entsprechende Anträge liegen in den Petitionsaus-
schüssen in Landesregierungen und der Bundesregierung vor. Führt man sich die landläuig 
bekannten Rechtsmittelbelehrungen vor Augen, regt das nachfolgende Beispiel geradezu an, 
sie in eine verständlichere Form abzuändern. 

Ein zur Nachahmung in leichter Sprache empfohlenes Beispiel, wie eine bürgerfreundliche 

und verständliche Rechtsmittelbelehrung idealerweise aussehen kann, ist hier zu lesen. Sie 

ist einem Bescheid der Niederländischen Sociale Verzekeringsbank entnommen. 

„Sind Sie mit unserem Bescheid nicht einverstanden? 

Wenn Sie mit unserem Bescheid nicht einverstanden sind, rufen Sie die Sociale Verzekerings-

bank bitte zunächst an. Wenn wir keine gemeinsame Lösung inden, können Sie immer noch 
Widerspruch einlegen. Geben Sie darin den Namen, die Adresse und die niederländische 

Bürgerservicenummer der verstorbenen Person an. Geben Sie an, aus welchen Gründen 

Sie mit unserem Bescheid nicht einverstanden sind. Vergessen Sie bitte nicht, Ihren Brief 
zu unterschreiben. Wenn Sie auf den Briefumschlag oben links das Wort „bezwaarschrift“ 

schreiben, geht Ihr Widerspruch schneller bei der zuständigen Abteilung ein. Möchten Sie 
gerne ein Modellschreiben als Vorlage für Ihren Widerspruch nutzen? Besuchen Sie uns im 
Internet unter svb.nl/aow. Ihr Schreiben muss uns vor dem 2. November vorliegen.“ 

Wenn man sich vorstellt, diese einem Menschen mit Behinderung anstelle der uns bekannten 
Belehrung vorzutragen, kann man sicher sein, dass diese eher verstanden wird. 

Die Folge davon wird sein, seine eigenen Rechte selbst besser wahrnehmen zu können und 
damit weniger auf die Hilfe Anderer angewiesen zu sein - vom Empfänger von Hilfen zum Träger 
von Rechten, ein wichtiger Schritt zur Inklusion.   

Informationen zur Vollmacht „in einfacher Sprache“ sind bei LEBEN MIT BEHINDERUNG HAM-

BURG ELTERNVEREIN e.V., Betreuungsverein für behinderte Menschen, Tel. 270 790–950, 
Südring 36, 22303 Hamburg, E-Mail: info@lmbhh.de erhältlich. 

Inklusion
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Zukunftswerkstatt: Betreuungsvereine – Open Space

Stephan Sigusch

Beim 12. Vormundschaftsgerichtstag wurde die Zukunftswerkstatt Betreuungsvereine als 
„Open Space“ angeboten. Open Space (englisch für „geöffneter“, „offener“ oder auch „weiter 
Raum“) ist eine Methode der Großgruppenmoderation zur Strukturierung von Konferenzen. 
Charakteristisch ist die inhaltliche und formale Offenheit: Die Teilnehmer geben eigene Themen 
ins Plenum und gestalten dazu je eine Arbeitsgruppe. In dieser werden mögliche Projekte erar-
beitet1. Mehr als 100 Teilnehmer nahmen daran teil. Mit dieser Form der Moderation wurde bei 
einem Vormundschaftsgerichtstag „Neuland“ betreten. Das Risiko hat sich gelohnt. Die Teilneh-
mer konnten aus diesem Teilplenum viel für sich und ihre Arbeit mitnehmen. Auch die Modera-
toren2 waren einhellig der Meinung, dass sich die Umfangreiche Vorbereitung und OpenSpace 
bewährt haben. Schwierig ist durch die offene und lexible Gestaltung der Zukunftswerkstatt 
die Dokumentation der Ergebnisse. 

Die nachfolgende Auswertung stützt sich auf die „Sichtpunkte“ aus sieben der Arbeitsgruppen, 
die in jeweils lexibler Besetzung diese Punkte als die wichtigsten Ergebnisse festgehalten 
haben.

Ziel dieses Teilplenums war es, den Teilnehmern, die ja die eigentlichen Fachleute sind, Zeit, 
Raum und Struktur zu geben, um selbst Lösungsansätze für ihre eigenen Fragen zu erarbeiten. 
Es wurde davon ausgegangen, dass sich im Raum Unmengen an Erfahrungen und Wissen 
tummeln, die vernetzt und genützt werden wollten. Daher auch das Eingangsstatement „... wir 
sind die Arbeitsgruppe mit den meisten Moderatoren, die am wenigsten sagen“ (weil in einer 
Werkstatt nämlich nicht die Moderatoren, sondern die Teilnehmer arbeiten). 

Die Moderatoren stellten sich kurz mit einer These vor (z.B: „Ehrenamtliche Arbeit: Wie viel 
Ehre? Wie viel Amt? Wie viel Arbeit?“ – „In die Arbeit mit Ehrenamtlichen investieren oder 
Betreuungsvereine abschaffen?“, „Ehrenamtliche BetreuerInnen sind überfordert – es liegt an 
uns, das zu ändern.“ „Wir können uns ein mehr an Betreuungen und ein weniger im Ehrenamt 
nicht mehr leisten“...). 

Danach wurden die Regeln von „Open Space“ erläutert, von denen die wichtigsten Prinzipien 
für die Arbeit im Teilplenum angewendet werden sollten. Vor allem das „Gesetz der zwei Füße“, 
Freiheit und Selbstverantwortung. „Wer etwas bewegen will, muss sich bewegen“, so das Motto 
des Teilplenums: Zuerst wurde die starre Sitzordnung aufgehoben, Stühle zur Seite geräumt, 
so kamen die Teilnehmer in Bewegung und fanden sich in immer unterschiedlicheren Gruppen 
zusammen, z.B. nach Schuhgröße, nach Wohnregion auf der Landkarte, nach Berufsgruppen 
aber auch nach der Frage, wie wichtig das Ehrenamt im aktuellen Berufskontext ist - angefangen 
von völlig unwichtig bis 100 %, sehr wichtig. Schon bei dieser kleinen Übung zeigte sich, dass 

1 Deinition von Open Space nach Wikipedia

2 Moderatoren waren Stephan Sigusch, Lt., GF, Betreuungsverein Oschersleben
Beate Gierig, Dipl. Sozialwissenschaftlerin, Projekt BiT (Betreuung im Tandem) und Michael Poetsch, Projekt BiT und vom 
österreichischen VertretungsNetz-Sachwalterschaft
Barbara Lehner-Fallbügl, Sachwalterin, Erwin Biringer, ehrenamtl. Sachwalter, Adi Dietz, ehrenamtl. Sachwalter
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das Thema für die Teilnehmer einen hohen Stellenwert hatte.

In den anschließenden Partnerinterviews wurde unter anderem nach dem lösungsorientierten 
Ansatz gefragt (und geantwortet), welche Erfolgserlebnisse in diesem Bereich die Teilnehmer 
haben, was sie dazu beigetragen haben und welche Themen/Fragen auf den Nägeln brennen.
 
In 10 Gruppen mit etwa 8 bis 14 Teilnehmern wurden anhand der durchgeführten Interviews 
einerseits Best-Practise-Erfahrungen ausgetauscht, andererseits Themen und Fragen gesam-
melt. 

Wiederholt wurden die Gruppenergebnisse im Plenum auf Kärtchen und Flipcharts zusammen-
gefasst, um weitere Lösungsansätze auf die entstandenen Fragen zu inden.

Dabei war es ein Anliegen, dass jedes Thema gleich wichtig und wertvoll ist, unabhängig davon, 
ob es für 2 oder 100 Leute interessant ist. In den so entstandenen (lexiblen) Arbeitsgruppen 
(es kristallisierten sich unter anderem die Themen Vernetzung, Finanzierung, Gewinnung und 
Motivation von Ehrenamtlichen etc. heraus) tauschten die Experten ihre Erfahrungen aus und 
entwickelten Lösungsstrategien. 

Gegen Ende des Teilplenums wurden die Teilnehmer aufgefordert, ihre persönlichen Erkennt-
nisse als SMS (z.B. an zu Hause gebliebene Arbeitskollegen) zu formulieren.

Zwei dieser Kurznachrichten sollen an dieser Stelle herausgegriffen werden, weil diese die 
Stimmung und die Lösungsansätze in den Arbeitsgruppen am besten zusammenfassen.

„Betreuungsvereine aller Länder – vereinigt euch!“

„Yes – we can.“

Hier eine Auswahl weiterer Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen: 

Lobby – und Öffentlichkeitsarbeit 

• Vereine müssen sich zu ihren originären Aufgaben bekennen

• Spitzenverbände zu unseren Interessenvertretern machen! (FW, BGT,…)

• gemeinsamer Interessenverbände auf politischer Ebene 

• wir vertreten uns endlich selbst in die Röhre 

• Abschaffung von Zwischenhändlern (Berufsverbände,etc. )

• Sprachrohr für Vereine

• Sprach die Sprache Schillers Spitzenverbände aktivieren
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• Gute Kooperationsstruktur schaffen

• “wie komme ich in die Presse?“

• Eigenen Verein zur Bekenntnis zur ehrenamtlichen Betreuung „zwingen“ 

• Vereine müssen mehr Selbstbewusstsein entwickeln, dass ich dann in verbesserter 
Selbstdarstellung äußert. (Z. B. Internetauftritt)

• Lobbyarbeit nach innen und außen

• örtliche und überörtliche Zusammenarbeit der Betreuungsvereine (trägerübergreifend) 

• Provokation als Mittel zum Wecken von Aufmerksamkeit

• Nutzung neuer Medien (Internet, Newsletter, etc.)
 
Werte, Wertschätzung, Haltung, Leitbild

• Kommune und Gerichte machen es ehrenamtlichen Betreuern nicht immer leicht!

• Mehr Wissen und Transparenz über die Akteure im Betreuungsrecht fördern

• Ehrenamtlichen Betreuern auf “Augenhöhe“ begegnen, 

• auch unkonventionelle Arten der Anerkennung nutzen - z.B. „Give - aways“, Computer-
nutzung, Visitenkarten, u.ä.

• „einfache Betreuung für Ehrenamtler“ muss geachtet werden, Ehrenamtler können viel 
mehr....

Gewinnung und Bindung von Ehrenamtlern an den Verein

Durch Vernetzung

• Wie indet man uns?

• Wie inden wir Ehrenamtliche?

• beispielsweise „Ehrenamtlichen Cafe“, Presse

• Arbeitgeber - Vorruheständler

• Würdigung

• Geselligkeit (Stammtische,..)
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Hemmschwellen abbauen

• Tandembetreuungen

Schulungen zu speziellen Themen

• mit lokalen bekannten Referenten (Richter, Ärzte,..)

Nach Beendigung der Schulungen weiterführende Seminare

• zu relevanten und gewünschten Themen

Zeitnahe Übernahme und Vermittlung von Betreuungen

• evt. ein Vermittlungsmanagement mit Behörde und Gericht

offene Info Abende

• zu Vorsorgevollmacht 

• Betreuungsrecht

• Werbung aus diesem „Pool“

Finanzierung

• Querschnittsarbeit muss vollständig öffentlich inanziert werden aus der „Fürsorgeplicht 
des Staates“

• Lobbyarbeit durch unsere Spitzenverbände

• Organisation der Betreuungsvereine ( zusammen stark sein)

• anhand von Statistiken den Ländern zeigen, welche Einsparungen durch ehrenamtliche 
Betreuungen möglich sind

• Diskussion - wer sind Ansprechpartner ( Bund - Länder ?)

• als Plichtaufgabe anerkennen

Qualität

• bundesweite Standards der Betreuungsvereine

• Qualität = Lobby
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• Betreuungsvereine als regionale Qualitätszentrum durch Tandemmodelle

• Qualität durch ehrenamtliche Mentoren

• Qualität = Geld

Vernetzung

• Betreuungsvereine sprechen zu wenig mit einer Stimme

• Arbeit auf kommunaler Ebene

• Vernetzung hat verscheiden Ebenen

• Bund

• Länder

• Kommune

• ein Verein

• mehrere Vereine

• städtisches Umfeld

• ländliches Umfeld

- Zuständigkeit für Netzwerkarbeit beim Betreuungsverein

- Vernetzung als Hilfsmittel für Lobbyarbeit

• Kontraproduktiv: Konkurrenzdenken

• Es sind Menschen die Vernetzungen herstellen

Arbeitsgemeinschaften

• Netzwerk im Alter

• „Plegestützpunkte“

Vernetzung

• als politische Vertretung
• zur Querschnittsarbeit
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- Gestaltung der Infrastruktur

Mehrwert des Ehrenamtes

• Betreuung

• Betreuungsvermeidung

• Beratung Bevollmächtigter

Bundeskonferenz der Betreuungsvereine

• Finanzierung der BUKO

• Vernetzung der BUKO mit Verbänden

Schließt Euch zusammen und der BUKO an !

Migration

• Notwendigkeit ist da !

• Kultureller Hindergrund muss klar sein beim Betreuer und Gericht

• Strukturen aus dem Herkunftsland müssen vorhanden sein

• Material in Fremdsprachen

• Personal mit Migrationshintergund einstellen

• Leitfaden für ehrenamtliche Betreuer in türkischer und russicher Sprache (z.B. Insel e.V. 
Hamburg, ITB Hannover)

Die Hummel und Vision für die Vereine:
Die Hummel hat 0,7 cm² Flügelläche und wiegt 1,2 Gramm. 
Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu liegen. 
(Die Hummel kümmert das nicht und liegt trotzdem...)
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Sicherheit in der Beratung zu Vorsorgevollmachten und Patien-
tenverfügungen in Betreuungsvereinen durch Dokumentation

Eik Schieferdecker

Checkliste für Betreuungsvereine

Beim Vormundschaftsgerichtstag wurde in der Arbeitsgruppe über die Beratung zu Vorsorge-
vollmachten in Betreuungsvereinen informiert und diskutiert. Ergebnis sollte eine einheitliche 
Checkliste für alle Betreuungsvereine sein, um den Umfang und Inhalt einer Information oder 
gar einer Beratung dokumentieren zu können. Um es an dieser Stelle vorweg zu nehmen, dies 
ist auch gelungen. Das Ergebnis wird zum Download auf den Seiten des BGT e.V. zur Verfügung 
gestellt.

Aufgabe gemäß § 1908 f BGB

Zu Beginn wäre allerdings die Frage zu klären, weshalb eine Checkliste überhaupt nötig ist. 
Auch in der Arbeitsgruppe wurde diese Frage diskutiert. Die zugrunde liegende Aufgabe ergibt 
sich hier aus dem § 1908 f BGB. Betreuungsvereine wurden im Betreuungsrecht als besondere 
Institutionen dahingehend gestärkt, dass sie besondere Aufgaben übernehmen sollen. So ist 
es Aufgabe der Betreuungsvereine, systematisch über Vorsorgevollmachten und Betreuungs-
verfügungen zu informieren. Dies wird von den Vereinen auch durchgeführt, insbesondere da 
die Anerkennung als Betreuungsverein hiervon abhängt. Dies erfordert natürlich den Nachweis 
der planmäßigen und strukturierten Information durch beispielsweise Zeitungsartikel oder die 
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen und vieles mehr. 

§ 1908 f Abs. 4 BGB hebt nun unabhängig vom Rechtsdienstleistungsgesetz die Möglichkeit 
zur Beratung über Vorsorgevollmachten als besondere Aufgabe der Betreuungsvereine hervor. 
Betreuungsvereine können demnach auch Ratsuchende im Einzelfall bei der Erstellung ihrer 
Vorsorgevollmacht beraten. 

Daraus ergeben sich nun allerdings folgende Fragen:

• Wo hört eine Information auf und wann beginnt die Beratung? 

• Wie wird der Sachverhalt im Betreuungsverein dokumentiert? 

• Welcher Mitarbeiter des Betreuungsvereins darf unter welchen Umständen beraten?

Die Abgrenzung zwischen Information und Beratung liegt im Einzelfall. Sollten Fragen zur Er-
läuterung der Rechtslage im Einzelfall und explizit auf diesen bezogen beantwortet werden, 
ergibt sich hieraus eventuell eine Beratung (Rechtsdienstleistung). Die bloße Information ist 
am einfachsten durch das Überreichen einer allgemeinen Broschüre abzugrenzen. Hier kommt 
es nun auch zu der Frage des späteren Nachweises, sollte es haftungsrelevante Auslegungen 
durch die Ratsuchenden geben. Entscheidend, wie auch in vielen anderen Tätigkeitsfeldern, 
ist hier die Dokumentation. Wer hat wen, wann und weshalb informiert und worüber? Wurde 
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näher auf die persönliche Situation des Ratsuchenden eingegangen und erfüllt dies eventuell 
die Kriterien einer Beratung? Wenn ja, wie wurde beraten und was wurde empfohlen? 

Schnell wurde auch in der Arbeitsgruppe klar, dass nicht jeder Mitarbeiter eine Beratung im 
Bereich der Vorsorgevollmachten durchführen kann. Da dies oftmals Angelegenheiten im Sinne 
der Grundbuchordnung, des Handelsgesetzbuches oder anderer individueller Anfragen betrifft, 
bedarf es hier besonderer Rechtskenntnisse. Aber auch der Verweis an andere Fachberater 
(Anwälte, Mediziner, Notare etc. pp.) ist entsprechend zu dokumentieren.

So entstand im Rahmen der Arbeitsgruppe die Checkliste zur Beratung über Vorsorgevollmach-
ten in Betreuungsvereinen. Mit fünf Seiten ist diese als Checkliste für die Information genauso 
zu verwenden wie auch zur Dokumentation einer eventuell erfolgten Beratung. Entscheidend 
hierbei ist die zusätzliche Dokumentation der Einzelfallgespräche in den dafür vorgesehenen 
Freifeldern. 

Schnell wird an der Checkliste klar, was in der Beratung bereits längere Zeit Praxis darstellt. 
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht lassen sich nur selten trennen. Hier herrschen auch 
bei Fachleuten noch unterschiedliche Meinungen, inwiefern dies Inhalt der Beratung sein kann 
und darf. Zur genaueren Beleuchtung sei hierbei auf den in der BtPrax zu indenden Fachartikel 
zu diesem Thema1 . Hierbei gibt es unterschiedliche Ansätze zur klaren Position der Betreu-
ungsvereine in diesen Beratungsfällen. 

Das Ergebnis der Arbeitsgruppe versteht sich als Hilfe und Standart in der Beratungssituation. 
Die Checkliste kann gern ergänzt und weiterentwickelt werden. 

1 Vgl. BtPrax 2011, 65 ff.
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Qualiizierung und Zulassung zum Betreuerberuf

Prof. Dr. Wolf Crefeld

Vertreter verschiedener Verbände des Betreuungswesens erörterten anlässlich des 12. Vor-
mundschaftsgerichtstages ein gemeinsames weiteres Vorgehen für die Regelung eines qua-
liizierten Berufsbildes.

Verbindliche Regelungen für Berufsbild

Das hohe Maß an Verantwortung rechtlicher Betreuer für die Lebensführung ihrer Klienten erfor-
dert besondere Qualiikationen. Das gilt für berufsmäßig tätige Betreuer wie auch für die Anleiter 
und Begleiter ehrenamtlich tätiger Betreuer. Doch die Bemühungen um Professionalisierung 
des Betreuerberufs als einen grundlegenden Schritt zur Qualitätssicherung im Betreuungswe-
sen sind in letzter Zeit ins Stocken geraten. Aus diesem Grund erörterten auf dem 12. Vormund-
schaftsgerichtstag Vorstandsmitglieder der drei Verbände BdB, BVfB und BGT, Mitarbeiter von 
Betreuungsbehörden sowie des Sozialdienstes Katholischer Frauen das weitere Vorgehen, 
um zu verbindlichen Regelungen für das Berufsbilddes rechtlichen Betreuers zu gelangen. 

Prof. Dr. Schimke gab zunächst in einem Folienvortrag eine Darstellung der rechtlichen Rah-
menbedingungen für eine solche Regelung. Zu gleichen Ergebnissen waren die anwesenden 
Vorstandsmitglieder des BVfB gelangt, die aus einem allen Diskussionsteilnehmern zur Verfü-
gung gestellten Arbeitspapier berichteten. Die umfangreichen Bemühungen des BdB um ein 
Berufsregister konnten als bereits bekannt vorausgesetzt werden.

Derzeit enthält das Betreuungsrecht lediglich den unbestimmten Rechtsbegriff der Eignung 
zum Betreuer. Je nach Sichtweise des Gerichts kann danach nahezu jede volljährige Person 
als geeignet gelten. Eine nachvollziehbare und wirksame Qualiikationsnorm für die fachliche 
Kompetenz berufsmäßig tätiger Betreuer lässt sich daraus nicht ableiten. 

Schon 1992 wies Prof. Dr. Oberloskamp in einer Studie für das Bundesjustizministerium auf 
die Notwendigkeit einer der Aufgabe angemessenen fachlichen Qualiizierung berufsmäßig 
tätiger Betreuer hin. Darin stellte sie dar, dass derzeit keine Berufsausbildung den fachlichen 
Anforderungen entspreche, die an einen Betreuer zu stellen seien. Auch für Juristen und Sozi-
alarbeiter seien zusätzliche Qualiikationen geboten. In Köln eröffnete sie daher einen Zusatz-
studiengang, an dem neben Sozialarbeitern auch Juristen und Verwaltungswirte teilnahmen.

Im Jahr 2003 fassten in Leipzig beide Berufsverbände den Beschluss, ein einheitliches Berufs-
bild anzustreben. Sie forderten eine „eigenständige Qualiikation zum Berufsbetreuer auf 
Hochschulniveau“. In der folgenden Zeit erarbeiteten die Berufsverbände mit dem VGT zu-
sammen ein Curriculum der notwendigen fachlichen Anforderungen, die das Berufsbild prägen 
sollen. Das Ergebnis wurde 2004 von Crefeld, Fesel und Klie in der BtPrax2 publiziert . Die nach 
der Neuregelung der Betreuervergütung entstehenden Nachqualiizierungskurse orientierten 
sich mehr oder weniger an diesen curricularen Inhalten. 

2 BtPrax 2004, 68 ff..
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Der BdB hat inzwischen ein Berufsregister aufgebaut, das sich jedoch kaum dazu eignet, ein 
konsistentes Berufsbild des Betreuers in der Gesellschaft zu etablieren, da nur eine freiwillige 
Registermitgliedschaft möglich ist, und insofern durch das Register keine für den Beruf allge-
mein verbindliche Normen gesetzt werden können. Einige Betreuungsbehörden haben in den 
letzten Jahren Listen für die Bestellung zum Betreuer geeignet erscheinender Personen aufge-
stellt. Diese Bemühungen um Qualiizierung wurden jedoch vom Oberlandesgericht Hamm als 
verfassungswidrig verworfen, weil den Behörden dafür eine Ermächtigung durch den Gesetz-
geber fehlt1. Faktisch kann, solange keine gesetzliche Regelung zum Berufsbild des Betreuers 
existiert, nahezu keiner volljährigen Person deren grundsätzliche Eignung zum Betreuerberuf 
abgesprochen werden. Einzige Ausnahme: vom Gericht durchzuführende Eignungsprüfungen 
könnten dann ohne eine gesetzliche Regelung erfolgen, wenn die vom Bundesverfassungsge-
richt in einer Entscheidung zum Beruf des Insolvenzverwalters formulierten Verfahrensnormen 
befolgt würden. Ein solches gerichtliches Vorauswahlverfahren für Betreuer, das ohne Betei-
ligung der für diese Berufspraxis relevanten Fach- und Berufsverbände durchgeführt würde, 
würdejedoch den bisherigen Bemühungen um eine human- und sozialwissenschaftlich fun-
diertes Berufsbild zuwider laufen.

Inhalt einer gesetzlichen Regelung

Voraussetzung für eine gesetzliche Regelung der Qualiikation berufsmäßig tätiger Betreu-
er ist mit Blick auf Art. 12 I Grundgesetz (Freiheit der Berufswahl), dass damit ein wichtiges 
Gemeinschaftsgut geschützt wird. Angesichts der besonderen Schutzbedürftigkeit betreuter 
Menschen ist diese Voraussetzung für den Betreuerberuf gegeben. Wie eine solche Regelung 
aussehen könnte, wurde in der Arbeitsgruppe eingehend erörtert.

Einvernehmen bestand in der Arbeitsgruppe, dass der Nachweis der Teilnahme an Praktika 
oder Fortbildungsveranstaltungen allein keine ausreichende Grundlage darstellen würde. Damit 
würden die Ziele einer Professionalisierung des Betreuerberufs konterkariert. Auch ein direkt 
nach dem Abitur aufgenommenes grundständiges speziisches Betreuerstudium fand in der 
Arbeitsgruppe keine Befürworter. U.a. spricht dagegen, dass ein solcher hochspezialisierter 
Studiengang für die weitere beruliche Entwicklung der Absolventen wenig Flexibilität auf dem 
Arbeitsmarkt erfordern würde. 

Die bereits bestehenden oder geplanten Masterstudiengänge vom Typ „Beratung, Unterstüt-
zung und soziales Recht“ wurden dagegen als Bereicherung für die Praxis im Betreuungswesen 
angesehen. Doch als obligate Zugangsvoraussetzung zum Betreuerberuf erscheinen sie unge-
eignet. Als Begründung wurde u.a. genannt, dass damit insbesondere Verwaltungswirte, Juris-
ten und andere nicht-sozialpädagogische Berufe vom Betreuerberuf faktisch ausgeschlossen 
würden.

Eine geeignete Basis für eine gesetzliche Regelung des Zugangs zum Betreuerberuf scheint 
dagegen eine modularisierte Weiterqualiikation für Absolventen verschiedener Hochschul-
studiengänge zu sein. Ein solches Konzept ist bereits nach den Leipziger Beschlüssen von den 

1 Vgl. BtPrax 2004, 68 ff..
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Verbänden BVfB, BdB und VGT zusammen mit Hochschullehrern erarbeitet und 2004 in der 
Betreuungsrechtlichen Praxis veröffentlicht worden. Die darin skizzierten Studieninhalte sollen 
dem hochschulpolitischen European Credit Transfer System (ECTS) entsprechend in Form 
von Studienmodulen deiniert werden. An einer Zulassung zum Betreuerberuf Interessierte 
würden dann aus ihrem Studium z. B. der Sozialen Arbeit, des Rechts, der Verwaltungswissen-
schaft usw. einen Teil der für das Curriculum geforderten Credit Points bereits vorweisen und 
würden die ihnen fehlenden CPs in entsprechenden Angeboten von Hochschulen oder auch 
entsprechend qualiizierten Weiterbildungsinstitutionen hinzu erwerben. Die Anerkennung der 
fachlichen Eignung für den Betreuerberuf würden – wie dies andere Berufsgesetze vorsehen 
–eine Landesbehörde bzw. von dieser ermächtigte Hochschulen aussprechen. Inhaber die-
ser Anerkennung hätten dann einen Anspruch gegenüber den Gerichten, bei denen sie einen 
entsprechenden Antrag stellen, in die Liste fachlich für berufsmäßige Betreuungen geeignete 
Personen aufgenommen zu werden. 

Einvernehmen bestand in der Arbeitsgruppe, dass nur ein gemeinsames Vorgehen aller re-
levanten Verbände den Gesetzgeber zu entsprechenden Regelungen veranlassen wird. Des-
halb sollen die bisher noch nicht beteiligten Verbände der Betreuungsvereine und die anderen 
Akteure im Betreuungswesen für ein Zusammengehen gewonnen werden.
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Betreuungsplanung

Jürgen Thar

Seitens der 14 Teilnehmer der Arbeitsgruppe, die aus den Bereichen der Rechtsplege, der 
Wissenschaft, der Vereinsbetreuung und der freiberulichen Betreuung kamen, wurden als 
Wünsche und Erwartungen an den Verlauf der Arbeitsgruppe genannt,

• Ausarbeitung einer Struktur für die Erstellung einer Betreuungsplanung

• Austausch über die Häuigkeit mit der von den Gerichten eine Betreuungsplanung verlangt 
wird,

• Erfahrungsaustausch mit Kollegen, die bereits mit der Betreuungsplanung arbeiten,

• Diskussion über den Nutzen der Betreuungsplanung für die Praxis.

Die Befragung der Gruppe ergab, dass die Gerichte nur geringen Gebrauch von der Möglichkeit 
machen, einen Betreuungsplan zu verlangen.

Im Einführungsreferat wurde darauf hingewiesen, daß das Thema Betreuungsplanung vom Vor-
mundschaftsgerichtstag in den letzten Jahren immer wieder aufgegriffen wurde. Auch der 12. 
Vormundschaftsgerichtstag gibt Einsteigern und „alten Hasen“ Gelegenheit die Entwicklungen 
im Betreuungswesen im Hinblick auf die praktische Umsetzung in der Betreuungsplanung zu 
diskutieren.

I. Allgemeine Einführung

Das Gerichts kann zu Beginn der Betreuung anordnen, einen Betreuungsplan zu erstellen. In 
dem Betreuungsplan sind die Ziele der Betreuung und die zu ihrer Erreichung zu ergreifenden 
Maßnahmen darzustellen.

Der Betreuer ist damit nicht ausdrücklich verplichtet immer einen Betreuungsplan zu erstellen. 
Eine inhaltliche, dem Wohl des Betroffenen verplichtete Ausgestaltung der Betreuung macht 
es für den Betreuer dennoch erforderlich, sich zu Beginn und im weiteren Verlauf der Betreuung 
mit den zu erreichenden Zielen der Betreuung auseinanderzusetzen. Die Dokumentation unter 
der Überschrift „Betreuungsplan“ wird in erster Linie vom Berufsbetreuer erwartet. Sie schafft 
Transparenz und ermöglicht den Akteuren die Diskussion des Leistungsgeschehens.

Die Grundlage jeder Planung ist die Klarheit des Auftrags. Der Arbeitsauftrag des Betreuers wird 
durch die Aufgabenkreise deiniert. Es ist wichtig, Missverständnisse zu vermeiden, um Unstim-
migkeiten zu der Frage, welche Tätigkeiten im Rahmen des beschlossenen Aufgabenkreises zu 
erledigen sind, zu begegnen. Eine mit dem Gericht abgestimmte betreuungsrechtliche Hilfe-
planung konkretisiert den Handlungsauftrag und begegnet somit nicht nur unterschiedlichen 
Auffassungen zwischen Gericht und Betreuer, sondern kann auch Missverständnisse zwischen 
Betreuern und Dritten vermeiden. Er gibt Auskunft über den Betreuungsbedarf, die erforderliche 
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Qualiikation des Betreuers und die vergangenen und zukünftigen zu erwartenden Änderungen.

Die Inhalte der Dokumentation müssen die Grundrechte der Betreuten achten. Es ist zu beach-
ten, dass jedem, der aktuell und in Zukunft am Verfahren beteiligt ist, die vom Betreuer zur Akte 
gegebenen Informationen offen liegen.

Bei der Erstellung und Bewertung des Betreuungsplans gilt es, der Gefahr entgegenzutreten, 
diesen als starres und abzuarbeitendes Konzept anzusehen. Das Handeln des Betreuers ist 
der aktuellen Dynamik des Lebens unterworfen.

II. Muster für die Gliederung des Betreungsplans

• Persönliche Daten

• Nennung der Aufgabenkreise

• Allgemeine Erörterung der Fähigkeit zur freien Selbstbestimmung unter Einbeziehung der 
Wirkung der Anlasserkrankung/Anlassbehinderung

• Andere Hilfen (Abgrenzung)

• Beschreibung des Willens/mutmaßlichen Willens bezogen auf den längerfristig wirksamen 
„roten Faden“

• Nach Aufgabenkreisen gegliederte Beschreibung der anstehenden und zu erwartenden 
Angelegenheiten mit folgender Untergliederung:

• Sachverhalt

• Konkrete auf den Sachverhalt bezogene Erörterung der Fähigkeit zur freien Selbstbestim-
mung

• Andere Hilfen (Abgrenzung)

• Aufgabenkreis ausreichend?

• Wille/mutmaßlicher Wille

• Subjektiv verstandenes Wohl

• Konlikt zwischen Willen/mutmaßlichem Willen und subjektiv verstandenem Wohl

• Zieldeinition

• Methode
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• Erwartete Auswirkung/Wirkung auf das Betreuungsverfahren

• Zeitplan/Überprüfung

In der Disskussion wurde die vorgeschlagene Struktur allgemein als hilfreich angesehen. Die 
regelmäßige Erstellung einer in diesem Umfang frei formulierten Betreuungsplanung wurde als 
zu aufwendig angesehen. Demgegenüber seien die von den Gerichten ausgegebenen Vordru-
cke für die Berichterstattung schnell und einfacher zu handhaben.

Der Sinn eines schriftlichen Betreuungsplans sei wegen des geringen Interesses der Gerichte 
zu hinterfragen. Wenn von Rechtsplegern Interesse an der inhaltlichen Arbeit gezeigt würde, 
ist dieses sehr unterschiedlich und muss gezielt beantwortet werden.

Im zweiten Teil befasste sich die Arbeitsgruppe mit den in eine Betreuungsplanung einlie-
ßenden Aspekten, wenn die Wünsche des Betreuten vor dessen objektivem Wohl abweichen. 
Grundlage für die Diskussion bildete das Urteil des BGH vom 22.7.2009 Aktenzeichen XI ZR 
77/06. Aus den Begründungen für die Entscheidung und den Hinweisen des BGH wurden 
vom Referenten Fragestellungen abgeleitet, die im Rahmen einer Checkliste Hilfestellung für 
ähnlich gelagerte Entscheidungen des Betreuers bieten sollen. Weiter wurden Hinweise zur 
Dokumentation entwickelt, die eine spätere Beweisführung erleichtern oder eine außergericht-
liche Klärung ermöglichen. Die Checkliste wurde von der Gruppe erfolgreich auf andere Fälle 
angewendet.

III. Checkliste

Zur Fähigkeit der freien Willensbildung

• Wäre der Wunsch ohne die Erkrankung gleichermaßen gegeben?

Wenn nein:

• Hindert die Erkrankung den Betreuten eigene Wünsche zu bilden und diese zur Grundlage 
und Orientierung seiner Lebensgestaltung zu machen?

• Ist der betreute Mensch in der Lage, die für die Willensbildung zugrunde liegenden Tatsachen 
zu erkennen?

Zur Fähigkeit die Sachverhalte zu erkennen und zu bewerten

• Wurde der Betreute von mir oder Dritten umfänglich beraten?

• Müssen weitere Informationen, Gutachten oder Meinungen von Sachverständigen eingeholt 
werden?

Zum mutmaßlichen Schaden
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• Welcher Schaden kann entstehen, wenn der Betreuer dem Willen des Betreuten entspricht?

• Wie kann der Schaden vermieden werden?

• Ist sich der Betreute über Art und Umfang des erwarteten Schadens und seine Vermeid-
barkeit bewusst?

Zur Frage der persönlichen Bedeutung der anstehenden Entscheidung

• Hat der vom Betreuten geäußerte Wille eine subjektiv persönliche Bedeutung?

• Ist der vom Betreuten geäußerte Wille Ausdruck bloßer Zweckmäßigkeitserwägungen?

Zur Frage der Gefährdung höherwertige / existenzielle Interessen des Betreuten

• Gefährdet die Umsetzung des vom Betreuten geäußerten Willes eins oder mehrere seiner 
höherrangigen Rechtsgüter (Leben, Freiheit, Gesundheit, Ehre, Eigentum)?

• Ist die erwartete Gefährdung als hinzunehmende Disposition des Rechtsgutes durch den 
Betreuten zu erkennen?

• Ist das Rechtsgut in seiner Substanz gefährdet?

• Gefährdet die Umsetzung des vom Betreuten geäußerten Willens seine gesamte Lebensund-
Versorgungssituation?

• Gefährdet die Umsetzung des vom Betreuten geäußerten Willens seine Fähigkeit sich jetzt 
und in Zukunft selbst zu unterhalten?

I. Resümee

Unbestritten trifft den Betreuer eine umfassende Plicht, den Betreuten über alle Aspekte wich-
tiger Angelegenheiten aufzuklären. Dies insbesondere dann, wenn er in der Erwartung eines 
Schadens dem Willen des Betreuten folgen will und der Betreute nicht in der Lage ist sich 
eigenverantwortlich die benötigten Informationen einzuholen.

Neben dem allgemeinen Vorrang des Willens hat der BGH zwei Parameter genannt die den Be-
treuer verplichten können das objektive Wohl vor die Erfüllung der Wünsche des Betreuten zu
stellen.

Die Wünsche des Betreuten sollen dann zurückstehen, wenn dem festgestellten Wunsch ledig-
lich Zweckmäßigkeitserwägungen zugrunde liegen oder/und die Realisierung des Wunsches 
höherwertige Rechtsgüter, die gesamte Lebens- und Versorgungssituation oder die Fähigkeit, 
sich jetzt und in Zukunft selbst zu Unterhalten, gefährdet.

Das Landgericht hat als Vorinstanz die Frage der geistigen Leistungsfähigkeit untersucht und 
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ist zu dem Schluss gekommen, dass der Betreute zur fraglichen Zeit und Entscheidung als ge-
schäftsfähig anzusehen war. Als Anlasserkrankung wird eine Sinnesbehinderung beschrieben. 
In den Hinweisen BGB indet sich keine Erörterung dieses Sachverhaltes. Dies lässt darauf 
schließen, dass die genannten Einschränkungen auch den Fall treffen, dass der Betreute in 
vollem Umfang geschäftsfähig ist.

Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe waren überwiegend der Auffassung, dass dem Willen des 
einwilligungsfähigen Betreuten auch gefolgt werden muss, wenn dieser Ausdruck von Zweck-
mäßigkeitserwägungen ist oder die Realisierung des Wunsches die gesamte Lebens- und Ver-
sorgungssituation oder die Fähigkeit, sich jetzt und in Zukunft selbst zu unterhalten, gefährdet. 
Eine Befugnis sich über den Willen des Betreuten hinweg zu setzten ergibt sich demnach erst 
dann, wenn die Fähigkeit des Betreuten zur freien Willensbildung eingeschränkt oder erloschen 
ist. Oft ist dies nicht mit letzter Sicherheit festzustellen.

Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat zu erheblicher Verunsicherung der Betreuer geführt. 
Wann und wie weit muss einer drohenden Verarmung begegnet werden? 

Der Vorstand des Betreuungsgerichtstages wird gebeten auf die Klärung der hier aufgezeigten 
Unsicherheit hinzuarbeiten.
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Strafrechtliche Verantwortung für das Unterlassen des Schutzes 
einwilligungs(un-)fähiger Erwachsener1 

Prof. Dr. Birgit Hoffmann

I. Einführung

Gegen Betreuer, Bevollmächtigte, die einen Betroffenen in einer Einrichtung bzw. ambulant 
betreuende Fachkräfte, die Fachkräfte eines Allgemeinen Sozialen Dienst, der Betreuungsbe-
hörde oder des Medizinischen Diensts der Krankenkassen (MDK) werden nur selten Strafver-
fahren eingeleitet. Gleichwohl stellen sich die Genannten die Frage, ob und in welchem Umfang 
ihr Handeln oder Unterlassen nicht nur zu einer Haftung führen, sondern strafrechtliche Folgen 
haben könnte.

Der folgende Beitrag untersucht einen Teilaspekt strafrechtlicher Verantwortung: die Voraus-
setzungen und Grenzen einer strafrechtlichen Verantwortung der Genannten2 für ein Verletzen 
persönlicher Rechtsgüter Erwachsener – insbesondere von Leben, Körper und Fortbewegungs-
freiheit – durch Unterlassen3. 
 
II. Strafrechtliche Verantwortung für das Verletzen von Schutzplichten durch Unterlassen 
im Überblick

Wegen eines Unterlassens kann sich, wenn ein Tatbestand nicht unmittelbar ein Unterlassen 
(echte Unterlassungsdelikte) sanktioniert, nur derjenige strafbar machen, der rechtlich dafür 
einzustehen hat, dass der Erfolg eines Tatbestands nicht eintritt. Ihm muss die Verhinderung 
des Erfolgseintritts durch plichtgemäßes Handeln möglich und zumutbar gewesen sein, und 
sein Unterlassen muss der Verwirklichung durch ein Tun entsprechen, § 13 StGB4. 

Die besondere Beziehung zum Opfer, die als „Garantenstellung“ bezeichnet wird, führt dazu, 
dass derjenige, dessen aktives Handeln eine Tatbestandsverwirklichung hätte verhindern 
können, demjenigen gleich gestellt wird, der Rechtsgüter des Opfers durch sein Tun verletzt 
(unechte Unterlassungsdelikte). In Folge kommt eine Strafbarkeit bezogen auf die Tatbestände 
des StGB in Betracht, in denen ein zu einem bestimmten (Verletzungs-)Erfolg führendes Tun 
beschrieben wird – wie bei Körperverletzungs-, §§ 223 ff. StGB, Tötungs-, §§ 211 ff. StGB, oder 
die Bewegungsfreiheit schützende Delikte, § 239 StGB. Ob eine Rechtsgutverletzung auf einem 
Unterlassen oder einem Tun beruht, unterscheidet die Rechtsprechung nach dem Schwerpunkt 
des Täterverhaltens5. Das Verhalten von Betreuern, Bevollmächtigten, den Fachkräften von 

1 Dieser Beitrag ist eine im Hinblick auf die Anregungen durch die Vorträge und Beiträge der Teilnehmer der AG 14 auf dem 
12. VGT überarbeitete Fassung eines bereits in BtPrax 2010, 151 ff. erschienen Aufsatzes.

2 Ausführlich zur Haftung und strafrechtlichen Verantwortung von Richtern und Rechtsplegern Zimmermann BtPrax 2008, 
165.

3 Nicht Inhalt dieser Darstellung ist die allgemeine strafrechtliche Verantwortung eines jeden Bürgers wegen unterlassener 
Hilfeleistung in Unglücksfällen, § 323c StGB.

4 Fischer StGB § 13 Rn. 6.

5 Fischer StGB Vor § 13 Rn. 17.
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Einrichtungen und Diensten, der Sozialleistungsträger und Kommunen wird in der Regel als 
Unterlassen – etwa hinreichender Schutzmaßnahmen für einen Sturz, der Information Dritter 
etc. – bewertet.

Kann ein fahrlässiges Tun sanktioniert werden, kann grundsätzlich auch ein fahrlässiges Un-
terlassen zu einer Strafbarkeit führen. Vorsatz und Fahrlässigkeit unterscheiden sich dadurch, 
dass der Täter bei einem vorsätzlichen Handeln weiß, dass eine Tatbestandsverwirklichung 
möglich ist, und diese zumindest billigend in Kauf nimmt, auch wenn er die Rechtsgutverletzung 
nicht unbedingt will (bedingter Vorsatz)1. Hingegen handelt bewusst fahrlässig, wer zwar um 
die Möglichkeit der Verwirklichung eines Tatbestands weiß, aber plichtwidrig darauf vertraut, 
dass der Tatbestand nicht verwirklicht wird. Wie die Abgrenzung zwischen Tun und Unterlas-
sen, so ist auch die zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit im Einzelfall problematisch – etwa 
bei der Entscheidung, ob eine Plegefachkraft beim Unterlassen einer fachgerechten Plege 
darauf vertraute, dass es trotz ihr bewusster Mängel in der Plege nicht zum Wundlegen eines 
bettlägerigen Erwachsenen kommen werde, oder, ob sie dessen Wundlegen billigend in Kauf 
nahm. Unbewusst fahrlässig handelt, wer nicht weiß, dass er einen Tatbestand verwirklicht, 
aber dessen Nichtwissen auf einer Plichtverletzung beruht. 

Bei den Garanten wird zwischen Beschützer- und Überwachergaranten unterschieden. Ein 
Beschützergarant ist verplichtet, bestimmte Rechtsgüter eines anderen – hier also Rechtsgüter 
des Betroffenen – zu schützen, ein Überwachergarant muss bestimmte Gefahrenquellen – im 
Kontext demnach den Betroffenen – überwachen und kann sich strafbar machen, wenn der 
Betroffene Dritte in ihren Rechtsgütern verletzt. Überwacher- und nicht nur Beschützergarant 
sind beispielsweise Eltern und Vormünder als Personensorgeberechtigte ihres minderjährigen 
Kinds.

Eine Garantenstellung ist nicht davon abhängig, ob ein Erwachsener einwilligungsfähig oder 
–unfähig ist, einen gesetzlichen Betreuer hat etc. Eine Behinderung oder Erkrankung eines 
Erwachsenen hat nur Bedeutung für den Umfang der Schutzplichten oder die zur Erfüllung 
von Schutzplichten möglichen Maßnahmen, denn generell ist als Verletzung von Garanten-
plichten nur das Unterlassen einer Handlung anzusehen, die dem Täter rechtlich geboten und 
physisch-real möglich gewesen wäre: Gegenüber einem einwilligungsunfähigen, nicht eigen-
verantwortlich handelnden Menschen sind mehr Handlungen rechtlich geboten als gegenüber 
einem einwilligungsfähigen, selbstverantwortlichen. 

Das Unterlassen muss ferner für die Rechtsgutverletzung ursächlich (kausal) gewesen sein. 
Kausal ist ein Unterlassen, wenn bei einem Handeln des Täters mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit die Rechtsgutverletzung nicht eingetreten wäre2. Bei fahrlässigem Unter-
lassen muss sich das Unterlassen zudem als objektive Sorgfaltsplichtverletzung darstellen, die 
zu einer Verletzung von durch die Sorgfaltsplicht geschützten Rechtsgütern geführt hat. Der 
Täter muss zudem nach seinen subjektiven Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen 
sein, die Folgen seines Unterlassens voraussehen und vermeiden zu können3. Eine Verletzung 

1 Fischer StGB § 15 Rn. 9b.

2 Fischer StGB Vor § 13 Rn. 39.

3 Fischer StGB § 15 Rn. 12b.
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von Sorgfaltsplichten ist beispielsweise anzunehmen, wenn eine bestehende Handlungsmög-
lichkeit – etwa die Befugnis zu einer freiheitsentziehenden Unterbringung bei einem Suizid 
gefährdeten Betroffenen – nicht genutzt wird oder ein Dritter nicht hinreichend über bestimmte 
Risiken informiert wird – beispielsweise über vorherige Stürze. Voraussehbar ist die Rechtsgut-
verletzung dann, wenn sie zwar nicht als regelmäßige, aber doch als nicht ganz ungewöhnliche 
Folge des Unterlassens erachtet werden kann – etwa ein Sturz auf einem unbegleiteten Weg 
zur Toilette bei einem sturzgefährdeten Betroffenen. Dabei muss nur der tatbestandsmäßige 
Erfolg in seinem Endergebnis – also der Sturz an sich – nicht aber Einzelheiten des Kausalge-
schehens – der Sturz gerade an diesem Tag, zu dieser Uhrzeit, an dieser Stelle – vorhersehbar 
gewesen sein.

Auf der Ebene der Schuld ist zu prüfen, ob ein Irrtum über die Gebotswidrigkeit des Unterlassens 
vorlag, § 17 StGB. Ein Irrtum über Inhalt und Umfang rechtlicher Handlungsplichten und -mög-
lichkeiten wird bei Professionellen meist vermeidbar sein, da Kenntnis von Handlungsplichten 
und –möglichkeiten Bestandteil der zu erwartenden berulichen Kompetenz ist, so dass allein 
eine Strafmilderung4 nach §§ 17 S. 2, 49 Abs. 1 StGB in Betracht kommt.

III. Relevante Tatbestände des StGB

1. Körperverletzung durch Unterlassen, Tötung durch Unterlassen

Das vorsätzliche oder fahrlässige Nichtverhindern einer (Selbst-)Schädigung eines Betroffe-
nen – etwa das Nichtverhindern eines Suizidversuchs, eines Sturzes, des Wundlegens, des 
Einleitens einer medizinischen Versorgung5 –, in deren Folge der Betroffene einen Gesund-
heitsschaden erleidet oder stirbt, kann den Tatbestand einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Körperverletzung, §§ 223, 229, 13 StGB, bzw. einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Tötung 
erfüllen, §§ 212, 222, 13 StGB. 

Da sowohl vorsätzliche als auch fahrlässige Körperverletzung nur auf Antrag verfolgt werden, 
sofern die Strafverfolgungsbehörden nicht wegen eines besonderen öffentlichen Interesses von 
Amts wegen ein Strafverfahren einleiten, § 230 Abs. 1 S. 1 StGB, inden sich kaum dokumen-
tierte Strafverfahren6, obgleich eine umfangreiche zivilrechtliche Rechtsprechung zur Haftung 
für Verletzungen als Folge eines Sturzes vorhanden ist7. 
 
2. Aussetzung

Wer einen Menschen in eine hillose Lage versetzt, § 221 Abs. 1 Nr. 1 StGB, oder in einer hilf-
losen Lage im Stich lässt, § 221 Abs. 1 Nr. 2 StGB, obwohl er ihn in seiner Obhut hat oder ihm 

4 Eine Strafmilderung nach § 49 Abs. 1 StGB kommt bei unechten Unterlassungsdelikten jedoch bereits nach § 13 Abs. 
2 StGB in Betracht.

5 Vgl. insgesamt zu Straftaten im Bereich der Betreuung Deinert/Lütgens/Meier, Haftung des Betreuers, 2007, 16 ff.

6 Vgl. die Verurteilung dreier Plegekräfte (Altenplegepraktikantin, Wohngruppenleiter, Schichtdienstleiterin) zu Geldstrafen 
wegen fahrlässiger Tötung durch das AG Augsburg am 5.2.2009, Pressemitteilung des AG Augsburg 1/09 v. 10 März 2009.

7 Vgl zuletzt etwa LG München BtPrax 2009, 311 und OLG Frankfurt BtPrax 2009, 41 zu Suizidversuchen oder OLG Düs-
seldorf BtPrax 2009, 250 zum Sturz während des Besuchs der Toilette.
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sonst beizustehen verplichtet ist, und ihn dadurch der Gefahr des Todes oder einer schweren 
Gesundheitsschädigung aussetzt, macht sich strafbar. Die erste Variante des Tatbestands 
kann durch Unterlassen begangen werden, wenn ein Garant das „Sich-selbst-Aussetzen“ des 
Opfers geschehen lässt oder das Aussetzen des Opfers durch einen Dritten duldet8. Die zweite 
Variante des Tatbestands setzt als echtes Sonderdelikt von vornherein das Bestehen einer 
Garantenstellung voraus.

Bei freiheitsentziehenden und –beschränkenden Maßnahmen kann eine strafrechtliche Ver-
antwortung aufgrund dieses Tatbestands in Betracht kommen, wenn Art und Weise der frei-
heitsentziehenden und –beschränkenden Maßnahmen zu einer Gefährdung des Betroffenen 
führen – etwa bei unsachgemäßer Fixierung die konkrete Gefahr entsteht, dass der Betroffene 
sich stranguliert.

3. Freiheitsberaubung durch Unterlassen

Eine freiheitsentziehende Unterbringung, freiheitsentziehende9 , aber auch freiheitsbeschrän-
kende Maßnahmen können den objektiven Tatbestand der Freiheitsberaubung erfüllen, § 239 
Abs. 1 StGB. Schutzgut dieses Tatbestands ist das Selbstbestimmungsrecht einer Person 
darüber, ob sie sich an einem Ort (weiter) aufhalten will. Der Tatbestand setzt daher voraus, 
dass das Opfer die Fähigkeit besitzt, einen natürlichen Willen10 zur Ortsveränderung zu bilden. 
Nach überwiegender Meinung ist nicht entscheidend, ob das Opfer aktuell einen Wunsch zur 
Ortveränderung hat, sofern potentiell ein entsprechender Wille gebildet werden kann. Daher 
kann auch ein Schlafender der Freiheit beraubt werden11. Der Begriff des Orts umfasst eine 
Fixierung an Bett oder Stuhl ebenso wie das Abschließen eines Zimmers oder der Wohnung, 
aber auch die fehlende Möglichkeit, eine Einrichtung bzw. deren Außengelände zu verlassen12. 
Es ist ausreichend, dass gerade das Opfer eine Barriere oder andere Hindernisse nicht über-
winden kann – beispielsweise weil es vorhandene Ausgänge nicht kennt oder den Mechanismus 
einer Tür nicht bedienen kann13 – oder ihm durch List14 eine Ortsveränderung unmöglich ge-
macht wird. Eine bestimmte zeitliche Dauer der Freiheitsentziehung ist nicht erforderlich. Auch 
kurzzeitige15 und andere im zivilrechtlichen Sinne „nur“ freiheitsbeschränkende Maßnahmen 
können daher den Tatbestand der Freiheitsberaubung erfüllen. Eine Freiheitsberaubung durch 
Unterlassen liegt zudem ab dem Zeitpunkt vor, in dem eine freiheitsentziehende Unterbringung, 
freiheitsentziehende oder –beschränkende Maßnahmen nach Wegfall ihrer Voraussetzungen 

8 Fischer StGB § 221 Rn. 8.

9 Die Unterscheidung zwischen freiheitsentziehenden und –beschränkenden Maßnahmen ergibt sich aus der Legaldei-
nition freiheitsentziehender Maßnahmen in § 1906 Abs. 4 BGB.

10 Fischer StGB § 239 Rn. 3.

11 Vgl. zu den verschiedenen Auffassungen Fischer StGB § 239 Rn. 3 ff., der selbst überzeugend auf den aktuellen Willen 
abstellt.

12 Schumacher, FS Stree/Wessels, 1993, 431, 441, Fischer StGB § 239 Rn. 2.

13 Fischer StGB § 239 Rn. 7.

14 Fischer StGB § 239 Rn. 8.

15 Fischer StGB § 239 Rn. 6.
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nicht beendet werden16. 

Das StGB kennt keinen Tatbestand der fahrlässigen Freiheitsberaubung. Fahrlässige Plichtver-
letzungen können jedoch zu zivilrechtlichen Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüchen 
führen. Durch das Einverständnis17 des Opfers oder seines Betreuers bzw. Bevollmächtigten 
mit der Freiheitsberaubung entfällt der Tatbestand18. Dabei ist zu beachten, dass die Einwilli-
gung eines Betreuers oder Bevollmächtigten nur beim Vorliegen einer betreuungsgerichtlichen 
Genehmigung wirksam ist, §§ 1906 Abs. 1, 4, 5 BGB, sofern es sich nicht um im Sinne des 
Betreuungsrechts allein freiheitsbeschränkende Maßnahmen handelt. 

Nimmt der Täter irrig Umstände an, die, wenn sie vorliegen würden, ein Unterlassen erlauben 
würden, steht dieser Irrtum dem über Tatumstände im Sinne des § 16 StGB rechtlich gleich19. 
Der Täter handelt dann nicht vorsätzlich. Da es keinen Tatbestand der fahrlässigen Freiheits-
beraubung gibt, scheidet eine Verurteilung dann aus, vgl. § 16 Abs. 1 StGB. Strafurteile sind 
ebenso wie bei Körperverletzungs- und Tötungsdelikten kaum dokumentiert20. 

IV. Garantenstellung von Betreuern

1. Betreuer als Beschützergarant

Ein Betreuer hat im Rahmen des ihm übertragenen Aufgabenkreises Schutzplichten für die 
Rechtsgüter seines Betreuten, ist demnach Beschützergarant und hat den Betroffenen – im 
Rahmen des ihm rechtlich und faktisch Möglichen – vor einer Selbstschädigung zu bewahren. 
Besteht eine Befugnis zur Aufenthaltsbestimmung und/oder Gesundheitssorge, ergeben sich 
Schutzplichten für das Leben, die Gesundheit und die körperliche Unversehrtheit des Betreu-
ten. Die Garantenstellung beginnt mit Rechtskraft des Beschlusses, durch den der Betreuer 
bestellt wird, und unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt er den ersten persönlichen Kontakt 
zum Betroffenen hat oder die Plichten als Betreuer tatsächlich wahrnimmt.

Ein Betreuer ist hingegen nicht Überwachergarant des Betreuten, kann also strafrechtlich nicht 
zur Verantwortung gezogen werden, wenn der Betreute Dritte schädigt. Dies gilt selbst dann, 
wenn zivilrechtliche Aufsichtsplichten von Betreuern zumindest in bestimmten Konstellationen 

16 Meier BtPrax 1999, 57; Fischer StGB § 239 Rn. 10.

17 Der natürliche Wille ist ausreichend, denn das Einverständnis schließt nach h.M. bereits den Tatbestand der Freiheits-
beraubung aus, da dieser eine Überwindung des Willens voraussetzt Fischer § 239 Rn. 12, Vor § 32 Rn. 3b. Einsichts- und 
Urteilsfähigkeit ist anders als bei der rechtfertigenden Einwilligung in die Verletzung des Körpers – einem Rechtsschutzver-
zicht – keine Voraussetzung. Es ergibt sich so eine Kongruenz zur h.M. im Zivilrecht vgl. Bienwald/Sonnenfeld/Hoffmann § 
1906 Rn. 26, 49.

18 Fischer StGB § 239 Rn. 12.

19 Fischer StGB § 239 Rn. 13.

20 LG Hamburg RsDE 1989 Nr. 5, 87: Verurteilung eines Heimleiters wegen rechtswidriger Fixierung in einem Altenheim; 
OLG Stuttgart BtPrax 1998, 113: Einstellung des Verfahrens gegen einen Heimleiter wegen eines Sturzes mit tödlichen 
Folgen. 26 Brosey, Wunsch und Wille des Betreuten, 2009, 215; Tachau BtPrax 2008, 195; Deinert/Lütgens/Meier, Haftung 
des Betreuers, 2007, Rn. 61.
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bejaht werden21, denn nicht aus jeder zivilrechtlichen Verplichtung folgt eine strafrechtliche 
Garantenstellung22. Drittschützende Verplichtungen zum Handeln und Möglichkeiten zu ihrer 
Durchsetzung lassen sich gegenüber Erwachsenen nicht zivilrechtlich, sondern nur öffentlich-
rechtlich begründen, wie dies die PsychKG oder Polizeigesetze der Länder tun.

2. Inhalt von Garantenplichten

Was einem Betreuer rechtlich möglich ist, hängt nicht nur vom Aufgabenbereich ab, für den er 
bestellt wurde, sondern auch davon, ob die Voraussetzungen für eine bestimmte Maßnahme 
vorliegen. So sind ihm Zwangsmaßnahmen regelmäßig auch zur Wahrung von Rechtsgütern 
des Betreuten nicht erlaubt, wenn der Betreute selbstverantwortlich über seine Gefährdung 
entscheiden kann. Auf diese Grenzen der Handlungsmöglichkeiten wird wegen ihrer beson-
deren Bedeutung für die Frage nach der strafrechtlichen Verantwortung eines Betreuers im 
Folgenden noch gesondert eingegangen.

Eine Schädigung des Betreuten ist vorhersehbar, wenn in dem Moment, in dem der Betreuer 
eine Handlung unterlassen hat, erkennbar war, dass das Unterlassen zu einer Verletzung von 
Rechtsgütern des Betroffenen führen wird. Ein Betreuer kann strafrechtlich nicht zur Verant-
wortung gezogen werden, wenn es zwar zu einer Schädigung des Betroffenen kommt, der 
Betreuer diese jedoch nicht vorhersehen konnte. Ebenso ist ein Betreuer für ein Unterlassen 
nicht verantwortlich, wenn bei plichtgemäßem Verhalten die gleichen Folgen eingetreten wä-
ren (hypothetische Kausalität). Der Betreuer hat jedoch keinen Beurteilungsspielraum. Seine 
Entscheidung unterliegt im Zivil- wie im Strafrecht einer vollständigen richterlichen Kontrolle23. 

Ob ein Unterlassen eine Plichtverletzung darstellt, kann nur bezogen auf den Einzelfall ent-
schieden werden. So kann das Versäumen des Erteilens einer Einwilligung in eine freiheitsent-
ziehende Maßnahme zu einer strafrechtlichen Verantwortung des Betreuers führen, wenn der 
Betreute sich in Folge der fehlenden Sicherung verletzt. Andererseits kann das Erteilen einer 
Einwilligung in freiheitsentziehende Maßnahmen eine strafrechtliche Verantwortung zur Folge 
haben, wenn die Voraussetzungen für eine derartige Maßnahme gar nicht vorgelegen haben 
und die Maßnahme daher eine rechtswidrige Freiheitsberaubung darstellt. 

Werden Dritte in die Betreuung, Versorgung, Plege etc. des Betreuten einbezogen, behält ein 
Betreuer seine Garantenstellung unabhängig davon, ob der Dritte eine eigene Garantenstellung 
gegenüber dem Betreuten hat24. Von einer Delegation von Garantenplichten ist beim Betreuer 
eines Erwachsenen anders als bei Eltern oder Vormündern, die ihr Kind bzw. ihr Mündel durch 
Dritte betreuen lassen, regelmäßig nicht auszugehen. So schließt ein Betreuer regelmäßig auch 
den Betreuungs-, Plege- oder Heimvertrag im Namen des Betreuten ab, Eltern entsprechende 
Verträge hingegen in eigenem Namen.

21 Verneinend etwa MüKo/Schwab § 1896 Rn. 92, bejahend zumindest bei Bestellung zur Personensorge insgesamt oder 
zur Aufsicht jedoch nicht allein zur Aufenthaltsbestimmung Jürgens/Jürgens § 832 Rn. 2 ff. und BtKomm/Roth D Rn. 135.

22 Wie hier Tachau BtPrax 2008, 195, a.A. OLG Celle BtPrax 2008, 86 f. mit kritischen Anm. v. Bienwald FamRZ 2008, 1028 
und Tachau BtPrax 2008, 195.

23 Wohl a.A. Brosey, Wunsch und Wille des Betreuten, 2009, 215.

24 Fischer StGB § 13 Rn. 41.
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Bei Einbeziehung Dritter verändern sich jedoch die rechtlich gebotenen und physisch-realen 
Handlungsmöglichkeiten eines Betreuers und damit die durch ihn zu ergreifenden Schutzmaß-
nahmen: Der Betreuer hat die Dritten sorgfältig auszuwählen – etwa das Plegeheim – und sie 
hinreichend zu informieren – beispielsweise über bereits erfolgte Suizidversuche oder frühere 
Stürze. Er muss die Dritten kontrollieren und überwachen25 – sich etwa vergewissern, dass ein 
demenziell erkrankter Betreuter nicht durch mangelhafte Plege einen körperlichen Schaden 
erleidet. Werden Leistungen und Dienste auch nach Hinweisen und Abmahnungen weiterhin 
mangelhaft erbracht, hat der Betreuer Konsequenzen zu ziehen – etwa einen Betreuungs- oder 
Heimvertrag zu kündigen und einen anderen Dritten zu beauftragen. Verletzt ein Dritter seine 
vertraglichen Plichten gegenüber dem Betreuten und erleidet dieser daher einen Schaden oder 
stirbt, kann demnach neben dem Dritten auch der Betreuer strafrechtlich zur Verantwortung 
zu ziehen sein, wenn er ihm obliegende Plichten bei Auswahl, Information und/oder Kontrolle 
des Dritten verletzt hat.
 
3. Grenzen von Garantenplichten

Für ein Unterlassen kann ein Betreuer nur strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, 
wenn er rechtlich und faktisch die Möglichkeit hatte, die Verletzung der Rechtsgüter des Be-
treuten zu verhindern26. Die rechtlichen Möglichkeiten eines Betreuers ergeben sich aus den 
betreuungsrechtlichen Regelungen im BGB. Von besonderer Bedeutung für das Verhältnis 
zwischen Betreuer und Betreutem ist auch bezogen auf eine strafrechtliche Verantwortung 
des Betreuers, dass der Betreuer nach § 1901 Abs. 2 S. 1 BGB die Angelegenheiten seines 
Betreuten so zu besorgen hat, wie es dessen Wohl entspricht. Zum Wohl des Betreuten gehört 
dabei die Möglichkeit, im Rahmen seiner Fähigkeiten sein Leben nach seinen eigenen Wün-
schen und Vorstellungen zu gestalten, § 1901 Abs. 2 S. 1 BGB. Zudem hat der Betreuer nach § 
1901 Abs. 3 S. 1 BGB den Wünschen des Betreuten zu entsprechen, soweit dies dessen Wohl 
nicht zuwiderläuft27. 

Bezogen auf ärztliche Maßnahmen setzen die Vorgaben des § 1901a Abs. 1, Abs. 2 BGB, nach 
denen ausschließlicher Maßstab des Handelns eines Betreuers der in einer Patientenverfügung 
niedergelegte bzw. in Behandlungswünschen festgehaltene Wille des Betreuten ist, einem mög-
lichen Handeln seines Betreuers noch engere rechtliche Grenzen, denn einen „Wohlvorbehalt“ 
kennen diese Regelungen anders als § 1901 Abs. 3 S. 1 BGB nicht. 

Die Bedeutung der Regelung in § 1901 BGB hat der BGH in einer Entscheidung aus dem Jahr 
2009 – bezogen auf die Vermögenssorge –unterstrichen. Aus den genannten Regelungen erge-
be sich, dass Wünsche eines Betreuten für seinen Betreuer im Grundsatz beachtlich seien, so-
fern ihre Erfüllung nicht höherrangige Rechtsgüter des Betreuten gefährden oder seine Lebens- 
und Versorgungssituation erheblich verschlechtern würde. Voraussetzung für einen Vorrang 
der Wünsche des Betreuten sei, dass diese Ausluss seines Selbstbestimmungsrechts, nicht 

25 Jürgens/Jürgens § 832 Rn. 3; BtKomm/Roth D Rn. 137.

26 Fischer StGB § 13 Rn. 42.

27 Zu der Begrenzung von Sicherungsplichten durch die Menschenwürde und Freiheitsrechte des Patienten, das Übermaß-
verbot, aber auch die Zumutbarkeit für den einen Betroffenen Behandelnden bei einer öffentlich-rechtlichen Unterbringung 
vgl. OLG Naumburg Beschluss v. 12.01.2010 Akz. 1 U 77/09.
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Ausdruck einer Erkrankung des Betreuten seien und auf Grundlage ausreichender Tatsachen-
kenntnis gefasst worden seien28. Die Entscheidung des BGH entspricht der Rechtsprechung 
des BVerfG, das bezogen auf persönliche Freiheitsrechte bereits 1981 formuliert hatte29: „Die 
Freiheit der Person ist ein so hohes Rechtsgut, daß es nur aus gewichtigem Grund angetastet 
werden darf. Die Einschränkung dieser Freiheit, die auch dem Geisteskranken und nicht voll 
Geschäftsfähigen durch Art. 2 Abs. 2 GG garantiert ist, ist daher stets der strengen Prüfung 
am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu unterziehen.“, aber zugleich festhielt: „Dies schließt 
jedoch einen staatlichen Eingriff nicht aus, der ausschließlich den Zweck verfolgt, einen psy-
chisch Kranken vor sich selbst in Schutz zu nehmen und ihn zu seinem eigenen Wohl in einer 
geschlossenen Anstalt unterzubringen.“

Seit Januar 2010 liegt eine Entscheidung des BGH30 vor, die die genannten Grundsätze für frei-
heitsentziehende Unterbringungen weiter konkretisiert. Der BGH stellt fest, dass der Grad der 
Gefahr für die Rechtsgüter des Betroffenen, der erforderlich ist, um Eingriffe in seine Rechte 
zu erlauben, sich bei einer öffentlich-rechtlichen und bei einer zivilrechtlichen freiheitsentzie-
henden Unterbringung unterscheide: Eine zivilrechtliche freiheitsentziehende Unterbringung 
verlange anders als eine öffentlich-rechtliche freiheitsentziehende Unterbringung keine akute, 
unmittelbar bevorstehende Gefahr für den Betreuten, sondern allein eine ernstliche und konkre-
te Gefahr für Leib und/oder Leben des Betroffenen. Dabei sei der Grad der Gefahr in Relation 
zum möglichen Schaden ohne Vornahme der freiheitsentziehenden Maßnahmen zu bestimmen. 
Auch die Gefahr einer völligen Verwahrlosung könne eine Gefahr für Leib und/oder Leben sein, 
wenn objektivierbare und konkrete Anhaltspunkte für eine erhebliche Gesundheitsgefahr durch 
körperliche Verelendung und Unterversorgung als Folge der Verwahrlosung vorliegen würden31.
 
Inwieweit sich aus den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention zukünftig noch engere 
Grenzen ergeben werden, da die gesetzlichen Regelungen auch in §§ 1901, 1906 BGB, oder 
aber zumindest die Auslegung der Regelungen als nicht den Anforderungen der Konvention 
entsprechend bewertet werden wird, bleibt abzuwarten.

Doch bereits für das geltende Recht kann festgehalten werden, dass das Selbstbestimmungs-
recht und die Würde des Betreuten die Möglichkeiten eines Betreuers zu einem lückenlosen 
Schutz von vornherein rechtlich begrenzen. Insbesondere Zwangsmaßnahmen sind nur aus-
nahmsweise möglich und setzen voraus, dass der Betroffene im Hinblick auf die Gefahrensi-
tuation nicht mehr als einwilligungsfähig gelten kann. Die Grundsätze dieser zivilrechtlichen 
Rechtsprechung stimmen im Ergebnis mit der strafrechtlichen Rechtsprechung überein, nach 
denen eine Strafbarkeit wegen Unterlassens nur in Betracht kommt, wenn für den Garanten 
erkennbar ist, dass eine drohende Selbstschädigung nicht auf einer eigenverantwortlichen 
Entscheidung des Opfers beruht32. Bei einer eigenverantwortlichen Selbstschädigung fehlt es 
nach der strafrechtlichen Rechtsprechung hingegen am rechtlich erforderlichen Ursachenzu-

28 BGH BtPrax 2009, 290 mit Anm. Brosey BtPrax 2010, 16 und Thar BtPrax 2010, 12.

29 BVerfGE 58, 208 ff.

30 BGH BtPrax 2010, 78 f..

31 Nach überwiegender Ansicht sind im Einzelfall Zwangsmaßnahmen auch nach Inkrafttreten der UN-Behindertenkon-
vention zulässig, vgl. König BtPrax 2009, 105 ff.; Evers-Meyer BtPrax 2009, 97 ff.; Burkert BtPrax 2009, 101 ff.

32 Fischer StGB § 222 Rn. 29.
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sammenhang, wenn sich gerade das mit der Selbstgefährdung vom Opfer bewusst eingegan-
gene Risiko realisiert (Selbstgefährdung des Opfers), bzw. wird die Tat durch die Einwilligung 
des Opfers in die Gefährdung gerechtfertigt (gerechtfertigte Fremdgefährdung des Opfers)33. 

Auch faktisch können sich Grenzen für die Handlungsmöglichkeiten eines Betreuers ergeben, 
etwa bei einer vollständigen Kontaktverweigerung des Betreuten34. 

4. Betreuungsgerichtliche Genehmigung

Sofern es sich nicht um im Sinne des Betreuungsrechts allein freiheitsbeschränkende Maß-
nahmen35 handelt – etwa eine Fixierung im Rahmen der häuslichen Plege –, bedarf die stell-
vertretende Einwilligung eines Betreuers für ihre Wirksamkeit einer betreuungsgerichtlichen 
Genehmigung, §§ 1906 Abs. 1, Abs. 4 BGB. Liegt eine wirksame Genehmigung nicht vor, liegt 
unabhängig vom Vorhandensein oder Fehlen einer Einwilligung des Betreuers eine rechtswid-
rige freiheitsentziehende Unterbringung bzw. freiheitsentziehende Maßnahme vor. Umgekehrt 
gilt jedoch auch, dass eine betreuungsgerichtliche Genehmigung eine Freiheitsberaubung allein 
nicht rechtfertigt36. Im Einzelfall entlastet es einen Betreuer oder Bevollmächtigten gleichwohl, 
wenn er vor einer geplanten Maßnahme, bei Unsicherheiten im Hinblick auf ein vorzeitiges Been-
den einer Maßnahme oder in den Fällen, in denen der Betreute die Zusammenarbeit verweigert 
und/oder notwendige medizinische Untersuchungen oder Behandlungen ablehnt37, Rückspra-
che mit der zuständigen Betreuungsbehörde und/oder dem Betreuungsgericht nimmt, denn 
diese Vorgehensweise kann in einem Strafverfahren zumindest Auswirkungen auf das Ausmaß 
des Schuldvorwurfs gegenüber dem Betreuer haben. Betreuungsbehörde und Betreuungsge-
richt sind verplichtet, Betreuer zu beraten und zu unterstützen, § 4 BtBG, § 1837 Abs. 1 BGB.

Ein Richter, der in zivilrechtlichen Unterbringungsverfahren vorsätzlich zwingende Verfahrens-
regelungen – etwa Anhörungsplichten – nicht beachtet, ist nicht Täter der aufgrund der Fehler 
im Genehmigungsverfahren rechtswidrigen, als Freiheitsberaubung im Sinne des § 239 StGB zu 
qualiizierenden freiheitsentziehenden Unterbringung oder freiheitsentziehenden Maßnahme, 
da nicht die gerichtliche Genehmigung, sondern die Entscheidung des Betreuers Grundlage der 
Unterbringung oder Maßnahme ist. Der Richter kann sich jedoch der Rechtsbeugung schuldig 
machen, § 339 StGB38. Eine Strafbarkeit wegen Freiheitsberaubung oder Körperverletzung im 
Amt, §§ 223, 340, 239 StGB, ist hingegen bei einer öffentlich-rechtlichen Unterbringung nach 
einem der PsychK-Gesetze der Länder oder in den Fällen, in denen ein Richter sich über eine 
wirksam erteilte Vorsorgevollmacht hinwegsetzt39, denkbar.

33 Fischer StGB Vor § 13 Rn. 36 f. mit Nachweisen zu Differenzierungen in der strafrechtlichen Dogmatik.

34 Deinert/Lütgens/Meier, Haftung des Betreuers, 2007, Rn. 62.

35 Bienwald/Sonnenfeld/Hoffmann § 1906 Rn. 45 f.

36 Unklar Fischer StGB § 239 Rn. 12 und Schumacher, FS Stree/Wessels , 1993, 431, 446; vgl. zur Prüfungsplicht des 
Betreuers unabhängig vom Erteilen einer betreuungsgerichtlichen Genehmigung OLG Hamm FamRZ 2001, 861.

37 Deinert/Lütgens/Meier, Haftung des Betreuers, 2007, Rn. 66.

38 BGH BtPrax 2009, 236.

39 Vgl. die Einstellungsverfügung der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg BtPrax 2008, 90; ähnlich Zimmermann BtPrax 
2008, 185.
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V. Garantenstellung von Bevollmächtigten

Die Garantenstellung Bevollmächtigter ergibt sich nicht aus der Vollmacht, sondern aus dem der 
Vollmacht zugrunde liegenden Rechtsverhältnis, in der Regel einem (unentgeltlichen) Auftrag40. 
Allein ein wirksames Grundverhältnis und eine wirksam erteilte Vollmacht, vgl. § 1906 Abs. 5 
BGB, führen jedoch noch nicht zu einer strafrechtlichen Garantenstellung. Die vertraglichen 
Plichten müssen zum Tatzeitpunkt tatsächlich übernommen sein41. So ist erforderlich, dass 
die Konstellation, für die die Vollmacht vorgesehen ist – etwa Einwilligungsunfähigkeit des Be-
troffenen – eingetreten ist, und der Bevollmächtigte die Verplichtungen aus Grundverhältnis 
und Vollmacht auch bereits tatsächlich wahrnimmt. Ein Bevollmächtigter ist wie ein Betreuer 
nur Beschützer- und nicht (auch) Überwachergarant des Vollmachtgebers.

Im Übrigen ergeben sich hinsichtlich Inhalt und Grenzen der Garantenplichten und der Bedeu-
tung einer betreuungsgerichtlichen Genehmigung keine Unterschiede zwischen Bevollmächtig-
ten und Betreuern. Allenfalls ist denkbar, dass die Vollmacht die rechtlichen Möglichkeiten zur 
Handlung noch weitergehend einengt als dies die gesetzlichen Regelungen im Betreuungsrecht 
tun – etwa, wenn eine Vollmacht Zwangsmaßnahmen ausdrücklich ausschließt. Im Einzelfall 
kann dann eine Verplichtung bestehen, Betreuungsgericht bzw. Betreuungsbehörde zu infor-
mieren, um weitergehende Maßnahmen zum Schutz des Betroffenen durch das Bestellen eines 
Betreuers zu ermöglichen.

VI. Leistungserbringende Fachkräfte als Garanten

Ein Heimvertrag42 beinhaltet Obhutsplichten gegenüber den Bewohnern, ein Behandlungsver-
trag solche gegenüber den Patienten einer psychiatrischen Klinik43. Obhutsplichten sind auch 
Bestandteil von Verträgen über ambulante Plege – etwa im Hinblick auf eine Dekubitusprophy-
laxe. Die Einrichtung oder der ambulante Dienst hat demnach eigenständige, von denen eines 
Betreuers oder eines Bevollmächtigten unabhängige Plichten gegenüber dem Betroffenen 
als Vertragspartner. Es bedarf daher auch keines Hinweises Dritter wie des Betreuers, Bevoll-
mächtigten oder einer Fachkraft des MDK, um Plichten – wie eine adäquate Sturzprophylaxe 
– zu begründen. Hinweise Dritter können sich jedoch auf die Vorhersehbarkeit der Folgen eines 
Unterlassens auswirken.

Ihren Plichten gegenüber dem Betroffenen kommt die Einrichtung oder der Dienst durch die 
bei ihm angestellten Fachkräfte nach. Nur diese können strafrechtlich zur Verantwortung gezo-
gen werden, denn strafrechtliche Verantwortung ist anders als zivilrechtliche Haftung44 immer 
Verantwortung eines Individuums, nicht einer juristischen Person. Die Garantenstellung der 
Fachkraft leitet sich aus dem mit der Einrichtung oder dem Dienst abgeschlossenen Arbeits-

40 Müller/Renner, Vorsorgeverfügungen, 2008, Rn. 458.

41 Fischer StGB § 13 Rn. 20.

42 Entsprechende Verplichtungen ergeben sich auch aus den Heimgesetzen der Länder.

43 Bei einer öffentlich-rechtlichen Unterbringung beruhen die Obhutsplichten der Einrichtung auf dem öffentlich-rechtlichen 
Verhältnis zwischen der Einrichtung und dem Patienten. Grundlage einer Haftung ist daher auch nicht ein Behandlungsver-
trag, sondern es können Amtshaftungsansprüche bestehen vgl. OLG Naumburg Beschluss v. 12.01.2010 Akz. 1 U 77/09.

44 Vgl. zur Haftung der Einrichtung für Verschulden der Fachkräfte §§ 31, 278 BGB.
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vertrag ab. Zudem ist wie beim Bevollmächtigten eine tatsächliche Übernahme der Plichten 
erforderlich45.
 
Die Fachkraft ist ebenso wie ein Bevollmächtigter Beschützer- und nicht Überwachergarant46. 
Es kann sich ein Konlikt zwischen der Stellung als Beschützergarant für verschiedene Betroffe-
ne ergeben, wenn ein Betroffener Rechtsgüter anderer zu verletzen droht. Die Verplichtung zum 
Schutz der Rechtsgüter anderer Bewohner oder Patienten kann im Einzelfall eine Kündigung 
des Vertrags mit dem Betroffenen erforderlich machen. 

Der konkrete Inhalt der Garantenplichten einer Fachkraft leitet sich aus ihren arbeitsvertrag-
lichen Plichten ab. So ist der Geschäftsführer einer Einrichtung strafrechtlich nur für Organi-
sationsverschulden, insbesondere für die nicht sorgfältige Auswahl oder Überwachung der 
(Plege-)Fachkräfte verantwortlich, hingegen nicht für jedes fahrlässige Handeln oder Unter-
lassen der (Plege-)Fachkräfte47. Unmittelbar Leistungen erbringende Fachkräfte sind hingegen 
nicht für die Organisation, sondern für die Qualität ihrer Leistungen – etwa für eine fachgerechte 
Begleitung zur Toilette – verantwortlich. Der Inhalt konkreter Sorgfaltsplichten ist insbesondere 
anhand der zivilrechtlichen Rechtsprechung zur Haftung48, an allgemeinen fachlichen Stan-
dards – etwa dem Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Plege des Deutschen Netzwerks 
für Qualitätsentwicklung in der Plege (DNQP)49 –, aber auch an den besonderen Standards der 
Einrichtung – etwa im Hinblick auf eine Abwägung zwischen Sturzprophylaxe und Freiheits-
rechten bereits in den heimvertraglichen Regelungen – zu bestimmen.

Aus den vertraglichen Obhutsplichten ergibt sich die Plicht zu prüfen, ob eine freiheitsentzie-
hende Unterbringung oder freiheitsentziehende bzw. –beschränkende Maßnahmen erforderlich 
sind. Sind Maßnahmen aus der Perspektive der Fachkräfte notwendig, ist zunächst – sofern 
möglich – der Betroffene und sein Betreuer bzw. Bevollmächtigter anzusprechen. Erscheint 
der Verzicht des Betroffenen und/oder seines Betreuers bzw. Bevollmächtigten auf bestimmte 
Maßnahmen nicht mehr mit dem Wohl des Betroffenen vereinbar, ist die Betreuungsbehörde 
bzw. das Betreuungsgericht zu informieren.

Ist ein Betreuer bzw. Bevollmächtigter nicht damit einverstanden, dass nicht mehr erforder-
liche Maßnahmen beendet werden, können die Fachkräfte, die Maßnahmen nicht von sich 
aus wegen Fehlens der Voraussetzungen zu beenden. Zwar haben die Fachkräfte zu jedem 
Zeitpunkt eigenständig zu prüfen, ob ihres Erachtens die Voraussetzungen für freiheitsentzie-
hende und –beschränkende Maßnahmen vorliegen. Weitergehende Handlungsmöglichkeiten 
als eine Information der Betreuungsbehörde oder des Betreuungsgerichts oder das Verweigern 
bestimmter Maßnahmen, insbesondere eine Befugnis zur Anwendung von Zwang50, besitzen 

45 Fischer StGB § 13 Rn. 20, 23.

46 Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Unterbringung lässt sich hingegen im Einzelfall auch eine Stellung als Überwa-
chergarant begründen.

47 OLG Stuttgart BtPrax 1998, 113 in einem Klageerzwingungsverfahren.

48 Zuletzt etwa OLG Bremen MDR 2010, 212; OLG Düsseldorf BtPrax 2009, 250.

49 http://www.dnqp.de/ExpertenstandardSturzprophylaxe.pdf.

50 Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Unterbringung kann hingegen entsprechend den Vorgaben des einschlägigen 
PsychKG des Lands eine Befugnis zur Anwendung von Zwang bestehen.
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die Fachkräfte von Einrichtungen und Diensten jedoch grundsätzlich nicht. Selbst in akuten 
Gefahrsituationen, in denen eine Schädigung des Betroffenen droht, wenn nicht unmittelbar 
gehandelt wird, können Zwangsmaßnahmen gegenüber Betroffenen nicht durch die Regelun-
gen über den rechtfertigenden Notstand in § 34 StGB legitimiert werden, da diese Norm keine 
Abwägung von Rechtsgütern ein und derselben Person erlaubt.

Von einem schuldhaften Unterlassen der Fachkräfte ist regelmäßig auch dann auszugehen, 
wenn diese freiheitsentziehende Maßnahmen gegenüber einem Betroffenen anwenden, ohne 
sich zu vergewissern, ob eine betreuungsgerichtliche Genehmigung der konkreten Maßnahmen 
vorliegt.

VII. Fachkräfte kommunaler Dienste als Garanten51 

Aus dem Grundgesetz ergeben sich staatliche Schutzplichten gegenüber allen Menschen 
– nicht nur gegenüber Kindern und Jugendlichen. Diese Verplichtung aller staatlichen Insti-
tutionen ist im Menschenwürdeprinzip, Art 1 Abs. 1 GG, im Sozialstaatsprinzip, Art. 20 Abs. 1, 
28 Abs. 1 GG, in den Individualgrundrechten wie dem Recht auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit, Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG, sowie dem Gleichheitsgrundsatz, Art. 3 Abs. 1 GG, verankert.

Fraglich kann daher nur sein, unter welchen Voraussetzungen sich aus allgemeinen staat-
lichen Schutzplichten die Garantenstellung eines einzelnen Amtsträgers ergibt, denn nicht 
jede öffentlich-rechtliche Handlungsplicht begründet eine Garantenstellung52. Insoweit ist 
eine einfachgesetzliche – bezogen auf diesen Beitrag eine sozialrechtliche – Konkretisierung 
erforderlich.

Eine sich aus dem Wächteramt des Staates, den einfachgesetzlichen Regelungen im SGB VIII 
und der tatsächlichen Fallübernahme ableitende Garantenstellung ist heute für die Fachkräfte 
der Kinder- und Jugendhilfe allgemein anerkannt53. Nach hier vertretener Ansicht besteht eine 
entsprechende Verplichtung der Fachkräfte, die auf Grundlage des SGB XII tätig werden, da 
auch in der Sozialhilfe der Kenntnisgrundsatz gilt, § 18 SGB XII, also Leistungen der Sozialhil-
fe keinen Antrag, sondern allein die Kenntnis des Sozialhilfeträgers voraussetzen. Die Fach-
kräfte kommunaler Sozialdienste für Erwachsene haben daher ebenso wie die für Kinder und 
Jugendliche Zuständigen eine Verplichtung zu aufsuchender Sozialarbeit und zum Angebot 
von Leistungen, und die fallverantwortliche Fachkraft eine Garantenstellung gegenüber einem 
bestimmten Betroffenen. Ihre Fallzuständigkeit beginnt wie die des Betreuers bereits vor dem 
ersten persönlichen Kontakt ab Kenntnis der Umstände, die eine Bedarfslage vermuten lassen. 
Sie ist allein Beschützergarant für Leib und Leben des Betroffenen.

Unter Geltung des Grundgesetzes können einem Erwachsenen andererseits grundsätzlich 
weder Sozialleistungen noch Schutzmaßnahmen aufgezwungen werden54. Staatliche Schutz-

51 Ausführlich zur Garantenstellung nach dem SGB XII Hoffmann ZfSH 2010, 7.

52 Fischer StGB § 13 Rn. 17.

53 Fischer StGB § 13 Rn. 18.

54 LPK-SGB XII-Armborst/Birk § 18 Rn. 9; Grube/Wahrendorf-Grube § 18 Rn. 41. Zur strukturellen Pervertibilität dieser 
Rechte vgl. Clam ZfRSoz 2000, 109, 131.
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plichten gegen den Willen eines Einzelnen kommen daher - wie bereits bezogen auf das Han-
deln des Betreuers ausgeführt - erst in Betracht, wenn ein Betroffener sich so erheblich und 
nachhaltig an Leib und Leben zu gefährden droht, dass sich bei einer Abwägung zwischen sei-
nem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, seiner Menschenwürde55 und der staatlichen Verplich-
tung, den Betroffenen auch vor einer Selbstschädigung zu schützen, die Waagschale zugunsten 
der staatlichen Schutzplichten senkt. Derartige Eingriffe in die Rechte Betroffener bedürfen 
durchgängig einer gesetzlichen Grundlage56 – wie sie die PsychK- Gesetze der Länder, aber 
auch das Betreuungsrecht schaffen. Gegenüber Erwachsenen wird rechtlich gebotene und 
physisch-reale Handlungsmöglichkeit der Fachkraft eines kommunalen Sozialdiensts daher 
meist nur das – auch mehrmalige – Anbieten von Leistungen, das Aufsuchen des Betroffenen, 
das Insistieren und das Informieren Dritter wie des sozialpsychiatrischen Diensts, der Polizei 
oder des Betreuungsgerichts sein.

VIII. Garantenstellung der Fachkräfte des MDK und der Betreuungsbehörden 

Auch die Fachkräfte des MDK und der Betreuungsbehörden haben die allgemeinen staatlichen 
Schutzplichten wahrzunehmen. Wie dargestellt, ergibt sich aus diesen allgemeinen staatlichen 
Schutzplichten jedoch nicht eine Garantenstellung jedes Amtsträgers, sondern setzt diese eine 
weitere rechtliche Konkretisierung des Schutzauftrags und eine tatsächliche Übernahme von 
Schutzplichten als fallverantwortliche Fachkraft voraus.

Aufgabe der Fachkräfte des MDK ist es insbesondere, die gesetzlichen Kranken- und Ple-
gekassen bei der Ermittlung des Vorliegens der Voraussetzungen von Sozialleistungen durch 
Begutachtungen zu unterstützen, vgl. etwa § 18 Abs. 1 SGB XI. Des Weiteren hat der MDK die 
Aufgabe, Plegeeinrichtungen in Fragen der Qualitätssicherung zu beraten, § 112 SGB XI, sowie 
Qualitätsprüfungen durchzuführen, § 114 SGB XI. Dabei arbeitet der MDK eng mit der Heim-
aufsicht zusammen, die gegebenenfalls eine Betriebserlaubnis zu widerrufen hat, vgl. etwa § 
19 HeimG von Baden-Württemberg.

Nach § 4 BtBG haben die Fachkräfte der Betreuungsbehörde unter anderem die Aufgabe, Be-
treuer und Bevollmächtigte auf ihren Wunsch bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beraten. 
Zudem kann die Betreuungsbehörde nach § 7 Abs. 1 BtBG dem Betreuungsgericht Umstände 
mitteilen, die die Bestellung eines Betreuers oder eine andere Maßnahme in Betreuungssachen 
erforderlich machen, soweit dies unter Beachtung berechtigter Interessen des Betroffenen 
nach den Erkenntnissen der Behörde erforderlich ist, um eine erhebliche Gefahr für das Wohl 
des Betroffenen abzuwenden.

Von einem generalisierenden Standpunkt aus lässt sich zusammenfassen, dass die Fachkräfte 
des MDK und der Betreuungsbehörde im Interesse der Betroffenen diejenigen zu beraten und 
zu unterstützen sowie in Grenzen auch zu beaufsichtigen haben, die die Betroffenen unmittelbar 
rechtlich oder sozial betreuen, plegen, behandeln etc. Sie können ohne Verstoß gegen daten-
schutzrechtliche Regelungen denjenigen Instanzen eine Mitteilung machen, die zur Aufsicht 

55 BVerfG BtPrax 2009, 234 zur Zwangsbehandlung von Maßregelvollzugspatienten.

56 Zum Erfordernis der Verzahnung von Betreuungsrecht und Sozialleistungsrecht vgl. Evers-Meyer BtPrax 2009, 97 ff.; 
vgl. auch die Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge zur Abgrenzung von rechtlicher 
Betreuung und Sozialleistungen, 2007.
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verplichtet sind, nämlich gegenüber dem Betreuungsgericht und der Heimaufsicht.

Alle genannten Aufgaben bezwecken den Schutz Betroffener, aus ihnen ergibt sich jedoch keine 
persönliche Garantenstellung der Fachkräfte des MDK oder der Betreuungsbehörde. Vielmehr 
werden in den Aufgaben allein die allgemeinen staatlichen Schutzplichten konkretisiert.

IX. Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Betreuer, Bevollmächtigte, die Betroffenen in Ein-
richtungen oder ambulant betreuende Fachkräfte sowie die auf Grundlage des SGB XII tätigen 
Fachkräfte sozialer Dienste eine Garantenstellung gegenüber den Betroffenen haben, die sich 
jedoch allein auf den Schutz der Rechtsgüter des Betroffenen beschränkt. Die Genannten 
können daher im Einzelfall strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, wenn ein Be-
troffener durch ihr Unterlassen in seinem Recht auf körperliche Unversehrtheit oder in seinen 
Freiheitsrechten verletzt wird. Da Zwangsbefugnisse gegenüber Betroffenen letztlich nur bei 
nicht eigenverantwortlichem Verhalten bestehen, sind ihre Handlungsmöglichkeiten vielfach 
auf das Angebot, das Insistieren, das Nachhaken beschränkt. Zugleich ist festzuhalten, dass 
die Plichtverletzung eines Garanten einen anderen Garanten nicht von einer möglichen eige-
nen Verantwortlichkeit entlastet. Eine Plichtverletzung durch einen Garanten ist nur dann für 
die Verletzung von Rechtsgütern des Betroffenen nicht mehr kausal, wenn sein Unterlassen 
überhaupt nicht mehr bis zur Verwirklichung des Tatbestands fortwirkt57. Es kommt demnach 
eine strafrechtliche Verantwortung von Betreuern bzw. Bevollmächtigten und den Fachkräften 
einer Einrichtung bzw. eines Dienstes in Betracht58. Es dient demnach nicht nur dem Schutz der 
Betroffenen, sondern auch der eigenen Absicherung vor einer Haftung und/oder einer straf-
rechtlichen Verantwortung, wenn Schutzplichten kooperativ wahrgenommen werden. 

57 Fischer StGB § 222 Rn. 2.

58 Fischer StGB § 13 Rn. 51.
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Betreuungsrechtliche Genehmigungen

Thesen zur künftigen Gesetzgebung
 
Horst Deinert, Uwe Harm 

In der Arbeitsgruppe59 wurden neben aktuellen Praxisfragen, z.B. zu § 40 Abs. 2 FamFG und § 
287 Abs. 3 FamFG, Thesen für die künftige Gesetzgebung, die die Genehmigungserfordernisse 
und das Verfahren betreffen, formuliert.

Das Recht der betreuungs-/familiengerichtlichen Genehmigungen bedarf einer grundsätzli-
chen Neuregelung. Hierbei sind im großen Bereich der Vermögenssorge auch angrenzende 
Fragen, z.B. die Unterscheidung in befreite und nicht befreite Betreuer, als auch Fragen der 
Rechnungslegung neu zu regeln, um Missbrauchsgefahren vorzubeugen, um die Übernahme-
entscheidung zur Betreuerbestellung nicht zu erschweren und die Betreuungsarbeit in diesem 
Feld übersichtlicher und logischer zu gestalten.

These 1: die Institution des Gegenvormundes/Gegenbetreuers (§§ 1792, 1799 BGB) als 
Kontrollinstanz für Betreuer/Vormünder sollte aktualisiert und präzisiert werden. 

Derzeit hat diese an sich sinnvolle Institution keine praktische Bedeutung.

These 2: die Unterscheidung in § 1908i Abs. 2 BGB – befreite und nicht befreite Betreuer 
ist untauglich und sollte durch ersetzt werden durch eine allgemeine für alle Betreuer gel-
tende Regelung bei Geldanlagen, -verfügungen (sowie der Rechnungslegung), es sollten 
praxisgemäße Abweichungen im Einzelfall von einer allgemeinen Regel möglich sein (statt 
des § 1817 BGB). 

Zur Begründung: nur die Einbeziehung von Ehegatten/Lebenspartnern sowie Verwandten in 
gerader Linie in die bisherige Befreiungsregelung lädt zum einen zum Missbrauch bei der Geld-
verfügung ein; sie blendet andererseits übernahmebereite Verwandte in der Seitenlinie sowie 
Verschwägerte aus. Im Bereich der berulichen Betreuung ist auch die in diesem Zusammen-
hang erfolgte Unterscheidung von Behörden-/Vereinsbetreuern einerseits, freiberulichen Be-
treuern andererseits wenig praxisgerecht.

These 3: die Genehmigungstatbestände im Bereich der Vermögenssorge sollten „entrüm-
pelt“ werden. 

3.1. Z.B. ist das Genehmigungsbedürfnis für die Annahme von Geld über 3.000 Euro (§§ 1812, 
1813 I Nr. 2 BGB) untauglich. Genehmigungsplichten sollten daran orientiert werden, wo Ge-
fahr für das Vermögen des Betreuten besteht. Das wäre im genannten Fall nur dann gegeben, 
wenn das Geld bar vom Betreuer entgegen genommen wird. Daher sollten Geldzahlungen auf 
Konten des Betreuten, gleich von wem und aus welchem Grund und gleich in welcher Höhe 

59 AnderArbeitsgruppenahmenzwölfPersonenteil,davonsiebenBerufsbetreuer/-innen,zweiVereinsbetreuer/-innen,ein 
Behördenmitarbeiter, ein Rechtspleger und ein Universitätsprofessor.
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genehmigungsfrei sein. Hierdurch werden die unübersichtlichen Ausnahmeregelungen des § 
1813 BGB überlüssig. Ggf. sollte eine Sollregelung normiert werden, wonach Betreuer größere 
Geldbeträge nur unbar annehmen dürfen. Und es sollte geregelt werden, dass vorgefundene 
Bargeldbestände auf ein Konto einzuzahlen sind.

3.2. Angesetzt werden muss bei der Verfügung des Betreuers über Konten des Betreuten. Hier 
besteht ein Sicherungsbedürfnis insbesondere bei der Girokontoverwaltung. Die zum 1.9.2009 
erfolgte völlige Freigabe der Girokontoverfügung hat (von sprachlichen Unklarheiten abge-
sehen) ein Schutzbedürfnis der Betreuten verletzt. Sinnvoller wäre es, wenn dem Betreuer 
gesetzlich eine bestimmte Verfügungshöhe allgemein gestattet wird (z.B. 3.000 Euro pro Mo-
nat; wie dies im Rahmen des 2. BtÄndG für den Ehegatten in § 1358 BGB-Entwurf im Rahmen 
der beabsichtigten gesetzlichen Vertretungsbefugnis vorgesehen war). Technische Probleme 
dürfen dabei bei den Banken nicht bestehen. 

Durch Einzelbeschluss des Gerichtes könnte dem Betreuer bei nachgewiesenen berechtigten 
Interesse (z.B. hohe monatliche Heimkosten) auch ein höherer Verfügungsrahmen eingeräumt 
werden (Ersatz von § 1825 BGB). Für andere Konten/Depots wäre ggf. ein Mehrfaches der ge-
nannten 3.000 Euro genehmigungsfrei zu stellen (nach Einzelbeschluss des Gerichtes).

3.3. Die Geldanlage (§§ 1807, 1811 BGB) sollte ebenfalls modernisiert werden. So sollte für alle 
Betreuer genehmigungsfrei die Geldanlage gestattet sein, soweit die Anlage vor inneren Ver-
lustrisiken und vor der Insolvenz des Geldinstitutes geschützt ist (Streichen von § 1810 BGB). 
Dies wären nach dem ab 1.1.2011 geltenden Einlegerschutz (EU-Einlagensicherungsrichtlinie /
Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz) Einlagen bis 100.000 Euro. Einlagen 
oberhalb des gesetzlichen Schutzes sollten, gleich bei welchem Geldinstitut, stets genehmi-
gungsplichtig sein.

Die veralteten Anlageformen Hypothek (§ 1807 I Nr. 1) und verbriefte Forderungen, deren Ver-
zinsung gewährleistet ist (§ 1807 I Nr. 3), können aus dem Katalog gestrichen werden. Es wäre 
zu prüfen, inwieweit Anlagen anderer EU-Staaten (oder der Eurozone) nach § 1807 I Nr. 2 als 
mündelsicher zulässig sind; ebenso gemeint sind Anlagen bei europäischen Banken im Rahmen 
des EU-Einlagenschutzes. 

Die Genehmigungsplicht nicht mündelsicherer Anlagen (§ 1811 BGB) sollte angesichts der 
Kursverluste beim vergangenen Börsencrash restriktiver formuliert werden. Außerdem fehlt 
eine Regelung, wie mit vorgefundenen Geldanlagen, die der Betreute noch selbst getätigt 
hat, vorgegangen werden muss. U.U. sollte hier eine Beibehaltegenehmigung (- über einen 
bestimmten Betreuerzeitraum hinaus, z.B. 3 Monate-) angedacht werden.

3.4. Es sollte in diesem Zusammenhang geprüft werden, ob der Mündelsperrvermerk (§ 1809 
BGB, § 1816 BGB) sowie die Hinterlegungen, Umschreibungen (§§ 1814 – 1820 BGB) durch eine 
einheitliche Verfügungsbeschränkung ersetzbar sind, die auch berücksichtigt, dass geschäfts-
fähige Betreute über ihre Vermögensanlagen genehmigungsfrei verfügen können. 

These 4: statt des generellen Schenkungsverbotes und seiner Ausnahmen (§§ 1804, 1908i 
II BGB) und der Separatregelung von Ausstattungen (§ 1908 BGB) sollte ein einheitlicher 
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Genehmigungstatbestand für Schenkungen eingeführt werden. 

In diesem Zusammenhang wäre auch die Möglichkeit gegeben, eine Regelung über Schen-
kungen oder sonstige Zuwendungen an den Betreuer (analog zu § 14 Heimgesetz) zu treffen.

These 5: der Widerruf von Vollmachten (§§ 671/168 BGB) durch Betreuer sollte betreu-
ungsgerichtlich genehmigungsplichtig werden (entsprechend den Bedenken des BVerfG 
in seinem Beschluss vom 10.10.2008 1 BvR 1415/08, BtPrax 2009, 27 = FamRZ 2008, 2260). 

Darin heißt es: „Die Erteilung von Vorsorgevollmachten zur Vermeidung einer rechtlichen Be-
treuung sind Ausdruck des durch Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG garan-
tierten Selbstbestimmungsrechts. Der nach Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz gebotene effektive 
Rechtsschutz gebietet es daher in einem solchen Fall, ein Rechtsschutzinteresse des Be-
troffenen für die ihm nach dem Prozessrecht eröffneten Rechtsmittel anzunehmen, um den 
mit der Betreuung verbundenen Grundrechtseingriff einer Prüfung auf seine Rechtmäßigkeit 
zuzuführen.“ Eine Alternative zu diesem Vorschlag wäre es, wenn die Wiedererteilung einer 
widerrufenen Vollmacht ausdrücklich in das Gesetz aufgenommen würde. 

These 6: die Genehmigungskataloge der §§ 1821, 1822 BGB sind ebenfalls zu „entschla-
cken“.

Für erbrechtliche Entscheidungen (§ 1822 Nr. 2 BGB) wäre eine separate Regelung sinnvoll, die 
auch die (möglicherweise für den Betreuten nachteilige) Annahme von Erbschaften einbeziehen 
sollte.

These 7: verfahrensrechtlich sollte klargestellt werden, dass die Sprungrechtsbeschwerde 
gegen Genehmigungen von Rechtsgeschäften (§ 78 FamFG) unzulässig ist. 

Dann wären die Fragen rund um eine Fristverlängerung von Rechtskraftbescheinigungen, die 
durch das FamFG aufgetreten sind (§ 40 II FamFG), gelöst.

These 8: Im Rahmen der Personensorge (Sterilisations- und Behandlungsgenehmigungen, 
§§ 1904, 1905 BGB) sollte in den §§ 297, 298 FamFG klar gestellt werden, dass die in § 274 
IV FamFG genannten Familienangehörigen zu den Beteiligten in diesen Verfahren gelten, 
zu hören sind und ein Beschwerderecht haben. 

Ggf. sollte sich das Beschwerderecht nur auf den Ehegatten beziehen (3 Personen) bzw. auch 
auf Kinder und Eltern (9 Personen). Allerdings soll  dies nur möglich sein, wenn keine erhebliche 
Verzögerung der Genehmigungsverfahren zu befürchten ist.

These 9: zur Rechnungslegung (§§ 1840 ff. BGB) sollte klar gestellt werden, dass für Kon-
tobewegungen die Vorlage der Kontoauszüge (+ Belege) als Nachweis für die Rechnung 
ausreicht. 

Hierdurch könnten Bedenken von Personen aus dem Familienkreis, die zu Betreuern bestellt 
werden sollen, entkräftet werden. Mit dem Wegfall der Unterscheidung in befreite und nicht 
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befreite Betreuer entfällt für erstere die langjährige Schlussrechenschaftsplicht (§§ 1890 ff 
BGB). Die Regelungen zur Befreiung von der Rechnungslegungsplicht (testamentarische An-
ordnung durch Vater oder Mutter) wären dabei insgesamt auf Aktualität und Praxisrelevanz zu 
untersuchen. 

In diesem Zusammenhang könnte auch die Regelung über das Vermögensverzeichnis (§ 1802, 
1890 BGB) aktualisiert werden, z.B. durch eine explizite Einbeziehung der Betreuungsbehörde 
in Erstellung und Überprüfung am Betreuungsende (Konkretisierung des § 4 BtBG).
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Menschenrechte am Lebensende – Erfahrungen mit dem Patienten-

verfügungsgesetz

Thesen aus juristischer Sicht 

Prof. Dr. Volker Lipp

I. Wesentlicher Inhalt des neuen Gesetzes

Nach langer Diskussion beschloss der Bundestag am 29.07.2009 eine gesetzliche Regelung 
der Patientenverfügung durch das 3. Betreuungsänderungsgesetz (§§ 1901 a ff. BGB). Die 
Neuregelung gilt seit dem 1.9.2009. Sie enthält folgende Kernaussagen:

1) Die Patientenverfügung ist neben anderen Formen der Willenbekundung eines Patienten 
(Behandlungswunsch, Mitteilung als Indiz für den mutmaßlichen Willen) ausdrücklich ge-
setzlich anerkannt, § 1901 a Abs. 1 BGB.

2) Der Wille des Patienten ist in jedem Stadium der Erkrankung zu beachten, § 1901 a Abs. 
3 BGB. 

3) Der Arzt ist für die medizinische Indikation verantwortlich, der Bevollmächtigte/Betreuer 
für die Feststellung des Patientenwillens. Beides muss im Dialog zwischen Arzt und Pati-
entenvertreter erfolgen, § 1901 b BGB.

4) Eine Genehmigung des Betreuungsgerichts ist nur erforderlich, wenn Arzt und Bevoll-
mächtigter/Betreuer uneinig sind, dass die ärztliche Maßnahme bzw. der Verzicht hierauf 
dem Willen des Patienten entspricht, § 1904 Abs. 4 BGB.

II. Bedeutung des Patientenvertreters

Eine ärztliche Behandlungsmaßnahme ist rechtlich nur dann zulässig, wenn sie medizinisch 
indiziert ist und der ordnungsgemäß aufgeklärte Patient dieser Maßnahme zustimmt. Dies gilt 
auch dann, wenn der Patient aktuell nicht mehr einwilligungsfähig ist. In jedem Fall hat der Arzt 
zunächst zu prüfen, ob die Maßnahme medizinisch indiziert ist. Das weitere Vorgehen hängt 
davon ab, ob ein Patientenvertreter (Bevollmächtigter oder Betreuer) vorhanden bzw. erreichbar 
ist oder nicht.

Ist ein Patientenvertreter vorhanden, hat der Arzt die Diagnose und die möglichen Maßnahmen 
einschließlich ihrer medizinischen Indikation mit dem Patientenvertreter zu besprechen. Ver-
neint der Arzt die medizinische Indikation, hat die Maßnahme zu unterbleiben. Bejaht der Arzt 
die Indikation einer Maßnahme, ist zu fragen, ob diese Maßnahme auch dem Patientenwillen 
entspricht. Die Feststellung und Artikulation des Patientenwillens ist die Aufgabe des Patien-
tenvertreters (vgl. III.). Er hat dies seinerseits mit dem Arzt zu besprechen (§ 1901 b BGB).

Sind Patientenvertreter und Arzt unterschiedlicher Meinung über den Patientenwillen, muss der 
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Vertreter eine Genehmigung des Betreuungsgerichts einholen, wenn er gegen den Widerspruch 
des Arztes eine für den Patienten gefährliche Entscheidung treffen möchte (§ 1904 BGB). Bis 
zur gerichtlichen Entscheidung dürfen die medizinisch indizierten Maßnahmen durchgeführt 
werden.

Ist kein Patientenvertreter vorhanden, so hat der Arzt das medizinisch Notwendige unverzüglich 
einzuleiten, falls ihm kein gegenteiliger Wille des Patienten bekannt ist. In derartigen Notfäl-
len darf der Arzt regelmäßig davon ausgehen, dass der Patient einer medizinisch indizierten 
Maßnahme zugestimmt hätte und sie daher seinem mutmaßlichen Willen entspricht. Nach 
Abwendung der unmittelbaren Gefahr hat der Arzt das Betreuungsgericht zu informieren und 
die Bestellung eines Betreuers anzuregen.

III. Feststellung des Patientenwillens

Der Wille des Patienten ist stets maßgeblich, auch wenn sich der Patient aktuell nicht mehr 
äußern kann. In einer solchen Situation können vorsorgliche Willensbekundungen Auskunft 
über den Patientenwillen geben. Bei der Feststellung des Patientenwillens sind daher solche 
Willensbekundungen des Patienten, aber auch alle sonstige Informationen über den Patienten 
heranzuziehen und daraufhin zu befragen, ob der Patient der aktuell geplanten ärztlichen Maß-
nahme zugestimmt hat bzw. zustimmen würde. Dabei sind auch dem Patienten nahe stehende 
Personen zu beteiligen (§ 1901 b BGB).

IV. Vorsorgliche Willensbekundungen des Patienten

Die Auslegung der vorsorglichen Willensbekundung kann ergeben, dass der Patient mit ihr 
einer bestimmten, noch nicht unmittelbar bevorstehenden ärztlichen Maßnahme zugestimmt 
bzw. sie abgelehnt hat. Dann liegt eine Patientenverfügung vor. Sie ist für Arzt und Patienten-
vertreter unmittelbar verbindlich, wenn sie schriftlich ist, der Patient einwilligungsfähig war und 
sie nicht widerrufen worden ist. Der Patientenvertreter hat ihr Geltung zu verschaffen (§ 1901a 
Abs. 1 BGB).

Alle anderen Formen einer vorsorglichen Willensbekundung sind zwar keine Patientenverfü-
gungen im Sinne des Gesetzes; sie sind aber gleichwohl von Patientenvertreter und Arzt als 
Ausdruck des Patientenwillens zu beachten! Hat der Patient konkrete Wünsche für seine Be-
handlung geäußert, hat der Patientenvertreter auf ihrer Grundlage zu entscheiden, ob er einer 
ärztlichen Maßnahme zustimmt. Entsprechendes gilt für den mutmaßlichen Willen des Patien-
ten (§ 1901a Abs. 2 und § 1901 Abs. 2 und 3 BGB).

V. Weiterführende Hinweise

• Empfehlungen der BÄK und der ZEKO zum Umgang mit Vorsorgevollmacht und Patienten-
verfügung in der ärztlichen Praxis, in: Deutsches Ärzteblatt Jg. 107, Heft 18, 7. Mai 2010, 
A 877 – 882, oder unter www. baek.de;

• Brosey, Der Wille des Patienten entscheidet. Übersicht über die gesetzlichen Regelungen 
zur Patientenverfügung, in: BtPrax 2009, Heft 4, S. 175 – 177;
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• Bühler/Stolz, Das neue Gesetz zu Patientenverfügungen in der Praxis, in: BtPrax 2009, 
Heft 6, S. 261 – 266;

• Lipp (Hrsg.), Handbuch der Vorsorgeverfügungen. Vorsorgevollmacht – Patientenverfü-
gung – Betreuungsverfügung, bearbeitet von Lipp, Spalckhaver und Röthel, München: 
Vahlen, 2009;.

• BGH, Urteil vom 13.9.1994, 1 StR 357/94 („Kempten“), BGHSt 40, 257; 

• BGH, Beschluss vom 13.3.2003, XII ZB 2/03 („Lübeck“), BGHZ 154, 205 = BtPrax 2003, 
213; 

• BGH, Beschluss vom 8.6.2005, XII ZR 177/03 („Traunstein“), BGHZ 163, 195 = BtPrax 2005, 
190; 

• BGH, Urteil vom 26.6.2010, 2 StR 454/09 („Fulda“), abgedruckt mit Anmerkung Lipp in 
FamRZ 2010, 1551 ff.Heft 18

Thesen aus ärztlicher Sicht

Prof. Dr. Klaus Strasser

Das im letzten Jahr vom Bundestag beschlossene und zum September 2009 in Kraft getretene 
Gesetz zur Patientenverfügung macht den schriftlich geäußerten Willen zur Behandlung eines 
bleibend einwilligungsunfähigen Patienten zur gesetzlich abgesicherten Richtlinie für Ärzte, 
Bevollmächtigte und Betreuer - unabhängig von einer Erkrankung oder ihrer Prognose. Eine 
unnötige Leidensverlängerung kann dadurch verhindert werden. Allerdings gilt es zu beach-
ten, dass damit dem Patienten nicht das Recht gegeben ist, dem Arzt die Art der Behandlung 
vorzuschreiben..

Der Entwicklungsprozess bis zur Gesetzesverabschiedung hat infolge der langen öffentlichen 
und politischen Debatte neben dem Ergebnis einer gesetzlichen Regelung sicher auch dazu 
beigetragen, dass die Thematik mehr und mehr in der Öffentlichkeit bewusst gemacht wur-
de. Eine Zunahme der Häuigkeit von PatientenverfügungenPatienverfügungen bei Kranken-
hauspatienten von früher ca. 5% auf heute ca. 10% ist vermutlich z.T. auch darauf zurückzu-
führen. Das Justizministerium des Bundes nannte für 2009 die beachtliche Zahl von mehr als 8 
Millionen Bürger, die im Besitz einer Patientenverfügung seien (Disse). Ein weiteres Indiz für eine 
positive Entwicklung auch in der GesellschaftÄrzteschaft ist die in der letzten Zeit zunehmende 
Anzahl an Publikationen zu dieser Thematik, sowohl in den öffentlichen Medien und der allge-
meinen medizinischen Literatur, z.B. Deutsches Ärzteblatt, oder als auch in der Fachliteratur, 
z.B. Zeitschrift für Palliativmedizin.

Auch die Aufnahme der Palliativmedizin als Plichtlehr - und Prüfungsfach in die Approbations-
ordnug mit dem Ziel, bis 2013 an jeder Universität ein entsprechendes Lehrangebot zu realisie-
ren, bewirkt mit Sicherheit eine positive Beeinlussung des Umgangs mit Patientenverfügungen 
bei der jungen Ärztegeneration und damit auch wechselwirkend in der Gesellschaft.
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Damit eine Patientenverfügung wirklich die gewissenhaft getroffene Entscheidung des Patien-
ten über die Erwartung an Leben und Lebensqualität wiedergibt, und da die diesbezüglichen 
Wünsche und Wertvorstellungen individuell sehr verschieden sind (Hillier et al.), kommt der Er-
hebung der Wertanamnese durch den Arzt im Vorgespräch eine wichtige Bedeutung zu (Sass). 
Wenn möglich sollten Vertraute und Bevollmächtigte am Aufklärungsgespräch dabei sein und 
ihre Teilnahme dokumentiert werden.

Die Berücksichtigung des schriftlich geäußerten Patientenwillens bezüglich der Beendigung 
therapeutischer Maßnahmen am Lebensende ist durch das Gesetz für Ärzte und medizinisches 
Personal verplichtend geworden und kann dadurch eine unnötige Leidensverlängerung ver-
hindern. Allerdings gilt es zu beachten, dass damit dem Patienten nicht das Recht gegeben ist, 
dem Arzt die Art der Behandlung vorzuschreiben. Die Beachtung des Patientenwillens zur The-
rapiebeendigung auch nach mündlicher Erklärung gewinnt an Gewicht angesichts des Urteils 
des Zweiten Senats des Bundesgerichtshofs vom 25. Juni 2010.. Danach konnte aufgrund des 
gegenüber der Tochter mündlich geäußerten Willens der Mutter bei einer Komaerkrankung die 
künstliche Ernährung eingestellt werden. Diese Entscheidung stärkt die Rechtssicherheit bei 
der Berücksichtigung des Patientenwillens (Klinkhammer).

Literatur:

• Bundesärztekammer: Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebeglei-
tung; Dtsch Arztebl, 2004, 101(19), B 1076-1077;

• Disse E.S. : Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, in: Symposium 23.,./24.10.2009 
am Landgericht Essen, Letzte Lebensphase – Herausforderung für die Gesellschaft, Me-
diziner und Juristen – Beispiel Essen,

• Veranstalter: Anders M, Disse ES, Nauck F, Strasser K, Symposiums-Begleitskript, S. 27-
33, Landgericht Essen, Zweigertstr. 52, 45130 Essen;

• Gaul Ch., Helm J.: Entscheidungen am Lebensende „ Hochkomplex und individuell“, Dtsch 
Arztebl 2009; 106(3): A 84-87 ;

• Hillier T.A., Patterson J.R., Hodges M.O., Rosenberg M.R. : Physicians as patients. Choises 
regarding their resuscitation., in: Arch Intern Med 1995; 155: 1289-1293 Medline;

• Jaspers B., Becker M., King C., Radbruch L., Voltz R., Nauck F.: Ich will nicht so sterben 
wie mein Vater ! Z. Palliativmed 2010, 11:218-226; 

• Klinkhammer G. : Entscheidungshilfe – aber kein Freibrief, Dtsch Arztebl 2010, 107 (27):C 
1159;

• Kostrzewa, St. : Persönliche Mitteilung;

• Nationaler Ethikrat: Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebensende, 2006, 1-60, Ge-
schäftsstelle: Jägerstr. 22/23, 10117 Berlin;
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• Klinkhammer G: Entscheidungshilfe – aber kein Freibrief, in: Deutsches Ärzteblatt 2010, 
107 (27): C 1159

• Sass H.-M.: Patientenverfügungen: Werte, Wünsche und Ängste, in Dtsch Arztebl in: Deut-
sches Ärzteblatt 2009; 106 (47): C- 1970;
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Beratung zu Patientenverfügungen und Behandlungswünschen 
aus juristischer und ethischer Sicht

Prof. Dr. Dagmar Brosey, Christina Fasel

I. Umfang der Erörterungen

Die Arbeitsgruppe beschäftigte sich zunächst mit der Frage, wie sich die Beratung zur Pati-
entenverfügung zum Rechtsdienstleistungsgesetz verhält. Im Anschluss wurde die Differenz 
zwischen Information und Beratung erörtert. Es wurde zudem herausgestellt und sodann aus-
führlich darüber diskutiert, welche Anforderungen an Berater/-innen zu stellen sind.

II. Beratung zu Patientenverfügungen und das Rechtsdienstleistungsgesetz – Hinter-
grund, Dagmar Brosey

Im Mittelpunkt der ersten AG-Einheit stand die Frage, inwieweit das Rechtsdienstleistungs-
gesetz eine Tätigkeit im Hinblick auf die Zulässigkeit undden Umfang einer Beratung zur Pati-
entenverfügung beeinlusst. Gerade Betreuungsvereine beraten im Zusammenhang mit Vor-
sorgevollmachten häuig auch über Patientenverfügungen. Die Frage ist erörterungswürdig, 
da z.B. das Onlineangebot Ruver (www.ruver.de) qualiizierte Betreuungsstellen und Betreu-
ungsvereine, die Bürgerinnen und Bürger bei der Abfassung, Änderung oder Bestätigung einer 
Patientenverfügung beraten soll, so dass diese die Möglichkeit erhalten, auf einfache Weise 
individuelle Verfügungen und Vollmachten zu erstellen1. Zusätzlich äußerten auch Berufsbe-
treuer in der Arbeitsgruppe, dass sie die von ihnen betreuten Menschen im Hinblick auf Pati-
entenverfügungen beraten würden.

1. Keine gesetzliche Beratungsplicht 

Im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens wurde eine Beratungsplicht für die Verfasser/-innen 
einer Patientenverfügung nicht für notwendig befunden. Regelungen zur Frage der Beratung 
sind insofern nicht im 3. BtÄndG enthalten. Der Stünker-Entwurf2, der die Basis für das spätere 
3. BtÄndG liefert, hielt die Einführung einer Beratungsplichtnicht für nötig, um tatsächlich 
konkrete Festlegungen in der Patientenverfügung zu erreichen. Der Entwurf ging davon aus, 
dass es durchaus in der Absicht des Verfassers liegen kann, lediglich allgemeine Richtlinien 
für künftige medizinische Behandlungen festzuhalten, die dann als Indiz für den mutmaßlichen 
Patientenwillen vom Vertreter zu berücksichtigen sind. „Verzichtet der Verfasser auf eine fach-
kundige Beratung, trägt er das Risiko einer fehlenden Bindungswirkung seiner Patientenverfü-
gung aufgrund nicht hinreichend konkreter Formulierungen,“so die Angaben in der Entwurfsbe-
gründung. Allerdings wurde stets davon ausgegangen, dass eine Beratung wegen der großen 
Bedeutung der Patientenverfügung sinnvoll ist. Dies wurde schon im Rahmen des jahrelangen 
Diskussionsprozesses bestätigt. Deutlich wird hierbei, dass Beratung und Erreichen einer 
Bindungswirkung in einem engen sachlichen Zusammenhang gestellt werden. 

1 Quelle: www.ruver.de, RechnerunterstützterVerfügungsassistent.

2 Gesetzentwurf vom 6.3.2008, Bt-Drs. 16/8442 („Stünker-Entwurf“) mit Änderungen vom Mai 2009; Bt-Drs. 16/13314, 
Seite 9-15.
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Bereits im Jahr 2005 wurde im Rahmen einer Arbeitsgruppe der Akademie zur Ethik in der 
Medizin e.V. Standards für die Beratung zur Patientenverfügung entwickelt1. Im Jahr 2007 for-
mulierte die Ärztekammer: „Patienten sind häuig erst durch eine fachkundige Beratung in der 
Lage, Formulierungen zu inden, die geeignet sind, ihre persönlichen Vorstellungen hinreichend 
nachvollziehbar und umsetzbar niederzulegen.“ Dies wurde im Jahr 2010 - als die gesetzliche 
Regelung zur Patientenverfügung schon in Kraft war - noch einmal bestätigt: „Der Patient kann 
vielfach erst bei Inanspruchnahme einer ärztlichen Beratung in der Lage sein zu entscheiden, 
welches der zahlreichen verfügbaren und inhaltlich unterschiedlichen Formulare seinen Wün-
schen am ehesten entgegenkommt und welche Formulierungen geeignet sind, seine persönli-
chen Vorstellungen hinreichend nachvollziehbar und umsetzbar niederzulegen.“ 

Auch das Bundesministerium der Justiz empiehlt in seiner Broschüre zur Patientenverfügung 
ausdrücklich: „Am besten lassen Sie sich von einem Arzt oder einer anderen fachkundigen 
Person oder Organisation beraten.“

Fraglich ist dabei aber, wer kann und darf diese erforderliche Beratung überhaupt leisten. Ärz-
te, Rechtsanwälte, Notare, Betreuungsvereine, Patienteninitiativen, Personen, die im Umgang 
mit Patientenverfügungen erfahren sind. Möglicherweise kommen diese mit Ausnahme der 
Rechtsanwälte und Notare in den Konlikt mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG), welches 
Ordnungswidrigkeiten regelt, die mit Geldbuße geahndet werden können, und auf dessen Basis 
eine Beratung untersagt werden kann.Das Landgericht Leipzig hatte noch unter der Geltung 
des Rechtsberatungsgesetzes im Jahre 2004 einer Vereinigung untersagt, ein entgeltliches 
Onlineangebot zum Abfassen einer Patientenverfügung zu betreiben2. Diese hatten mit dem 
„sicheren Weg zu Ihrer gültigen Patientenverfügung“ geworben. 

2. Begriff der Patientenverfügung im Zusammenhang mit Beratung 

§ 1901a Abs. 1 BGB gibt eine Deinition von Patientenverfügungen vor. Diese umfasst, dass ein 
einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt 
hat, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehen-
de Untersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe 
einwilligt oder sie untersagt. Bei der Beratung zur Patientenverfügung wird es immer auch um 
die Frage gehen, ob der Verfügende eine solche Patientenverfügung als antizipierte und damit 
verbindliche Einwilligung abgeben möchte oder ob dieser lediglich Behandlungswünsche 
im Sinne des § 1901a Abs. 2 BGB äußern will. Bei der Beratung wird Gegenstand sein: wie ver-
bindlich soll die Verfügung werden? Die Beratung zur Patientenverfügung muss daher immer 
von dem Begriff der Patientenverfügung im weiteren Sinne3 ausgehen, der auch Behandlungs-
wünsche und die Wertvorstellungen des Verfügenden beinhaltet. 

In der Regel wird eine Beratung zur Patientenverfügung nicht isoliert geführt, sondern im Zu-
sammenhang mit der Frage, wer diesen Willen durchsetzen soll. Es werden damit auch Fragen 

1 May A, Niewohner S, Bickhardt J, Kreß H, Rothärmel S: Standards für die Beratung zu Patientenverfügungen, Ethik in 
der Medizin 2005, 332-336

2 LG Leipzig, Beschl. v. 21.04.2004 – 5 O2237/04, NJW-RR 2004, 1215–1216.

3 Begriff nach Lipp, Handbuch der Vorsorgeverfügungen, § 17, Rn. 98 ff.
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der Vertretung erörtert werden, also die Möglichkeit einer Vorsorgevollmacht oder einer recht-
lichen Betreuung. 

Im Weiteren wurde in der Arbeitsgruppe und ebenso wie in der Parallelarbeitsgruppe erör-
tert, dass Gegenstand der Beratung folgende Punkte sein können: ethische Fragen, religiöse 
Fragen, psychosoziale Fragen, medizinische Fragen, plegerische Fragen, rechtliche Fragen, 
künstliche Ernährung, Hirntod, Organspende, Erbrecht, Bestattung4. Im Einzelfall wird es darauf 
ankommen, was Gegenstand der Beratung ist. 

Im Kern geht es bei der Beratung zur Patientenverfügung zunächst aber:

1. um die Frage der Verbindlichkeit und der Wirkung der Erklärung;

2. um die Frage wer, neben dem behandelnden Arzt, befugt ist, diesen Willen zu ermitteln und 
durchzusetzen bzw. umzusetzen. 

Der Ratsuchende wird im Einzelfall das Anliegen verfolgen, Verbindlichkeit seiner Erklärung 
erzeugen zu wollen. Wenn es bei diesem Anliegen bleibt, folgt daraus,dass dies eine Rechts-
prüfung erforderlich machen könnte. Fraglich ist, ob es sich bei einer solchen Beratung um 
eine Rechtsdienstleistung handelt, die ggf. der Erlaubnis bedarf. 

3. Beratung zur Patientenverfügung als Rechtsdienstleistung

Nach § 2 RDG ist eine Rechtsdienstleistung jede Tätigkeit in konkreten fremden Angelegen-
heiten, sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert. Das RDG dient dazu, die 
Rechtsuchenden, den Rechtsverkehr und die Rechtsordnung vor unqualiizierten Rechts-
dienstleistungen zu schützen. Der Begriff der Rechtsdienstleistung ist in § 2 sehr weit gefasst. 

a. Konkrete Angelegenheit 

Keine Tätigkeit in einer konkreten Angelegenheit wäre das reine Informieren über Patientenver-
fügungen.Werden also nur allgemeine Hinweise zur Patientenverfügung gegeben, Broschüren 
oder Vordrucke überreicht, ohne dass konkret über das Anliegen des Verfügenden gesprochen 
wird, liegt ein bloßes Informieren vor5. Beim Informieren liegt gerade keine rechtliche Prüfung 
des Einzelfalls vor, so dass mangels einer Tätigkeit in einer konkreten Angelegenheit der An-
wendungsbereich des RDG nicht eröffnet ist. 

b. Fremde Angelegenheit und Beratung durch den eigenen Betreuer

Fremd sind Angelegenheiten, „die nicht die eigene Rechtsposition des Rechtsdienstleister 
betreffen und daher an sich der Sorge eines anderen obliegen“6. Dies liegt immer dann vor, 
wenn man eine andere Person berät, da es sich bei der Abfassung einer Patientenverfügung 

4 Sh unten II. 3 und ebenso Merseburger Beratungsdokumentation, Checkliste von Eik Schieferdecker, AG 12.

5 Einzelheiten zur Abgrenzung Informieren und Beraten unter II. 2.

6 Kleine-Cosack, RDG, § 2 Rn. 53

Erfahrungen mit dem Patientenverfügungsgesetz



-196-

um eine höchstpersönliche Angelegenheit handelt7. Für den Fall, dass der eigene Betreuer die 
von ihm betreute Person in der Angelegenheit des Abfassens einer Patientenverfügung berät, 
könnte das Merkmal der fremden Angelegenheit fehlen. Dies ist zumindest dann der Fall, wenn 
der Betreuer im Aufgabenkreis der Gesundheitssorge bestellt ist und damit in der Gesundheits-
sorge der gesetzliche Vertreter des Verfügenden ist.

c. Rechtliche Prüfung des Einzelfalls

„Im Mittelpunkt der Begriffsdeinition steht das Erfordernis der besonderen rechtlichen Prüfung. 
Eine solche rechtliche Prüfung, die über die bloße Anwendung von Rechtsnormen auf einen 
Sachverhalt hinausgeht, muss entweder objektiv, nämlich nach der maßgeblichen Verkehrsan-
schauung, oder subjektiv, also aufgrund eines vom Rechtsuchenden zum Ausdruck gebrachten 
Wunsches, Bestandteil der Dienstleistung sein8.“ Eine Rechtsprüfung liegt dann vor, wenn es 
sich um eine „umfassende und vollwertige Beratung der Ratsuchenden auf mindestens 
einemTeilgebiet des Rechts“ handelt. „Es muss die rechtliche Seite im Vordergrund stehen 
und wesentlich um die Klärung rechtlicher Verhältnisse gehen9“ 

Im Kern geht es - wie oben bereits aufgeführt - bei der Beratung zur Patientenverfügung:

1. um die Frage der Verbindlichkeit und der Wirkung der Erklärung,

2. um die Frage wer, neben dem behandelnden Arzt befugt ist, diesen Willen zu ermitteln und 
durchzusetzen bzw. umzusetzen. 

Der Prozess und die Beratung zum Finden einer eigenen Position sind dabei ebenfalls Gegen-
stand der Beratung. Zur Rechtsangelegenheit wird die Beratung aber dadurch, dass die aufge-
führten Kernfragen von dem Berater geprüft werden sollen. Dann geht es um die Frage nach 
der Verbindlichkeit der Erklärung des Ratsuchenden, die nur auf der Basis einer rechtlichen 
Einzelfallprüfung nach Maßgabe von § 1901a BGB erfo lgen kann. Ein juristischer Subsumtions-
vorgang macht eine Dienstleistung zur Rechtsdienstleistung10. Die Prüfung der Verbindlichkeit 
bzw. Rechtssicherheit der Patientenverfügung erfordert einen solchen Subsumtionsvorgang.

4. Beratung als Rechtsdienstleistung erfordert eine gesetzliche Erlaubnis 

Die Einordnung einer Beratung zur Patientenverfügung als Rechtsdienstleitung hat nach § 3 
RDG zur Folge, dass eine selbständige Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen 
nur in dem Umfang zulässig ist, in dem sie durch dieses Gesetz oder durch oder aufgrund ande-
rer Gesetze erlaubt wird.Eine solche Erlaubnis wäre Rechtsanwälten nach § 3 BRAO gegeben, 
ebenso wie Notaren nach § 24 Abs. 1 BNotO. 

Im Hinblick auf Patientenverfügungen gibt eine keine gesonderte gesetzliche Erlaubnis. § 

7 Dies folgt zweifelsfrei daraus, dass es die Einwilligung in eine medizinische Maßnahme höchstpersönlich ist.

8 Bt-Drucks. 16/3655, S. 46.

9 Kleine-Cosack, RDG, § 2 Rn. 17 f.

10 Bt-Drucks. 16/3655, S. 46.
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1908f Abs. 4 BGB sieht für anerkannte Betreuungsvereine lediglich eine Beratungsbefugnis für 
den Einzelfall bei der Errichtung einer Vorsorgevollmacht vor. Ferner ergibt sich aus § 6 Abs. 
1 S. 2 BtBG eine indirekte Beratungsbefugnis für Betreuungsbehörden, indem es dort heißt, 
dass Betreuungsbehörden die Aufklärung und Beratung über Vollmachten und Betreuungs-
verfügungen fördern. 

Wird ein entgeltlicher Beratungsvertrag geschlossen, ohne dass der Berater über eine entspre-
chende Erlaubnis verfügt, wäre dieser nach § 134 BGB rechtlich nicht wirksam, da der Vertrag 
gegen das sich aus § 3 RDG ergebende gesetzliche Verbot verstieße. 

Es ergeben sich allerdings aus dem RDG vielfältige Möglichkeiten, um die Beratung zur Pati-
entenverfügung rechtlich zu ermöglichen.

5. Erlaubnisfreiheit wegen Rechtsdienstleistung als bloßer Nebenleistung im Beratungs-
prozess

Nicht der Erlaubnisbedürftigkeit unterworfen sind nach § 5 RDG Rechtsdienstleistungen im 
Zusammenhang mit einer anderen Tätigkeit, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs- oder 
Tätigkeitsbild gehören. Ob eine Nebenleistung vorliegt, ist nach ihrem Inhalt, Umfang und 
sachlichen Zusammenhang mit der Haupttätigkeit unter Berücksichtigung der Rechts-
kenntnisse zu beurteilen, die für die Haupttätigkeit erforderlich sind.

Fraglich wäre zunächst, was im Zusammenhang mit der Beratung zur Patientenverfügung 
Haupt- und Nebenleistung ist. Dabei kommt es auf die Art und Weise und die Schwerpunkte 
der Beratung im Einzelfall an. Wie oben bereits aufgeführt, werden folgende Aspekte Gegen-
stand der Beratung sein: ethische Fragen, religiöse Fragen, psychosoziale Fragen, medizinische 
Fragen, plegerische Fragen, rechtliche Fragen, künstliche Ernährung, Hirntod, Organspende, 
Erbrecht, Bestattung11. Rechtliche Aspekte machen daher nur einen Teilbereich aus. Der Aspekt 
der Rechtsdienstleistung könnte daher bei einer Beratung zur Patientenverfügung im Einzelfall 
als Nebenleistung angesehen werden. 

Die Begründung des Gesetzesentwurfes weist aus, dass eine Nebenleistung nur vorliegt, wenn 
die allgemein rechtsberatende oder rechtsbesorgende Tätigkeit die Leistung insgesamt nicht 
prägt, wenn es sich also insgesamt nicht um eine speziisch (allgemein-)rechtliche Leistung 
handelt. Abzustellen ist dabei darauf, ob eine Dienstleistung als überwiegend rechtlich geprägt 
anzusehen ist12. Sobald es dem Ratsuchenden darum geht, nicht nur einen eigenen Willen für 
zukünftige Behandlungssituationen zu inden, sondern er Rat zu der Frage der Verbindlichkeit 
ersucht, kann keine bloße Nebenleistung vorliegen. Das Anliegen des Herstellens der Verbind-
lichkeit für eine konkrete Lebens- und Behandlungssituation ist im Einzelfall von der konkreten 
Formulierung der Erklärung abhängig. Der Anteil der Rechtsdienstleistung kann somit nicht auf 
eine schlichte Nebenleistung herabgestuft werden. Solange es dem Ratsuchenden ein Anliegen 
ist, eine Verbindlichkeit in seinem Sinne zu erreichen, ist dies keine Nebenfrage und damit auch 
keine Nebenleistung der Beratung.

11 Sh, unten II.3. und Merseburger Beratungsdokumentation, Checkliste von Eik Schieferdecker, AG 12, in diesem Band.

12 Bt-Drucks. 16/3655, S. 52.
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a. Nebenleistung für Ärzte

Diese Sichtweise würde auf den ersten Blick auch die Beratung zur Patientenverfügung durch 
Ärzte einschränken. Dem kann aber entgegengesetzt werden, dass es bei der ärztlichen Beratung 
zur Patientenverfügung um ein antizipiertes Aufklärungsgespräch geht, bei dem nicht die Wirkung 
der Erklärung als solche, sondern die Einordnung der Erklärung „in bestimmte, zum Zeitpunkt 
der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszu-
stands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe“, und die möglichen Lebens- und Behand-
lungssituation, die eintreffen können, maßgeblich sind. Hier wäre die Frage der Verbindlichkeit 
in der Tat eine Nebenleistung. 

b. Nebenleistung für Betreuungsvereine und Betreuungsbehörden 

Nach § 1908f Abs. 1 Nr. 2 a BGB haben anerkannte Betreuungsvereine die Plicht, planmäßig 
über Betreuungsverfügungen und Vorsorgevollmachten zu informieren. Überdies können sie 
im Einzelfall über Vorsorgevollmachten beraten. Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung 
sind vorsorgende Verfügungen und stehen in einem unmittelbaren Sachzusammenhang. Die 
Beratung zur Patientenverfügung kann daher als Nebenleistung zur Beratung zur Vorsorgevoll-
macht angesehen werden, weil es hier um eine Frage der Handlungsanweisung an den künftigen 
Bevollmächtigten geht. Ferner sind für die Beratung zur Vorsorgevollmacht auch Rechtskennt-
nisse im Hinblick auf die Verbindlichkeit und die Erklärung erforderlich.Beide Verfügungen 
können zwar unabhängig voneinander getroffen werden, dennoch wird eine Beratung beide 
Fragen aufwerfen. Aus der Sicht der Betreuungsvereine ist eine Beratung zur Patientenver-
fügung somit als Nebenleistung zur Beratung zur Vorsorgevollmacht anzusehen und damit 
grundsätzlich zulässig. Überdies wäre die Zulässigkeit aber auch unter dem Gesichtspunkt der 
Unentgeltlichkeit möglich. 

Für Betreuungsbehörden ist die Beurteilung einer Nebenleistung weniger klar zu beantworten. 
Im § 6 BtBGheißt es, dass diese die Aufklärung und Beratung über Vollmachten und Betreuungs-
verfügungen fördern sollen. Unabhängig von der Frage der Nebenleistung wird diese Beratung 
unentgeltlich sein und daher nach § 6 grundsätzlich zulässig sein. 

6. Unentgeltliche Rechtsdienstleitungen sind grundsätzlich zulässig

§ 6 RDG sieht vor, dass unentgeltliche Rechtsdienstleistungen grundsätzlich zulässig sind. 
Abs. 2 der Vorschrift enthält zum Schutz des Ratsuchenden eine weitere Voraussetzung für 
alle Personen, die Rechtsdienstleistungen nicht nur innerhalb des Familien- und Bekannten-
kreises erbringen: die Plicht zur Einschaltung juristisch besonders qualiizierter Personen. 
Diese Verplichtung betrifft nicht nur karitative Organisationen und Vereinigungen, sondern 
auch Einzelpersonen13. „Dabei sind an die Anleitung durch eine juristisch qualiizierte Person 
keine allzu hohen Anforderungen zu stellen. Nicht erforderlich ist eine engmaschige Kontrolle 
oder Aufsicht; vielmehr soll es grundsätzlich ausreichen, dass nichtjuristische, oft ehrenamt-
lich tätige Mitarbeiter durch eine juristisch qualiizierte Person eingewiesen und mit den für 
die tägliche Beratung erforderlichen Rechtsfragen vertraut gemacht wurden. Reichen diese 

13 Bt-Drucks. 16/3655, S. 57 f.
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Grundkenntnisse im Einzelfall nicht aus, so muss darüber hinaus die Möglichkeit bestehen, 
auch bezogen auf den Einzelfall auf die besonderen Kenntnisse der juristisch qualiizierten 
Person zurückgreifen zu können. Dafür ist es nicht erforderlich, dass eine solche Person in der 
beratenden Einrichtung ständig zur Verfügung steht. Ausreichend ist es vielmehr, wenn die 
Möglichkeit der Rückfrage etwa bei einem in der Dachorganisation tätigen Juristen oder bei 
einem Rechtsanwalt ermöglicht wird, der mit der beratenden Einrichtung zusammenarbeitet14.
“ 
Da die Beratung zur Patientenverfügung durch Betreuungsvereine und Betreuungsbehörden 
unentgeltlich erfolgt, ist diese nach der Maßgabe des § 6 Abs. 2 RDG, dass eine Anleitung durch 
einen Volljuristen erfolgt, möglich. 

7. Entgeltliche Beratung von Vereinsmitgliedern

Aus der Zulässigkeit einer unentgeltlichen Beratung folgt aber im Umkehrschluss, dass eine 
entgeltliche Beratung ohne eine Erlaubnisgrundsätzlich unzulässig ist. Das RDG sieht eine 
weitere Beratungsmöglichkeit im § 7 RDG vor, die allerdings weitere Einschränkungen vorsieht. 
Erlaubt sind danach Rechtsdienstleistungen, die zur Wahrung gemeinschaftlicher Interessen 
gegründete Vereinigungen und deren Zusammenschlüsse erfolgen und im Rahmen ihres sat-
zungsmäßigen Aufgabenbereichs für ihre Mitglieder erbracht werden (§ 7 Abs. 1 RDG). Das 
bedeutet, dass z.B. Patientenschutzvereinigungen ihre Mitglieder im Hinblick auf Patienten-
verfügungen beraten dürfen, wenn dies ihrem satzungsgemäßen Auftrag folgt. Die Beratung 
kann also an die Mitgliedschaft und damit an einen Mitgliedsbeitrag geknüpft werden. § 7 Abs. 
2 RDG sieht aber auch hier vor, dass zumindest die Anleitung eines Volljuristen gewährleistet 
werden muss.

8. Fazit

Die Beratung zur Patientenverfügung ist regelmäßig als Rechtsdienstleistung zu qualiizieren, 
wenn es dem Ratsuchenden um die Herstellung einer Rechtsverbindlichkeit geht. Damit sind 
die Vorgaben des RDG beachtlich. Im Einzelfall wird es bei der Einstufung einer Beratung 
als Rechtsdienstleistung darauf ankommen, ob das Herstellen einer Verbindlichkeit für den 
Ratsuchenden im Vordergrund steht oder nicht. Sobald dies der Fall ist, kann der rechtliche 
Aspekt der Beratung nicht als Nebenleistung der des Beratungsprozesses angesehen werden. 
Dies schränkt die Beratungsmöglichkeiten ein und reduziert die Beratungsstellen auf Rechts-
anwälte, Notare, Ärzte, unentgeltliche Stellen (z.B. Betreuungsvereine, Betreuungsbehörden, 
Krankenhaussozialdienst) und mitgliedschaftsgebundene Vereinigungen. Neben der Frage, wer 
beraten darf, stellt sich die wichtige Frage, wie eine Beratung zu erfolgen hat und welche An-
forderungen an Berater/-innen gestellt werden. Für den Verfügenden, der ja eine Entscheidung 
für den Fall späterer Entscheidungsunfähigkeit treffen will, ist eine Beratung zum Finden einer 
selbstbestimmten Entscheidung nicht weniger wichtig, als das Finden einer „rechtssicheren 
Formulierung“. Dies wird im Folgenden erörtert. 

14 Bt-Drucks. 16/3655, S. 40.
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III. Beratung aus ethischer Sicht, Christina Fasel

1. Einleitung

Die Patientenverfügung ist seit Jahren und schließlich durch explizite Gesetzgebung im Jahr 
2009 ein anerkanntes und verbindliches Vorsorgedokument. Die Patientenverfügung bietet 
für den Fall der eigenen Äußerungs- und / oder Einwilligungsunfähigkeit die Möglichkeit, vor-
sorglich individuelle Entscheidungen für bestimmte medizinische Situation zu treffen. Ziel ist 
es, ein individuelles Kommunikationsinstrument für bestimmte Situationen zu formulieren, in 
denen man sich selber nicht mehr äußern kann. Somit ist die Patientenverfügung auf der einen 
Seite eine Chance zur Wahrnehmung der vorsorglichen Selbstbestimmung. Andererseits 
stellt sie Ratssuchende bei der Abfassung eines solchen Dokumentes vor einer gewaltigen 
Herausforderung. „Denn der ‚freie Wille‘ als selbst-bewusste Entscheidung, wohl informierte 
und relektierte Entscheidung eines Menschen bildet sich nicht im luftleeren Raum, sondern in 
der kommunikativen Interaktion mit anderen.15“ Dieser Raum des Dialogs ist für Ratsuchende 
durch entsprechende Informations- und qualiizierte Beratungsangebote zu schaffen. Ent-
scheidungen, die auf der Basis relektierter individueller Lebenseinstellungen für (medizinisch) 
existentielle Situationen zu treffen sind, stellen den Einzelnen vor eine äußerst anspruchsvolle 
Aufgabe, die Unterstützung bedarf. Ratsuchende sollen durch ein entsprechend fachkundiges 
Beratungsangebot bei der Auseinandersetzung mit der eigenen Person, den eigenen persönli-
chen Lebenseinstellungen und Werten im Hinblick auf eine mögliche Abfassung unterstützt und 
gefördert werden. Hier stellt sich die Frage, welche Kompetenzen auf Seiten der Berater/-innen 
notwendig sind, um eine fachkundige und qualiizierte Beratung leisten zu können. Diese Frage 
wurde in der Arbeitsgruppe eingehend diskutiert.

2. Information und Beratung zur Patientenverfügung

Die Beratung zur Patientenverfügung ist grundsätzlich von der Information über die Patienten-
verfügung zu unterscheiden. Eine reine Informationsvermittlung über die Funktion und deren 
Wirksamkeitsvoraussetzungen kann auf Basis der eindeutigen Gesetzeslage beispielsweise 
durch Informationsveranstaltungen, Broschüren u. ä. allgemein vermittelt werden. Im Gegen-
satz dazu stellt die Beratung zur Patientenverfügung eine individuelle Angelegenheitdar. Das 
heißt, dass es sich um einen individuellen Beratungsprozess handelt, der sich an den persön-
lichen Bedürfnissen der ratsuchenden Person orientiert. Beraterinnen und Berater müssen 
demnach über Kompetenzen und Fertigkeiten verfügen, die über allgemeine Informationen 
von Vorsorgemöglichkeiten hinausgehen. Es ist zu klären, was „Beratung“ konkret bedeutet.

Nach Buchinger ist Beratung „(…) eine wissenschaftlich fundierte, methodisch geleitete Re-
lexion vorgelegter Sachverhalte menschlichen Erlebens und Handelns in bestimmten, gut 
deinierten Kontexten und eine Relexion dieser Kontexte (…). Sie dient der Erhaltung, Wie-
derherstellung, Erhöhung der Handlungsfähigkeit des Klienten(systems).16“ Professionelle Be-
ratung indet somit auf einer wissenschaftlich begründeten Basis statt, die durch bestimmte 

15 Fücks, R.; Poltermann, A. Vorwort und Einleitung. In: Heinrich Böll Stiftung (Hg.): Selbstbestimmung im Dialog. Patien-
tenautonomie – Vorsorge – Verantwortung. Berlin. S. 7.

16 Buchinger, Kurt Dimensionen der Ethik in der Beratung. In: Heintel, P.; Krainer, L.; Ukowitz, M. (Hg.): Beratung und Ethik. 
Praxis – Modelle – Dimensionen Kempten im Allgäu: Leutner. S.33-34
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Beratungsmethoden gekennzeichnet ist. Dies bedeutet zudem, dass Beratung erlernbar ist 
und insbesondere im Kontext der vorsorglichen Selbstbestimmung erlernt werden sollte. Die 
Konzeption eines entsprechenden Weiterbildungsangebotes für „Beraterinnen und Berater 
zur Patientenverfügung“ hat sich ein Verbundprojekt an der Fachhochschule Köln, unter 
der Leitung von Frau Prof. Dr. Carmen Kaminsky zum Ziel gesetzt. Die Beratung zur Patien-
tenverfügung stellt eine ausgesprochen schwierige und emotional aufgeladene Aufgabe dar, 
der mit den notwendigen Beratungskompetenzen professionell begegnet werden kann. Erste 
Ergebnisse des Verbundprojektes wurden der Arbeitsgruppe vorgestellt und gemeinsam mit ihr 
wurde nach den „perfekten“ Beratern und -innen gesucht. Im Folgenden sollen die Ergebnisse 
im Überblick dargestellt werden.

3. Kenntnisse der Berater und Beraterinnen

A. Rechtliche Kenntnisse

• Rechtsverbindlichkeit und Rechtswirksamkeit der Vorsorgemöglichkeiten;

• Grundrechte der Bundesrepublik Deutschland;

• sozialrechtliche Ansprüche im Alter und bei Plegeabhängigkeit;

• Behandlungsrecht von Ärzten (Medizinrecht);

B. Sozialpsychologische Kenntnisse

• Einstellungen / Wertvorstellungen - wie entwickeln und verändern sie sich?

• Relexion individueller Einstellungen;

• Wissen über Netzwerke;

• Familienhintergrund;

C.Ethische Kenntnisse

• gesellschaftliche und individuelle Werte und Normen

D.Soziologische Kenntnisse

• Wie sieht der Lebenskontext von alten Menschen aus?

• soziale Schichten, Altersstruktur;

E.Kenntnisse zum Thema Krankheit, Sterben und Tod

• woran stirbt man heutzutage?

• individuelle Krankheitsverläufe;
• Verlauf des Sterbeprozesses;

• Orte des Sterbens;

• Sterbevorsorge, Bestattung;

• Kenntnisse über regionale Gegebenheiten (z.B. über Einrichtungen der Palliativplege, 
Hospize, ...);
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F.Beraterische Kenntnisse / Beratungsmethoden

• Empathie;

• Selbst-Sicherheit;

• Kommunikationstechniken;

• Gesprächsführungskompetenz;

• Einlassen auf die Person;

• Systemische Beratungskenntnisse;

• Interkulturelle Kompetenz;

• Biograiearbeit;

• Casemanagment;

G.Medizinische Kenntnisse

• bestimmte Krankheitsbilder, z.B. Wachkoma, Demenz;

• künstliche Ernährung;

• Psychopharmaka;

• Finalmedizin;

• Schmerzbehandlung;

Neben den skizzierten Kenntnissen ist die Haltung von Beraterinnen und Beratern gleichwertig 
bedeutsam und zu diskutieren, was aufgrund des zeitlichen Rahmens in der Arbeitsgruppe 
jedoch nicht möglich war. Abschließen ist hervorzuheben, dass eine Beratung zur Patientenver-
fügung immer ergebnisoffen und ausgerichtet an den individuellen Bedürfnissen der Ratssu-
chenden orientiert sein muss. Das wesentliche Ziel der Beratung zur Patientenverfügung ist, die 
ratssuchende Person in der persönlichen Auseinandersetzung zu unterstützen und zur selbst 
bestimmten Entscheidungsindung - Für oder Wider einer Patientenverfügung - zu befähigen. 
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Strukturen des Betreuungsrechts wieder auf dem Prüfstand

Brunhilde Ackermann

I. Teilnehmerkreis

An der Arbeitsgruppe haben neunzig Personen teilgenommen, wovon elf Mitglieder der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe zur Optimierung des Betreuungsrechts waren. Zu der Arbeitsgruppe 
hatte der Betreuungsgerichtstag e.V. insbesondere letztere eingeladen. Intention war, durch 
die Möglichkeit der Diskussion mit einem Verwaltungsrechtler, Herrn Prof. Dr. Pitschas, den 
Fokus zu öffnen für weitere Aspekte und Möglichkeiten von verbesserten, der Gesamtsituation 
angepassten, Veränderungen im Betreuungsrecht.

Die hohe Teilnehmerzahl verhinderte die Möglichkeit, im Sinne einer Arbeitsgruppe an der 
Themenstellung zu arbeiten. Vertreten waren politisch Interessierte aus allen Bereichen des 
Betreuungswesens, u.a. der Vorstände der beiden Berufsverbände, der Dachverbände der 
Betreuungsvereine, anerkannte Kommentatoren des Betreuungsrechts, Mitarbeiter von Be-
treuungsbehörden und - vereinen sowie Berufsbetreuer.

II. Verlauf der Diskussion

Der derzeitige Diskussionsstand in der Bund-Länder Arbeitsgruppe wurde dargestellt. Danach 
ist eine Stärkung der Betreuungsbehörde, evtl. auch ihre Etablierung als Eingangsinstanz 
vorgesehen. Nach einem Einführungsvortrag von Prof. Dr. Pitschas17 ergab sich eine lebhafte, 
konträre Diskussion.

Aus den Reihen der Berufsbetreuer wurde vor einer ausufernden Verwaltung als Folge der ob-
ligatorischen Einbeziehung der Betreuungsbehörde in Verfahrensangelegenheiten gewarnt. 
Mehrfach wurde die Weisungsgebundenheit der Verwaltungsmitarbeiter der richterlichen Un-
abhängigkeit negativ gegenübergestellt.

Von den Teilnehmern aus dem Bereich der Betreuungsbehörden wurden die Argumente der 
Bürgernähe und der Möglichkeiten der Betreuungsvermeidung durch eine Vorabklärung der 
sozialen Situation der Betroffenen vorgebracht. Auch die Verwaltung sei unabhängig und an 
Recht und Gesetz gebunden. Bei einer Übertragung weiterer Aufgaben auf die Betreuungs-
behörden dürften die Kommunen jedoch nicht allein mit den entstehenden Kosten belastet 
werden. Durch eine Verteilung der Ressourcen auf die Landesebene könne eine wirksamere 
Steuerung ermöglicht werden. 

Teilnehmer aus den Betreuungsvereinen wiesen in einigen Wortmeldungen auf ihren besonde-
ren Standort in der Umsetzung des Betreuungsrechtes hin und stellten ihre Bedeutung heraus. 
Ihre Möglichkeiten seien jedoch von einer sicheren und adäquaten Förderung abhängig.

Nach zweieinhalb Stunden musste die Diskussion aus zeitlichen Gründen beendet werden.

17 In diesem Band. Seite 202

Zu Strukturen und Zukunft des Betreuungsrechts



-204-

Herr Prof. Dr. Pitschas brachte noch einmal zum Ausdruck, dass er bei dem sich bisher abzeich-
nenden Ergebnis der Arbeit in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, nämlich der Stärkung der Be-
treuungsbehörde im Verfahren und ihre obligatorische Einbeziehung durch die Sozialberichts-
erstattung, keine Hoffnung auf eine zukünftige optimale Umsetzung des Betreuungswesens 
habe. Seines Erachtens seien weitere und weitergehende Veränderungen unumgänglich. Der 
demograische Faktor werde in absehbarer Zeit zwangsläuig zu weiterem Handlungsdruck 
führen. Es sei zu befürchten, dass das Betreuungsrecht das Schicksal des Sozial- und Gesund-
heitsrechts teilen werde und weitere Novellierungen hinnehmen müsse. Über eine grundlegen-
de Strukturrevision, eine Verbindung der beiden Systeme, dem Sozialen Hilferecht und dem 
Betreuungsrecht, sowie ihren Schnittstellen sei unabdingbar nachzudenken.

Die hohe Teilnehmerzahl und die engagiert geführte Diskussion haben deutlich gemacht, dass 
die Erfahrungen in der Praxis zunehmend unbefriedigender werden und die Erwartungen an 
grundlegende Veränderungen im Betreuungswesen hoch sind. Der Fortgang der Arbeit in 
der interdisziplinären Bund-Länder-Arbeitsgruppe wird mit großem Interesse verfolgt. Es ist 
wichtig, dass die gerechtfertigten Interessen aller Beteiligten wahrgenommen werden und in 
das Ergebnis einließen. 
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Betreuungsrecht auf dem Prüfstand 

– Zur Unvollkommenheit eines gesetzgeberischen Konzepts und der Notwendigkeit seiner 
Revision –

Prof. Dr. Rainer Pitschas*)1

I. Deizitäres Grundkonzept des Gesetzgebers

Das ehedem zum 1. Januar 1992 in Kraft getretene „Gesetz zur Reform des Rechts der Vor-
mundschaft und Plegschaft für Volljährige2“ veränderte das zuvor bestehende Entmündi-
gungs-, Vormundschafts- und Plegschaftsrecht grundlegend. Der Gesetzgeber fand damals 
auf der Grundlage vielfältiger und gewichtiger Kritik an den Vollzugsdeiziten der Rechtsinstitute 
von „Vormundschaft“ und „Plegschaft“ den Weg aus der anonymen Verwaltung der Betroffe-
nen zu deren rechtlicher Betreuung. Dadurch wurde der überkommene soziale Schutzgedanke 
des bürgerlichen Rechts, jenen Menschen zur Seite zu stehen, die zur eigenverantwortlichen 
Erledigung ihrer Angelegenheiten nicht (mehr) in der Lage sind, grundlegend fortgeschrieben. 
Im Mittelpunkt der Neuordnung des Vormundschafts- und Plegschaftsrechts sollte zu diesem 
Zweck ein personales Element stehen. Die Entmündigung Geisteskranker und Geistesschwa-
cher wurde dementsprechend als überlüssig und schädlich verworfen. Stattdessen verfolgte 
der Gesetzgeber als durchgehendes Prinzip die Absicht, verbliebene Fähigkeiten des einge-
schränkt Handlungsfähigen, des psychisch Kranken, des geistig oder seelisch Behinderten zu 
stärken sowie seinen erkennbaren Willen zu achten und zu beachten3. 

Dieses Grundkonzept des Gesetzgebers ist einschließlich der ihm beigegebenen verfahrens-
rechtlichen Vorschriften (nunmehr §§ 271 ff. FamFG)4 sowie der Regelungen des Betreuungs-
behördengesetzes5 auch heute noch gültig, obschon in dem seither vergangenen Zeitraum 
drei wesentliche Änderungsgesetze einige Leitlinien der ursprünglichen Kodiikation stark ver-
ändert haben6. Gleichwohl verkörpert nach wie vor das Betreuungsgesetz einen essentiellen 
Fortschritt im Schutz der freiheitlichen Selbstbestimmung betreuungsbedürftiger Personen 
einerseits, in der Ausgestaltung der staatlichen und der gesellschaftlichen Verantwortung für 
sie andererseits. 

Die Behindertenrechtskommission der UN tut dem keinen Abbruch; sie fördert vielmehr die 

1 Mit Anmerkungen versehener Vortrag, den der Verf. auf dem 12. VGT in Brühl am 05.11.2010 in der Arbeitsgruppe 5 
gehalten hat. Die Vortragsform ist beibehalten worden. Der Beitrag ist zudem in BtPrax 2011, 8 ff. veröffentlicht.

2 Betreuungsgesetz vom 12. September 1990 (BGBl. I S. 2002).

3 Coester, JURA 1991, 1 ff.; Pitschas, Die Infrastruktur sozialer Dienste als Wirkungsbedingung der Sozialrechtsentwick-
lung. Eine Darstellung am Beispiel des Betreuungsbehördengesetzes, ArchSozArb 21 (1990), 186 (187 ff.) m. w. Nachw.

4 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) vom 
17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586).

5 Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz-BtBG) 
vom 12. September 1990 (BGBl. I S. 2002).

6 Vgl. nur Coester, Betreuungsrecht: Neuerungen und Akzentverlagerungen, JURA 2008, 594 ff.; Dodegge, Die Entwicklung 
des Betreuungsrechts bis Anfang Juni 2010, NJW 2010, 2628 ff.
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Akzeptanz der Behinderung in Betreuungssituationen als Teil der menschlichen Diversität1. 
Ungeachtet aber dessen stellt sich nach den langen Jahren einer prozesshaften „Modernisie-
rung“ des Betreuungsrechts die Frage, ob sie die Wirklichkeit der Betreuung noch angemes-
sen abbildet bzw. die Herausforderungen der Zukunft bewältigen kann. Zugleich interessiert, 
welche Anforderungen sich heute und zukünftig für die Betreuungsbehörden ergeben. Beiden 
Fragen ist im Folgenden nachzugehen; sie stellen das gegenwärtig geltende Betreuungsrecht 
auf den Prüfstand.

1. Deizitäre Grundentscheidungen der Gesetzgebung und anhaltende Wirksamkeitsde-
izite 

Von Anfang an begegnete das „neue“ Betreuungsrecht gehöriger Skepsis, ob die in ihm ver-
sprochene „persönliche Betreuung“ mit den verfügbaren Ressourcen überhaupt zu realisieren 
war. Ohne Zweifel lag darin eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Regelung der Fremd-
verantwortung hinsichtlich des zu betreuenden Personenkreises. Wie vermutet, erwies sich 
jedoch alsbald und zum einen die verfahrensrechtliche Ausgestaltung der Betreuungsvorgänge 
als ein bürokratisches Dickicht, das die Betreuungsarbeit in ihrer justiziellen Zentrierung eher 
behinderte als förderte. Das als Flankenschutz gedachte Betreuungsbehördengesetz vermoch-
te wegen seiner unzulänglichen und auf kompetenziellen Gründen beruhenden Ausgestaltung 
nicht wirklich zu helfen. Immerhin versuchten die ersten zwei Betreuungsrecht-Änderungsge-
setze mit dem Übergang zu einem behördlichen Betreuungsmanagement hier nach nachzubes-
sern. Allerdings war von den Reformverantwortlichen unterschätzt worden, dass die Anliegen 
des ursprünglichen Betreuungsrechts nur dann Wirklichkeit werden konnten, wenn die soziale 
Wirksamkeit des neuen Rechts gesichert wurde2. Stattdessen stellte der „Reformgesetzgeber“ 
durch Änderung der Titelüberschrift vor § 1896 BGB („Rechtliche Betreuung“) und in §§ 1897, 
1901 BGB klar, dass der Betreuer nur die Organisation von Hilfen, nicht aber deren Leistung 
selbst schulde.

Die Bedeutung dessen hängt mit dem komplexen Wirkgefüge von Sozialrechtsentwicklung und 
Rechtswirksamkeit zusammen. Rechtsetzung bewirkt nämlich an sich noch keinen Wandel 
der individuellen oder gesellschaftlichen Verhältnisse. Dies hat schon vor langen Jahren die 
Implementationsforschung beweiskräftig belegt. Durchsetzung und Wirkung des (bürgerlichen) 
Familienrechts wie des öffentlich (Sozial )Rechts – und damit eben auch die soziale Wirklichkeit 
einer erfolgreichen Betreuung – beruhen vielmehr auf zahlreichen außerrechtlichen Faktoren 
des komplexen Prozesses der Betreuung, in dessen Verlauf deren (soziale) Diagnose wie auch 
die Art und Weise der Organisation „persönlicher Betreuung“ – das Fallmanagement – ebenso 
zu einem bestimmenden Datum werden, wie dies im Hinblick auf deren Struktur-, Prozess- und 
Ergebnis- Qualität der Fall ist, und wie nicht zuletzt die Rahmenbedingungen für das Betreu-
ungsrecht erweisen.

Aus diesem Blickwinkel hat der Gesetzgeber von Anfang an nicht hinreichend beachtet, dass die 
gelebte Familienverantwortung für die Betreuung allmählich schwindet, und die Zahl der betreu-

1 Schulte, Behindertenpolitik und Behindertenrecht in Europa, in: B. von Maydell/R. Pitschas/P.Pörtner/ B. Schulte (Hrsg.), 
Politik und Recht für Menschen mit Behinderungen in Europa und Asien, 2009, S. 305 (333 ff.) und Annex 1 (S. 340 ff.).

2 Pitschas, Die Infrastruktur sozialer Dienste als Wirkungsbedingung der Sozialrechtsentwicklung (Fn.2), 190 ff.
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ten Menschen, gegenwärtig über 1,2 Mio. Bürger/innen in Deutschland3, in kurzer Zeit über alle 
Maßen steigen würde: für das Jahr 2050 wird bereits mit 23 Mio. Menschen im Lebensalter von 
über 65 Jahren gerechnet, woraus sich eine erhebliche Steigerungsrate der Betreuung ergeben 
dürfte4. Darüber hinaus ist zweifelhaft, ob sich die Erwartung des Gesetzgebers erfüllen wird, 
dass eine genügende Zahl qualiizierter privater, ehrenamtlich tätiger Betreuer zur Verfügung 
steht. Die aus diesen und weiteren Gründen entstehende „Betreuungslücke“ mag zwar durch 
behördliche Betreuer und Betreuungsvereine zunächst gefüllt worden sein – allerdings mit der 
Konsequenz unerwartet hoher Kostenbelastung für die Justizhaushalte der Bundesländer. Un-
gezählte Streitigkeiten über Vergütung und Auslagenersatz für Betreuer traten folglich hinzu5.
 
Der Gesetzgeber reagierte hierauf bereits mit dem „Ersten Betreuungsrechtsänderungsgesetz“ 
von 19996. Vor allem stellte er darin klar, dass mit „Betreuung“ nicht etwa die persönliche Ver-
antwortung und Versorgung für den Betroffenen (mit entsprechender Vergütung) gemeint war, 
sondern (nur) die Besorgung seiner Rechtsangelegenheiten. Ich halte freilich diese gesetzliche 
Verengung der ursprünglichen Zielorientierung nach wie vor für falsch. Nicht nur wird dadurch 
das ursprüngliche Credo des „neuen“ Betreuungsrechts verfehlt; seine soziale Wirksamkeit 
wird darüber hinaus über Gebühr beschränkt. Dies hatte dann Folgen im Zusammenhang der In-
frastruktur von Betreuung, die der Gesetzgeber wesentlich stärker auf die Tätigkeit von Betreu-
ungsvereinen einerseits, von rechtsbesorgenden Berufsbetreuern andererseits ausrichtete. Die 
gleichfalls von ihm zur staatlichen Entlastung betriebene Ausgestaltung der privaten Vorsorge-
vollmacht, insbesondere durch das „Zweite Betreuungsrechtsänderungsgesetz7“, setzte diese 
rechtspolitische Schwerpunktverlagerung sehr unvollkommen fort. Die gewünschte Stärkung 
der privaten Betreuung durch Bevollmächtigte ist denn auch nach alledem nicht eingetreten8. 
Die Betreuungsbehörden können überdies den Anspruch auf Beratung und Unterstützung, den 
private Betreuer haben und über den auch die Betreuungsvereine verfügen, nicht hinreichend 
einlösen9 – ganz zu schweigen davon, dass die virulenten Verfahrens- und Vergütungsfragen 
nicht wirklich zum Erliegen gekommen sind. 

Das nunmehr im dritten Änderungsanlauf neu geregelte Verfahren in Betreuungssachen als Teil 
des FGG-Reformgesetzes10 hat zwar die Rechtsposition des Betroffenen im Verfahren gestärkt. 
Doch wird die Entscheidungsindung in Betreuungs- und Unterbringungssachen unnötig kom-
pliziert, vor allem aber fälschlich in das Familienrecht statt in das Sozialrecht eingebettet. Auch 
die Ausgliederung einer speziischen Betreuungsgerichtsbarkeit führt nicht wirklich zu nachhal-
tigen Verbesserungen: Die anhaltende gesetzgeberische Verzeichnung des ursprünglich per-

3 Deinert, Betreuungszahlen 2008, www.btprax.de.

4 Vgl. Statistisches Bundesamt („Bevölkerungsprojektion 2050“), destatis.de.

5 Siehe nur die Nachw. zur Vergütung des Berufsbetreuers bei Jürgens/Kretz, Betreuungsrecht, Kommentar, 4. Aul. 2010, 
§ 168 FamFG Rz. 19 ff., 21 ff.

6 Vom 25. Juni 1998 (BGBl. IS. 1580); dazu Knittel, Betreuungsrecht, 1998, Einführung, S. 7 ff.

7 Dazu näher und zur Vorsorgevollmacht als Alternative zur Betreuung Coester (Fn. 5), 596 ff.

8 Coester, a. a. O. (Fn.5),

9 Vgl. dazu schon früher Pitschas, Gesetzliche Betreuung im Wandel, in: K.-E. Brill (Hrsg.), Betreuungsrecht in Bedrängnis, 
2004, S. 132 ff.

10 A. a. O. (Fn. 3).
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sonalen Ansatzes im Betreuungsrecht führt immer weiter weg von seiner sozialen Wirksamkeit.
 
2. Professionalisierung der privaten Betreuungsarbeit 

Hilfreiche Entlastung in dieser Situation, die aus Gründen wachsender Ressourcenknappheit 
auf kommunaler und Länderseite zunehmend eintreten dürfte, hatte lange Zeit die Professiona-
lisierung der privaten Betreuungsarbeit versprochen11. Angestrebt wurde und wird noch immer 
ungeachtet aller Widerstände der Rechtsprechung die Entwicklung eines „Freien Berufs“ des 
Betreuers12. Hierfür ist der maßgebliche Grundgedanke, dass die Kommerzialisierung der Be-
treuungstätigkeit zum einen die „Betreuungslücke“ schließen und die hohe Kostenbelastung der 
Justizhaushalte verringern würde, zum anderen damit das „personale Element“ der Betreuung 
durch Zunahme der Betreuungspersonen eher noch verwirklicht werden könnte. 

Allerdings ist über die Etablierung eines freien Fachberufs unter entsprechender Qualitätssiche-
rung durch stetige Aus- und Weiterbildung sehr sorgfältig nachzudenken13. Am Anfang dessen 
steht die These, dass in einer Zivilgesellschaft, die von ökonomischen Denkweisen zentral be-
stimmt ist, auch die bessere Marktgängigkeit von Betreuung für die Entwicklung professioneller 
Betreuungsdienstleistungen maßgeblich sein mag. Schwierig dürfte es allerdings werden, den 
„sozialen Mehrwert“ im Freien Beruf „Betreuer“ herauszuarbeiten. Die freie oder auch (nur) ge-
werbliche Berulichkeit der Betreuung muss vor diesem Hintergrund und einerseits die sozialen 
und inanziellen Konsequenzen der Professionalisierung ins Auge fassen. Insoweit könnte es 
jedenfalls und andererseits verfehlt sein, Betreuungsleistungen künftig durch lediglich pau-
schalierte Vergütungen in ihrer Ausgabenhöhe überschaubar zu halten. Dies dürfte ebenso 
problematisch sein, wie es die bereits jetzt zu niedrig angesetzten Pauschalvergütungen sind, 
die unter Qualitätsaspekten eine verantwortungsvolle Betreuung nahezu unmöglich machen14.
 
Neben der Verselbständigung der inanziellen Grundlagen einer Betreuung als Beruf ist die 
Konkurrenz zur Ehrenamtlichkeit aller Betreuung zu überlegen15. Der Vorrang der Ehrenamt-
lichkeit, wie er gegenwärtig im Betreuungsrecht festgeschrieben ist, wäre langfristig in Frage 
zu ziehen. Denn der schon heute eklatante Mangel an qualiizierten ehrenamtlichen Betreuern 
wird angesichts der in allen Bundesländern geltenden und zunehmend verschärften Finan-
zierungsschranke für die Betreuungsvereinsförderung und bei der „eingefrorenen“ Höhe von 
Aufwandspauschalen künftig nicht mehr behoben werden können. Ein tauglicher Weg aus 
diesem Dilemma der Koexistenz von berulicher und ehrenamtlicher Betreuung läge wohl doch 
darin, die beruliche Vergütung über Marktentgelte und nach Leistungskomplexen – wie z. B. 
in der Plege - zu inanzieren, die von ehrenamtlichen Betreuern nicht zu verwirklichen sind. 

Eine solche Entwicklung unterstreicht die auch ansonsten unerlässliche Qualitätssicherung 

11 Vgl. dazu Adler, Berufsbetreuer als freier Beruf, 1998, bes. S. 27 ff.; Deinert/Walther, Handbuch Betreuungsbehörde, 3. 
Aul. 2006, S. 46 ff.; Pitschas, BtPrax 2001, 47 ff.

12 Adler, a. a. O. (Fn. 16); abl. demgegenüber BVerwG, NJW 2008, 1974, anders aber nunmehr BFH, Beschl. V. 15.06.2010 
– VIII R 10/09 -, DStR 2010, 1669: Einkünfte seien solche aus „selbständiger Tätigkeit“.

13 BdB e.V. (Hrsg.), Berufsethik und Leitlinien für ein professionelles Betreuungsmanagement, bdb-aspekte 59/06, S. 25.

14 Tänzer, Rechtsverwirklichung durch Infrastruktur im Betreuungswesen, 2008.

15 Vgl. Deinert/Walther (Fn. 16), S. 43 ff.
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der berulichen Betreuung. Sie stellt gegenwärtig einen der Engpässe einer qualiizierten Sorge 
um den Anderen dar16. Dementsprechend sind die Methoden und Instrumente der gegen-
wärtigen Qualitätssicherung zu vervollkommnen, worin eine maßgebliche Aufgabe der kom-
munalen Behörden liegt. Das Ziel ist, mit den zur Verfügung stehenden budgetierten Mitteln 
für die Betroffenen gleichwohl bedarfsgerechte und sachlich-qualitativ an Mindeststandards 
angekoppelte Betreuungsleistungen durch Private bzw. aus dem Dritten Sektor erbringen zu 
lassen. Auch dabei ist freilich auf die differenzierend gestufte Verbindung von ehrenamtlicher 
und Berufsbetreuung zu achten. 

3. Künftige Anforderungen an die Betreuungsbehörden 

Mit Blick auf das bei alledem nachlassende Bürgerengagement für die Betreuung, insbesondere 
in der von einer deizitären Familienpolitik belasteten Kleinfamilie, und auf die deizitäre Profes-
sionalisierung der Betreuung steht mehr denn je das behördliche Betreuungsmanagement im 
Vordergrund der Anforderungen an die Betreuungsbehörden17. Deren personelle Ausdünnung 
lässt eigene Betreuungsdienstleistungen in größerem Umfang überhaupt nicht mehr zu. So 
macht es dann auch Sinn, immer wieder von neuem über neue Wege behördlicher Betreuung 
wie z. B. über den schon längst begonnenen Wandel von der Wahrnehmung eigener aktiver 
Behördenbetreuung zu einem behördlichen Betreuungsmanagement nachzudenken, dem 
immer stärker eine Regulierungsfunktion, also eine Art Steuerungsaufsicht samt Controlling-
aufgabe namentlich gegenüber den berufsmäßig geführten Betreuungen zukommt. 

Der in alledem angelegte Funktionswandel der Betreuungsverwaltung zur Regulierung der 
Betreuung erfährt seine Zuspitzung in dem Mandat zur Sicherung der Betreuungsqualität, dass 
der Gesetzgeber u. a. in §§ 1901 BGB, 4 BtBG sowie in § 10 VBVG erteilt hat. Allerdings werden 
im Gesetz nicht zugleich hinreichend konkrete Eignungskriterien für die Zulassung zur Betreu-
ung und zur Durchführung der Betreuung normiert. M. a. W. sehen sich die Betreuungsbehörden 
einerseits gerade nicht zum „Gatekeeper“ für die Berufszulassung und Berufsausübung bei der 
Betreuung berufen, während andererseits der Gesetzgeber die Erstellung eines groben Anfor-
derungsproils für berufsmäßig geführte Betreuungen als erforderlich ansieht und dem ein zur 
Umsetzung führendes Qualitätsmanagement an die Seite gestellt wissen will. Wir können auch 
von einer Gewährleistungsfunktion der Betreuungsbehörde sprechen. Im Betreuungsalltag 
ist es dadurch spätestens seit dem Inkrafttreten des „Zweiten Betreuungsrechtsänderungsge-
setzes“ zu einer Qualitätssicherungsaufsicht durch die Verwaltung gekommen18. 

Allerdings beindet sich die qualitative Betreuerauswahl durch behördliche Vorentscheidung 
in einem Trilemma von Betreuungsbedarf, Qualitätssicherung und freier Berufswahl bzw. –
ausübung. Hier muss der Gesetzgeber entscheidend nachbessern. Der Mangel an konkreten 
Regelungen im Betreuungsrecht für berufsmäßig geführte Betreuungen ist aus der Sicht einer 
freiheitlichen Demokratie nicht länger hinzunehmen, soll die Qualitätssicherung der Betreuung 

16 Pitschas, Berufsbetreuung und Berufsfreiheitsgarantie, in: U. Brucker (Hrsg.), Besser Betreuen. Beiträge zu einer quali-
tätsgesicherten gesetzlichen Betreuung, 2008, S. 286 (291 ff.).

17 Vgl. zuletzt Dt. Landkreistag/Dt. Städtetag/BAGüS (Hrsg.), Empfehlungen zur Sachverhaltsaufklärung im Betreuungs-
recht, 20.10.2010, S. 4 ff.

18 Dazu der Überblick bei Brucker, Qualitätssicherung im Betreuungswesen, in: Ders. (Hrsg.), Besser betreuen (Fn. 21), S. 
71 (81 f.).
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durch die Betreuungsverwaltung ihre Aufgabe erfüllen können. 

II. Vier Herausforderungen der Zukunft an das Betreuungsrecht 

1. Von der „rechtlichen“ Betreuung zur sozialen Handlungsform 

Damit ist bereits eine erste Herausforderung genannt, der sich das Betreuungswesen zu-
künftig gegenüberstehen sieht: Inhalt und Grenzen der Qualität externer Betreuung sind sei-
tens Betreuungsbehörden (und Betreuungsgerichte) zu sichern. Zu diesem Zweck ist zunächst 
fachlich festzulegen, was „Qualität“ in der Betreuungsarbeit bedeutet und welches die Qua-
litätsmaßstäbe des Betreuungsrechts sind. Deren Auswahl und nähere Beschreibung hätte 
sich am Beispiel des Sozial- und Gesundheitswesens zu orientieren, also etwa an der sozialen 
Plegeversicherung und medizinischen Versorgung. Diese speziische Maßstäblichkeit strahlt 
sodann und zugleich auf die (rechtliche) Betreuung aus. Es geht um die Anordnung und Führung 
der Betreuung i. S. dieser Maßstäblichkeit und darum, entsprechende Leitlinien und Standards 
der Betreuung als konsequenten Beitrag zur Betreuungsqualität und Qualitätssicherung zu 
entwickeln, um das „Unterstützungspotential“ betreuerischer Arbeit „durch Kompensation 
deizitärer sozialstruktureller Situationsfaktoren im Alltag zu mobilisieren19“.

Die Rechtsform der Betreuung stattdessen zur alleinigen Grundlage der Betreuung zu wählen, 
führt auf Abwege. Alle Normen des Betreuungsrechts bilden für den Prozess „Betreuung“ und 
sein Gelingen nur ein Gehäuse individualisierender Konkretisierung. Die in ihnen enthaltenen 
Kriterien für die vom Gesetzgeber abgeforderte Qualität der Betreuungsarbeit vermag juris-
tische Subsumtion und richterliche Entscheidung nicht schon selbst zu erfüllen; sie bedürfen 
vielmehr fachlich interdisziplinärer Entfaltung und emotional „verdichteter“ Beziehungsarbeit 
zwischen Betreuern und betreuten Personen unter Einbezug der im Netzwerk einer Betreuung 
eingebundenen agierenden weiteren Personen und Instanzen. „Betreuung“ ist also mehr als 
nur „rechtliche“ Dienstleistung. Der Verweis des Gesetzgebers auf die Einholung eines Gutach-
tens durch das Betreuungsgericht im § 280 Abs. 1 FamFG bestätigt diese Auffassung. Denn 
anders vermag das Gericht die „Notwendigkeit einer Maßnahme“ nicht zu beurteilen, wobei 
die Frage bleibt, ob der Richter die Gutachtenaussagen auch versteht. Sozialberichterstattung, 
soziale Diagnose und daraus abzuleitende Handlungsorientierung leiten die Betreuungsarbeit 
inhaltlich.

2. Betreuungsqualität und Qualitätssicherung als behördliche Managementaufgabe

Der Gesetzgeber muss überdies einsehen, dass künftig seine Aufmerksamkeit viel stärker dem 
Betreuungsmanagement gelten muss. Insoweit sind die mancherorts bestehenden Orientie-
rungshilfen zum Anforderungsproil der örtlichen Betreuungsbehörden auf der Grundlage ge-
setzlich festgelegter Qualitätsvorgaben und Qualitätssicherungskriterien weiterzuentwickeln. 
Anzustreben ist ein Proil der Tätigkeit von örtlichen Betreuungsbehörden, das sowohl die 
eigene Qualität im Auge hat als auch der „externen“ Qualitätssicherung von Betreuungsar-
beit dient. Der verschiedentlich in der Literatur zur Betreuungsarbeit und zuletzt auf dem 12. 
VGT diskutierte „Sozialbericht“, den Betreuungsbehörden vor Aufnahme einer Betreuung auf 

19 Gahleitner/Pauls, Geeignete Methoden der Sozialdiagnostik, in: Brucker (Fn. 21), S. 240 (241).
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der Grundlage einer sozialen Diagnose erstellen sollten , gehört in diesen Zusammenhang 
einer Weiterentwicklung der Behördenfunktion. Gelingende Betreuung setzt hierfür übrigens 
entsprechende Managementtechniken voraus. Deren Einsatz bildet den strategischen Wen-
depunkt zur künftigen „Betreuungsbehörde“. So gesehen, stünde z. B. einer jeden unter ihnen 
ein „Quality Assessment“ gut zu Gesicht, in dessen Verlauf sehr häuig das alte Organisations-
modell zur Disposition zu stellen sein wird. Gleiches gilt für die Verwaltungsführung bzw. das 
Führungshandeln derjenigen, denen das Fachamt bzw. die Betreuungsstelle innerhalb des 
hierarchischen Verwaltungskorsetts zugeordnet ist. 

3. Reicht das? - Zur Notwendigkeit einer Strukturrevision gesetzlicher Betreuung

Zwei weitere Herausforderungen für die Zukunft des Betreuungswesens treten im Verbund 
mit dem behördlichen Betreuungsmanagement hervor. Dies ist zum einen die Sicherung der 
sozialen Infrastruktur von Betreuung. So wird immer wieder – freilich völlig zu Unrecht für 
den, der die Situation kennt und neutral beurteilt, - die gesicherte Versorgung der Bevölke-
rung mit Plegeleistungen durch Sozialstationen und Plegeeinrichtungen hervorgehoben. Im 
Schatten bleibt aber die damit verbundene und sich verdichtende Betreuungssituation. Bei 
zunehmender Alterung der Gesellschaft und damit auch Anstieg sowohl der Plegebedürftigen 
als auch der zu Betreuenden sowie bei gleichzeitigem Rückgang der häuslichen Plege und 
Vollmachtbetreuung bedarf es insbesondere für die Betreuungsarbeit erheblicher Anstren-
gungen staatlicherseits, um dem eminent wachsenden Betreuungsbedarf gerecht zu werden. 
Der überdies schwächelnde familiale Zusammenhalt der Generationen zeigt sich dann in der 
Hillosigkeit des personalen Daseins Betreuungsbedürftiger. Nachzudenken ist auch deshalb 
über die grundsätzliche Umorientierung des gesetzgeberischen Betreuungskonzepts. Dessen 
Weg muss infrastrukturell in die Verbindung mit gesellschaftlichen Entwicklungen im Plege- 
und Rehabilitationssektor führen. 

Noch eine vierte Herausforderung an die Zukunft im Betreuungswesen tritt hervor: Es ist die 
Unfähigkeit des Gesetzgebers, mit der Beschäftigungssituation langzeitarbeitsloser Bürger/-
innen werteorientiert umzugehen. Viele unter ihnen wären bereit, im Bereich der Betreuung 
jenen Personen vernünftige Zuwendung und Hilfe, Assistenz bei der Erledigung eigener An-
gelegenheiten zu geben, deren Wahrnehmung den Betroffenen nicht mehr selbst möglich ist. 
Solche Überlegungen sind zwar bei der Plege größtenteils und voreilig verworfen worden; sie 
sollten jedoch ein weiteres Mal im Hinblick auf die soziale Betreuung des vom Betreuungsrecht 
erfassten Personenkreises aufgenommen werden. Auch in diesem Sinne könnte die Zukunft 
schon längst begonnen haben.

III. Re-Strukturierung von Betreuung: Zum Zwischenstand der Diskussion  

1. Strukturen des Betreuungsrechts wieder auf dem Prüfstand

Vor dem skizzierten Hintergrund stehen die Strukturen des Betreuungsrechts wieder auf dem 
Prüfstand. Nach der Auffassung des Bundesministeriums der Justiz geht es in Abstimmung mit 
den Landesjustizministerien darum, eine „Verbesserung“ des Betreuungsrechts anzustreben. 
Unter Beachtung des angeblich nicht mehr abwendbaren Finanzausgleichs der Betreuungs-
kosten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden soll die betreuungsrechtliche Praxis „opti-
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miert“ werden , wobei im Rahmen der aktuellen Diskussion umsetzungsbezogene und –fähige 
Überlegungen in einen neuen Aufgabenzuschnitt der Betreuungsbehörden bei gleichzeitig 
fortbestehendem Entscheidungsvorrang der Betreuungsgerichte auf der Grundlage familien-
rechtlicher Einbettung einmünden sollen.

Mit diesem Ziel hat das Bundesjustizministerium eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe einge-
richtet, der zahlreiche Vertreter von Landesjustiz- und –sozialministerien, der Richterschaft, 
aus den kommunalen Spitzenverbänden, Betreuungsbehörden und Betreuungsvereinen sowie 
Rechtspleger angehören. Zusätzlich wurde ein Vertreter der Rechtswissenschaft berufen – es 
erübrigt sich wohl der Hinweis, dass er nicht dem Sozialrecht entstammt, sondern Familien-
rechtler ist. 
 
2. Die „kleine Lösung“: Absage an eine Strukturrevision

Ausdrücklich hat das Ministerium in diesem Zusammenhang den Wunsch an die Arbeitsgruppe 
herangetragen, strukturelle Überlegungen zu der Möglichkeit sozialer Betreuung im Wege 
umfassender sozialer Fürsorge nach Maßgabe eines wesentlich erweiterten Betreuungsrechts 
anzustellen. Solche Überlegungen sind nach meinem Dafürhalten – und wie voraufgehend 
ausgeführt - in der Tat unabweisbar; sie öffnen in mittel- und langfristiger Perspektive den für 
die Revision des Betreuungswesens richtigerweise einzuschlagenden Pfad. Indessen wurde 
von der Arbeitsgruppe nach kontroverser Diskussion kein Ansatz der Strukturrevision gewählt. 
Stattdessen wurde beschlossen, dass auch künftig das System der rechtlichen Betreuung 
beibehalten und nicht durch eine soziale Betreuung ersetzt werden solle. 

Es versteht sich, dass bereits hieran ein dickes Fragezeichen anzubringen ist. Zugleich aber 
wurde damit die Grundsatzentscheidung einer klaren Abgrenzung zwischen der „Rechtsfür-
sorge“ als Aufgabe der Betreuung und dem Betreuungshandeln als soziale Hilfe gefällt – als ob 
nicht die Vergangenheit längst erwiesen hätte, dass ohne ein soziales „Case Management“ und 
mit einer ausschließlichen rechtlichen Betreuung den Betroffenen überhaupt nur unvollkommen 
gedient ist . Die abschließende und drittens getroffene Grundsatzentscheidung, die Stellung 
der örtlichen Betreuungsbehörde in ihrer Funktion als Schnittstelle zwischen Gerichtsbarkeit, 
Betreuungsverein bzw. Berufsbetreuer und Betreuten zu stärken, bleibt nicht zuletzt deshalb 
fragwürdig. Anscheinend gilt die Devise: „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“! Das 
in den letzten Monaten in der Arbeitsgruppe heißumkämpfte Votum für einen sog. „Sozialbe-
richt“ oder für die Betreuungsbehörde als sog. „Eingangsinstanz“ in die Betreuung vermittelt 
jedenfalls vor dem skizzierten Hintergrund den Eindruck bloßer Kosmetik.

Dabei stehen zu bleiben hieße nämlich, den „Sozialbericht“ künftigen Zuschnitts dem Schick-
sal des Berichts der Jugendgerichtshilfe in Jugendstrafsachen auszuliefern, und die Betreu-
ungsbehörde vor Ort in deren Funktion als Schnittstelle in einen Instanzenzug zur Betreu-
ungsgerichtsbarkeit i. S. einer „Eingangsinstanz“ einzugliedern. Das aber bedeutete, die pure 
Verrechtlichung der Betreuung zu stärken und damit zugleich die Justizialisierung von Betreu-
ungshilfe fortzuschreiben. Soweit im übrigen die damit im Vorfeld eines betreuungsrechtlichen 
Eingangsverfahrens einzurichtende systematische „Filter- und Qualitätssicherungsfunktion“ 
den Umbau bzw. die Einrichtung einer erweiterten Landesbehörde sowie die Neugestaltung der 
örtlichen Betreuungsbehörden mit entsprechendem Personal- und Kostenaufwand erfordern 
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würde, ist abzusehen, dass solche neuen Strukturen ohne grundsätzliche Revisionsentschei-
dung zur Betreuung nicht inanziert werden würden. Denn der hierfür vorschlagsweise begehrte 
Aufwendungsersatz an die Kommunen oder gar die Verlagerung von Budgets aus den Etats 
der Landesjustizhaushalte auf andere Rechtsträger wie die Sozialbehörden dürfte illusorisch 
sein – es sei denn, man würde wiederum den Weg der grundsätzlichen Strukturrevision wählen, 
wie er von mir vorgeschlagen wird.
 
3. Bundesgesetzliche Strukturreform des betreuungsrechtlichen Verwaltungsverfahrens?

Vorschläge zur Einrichtung der örtlichen Betreuungsbehörden als „Eingangsinstanz“ im be-
treuungsrechtlichen Gesamtverfahren (einschließlich der Justizanteile!) begegnen allerdings 
dem in Art. 84 GG verankerten Föderalismusvorbehalt in der Ausgestaltung des Verwaltungs-
verfahrens . Hierfür sind in erster Linie die Länder zuständig, es sei denn, der Gesetzgeber 
würde – wie im Kinder- und Jugendhilferecht (SGB VIII) und wofür dieser Beitrag zur Diskussion 
plädiert - einen sozialrechtlichen Zuschnitt der künftigen Betreuung wählen und in diesen das 
behördliche Betreuungsverfahren einbetten. 

Durch Absprache der Länder untereinander und mit dem Bund ließe sich ferner, wie dies im 
allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht erreicht wurde, eine übereinstimmende Bundes- und 
Ländergesetzgebung zum behördlichen Betreuungsverfahren herbeiführen. Konsequenterwei-
se müssten zu diesem Zweck Absprachen über die Funktion und Ausgestaltung der Betreu-
ungsbehörde als „Eingangsinstanz“ getroffen werden. Zugleich müsste die Betreuungsbehörde 
für das Verfahren der Betreuerbestellung unter Herausnahme der Bestallung zum Betreuer 
als Entscheidung sozialer Daseinsvorsorge aus dem Gerichtsverfahren leitend sein. Wollte 
man in diesem Sinne die Aufgaben- und Entscheidungskompetenzen zur Betreuerbestellung 
in das behördliche Verfahren verlagern, so ist freilich die „Sperrwirkung“ des gegenwärtigen 
Familienrechts bzw. der richterlichen Zuständigkeiten zu beachten. Ich halte es zwar für recht-
lich denkbar, einen Betreuer durch Verwaltungsakt zu bestellen. Allerdings bleiben in diesem 
Zusammenhang Art. 19 Abs. 4 GG zu beachten sowie der auf Grund des freiheits- eingreifen-
den Charakters von Betreuungsanordnungen und Einwilligungsvorbehalten bei der Betreuung 
bestehende Richtervorbehalt. 

4. Betreuungsrecht als soziales Hilferecht

Mittel- bzw. langfristig wird jedoch Betreuung als bloße Rechtsform den erwartbaren sozialen 
Entwicklungen und den damit verbundenen Bedarfslagen sozialer Betreuung nicht gerecht. 
Es geht sonach nicht um die Optimierung („Verbesserung“) der bisherigen Ausgestaltung des 
Betreuungsrechts, sondern um einen grundsätzlich neuen Ansatz. Dieser ist in der Verbindung 
(sozialer) Betreuung mit dem Plege-, Rehabilitations- und dem sog. Altenhilferecht zu suchen. 
Die Veränderungen der Alters- und Sozialstruktur unserer Bevölkerung lassen die traditionelle 
Einbindung des Betreuungs- in das Familienrecht und in die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit als überholt erscheinen. 

Stattdessen bieten sich das Sozialgesetzbuch und das Sozialverwaltungsverfahren als recht-
liches Gehäuse sozialer Betreuungshilfe an.
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Einen unter mehreren Anknüpfungspunkten bildet dabei die künftige Ausformung des Sozial-
gesetzbuchs mit einem eigenen Buch zum „Betreuungsrecht“ unter besonderer Betonung des 
Übergangs in eine „Altersgesellschaft“. Schon in den neunziger Jahren bestand ein unterdes 
vergessener legislatorischer Zugang zu dieser Überlegung in der Diskussion eines sog. „Al-
tenhilfegesetzes“ . Solche Ansätze der Auseinandersetzung mit der bevorstehenden „Alters-
gesellschaft“ sollten wieder aufgenommen werden. Da wir überdies im Plegesektor vor einer 
prinzipiellen Neuordnung der sozialen Plegeversicherung stehen, ließe sich damit auch die 
Grundsatzfrage nach der Umhegung von Plege durch Betreuungsmaßnahmen unterschied-
lichster Art i. S. eines Erwachsenenhilfe-Gesetzes verbinden. Mit dem Plädoyer hierfür will ich 
schließen.
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Zukunftsperspektiven des Betreuungsrechts - auf dem Weg zum 
Betreuungshilfegesetz oder eher noch: Plädoyer für ein Erwach-
senenhilfegesetz

Prof. Dr. Robert Northoff 

1. Inklusion – ein Ziel des BEOPS Projekts20 

Der diesjährige Vormundschaftsgerichtstag hat sich die Umsetzung der UN – Behinderten-
rechtskonvention zur Aufgabe gemacht. Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen in allen Lebensbereichen. Damit stehen auch Integration und Inklusion auf 
der Tagesordnung. 

Aber wie stehen Betreuung und Inklusion zueinander? Sicher, eine gute Betreuung kann zur 
Inklusion beitragen, ja sie erst ermöglichen. Aber ist nicht Betreuungsvermeidung wahre In-
klusion? Letzteres war jedenfalls die Ausgangshypothese des BEOPS Projektes, welches die 
Grundlage meines Vortrages ist. Bei diesem Projekt stand zu Beginn die Frage: Wie lassen sich 
Betreuungen vermeiden? 

Die demographische Entwicklung (mehr ältere, kranke Menschen, Abwanderung Junger aus 
den neuen Bundesländern) lässt sich kaum beeinlussen. Die fehlende Resilenz (größere Armut 
in den neuen Bundesländern, sich stärker aulösende Familienstrukturen) lässt sich nur mittel-
fristig verändern. Die Rolle der Gesellschaft (im Osten der Staat traditionell als verantwortlicher 
Helfer, der Probleme abnimmt) muss langsam neu deiniert werden. Die Enttabuisierung (man 
hat keinen „Vormund“ mehr, eine Betreuung verhängt sich leichter, man ist nicht mehr „ver-
rückt“) ist an sich erwünscht. Bleibt noch die bessere soziale Infrastruktur in den Kommunen 
(personelle, inanzielle Einsparungen, fehlendes Wissen, Motivationsförderung) als Lösung? 
Bei letzterem setzt BEOPS an.

Auf Anregung des Justizministeriums Mecklenburg - Vorpommern (MV) förderte das Finanz-
ministerium MV (als Kostenträger) u.a. eine zusätzliche (etwa 0,4 große Stelle) für Soziale Ar-
beit in der Betreuungsbehörde der Landeshauptstadt Schwerin. Eine Projektgruppe teilte alle 
Eingänge in den Jahren 2008 und 2009 nach dem Zufallsprinzip in eine Untersuchungsgruppe 
(U-Gruppe, mit zusätzlicher sozialer Arbeit) - und eine Kontrollgruppe (K-Gruppe, Besetzung 
wie in den Jahren zuvor) auf und untersuchte die Effekte auf die etwa 2000 Betreuungsfälle. 
Dabei war zu beachten, dass es sich hier um eine Feldstudie handelt, bei der es nicht allein um 
die „reine wissenschaftliche Lehre“ gehen konnte, sondern bei der auch die rechtsstaatlichen 
und arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten waren.

II. Individuelle soziale Hilfen 

Zu den Ergebnissen. In etwa 10% der auswertbaren Fälle konnte durch eine neu installierte 
Vorsorgevollmacht geholfen werden. Die Vorsorgevollmacht wurde in der U-Gruppe tendenziell 
etwas häuiger genutzt. Der Umstand, dass bereits ein Betreuer / eine Betreuerin bestellt ist, 

20 S. auch den Beitrag des Autors in BtPrax 2010, 259 ff.
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steht einer solchen Vorsorgevollmacht nicht entgegen. 

In der Stichprobe ließen sich Hilfen feststellen, die zu einer Vermeidung von Betreuungen bei-
tragen können. Dazu gehören insbesondere die Soziale Betreuung in Plegeeinrichtungen (§ 
11 SGB XI) und für Versicherte mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf in häuslicher 
Plege (§§ 45a ff. SGB XI), die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach §§ 
53 - 60 SGB XII, die Hilfen für kranke Menschen nach dem SGB V - wie die Leistungen der ge-
setzlichen Krankenversicherungen (§§ 4, 11 SGB V), die häusliche Krankenplege (§ 37 SGB V) 
und soziotherapeutische Leistungen (§ 37a SGB V), die nach dem Landeskrankenhausgesetz 
MV anzubietende soziale Betreuung ( § 11 LKHG M-V) und die Hilfe bei besonderen sozialen 
Schwierigkeiten nach §§ 67 – 69 SGB XII. Tendenziel l wurden die Hilfen in der U-Gruppe stärker 
genutzt. 

Einige Hilfen dürften nur in Ausnahmefällen eine Rolle spielen. So betrifft die Hilfe nach den §§ 
41, 27 ff. SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe für junge Volljährige) grundsätzlich nur die Alters-
gruppe zwischen 18 und 21 Jahren. Die Unterstützung durch die Bewährungshilfe (§ 56d StGB) 
und die strafvollzuglichen Hilfen zur Entlassung (§ 74 StVollzG) betreffen nur solche Betreute, 
die angesichts ganz erheblicher Straffälligkeit zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sind. 

Andere Hilfen konnten überraschenderweise nicht festgestellt werden. So ließen sich Maß-
nahmen der Eingliederung zur Arbeit und Leistungen nach §§ 15 SGB II, 35 IV SGB III, Hilfen in 
anderen Lebenslagen nach §§ 70 – 74 SGB XII wie die Hilfe zur Fortführung des Haushalts (§ 70 
SGB XII) und die Altenhilfe (§ 71 SGB XII), die behördliche Bestellung von Verfahrensvertretern 
nach § 15 I 4 SGB X, Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke entsprechend dem 
im einschlägigen Gesetz geregelten Anspruch auf vorsorgende und nachgehende Hilfen (§ 4 
PsychKG MV), Leistungen durch eine trägerübergreifende Servicestelle nach § 22 SGB IX oder 
auf Grund von Rahmenverträgen (§ 79 SGB XII) oder auf Grund anderer Vereinbarungen mit den 
Einrichtungen und Diensten (§§ 75 ff. SGB X) praktisch nicht feststellen. 

Insgesamt gesehen zeigte sich über die Gruppen, dass es wie erwartet in der U-Gruppe weniger 
Betreuungsempfehlungen und mehr Anregungen für eine Betreuungsaufhebung gegeben hat 
als in der K-Gruppe. Über die beiden Jahre wurde bei den Neuvorlagen von der U-Gruppe in 
rund 56% und in der K-Gruppe in rund 68% der Fälle die Empfehlung einer Betreuung ausge-
sprochen. Bei den Wiedervorlagen wurde von der U-Gruppe in etwa 13% eine Aufhebung der 
Betreuung empfohlen, in der K-Gruppe in etwa 10%. Auch bei den Gerichtsentscheidungen 
gab es in der U-Gruppe weniger Betreuungsempfehlungen und mehr Anregungen für eine 
Betreuungsaufhebung als in der K-Gruppe. Der Unterschied beläuft sich bei Neuvorlagen (Erst-
bestellung) auf etwa 7% und bei Wiedervorlagen (Aufhebung) auf rund 4%.

Über die Gruppen und Jahre hinweg wurden in der Stichprobe in etwa 40% der Fälle beruliche 
Betreuer und in etwa 60% der Fälle ehrenamtliche Betreuer eingesetzt. Dabei zeigte sich eine 
Tendenz dahingehend, dass in der U-Gruppe etwas weniger Berufs- bzw. Vereinsbetreuer 
und etwas mehr Familienangehörige und andere Ehrenamtliche eingesetzt werden als in der 
K-Gruppe. Soziale Arbeit führt offenbar vor allem bei leichteren und mittelschweren Fällen zu 
Vermeidungen oder ehrenamtlichen Betreuungen, eine Verringerung von Fällen für Berufsbe-
treuer war aber nicht feststellbar. 
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III. Analyse der Kostenunterschiede

Besonders aussagekräftig sind insofern die angefallenen Kosten, also diejenigen Vergütungen 
bzw. Entschädigungen, die das Tätigwerden in den Jahren 2008 und 2009 betreffen, gleich, ob 
sie im entsprechenden Jahr oder erst später abgerechnet wurden. Die Daten zeigen im Jahre 
2008 für die U-Gruppe bei den Betreuerkosten Minderausgaben von rund 32 € / Fall und für 
2009 Minderausgaben von rund 37 € / Fall, gemittelt also gut 34 € / Fall. 

Hinzukommen dürften weitere Ersparnisse, die sich aber nicht genau berechnen lassen. Nur 
etwa 64% der Neueingänge sind seitens des Gerichts überhaupt der Betreuungsbehörde vor-
gelegt worden; wären alle vorgelegt worden, so hätte sich wahrscheinlich weiteres Potential 
gezeigt. Hinzukommen dürften Einsparungen bei den Verfahrenspleger/n/innen, jedenfalls 
soweit es bereits im Vorfeld gelingt, eine Betreuung zu vermeiden. Einsparungen bei den Sach-
verständigenkosten sollten zumindest dann möglich sein, wenn die Gutachten erst nach einer 
Stellungnahme der Betreuungsbehörde eingeholt würden. Weniger Betreuungen sollten auch 
zu einer Entlastung des Gerichts führen. 

Diskutiert werden kann, ob nicht durch die Interventionen eine „Verlagerung“ der Kosten auf 
die Kommune stattgefunden hat. Eine Reihe von Interventionen wie z. B. die Vorsorgevollmacht 
oder Änderungen in Krankenhäusern und Plegeeinrichtungen tangieren die Kommune typi-
scherweise nicht. Bei Plichtaufgaben sollte die Kommune ebenfalls nicht benachteiligt sein, 
weil sie ohnehin zu rechtstreuem Verhalten und zur Gewährung von Leistungen verplichtet ist. 
Anders kann es bei Ermessensentscheidungen sein. Wahrscheinlich wäre diese Leistungser-
bringung aber auch dann eingefordert worden, wenn ein Betreuer bestellt worden wäre. 

Der Anteil der Mittellosen wird anhand der Daten auf rund 72% über alle Verfahrensarten 
angenommen. Bezogen auf Mittellose ergibt sich eine Ersparnis von etwa 11.000 € / Jahr in 
der U-Gruppe. An Personal- und Sachkosten sind bezogen auf den (für sozialarbeiterische Tä-
tigkeit anzurechnenden) 0,4-Stellenanteil der Fachkraft jährlich rund 20.000 € angefallen. Aus 
arbeitsrechtlichen Gründen war die Untersuchungsgruppe aber mit einem um 0,3 geringeren 
Stellenanteil besetzt, bei ihr sind also in der Grundzusammensetzung geschätzt 15.000 € / Jahr 
weniger aufgewandt worden. Im Ergebnis ist also in der U-Gruppe nur ein Betrag von 5.000 € / 
Jahr mehr aufgewandt worden. Der Mehraufwand in der U-Gruppe von 5.000 € / Jahr ist gerin-
ger als die Ersparnisse in der U-Gruppe von 11.000 € / Jahr. Selbst bei konservativer Schätzung 
zahlt sich der Einsatz von Sozialer Arbeit schon im ersten Jahr mehr als aus. 

Wie nachhaltig die sozialen Interventionen sind, lässt sich anhand der Daten nur schätzen. Geht 
man davon aus, dass die Betreuung durchschnittlich um 2 Jahre verzögert werden würde, so 
würde sich der Einsparbetrag verdoppeln.

IV.  Struktur- und Sozialanalyse 

Als strukturelle Verbesserungsvorschläge werden mehr Vorsorgevollmachten und Patien-
tenverfügungen, eine regelmäßigere Beteiligung der Betreuungsbehörde, ein einheitliches Be-
rufsbild, eine qualiizierte Ausbildung, eine durchdachte Betreuerauswahl, eine angemessene 
Aufsicht, klarere Regeln für Ärzte hinsichtlich der mutmaßlichen Einwilligung, die Einholung 
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eines Sachverständigengutachtens erst nach Stellungnahme der Betreuungsbehörde, die 
Übernahme von Verfahrensplegschaften durch Rechtstudierende, Ehrenamtliche und (kos-
tenlos?) durch Vereine, die Werbung ehrenamtlicher Betreuer und die häuigere Anforderung 
von Betreuungsplänen vorgeschlagen.

Ein auskömmliches Angebot an Sozialeistungen würde Betreuungen vermeiden helfen; nicht 
nur im Projektraum, sondern auch in anderen Kommunen sind aber angesichts der schwieri-
gen Haushaltslage gegenläuige Entwicklungen feststellbar. Auch Bürokratieabbau (z.B. beim 
Ausfüllen von ARGE Formularen) und verbesserte Kommunikation mit schwierigen Bürgern (vgl. 
SILQUA Programm BMBF) sind erforderlich. Budgetassistenten, Soziallotsen, Erwachsenen-
beistand, Seniorenhilfe könnten helfen. 

Angeregt wird ein efizienteres Fallmanagement. Ausbildung und fachliche Kompetenz der 
Betreuungsbehörde darf derjenigen der Betreuer/-innen nicht nachstehen. Mögliche betreu-
ungsvermeidende Hilfen sollten systematisch aufgeklärt werden (formularmäßig anzuwen-
dende Checkliste). Die Fälle selbst gewählter Beschränkung Freier Träger (z.B. Weigerung, 
Taschengeld auszugeben) sind zu diskutieren. Case - Management und Betreuungsnetzwerk 
sowie eine systematische Hilfenerhebung bei der Betreuungsbehörde oder auch bei Gericht 
werden empfohlen. Als Einzelvorschläge werden eine ausgeprägtere Gehstruktur, effektivere 
Schuldnerberatung oder auch geeignete Notfallplätze für Erwachsene in Krisensituationen 
angesprochen. 

Betreuungsoptimierung sollte auch durch speziischere Fallbearbeitung möglich sein. Fälle 
der Fremdinstrumentalisierung (Erbe? Schuldner?) sind auszuschließen. Fälle fehlender Ak-
zeptanz von Hilfe sind durch Empathie und Respekt aufzufangen. Erfolgreiches Krisenmana-
gement und Eingliederungshilfen nach den §§ 53 und 54 sowie § 67 SGB XII, insbesondere bei 
Beteiligung Freier Träger, werden als besonders erfolgversprechend genannt. Bei geistigen 
Behinderungen und psychiatrischen Erkrankungen ist zu differenzieren. Bei psychiatrischen 
Bildern kann man evtl. gesunde Phasen (z.B. für Vorsorgevollmachten) nutzen. Als problema-
tisch und besonders anspruchsvoll werden Fälle von Suchterkrankungen und Borderline-Fälle 
beschrieben.

V. Kommunale Erstzuständigkeit

Es gibt verschiedene Wege, eine Betreuungsoptimierung durch soziale Leistungen strukturell 
zu befördern. Reformüberlegungen sollten zunächst die grundlegenden Prinzipien festlegen: 
das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, das Prinzip der Subsidiarität, das Prinzip der möglichst 
großen Sach- und Bürgernähe, das Prinzip des Einklangs mit organisationspsychologischen 
Erkenntnissen, die Beachtung der Föderalismusreform und das Prinzip der Konnexität.

Die Stärke des aktuellen Verfahrens ist seine Rechtsstaatlichkeit. Der juristisch ausgebildete 
Richter beherrscht die verfahrensrechtlichen Erfordernisse, entscheidet, weil nicht weisungs-
gebunden, ohne hierarchische Vorgaben und ist gegenüber Finanzierungsproblemen des 
Justizministeriums relativ immun. Der typische Richter ist aber weder hinsichtlich relevanter 
Krankheitsbilder noch im Hinblick auf alternative Sozialleistungen ausgebildet. 
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Betreuungsgericht und gerichtseigene Betreuungshilfe: Bei diesem alternativen Modell würde 
man dem Betreuungsgericht einen eigenen Sozialen Dienst in Form einer sozialarbeiterischen 
Betreuungshilfe zuordnen. Ein derartiges Modell entspricht den verfassungsrechtlichen Vor-
gaben. Es ist aus der Bewährungshilfe und der Führungsaufsicht bekannt und hat sich insofern 
durchaus bewährt. Die Einordnung der Betreuung in ein juristisches Ambiente entspricht aller-
dings nur wenig dem Prinzip Sach- und Bürgernähe und dem Subsidiaritätsgedanken. 

Kommunale Erstzuständigkeit, Entscheidung Betreuungsgericht: Bei diesem Modell würde die 
Betreuungsbehörde die zentrale Eingangsinstanz für alle Anregungen. Das Modell begegnet 
keinen größeren verfassungsrechtlichen Bedenken, da alle wesentlichen Entscheidungen beim 
Betreuungsgericht verbleiben. Für eine Verlagerung der zentralen Zuständigkeit auf die Kom-
mune sprechen insbesondere auch die größere Sachnähe, die bessere Kenntnis vom Betreu-
ungsbedarf, das größere soziale Netzwerk, die kürzeren Wege im Rathaus, die ausgeprägtere 
Bürgernähe, die Kompetenz für einen Hilfeplan und die geringere Bedrohlichkeit einer Behörde 
für Betreute. Allerdings sind Verwaltungsbeamte in der Sache weisungsgebunden. Es müss-
ten daher geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um einem eventuellen Kostendruck in der 
Verwaltung gegensteuern zu können (Einordnung als Plichtaufgabe, einfacher Rechtsschutz, 
starke Betreuungsbehörden und Betreuer usw.).

Kommunale Zuständigkeit wie im Verwaltungsverfahren: Bei diesem Modell würde man ver-
suchen, das Betreuungsverfahren insgesamt möglichst verwaltungsmäßig zu organisieren. 
In den Fällen des § 1896 BGB wäre die zuständige Behörde (z. B. Betreuungsbehörde) nicht 
nur Eingangs- und Ermittlungsinstanz, sondern würde auf Antrag oder von Amts wegen auch 
selbst den Betreuer durch Beschluss bestellen. Nur für die Fälle der §§ 1903 ff. BGB und für die 
Rechtsmittel würde das Gericht zuständig sein. Das Modell trifft aber u.a. wegen des Richter-
vorbehalts auf rechtsstaatliche Bedenken und ist zu Recht auch politisch umstritten.

VI. Ganzheitliche Infrastruktur durch Erwachsenhilfegesetz

Welchen Weg man auch geht, man benötigt eine funktionierende soziale Infrastruktur. Die 
Komplexität der Einlussfaktoren und Stellschrauben für eine Betreuungsoptimierung durch 
Sozialleistungen legt hier einen ganzheitlichen Ansatz nahe. Die Idee eines Betreuungshilfege-
setzes ist politisch schon von der SPD Abgeordneten Margot von Renesse Ende der 90er Jahre 
unter der Bezeichnung „von der justizförmigen zur sozialen Betreuung“ eingebracht worden. 
Fügt man noch den Gedanken der ganzheitlichen Problemlösung hinzu, so liegt die Überle-
gung auf der Hand, analog dem Sozialgesetzbuch VIII ein Erwachsenenhilfegesetz (EHG) zu 
entwerfen. Die Hürden hinsichtlich der Gesetzgebungszuständigkeit sollten fachlich diskutiert 
und grundgesetzkonform genommen werden. Das Bedürfnis nach einer bundeseinheitlichen 
Regelung liegt bei einer Analogie zum Sozialgesetzbuch nahe. 

Das Gesetz würde einen Paradigmenwechsel bedeuten, weg von der rechtlichen Betreuung 
und Psychiatrisierung hin zu einem Konzept der Förderung und Hilfe sowie der Integration und 
Solidarität. Das Gesetz sollte die unübersichtliche Vorschriftenlage bereinigen, Vorschriften z.B. 
zur häuslichen Plege, zum Heimgesetz, zur Betreuung nach BGB und BtBG integrieren, oder 
es müsste bei Landesvorschriften (z.B. PsychKG) zumindest den Bezug zu ihnen herstellen. 
Die Betreuungsbehörde würde zunächst die Möglichkeiten nach dem Erwachsenenhilfegesetz 
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abprüfen und nur als ultima ratio nach dem oben beschriebenen Modell der kommunalen Erst-
zuständigkeit bei Gericht die Betreuung beantragen.

Inhaltlich könnten in einem 1. Kapitel Allgemeine Grundlagen geregelt werden. Jeder hilfebe-
dürftige Erwachsene, der außerstande ist, seine Angelegenheiten selbst zureichend wahrzu-
nehmen, hat ein Recht auf Beachtung seiner Würde, Fürsorge und Betreuung. Fürsorge und 
Betreuung sind die natürliche Aufgabe seiner Familie; ist diese dazu nicht in der Lage, obliegen 
diese Aufgaben der staatlichen Gemeinschaft. 

Im 2. Kapitel werden die Förderungen beschrieben, die jedermann oder zumindest breiten 
Kreisen zu gewähren sind, vom Seniorenverein bis zum Mehrgenerationenhaus. 

Im 3. Kapitel wird die individuelle Hilfe geregelt, von der Beratung, über den Beistand, die 
Haushaltshilfe bis hin zu individuellen Unterbringungsformen. 

Das 4. Kapitel könnte die Genehmigungsplichten für verantwortliche Tätigkeiten sowie ins-
besondere Aufsichtsfragen regeln oder zumindest darauf verweisen, auch das Qualitätsma-
nagement könnte hier seinen Platz inden. 

In einem 5. Kapitel könnte die Obhut für Erwachsene geregelt sein, das würde Notunterkünfte 
voraussetzen und ein ganzheitliches Konzept, welches über das Abschieben in Obdachlosen-
einrichtungen deutlich hinausginge. 

Das 6. Kapitel könnte die Betreuung regeln, die zentral bei der Betreuungsbehörde der Kom-
mune angesiedelt ist. 

Im 7. Kapitel wären die noch weiter gehenden Maßnahmen wie die Unterbringung nach dem 
BGB und insbesondere die Gesetze über psychisch Kranke der Länder entweder durch Bezug-
nahmen oder, wenn im Länderdiskurs konsensfähig, als bundesweite Fassung zu integrieren. 

In den abschließenden Kapiteln sollten Besonderheiten im Verfahren geregelt werden wie 
Zuständigkeiten, Kostenbeteiligungen und Datenschutz.
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Resolution zum 12. Betreuungsgerichtstag e.V.
 
Der Betreuungsgerichtstag e.V.1 sieht in der UN-Behindertenrechtskonvention die Ver-
plichtung des Staates, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu 
gewährleisten, alle Barrieren für sie abzubauen und das Recht auf Selbstbestimmung zu 
sichern.

Sechs Schlussfolgerungen zur Weiterentwicklung des Betreuungswesens im Anschluss an die 
UN-Behindertenrechtskonvention

1) Die Menschenrechtsperspektive ist mit dem Inkrafttreten der UNBehindertenrechtskon-
vention (UN-BRK) in der Bundesrepublik im Jahre 2009 deutlich gestärkt worden. Men-
schen mit Behinderung sind nicht Objekte der Fürsorge durch andere, sondern Subjekte 
ihrer Lebensgestaltung auch dann, wenn sie wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen 
im Alltag unterstützt werden müssen.

2) Der BGT positioniert sich im Sinne der Konvention für die notwendige Weiterentwicklung 
des Betreuungsrechts und dessen besserer Verknüpfung mit dem Sozialrecht. Den in Ar-
tikel 12 UN-BRK formulierten Schutz vor jeglicher Diskriminierung bei der Wahrnehmung 
des Selbstbestimmungsrechts versteht der BGT als Auftrag und Aufforderung:

•  Neue Formen der Unterstützung und Kommunikation müssen anstelle des bislang ge-
wohnten Handelns für die Betroffenen zu Standards entwickelt werden.

•  Assistenz als Hilfe zur Selbstbestimmung hat Vorrang vor dem rechtlichen Stellvertreter-
handeln. Das Betreuungswesen ist im Sinne der Konvention neu zu betrachten. Entschei-
dungen dürfen nicht nach Kassenlage oder abhängig von verfügbaren Ressourcen und 
politischen Tagesvorgaben getroffen werden.

•  Das betrifft vor allem Fragen von Zwangsbehandlung oder Unterbringung gegen den 
Willen der Betroffenen – oft unter der einfachen Vorgabe ihres vermeintlichen Schutzes 
vor Selbst- oder Fremdgefährdung; Alternativen zu institutioneller Versorgung von Men-
schen mit Behinderungen oder psychischen Beeinträchtigungen, beispielsweise durch 
persönliche Budgets; das Recht auf selbst gewählte Wohn- und Arbeitsformen.

3) Die Herausforderungen und Chancen der Behindertenrechtskonvention bestehen darin, 
dass sie die Akteure im Betreuungswesen zwingen, noch einmal deutlich hinzusehen, ob 
durch ihr Handeln Autonomie und Menschenwürde von Klienten beeinträchtigt werden. 
Die Interessen und Wünsche des Einzelnen sind stets herauszuinden. Allein die Unfä-
higkeit eines Menschen mit Worten zu kommunizieren oder die Unfähigkeit, die Äuße-
rungen eines demenziel veränderten Menschen zu verstehen, erlaubt nicht, von dieser 
Richtschnur abzuweichen. Hier ist die richtige Haltung aller Akteure im Betreuungswesen 
gefordert. Dazu gehört nicht im Status quo zu verharren, sondern sich fachlich weiterzu-

1 Der Vormundschaftsgerichtstag nennt sich nach dem Beschluss der Mitglieder ab dem 5.11. Betreuungsgerichtstag e.V. 
(BGT). Er folgt damit einer Weiterentwicklung des Rechts.

Abschlußresolution des 12. VGT



-222-

entwickeln, Modelle und Methoden zu kennen oder zu erlernen, mit denen der Dialog auch 
mit eingeschränkt kommunikationsfähigen Menschen möglich wird - oder sich professi-
oneller „Dolmetscher“ zu bedienen, damit Kommunikation gelingt.

4) Akteure und Institutionen, die mit psychisch beeinträchtigten oder sozial benachteiligten 
Menschen zu tun haben, brauchen Außenkontrolle. Der BGT fordert Systeme der Qua-
litätssicherung zur Findung oder Überprüfung von Entscheidungen für den kritischen 
Einzelfall. Beschwerdestellen müssen Standard werden und den Betreuten bekannt sein. 
Nur dann können sie Einspruchsmöglichkeiten nutzen, wenn sie ihr Recht auf Selbstbe-
stimmung beeinträchtigt sehen.

Beratung und Unterstützung bei der Vertretung ihrer Interessen und Rechte gehören zu den 
grundlegenden Qualiikationsanforderungen an alle Akteure des Betreuungswesens. Die 
Politik ist gefordert, die benötigten Unterstützungssysteme zu entwickeln.

5) Die „Interdisziplinäre Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Optimierung des Betreuungsrecht“ 
ist aufgefordert, ihre Arbeit zur Weiterentwicklung des Betreuungswesens an der UN-BRK 
und deren Behinderungsverständnis zu orientieren. Betreuung ist auf das notwendige 
Maß zu begrenzen. Als Steuerungsinstrument sind deshalb obligatorische Sozialgutach-
ten zu fordern, die im Sinne der Betroffenen eine Gesamtwürdigung ihres sozialen Um-
feldes ermöglichen und die tatsächlich benötigte Hilfe planbar machen. Es ist staatliche 
Aufgabe, passgenaue Leistungen und Hilfen zu gewährleisten. 

6) In der Stärkung von Patienten- oder Klienteninteressen gegenüber den heute noch do-
minanten Entscheidern (Ärzten, Gutachtern, Leistungsträgern und -erbringern) liegt eine 
notwendige Weiterentwicklung des Sozialwesens, die sich auf das Betreuungswesen 
auswirkt.

Die UN-BRK wird vom BGT als starker und notwendiger Impuls für die Diskussion angese-
hen. Der Auftrag der Konvention, dem Selbstbestimmungsrecht der Betreuten Geltung zu ver-
schaffen, unterstützt das Kernanliegen des Betreuungsgesetzes, die Selbstbestimmung des 
Einzelnen zu stärken.

Brühl, 06.11. 2010
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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

der Anteil der erwachsenen Menschen, die wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen 
Rechtsfürsorge benötigen, nimmt aufgrund der demographischen Entwicklung zu. Zugleich 
steigt das Interesse an Vorsorge. 

Das Betreuungswesen muss diesen und weiteren Erfordernissen und Bedürfnissen einer sich 
stetig verändernden Gesellschaft Rechnung tragen.

Maßgebliche Akteure sind hier die Betreuungsgerichte, die Betreuungsbehörden sowie Betreu-
ungsvereine und beruliche und ehrenamtliche Betreuer.

Weil das Gericht einen Betreuer nur dann bestellen darf, wenn die betroffene Person die er-
forderliche Unterstützung nicht in gleicher Qualität durch einen Bevollmächtigten oder durch 
andere Hilfe inden kann, müssen andere Hilfemöglichkeiten ausgelotet werden. Diese bieten 
sich insbesondere auch im Sozialrecht. Nur so kann in jedem Einzelfall die jeweils „beste“ Lö-
sung für den Betroffenen gefunden werden.

Das Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern hat daher in Zusammenarbeit mit der Lan-
deshauptstadt Schwerin und dem Amtsgericht Schwerin eine wissenschaftliche Unter- su-
chung zur Betreuungsoptimierung durch Sozialleistungen (BEOPS) durchgeführt.

In den vergangenen zwei Jahren wurden die Abläufe am Beispiel der kommunalen Betreu- 
ungsbehörde Schwerin untersucht, um neue Wege zur Optimierung des Betreuungs-verfahrens 
aufzuzeigen.

Der vorliegende Bericht fasst Voraussetzungen, Bedingungen und Verlauf der wissen- schaft-
lichen Untersuchung zusammen und präsentiert konkrete Aussagen zur qualitativen Verbes-
serung des Betreuungswesens einschließlich einer Kostenbetrachtung. 

Er dient als Grundlage für weitergehende Diskussionen und Untersuchungen im Kontext der 
rechtlichen Betreuung. Ich hoffe und wünsche mir, dass sich die Ergebnisse als ein zukunfts-
weisender Impuls im Betreuungswesen erweisen.

Gleichzeitig möchte ich die vielfältig Beteiligten ermutigen, verstärkt den interdisziplinären 
Austausch zu plegen.

Ich danke allen, die zum Gelingen dieses wissenschaftlich fundierten Berichtes beigetragen 
haben.

Uta-Maria Kuder 
Justizministerin Mecklenburg-Vorpommern 
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AG  Amtsgericht (Schwerin)
AN  Auftragnehmer
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BAGüS  Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
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  ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (seit September 2009) 
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PG  Projektgruppe
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S  Sonstige Akte (Erhebungsmerkmal)
SGB VIII   Sozialgesetzbuch, Band in römischen Zahlen 
SN  Landeshauptstadt Schwerin 
StGB  Strafgesetzbuch
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TeilZ  Teilzeit
U         Untersuchungsgruppe (Erhebungsmerkmal)
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VGT   Vormundschaftsgerichtstag 
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1. Das BEOPS-Projekt 

Das BEOPS-Projekt befasst sich mit der Betreuungsoptimierung durch Sozialleistungen.

1.1. Ausgangslage

BEOPS untersucht Auswirkungen des am 1. Januar 1992 in Kraft getretenen Betreu-ungsgeset-
zes, durch welches das Rechtsinstitut der rechtlichen Betreuung an die Stelle von Entmündigung, 
Vormundschaft und Plegschaft für Volljährige gesetzt wurde (§§ 1896 ff. BGB).
 
Erforderlichkeit 
 
Nach dem Willen des Gesetzgebers war mit diesem Gesetz sowohl ein besserer Rechts-schutz 
wie auch eine größere Stärkung der Selbständigkeit betreuter Menschen beab-sichtigt. Nach 
der Reform ist die Zahl der Betreuungsfälle im Land Mecklenburg-Vorpommern von ca. 6.800 
im Jahr 1993 auf ca. 33.000 zum 31. Dezember 2007 ge-stiegen. Damit stellt sich die Frage 
nach der Einhaltung des Erforderlichkeits-grundsatzes (§ 1896 II BGB) und der hinreichenden 
Suche nach betreuungs-vermeidenden Alternativen (vgl. Seitz 2003, 49; vgl. Zander 2003, 50 ff.; 
Pardey 2009, § 2, Rdnr. 88). Daneben ist die wachsende Zahl der Betreuungsfälle unmittelbar im 
Justizhaushalt mit einem Anstieg der Ausgaben für die Aufwandsentschädigung und Vergütung 
von Betreuerinnen/Betreuern bei mittellosen Betreuten verknüpft.

Kostenentwicklung

Angesichts der dramatischen Kostenentwicklung hat der Bundesgesetzgeber auf der Grundlage 
eines Abschlussberichts einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe aus dem Jahre 2003 das Vergütungs-
verfahren reformiert. Mit Inkraftreten des 2. Betreuungsrechts-änderungsgesetzes – 2. BtÄndG 
- zum 1. Juli 2005 ist anstelle des früher geltenden Ab-rechnungssystems nach Zeitaufwand 
und Stundensatz ein pauschales Vergütungs-system getreten. Dieses Gesetz hat aber nicht 
zu Kosteneinsparungseffekten im erhoff-ten Umfang geführt (vgl. Ackermann, 2005, 170 ff.; 
Ackermann, 2007).

Problemlagen

Dies dürfte auch an strukturellen Problemlagen liegen. Nach dem geltenden Betreu-ungsrecht 
liegt das Betreuungswesen (Betreuerbestellung, Betreuerüberwachung, Ver-gütung usw.) fast 
ausschließlich bei den Betreuungsgerichten (damals noch: Vormund-schaftsgerichten). Den 
kommunalen Betreuungsbehörden kommt eine eher begleitende Rolle zu, teilweise wird zudem 
ein zunehmender Rückzug sozialer Einrichtungen aus der tatsächlichen Betreuung beklagt. Zwar 
geht das geltende Recht (§ 1896 II BGB i. V. m. BtBG) davon aus, dass Betreuungsbehörde und 
Gericht eine Überprüfung der Erforderlichkeit vornehmen. Da die abschließende Entscheidung 
zur Betreuung nebst Ausgabenverantwortung aber in den Händen der Justiz liegt, fehlt der Be-
treuungsbehör-de als Einrichtung der kommunalen Selbstverwaltungskörperschaft allerdings 
ein hin-reichender struktureller Anreiz, zeit- und kostenintensive Alternativen zur Betreuung zu 
veranlassen. 
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Daneben dürfte es weitere strukturelle Faktoren geben. Fröschle (BtPrax 5, 2007, 191 ff.) weist 
darauf hin, dass die Ersetzung des Begriffs Entmündigung durch den Begriff Betreuung zwar zu 
einer Entstigmatisierung geführt habe, es sei aber auch eine Senkung der Hemmschwelle für die 
Errichtung von Betreuungen eingetreten, die durch die nun mögliche Differenzierung auch viele 
Fälle umfasse, die früher nicht ausreichten. Der Umstand, dass nach Auskunft des JM MV die 
„Betreutenquote“ (Betreuungsverfahren je 1000 Einwohner) zum 31. Dezember 2008 in Meck-
lenburg-Vorpommern im Vergleich zu anderen Bundesländern am höchsten war (MV: 19,44 / 
Brandenburg: 18,02 / Niedersachsen: 16,68 / Baden-Württemberg: 9,93) deutet auf strukturelle 
Unterschiede auch zwischen den Ländern hin. So gibt es in MV angesichts der Arbeitslosigkeit 
verstärkte Abwanderungen Jüngerer und damit einen vergleichsweise hohen Altersdurchschnitt. 
Auch das in MV vergleichsweise geringe Durchschnittseinkommen dürfte sich auf die Betreu-
ungszahl auswirken, weil private Hilfe nicht so einfach möglich ist (zum europäischen Ver-gleich, 
siehe Dienel 2007). Diese Faktoren lassen sich aber wohl nur gesamtgesellschaftlich beeinlus-
sen. 

Initiativen

Auf Initiative des Justizministeriums Mecklenburg-Vorpommern hat sich die 76. Kon-ferenz der 
Justizministerinnen und Justizminister im Juni 2005 daher für die Einsetzung einer ressortüber-
greifenden Arbeitsgruppe unter Vorsitz des Bundes mit dem Ziel aus-gesprochen, Vorschläge 
für eine strukturelle Reform des Betreuungsrechts zu erarbei-ten. Danach sollte auch geprüft 
werden, ob für die rechtliche Betreuung Erwachsener künftig die originäre Zuständigkeit der 
Betreuungsbehörden vorgesehen werden soll, die anstelle der Justiz mit den dafür erforderlichen 
Mitteln auszustatten wäre. Die Rolle des Gerichts bestünde danach nur noch in der justiziellen 
Kontrolle der Entscheidungen der Betreuungsbehörde und in der Anordnung schwerwiegender 
Eingriffe in die körper-liche Unversehrtheit und bei Freiheitsbeschränkungen, soweit diese aus 
verfassungs-rechtlichen Gründen eine richterliche Entscheidung erfordern (vgl. §§ 1903 bis 1906 
BGB). 

Im gegenwärtigen Rechtssystem des Bundesgesetzgebers zum Betreuungsrecht lässt sich die 
Aufgabenverlagerung auf die kommunalen Betreuungsbehörden mit Finanzver-antwortung auf 
Landesebene allerdings nicht umsetzen. Auch könnte zweifelhaft sein, dass die Aufgabenver-
lagerung tatsächlich im Sinne einer Stärkung ambulanter Interven-tionen sachgerecht ist und in 
der Praxis der Betreuungsbehörden auch zu einer Verrin-gerung der Fallzahlen und damit der 
Kosten führt. Anlässlich der 77. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister im Juni 
2006 hat man sich daher zunächst für einen Erfahrungsaustausch ausgesprochen. Zwischen-
zeitlich hat sich die 80. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister im Juni 2009 auf 
der Grundlage eines diesbe-züglichen Abschlussberichts der Bund-Länder Arbeitsgruppe zur 
Kostenentwicklung im Betreuungsrecht (2009) für die Einsetzung einer weiteren Arbeitsgruppe 
unter Vorsitz des Bundesministeriums der Justiz ausgesprochen. Diese interdisziplinäre Bund-
Länder-Arbeitsgruppe prüft, ob sich aus dem Endbericht des Instituts für Sozialfor-schung und 
Gesellschaftspolitik (2009) über die Evaluation des Zweiten Betreuungs-rechtsänderungsgeset-
zes gesetzgeberischer Handlungsbedarf ergibt. Die Prüfung er-streckt sich zugleich auf Vorschlä-
ge für eine strukturelle Reform des Betreuungsrechts.
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Diese Überlegungen haben das Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern veran-lasst, den 
beschriebenen Sachverhalt weiter zu untersuchen. Im Zuge eines Projekts aus dem Jahre 2004 
zur „Prüfung der Erforderlichkeit rechtlicher Betreuungen durch einen justiznahen Dienst“ konnte 
insofern aufgezeigt werden, dass eine intensivere Beratung (alternative Hilfen) von Betroffenen, 
Angehörigen und/oder Dritten beim Amtsgericht Schwerin zur Vermeidung von Betreuungen 
führt. Auch ein weiteres Projekt zur „Ko-stenreduzierung im Betreuungswesen“ im Jahr 2005 hat 
durch erhöhten Personaleinsatz beim Amtsgericht Schwerin u. a. aufgezeigt, dass im Betreu-
ungswesen an verschiede-nen Stellen Einsparpotentiale vorhanden sind. 

Projektidee

Diese Praxisprojekte haben allerdings die Situation der Betreuungsbehörde nicht in den Focus 
genommen. Beim Auftraggeber entstand daher die Idee, ausgehend vom gelten-den Recht ein 
Projekt zu entwickeln, in welchem die angestrebte Aufgabenübertragung beispielhaft erprobt und 
untersucht werden kann. Damit verbindet sich die Annahme, dass die Verlagerung der inanziellen 
Verantwortung auf die kommunale Ebene (Lan-deshauptstadt Schwerin) verstärkt Anreize zur 
Betreuungsvermeidung - etwa durch in-telligente Alternativen zur Bestellung eines Berufsbetreu-
ers - begründet und damit auch zu einer Verminderung der Ausgaben für die Berufsbetreuer führt. 

Vorplanungen des Justizministeriums führten mit Unterstützung des Finanzministeri-ums zur 
Einwerbung von Fördermitteln und zur Einrichtung einer Projektgruppe, in der als Projektleiter 
JM Herr Baukhorn sowie der Direktor des AG Schwerin Herr Winter-stein, die Leiterin der Betreu-
ungsbehörde Schwerin Frau Kubbutat, die neu eingestellte Interventionskraft Frau Kort sowie 
der wissenschaftliche Begleiter (Northoff) vertreten sind.  

1.2. Literaturrecherche

In einer ersten Projektphase wurde die vorhandene Literatur gesichtet und im Hinblick auf ihre 
Bedeutung für das Projekt ausgewertet (vgl. Anlage 1)1. 

Theoretische Vorarbeiten

Die theoretischen Vorarbeiten basieren im Wesentlichen auf der Durchsicht einschlägi-ger, ins-
besondere vom JM MV zur Verfügung gestellter statistischer Vergleichsdaten, der Durchsicht 
und Analyse entsprechender Vorträge, insbesondere auch der Vormund-schaftsgerichtstage, 
auf themenbezogenen Untersuchungsberichten sowie einer Durch-sicht der Literatur sowohl 
an der Hochschule Neubrandenburg wie auch auszugsweise im deutschen Verbundnetz und in 
einzelnen Datenbanken. Die Analyse des Internets brachte selbst bei einer Konkretisierung der 
Eingabe auf „Betreuungsgesetz, Reform“ immer noch 6.000 Quellenangebote, so dass hier nur 
sehr speziisch Quellen hinzuge-zogen wurden.

1 Die Anlagen zum BEOPS Bericht sind einsehbar unter: www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regie-
rungsportal/de/jm/_Service/Publikationen/index.jsp?&publikid=2927
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Statistische Vergleichsdaten 

Nach dem bisherigen Kenntnisstand scheint es derzeit kein vergleichbares Projekt in Deutschland 
zu geben. Es gibt aber eine Reihe von Quellen, die für den Betreuungsbe-reich Daten erheben. 
Dazu gehören u. a. auf Bundesebene Daten des Statistischen Bun-desamtes und des Bundes-
amtes für Justiz (Referat III 3), die vom ISG im Rahmen sei-ner Evaluationsstudien erhobenen 
Daten (ISG 2009), Daten aus dem zentralen Vorsor-geregister der Bundesnotarkammer und auf 
Landesebene das Zählblatt für Verfahren nach dem Betreuungsgesetz sowie die vom Referat 360 
des JM MV erstellten Übersich-ten zu den Betreuungskosten (Land insgesamt, Stadt Schwerin, 
Amtsgericht Schwerin).  

Untersuchungsberichte

Es wurde eine Reihe von Untersuchungen ausgewertet so u. a.: JM Niedersachsen, Haa-se u. a.: 
Betreuungskosten. Empirische Studie. Projektzeit 2002 / ISG, Institut für Sozi-alforschung und 
Gesellschaftspolitik, Sellin und Engels: Qualität, Aufgabenverteilung und Verfahrensaufwand bei 
rechtlicher Betreuung, rechtstatsächliche Untersuchung Köln 2003 / Akademie für öffentliches 
Gesundheitswesen in Düsseldorf, Hoffmann, u. a.: Die Lebenslage älterer Menschen mit rechtli-
cher Betreuung. Stand 2003. / ifo, Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, 
Friedrich u. a.: Überörtli-che Sozialhilfe im Freistaat Sachsen und Alternativen zur gegenwärtigen 
Verteilung von Aufgaben und Kostenträgerschaft für überörtliche Sozialhilfeleistungen. 2003, 
2004. / Kort, Simone: Die Prüfung des Erforderlichkeitsgrundsatzes durch einen justiz-nahen 
Dienst in Schwerin. In: Zander, Karl-Heinz (Hrsg.): Rechtsfürsorge im Sozial-staat. Was ist die 
Aufgabe der Betreuung? 2005. / Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern: Kostensenkung 
im Betreuungswesen. Projektzeitraum Januar 2005 bis Dezember 2005. / ISG, Otto Blume Institut 
für Sozialforschung und Gesellschaftspoli-tik, Köller u. a.: Evaluation des 2. BtÄndG. Zwischen-
bericht Köln 2007. / ISG, Otto Blume Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik, Köller 
u. a.: Rechtliche Betreuung in Deutschland. Evaluation des 2. BtÄndG. Schlussbericht 2009.

Vorträge, Literatur, Internet 

Die Durchsicht der Literatur zeigt, dass seit den Vorschlägen der Abgeordneten von Renesse 
im Jahre 1998 eine grundlegende Reform des Betreuungswesens politisch an-gedacht wird. 
Zahlreiche Tagungen und insbesondere auch die Vormundschafts-gerichtstage erbringen Opti-
mierungsvorschläge der Scientiic Community, die auch teilweise im 2. BtÄndG umgesetzt und 
in nachfolgenden Analysen bewertet werden. Parallel dazu entwickelt sich unter dem Leitthema 
„Von der justizförmigen zur sozialen Betreuung“ die Forderung nach mehr Rechtsfürsorge im 
Sozialstaat, die nicht zuletzt aus Kostenüberlegungen auch im JM MV aufgegriffen wird. 

1.3. Projektparameter 

Das Projekt folgt den klassischen Methodenvorgaben (vgl. zum methodischen Vorge-hen Nort-
hoff 1996, 8 ff.). Dabei war jedoch zu beachten, dass es sich hier um eine Feld-studie handelt, bei 
der es nicht allein um die „reine wissenschaftliche Lehre“ gehen kann, sondern bei der auch die 
rechtsstaatlichen und arbeitsrechtlichen Rahmenbedin-gungen zu beachten sind. Im Ergebnis 
kam es zu folgenden Festlegungen:
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Äußere Untersuchungsparameter 

Projektbeteiligte sind das Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern als Auftragge-ber, die 
Landeshauptstadt Schwerin, insbesondere ihre Betreuungsbehörde, das Betreu-ungsgericht 
(damals noch: Vormundschaftsgericht) Schwerin sowie der wissenschaftli-che Begleiter als ex-
terner Sachverständiger. Projektbereich ist der Zuständigkeitsbe-reich der Betreuungsbehörde 
der Landeshauptstadt Schwerin. Untersuchungszeitraum sind im Kern die Jahre 2008 und 2009. 
 
Quantitative Untersuchung 

Es wird eine Grundgesamtheit von Betreuungsakten deiniert, die für die Betreuungsbe-hörde der 
Landeshauptstadt Schwerin wie auch für die entsprechende Abteilung des Vormundschaftsge-
richts (heute Betreuungsgericht) wie auch für die Kostenerhebungs-stelle bei der Justizbehörde 
identisch ist. Diese Grundgesamtheit wird in Untersu-chungsgruppe und Kontrollgruppe aufge-
teilt, die (unter Berücksichtigung des Stellenvo-lumens) durch je eine Hälfte der bisherigen Mit-
arbeiterinnen der Betreuungsbehörde gebildet werden. Die Parallelisierung der Gruppen erfolgt 
durch eine nach dem Zufalls-prinzip erfolgende hälftige Aufteilung der eingehenden Akten. Die 
Wirkung extern in-tervenierender Variablen sollte sich insofern auf beide Gruppen gleichermaßen 
auswir-ken. In der Untersuchungsgruppe werden sozialarbeiterische Interventionen der bei der 
Betreuungsbehörde zusätzlich angestellten Fachkraft (Teilzeit) und der ihr zugeordneten Mitarbei-
terinnen wirksam, bei der Kontrollgruppe wird auf diese zusätzlichen Interven-tionen verzichtet 
und die Arbeit mit dem in den Jahren zuvor üblichen Prüfungs- und Hilfeumfang fortgeführt. 

Für Untersuchungsgruppe und Kontrollgruppe wird ein Erhebungsinstrument entwic-kelt. Neben 
internen Behördendaten lassen sich vor allem folgende Datenblöcke unter-scheiden:

• Eingangsdaten der Betreuungsbehörde, insbesondere die Anregung der Betreuung 
• Interventionsdaten der Betreuungsbehörde, insbesondere angeregte Hilfen
• Erledigungsdaten der Betreuungsbehörde, insbesondere ihre Stellungnahme 
• Erledigungsdaten des Betreuungsgerichts, insbesondere der Beschluss  

Die Erhebung der empirischen Daten liegt im Wesentlichen in der Hand der Betreu-ungsbehörde. 
Um Eingabeunterschiede zu minimieren, nutzen die Projektteilnehmer einen dafür vom wissen-
schaftlichen Begleiter erstellten Leitfaden. Nach der zugrunde liegenden Arbeitshypothese wird 
erwartet, dass Untersuchungsgruppe und Kontroll-gruppe hinsichtlich dieser Daten unterschied-
liche Ergebnisse zeigen (vgl. zu den einzel-nen Erhebungsmerkmalen Anlage 2)2. 

Qualitative Untersuchung

Die auf einige ausgewählte Daten begrenzte qualitative Erhebung erfolgt in Form von Leitfa-
deninterviews. Damit wird einerseits eine gewisse Standardisierung der Fragen, andererseits 
hinreichender individueller Freiraum in der Beantwortung der Fragen er-reicht. Die Erhebung 
dieser Daten erfolgt vor allem durch den wissenschaftlichen Be-gleiter. Inhaltlich soll diese auch 

2 Die Anlagen zum BEOPS Bericht sind einsehbar unter: www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/
Regierungsportal/de/jm/_Service/Publikationen/index.jsp?&publikid=2927
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soziale Evaluation die ganzheitliche Sicht erleichtern und eine kategorial nicht zu erreichende 
Tiefenschärfe ermöglichen. Dies dürfte auch einem besseren Verständnis und einer höheren 
Akzeptanz des Projektes dienen. Die Daten sollten auch Anhaltspunkte dazu ergeben, wie die 
unmittelbar Beteiligten ihre persönliche Kosten-Nutzen-Analyse sehen. Umfang, Auswertung 
und Ergebnisse sind indes durch das Zeitbudget begrenzt. 

Struktur- und Sozialanalyse 

Die Bewertung der erhobenen Daten erfolgt auch in Bezug auf eine kleine Struktur- und Sozial-
analyse. Fallgruppenbildungen können die Aussagekraft der erhaltenen Daten relativieren oder 
auch verdeutlichen. Es wird diskutiert, ob eine andere Aufteilung der Verantwortung zwischen 
Kommune und Justiz sinnvoll ist und ob die Regelungen im Bereich der Jugendhilfe ein Modell 
für eine neu strukturierte Betreuungshilfe sein kön-nen. Auch wird kurz auf die Beteiligtenzufrie-
denheit einzugehen sein. 

Das BEOPS-Projekt



-248--244-

Vereinfachter Verfahrens- und Projektablauf 

Geschäftsstelle (Vorgang erhält AZ)

Richter

Betreuerbestellung
Fortdauer der Betreuung

Einstellung des Verfahrens
Aufhebung der Betreuung

Betreuungsbehörde

Geschäftsstelle verteilt
nach Zufallsprinzip

Anregung per Post/Fax

Sachverständigen-
gutachten

Verfahrens-
pfleger

Sachverständigen-
gutachten

Verfahrens-
pfleger

Niederschrift der Anregung

Kontrollgruppe

etwa die Hälfte der Mitarbeiter

1.  Arbeit wie in den letzten 
     Jahren ohne Fachkraft
2.  Vorschlag an das Gericht 
     (Betreuung, Einstellung, 
     Aufhebung der Betreuung,…)
3.  Dokumentation des Projekts

Untersuchungsgruppe

etwa die Hälfte der Mitarbeiter 
und eine weitere Interventions-
kraft (TeilZ)

1.   Ausführliche Erschließung 
      von Alternativen, insbesondere 
      durch Interventionskraft
2.   Vorschlag an das Gericht 
      (Betreuung, Einstellung, 
      Aufhebung der Betreuung,…)
3.   Ausführliche Dokumentation 
      des Projekts

Richter
Anhörung
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1.4. Projektverlauf 

Start-Workshop Dezember 2007 

Als Kick-off-Veranstaltung hat am 12. Dezember 2007 unter Beteiligung der Projekt-gruppenmit-
glieder und weiterer Gäste ein ganztägiger Start-Workshop in der Landes-hauptstadt Schwerin 
stattgefunden. Der wissenschaftliche Begleiter hielt einen einfüh-renden Vortrag. Die Rahmenbe-
dingungen sind im Wesentlichen gegeben, Haushaltsmit-tel stehen zur Verfügung, die Verträge 
mit der Stadt und der wissenschaftlichen Beglei-tung sind abgeschlossen. Datenschutzprobleme 
werden nicht gesehen, da die Daten au-ßerhalb der Behörden nur anonym verarbeitet werden. 
Offene Fragen wurden diskutiert und die für den Projektbeginn notwendigen Entscheidungen 
getroffen. 

Allgemeine Datenerhebung 2008 – 2009

Nach der Erstellung des Erhebungsbogens im Herbst 2007 und einem kleinen Pretest wurde im 
Laufe des Januar 2008 mit der Eingabe von Projektdaten begonnen. Dazu wurden die vom wis-
senschaftlichen Begleiter entworfenen Exceldateien und der ent-sprechende Leitfaden genutzt, 
einige Nachfragen wurden auch mündlich geklärt. 

Kostenanalyse und ergänzende Kostendaten 2008 – 2009

Die an diese Daten anknüpfende Kostenanalyse erwies sich als schwierige Heraus-forderung. 
Die auf den Untersuchungszeitraum bezogenen Kosten wurden, wie bis da-hin in der politischen 
Diskussion üblich, zunächst als abgerechnete Kosten zur Verfü-gung gestellt. Die genauere Ana-
lyse weckte jedoch Zweifel an der erforderlichen Be-lastbarkeit dieser Daten. Daher wurden in 
einer weiteren Erhebung durch eine Rechts-plegerin und die eingestellte Fachkraft die auf den 
Untersuchungszeitraum bezogenen - angefallenen - Kosten (also unabhängig vom Zeitpunkt 
ihrer Abrechnung) für eine etwa hälftige Teilstichprobe gesondert erhoben. 

• Kostendaten Betreuungsgericht, abgerechnete sowie angefallene Kosten 

Die Daten wurden für 2008 und 2009 erhoben und Anfang 2009 und Anfang 2010 vom wissen-
schaftlichen Begleiter und der Projektgruppe ausgewertet. 

Leitfadeninterviews Herbst 2008 und 2009

Für die Leitfadeninterviews wurde vom wissenschaftlichen Begleiter zusammen mit der Projekt-
gruppe ein Fragenpool entwickelt. Als Zielgruppen wurde eine kleine Stichprobe u. a. von Mitar-
beitern der Betreuungsbehörde, Betreuern und Betreuten, Netzwerkver-tretern sowie betroffenen 
Richtern und Rechtsplegern ausgewählt. Die Interviews wur-den im Herbst 2008 und 2009 vom 
wissenschaftlichen Begleiter durchgeführt und sind inzwischen ausgewertet. 
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BEOPS MEILENSTEINE 

1. Milestone              Kick-off Start-Workshop              Dezember 2007

Dieser Meilenstein soll den Projektbeginn dokumentieren, die Beteiligten informieren, ihr En-
gagement wecken und durch die Öffnung für Fragen auch zur Selbstrelexion beitragen.

Der AN wird bis dahin zusammen mit dem JM wichtige Grundfragen des Projektes klären, das 
Projekt in Form eines Vortrages vorstellen und im Rahmen eines kleinen Workshop für Fragen zu 
Verfügung stehen sowie weiterführende Anregungen aufnehmen und ggf. einarbeiten. Es sollten 
insbesondere folgende Ziele erreicht werden:

• der Projektauftrag und der Projektverlauf ist für alle Beteiligten nachvollziehbar und klar
 und wird ggf. auch visualisiert
• der Klärungsbedarf vorrangig für die Phase 1 ist geklärt, etwaige Arbeitsaufgaben und 

ihre Strukturen sind formuliert 
• der Phasenplan / Masterplan ist – soweit erforderlich – aktualisiert und weiter belegt
• die operative Projektarbeit kann planmäßig beginnen

2. Milestone                Project Start Review                 April 2008

Der 2. Meilenstein dokumentiert sich im 1. Zwischenbericht, der zum Projektstart und seinen 
Besonderheiten berichten und von den Beteiligten durchgesehen und ggf. kommentiert werden 
soll. Der AN wird in seinem bis zum 30. März 2008 erstellten 1. Zwischenbericht insbesondere das 
Ergebnis der Literatur- und Internetrecherche darstellen, das letztendlich gewählte For-schungs-
design skizzieren und begründen und von ersten Erfahrungen der Projektbegeleitung berichten.

3. Milestone                First Result Analysis                  April 2009

Der 3. Meilenstein wird mit dem 2. Zwischenbericht erreicht, der zum Projektverlauf und zu den 
bis dahin erhobenen Daten Stellung nehmen wird und dann von den Beteiligten durchgese-hen 
und kommentiert werden soll.

• Der AN wird in seinem bis zum 15. April 2009 erstellten 2. Zwischenbericht 
    insbesondere den bisherigen Projektverlauf kommentieren 
• die Ergebnisse der ersten Leitfadeninterviews zusammenstellen 
• erste strukturelle Überlegungen darstellen und die ihm im Januar zur Verfügung gestellten 
    Daten der Justizbehörde und der Betreuungsbehörde analysieren
• soweit sich erste Erkenntnisse abzeichnen, werden diese skizziert   

4. Milestone                  Final Discussion                    April 2010

Das Erreichen des 4. Meilensteines beendet das Projekt mit dem Abschlussbericht. Auf Wunsch 
kann auch eine entsprechende öffentliche Präsentation erfolgen.  

Der AN wird in seinem bis zum 15. April 2010 erstellten Abschlussbericht die erhaltenen Daten 
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zusammenstellen und auswerten und unter Beachtung der beschriebenen Grenzen des Pro-
jektes zu den vom JM aufgeworfenen Fragen Stellung nehmen. Dies schließt die gutachtliche 
Stel-lungnahme zu einem Richtwert hinsichtlich etwaig erzielter Minderausgaben 2008/2009 
(„Ge-winnausschüttung“) ein. 

Struktur- und Sozialanalyse

Die Struktur- und Sozialanalyse wurde 2008 begonnen und fortlaufend überarbeitet und ver-
vollständigt. Sie ergab durch Fallgruppenbildungen zahlreiche Optimierungs-möglichkeiten auf 
unterschiedlichen Ebenen. Zur Frage der Übertragung der Zuständig-keit auf die kommunalen 
Behörden wurden mehrere Modelle diskutiert. Um einer kom-plexen Realität mit all ihren Facet-
ten gerecht zu werden, wurden Teile eines „Erwach-senenhilfegesetzes“ entworfen, welches 
analog dem Kinder- und Jugendhilfegesetz den Hilfegedanken in den Vordergrund rückt und 
vielfältige und abgestufte Interventions-möglichkeiten anregt und eine Betreuung nur als ultima 
ratio betrachtet.   

Projekthürden

Bei der Umsetzung der Projektideen zeigten sich allerdings mehrfach Hürden, die bewältigt 
werden mussten. 

Ein Projekt im Kontext einer kommunalen Behörde und einer Abteilung der Justiz bringt die 
bekannten Dilemmata der Feldforschung mit sich. Feldforschung als empiri-sche Forschungs-
methode zur Erhebung empirischer Daten mittels Beobachtung und Befragung im „natürlichen“ 
Kontext hat stets rechtliche und ethische Anforderungen zu beachten und zwar auch dann, wenn 
sich dies auf die Genauigkeit der Datenerhebung auswirkt. So ist an sich die Parallelisierung 
von Untersuchungs- und Kontrollgruppe eine zentrale Basis der Auswertung; sie stieß aber an 
arbeitsrechtliche Grenzen, weil die Teilnehmerinnen der Gruppen unterschiedlich und teilweise 
auch noch wechselnd in Teilzeit arbeiteten und weil Krankenstände in einer der beiden Grup-
pen aufgearbeitet werden mussten. So war insgesamt gesehen die Untersuchungsgruppe in 
ihrer Grundzu-sammensetzung personell etwas schwächer besetzt als die Kontrollgruppe. Die 
Untersu-chungsgruppe bestand aus 1,4 Mitarbeiterstellen (0,9-Stelle und 0,5-Stelle) zuzüglich In-
terventionskraft (2008: 0,4-Stelle; 2009: 0,35-Stelle), die Kontrollgruppe aber aus 1,7 Mitarbeitern 
(1,0-Stelle und 0,7-Stelle), wobei kleinere zwischenzeitliche Verschiebun-gen außer Acht bleiben. 

Des weiteren sind wissenschaftlich gesehen gerade möglichst unterschiedliche Interven-tionen in 
den beiden Gruppen von Interesse, doch durfte dies nicht dazu führen, dass dadurch rechtsstaat-
lich nicht mehr vertretbare Unterschiede entstanden. Einige für die Untersuchung interessante 
Fragestellungen konnten im Betreuungskontext deswegen nicht untersucht werden, weil sie die 
Würde, Privatsphäre oder Anonymität verletzt hätten. 

Diese Dilemmata ließen sich nicht wirklich lösen, vielmehr wurde versucht, derartige Begren-
zungen im Hinblick auf ein untersuchungstechnisch vertretbares Maß zu mini-mieren, den Un-
tersuchungsaufbau anzupassen, statt der absoluten Zahlen Prozentwerte zu nehmen und die 
Ergebnisse durch qualitative Erhebungen zu ergänzen. 
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Der Umstand, dass das Projekt im Wesentlichen planmäßig durchgeführt wurde, bedeu-tet al-
lerdings nicht, dass sich alle zu Projektbeginn geäußerten Grundannahmen bestä-tigt hätten. 
So bestand teilweise die Erwartung, dass ein solches Projekt schon im Jahre 2008 zu geringe-
ren Kosten führen müsse als im Jahr 2007. Es zeigte sich aber, dass die zeitversetzte Kosten-
entstehung und zahlreiche äußere (und damit durch das Projekt nicht beeinlusste) Umstände 
wie z. B. demographische Entwicklungen, die Öffnung oder Schließung von Einrichtungen, das 
Stadt-Land-Gefälle, Umstellungen von Ab-rechnungsmodi oder schlicht der Krankenstand in 
der Abteilung, die die Kosten abrech-net, gravierende Bedeutung haben und stark verzerrend 
wirken können. Insofern bestä-tigte sich der zwar aufwändigere, gleichwohl aber unerlässliche 
Ansatz des Unterzeich-ners, weniger auf Jahres- oder Regionsvergleiche als auf Unterschiede 
zwischen K-Gruppe und U-Gruppe im Untersuchungszeitraum abzustellen, da sich insofern 
externe Faktoren in etwa gleichermaßen ausgewirkt haben dürften. 

Berichterstattung

Die beiden Zwischenberichte wurden fristgemäß erstellt und in der Projektgruppe dis-kutiert. Ihre 
Ergebnisse haben sowohl in der Politik (z. B. Rechtsausschuss des Landta-ges Mecklenburg-
Vorpommern) wie auch in der wissenschaftlichen Diskussion (z. B. VGT Nord 2009 in Güstrow) 
gute Beachtung gefunden. Mit dem nunmehr vorgelegten Endbericht indet das Projekt seinen 
vorläuigen Abschluss. 

1.5. Zusammenfassung Projektverlauf

• BEOPS untersucht die Auswirkungen des am 1. Januar 1992 in Kraft getretenen Betreu-
ungsgesetzes. Nach der Reform ist die Zahl der Betreuungsfälle deutlich ge-stiegen. 
Damit verbunden ist ein entsprechender Anstieg der Ausgaben des Justiz-ministeriums 
für Betreuungen.

• Für diese Entwicklung lassen sich verschiedene Ursachen diskutieren. Die Annah-me, 
dass sich durch eine Pauschalierung der Vergütung eine Trendwende erreichen lasse, 
hat sich so nicht bestätigt. Strukturelle Faktoren wie der höhere Altersdurch-schnitt und 
die größere individuelle Armut sind ebenfalls denkbar, lassen sich aber wohl nur gesamt-
gesellschaftlich beeinlussen. So rückte die Frage nach der Einhal-tung des Erforderlich-
keitsgrundsatzes in den Vordergrund. 

• Insofern stellte sich die Frage, ob die Betreuungsbehörde als Einrichtung der kom-muna-
len Selbstverwaltungskörperschaft einen hinreichenden strukturellen Anreiz für zeit- und 
kostenintensive Alternativen zur (vom Justizministerium zu inanzie-renden) Betreuung 
hat. Das BEOPS-Projekt greift diese Problematik auf und befasst sich mit der Betreuungs-
optimierung durch Sozialleistungen.

• In einer ersten Projektphase wurden die vorhandene Literatur gesichtet und das Pro-jekt 
konzipiert. Dabei war jedoch zu beachten, dass es sich hier um eine Feldstudie handelt, 
bei der es nicht allein um die „reine wissenschaftliche Lehre“ gehen kann, sondern bei 
der auch die rechtsstaatlichen und arbeitsrechtlichen Rahmenbedingun-gen zu beachten 
sind. Im Ergebnis kam es zu folgenden Festlegungen:

• Projektbeteiligte sind das Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern als Auf-traggeber, 
die Landeshauptstadt Schwerin, insbesondere ihre Betreuungsbehörde, das Betreuungs-
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gericht (damals noch: Vormundschaftsgericht) Schwerin sowie der wissenschaftliche Be-
gleiter als externer Sachverständiger. Projektbereich ist der Zu-ständigkeitsbereich der 
Betreuungsbehörde der Landeshauptstadt Schwerin. Unter-suchungszeitraum sind im 
Kern die Jahre 2008 und 2009. 

• Es wird eine Grundgesamtheit von Betreuungsakten deiniert, die für die Betreu-ungsbe-
hörde der Landeshauptstadt Schwerin wie auch für das Vormundschaftsge-richt (heute 
Betreuungsgericht) identisch ist. Diese Grundgesamtheit wird in Unter-suchungsgruppe 
und Kontrollgruppe aufgeteilt. Insofern wurde eine hälftige Auftei-lung der bisherigen 
Mitarbeiterinnen der Betreuungsbehörde angestrebt, aus arbeits-rechtlichen Gründen 
war jedoch nur eine Aufteilung in 1,7-Stellenanteil (K-Gruppe) und in 1,4-Stellenanteil (U-
Gruppe) möglich. Die interne Parallelisierung der Grup-pen erfolgt durch eine nach dem 
Zufallsprinzip umgesetzte etwa hälftige Aufteilung der eingehenden Akten. In der Untersu-
chungsgruppe werden sozialarbeiterische In-terventionen einer bei der Betreuungsbehör-
de zusätzlich angestellten (Teilzeit arbei-tenden) Fachkraft und der ihr zugeordneten Mit-
arbeiterinnen wirksam, bei der Kon-trollgruppe wird auf diese zusätzlichen Interventionen 
verzichtet und die Arbeit mit dem in den Jahren zuvor üblichen Prüfungs- und Hilfeaufwand 
fortgeführt. 

• Für die Untersuchungsgruppe und die Kontrollgruppe wird ein Erhebungsinstrument 
entwickelt. Neben internen Behördendaten lassen sich vor allem folgende Daten-blöcke 
unterscheiden: Eingangsdaten der Betreuungsbehörde, Interventionsdaten der Betreu-
ungsbehörde, Erledigungsdaten der Betreuungsbehörde, Erledigungsdaten des Betreu-
ungsgerichts, Kostendaten des Betreuungsgerichts und Daten weiterer Stel-len.  

• Die auf ausgewählte Daten begrenzte qualitative Erhebung erfolgt in Form von Leit-fade-
ninterviews. Die Erhebung dieser Daten erfolgt vor allem durch den wissen-schaftlichen 
Begleiter. Inhaltlich soll diese auch soziale Evaluation die ganzheitliche Sicht erleichtern 
und eine kategorial nicht zu erreichende Tiefenschärfe ermögli-chen.

• Die Bewertung der erhobenen Daten erfolgt auch durch eine kleine Struktur- und Sozial-
analyse. Fallgruppenbildungen können die Aussagekraft der erhaltenen Daten relativieren 
oder auch verdeutlichen. Es wird diskutiert, ob eine andere Aufteilung der Verantwortung 
zwischen Kommune und Justiz sinnvoll ist und ob die Regelun-gen im Bereich der Ju-
gendhilfe ein Modell für eine neu strukturierte Erwachsenen-hilfe sein können. 
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2. Untersuchungs- und Kontrollgruppe 

Aus den Daten der Untersuchungs- und Kontrollgruppe und den dazu für die Jahre 2008 und 
2009 erstellten Tabellen (Anlage 3) sowie aus weiteren Vergleichszahlen lassen sich zahlreiche 
Unterschiede zwischen der Untersuchungsgruppe U und der Kontroll-gruppe K erkennen. 

Die Gesamtstichprobe 2008 betrug 1003 Fälle, die Gesamtstichprobe 2009 betrug 1007 Fäl-
le. Die Teilstichprobe zu den angefallenen Kosten war allerdings deutlich geringer. Regelmäßig 
unterscheiden die Tabellen sowohl nach U-Gruppe und K-Gruppe wie auch nach Neuvorlagen, 
Wiedervorlagen, Eilsachen und sonstigen Verfahren. Die Daten in den Tabellen zeigen zu einzel-
nen Variablen die Jahresprozente der Antwortmöglichkei-ten. 

Die absoluten Jahreszahlen sind bei den großen Stichproben meist weniger aussagekräf-tig, da 
die Teilstichproben U und K aus Gründen eines ordnungsgemäßen, rechtlich un-bedenklichen 
Verfahrens (z. B. Vertretungsfälle), teilweise eine unterschiedliche Größe haben (2008: nGesamtU 
= 521, nGesamtK = 482 Fälle // 2009: nGesamtU = 534, nGe-samtK = 473 Fälle). Bei sehr kleinen 
Stichproben können aber absolute Zahlen auch mal eine „ehrlichere“ Antwort geben. 

Soweit sich die Prozente, insbesondere bei den weiteren Daten, nicht auf 100% addie-ren, kann 
dies auf Rundungsfehler zurückzuführen sein, aber auch darauf, dass sich zum Erhebungsende 
noch Akten im Umlauf befanden. Teilweise kann dies auch daran liegen sein, dass nur einzelne 
Teilgruppen abgefragt werden. 

2.1. Eingangsdaten bei der Betreuungsbehörde 

Dieser Datensatz betrifft die zu Beginn eines Verfahrens bei der Betreuungsbehörde eingehenden 
bzw. erfassten Unterlagen. 

(1) Betreuung anregende Stelle 

Insgesamt gesehen stammen die Außenanregungen vor allem von Angehörigen, medi-zinischen 
Einrichtungen und Heimen. 

Für das Jahr 2008 geben bei den Neuvorlagen Angehörige in rund 35% , medizinische Einrich-
tungen in bald 25% der Fälle, Heime in knapp 15% und Freie Träger in etwa 8% Anregungen. Die 
Eilsachen sind zu 100% von medizinischen Einrichtungen angeregt worden. Andere Institutionen 
wie die Betroffenen persönlich (3%) oder Ämter (4%) regen eher selten eine Betreuung an. Bei den 
Wiedervorlagen beruhen 60% auf Verfü-gungen des Gerichts, gut 15% beruhen auf Anregungen 
der Angehörigen und knapp 20% auf Anregungen von Betreuern. 

Für das Jahr 2009 zeigen sich ähnliche Ergebnisse. Bei den Neuvorlagen geben Ange-hörige in 
rund 35%, medizinische Einrichtungen in etwa 25% der Fälle, Heime für gut 10% und Freie Träger 
für etwa 10% Anregungen. Die Eilsachen sind zu nahezu 100% von medizinischen Einrichtungen 
angeregt worden. Andere Institutionen wie die Be-troffenen persönlich oder Ämter regen eher 
selten (jeweils weniger als 4%) eine Betreu-ung an. Bei den Wiedervorlagen beruhen rund 60% 
auf Verfügungen des Gerichts, rund 10% beruhen auf Anregungen der Angehörigen und mehr 

Untersuchungs- und Kontrollgruppe



-255-

als 25% auf Anregungen von Betreuern. 

Vergleicht man, so fällt auf, dass die Anregungen zur Wiedervorlage durch die Betreu-er 2009 
zugenommen haben. Dies kann auf eine projektbedingte neue Sensibilität zu-rückzuführen sein, 
entweder seitens der Betreuer selbst oder aber auch seitens des Ge-richts, welches diese Ver-
fahren 2009 häuiger als zuvor der Betreuungsbehörde zur Stellungnahme vorgelegt hat. 

(2) Aufenthalt zu Beginn des Verfahrens 

Insgesamt gesehen halten sich die Betroffenen über die Gruppen hinweg zu Beginn des Ver-
fahrens vor allem in der eigenen Wohnung oder im Heim, aber auch in einer medi-zinischen 
Einrichtung auf. 

Im Jahre 2008 waren vor dem Beginn des Verfahrens zur Betreuung (Neuvorlagen) gut 50% in 
einer eigenen Wohnung, etwa 25% im Heim und gut 20% in einer medizini-schen Einrichtung. 
In Eilsachen hielten sich die zu Betreuenden zu 100% in medizini-schen Einrichtungen auf. Im 
Verlauf der Betreuung (Wiedervorlagen) lebten dann gut 45% in einem Heim, an die 40% in 
eigener Wohnung und nur noch etwa 15% hielten sich zum Wiedervorlagezeitpunkt in einer 
medizinischen Einrichtung auf. 

Im Jahre 2009 waren vor dem Beginn des Verfahrens zur Betreuung (Neuvorlagen) gut 50% in 
einer eigenen Wohnung, an die 25% im Heim und etwa 20% in einer medizini-schen Einrichtung. 
In Eilsachen hielten sich die zu Betreuenden zu nahezu 100% in me-dizinischen Einrichtungen 
auf. Im Verlauf der Betreuung (Wiedervorlagen) lebten dann gut 45% in einem Heim, gut 35% in ei-
gener Wohnung und knapp 15% hielten sich zum Wiedervorlagezeitpunkt in einer medizinischen 
Einrichtung auf. Vergleicht man die Jahre, so sind keine auswertbaren Unterschiede feststellbar.

(3) Hilfen zu Beginn des Verfahrens 

Insgesamt gesehen lassen die Daten über die Gruppen hinweg erkennen, dass in etwa 50 % 
der Fälle eine Mischung aus öffentlicher und familiärer Hilfe bzw. öffentliche Hilfe allein schon vor 
Beginn des Verfahrens gewährt wurden. In etwa 15% der Fälle gab es (allein) familiäre Hilfen. Es 
macht aber Sinn, nach Neuvorlagen und Wiedervor-lagen zu differenzieren und die Entwicklung 
zu beachten. 

Im Jahre 2008 sind bei Neuvorlagen die bereits bestehenden Hilfen vor allem familiä-rer Art 
(knapp 30%), aber auch öffentlicher Art (etwa 25%) oder auch und gemischt familiärer / öffentli-
cher Art (bald 20%), gut 20% erhielten keine Hilfe. Bei Wiedervor-lagen sind häuiger neben den 
familiären auch öffentliche Hilfen installiert (gut 30%), in etwa 15% gibt es eine familiäre Hilfe in 
Form eines Familienbetreuers, rein familiäre Hilfen reichen in praktisch keinem Fall mehr aus.

Im Jahre 2009 sind bei Neuvorlagen die bereits bestehenden Hilfen gleichermaßen gemischt 
familiärer / öffentlicher Art (etwa 25%) wie allein familiärer Art (etwa 25%) wie auch öffentlicher 
Art (gut 25%) und bald 20% erhielten keine Hilfe. Bei Wiedervor-lagen sind häuiger neben den 
familiären auch öffentliche Hilfen installiert (bald 35%), in bald 15% gibt es eine familiäre Hilfe 
in Form eines Familienbetreuers, rein familiäre Hilfen reichen in praktisch keinem Fall mehr aus. 
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Vergleicht man die Jahre, so lassen sich keine auswertbaren Unterschiede feststellen.

(4) Klinisches Bild 

Insgesamt gesehen sind über die Gruppen hinweg Demenz, geistige Behinderungen, Schizo-
phrenie, Abhängigkeitserkrankungen und Mischformen die wichtigsten klini-schen Bilder.

Im Jahre 2008 waren bei den Neueingängen die Demenz mit bald 20%, die geistigen Behin-
derungen mit bald 15%, die Abhängigkeitserkrankungen mit bald 15%, die Schi-zophrenien 
mit gut 10%, affektive Störungen mit gut 5% und Persönlichkeitsstörungen mit etwa 5% so-
wie Mischbilder mit gut 15% die häuigsten Krankheitsbilder im Be-treuungsverfahren. Bei den 
Wiedervorlagen hat sich die Krankheitsstruktur leicht ver-ändert. In knapp 30 % wird Demenz 
beschrieben, in nicht ganz 20% eine geistige Be-hinderung, in etwa 15% eine Mischform und in 
jeweils gut 10% eine Abhängigkeitser-krankung oder Schizophrenie. 

Im Jahre 2009 gab es nur leichte Veränderungen. Bei den Neuvorlagen zeigten sich die Demenz 
in bald 25%, geistige Behinderungen in unverändert etwa 15%, Abhängig-keitserkrankungen in 
gut 10%, Schizophrenien in unverändert gut 10%, affektive Stö-rungen und Persönlichkeitsstö-
rungen mit je unter 5% sowie Mischformen mit knapp 15% als Krankheitsbilder.
 
Vergleicht man die Jahre, so ist der Zeitraum offenbar zu kurz, um Änderungstenden-zen zu 
erkennen, eine Zunahme von Demenzerkrankungen deutet sich aber an. Interes-sant ist, dass die 
klinischen Mischbilder bei den Wiedervorlagen nur in etwa 15% der Fälle diagnostiziert werden, 
bei den Eilfällen aber in etwa 70% der Fälle. Das ist inso-fern plausibel, als zu Verfahrensbeginn 
und insbesondere bei Eilsachen eine sorgfältige Diagnose meist schwierig ist; andererseits zeigt 
dies aber auch, dass noch während der Betreuung ein größeres Potential an Fällen besteht, bei 
denen das Krankheitsbild als solches als Vorlagegrund fraglich ist. 

2.2. Interventionsdaten der Betreuungsbehörde

Bei diesem Untersuchungsteil geht es um Daten, welche die nach Eingang der Akte von der 
Betreuungsbehörde ergriffenen Aktivitäten und Hilfsmaßnahmen, kurz die Interven-tionen der 
Betreuungsbehörde, beschreiben. Die Erhebung wurde für 2008 mit dem 4. Juni 2009, für 2009 
mit dem 15. März 2010 beendet.

Nach dem grundlegenden Untersuchungsplan sind aus Zeitgründen im Jahre 2008 und zunächst 
auch 2009 nur in der U-Gruppe Daten erhoben worden. Sie dienen der Aufhel-lung des Interven-
tionscharakters der durch eine (Teilzeit beschäftigte) sozialarbeiteri-sche Fachkraft verstärkten 
U-Gruppe. 

Um einen Vergleich der Arbeitsweisen in der Untersuchungs- und Kontrollgruppe zu ermöglichen, 
sind dann im letzten Vierteljahr 2009 zusätzlich die entsprechenden Daten der Kontrollgruppe K 
erhoben worden, so dass für diesen Zeitraum eine Gegenüberstel-lung möglich ist. 

Das letzte Quartal gibt auch gesonderte Daten zu der Frage, ob eventuelle Hilfen bereits vor-
handen waren; diese Daten waren in den beiden Ganzjahrestabellen regelmäßig den „unklaren“ 
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Daten zugeschlagen worden. 

Eilsachen wurden im Jahre 2008 nicht codiert und ausgewertet, da die Betreuungsbe-hörde 
vor der richterlichen Entscheidung regelmäßig nicht beteiligt war. Im Jahre 2009 ist dann eine 
Auswertung der 3 vorgelegten Eilsachen erfolgt. 

Angesichts des durch den Projektkontext begrenzten Erhebungsaufwandes - es wurden nur 
Unterlagen bei der Betreuungsbehörde ausgewertet - ist allerdings die Anzahl der unklaren Fälle 
bei einzelnen Hilfen teilweise über 90%. Für die auswertbaren Fälle verblieben damit teilweise 
nur sehr kleine Stichproben, deren Prozentergebnisse nur begrenzt belastbar sind. In geeigneten 
Fällen werden insofern ergänzend die absoluten Zahlen angeführt. 

Soweit nachfolgend die Häuigkeit einer bestimmten Hilfe durch eine Hochrechnung der Zahlen 
des letzten Quartals 2009 geschätzt wird, sind die unklaren Fälle den „nein“ Antworten zugeschla-
gen worden. Dies beruht auf der Annahme, dass gewährte Hilfen immer aktenkundig wurden, 
nicht gewährte Hilfen häuig aber in den Akten gar keine Erwähnung inden und damit als „unklare 
Fälle“ codiert wurden.

(1) Art der Hilfe der Betreuungsbehörde

Mit dieser eher allgemein gehaltenen Frage wurde die (formale) Intensität der Interven-tion er-
fragt. Beratung ist dabei die grundlegendste Form der Hilfe, Unterstützung be-deutet konkretes 
helfendes Tätigwerden und Begleitung die intensivste Form der Hilfe mit Außer-Haus-Terminen, 
gemeinsam mit der betroffenen Person, bei dem entspre-chendem Hilfeanbieter. 

In der U-Gruppe kam es im Jahre 2008 in 85% aller Fälle zu Beratungen, in 3% zu Unterstüt-
zungen und nur in einem Fall (rund 0%) zu einer Begleitung. Im Jahre 2009 wurde in 81% der 
Fälle beraten, dafür nahmen aber die Unterstützungsfälle auf 6% und die Begleitungsfälle auf 3 
(rund 1%) zu. 

Vergleichen wir für das letzte Quartal 2009 die U-Gruppe und die K-Gruppe, so ergeben sich 
keine belastbaren Unterschiede, es deutet sich aber an, dass in der U-Gruppe etwas häuiger 
unterstützt und begleitet worden ist als in der K-Gruppe. 

Fassen wir zusammen, so zeigt sich, dass auch bei „mehr Sozialarbeit“ die Beratung die zentrale 
Hilfe ist und bleibt. Intensivere Unterstützung oder sogar Begleitung war auch in der U-Gruppe 
nur in Einzelfällen möglich. Bei einer interventionsbezogenen Personalaufstockung um 0.4 (2008) 
bzw. 0.35 (2009) Personalstelle wie im vorliegen-den Projekt bleibt das Zeitbudget der Betreu-
ungsbehörde offenbar so knapp, dass die zusätzliche Zeit vor allem in eine intensivere Analyse 
und Beratung investiert wird; sie kann damit die Sozialarbeit vor Ort nicht ersetzen.

(2) Vorsorgevollmacht

Die Erhöhung der Anzahl von Vorsorgevollmachten gilt als ein wichtiger Schlüssel zur Vermeidung 
von Betreuungen. 
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In der U-Gruppe wurde 2008 in immerhin 40 gesicherten Fällen (etwa 10% bei nAus-wert-
bar=390) eine Vorsorgevollmacht veranlasst. Im Jahre 2009 wurde sie in 31 Fällen (9% bei nAus-
wertbar=356) veranlasst. 

Die Auswertung des letzten Quartals 2009 (nGesamtOkt-Dez2009=188) zeigt keine belast-
baren Unterschiede, lässt aber vermuten, dass die Vorsorgevollmacht nur in weni-gen Fällen 
(konkret hier 2 Fälle) bereits vorhanden ist. Auch deutet sich an, dass die U-Gruppe häuiger 
Vorsorgevollmachten einsetzt, insbesondere bei Neuvorlagen. Aber auch bei Wiedervorlagen 
konnten Vorsorgevollmachten veranlasst werden.

Fassen wir zusammen, so kann man feststellen, dass Vorsorgevollmachten nach wie vor unzu-
reichend verbreitet scheinen, und es also Sinn macht, Vorsorgevollmachten zu propagieren. Der 
Umstand, dass bereits eine Betreuung eingerichtet ist, steht einer sol-chen Vorsorgevollmacht 
nicht notwendig entgegen, so dass auch insofern Potential für Betreuungsvermeidungen besteht. 
Ob nach einigen Jahren eine gewisse Sättigung ent-steht, kann derzeit noch nicht abgesehen 
werden. 

(3) Eingliederung zur Arbeit, Leistungen nach §§ 15 SGB II, 35 IV SGB III

Dabei handelt es sich um Leistungen, die sich aus Eingliederungsvereinbarungen mit Arbeits-
suchenden ergeben.

Die Akten der U-Gruppe ergeben für 2008 nur 1 Fall, in welchem eine solche Leistung veran-
lasst wurde. Der Blick auf die Untersuchung von U- und K-Gruppe im letzten Vierteljahr 2009 
zeigt für die U-Gruppe 2 bereits vorhandene Hilfen und für die K-Gruppe 1 bereits vorhandene 
Hilfe. Die übrigen Akten sind aber insofern unklar (nGe-samtU2008=452, nGesamtU2009=431, 
nGesamtOkt-Dez2009=188). 

Will man das Ergebnis trotz der geringen Datenbasis gleichwohl interpretieren, so kann vermu-
tet werden, dass sich die Fälle der Einrichtung einer Betreuung und der Eingliede-rung in den 
Arbeitsmarkt tendenziell widersprechen. Nach Einschätzung der Projekt-gruppe schließen Be-
treuung und Arbeitsfähigkeit sich aber nicht prinzipiell aus. Hilfe beim Ausfüllen von Formularen 
und eventuell auch eine bessere Abstimmung der Ein-gliederungsvereinbarungen zwischen den 
ARGEN und den Betreuungsbehörden könn-ten wahrscheinlich zumindest teilweise betreuungs-
vermeidend wirken.

(4) Hilfen für kranke Menschen nach dem SGB V 

Dabei handelt es sich um Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen (§§ 4, 11 SGB V), 
insbesondere auch die häusliche Krankenplege (§ 37 SGB V) und soziothera-peutische Leis-
tungen (§ 37a SGB V). Die beschriebenen Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen 
haben auch präventiven Charakter, wenngleich sie vor allem zur Vermeidung und Verkürzung von 
Krankenhausbehandlungen dienen.

In der U-Gruppe spielten diese Hilfen im Jahre 2008 in 8 Fällen und 2009 in 7 Fällen eine Rolle, in 
mehr als 90% der Akten blieb dies aber unklar (nGesamtU2008=452 und nGesamtU2009=431). 
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Die differenzierte Betrachtung im letzten Vierteljahr 2009 lässt allerdings erkennen, dass 6 Hilfen 
bereits vorhanden waren und nur 1 Hilfe in diesem Zeitraum durch die U-Gruppe neu veranlasst 
worden ist. 

Vergleichen wir für das letzte Quartal 2009 die U- und K-Gruppe, so ergeben sich keine aus-
wertbaren Unterschiede (nGesamtOkt-Dez2009=188). 

Schon nach den gesetzlichen Voraussetzungen (§ 1896 BGB) und bestätigt durch die vorliegen-
den Daten (vgl. oben 2.1.(4) die klinischen Bilder) spielen Erkrankungen bei den Betreuungsfällen 
eine zentrale Rolle. Würde man die Daten aus dem letzten Viertel-jahr 2009 hochrechnen, so 
ergäben sich rund 56 Fälle/Jahr bezogen auf insgesamt rund 752 Akten/Jahr, derartige Hilfen 
kämen also in etwa 7% der Betreuungsfälle vor. Sie scheinen aber meist schon vor Befassung 
der Betreuungsbehörde durch andere Träger veranlasst worden zu sein. 

(5) Hilfe für junge Volljährige nach SGB VIII

Die Hilfe nach den §§ 41, 27 ff. SGB VIII betrifft die Kinder- und Jugendhilfe für junge Volljährige 
insbesondere zwischen 18 und 21 Jahren. 

In der U-Gruppe gehörte in den Jahren 2008 und 2009 diese Hilfe nur in je 2 Fällen zum Hilfe-
kanon. 

Vergleichen wir für das letzte Quartal 2009 die U- und K-Gruppe, so ist die Stich-proben-
größe mit 1 neu angeregten Hilfe denkbar gering; der Fall wurde von der U-Gruppe bearbeitet 
(nGesamtOkt-Dez2009=188). 

Fassen wir zusammen, so zeigt sich zunächst, dass die Hilfe nach den §§ 41, 27 ff. SGB VIII, 
wahrscheinlich auch wegen der Altersgruppe, für die Betreuungsarbeit prak-tisch kaum eine 
Rolle spielt. Entsprechende Hilfen wurden, wenn überhaupt, in der U-Gruppe angeregt, sie setzen 
typischerweise sozialarbeiterisches Spezialwissen voraus. 

(6) Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach §§ 53 - 60 SGB XII

Diese Eingliederungshilfe betrifft insbesondere Hilfen für Menschen mit Behinderun-gen. Die §§ 
53 bis 60 SGB XII enthalten ein komplexes Hilfeangebot insbesondere durch die Träger der So-
zialhilfe (Gesamtplan, § 58) und das Gesundheitsamt (Beratung, § 59). Die Vorschriften enthalten 
zudem einen Präventivauftrag (besondere Aufgabe ist die Eingliederung, § 53 III), so dass die Vor-
schriften auch zur Vermeidung von Betreu-ungen häuig sinnvoll herangezogen werden könnten.

In der U-Gruppe wurden 2008 derartige Hilfen in 19 Fällen (nAuswertbar=38; nGe-
samtU2008=452), 2009 in 5 Fällen veranlasst (nGesamtU2009=431). Die für das letzte Quartal 
2009 differenzierende Betrachtung zeigt, dass eine solche Hilfe in 27 Fällen der U- und K-Gruppe 
aber auch bereits vorhanden war. 

Vergleichen wir für das letzte Quartal 2009 die U- und K-Gruppe (nGesamtOkt-Dez2009=188), 
so ergeben sich keine auswertbaren Unterschiede. 
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Fassen wir zusammen, so zeigt sich, dass die Eingliederungshilfe praktisch eine ver-gleichs-
weise große Rolle spielt. Würde man die Zahlen aus dem letzten Vierteljahr 2009 hochrechnen, 
so ergäben sich rund 112 Fälle/Jahr bezogen auf insgesamt rund 752 untersuchte Akten/Jahr, 
derartige Hilfen kämen also in grob geschätzt 15% der Betreu-ungsfälle vor. Sie sind häuig schon 
von anderen Trägern vor Befassung der Betreu-ungsbehörde implantiert worden. 

(7) Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 – 69 SGB XII 

Diese Hilfe umfasst Beratung, Betreuung und inanzielle Hilfen und hat ebenfalls auch Präven-
tivcharakter. Sie dürfte insbesondere bei Abhängigkeitserkrankungen, aber z. B. auch bei Über-
schuldung eine Rolle spielen.

In der U-Gruppe konnte diese Hilfe 2008 in 11 Fällen (nAuswertbar=24 und nGesamt-U2008=452) 
veranlasst werden. Die differenzierte Betrachtung für das letzte Quartal 2009 zeigt, dass eine sol-
che Hilfe in 1 Fall bereits vorhanden war, in 2 Fällen, beides Neuvorlagen, wurde sie neu durch 
die U-Gruppe eingesetzt. 

Vergleichen wir für das letzte Quartal 2009 die U- und K-Gruppe (nGesamtOkt-Dez2009=188), 
so ergeben sich angesichts der kleinen Stichprobe keine belastbaren Unterschiede, es deutet 
sich aber an, dass die U-Gruppe solche Hilfen etwas häuiger prüft und nutzt als die K-Gruppe. 

Fassen wir zusammen. Würde man die Daten aus dem letzten Vierteljahr 2009 hoch-rechnen, 
so ergäben sich rund 20 Fälle/Jahr bezogen auf insgesamt rund 752 Ak-ten/Jahr, derartige Fälle 
kämen also in knapp 3% der Betreuungsfälle vor. 
 
(8) Hilfe in anderen Lebenslagen nach §§ 70 – 74 SGB XII

Bei diesen Hilfen handelt es sich u. a. um die Hilfe zur Fortführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) 
und die Altenhilfe (§ 71 SGB XII).

Zu diesem Merkmal ließen sich über die Jahre 2008 und 2009 sowie über U-Gruppe und K-
Gruppe hinweg überhaupt nur 4 auswertbare Akten inden, alle anderen Akten waren insofern 
unklar. In den 4 genannten Fällen kam es nicht zum Einsatz einer sol-chen Hilfe. 

Fassen wir zusammen, so bleibt die Datenlage insofern unklar, aus den untersuchten Akten 
konnten keine belastbaren Erkenntnisse gewonnen werden. Es kann aber vermu-tet werden, 
dass diese Hilfen praktisch kaum vorkommen, denn in Schwerin scheint es auch keinen Anbieter 
dieser Hilfen zu geben. 
Nach Einschätzung der Projektgruppe ist es allerdings so, dass gerade die Hilfe zur Fortfüh-
rung des Haushalts (§ 70) und die Altenhilfe (§ 71) für die Vermeidung von Be-treuungen eine 
gewichtige Rolle spielen dürften, weil sie die Selbstständigkeit und das Verbleiben im eigenen 
Haushalt fördern. Hier ist also weiterer Klärungs- und wahr-scheinlich auch Optimierungsbedarf 
vorhanden.
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(9) Trägerübergreifende Servicestelle nach § 22 SGB IX

Durch § 22 SGB IX werden die §§ 14 ff. SGB I inhaltlich ergänzt. Die Vorschrift ent-hält die Ver-
plichtung für die Rehabilitationsträger, zugunsten Behinderter oder von Behinderung bedrohter 
Menschen Beratungs- und Unterstützungsleistungen, u. a. zum persönlichen Budget, insbeson-
dere auch durch trägerübergreifende Servicestellen, an-zubieten. 

Die Akten der U- und K-Gruppe ergaben weder für das Jahr 2008 noch für das Jahr 2009 An-
haltspunkte für die Nutzung einer solchen Servicestelle, sie bleibt in allen Fällen unklar (nGe-
samtU2008=452, nGesamtU2009=431, nGesamtOkt-Dez2009= 188). 

Soweit der Projektgruppe bekannt, gibt es eine solche Servicestelle in Schwerin nicht. Dies ist 
möglicherweise ein Ansatz für weitere Optimierungsüberlegungen, auch wenn die betreffenden 
Fälle mit Behinderungen nur einen Teil der Betreuungsfälle ausma-chen. 

(10) Verfahrensvertreter nach § 15 I 4 SGB X 

Nach dieser Vorschrift kann für einen Betroffenen, der infolge einer psychischen Krankheit oder 
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage ist, in einem Verwaltungs-
verfahren (z. B. im Rahmen der Hilfebeantragung) selbst tätig zu werden, auf Ersuchen der Be-
hörde ein Vertreter bestellt werden. 

Die Akten der U- und K-Gruppe ergeben weder für das Jahr 2008 noch für das Jahr 2009 An-
haltspunkte für die Beteiligung eines solchen Verfahrensvertreters, sie bleibt in allen Fällen unklar 
(nGesamtU2008=452, nGesamtU2009=431, nGesamtOkt-Dez2009 =188). 

Nach den Erfahrungen der Projektgruppe kommen derartige Vertretungen praktisch auch nicht 
vor, obwohl sie angesichts der zunehmenden Häuigkeit der beschriebenen Problemlagen wahr-
scheinlich eine Vielzahl von Betreuungen vermeiden könnten, denn Behördenvertretungen gehö-
ren zu den häuigsten Aufgaben der Betreuer (vgl. unten 2.4.(11); zustimmend auch Tänzer 2005, 
20 ff.). Der Grund dürfte darin liegen, dass die ersuchende Verwaltungsbehörde dem Vertreter 
eine angemessene Vergütung zu zahlen und seine Auslagen zu erstatten hat. 

(11) Bewährungshelferin nach §§ 56d StGB und Hilfe nach §§ 71 ff., 74 StVollzG

Nach diesen Vorschriften erhalten Betroffene bei der Verurteilung zu einer Freiheits-strafe auf 
Bewährung eine/n Bewährungshelfer/in (§ 56d StGB) und sollen bei Voll-streckung der Freiheits-
strafe Soziale Hilfe auch als Hilfe zur Entlassung (§ 74 StVollzG) erhalten. 
 
Die Akten der U- und K-Gruppe ergeben nur für das letzte Quartal 2009 Anhaltspunkte für die 
bereits vorhandene Beteiligung von Bewährungshelfern oder die Gewährung von Hilfen im 
Strafvollzug (3 Fälle), im übrigen bleibt ihre Beteiligung unklar (nGesam-tU2008=452, nGe-
samtU2009=431, nGesamtOkt-Dez2009=188). 

Nach den Erfahrungen der Projektgruppe und den Erkenntnissen aus der oben disku-tierten Er-
hebung der Klinischen Bilder bei den Eingangsdaten (siehe 2.1.(4): Abhängig-keitserkrankungen 
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etwa 10%, Mischbilder etwa 25%) dürfte es zwar eine Reihe von straffälligen Betreuten geben, 
doch dürften die schwereren Fälle (die dann auch zu einer Freiheitsstrafe mit Bewährung oder 
zum Vollzug führen) bei den Betreuten eher selten sein. Würde man die Daten aus dem letzten 
Vierteljahr 2009 hochrechnen, so ergäben sich rund 12 Fälle/Jahr bezogen auf insgesamt rund 
752 Akten/Jahr, derartige Fälle kä-men also in weniger als 2% der Betreuungsfälle vor. Bewäh-
rungshelfer und den Straf-vollzug einzuschalten obliegt allerdings den Gerichten und Vollzugsbe-
hörden, nicht den Betreuungsbehörden. Auch deckt sich das Aufgabenfeld der Resozialisierung 
nur teil-weise mit dem Arbeitsbereich der Betreuung, so dass die Zusammenarbeit wohl nur im 
komplexen Verbund mit weiteren Maßnahmen betreuungsvermeidend wirken dürfte. 
 
(12) Soziale Dienstleistungen durch Krankenhäuser

Dies betrifft die nach dem Landeskrankenhausgesetz MV anzubietende Soziale Betreu-ung (§ 
11 LKHG MV). Aufgabe des Sozialdienstes ist es, Patienten auf deren Wunsch hin in sozialen 
Fragen zu beraten, ihnen persönliche Hilfe anzubieten und zu gewähren und sie auch bei der 
Inanspruchnahme von Sozialleistungen zu unterstützen. 

In der U-Gruppe konnte diese Hilfe im Jahre 2008 in immerhin 5 Fällen (nAuswert-bar=6; nGe-
samtU2008=452) veranlasst werden. Die differenzierte Betrachtung im letz-ten Vierteljahr 2009 
lässt erkennen, dass 6 Hilfen bereits vorhanden waren, in 1 Fall, einer Neuvorlage, wurde sie neu 
durch die U-Gruppe eingesetzt (nGesamtOkt-Dez2009=188). 

Vergleichen wir für das letzte Quartal 2009 die U- und K-Gruppe, so ergeben sich keine be-
lastbaren Unterschiede, der 1 Fall der Neuinstallierung erfolgte in der U-Gruppe.

Würde man die Daten aus dem letzten Vierteljahr 2009 hochrechnen, so ergäben sich rund 32 
Fälle/Jahr bezogen auf insgesamt rund 752 Fälle/Jahr, derartige Hilfen kämen also in etwa 4% der 
Betreuungsfälle vor. Sie scheinen aber häuig auch schon vor Be-fassung der Betreuungsbehörde 
implantiert worden zu sein. Eine verstärkte Beteiligung der Behörde auch bei Eilfällen und eine 
verbesserte Kooperation mit den Sozialdiensten würden wahrscheinlich helfen Betreuungen zu 
vermeiden. 

(13) Wiedereingliederung nach dem PsychKG MV

Nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke MV gilt für Betroffene 
der Fürsorgegrundsatz (§ 2), und sie haben Anspruch auf vorsorgende und nachgehende Hilfen 
(§ 4), insbesondere zur Vermeidung der Unterbringung. 

Eine entsprechende Hilfe war in der U-Gruppe für 2008 und für 2009 nur in jeweils einer Akte 
veranlasst worden. Es waren allerdings insgesamt nur 4 Akten auswertbar, bei den übrigen Akten 
war die Datenlage unklar. Unterschiede zwischen U- und K-Gruppe sind nicht feststellbar. 

Nach den klinischen Bildern (siehe 2.1.(4) Eingangsdaten) dürfte z. B. bei den Schi-zophrenien 
(10%) und den Mischformen (bis zu 25%) ein Rückgriff auf diese Hilfen in Betracht kommen. 
Allerdings kommt eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik nur bei schweren und komplexen 
Fällen in Betracht, bei denen sozialarbeiterische Interven-tionen nicht „mal eben“ schnell wirken. 
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Ein verstärktes Tätigwerden der entsprechenden Sozialen Dienste insbesondere bei der Nachsor-
ge sollte aber dazu führen, dass sich zu-mindest in einigen Fällen Betreuungen vermeiden lassen. 

(14) Soziale Betreuung in Plegeeinrichtungen

Dabei handelt es sich um Leistungen der Plegeinrichtungen (§ 11 SGB XI) und für Versicherte mit 
erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf in häuslicher Plege (§§ 45a ff. SGB XI).

Sie sind in der U-Gruppe im Jahre 2008 in 15 von 18 auswertbaren Fällen veranlasst worden 
(nGesamtU2008=452, nGesamtU2009=431, nGesamtOkt-Dez2009=188). Der Blick auf die dif-
ferenzierte Erhebung zeigt für das letzte Quartal 2009, dass diese Hilfen in der U-Gruppe in 25 
Fällen und in der K-Gruppe in 21 Fällen bereits vorhanden waren und eine neue Veranlassung 
nicht geboten war. 

Auswertbare Unterschiede zwischen der U- und K-Gruppe lassen sich anhand der Auswertung 
des letzten Quartals 2009 nicht feststellen. 

Würde man die Daten für die U- und K-Gruppe aus dem letzten Vierteljahr 2009 hoch-rechnen, 
so ergäben sich rund 184 Fälle/Jahr bezogen auf insgesamt rund 752 Akten/Jahr, derartige Hilfen 
kämen also in knapp 25% der Betreuungsfälle vor, es wären die quantitativ wohl häuigsten 
Hilfen in Betreuungsfällen. Bei diesen Fällen dürfte es sich vor allem um Fälle der Demenz und 
der geistigen Behinderung handeln, da diese besonders häuig auch intensiver Plege bedürfen. 
Es handelt sich dabei überwiegend um Wiedervorlagefälle. Dies ist nachvollziehbar, da nur bei 
bereits veranlasster Heim-unterbringung auch auf die entsprechenden sozialen Leistungen zu-
rückgegriffen werden kann. Nach Einschätzung der Projektgruppe liegt hier ein großes Potential, 
um z. B. durch Vollmachten oder auch durch die Betreuung bei Behördenproblemen gerichtliche 
Betreuungen zu vermeiden. 

(15) Vertraglich zu erwartende sonstige Hilfen 

Die auf Grund von Rahmenverträgen (§ 79 SGB XII) oder auf Grund anderer Vereinba-rungen mit 
den Einrichtungen und Diensten (§§ 75 ff. SGB X) zu erwartenden Leistun-gen schließen erfah-
rungsgemäß nicht selten ebenfalls soziale Unterstützung in schwie-rigen Lebenslagen mit ein. 

Die Veranlassung derartiger Hilfen durch die U-Gruppe konnte weder 2008 noch 2009 festgestellt 
werden. Im letzten Quartal im Jahre 2009 war sie immerhin in 2 Fällen be-reits vorhanden (für bei-
de Jahre nAuswertbar=6). Die große Zahl von unklaren Fällen ist hier besonders nachvollziehbar, 
weil die entsprechenden Heimverträge in aller Regel nicht vorlagen, so dass die Betreuungsbe-
hörde auch keine Auswertungsgrundlage hatte. 

Der Vergleich zwischen der U- und der K-Gruppe im letzten Vierteljahr 2009 ergab keine aus-
wertbaren Unterschiede.

Möglicherweise könnte es die Prüfung der Erforderlichkeit erleichtern, wenn die Be-treuungsbe-
hörde in mehr Fällen als bisher die Heimverträge heranziehen würde. Denn insofern dürfte nach 
den Erfahrungen der Projektgruppe einiges Potential vorhanden sein, um durch ambulante Hilfen 
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Betreuungen hinauszuschieben oder zu vermeiden. 

2.3. Erledigungsdaten der Betreuungsbehörde 

Mit diesen Daten wird die Art der Erledigung, konkret also die abschließende Stellung-nahme der 
Betreuungsbehörde gegenüber dem Betreuungsgericht, erfasst. 

Insgesamt gesehen zeigt sich über die Gruppen, dass es wie erwartet in der U-Gruppe weniger 
Betreuungsempfehlungen und mehr Anregungen für eine Betreuungsaufhebung gegeben hat 
als in der K-Gruppe. Genaueres ergibt sich durch die getrennte Betrachtung von Neuvorlagen 
und Wiedervorlagen. 

Vorschläge der Betreuungsbehörde 2008 

Vorschläge der BB 2008* Untersuchungsgruppe Kontrollgruppe

Neuvorlage: Empfehlung der Betreuung 
(einschließlich Mehrfachnennungen)

70 55% 65 70%

Wiedervorlage: Aufhebung der Betreuung 46 15% 32 10%

* nGesamtU=521 und nGesamtK=482, Anlage 3

Im Jahre 2008 wurde bei den Neuvorlagen von der U-Gruppe (nU=128) in rund 55% und in 
der K-Gruppe (nK=93) in rund 70% der Fälle die Empfehlung einer Betreuung (teilweise auch 
zusammen mit anderen Maßnahmen) ausgesprochen. Bei den Wieder-vorlagen wurde von der 
U-Gruppe (nU=312) in etwa 15% eine Aufhebung der Betreu-ung empfohlen, in der K-Gruppe 
(nK=317) in etwa 10%. 

Vorschläge der Betreuungsbehörde 2009 

Vorschläge der BB 2009* Untersuchungsgruppe Kontrollgruppe

Neuvorlage: Empfehlung der Betreuung
(einschließlich Mehrfachnennungen)

73 58% 67 66%

Wiedervorlage: Aufhebung der Betreuung 32 11% 25 9%

* NGesamtU =532 und nGesamtK=475, Anlage 3

Im Jahre 2009 wurde bei den Neuvorlagen von der U-Gruppe (nU=126) in rund 58% und in 
der K-Gruppe (nK=101) in rund 66% der Fälle die Empfehlung einer Betreuung (teilweise auch 
zusammen mit anderen Maßnahmen) ausgesprochen. Bei den Wieder-vorlagen wurde von der 
U-Gruppe (nU=295) in etwa 11% eine Aufhebung der Betreu-ung empfohlen, in der K-Gruppe 
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(nK=275) in etwa 9%.

Vergleicht man die Jahre 2008 und 2009, so kann man zunächst festhalten, dass bei den 
Neuvorlagen eine um 15% in 2008 und um 8% in 2009 größere Betreuungsvermei-dung in der 
U-Gruppe feststellbar ist. 

Es fällt aber auf, dass es im Jahre 2009, insbesondere auch bei den Wiedervorlagen eine An-
näherung der K-Gruppe an die U-Gruppe gegeben zu haben scheint. Woran genau dies liegt, 
konnte im Rahmen des Projektes nicht geklärt werden, doch ist das Thema in der Projektgruppe 
diskutiert worden. 

Überlegungen zu einer Annäherung der K-Gruppe an die U-Gruppe im Jahre 2009

• Nach den Ergebnissen der Leitfadeninterviews dürfte dies darauf zurückzuführen sein, 
dass sich die trennscharfe Abgrenzung der beiden Gruppen in der Praxis der Betreuungs-
behörde auf engem Raum nicht immer durchhalten ließ, und es außer-dem in der K-Gruppe 
den Wunsch gab, genauso „gut“ wie die U-Gruppe zu sein (vgl. (4.2. II 6). 

• Auch war die Interventionskraft im Jahre 2009 über einen längeren Zeitraum mit der Da-
tenauswertung für 2008 befasst und konnte sich daher nicht in gleichem Zeitum-fang wie 
2008 um Interventionen kümmern. Die von der Interventionskraft selbst bearbeiteten Fälle 
verringerten sich von 97 (2008) auf 78 (2009) und damit um rund 20%.

• Daneben lassen sich strukturelle Veränderungen bezogen auf die Wiedervorlagen ver-
muten. So könnte es ein, dass ein größerer Teil der Wiedervorlagen bereits im Jahr zuvor 
unter Interventionsüberlegungen „bearbeitet“ wurde und daher nur noch begrenztes Än-
derungspotential hatte. 

• Mit der Einführung des FamFG trat zudem eine Befristung der Eilfälle ein (§§ 300 ff. FamFG). 
Wurde früher bei Eilfällen im Rahmen einer Wiedervorlage die Weiter-führung des Verfah-
rens auch mal abgelehnt, entfallen diese Fälle durch Fristablauf (6 Monate).

2.4. Erledigungsdaten des Gerichts

Die Erledigungsdaten des Gerichts beziehen sich auf die gerichtlichen Entscheidungen zu den 
Betreuungssachen, insbesondere also auf die gerichtlichen Beschlüsse. Sie be-treffen nach 
dem Untersuchungsdesign die in den Jahren 2008 und 2009 durch die Be-treuungsbehörde 
bearbeiteten Fälle. 
Die Datenerhebung endete wegen der zeitlichen Begrenzung des Projekts mit dem Er-hebungs-
stand 15. März 2010. Die Daten sind damit nicht vollständig, da noch einige wenige Entscheidun-
gen zu Eingängen aus 2008 und zahlreiche Entscheidungen zu Ein-gängen aus 2009 ausstehen. 
Eine Verlängerung der Auswertungszeit war aber im Rah-men des Projektes nicht möglich. Die 
Auswertung bezieht sich nur auf die der Betreu-ungsbehörde zugänglichen (zugesandten) Daten 
(Beschlüsse bzw. Einstellungsmittei-lungen) des Gerichts. Als Eilverfahren im Sinne der Datener-
hebung sind solche Verfah-ren gewertet, die einen Beschluss über eine einstweilige Anordnung 
enthalten.
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(1) Verfahrensart 

Insgesamt gesehen zeigt sich über die Gruppen, dass im Jahre 2008 gut 80% Normal-verfahren 
und knapp 20% Eilverfahren sind. Im Jahre 2009 ist die Zahl der Normalver-fahren auf rund 75% 
gesunken, nunmehr sind gut 25% Eilverfahren. 

Im Jahre 2008 gab es in der Stichprobe 136 selbstständige Eilsachen (einstweilige An-ordnung), 
bei den Neuvorlagen (n=221) waren weitere 14% Eilverfahren, bei den Wie-dervorlagen (n=629) 
waren weitere etwa 4% Eilverfahren. 

Im Jahre 2009 sind die Zahlen gestiegen, in der Stichprobe gibt es 202 Eilsachen (einstweilige 
Anordnung), bei den Neuvorlagen (n=227) waren etwa 11% Eilverfahren, bei den Wiedervorlagen 
(n=570) waren etwa 2% Eilverfahren. 

Vergleicht man, so fällt vor allem der Anstieg der Eilfälle in 2009 auf. Dies kann auf eine – durch 
das Projekt mit veranlasste – höhere Anzahl an zugesandten Beschlüssen zurückzuführen sein. 
Es kann aber auch mit der Einführung des FamFG und den in den §§ 51 III, 300, 302 FamFG 
enthaltenen Regelungen zu tun haben, dass Eilfälle nunmehr nach einer Dauer von 6 Monaten 
außer Kraft treten.

(2) Verfahrensplegerinnen/Verfahrenspleger

Insgesamt gesehen ist die Aktenlage 2008 wie auch 2009 in etwa 75% der Fälle unklar, so dass 
die Daten zur Beteiligung von Verfahrensplegern nur begrenzt belastbar sind.

Wahrscheinlich ist es insofern realitätsnah, die „ja“ Codierungen zugrunde zu legen und die 
„unklaren“ Fälle den „nein“ Codierungen zuzuschlagen. Denn die Einschaltung ei-ne/s/r 
Verfahrenspleger/s/in dürfte immer aktenkundig geworden sein, während der Verzicht auf die 
Einschaltung eines Verfahrensplegers nur in Zweifelsfällen ausdrück-lich begründet wurde (dann 
„nein“ Codierung), häuig aber in den Akten gar keine Er-wähnung gefunden hat (dann Codierung 
als „unklar“). Folgt man diesen Überlegungen, so sind 2008 Verfahrenspleger/-innen in der U-
Gruppe in 12% und in der K-Gruppe in 15% der Fälle tätig gewesen, 2009 waren es 10% in der 
U-Gruppe und 11% in der K-Gruppe. Dabei ist aber zu beachten, dass sich diese Unterschiede 
nur auf die Stichprobe der in den Betreuungsakten beindlichen Gerichtsbeschlüsse bezieht, die 
im Vorfeld bereits vermiedenen Betreuungsverfahren aber nicht einbezieht.

Der Unterschied zwischen der U-Gruppe und der K-Gruppe betrug bezogen auf die ge-
richtlichen Beschlüsse 2008 knapp 4%, 2009 aber unter 1% und ist daher wenig be-lastbar. 
Betrachtet man die Entwicklung von 2008 nach 2009, so fällt der Rückgang des Einsatzes von 
Verfahrensplegern auf. Möglicherweise ist diese Entwicklung auf eine durch einen Personal-
wechsel veranlasste veränderte gerichtliche Praxis zurückzu-führen, vielleicht spielte auch eine 
projektbedingte Sensibilisierung eine Rolle. 

(3) Sachverständigengutachten 

Insgesamt gesehen waren die Akten zu etwa 75% auswertbar, rund 25% der Fälle war unklar. 
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In der Vergangenheit scheint die Abgrenzung von Gutachten und Zeugnissen nicht immer klar 
gewesen zu sein; teilweise wurde die Gutachtenlänge als ein Unter-scheidungskriterium ange-
nommen. Nach § 280 FamFG ist allerdings seit September 2009 klar gestellt, dass ein Gutachten 
stets im Rahmen einer förmlichen Beweisauf-nahme eingeholt worden sein muss. 

Gehen wir von den auswertbaren Fällen der Gesamtstichprobe aus, so werden über bei-de 
Gruppen gesehen in gut 40% der Fälle Sachverständigengutachten und in knapp 60% der Fäl-
le ärztliche Zeugnisse vorgelegt bzw. eingeholt. In Eilsachen reichen praktisch stets ärztliche 
Zeugnisse (vgl. § 300 I 2 FamFG). Während bei Neuvorlagen mehr Sach-verständigengutachten 
eingeholt werden bzw. vorliegen als ärztliche Zeugnisse, reicht bei den Wiedervorlagen häuiger 
ein ärztliches Zeugnis (vgl. §§ 280 ff. FamFG). 

Es ist aber eine Abnahme der Gutachten und Zunahme der ärztlichen Zeugnisse zu beo-bachten: 
2008 etwa 44% Gutachten und 56% ärztliche Zeugnisse; 2009 etwa 38% Gut-achten, 62% 
ärztliche Zeugnisse. Ob eine projektbedingte Sensibilität dabei ein Rolle spielt, kann nicht gesagt 
werden.

Vergleicht man U-Gruppe und K-Gruppe lassen sich sowohl für das Jahr 2008 als auch für das 
Jahr 2009 hinsichtlich der Einholung von Gutachten keine belastbaren Un-terschiede feststel-
len. Angesichts des Umstandes, dass bei Neuvorlagen die Einholung eines Gutachtens meist 
zeitgleich mit der Einholung der Stellungnahme der Betreu-ungsbehörde erfolgt, ist dies nicht 
überraschend, da Interventionen der U-Gruppe diese richterliche Entscheidung nicht beein-
lusst haben. Für die Wiedervorlagen ist dies eben-falls nachvollziehbar, da hier bereits eine 
Beeinträchtigung ärztlich festgestellt wurde und daher ein Wegfall sicher auch einer ärztlichen 
Stellungnahme bedarf.
 
(4) Erledigungsart des Gerichts 

Diese Daten gehören zu den besonders gewichtigen Daten der Erhebung, weil sie sich auf die 
rechtlich wirksamen und damit effektiven Auswirkungen des Projekts beziehen. Auch hier sind 
aber die Daten insbesondere für das Jahr 2009 nicht vollständig, weil noch Entscheidungen aus-
stehen (2008: nGesamtU=521 und nGesamtK=482; 2009: nGesamtU=532 und nGesamtK=475). 
Nicht berücksichtigt werden konnten auch aus-stehende Rechtsmittel, doch dürften diese nur 
eher selten Veränderungen nach sich zie-hen. Außer Acht gelassen wurden regelmäßig auch 
Eilsachen, weil diese meist durch das Gericht ohne Anhörung der Betreuungsbehörde (und daher 
ohne Interventionsmög-lichkeit) entschieden wurden.

Insgesamt gesehen zeigen sowohl die Stichproben für 2008 als auch für 2009 weitge-hend 
gleichgerichtet, dass es in der U-Gruppe bei Neuvorlagen zu weniger Betreuerbe-stellungen und 
bei Wiedervorlagen zu mehr Betreuungsaufhebungen kommt. 
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Entscheidungen des Gerichts 2008 

Entscheidung des VG 2008* Untersuchungsgruppe Kontrollgruppe

Neuvorlage: Erstbestellung 
(einschließlich der Mehrfachentscheidung)

68 53% 56 60%

Wiedervorlage: Aufhebung der Betreuung 51 16% 33 11%

* nGesamtU = 521 und nGesamtK = 482, Anlage 3

So kam es im Jahre 2008 bei Neuvorlagen in der U-Gruppe in rund 53% der Fälle zu einer Erst-
bestellung (teilweise auch zusammen mit anderen Maßnahmen), in der K-Gruppe aber in 60% 
der Fälle. Bei den Wiedervorlagen wurde in 16% der Fälle der U-Gruppe und in 11% der Fälle der 
K-Gruppe eine Aufhebung der Betreuung beschlossen. 

Entscheidungen des Gerichts 2009 

Entscheidung des VG 2009* Untersuchungsgruppe Kontrollgruppe

Neuvorlage: Erstbestellung 
(einschließlich der Mehrfach-entscheidung)

64 53% 57 61%

Wiedervorlage: Aufhebung der Betreuung 35 13% 24 10%

* nGesamtU = 534 und nGesamtK = 475, Anlage 3

Im Jahre 2009 kam es bei Neuvorlagen in der U-Gruppe in rund 53% der Fälle zu einer Erstbe-
stellung (teilweise auch zusammen mit anderen Maßnahmen), in der K-Gruppe aber in 61% der 
Fälle. Bei den Wiedervorlagen wurde in 13% der Fälle der U-Gruppe und in 10% der Fälle der 
K-Gruppe eine Aufhebung der Betreuung beschlossen, zu Er-weiterungen der Betreuung kam 
es in der U-Gruppe in 43%, in der K-Gruppe aber in 49%.

Fasst man vereinfachend zusammen, so kann man zunächst festhalten, dass die Ge-richte 
regelmäßig dem Vorschlag der Betreuungsbehörden folgen, dass es aber auch Abweichungen 
geben kann. Bei den Gerichtsentscheidungen ist aber ebenfalls zwischen U- und K-Gruppe ein 
Unterschied hinsichtlich der Einschaltung eine/s/r Betreu-er/s/in feststellbar, er beläuft sich 
bei Neuvorlagen (Erstbestellung) auf etwa 7% und bei Wiedervorlagen (Aufhebung) auf rund 4%.

Die Unterschiede zwischen U-Gruppe und K-Gruppe sind 2008 und 2009 in etwa gleich groß. Bei 
den Wiedervorlagen lässt sich evtl. eine Tendenz zur Verringerung des Ab-standes erkennen. Zur 
Erklärung kann hier auf die Überlegungen oben 2.3. am Ende verwiesen werden. 
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(5) Betreuung durch wen?

Die Daten dieser und der folgenden Variablen beziehen sich auf diejenigen Fälle, in denen eine 
Betreuung beschlossen worden ist und ermöglichen insofern eine weitere Differenzierung. 

Über die Gruppen und Jahre hinweg wurden in der Stichprobe in rund 40% der Fälle beruliche 
Betreuer und in etwa 60% der Fälle ehrenamtliche Betreuer eingesetzt. Dabei zeigte sich eine 
Tendenz dahingehend, dass in der U-Gruppe etwas weniger Berufs- bzw. Vereinsbetreuer und et-
was mehr Familienangehörige und andere Ehrenamtliche eingesetzt werden als in der K-Gruppe. 

Im Jahre 2008 wurden bei den Neuvorlagen Vereinsbetreuer und sonstige Berufsbe-treuer in 
der U-Gruppe wie auch in der K-Gruppe in 58% der Betreuungsfälle einge-setzt. Familienange-
hörige und sonstige Ehrenamtliche wurden in der U-Gruppe wie auch in der K-Gruppe in 42% 
eingesetzt. Bei den Wiedervorlagen wurden Vereinsbe-treuer und sonstige Berufsbetreuer in 
der U-Gruppe in 43% und in der K-Gruppe in 47% der Fälle eingesetzt. Familienangehörige und 
sonstige Ehrenamtliche wurden in der U-Gruppe in etwa 56% und in der K-Gruppe in etwa 52% 
eingesetzt. Bei den Eilsa-chen wurden in der U- und der K-Gruppe jeweils zu 81% Familienan-
gehörige einge-setzt.

Im Jahre 2009 wurden bei den Neuvorlagen Vereinsbetreuer und sonstige Berufsbe-treuer in 
der U-Gruppe in 58% und in der K-Gruppe in 56% der Betreuungsfälle einge-setzt. Familienan-
gehörige und sonstige Ehrenamtliche wurden in der U-Gruppe in 42% und in der K-Gruppe in 
44% eingesetzt. Bei den Wiedervorlagen wurden Vereinsbe-treuer und sonstige Berufsbetreuer 
in der U-Gruppe in 44% und in der K-Gruppe in 50% der Fälle eingesetzt. Familienangehörige 
und sonstige Ehrenamtliche wurden in der U-Gruppe in etwa 56% und in der K-Gruppe in etwa 
49% eingesetzt. Bei den Eilsa-chen wurden in der U- und der K-Gruppe jeweils zu 87% Famili-
enangehörige einge-setzt.

Fasst man zusammen, so wirkt sich „mehr Soziale Arbeit“ vor allem bei den Wieder-vorlagen 
hinsichtlich der Betreuerauswahl aus. „Mehr Soziale Arbeit“ führt aber bei den gerichtlich ent-
schiedenen Neuvorlagen nicht zu einer relevanten Verschiebung von Be-rufsbetreuern zu ehren-
amtlichen Betreuern. Wahrscheinlich wirkt Soziale Arbeit inso-fern eher als Betreuungsvermei-
dung vor der gerichtlichen Entscheidung. Es kann auch sein, dass Interventionen in der U-Gruppe 
bezogen auf die Betreuerwahl angesichts er-folgreicher Bemühungen im Vorfeld wegen der dann 
noch im Vergleich zur K-Gruppe verbleibenden schwierigeren Fälle neutralisiert werden. 

Allerdings scheint es bei der U-Gruppe zumindest zeitweilig eine größere Neigung zu Vereinsbe-
treuern gegeben zu haben. Dies kann schlicht auf persönliche Kontakte und zeitliche Verfügbar-
keit zurückzuführen sein, sie hat aber grundsätzlich durchaus auch Optimierungspotential, weil 
bei Vereinsbetreuungen wegen des meist umfassenderen Angebots ein schnellerer Wechsel von 
der berulichen zur ehrenamtlichen Betreuung möglich sein sollte. 

Der Anteil der Berufsbetreuer liegt damit insbesondere bei den Neuvorlagen deutlich über dem 
Landesdurchschnitt MV 2009, der nach Auskunft des JM MV bei etwa 33% (Erstbestellungen) 
liegt. Dies mag auf deutliche Stadt-Land-Unterschiede zurückzufüh-ren sein (vgl. unten 3.2.2. 
am Ende).
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(6) Aufenthalt in absehbarer Zukunft 

Nach der Gesamtstichprobe halten sich im Durchschnitt der beiden Jahre Betreute der U-
Gruppe nach dem Betreuungsbeschluss in absehbarer Zukunft etwas häuiger in einer eigenen 
Wohnung und etwas weniger in einem Heim auf als Betreute der K-Gruppe.

Im Jahre 2008 hielten sich bei den Neuvorlagen in der U-Gruppe die Betreuten nach dem Betreu-
ungsbeschluss nur in 17% der Fälle in einem Heim und zu 52% in einer ei-genen Wohnung auf, 
in der K-Gruppe aber in 35% der Fälle in einem Heim und nur in 39% der Fälle in einer eigenen 
Wohnung. 

Im Jahre 2009 ließen sich diese Daten aber so nicht bestätigen, die Betreuten der U-Gruppe 
waren zu 28% in einem Heim, zu 45% in einer eigenen Wohnung und zu 27% in einer Klinik, in 
der K-Gruppe ebenfalls zu 28% im Heim, aber zu 54% in der eigenen Wohnung und zu nur 18% 
in der Klinik. Die Gründe für die Unterschiede zwischen 2008 und 2009 können angesichts der 
begrenzten Projektlaufzeit und -thematik nicht näher erforscht werden. 

Die Daten deuten aber nach Auffassung der Projektgruppe gemessen am Durchschnitt der 
beiden Jahre an, dass durch die Interventionen der U-Gruppe Heimaufenthalte ver-ringert und 
damit die Selbstständigkeit stärker gefördert werden kann (vgl. zum Thema: Löst die Heime auf: 
Dörner, 2003, 187 ff.). 

(7) Aufgabenkreis: Gesundheitssorge 

Fragt man nach den Aufgabenkreisen, so fällt der Blick zunächst auf die Gesundheits-sorge. 

Hier wie auch nachfolgend werden insofern die „ja“ Fälle auf die ganze Stichprobe (und nicht 
nur auf die auswertbaren Fälle) bezogen und damit die „unklaren“ Fälle den „nein“ Codierun-

gen zugeschlagen. Denn die Bestimmung eines Aufgabenkreises dürfte immer aktenkundig 

geworden sein, während der Verzicht nur in Zweifelsfällen aus-drücklich begründet wurde 

(dann „nein“ Codierung), häuig aber in den Akten gar kei-ne Erwähnung gefunden hat (dann 
Codierung als „unklar“).

Insgesamt gesehen wird über die Jahre und Gruppen hinweg in etwa 75% der Fälle die Be-
treuung zur Gesundheitssorge eingerichtet. Die Gesundheitssorge ist damit das quan-titativ 
wichtigste Aufgabenfeld der Betreuerinnen und Betreuer. Sie wird über die Jahre bei bald 90% 
der Neuvorlagen und bei mehr als 60% der Wiedervorlagen ausgespro-chen und indet sich zu 
bald 100% bei den Eilsachen. 

Hinsichtlich des Jahresvergleichs ist tendenziell zu vermuten, dass die Gesundheits-sorge 
im Jahre 2009 etwas häuiger in Beschlüssen festgestellt wurde. Vielleicht steckt dahinter auch 
eine (durch die zunehmende Alterung bedingte) Zunahme von solchen Fällen. Die Unterschiede 
zwischen U-Gruppe und K-Gruppe sind über die Jahre gese-hen nicht relevant.

Zumindest für Eilsachen sollte aber eine Verringerung von Betreuungen erreichbar sein. Würde 
insofern die Entscheidungsbefugnis der Ärzte durch klare gesetzliche Re-gelungen erleichtert, 
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dürfte sich ein Teil der Betreuungen mit diesem Aufgabenkreis verhindern lassen. Auch eine 
größere Verbreitung von Patientenverfügungen sollte Be-treuungen mit diesem Aufgabenfeld 
verringern. 

(8) Aufgabenkreis: Aufenthaltsbestimmung 

Insgesamt gesehen wird über die Jahre und Gruppen hinweg in mehr als 60% der Fälle die 
Betreuung zur Aufenthaltsbestimmung eingerichtet. Die Aufenthaltsbestimmung ist damit das 
quantitativ zweitwichtigste Aufgabenfeld der Betreuerinnen und Betreuer (vgl. dazu auch Mai-
wald & Pufhan 2005, 82 ff.). Dies mag auch daran liegen, dass die Bestellung für diesen Bereich 
den Betreuer berechtigt, die Genehmigung von Unter-bringungen oder unterbringungsähnlichen 
Maßnahmen zu beantragen und später umzu-setzen. 

Sie wird über die Jahre bei etwa 70% der Neuvorlagen und bei mehr als 45% der Wie-dervorlagen 
ausgesprochen und indet sich zu bald 100% bei den Eilsachen. Hinsicht-lich des Jahresver-
gleichs sind keine relevanten Tendenzen erkennbar. 

Es fällt auf, dass es über die Jahre hinweg in der U-Gruppe mehr Aufenthaltsbestim-mungen 
gibt als in der K-Gruppe. Warum dies so ist, konnte im Rahmen des Projekts nicht weiter verfolgt 
werden und bleibt daher weiteren Untersuchungen vorbehalten. Vielleicht liegt es daran, dass 
nach erfolgreichen Interventionen die verbleibenden Fälle besonders komplex sind.

Die oben angesprochene Verringerung von Eilsachen durch klarere Regelungen wür-de wahr-
scheinlich auch eine geringere Anzahl von Betreuungen mit dem Aufgabenkreis Aufenthaltsbe-
stimmung bedeuten. Auch eine größere Verbreitung von Vorsorgevoll-machten sollte Betreuun-
gen mit diesem Aufgabenkreis verringern. 

(9) Aufgabenkreis: Vermögenssorge 

Insgesamt gesehen wird über die Jahre und Gruppen hinweg in gut 50% der Fälle die Betreuung 
zur Vermögenssorge eingerichtet. Die Vermögenssorge ist damit das quanti-tativ drittwichtigste 
Aufgabenfeld der Betreuerinnen und Betreuer (vgl. dazu Neumann 2005, 85 ff.). Sie wird über die 
Jahre bei mehr als 65% der Neuvorlagen und bei gut 50% der Wiedervorlagen ausgesprochen. 
 
Hinsichtlich des Jahresvergleichs von 2008 nach 2009 sind keine relevanten Tendenzen erkenn-
bar. Ebenso wenig sind über die Jahre hinweg bedeutsame Unterschiede zwi-schen der U- und 
der K-Gruppe zu erkennen. 

(10) Aufgabenkreis: Wohnungsangelegenheiten  

Insgesamt gesehen wird über die Jahre und Gruppen hinweg in etwa 35% der Fälle die Be-
treuung in Wohnungsangelegenheiten eingerichtet. Die Wohnungsangelegenheiten sind damit 
das quantitativ viertwichtigste Aufgabenfeld der Betreuerinnen und Betreuer. Sie wird über die 
Jahre bei mehr als 40% der Neuvorlagen und bei bald 25% der Wie-dervorlagen ausgesprochen. 
 
Über die Jahre hinweg sind relevante Unterschiede zwischen der U- und der K-Gruppe nicht 
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zu erkennen. Allerdings lässt sich hinsichtlich des Jahresvergleichs für das Jahr 2009 in beiden 
Gruppen eine Steigerung der Bestimmung dieses Aufgabenkreises fest-stellen. Dies kann mit 
einer zunehmenden Anspannung auf dem Wohnungsmarkt wie auch mit einer zunehmenden 
Schuldenproblematik zu tun haben. 

(11) Vertretung gegenüber Behörden, Körperschaften und Gerichten 

Die Vertretung gegenüber Behörden, Körperschaften und Gerichten ist genau genom-men kein 
Aufgabenkreis der Betreuer, sondern nur die aus einem übertragenen Aufga-benkreis sich erge-
bende Rechtsfolge. Da die Vertretung aber in vielen Beschlüssen aus-drücklich ausgesprochen 
wird, um im Außenverhältnis gegenüber Dritten Klarheit zu schaffen, ist sie im Rahmen des 
Projektes auch erhoben worden. 

Insgesamt gesehen wird über die Jahre und Gruppen hinweg in etwa 75% der Fälle die Be-
treuung zur Vertretung gegenüber Behörden, Körperschaften und Gerichten einge-richtet. Bei 
Neuvorlagen indet sie sich über die Jahre bei bald 95% der Beschlüsse, bei Wiedervorlagen bei 
etwa 65% der Beschlüsse. Die Vertretung gegenüber Behörden, Körperschaften und Gerichten 
ist damit die quantitativ häuigste „Regelung“ in entspre-chenden Beschlüssen. 

Hinsichtlich des Jahresvergleichs ist tendenziell zu vermuten, dass die Vertretung im Jahre 2009 
etwas häuiger beschlossen wurde. Möglicherweise steckt dahinter die auch in den Leitfaden-
interviews diagnostizierte Zunahme von Fällen, bei denen die Betroffe-nen schlicht mit sozialen 
Fragen (Formulare der ARGE, Sozialamt) überfordert sind. Bedeutsame Unterschiede zwischen 
der U-Gruppe und der K-Gruppe lassen sich aller-dings nicht erkennen, was u. a. an der pau-
schalierten Nutzung dieser Formulierung lie-gen könnte. 

Betreuungen, die vor allem auf solchen Vertretungserfordernissen beruhen, dürften sich, wie wir 
aus den Leitfadeninterviews vermuten können, deutlich verringern lassen, wenn die Behörden 
und Träger sich in noch mehr Fällen sozialarbeiterisch auch um schwieri-ge Klientel kümmern 
würden. 

(12) Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 BGB
 
Der sich auf inanzielle Ausgaben des Betreuten beziehende gesonderte Einwilli-gungsvor-
behalt nach § 1903 BGB lässt sich im Zusammenhang mit den Aufgabenkrei-sen nur in etwa 5% 
der Fälle feststellen. Der Einwilligungsvorbehalt indet sich bei den Neuvorlagen prozentual etwas 
häuiger als bei den Wiedervorlagen. 

Zwischen den beiden Jahren 2008 und 2009 gibt es keine bedeutsamen Unterschiede bzw. 
Entwicklungen. Die Unterschiede zwischen U-Gruppe und K-Gruppe sind über die Gesamts-
stichprobe und auch wegen der kleinen Fallgruppen nicht bedeutsam. 

Immerhin kann man als Tendenz festhalten, dass es in nahezu allen Fällen (über die Bestellung 
zur Vermögenssorge) zu gelingen scheint, auch ohne einen solchen Vorbe-halt Schaden vom 
Betreuten abzuwenden. 
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(13) Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen nach § 1904 BGB

Zu Genehmigungen des Betreuungsgerichts hinsichtlich der Einwilligung bzw. Nicht-einwilligung 
der Betreuerin/des Betreuers bei ärztlichen Maßnahmen lassen sich keine belastbaren Aussagen 
machen. Anhaltspunkte dazu fanden sich nicht im Zusammen-hang mit den Aufgabenkreisen, in 
der Tabelle zu den Erledigungsarten des Gerichts (oben 4) sind sie nicht gesondert ausgewertet 
worden.

Wahrscheinlich ist aber gemäß den seit September 2009 geltenden neuen Regelungen (vgl. §§ 
1904 IV, 1901a, 1901b BGB) leichter Einvernehmen mit dem behandelnden Arzt über den Pati-
entenwillen zu erreichen, so dass eine Genehmigung häuig nicht er-forderlich ist. 

(14) Genehmigung der Sterilisation nach § 1905 BGB 

Zur Genehmigung des Betreuungsgerichts hinsichtlich einer Einwilligung der Betreue-rin/des Be-
treuers bei beabsichtigter Sterilisation lassen sich ebenfalls keine belastbaren Aussagen machen. 
Anhaltspunkte dazu fanden sich nicht im Zusammenhang mit den Aufgabenkreisen, in der Tabelle 
zu den Erledigungsarten des Gerichts (oben 4) sind sich nicht gesondert ausgewertet worden.

Nach den Erfahrungswerten der Projektgruppe sind aber Sterilisationen sehr selten, da zuerst 
immer nach alternativen Verhütungsmitteln gesucht wird, die, wie z. B. Depot-spritzen, auch in 
Betreuungsfällen hinreichend sicher angewandt werden können.

(15) Genehmigung der Unterbringung nach § 1906 I und II BGB 

Zu Genehmigungen des Betreuungsgerichts bei Unterbringungen nach § 1906 I und II BGB gab 
es im Zusammenhang mit den Aufgabenkreisen nur wenige gesonderte Er-wähnungen; 2008 
trifft dies in etwa 4% zu und 2009 noch in gut 1% der Fälle. Dies kann damit zusammenhängen, 
dass die Richter möglicherweise in ihrer Beschlusspraxis den Aufgabenkreis Aufenthaltsbe-
stimmung als ausreichend für die Betreuerin/den Be-treuer erachten, so dass diese auch ohne 
eine spezielle Genehmigung Anträge bzgl. ei-ner Unterbringung oder unterbringungsähnlicher 
Maßnahmen stellen kann. 

Wie häuig letztendlich derartige Entscheidungen waren, kann nicht genau gesagt wer-den. Aus 
der Tabelle oben (4), Erledigungsarten des Gerichts, lässt sich allerdings ent-nehmen, dass Un-
terbringungen und unterbringungsähnliche Maßnahmen 2008 in etwa 14% der Fälle und 2009 in 
etwa 12% der Fälle genehmigt wurden.

Die Unterschiede zwischen U-Gruppe und K-Gruppe sind im Durchschnitt der Jahre nicht auf-
fällig.

(16) Genehmigung der Unterbringung nach § 1906 IV BGB

Auch zu Genehmigungen des Betreuungsgerichts bei Maßnahmen nach § 1906 IV BGB wie 
freiheitsentziehende technische Maßnahmen oder Medikamente gab es im Zusammenhang 
mit den Aufgabenkreisen nur wenige gesonderte Erwähnungen; 2008 trifft dies auf etwa 5% zu 
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und 2009 nur in 2% der Fälle. Auch dies kann damit zusammen-hängen, dass die Richter mögli-
cherweise in ihrer Beschlusspraxis den Aufgabenkreis Aufenthaltsbestimmung als ausreichend 
für die Betreuerin/den Betreuer erachten, so dass diese auch ohne eine spezielle Genehmigung 
Anträge bzgl. einer Unterbringung oder unterbringungsähnlicher Maßnahmen stellen können. 

Wie häuig letztendlich derartige Entscheidungen waren, kann nicht genau gesagt wer-den. Aus 
der Tabelle oben (4), Erledigungsarten des Gerichts, lässt sich allerdings, wie oben dargelegt, 
entnehmen, dass unterbringungsähnliche Maßnahmen und Unterbrin-gungen 2008 in etwa 14% 
der Fälle und 2009 in etwa 12% der Fälle genehmigt wurden. 

Die Unterschiede zwischen U-Gruppe und K-Gruppe sind im Durchschnitt der Jahre nicht auf-
fällig. 

Will man die im Jahresvergleich über die Gruppen für das Jahr 2009 feststellbare gerin-ge Ab-
nahme der entsprechenden Entscheidungen interpretieren, so kann dies eventuell an neuen 
technischen Möglichkeiten liegen, die ungewollte nächtliche Verletzungen verhindern, im Übrigen 
bewusstseinsklaren Betreuten aber die freie Entscheidung las-sen. Vielleicht spielt dabei auch 
eine überzeugende Kommunikation der Betreuerin/des Betreuers eine Rolle. 

Praktische Erfahrungen aus Fortbildungsveranstaltungen lassen allerdings vermuten, dass es in 
der Realität ein größeres Dunkelfeld geben könnte, weil die Gesetzeslage nicht sehr präzise ist, 
und weil die Notwendigkeit der gerichtlichen Genehmigung in der Praxis nicht überall bekannt 
ist bzw. beachtet wird (so schon Bauer 2003, 47).

2.5. Zusammenfassung Gruppenvergleich 

Im Rahmen des BEOPS-Projektes wurden insgesamt mehr als 2000 Betreuungsfälle, getrennt 
nach Untersuchungsgruppe (mit verstärkter sozialarbeiterischer Intervention) und Kontrollgruppe 
(ohne eine solche Verstärkung) untersucht. 

Eingangsdaten bei der Betreuungsbehörde 

• Die Anregungen für eine Betreuung stammen bei den neuen Eingängen zu rund 35% 
von Angehörigen, zu etwa 25% von medizinischen Einrichtungen und zu je etwa 10% 
von Heimen und freien Trägern. Die Eilsachen sind zu nahezu 100% von medizinischen 
Einrichtungen angeregt worden. 

• Insgesamt gesehen halten sich die Betroffenen über die Gruppen hinweg zu Beginn des 
Verfahrens zu etwa 50% in der eigenen Wohnung, zu etwa 25% im Heim und zu etwa 20% 
in einer medizinischen Einrichtung auf. 

• In etwa 50% der Fälle wurde schon vor Beginn des Verfahrens eine Mischung aus öffent-
licher und familiärer Hilfe bzw. öffentliche Hilfe allein gewährt. In grob 15% der Fälle gab 
es (allein) familiäre Hilfe, etwa 20% erhielten keine Hilfe. 

• Als klinische Bilder werden vor allem Demenz (etwa 25%), geistige Behinderungen (etwa 
15%), Abhängigkeitserkrankungen (etwa 10%), Schizophrenien (etwa 10%) und Mischfor-
men (etwa 25%) diagnostiziert. Mischformen werden besonders häuig bei Eilfällen (etwa 
70%) und besonders selten bei Wiedervorlagen (15% ) diagnosti-ziert.
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Interventionsdaten der Betreuungsbehörde

• Es zeigte sich, dass auch bei „mehr Sozialarbeit“ wie in der U-Gruppe die Beratung die 
zentrale Hilfe ist und bleibt. Intensivere Unterstützung oder sogar Begleitung war ange-
sichts der geringen Personalaufstockung nur in Einzelfällen möglich. 

• In etwa 10% der auswertbaren Fälle konnte durch eine neu installierte Vorsorge-vollmacht 
geholfen werden. Die Vorsorgevollmacht wurde in der U-Gruppe tenden-ziell etwas häu-
iger genutzt. Der Umstand, dass bereits ein Betreuer bestellt ist, steht einer solchen 
Vorsorgevollmacht nicht entgegen.

In der Stichprobe ließen sich darüber hinaus weitere Hilfen feststellen.

• Die soziale Betreuung in Plegeeinrichtungen (§ 11 SGB XI) und für Versicherte mit erheb-
lichem allgemeinem Betreuungsbedarf in häuslicher Plege (§§ 45a ff. SGB XI) spielte in 
geschätzt 25% der Betreuungsfälle eine Rolle, sie ist damit die wahrscheinlich häuigste 
Hilfe in Betreuungsfällen. Die Hilfe wird zumindest seit 2009 regelmäßig schon vor der 
Beantragung einer Betreuung gewährt; nach Ein-schätzung der Projektgruppe liegt hier 
ein großes Potential, z. B. wenn es um Voll-machten oder die Unterstützung bei Behör-
denproblemen geht. 

• Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach §§ 53 - 60 SGB XII spielt in 
geschätzt 15% der Betreuungsfälle eine Rolle. Sie war 2009 in den meisten Fällen bereits 
vorhanden. 

• Hilfen für kranke Menschen nach dem SGB V wie die Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherungen (§§ 4, 11 SGB V), insbesondere auch die häusliche Kran-kenplege (§ 
37 SGB V) und soziotherapeutische Leistungen (§ 37a SGB V) kamen geschätzt in 7% der 
Betreuungsfälle vor. Das ist eigentlich selten, wenn man be-denkt, dass Erkrankungen 
bei den Betreuungsfällen eine zentrale Rolle spielen. Die Hilfe wurde 2009 häuig schon 
vor der Beantragung einer Betreuung gewährt. 

• Die nach dem Landeskrankenhausgesetz MV anzubietende Soziale Betreuung (§ 11 LKHG 
M-V) konnte geschätzt in 4% der Fälle festgestellt werden. Im Jahre 2009 war sie meist 
schon vor Beginn des Betreuungsverfahrens vorhanden. Es sollte aber geprüft werden, ob 
nicht insbesondere auch bei Eilsachen durch ein verstärktes Tä-tigwerden dieses Dienstes 
mehr Betreuungen vermieden werden können. 

• Die Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 – 69 SGB XII kommt in ge-
schätzt 3% der Betreuungsfälle vor. 

Einige Hilfen dürften nur in Ausnahmefällen eine Rolle spielen.

• So betrifft die Hilfe nach den §§ 41, 27 ff. SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe für junge Voll-
jährige) grundsätzlich nur die Altersgruppe zwischen 18 und 21 Jahren. 

• Die Unterstützung durch die Bewährungshilfe (§ 56d StGB) und die strafvollzugli-chen 
Hilfen zur Entlassung (§ 74 StVollzG) betreffen nur solche Betreute, die ange-sichts ganz 
erheblicher Straffälligkeit zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sind. 
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Andere Hilfen konnten überraschenderweise nicht festgestellt werden. 
 

• So ließen sich Maßnahmen der Eingliederung zur Arbeit und Leistungen nach §§ 15 SGB 
II, 35 IV SGB III, Hilfen in anderen Lebenslagen nach §§ 70 – 74 SGB XII wie die Hilfe zur 
Fortführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) und die Altenhilfe (§ 71 SGB XII), die behördliche 
Bestellung von Verfahrensvertretern nach § 15 I 4 SGB X, Hilfen und Schutzmaßnahmen 
für psychisch Kranke entsprechend dem im einschlägigen Gesetz geregelten Anspruch 
auf vorsorgende und nachgehende Hilfen (§ 4), Leistungen durch eine trägerübergreifende 
Servicestelle nach § 22 SGB IX oder auf Grund von Rahmenverträgen (§ 79 SGB XII) oder 
auf Grund anderer Ver-einbarungen mit den Einrichtungen und Diensten (§§ 75 ff. SGB X) 
praktisch nicht feststellen. 

• Dies mag teilweise daran liegen, dass ein großer Teil der Akten insofern unklar war. Nach 
den Erfahrungen und Diskussionen der Projektgruppe muss aber auch davon ausgegan-
gen werden, dass diese Angebote aus Kostengründen, Personalmangel oder Organisa-
tionsdeiziten nicht oder nur unzureichend angeboten werden. Die Projekt-gruppe kann 
sich insofern eine Reihe von Konstellationen vorstellen, in denen der-artige Angebote 
Betreuungen vermeiden oder zumindest aufschieben könnten.  

Erledigungsdaten der Betreuungsbehörde 

• Insgesamt gesehen zeigt sich über die Gruppen, dass es wie erwartet in der U-Gruppe 
weniger Betreuungsempfehlungen und mehr Anregungen für eine Betreu-ungsaufhebung 
gegeben hat als in der K-Gruppe. Über die beiden Jahre wurde bei den Neuvorlagen von 
der U-Gruppe in rund 56% und in der K-Gruppe in rund 68% der Fälle die Empfehlung einer 
Betreuung ausgesprochen. Bei den Wiedervorlagen wurde von der U-Gruppe in etwa 13% 
eine Aufhebung der Betreuung empfohlen, in der K-Gruppe in etwa 10%. 

• Es fällt aber auf, dass es im Jahre 2009 eine Annäherung der K-Gruppe an die U-Gruppe 
gegeben zu haben scheint. Ein Grund dafür dürfte sein, dass sich die trenn-scharfe Ab-
grenzung der beiden Gruppen in der Praxis der Betreuungsbehörde auf engem Raum nicht 
immer durchhalten ließ, und es außerdem in der K-Gruppe den Wunsch gab, genauso „gut“ 
wie die U-Gruppe zu sein. 

Erledigungsdaten des Gerichts

• Es zeigte sich über die Gruppen und Jahre, dass etwa 80% Normalverfahren und etwa 
20% Eilverfahren sind.

• Zur Beteiligung der Verfahrensplegerinnen/Verfahrenspleger können angesichts der 
insofern teilweise unklaren Akten keine besonders belastbaren Angaben ge-macht wer-
den. Es kann aber nach den ausgewerteten Gerichtsbeschlüssen vermutet werden, dass 
Verfahrenspleger/innen 2008 in bald 15% und 2009 in gut 10% der Fälle beteiligt waren. 

• In den Jahren 2008 und 2009 wurden über beide Gruppen gesehen in gut 40% der Fälle 
Sachverständigengutachten und in knapp 60% der Fälle ärztliche Zeugnisse vorgelegt 
bzw. eingeholt. Zwischen U-Gruppe und K-Gruppe lassen sich insofern keine belastbaren 
Unterschiede feststellen, was auch daran liegen dürfte, dass die Einholung eines Gutach-
tens meist zeitgleich mit der Einholung der Stellungnahme der Betreuungsbehörde erfolgt, 
so dass Interventionen der U-Gruppe darauf keine Auswirkungen hatten.
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• Auch bei den Gerichtsentscheidungen ist zwischen U- und K-Gruppe ein Unter-schied 
feststellbar. Er beläuft sich bei Neuvorlagen (Erstbestellung) auf etwa 7% und bei Wieder-
vorlagen (Aufhebung) auf rund 4%.

• Über die Gruppen und Jahre hinweg wurden in der Stichprobe in etwa 40% der Fäl-le be-
ruliche Betreuer und in etwa 60% der Fälle ehrenamtliche Betreuer eingesetzt. Dabei zeigt 
sich eine Tendenz dahingehend, dass in der U-Gruppe etwas weniger Berufs- bzw. Ver-
einsbetreuer und etwas mehr Familienangehörige und andere Eh-renamtliche eingesetzt 
werden als in der K-Gruppe. Mehr Soziale Arbeit führte aber bei Neuvorlagen hinsichtlich 
der entschiedenen Fälle nicht zu einer größeren Ver-schiebung von Berufsbetreuern zu 
ehrenamtlichen Betreuern. 

• Nach der Gesamtstichprobe halten sich im Durchschnitt der beiden Jahre Betreute der 
U-Gruppe nach dem Betreuungsbeschluss in absehbarer Zukunft etwas häuiger in einer 
eigenen Wohnung und etwas weniger in einem Heim auf als Betreute der K-Gruppe.

• Insgesamt gesehen wird über die Jahre und Gruppen hinweg in etwa 75% der Fälle 
die Betreuung zur Gesundheitssorge eingerichtet. Die Gesundheitssorge ist damit das 
quantitativ wichtigste Aufgabenfeld. In gut 60% der Fälle wird die Betreuung zur Aufent-
haltsbestimmung eingerichtet, in gut 50% der Fälle die Betreuung zur Vermögenssor-
ge, in gut 35% der Fälle die Betreuung in Wohnungsangelegenheiten. Die Betreuungen 
in Wohnungsangelegenheiten und mit dem Ziel der Vertretung ge-genüber Behörden, 
Körperschaften und Gerichten scheinen aber zuzunehmen. Be-deutsame Unterschiede 
zwischen der U- und der K-Gruppe sind nicht zu erkennen.

• Zu dem sich auf inanzielle Ausgaben des Betreuten beziehenden Einwilligungsvor-behalt 
nach § 1903 BGB und zu Genehmigungen des Betreuungsgerichts zur Ein-willigung oder 
fehlenden Einwilligung des Betreuers bei gefährlichen ärztlichen Eingriffen und bei einer 
Sterilisation (§§ 1904 und 1905) lassen sich keine verlässli-chen Angaben machen. Es kann 
aber vermutet werden, dass derartige Entscheidun-gen eher selten sind. 

• Genehmigungen des Betreuungsgerichts zu Unterbringungen nach den §§ 1906 I, II und 
IV BGB kamen 2008 in etwa 14% und 2009 in etwa 12% der Fälle vor. Die Un-terschiede 
zwischen U-Gruppe und K-Gruppe sind im Durchschnitt der Jahre nicht auffällig. Prak-
tische Erfahrungen aus Fortbildungsveranstaltungen lassen allerdings vermuten, dass 
es in der Realität ein größeres Dunkelfeld geben könnte, weil die Gesetzeslage nicht sehr 
präzise ist, und weil die Notwendigkeit der gerichtlichen Genehmigung in der Praxis nicht 
überall bekannt ist bzw. beachtet wird.
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3.  Kostenunterschiede und ihre Bedeutung 

Zu den Zielen von BEOPS gehörte auch die Untersuchung der inanziellen Auswirkun-gen einer 
Betreuungsoptimierung durch Sozialleistungen. 

3.1. Kostenvergleiche zwischen den Gruppen

Demgemäß wurden auch die Kostenunterschiede zwischen der Untersuchungsgruppe und der 
Kontrollgruppe untersucht. Dabei wird insofern nach angefallenen, abgerechne-ten und hoch-
gerechneten Kosten unterschieden. Als angefallene Kosten werden hier jene bezeichnet, die 
im Untersuchungszeitraum, also in den Jahren 2008 und 2009 ange-fallen sind, gleich ob sie in 
diesen Jahren auch abgerechnet worden sind oder nicht. Als abgerechnete Kosten werden jene 
bezeichnet, die 2008 und 2009 abgerechnet worden sind, gleich, ob sie überhaupt im entspre-
chenden Jahr oder, wie häuig auch, im Jahr zuvor angefallen sind. Hochgerechnete Kosten sind 
solche, die ausgehend von Grund-daten nach allgemeinen Erfahrungswerten hochgerechnet 
sind. 

3.1.1. Angefallene Kosten 

Ein unmittelbarer Vergleich der inanziellen Auswirkungen der Tätigkeit der Interventi-onskraft 
muss vor allem die angefallenen Kosten ins Blickfeld nehmen, weil diese für beide Jahre den 
speziischen Vergleich ermöglichen.

Eine entsprechende Kostenübersicht lag im JM allerdings zunächst nicht vor. Im Rah-men der 
Leitfadeninterviews zeigte sich dann, dass diese Daten zumindest bei einer Rechtsplegerin teil-
weise akkumuliert waren. In der Projektgruppe wurde daher ent-schieden, im wesentlichen unter 
Rückgriff auf diese Daten eine entsprechende Kosten-erhebung durchzuführen. 

Dabei ist zu beachten, dass sich die Erhebung der Kostendaten aus Zeit- und Kosten-gründen 
nur auf den Aktenbestand einer Rechtsplegerin (n2008=373 und n2009=427 Fälle der Untersu-
chungsstichprobe) bezieht. Dieser Aktenbestand umfasst die Buchsta-ben L – Z und sollte damit 
die U- und die K-Gruppe gleichermaßen abbilden. Der Be-stand enthielt etwa zu etwa 20% der 
Akten keine verwertbaren Kostenangaben, z. B. gingen Akten an andere Amtsgerichte, Akten 
waren noch im Umlauf, Akten enthielten keine Angaben; diese Akten blieben unberücksichtigt 
(nAuswertbar2008=343; nAus-wertbar2009=351). 

Erhoben werden konnten nur Betreuerkosten, nicht die Kosten für Verfahrenspleger/-innen, für 
Sachverständige und für das Gericht. Die Erhebung wurde für das Jahr 2008 am 10. Juni 2009 
und für das Jahr 2009 am 15. März 2010 abgeschlossen. 

Die auswertbaren Daten ergeben, unabhängig von der Frage, ob die Betroffenen vermö-gend 
sind oder mittellos, folgendes Bild.
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Angefallene Vergütungen/Aufwendungen für Berufsbetreuer/ehrenamtliche Betreuer 2008

 
Verfah-
rens-
art*

Kosten 
Berufs-
betreuer

Kosten 
ehrenamt. 

Betr.

Kosten 
Gesamt**

Kosten pro 
Fall*** 

Anzahl der 
Fälle

U N 10250,10 1321,47 11571,57 172,71 67

 W 49942,32 7781,59 57723,91 555,04 104

 Summe 60192,42 9103,06 69295,48 405,24 171

K N 6359,55 1656,84 8016,39 125,26 64

 W 54995,02 12202,13 67197,15 622,20 108

 Summe 61354,57 13858,97 75213,54 437,29 172
* die Kosten für Eilsachen (E) und sonstige Verfahren (S) wurden 2008 nicht gesondert erfasst
** unabhängig vom Vermögensstand (vermögend/mittellos) des Betroffenen/Betreuten
*** diese Kosten sind in der Summe niedriger als sich nach einem Überschlag der Pauschalen 
 errechnet, da es sich ja um begrenzte Kostenzeiträume handelt, die Betreuung kann z. B. 

 erst im November begonnen haben oder auch im Juli schon beendet worden sein  

Die Tabelle zeigt im Jahre 2008 für die U-Gruppe durchschnittliche Fallkosten von 405 € und für 
die K-Gruppe Fallkosten von 437 €, damit in der U-Gruppe Minderaus-gaben von rund 32 € / Fall. 
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Angefallene Vergütungen/Aufwendungen für Berufsbetreuer/ehrenamtliche Betreuer 2009

  
Kosten 
Berufs-
betreuer

Kosten 
ehrenamt. 

Betr.

 Kosten 
Gesamt*

 Kosten pro 
Fall** 

Anzahl der 
Fälle***

U N 7033,10 359,79 7392,89 168,42 29

 W 54509,88 9408,29 63918,17 626,65 102

E 3286,80 1597,26 4884,06 136,91 54

S 1482,80 0,00 1482,80 494,27 3

 Summe 66312,58 11365,34 77677,92 413,18 188

K N 15448,10 294,73 15742,83 342,24 46

 W 45162,20 8197,02 53359,22 586,37 91

E 3195,45 985,15 4180,60 160,79 26

S 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 Summe 63805,75 9476,90 73282,65 449,59 163
* unabhängig vom Vermögensstand des Betroffenen / Betreuten
** diese Kosten sind in der Summe niedriger als sich nach einem Überschlag der Pauschalen  
 errechnet, da es sich ja um begrenzte Kostenzeiträume handelt, die Betreuung kann z. B.  

 erst im November begonnen haben oder auch im Juli schon beendet worden sein  

*** angesichts der unterschiedlichen Stichprobengröße (U=188 und K=163) sind hier die abso- 
 luten Kosten in den ersten drei Spalten nur relativ zur Anzahl der Fälle verständlich

Die Tabelle zeigt im Jahre 2009 für die U-Gruppe durchschnittliche Fallkosten von 413 € und für 
die K-Gruppe Fallkosten von 450 €, damit in der U-Gruppe Minderaus-gaben von bald 37 € / Fall. 

Die absoluten Beträge der ersten drei Spalten sind 2009 nur relativ zur Anzahl der Fälle aussa-
gekräftig, da die Stichprobe der U-Gruppe deutlich größer ist als die Stichprobe der K-Gruppe.

Kosteneinsparungen wirken sich bei Neuzugängen und Wiedervorlagen aus. Die vor-handenen 
Daten legen im Zweijahresdurchschnitt den Gedanken nahe, dass sich mehr Sozialarbeit vor 
allem bei Neuverfahren auswirkt, weil man dann noch eine lexiblere Situation vor sich hat. Aber 
auch die Kosteneinsparungen bei den Wiedervorlagen sind beachtlich, da die Zahl der Wiedervor-
lagen deutlich größer ist als die Zahl der Neuzu-gänge. Möglicherweise wird das Einsparpotential 
bei Wiedervorlagen aber im Lauf der Jahre etwas geringer. 

Die Kosteneinsparungen durch Soziale Arbeit scheinen bezogen auf Berufsbetreuungen eher 
gering zu sein. Dies kann daran liegen, dass hier gravierendere und komplexere Beeinträchti-
gungen vorliegen. Mehr Soziale Arbeit dürfte eher zu einer größeren Ver-meidung von potentiell 
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leichteren Betreuungsfällen führen. Dabei dürfte es sich eher um Beeinträchtigungen handeln, 
die für soziale Hilfen geeignet sind. 

Hochrechnung der Einzelfallkosten 

Diese Daten lassen sich auf die Untersuchungsstichprobe hochrechnen. Dazu wird hier zunächst 
für 2008 die fallbezogene Kostendifferenz zwischen U- und K-Gruppe von rund 32 € / Fall her-
angezogen. Die Untersuchungsstichprobe 2008 hat, wenn man die Fälle mit mehrfachen Bear-
beitungen/Jahr herausnimmt, 433 Akten. Damit errechnet sich für die Untersuchungsstichprobe 
ein Betrag von rund 14.000 €. Würde man die Fallersparnisse auf die Gesamtstichprobe von 850 
Akten hochrechnen, so ergäbe sich eine Ersparnis von rund 27.000 €. 

Für 2009 wird hier die fallbezogene Kostendifferenz zwischen U- und K-Gruppe von rund 37 € / 
Fall herangezogen. Die Untersuchungsstichprobe 2009 hat, wenn man die Fälle mit mehrfachen 
Bearbeitungen/Jahr herausnimmt, 462 Akten. Damit errechnet sich für die Untersuchungsstich-
probe ein Betrag von rund 17.000 €. Würde man die Fallersparnisse auf die Gesamtstichprobe 
von 850 Akten hochrechnen, so ergäbe sich eine Ersparnis von rund 32.000 €. Im Durchschnitt 
ergibt sich damit für die Untersu-chungsstichprobe ein Betrag von gut 15.000 € / Jahr und hoch-
gerechnet auf die Gesamt-stichprobe von bald 30.000 € / Jahr.

Zusätzlich Ersparnisse durch weitere Faktoren 

• Daneben gibt es weitere Faktoren, die mit hoher Sicherheit den Unterschied zwischen 
U-Gruppe und K-Gruppe noch vergrößern, sich aber nicht genau berechnen lassen und 
daher beim abschließenden Zahlenwerk außer Betracht bleiben. 

• Wahrscheinlich wären die Unterschiede deutlicher, wenn U- und K-Gruppe voll-ständig 
räumlich und inhaltlich getrennt gearbeitet hätten. Dies war aber wie sich in den Leitfade-
ninterviews 2009 (unten 4.2.II6) bestätigte, angesichts der räumlichen Vorgaben (Räume 
nebeneinander) und eingeführten Traditionen (gemeinsame Mit-tagessen und Treffen) 
nur begrenzt realisierbar, so dass es insbesondere im Jahr 2009 zu Anpassungen der 
neugierigen K-Gruppe an die Vorgehensweise der beson-ders beobachteten U-Gruppe 
gekommen sein dürfte. 

• Geht man nach einem Abgleich der behördlichen und gerichtlichen Neueingänge davon 
aus, dass 2008 nur 52% (377/724) und 2009 nur 64% (429/673) der Neuein-gänge seitens 
des Gerichts überhaupt der Betreuungsbehörde vorgelegt worden sind, so zeigt sich 
weiteres Potential. Wahrscheinlich handelt es sich bei den nicht der BB vorgelegten Fäl-
len zwar eher um Eilfälle (sie machen nach der Datenerhebung etwa 20 – 25% aus) oder 
um einzelne Genehmigungsanträge, bei denen die sozialen Um-stände aus der Sicht der 
Richter nachrangig waren. Doch lässt sich aus einer Ge-samtbewertung der Stichprobe 
einschließlich der Wiedervorlagen erkennen, dass darunter auch Fälle gewesen sein dürf-
ten, bei denen die Betreuungsbehörde Ver-meidungsanregungen gegeben hätte. Diese 
Ersparnis bleibt hier aber mangels kon-kreter Kostenanhaltspunkte ebenfalls unberück-
sichtigt.

• Hinzu kommen dürften Einsparungen bei den Verfahrenspleger/n/-innen. Zur Be-teiligung 
dieser können zwar angesichts der insofern teilweise unklaren Akten keine besonders 
belastbaren Angaben gemacht werden. Es erscheint aber plausibel, dass vermiedene 
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Betreuungen auch Verfahrensplegerkosten vermeiden. Auch die Höhe ist nur schwer zu 
schätzen, sie kann im Einzelfall geschätzt zwischen 30 € und 150 € liegen und für dieselbe 
Akte mehrfach anfallen.

• Auch die Kosten für Sachverständige sollten beeinlussbar sein. In der vorliegenden Ge-
samtstichprobe gab es zwar keine aussagekräftigen Unterschiede, da im Projekt-zeitraum 
die Gutachten unabhängig von der Stellungnahme der Betreuungsbehörde eingeholt wur-
den. Einsparungen sollten aber dann möglich sein, wenn die Gutach-ten erst nach einer 
Stellungnahme der Betreuungsbehörde eingeholt würden. Auch hier ist die Höhe schwer 
zu schätzen, Gutachtenkosten können bei wenigen 100 €, aber auch bei mehreren 1000 
€ liegen. Ginge man überschlägig von rund 400 Sach-verständigengutachten/Jahr (oben 
2.4.(3) )und einer Interventionswirkung von etwa 5 % auf gemittelt 200 € / Fall aus, so er-
gäbe sich eine Größenordnung von 4.000 €.

• Hinzu kommen dürften Einsparungen bei den Gerichten, die aber ebenfalls nicht genau 
kostenmäßig beziffert werden können. Aus den Kostendaten (Anlage 3, V Kostendaten) 
lässt sich nämlich entnehmen, dass es z. B. im Jahre 2009 in der U-Gruppe in 26 Fällen, 
in der K-Gruppe aber nur in 17 Fällen (also nur in etwa 2/3 der Fälle) zu Verfahrenseinstel-
lungen (also keiner Betreuung) gekommen ist. Dies dürf-te auf die Interventionen in der 
U-Gruppe zurückzuführen sein. Abhängig vom Zeit-punkt der Einstellung können dadurch 
auch Gerichtskosten entfallen, auf jeden Fall werden die Gerichte arbeitsmäßig entlastet.

Mehrkosten bei den Kommunen durch Erfüllung von Ansprüchen 

Andererseits ist zu erwägen, ob nicht durch die Interventionen eine Verlagerung der Kosten auf 
die Kommune stattgefunden hat. Genaue Daten dazu hat das Projekt nicht erbracht, doch liegen 
einige Überlegungen nahe. Insofern ist zu unterscheiden. 

Eine Reihe von Interventionen wie z. B. die Vorsorgevollmacht, Netzwerkver-besserungen, Ver-
änderungen bei Verfahrensplegern und Sachverständigen, ehrenamtli-chen und berulichen Be-
treuern, in Krankenhäusern und Plegeeinrichtungen oder bei Eilfällen tangieren die Kommune 
typischerweise nicht. 

Bei Plichtaufgaben sollte die Kommune ebenfalls nicht benachteiligt sein, weil sie oh-nehin 
zu rechtstreuem Verhalten und zur Gewährung von Leistungen verplichtet ist. Anders kann es 
bei Ermessensentscheidungen sein. Zwar gilt auch bei Ermessensent-scheidungen, dass diese 
rechtstreu sein müssen und § 1896 II 2 BGB regelt, dass die Einrichtung einer rechtlichen Betreu-
ung gegenüber anderen Hilfen nachrangig ist. Inso-fern kann es aber geschehen sein, dass die 
Kommune durch Einsparungszwänge be-dingt sich eigentlich zurückhalten wollte, auf Grund der 
Beratung der Betreuungsbehör-de dann aber doch in die Situation kam, Leistungen zu erbringen. 
Eine inanzielle Grö-ßenordnung kann insoweit aber auch nicht annähernd geschätzt werden. 
Wahrscheinlich wäre diese Leistungserbringung aber auch dann eingefordert worden, wenn ein/e 
Be-treuer/in bestellt worden wäre. 

Bei der Wohnform von Betroffenen kann sogar einmal eine paradoxe Situation auftre-ten. Denn 
gelingt es der Behörde, den Verbleib einer betroffenen Person in ihrer eige-nen Wohnung zu si-
chern, so würden zwar die Betreuerkosten steigen, weil die Pauscha-len beim Aufenthalt in der 
eigenen Wohnung höher sind, es entfallen aber insofern häu-ig Kosten bei der Behörde. 
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Kosteneinsparungen in den folgenden Jahren durch Nachhaltigkeit

Eine naheliegende Frage ist aber die Nachhaltigkeit der sozialen Interventionen, also die Frage, 
ob z. B. die (durch die U-Gruppe veranlasste) Betreuungsvermeidung durch Um-zug eines Be-
troffenen in ein geschütztes Heim ein, drei, oder sogar fünf und mehr Jahre lang eine Betreuung 
vermeiden kann. Die Leitfadeninterviews brachten insofern keine klare Antwort, es gibt Fälle mit 
großer Nachhaltigkeit (wie eine Vorsorgevollmacht oder ein gelungenes Krisenmanagement) und 
solche mit geringer Nachhaltigkeit (wie z. B. im Suchtbereich oder bei einem plötzlichen Infarkt). 

Geht man konservativ davon aus, dass die Betreuung durchschnittlich um 2 Jahre ver-zögert 
werden würde (durchschnittliche Gesamtdauer der Betreuungen nach Auskunft des JM MV 5,5 
Jahre), so würde sich nach 2 Jahren ein Betrag von etwa 30.000 € für die Untersuchungsgruppe 
und hochgerechnet auf die Gesamtstichprobe von 60.000 € zuzüglich oben erwähnter weiterer 
Einsparungen für die Eingänge jeden Jahres ergeben.

Angefallene Kosten bezogen auf die mittellosen Betroffenen

Die Unterscheidung nach mittellosen und vermögenden Betroffenen ist dem Sozialar-beiter 
schon wegen Art. 3 GG (Gleichbehandlungsgebot) untersagt. Für den Kostenträ-ger ist die Un-
terscheidung aber von Interesse, da die Vermögenden ihre Betreuungsko-sten selbst tragen, 
während die Mittellosen aus Mitteln des Justizministeriums die Ko-stenerstattung erhalten.

Die anfängliche Überlegung, diese Kosten auch anhand der Teilstichprobe mit geklärter Ver-
mögenslage zu berechnen3, wurde in der Projektgruppe verworfen. Dies hätte vorausgesetzt, 
dass das Merkmal der Mittellosigkeit in der Teilstichprobe in der U-Gruppe und in der K-Gruppe 
etwa gleich häuig verteilt gewesen wäre. Dies war aber in der vergleichsweise kleinen Teil-
stichprobe nicht der Fall; 2008 waren in der U-Gruppe nur 67% mittellos, in der K-Gruppe aber 
75%, 2009 waren in der U-Gruppe 71% mittellos, in der K-Gruppe aber 76%. Auch sind bei den 
Neuzugängen 2009 nahezu alle Fälle von vermögenden Betroffenen in die U-Gruppe gelangt, 
obwohl die Eingänge nach dem Zufallsprinzip verteilt wurden. Solche Stichprobenan-omalien 
sind insbesondere dann möglich, wenn wie hier durch immer weitere Differenzierun-
gen die Stichprobengröße in den einzelnen Feldern immer kleiner wird. Würde man nun die Fälle 
der Vermögenden herausnehmen, so eliminierte man auch einen großen Teil der Arbeit der U-
Gruppe. 

Wählt man nach allem eine alternative Berechnung, so kann man über alle Verfahrens-arten von 
einem Verhältnis von etwa 72% Mittellosen zu 28% Vermögenden (vgl. An-lage 3 V. Grundlagen 
2008 und 2009) ausgehen. Bezogen auf die Mittellosen errechnen sich damit für die Untersu-
chungsgruppe Ersparnisse von rund 11.000 € und für die Ge-samtstichprobe Ersparnisse von 
rund 22.000 € (jeweils 72%).

Wie viele zusätzliche Sozialarbeiter würden sich noch inanziell reinanzieren? 

3 Ein solcher Ansatz hätte evtl. komplexe Zusammenhänge zur Auswirkung von Sozialer Arbeit bei einerseits Mittel-
losigkeit und andererseits guter Vermögenslage und damit auch Klarheit zu der im Leitfadeninterview gestellten Frage 
erbracht. Die Beantwortung dieser Frage muss nun weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben. 
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Spannend ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob es zwischen mehr Sozialer Arbeit und 
größerer Kostenersparnis einen linearen Zusammenhang gibt oder ob es für die Ef-izienz von 
Sozialer Arbeit (wegen dadurch nicht beeinlussbarer Faktoren) eine Sätti-gungsgrenze gibt und 
wo und wie diese dann verläuft. Die erhobenen Daten geben dazu keine verlässliche Auskunft, 
man ist auf Schätzungen und Annahmen angewiesen. 

Wir wissen, dass es in MV in 2009 eine Betreuungsdichte4 von rund 20/10005 Ein-wohner gegeben 
hat (vgl. unten 3.2.1.). Wir wissen weiterhin aus einer Länderübersicht, dass es in Baden-Würt-
temberg als dem Land mit dem niedrigsten Wert nur etwa ein Verhältnis von 10/1000 gegeben 
hat, hier scheint also eine Sättigungsgrenze zu liegen. 

Nimmt man nun an, dass die Differenz zwischen Baden-Württemberg und Mecklen-burg-
Vorpommern zur Hälfte auch auf andere strukturelle Faktoren zurückzuführen ist (in MV durch 
Wegzug jüngerer Arbeitskräfte höherer Altersdurchschnitt und durch deutlich niedrigeres Durch-
schnittseinkommen geringere Möglichkeit zur privaten Hilfe), so könnte man eine Quote von etwa 
15/1000 ansteuern. 

Wir wissen, dass vor Projektbeginn die Betreuungsbehörde für die Landeshauptstadt Schwerin 
mit knapp 100.000 Einwohnern mit gut 3 Stellen verteilt auf mehrere Perso-nen besetzt war. Da 
man mit einer 0,4-Stelle für Intervention in der U-Gruppe (und da-mit hochgerechnet auf die 
Gesamtstichprobe mit einer 0,8-Stelle) etwa 5% der Betreu-ungsfälle vermeiden bzw. aufheben 
kann (vgl. oben 2.4.(4)), wären an sich 4 weitere einschlägig kompetente Fachkräften erforderlich, 
um durch eine Verringerung der Fälle um etwa 25% eine Betreuungsdichte von rund 15/1000 zu 
erreichen. Tatsächlich war die U-Gruppe aber um 0,3-Stelle geringer besetzt (s. o. 1.4 -> Projekt-
hürden), so dass auch ein geringerer Personaleinsatz, hier geschätzt auf 2 Stellen, ausreichen 
sollte. 

Würde man diese Überlegungen generalisieren, so würden sie (unter Kostengesichts-punkten) 
die Besetzung der Betreuungsbehörde mit etwa 1 Sozialarbeiter/-in je 20.000 Einwohner/innen 
nahe legen6.

3.1.2. Abgerechnete Kosten 

Ein weiterer Ansatz zur Kostenklärung besteht darin, die für die Akten der U-Gruppe und der 
K-Gruppe abgerechneten Kosten miteinander zu vergleichen. Dabei lassen sich dann auch 
die Kosten für Berufsbetreuer/-innen, ehrenamtliche Betreuer/-innen, Sach-verständige und 
Verfahrenspleger/-innen in der U- und K-Gruppe unterscheiden. 

4 Dichteberechnungen hier und nachfolgend nach Deinert und JM MV. Genau genommen dürfte es sich wegen der 
Bezugnahmen auf die GÜ aber wohl um die Betreuungsverfahrensdichte handeln. 

5 Schwerin hatte zwar 2009 eine Dichte von nur 17/1000, diese dürfte aber bereits eine Projektauswirkung sein, so dass 
sie hier nicht zugrunde gelegt wird.

6 Das Ergebnis ist zugegebenermaßen wenig belastbar. Es indet aber eine gewisse Plausibilität in den Orientierungs-
hilfen der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe. Dort werden anhand verschiedener Aufga-
benbereiche in einem differenzierten Verfahren (ohne Kostenbezug) Empfehlungen zur Personalbemessung berechnet, die 
bei überschlägiger Berechnung noch höher ausfallen dürften.
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Von einer Auswertung der im Jahr 2008 abgerechneten Kosten hat die Projektgruppe allerdings 
abgesehen. Die Betreuer haben 15 Monate Zeit, ihre Vergütungen abzurech-nen, hinzu kommt 
die, durch zeitweilige Abrechnungsstaus noch verlängerte, Bearbei-tungszeit bei Gericht, so 
dass die im Jahre 2008 abgerechneten Vergütungen sich in hohem Maße auf Zeiträume aus 
2007 beziehen dürften und daher keine hinreichende Aussagekraft zu den 2008 angefallenen 
Kosten haben. 

Abgerechnete Kosten in der U- und K-Gruppe 2009

Kosten* 
Berufs-
betreuer

Kosten 
ehren-
amt. 

Kosten 
Sachver-
ständige

Kosten 
Verfah-
rensple-

Kosten 
Betreu-
ung Ge-

Kosten 
pro Fall

Anzahl 
der Fälle

U N 5.384 0 2.445 4.489 8.278 67 124

W 60.444 10.680 11.446 1.259 83.828 366 229

E 2.175 0 1.342 744 4.261 41 103

S 924 0 104 0,00 1.028 171 6

68.926 10.680 15.337 2.452 97.394 211 462

K N 2.545 0 2.212 198 4.956 51 98

W 65.122 9.127 18.161 1.210 93.620 435 215

E 1.253 40 484 460 2237 23 98

S 0,00 0 0 0 0 0 1

68.920 9.167 20.858 1.868 100.813 245 412

* die absoluten Zahlen der ersten 5 Spalten sind hinsichtlich U und K nicht ohne weiteres  

 vergleichbar, da die Stichprobengröße von U und K deutlich unterschiedlich ist

** ohne Gerichts- und Anwaltskosten

Im Jahre 2009 zeichnen sich aber die erwarteten Unterschiede deutlich ab. Die Kosten pro Fall 
betrugen in der U-Gruppe 211 €, in der K-Gruppe aber 245 €; der Unterschied betrug mithin 34 
€. Dieser Wert liegt nahe bei den oben dargelegten Werten zu den an-gefallenen Kosten und 
bestätigt damit deren Plausibilität.

Hinsichtlich der absoluten Zahlen aus den übrigen Spalten lassen sich allerdings die U-Gruppe 
und die K-Gruppe nicht ohne weiteres vergleichen, da die Stichprobengröße zu unterschiedlich ist.  
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Angesichts des Umstandes, dass sich die abgerechneten Daten vor allem auf die zurück-liegen-
den Zeitträume beziehen, dürften die hier feststellbaren Ersparnisse vor allem auf die Interventi-
onen in 2008 zurückzuführen sein. 

3.1.3. Hochgerechnete Kosten 

Denkbar ist es auch, die Unterschiede in den absoluten Zahlen zwischen U-Gruppe und K-
Gruppe bei den Vorlagen (Ablehnung einer Betreuung) und bei den Wiedervorlagen (Aufhebung 
der Betreuung) auszuwerten und Kostenfolgen hochzurechnen. Dieser vom JM MV gegangene 
Weg zeigt Kosteneinsparpotentiale anhand der Fallzahlen (vermie-dene Betreuungen) und ver-
gleichbarer Durchschnittskosten einer rechtlichen Betreuung auf. 

Nach den vorliegenden Daten ergibt sich bei den Gerichtsentscheidungen hinsichtlich der Betreu-
ungszahlen im Mittel ein Unterschied von etwa 5% zwischen der U-Gruppe und der K-Gruppe 
(siehe oben 2.4.(4)). Bezogen auf das Jahr 2008 ergibt sich damit ein erhöhter Anteil an vermie-
denen Betreuungen in der Untersuchungsgruppe (433 Akten ohne Mehrfachbearbeitungen) von 
etwa 21 Verfahren und hochgerechnet auf die Ge-samtstichprobe (850 Akten ohne Mehrfachbe-
arbeitungen) von etwa 42 Verfahren. 

Da sich bei den Vermeidungsvorschlägen ehrenamtliche Betreuungen und Berufsbe-treuungen 
durchmischen, soll hier ausgehend von vorliegenden Daten im Verhältnis 2/3 zu 1/37 geteilt wer-
den. Die Vergütungskosten pro Betreuung für einen mittellosen (be-rulich) Betreuten betrugen 
etwa 1400 €8 und die Kosten für Aufwendungsersatz bei den ehrenamtlichen Betreuern etwa 
323 € (vgl. § 1908i BGB i. V. m. § 1835a BGB). Danach dürfte sich die Kostenersparnis nach 
Durchschnittskosten durch den in der U-Gruppe erhöhten Vermeidungsanteil für die U-Gruppe 
auf hochgerechnet 4522 € (14 Verfahren x 323 €) und weitere 9.800 € (7 x 1.400 €), insgesamt 
also auf rund 14.500 € / Jahr und bei entsprechender Hochrechnung für die Gesamtstichprobe 
auf etwa 29.000 € / Jahr belaufen. 

Dieser Betrag kann auch auf mittellose Betreute runter gerechnet werden. Bundesweit lag nach 
den Angaben des ISG-Instituts der Anteil mittelloser Betreuung bei 84%9 im Jahr 2007. Die eige-
nen Daten legen bei Einschluss auch der Eilsachen einen Anteil von 72% nahe. Nimmt man hier 
als geschätzten mittleren Wert 80% an, so ergibt sich bezogen auf die mittellosen Betreuten ein 
Betrag von rund 11.500 € / Jahr für die Unter-suchungsstichprobe und hochgerechnet auf die 
Gesamtstichprobe von 23.000 € / Jahr. 

Die hochgerechneten Beträge sind sowohl für alle Betreuten wie auch für die mittello-sen Betreu-
ten nahe an den Werten, die sich hinsichtlich der angefallenen und der abge-rechneten Daten 
ergeben haben und bestätigen ebenfalls deren Plausibilität. 

7 Im Bereich der Neubestellungen MV (Basisjahr 2007) beträgt das Verhältnis der ehrenamtlichen Betreuungen zu beruf-
lichen Betreuungen 67 % zu 33 %.

8 vgl. die Berechnungen des ISG für das Jahr 2006 (2009, 152)

9 Quelle ISG Schlussbericht 2009, 81
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3.2. Weitere Entwicklungs- und Kostenvergleiche

Zur besseren Aufhellung und aus Plausibilitätsgründen hat die Projektgruppe weitere Vergleiche 
mit anderen verfügbaren Daten unternommen. 

Allgemeine Kostenvergleiche haben allerdings den Nachteil, dass die untersuchten Gruppen 
nicht ohne weiteres miteinander vergleichbar sind. Es werden teilweise unter-schiedliche Zeit-
räume, unterschiedliche räumliche Bereiche und unterschiedliche Grö-ßenordnungen verglichen 
und dabei bleiben dann naturgemäß die strukturellen Unter-schiede in den einzelnen Bereichen 
und Räumen unbeachtet. 

3.2.1. Betreuungsdichte und Eingänge

Anhaltspunkte für die Kosten können sich aus der „Betreuungsdichte“ und der Zahl der (gericht-
lichen) Eingänge ergeben. 

Zahl der Betreuungen in Mecklenburg-Vorpommern im Jahresvergleich* 

Jahr Gesamtzahl Veränderung
 „Betreute“ je 1000 

Einwohner** 

2004 29.466 6,6 % 17,1

2005 31.347 6,4 % 18,3

2006 32.414 3,4 % 19,1

2007 32.999 1,8 % 19,6

2008 32.362*** -1,9 %*** 19,4

2009 33.099 2,27 % 19,9****

* Bestand am Jahresende, Quelle GÜ2
** Quelle GÜ2, Statistisches Bundesamt (Zahlen nach Deinert)
*** wegen einer Bestandsberichtigung im AG Bezirk SN nur eingeschränkt mit früheren Jah- 

 ren vergleichbar

**** Quelle JM MV (basierend auf Einwohnerzahlen 30.06.2009)

Die Zahl der Betreuungsverfahren hat auf Landesebene nach höheren Steigerungen in früheren 
Jahren (2004, 2005) zwischen 2008 und 2009 (nur) um 2,27% zugenommen. Die Betreuungs-
dichte hat sich mit nunmehr 19,9 pro Tausend Einwohner damit auf sehr hohem Niveau etwas 
stabilisiert. 

Den beschriebenen geringen Zuwachs als Auswirkung des Projektes zu bezeichnen, wäre aller-
dings gewagt, da sich die Zahlen auf das ganze Land beziehen. 
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Zahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk Schwerin im Jahresvergleich* 

Jahr  Gesamtzahl Veränderung
„Betreute“ je 1000 

Einwohner** 

2008 2105*** - -

2009 2121 0,7% 16,8

* Bestand am Jahresende, Quelle GÜ2
** Die Berechnung beruht auf Angaben des JM MV

*** wegen einer Bestandsberichtigung im AG Bezirk SN nur eingeschränkt mit früheren Jah- 

 ren vergleichbar

Die Zahl der Betreuungen hat auf der Ebene des Amtsgerichtsbezirks Schwerin zwi-schen 2008 
und 2009 nur um 0,7% zugenommen, die Betreuungsverfahrensdichte be-trägt hier 16,8 pro 
Tausend Einwohner.

Diese Unterschiede sprechen für die Annahme, dass die Interventionen in der Untersu-chungs-
gruppe zu einer Verringerung der Betreuungszahlen geführt haben. Allerdings sind bei dieser 
Überlegung mögliche strukturelle Unterschiede zwischen der Stichprobe und dem ganzen Amts-
gericht nicht berücksichtigt.

Rückgang der gerichtlichen Eingangszahlen von 2008 nach 2009*

Eingänge Betreuung Amtsgericht Schwerin
Land Mecklenburg-

Vorpommern

2008 966 9.874

2009 898 10.365

* Quelle GÜ2

Danach sind die (gerichtlichen) Eingänge im Jahre 2009 beim Amtsgericht SN um etwa 7% rück-
läuig. Demgegenüber ist der Landeswert im selben Zeitraum um etwa 5% ge-stiegen.  

Rückmeldungen aus den Leitfadeninterviews und der Projektgruppe lassen vermuten, dass u. a. 
Freie Träger und Heime, veranlasst durch das Projekt, vorbehördliche Ver-meidungsstrategien 
ergriffen haben, die diesen Rückgang zumindest teilweise erklären können. Diese Überlegung 
darf aber nicht überbewertet werden, weil es auch sonstige strukturelle Besonderheiten gegeben 
haben kann, die sich in Schwerin besonders aus-wirkten; auch inden Unterschiede zwischen 
der Stichprobe und dem ganzen Amtsge-richt keine Beachtung.
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3.2.2. Kostenvergleiche auf Amtsgerichtsebene 

Darauf bezogen liegt eine vom Referat 360 des JM MV gefertigte Kostenübersicht zu den Kosten 
für Berufsbetreuer, ehrenamtliche Betreuer und Sachverständige vor. Inso-fern wurde überlegt, 
die Kosten für die Projektstichprobe (Schnittmenge Betreuungsbe-hörde Schwerin mit dem AG 
Schwerin) mit den Kosten für den Bereich des gesamten Amtsgerichts Schwerin zu vergleichen. 
Dies basierte auf der Überlegung, dass die Stichprobe wegen der Interventionen in der U-Gruppe 
geringere Kostensteigerungsraten haben sollte als das gesamte Amtsgericht.

Abgerechnete Kosten im Vergleich 2008 / 2009: Amtsgericht SN und Stichprobe 

Stichprobe Betreuungsbehörde SN / 
Amtsgericht

Amtsgericht Schwerin gesamt

2008      2009 2008      2009

BB   724.000 -> 895.000 ~ 123%     970.000-> 1.142.000 ~ 118%

EB      69.000 -> 107.000 ~ 155%              176.000 ->  205.000 ~ 116%

SV        nicht erfassbar                 nicht erfassbar

Die Tabelle lässt auf den ersten Blick vermuten, dass es in der Gesamtstichprobe etwas mehr 
beruliche Betreuungen und deutlich mehr ehrenamtliche Betreuungen gegeben haben könnte 
als im Bereich des ganzen Amtsgerichts. Der Kostenanstieg zwischen 2008 und 2009 war da-
nach überraschenderweise in der Gesamtstichprobe größer. Diese Daten stehen aber den oben 
gewonnenen Ergebnissen nicht entgegen, da sie im Unter-suchungsbereich und wahrscheinlich 
teilweise auch im Zeitraum nicht übereinstimmen. 

• Die Angaben beziehen sich auch hier nur auf die abgerechneten Daten. Die Betreuer haben 
15 Monate Zeit, ihre Vergütungen abzurechnen. 

• Im Jahre 2008 gab es beim AG Schwerin zudem einen Abrechnungsstau, der erst 2009 
aufgelöst wurde. Die 2008 abgerechneten Kosten sind daher zu niedrig, die Kosten für 
2009 zu hoch. 

• Die Untersuchungsgruppe machte nur die Hälfte der hier in den Vergleich einge-gangenen 
Gesamtstichprobe aus. Rückschlüsse auf die U-Gruppe können daher durch Effekte in-
nerhalb der Gesamtstichprobe verfälscht worden sein.

• Die beiden Gruppen sind wahrscheinlich auch nicht ohne weiteres vergleichbar. Das ge-
samte AG Schwerin vergrößert den städtischen Bereich der Stichprobe um ländli-che 
Regionen, in denen die Kosten insgesamt niedriger sein dürften: 

Wahrscheinlich gibt es bei den Betreuungen ein Stadt-Land-Gefälle. 

• Es ist anzunehmen, dass es auf dem Land traditionell einen intensiveren familiären Zu-
sammenhalt gibt. 

• Auch ist bekannt, dass Menschen, die bisher im ländlichen Umland lebten, zu Behandlungen 
in Schweriner Kliniken gehen und sich dann dort einen neuen Lebensmittelpunkt suchen. 
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• Manche sind auch auf weitergehende ambulante Behandlungen angewiesen und bleiben 
dann wegen der besseren Nahverkehrsmöglichkeiten und der größeren Ärz-tedichte in 
Schwerin. 

• Immer mehr Ältere aus den alten Bundesländern (Raum Lübeck, Hamburg, Ratze-burg) 
ziehen auf Grund der geringeren Heimkosten in die Heime nach Schwerin.

• Dazu passt die Erkenntnis von Tänzer (2009, 58), dass - anders als auf dem Land - in den 
Stadtstaaten eine deutliche Mehrheit aller Betreuungen berufsmäßig geführt wird. 

3.2.3. Kostenvergleiche auf Landesebene

In den vergangenen Jahren wurden in der politischen und wissenschaftlichen Diskussi-on auch 
immer wieder Vergleiche auf Landesebene herangezogen. 

Quartalsabrechnungen der Gesamtausgaben 

Gesamtausgaben 2008* 20.080,500 (2,04 %**) davon Vergütung***

1. Quartal 6.463.200 € (- 6,5 %) 5.685.800 € ( - 6,33 %*)

2. Quartal 5.295.200 € (9,7 %) 4.532.700 € ( 9,57 %)

3. Quartal 4.951.400 € ( 9,76 %) 4.239.500 € ( 9,72 %)

4. Quartal 3.370.700 € (-1,5 %) 2.516.300 € ( - 5 %)

         Gesamt: 16.974.300 (1,5 %)
* Auslagen für Berufsvormünder, -pleger, -betreuer; ehr. Betreuer, (Summe aus den Titeln  
 526.19 sowie 526.18)
** Veränderung in % zum Vorjahreswert

*** Summe aus den Unterkonten btrpau + btrver im Titel 526.19

Auf der Ebene des Landes Mecklenburg-Vorpommern gibt es vom Referat 360 des JM MV ge-
fertigte jährliche Kostenübersichten zu den Quartalsausgaben und zu den Ge-samtausgaben für 
die Betreuung und zur Zahl der Betreuungen. 

Die Quartalsabrechnungen werden hier beispielhaft für das Jahr 2008 gezeigt. Sie zei-gen, dass 
Abrechnungen sich vor allem auf das erste Quartal konzentrieren und insbe-sondere zum letzten 
Quartal hin abnehmen. Sie belegen weiterhin, dass die Vergütun-gen den weitaus größten Teil 
der Ausgaben ausmachen. 

Die Tabellen haben aber praktisch keine Aussagekraft für die Projektfragen. Dies liegt u. a. an 
folgenden Gründen:

• Die Angaben beziehen sich auf die abgerechneten Daten. Die Betreuer haben 15 Monate 
Zeit, ihre Vergütungen abzurechnen, so dass z. B. die im Jahre 2008 abge-rechneten Ver-
gütungen sich in hohem Maße auf Zeiträume aus 2007 beziehen dürf-ten; 2007 hatte das 
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Projekt aber noch gar nicht begonnen. Abrechnungen in 2009 können sich auf Tätigkeiten 
2008 oder sogar noch auf Tätigkeiten im Herbst 2007 beziehen und können daher den 
Interventionen 2008 und 2009 nicht genau zugeord-net werden. 

• Die beschriebenen Kosten unterlagen zahlreichen externen Einlussfaktoren, die die Un-
tersuchungsergebnisse überlagern dürften. Umstände wie z. B. eine Zunahme der Anträge 
oder des Bestands durch demographische Entwicklungen (mehr ältere Men-schen) oder 
strukturelle Änderungen (Öffnung eines neuen Heims) können so gra-vierend sein, dass 
untersuchungsbedingte Minderausgaben neutralisiert würden. 

• Die dargestellten Gesamtausgaben beziehen sich nicht nur auf die Betreuung nach § 1896 
BGB, sondern auch auf die Ausgaben für Berufsvormünder und Berufsple-ger.

• Die Tabellen beziehen sich auf das ganze Land MV. Der vom Projekt betroffene Unter-
suchungsbereich der Stadt Schwerin macht davon bevölkerungsmäßig etwa 6% aus. Es 
ist aber von regionalen Unterschieden auszugehen, so dass nur grob hochgerechnete 
Rückschlüsse denkbar wären. 

Entwicklung der Gesamtausgaben im Jahresvergleich

Gesamtausgaben Land MV Veränderung MV Veränderung Bund

2005 16.869.800 € 11,8 % 15,4 %

2006 19.176.353 € 13,7 % 15,5 %

2007 19.679,291 € 2,6 %*  4,4 %

2008 20.080,500 € 2,0 %*  6,3 %

2009 21.858,080 € 8,8 %*
 noch nicht 
vorliegend

* Der Prozentsatz für 2007 dürfte auch mit der Einführung der Pauschalvergütung zu tun ha- 
 ben und daher nicht ohne weiteres mit den früheren Daten vergleichbar sein. Der Prozent- 

 satz 2008 dürfte jedenfalls für den Bereich des AG Schwerin zu niedrig sein, weil wegen  
 fehlenden Personals zeitweilig kaum Kostenabrechnungen erfolgten. Der Prozentsatz 2009 

 dürfte jedenfalls für den Bereich des AG Schwerin zu hoch sein, weil durch verstärkten  

 Personaleinsatz im Frühjahr 2009 die Rückstände aufgearbeitet wurden, die typischerweise 

 schon im Vorjahr angefallen wären.

Die Tabelle zeigt für Mecklenburg-Vorpommern, dass der Kostenanstieg nach hohen Steige-
rungsraten bis 2006 in den folgenden Jahren geringer war. 

Dies kann auch mit dem Projekt zu tun haben, doch ist diese Annahme nicht belastbar. Die Daten 
in der Tabelle bedürfen, wie oben dargelegt, der kritischen Kommentierung, sie beziehen sich 
auf das ganze Land und gehen damit weit über die Untersuchungs-stichprobe hinaus und sie 
betreffen nur die abgerechneten Kosten. 
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3.3. Aufwendungen für das Projekt 

Neben der Erkenntnis, dass die Interventionen in der U-Gruppe Wirkung gezeigt haben, ist auch 
die Frage nach dem Kosten–Nutzen–Verhältnis von Interesse. Aufwendungen sind vorbereitend 
bereits 2007, insbesondere aber im Projektkernbereich 2008 und 2009, aber auch nachberei-
tend 2010 angefallen. Sie beziehen sich vor allem auf die Per-sonal- und Sachkosten der für 
das Projekt eingestellten sozialpädagogischen Fachkraft, aber auch auf die wissenschaftliche 
Begleitung, auf Kosten der Datenverarbeitungszen-trale und auf Kosten für eine notwendige 
Mehrarbeitsvergütung. 

Gesamte Projektkosten

Betrachtet man die gesamten Projektkosten, so sind nach Berechnungen des JM ange-fallen: 
40.042 € (2007/2008) zuzüglich 41.042 € (2009), zuzüglich rund 19.800 € (2010), insgesamt also 
100.884 €. Bezieht man diese Zahlen auf den Projektkern-bereich, so waren das für 2008 und 
2009 je rund 50.000 €.

Interventionskosten 

Für eine perspektivische Betrachtung ist es allerdings erforderlich, die nur einmalig an-fallenden 
Projektkosten von den dauerhaft einzusetzenden Interventionskosten (für zusätzliche Sozi-
alarbeit) zu trennen. 

Die Fachkraft war mit 25 Stunden/Woche, also mit einer 0,625-Personalstelle beschäf-tigt. An 
Personal- und Sachkosten sind für sie angefallen: 32.379 € (2008), 33.657 € (2009), rund 11.800 
€ (2010). 

Die Fachkraft hat allerdings nicht nur sozialpädagogisch intervenierend gearbeitet, sie war auch 
intensiv mit der Dateneingabe und der tabellarischen Zusammenstellung und Auswertung be-
fasst. Die Projektgruppe schätzt den Umfang, der auf die sozialpädago-gische Arbeit entiel, für 
das Jahr 2008 auf 0,4-Personalstelle und für das Jahr 2009 u. a. auch wegen vermehrter Arbeit 
für das Projekt auf 0,35-Personalstelle. Die Kosten für 2010 beziehen sich voll umfänglich auf die 
Projektauswertung. Geht man davon aus, dass die Sachkosten analog zu den Personalkosten 
zu verteilen sind, so ergeben sich anhand der 2008 und 2009 angefallenen Personal- und Sach-
kosten für die 0,4-Stelle 2008 rund 21.000 € und für die 0,35-Stelle 2009 rund 19.000 €, gemittelt 
also rund 20.000 € / Jahr. 

Dieser Betrag ist aber wegen der aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht vollständig mög-lichen 
Parallelisierung noch zu bereinigen. Wie bereits oben unter 1.4. Projektverlauf  (-> Projekthürden) 
dargelegt, bestand die Untersuchungsgruppe in ihrer Grundzusam-mensetzung letztendlich aus 
1,4 Mitarbeiterstellen, die Kontrollgruppe aber aus 1,7 Mitarbeiterstellen, wobei kleinere zwi-
schenzeitliche Verschiebungen hier außer Acht bleiben. Die Kosten für die Differenz von 0,3-Mit-
arbeiterstelle lassen sich, wenn man aus Datenschutzgründen die bei der Projektmitarbeiterin 
angefallenen Kosten von 20.000 € / Jahr für eine 0,4-Stelle als Referenz nimmt, auf 15.000 € / 
Jahr (0,3-Stelle) schätzen. 
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Verrechnet man nun den Mehraufwand für die Fachkraft von rund 20.000 € mit dem sich durch 
die geringere personelle Grundbesetzung ergebenden Betrag von 15.000 €, so ergibt sich für die 
U-Gruppe ein Mehraufwand von rund 5.000 € / Jahr. 

Kosten-Nutzen-Relation

Durch die Interventionen der Fachkraft und ihrer U-Gruppe ließen sich in der U-Gruppe rund 
11.000 € / Jahr und hochgerechnet auf die Gesamtstichprobe geschätzt 22.000 € / Jahr erspa-
ren. Dem steht ein Mehraufwand in der U-Gruppe von 5.000 € / Jahr und hochgerechnet für die 
Gesamtstichprobe von geschätzt 10.000 € / Jahr gegenüber. Selbst bei konservativer Schätzung 
zahlt sich der Einsatz von Sozialer Arbeit also schon im ersten Jahr mehr als aus. 

3.4. Auszukehrende Kostenersparnisse 

Nach den Vereinbarungen soll der Landeshauptstadt Schwerin im Fall etwaiger Minder-ausgaben 
aufgrund Betreuungsvermeidung eine nach Abzug der Projektkosten ein-schließlich Evaluati-
onskosten in Prozentwerten noch festzulegende „Gewinnbeteili-gung“ zur freien Verwendung 
ausgezahlt werden. Dabei soll es nach dem Willen der Vertragsparteien nur auf tatsächlich ein-
gesparte Beträge 2008 und 2009 ankommen, und es sollen alle Projektkosten einschließlich der 
einmaligen Kosten gegengerechnet wer-den. 

Nach den oben dargelegten Ergebnissen können wir bezogen auf die Untersuchungs-stichprobe 
der mittellosen Betroffenen von Ersparnissen in Höhe von etwa 11.000 € / Jahr nebst weiteren 
nicht genau berechenbaren Ersparnissen (u. a. bei Sachverständigen, Verfahrensplegern, Ge-
richten, ...) und einem Nachhaltigkeitsfaktor (Aufschub der Be-treuung um mehr als 1 Jahr) aus-
gehen. Diese Daten sind hier zugrunde zu legen, da im Untersuchungszeitraum 2008 und 2009 
Ersparnisse nur in der Untersuchungsgruppe eintraten. 

Der sich nur aus den Ersparnissen der (zudem noch schwächer besetzten) U-Gruppe errechnete 
Betrag von rund 11.000 € / Projektjahr liegt, auch wenn man den Betrag um weitere Ersparnisse 
und den Nachhaltigkeitsfaktor erhöht, immer noch deutlich unter den Projektkomplettkosten 
von rund 50.000 € / Projektjahr. Eine Gewinnausschüttung muss daher für 2008 wie auch für 
2009 entfallen.

3.5. Zusammenfassung Kostenunterschiede

Das BEOPS-Projekt untersuchte auch die Frage, wie hoch die durch die zusätzlichen Interven-
tionen der Untersuchungsgruppe bewirkten inanziellen Minderausgaben für Betreuungen sind. 

Kostenvergleich U-Gruppe und K-Gruppe - angefallene Kosten 

• Besonders aussagekräftig sind insofern die angefallenen Kosten, also diejenigen Ver-
gütungen bzw. Entschädigungen, die das Tätigwerden in den Jahren 2008 und 2009 be-
treffen, gleich, ob sie im entsprechenden Jahr oder erst später abgerechnet werden. Die 
Daten zeigen im Jahre 2008 für die U-Gruppe bei den Betreuerkosten Minderausgaben 
von rund 32 € / Fall und für 2009 Minderkosten von rund 37 € / Fall, gemittelt also gut 34 
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€ / Fall. Rechnet man diese Daten auf die Untersuchungs-stichprobe hoch, so ergibt sich 
eine Ersparnis von gut 15.000 € / Jahr, bezogen auf die Gesamtstichprobe wäre es eine 
Ersparnis von rund 30.000 € / Jahr.

• Hinzu kommen dürften weitere Ersparnisse, die sich aber nicht genau berechnen lassen. 
Nach den Ergebnissen der Leitfadeninterviews (s. u.) wäre der Unterschied zwischen der 
U-Gruppe und der K-Gruppe größer, wenn sich nicht die K-Gruppe 2009 entgegen den 
Vorgaben (lernend) der U-Gruppe angepasst hätte. Nur etwa 64% der Neueingänge sind 
seitens des Gerichts überhaupt der BB vorgelegt worden, wären alle vorgelegt worden, so 
hätte sich wahrscheinlich weiteres Potential gezeigt. Hinzukommen dürften Einsparungen 
bei den Verfahrenspleger/n/innen, jedenfalls soweit es bereits im Vorfeld gelingt, eine Be-
treuung zu vermeiden. Einsparungen bei den Sachverständigenkosten sollten zumindest 
dann möglich sein, wenn die Gutachten erst nach einer Stellungnahme der Betreuungs-
behörde eingeholt würden. Weniger Betreuungen sollten auch zu einer Entlastung des 
Gerichts führen.  

• Diskutiert werden kann, ob nicht durch die Interventionen eine „Verlagerung“ der Kosten 
auf die Kommune stattgefunden hat. Insofern ist zu unterscheiden. Eine Rei-he von In-
terventionen wie z. B. die Vorsorgevollmacht oder Änderungen in Kran-kenhäusern und 
Plegeeinrichtungen tangieren die Kommune typischerweise nicht. Bei Plichtaufgaben 
sollte die Kommune ebenfalls nicht benachteiligt sein, weil sie ohnehin zu rechtstreuem 
Verhalten und zur Gewährung von Leistungen verplichtet ist. Anders kann es bei Ermes-
sensentscheidungen sein. Wahrscheinlich wäre diese Leistungserbringung aber auch 
dann eingefordert worden, wenn ein Betreuer bestellt worden wäre. 

• Wie nachhaltig die sozialen Interventionen sind, lässt sich anhand der Daten nur schätzen. 
Geht man davon aus, dass die Betreuung durchschnittlich um 2 Jahre ver-zögert werden 
würde, so würde sich der Einsparbetrag verdoppeln. 

• Der Anteil der Mittellosen wird anhand der Daten auf rund 72% über alle Verfah-rensarten 
angenommen. Bezogen auf mittellose Betreute ergibt sich danach für die Untersuchungs-
stichprobe eine Ersparnis von 11.000 € / Jahr und hochgerechnet auf die Gesamtstichpro-
be eine Ersparnis von 22.000 € / Jahr.

• Bis zu welchem Umfang sich der zusätzliche Einsatz von Sozialarbeitern/-innen bei der 
Betreuungsbehörde Schwerin inanziell rechnet, kann bestenfalls grob geschätzt werden. 
Zunächst ist zu beachten, dass ein Teil der Betreuungen durch großstruktu-relle Einlüsse 
wie Altersdurchschnitt und Einkommenssituation bestimmt wird und daher durch Soziale 
Arbeit kaum beeinlusst werden kann. Auch sind wegen der aus arbeitsrechtlichen Grün-
den nicht vollständig möglichen Parallelisierung von Unter-suchungs- und Kontrollgruppe 
weitere Anpassungen erforderlich. Die Projektgruppe nimmt im Ergebnis an, dass sich in 
einer Stadt wie Schwerin mit etwa 100.000 Ein-wohnern die Aufstockung der derzeit mit 
etwa 3 Stellen besetzten Betreuungsbe-hörde um 2 weitere Sozialarbeiterstellen noch 
inanziell rechnen dürfte.

Weitere Kostenvergleiche U-Gruppe und K-Gruppe

• Vergleicht man für die Akten der U-Gruppe und der K-Gruppe die im Jahre 2009 abgerech-
neten Kosten miteinander, so ergeben sich ebenfalls deutliche Unterschie-de zwischen 
U-Gruppe und K-Gruppe. Die durchschnittlichen Kosten / Fall waren in der U-Gruppe um 
34 € geringer. Dieser Betrag liegt nahe bei den Daten, die sich bei den angefallenen Kosten 
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gezeigt haben und bestätigt damit deren Ergebnis.
• Auch die aus Plausibilitätsgründen durchgeführte Hochrechnung der Kosten auf der Ba-

sis der in der U- und K-Gruppe unterschiedlichen Betreuungszahlen brachte be-zogen 
auf die mittellosen Betreuten mit einem Einsparvolumen von etwa 11.500 € / Jahr für die 
Untersuchungsstichprobe und von 23.000 € / Jahr für die Ge-samtstichprobe ähnliche 
Ergebnisse.

Weitere kostenbezogene Vergleiche 

• Die Betreuungsdichte hat in MV von 2008 auf 2009 um 2,27% zugenommen, sie hat sich 
mit nunmehr 19,9 pro Tausend Einwohner auf sehr hohem Niveau etwas stabi-lisiert. Auf 
der Ebene des Amtsgerichtsbezirks Schwerin hat die Betreuungsdichte zwischen 2008 
und 2009 nur um 0,7% zugenommen, die Betreuungsdichte betrug 2009 dort 16,8 pro 
Tausend Einwohner. Diese Unterschiede sprechen für die An-nahme, dass die Interven-
tionen in der Untersuchungsgruppe zu einer Verringerung der Betreuungszahlen geführt 
haben. 

• Die (gerichtlichen) Eingänge in Betreuungssachen sind im Jahre 2009 beim Amts-gericht 
SN um etwa 7% rückläuig. Rückmeldungen aus den Leitfadeninterviews und der Projekt-
gruppe lassen vermuten, dass u. a. Freie Träger und Heime vorbe-hördliche Vermeidungs-
strategien ergriffen haben, die diesen Rückgang zumindest teilweise erklären können. 

• Traditionell werden auch immer wieder Kostenvergleiche auf Landesebene heran-gezo-
gen. Die Aussagekraft dieser Zahlen für die Projektfragen ist allerdings sehr begrenzt. 
Die Angaben beziehen sich auf abgerechnete Kosten und damit auf Ent-wicklungen vor-
hergehender Jahre. Die Kosten beziehen sich zudem auf das ganze Land und unterliegen 
damit zahlreichen externen Einlussfaktoren, die regional und zeitlich unterschiedlich sein 
können und sich auch wechselseitig beeinlussen dürf-ten. 

• Der Kostenvergleich zwischen der Stadt Schwerin einerseits und dem AG Bezirk Schwerin 
mitsamt seinem ländlichen Umland ist ebenfalls wenig aussagekräftig; es kann vermutet 
werden, dass es insofern ein Stadt-Land-Gefälle gibt. Wahrscheinlich gibt es auf dem 
Land einen intensiveren familiären Zusammenhalt. Auch ist be-kannt, dass Menschen, 
die bisher im ländlichen Umland lebten, zu Behandlungen in Schweriner Kliniken gehen 
und sich dort einen neuen Lebensmittelpunkt suchen. 

Aufwendungen für das Projekt 

• Die gesamten Projektkosten beziehen sich auf die Personal- und Sachkosten der auf Teil-
zeitbasis eingestellten sozialpädagogischen Fachkraft, die wissenschaftliche Be-gleitung, 
die Kosten der Datenverarbeitungszentrale und die Kosten der Mehrar-beitsvergütung. 
Sie beliefen sich 2008 und 2009 auf je rund 50.000.

• Die davon zu unterscheidenden dauerhaft einzusetzenden Interventionskosten belie-fen 
sich als Personal- und Sachkosten bezogen auf den für sozialarbeiterische Tätig-keit an-
zurechnenden Stellenanteil von rund 0,4 (für 2008; für 2009 geschätzt 0,35) auf gemittelt 
etwa 20.000 € / Jahr.

• Dieser Betrag ist aber wegen der aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht vollständig mög-
lichen Parallelisierung noch zu bereinigen. Die Untersuchungsgruppe bestand in ihrer 
Grundzusammensetzung letztendlich aus 1,4 Mitarbeiterstellen, die Kontroll-gruppe aber 
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aus 1,7 Mitarbeiterstellen. Die Kosten für die Differenz von 0,3-Stellenanteil werden hier 
auf 15.000 € / Jahr geschätzt. Verrechnet man diesen Be-trag mit den Mehrausgaben für 
die Fachkraft, so ergibt sich insgesamt gesehen für die U-Gruppe ein um 5.000 € / Jahr 
höherer Aufwand als für die K-Gruppe.

• Der in der U-Gruppe höhere Aufwand von 5000 € ist geringer als die Ersparnisse in der 
U-Gruppe von 11.000 €. Selbst bei konservativer Schätzung zahlt sich der Ein-satz von 
sozialer Arbeit schon im ersten Jahr mehr als aus. 

• Eine Gewinnbeteiligung der Stadt muss aber entfallen, da sich beim Vergleich der Erspar-
nisse mit den gesamten Projektkosten kein Überschuss feststellen lässt.
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4. Ergebnisse der Leitfadeninterviews

Entsprechend den Überlegungen im Masterplan wurden im Herbst 2008 und im Herbst 2009 mit 
ausgewählten Betroffenen Leitfadeninterviews durchgeführt.

4.1. Ergebnisse aus 2008

Die im Herbst 2008 durchgeführten Leitfadeninterviews dienten dazu, durch eine   qualitativ 
ausgerichtete Erhebungsstruktur ein differenzierteres Verständnis der unter-schiedlichen Sicht-
weisen und Beindlichkeiten, der Kosten-Nutzen-Überlegungen und der Projektakzeptanz der 
Beteiligten zu ermöglichen. 

Angesichts des zur Verfügung stehenden Zeitbudgets konnten nur einige wenige, mög-lichst 
repräsentative, Experten und Betroffene (nGesamt=18) befragt werden. Die Be-fragten kamen 
aus den Bereichen Justiz (Richter und Rechtspleger, n=3), Betreuungs-behörde (Mitarbeiterin-
nen, n=5), Betreuung (Berufsbetreuer, Betreuungsverein, n=3), Netzwerk (Landesverband für 
Lebenshilfe, Anker Sozialarbeit, Dreescher Werkstätten, Landesverband Psychiatrieerfahrener, 
n=4) und von drei Betreuten (Borderline, geisti-ge Behinderung, psychische Behinderung, n=3). 
Die Mitglieder der Zielgruppen erhiel-ten aus dem Themenpool für ihren Bereich ausgewählte 
Fragen, bei den Betreuten wur-de auch die Kommunikation angepasst. Den Fragenpool des 
Erhebungsbogens inden Sie in Anlage 5. 

Allgemeine Fragen 

1. Rechtliche Betreuungen werden nach den Erfahrungen der Befragten entsprechend ge-
setzlichen Vorgaben, den Sachverständigengutachten und der richterlichen Erfahrung 
dann ausgesprochen, wenn der Bürger sich nicht mehr vertreten kann und wegen eines 
komplexen Krankheitsbildes und/oder schwierigen Verhaltens seine Familie überfordert 
ist und sonstige Alternativen nicht ersichtlich sind. Bei trägfähiger Vorsorgevollmacht wird 
typischerweise verzichtet, Antriebslosigkeit, Behördenlästigkeit oder der pure Wunsch 
nach Entlastung sollten nicht ausreichen. Es scheint aber Fälle zu geben, bei denen Hei-
me, Krankenhäuser, Arbeitsagenturen und Sozialleistungsträger sehr schnell „nach einer 
Betreuung rufen“. 

2. Ganz allgemein werden Selbstbestimmung und Hilfe als die wichtigsten zentralen Bedürf-
nisse genannt. Daneben sind materielle Bedürfnisse, Wertschätzung und Aner-kennung, 
Sicherheit und Berechenbarkeit sowie Unterstützung und Ämtervertretung wichtig. Der 
Wunsch nach Hilfe scheint im Alter immer häuiger zu werden.   

3. Die Justiz führt das Verfahren und fühlt sich insofern auch hinreichend berücksichtigt. Die 
Notwendigkeit von Zuarbeiten erscheint den Richtern aber nicht immer ersichtlich. Der 
Richter habe im Betreuungsverfahren eine geringere Kompetenz als im Strafverfah-ren, 
denn er müsse Sachverständige und Verfahrenspleger hinzuziehen, obwohl das manch-
mal nicht nötig und sinnvoll sei. Die Betreuungsbehörde fühlt sich vom Gericht im Normal-
fall wahrgenommen und respektiert, es gebe ein gutes bis sehr gutes Arbeits-verhältnis. 
Auch die Betreuerinnen und Betreuer sind mit ihrer Rolle im Betreuungsver-fahren zufrie-
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den, beklagen aber die manchmal fehlende Anerkennung durch Dritte.

4. Die Betreuungsbehörde wird allseits als eine gute Koordinierungsstelle beschrieben, die 
insbesondere auch am Betreuten näher dran ist. Sie ist aus Sicht der Justiz praktisch 
unverzichtbar bei Erstbetreuungen und Aufhebungen ohne Arzt, nicht ganz so wichtig bei 
Eilfällen oder Verlängerungen. 

5. Von Mitarbeiter/n/innen der Betreuungsbehörde werden vor allem Kenntnisse in den Be-
reichen Betreuungsrecht, medizinische Krankheitsbilder und hilfeorientierte Sozial-arbeit 
erwartet. Diese Kompetenzen hat typischerweise der/die Sozialarbeiter/-in.

6. Der Einsatz ehrenamtlicher Betreuer/innen hängt nach allseitiger Ansicht stets vom Ein-
zelfall ab. Soweit ein/e ehrenamtlicher/e Betreuer/in hinreicht, wird er/sie vorgezo-gen. 
Für diese Aufgabe kommen Angehörige oder andere Vertrauenspersonen in Be-tracht. 
Die verstärkte Beteiligung von Angehörigen indet ihre Grenzen in den Fällen, in denen 
Angehörige „nicht mehr können“ und sich überlastet fühlen oder wenn die An-gehörigen 
in einem belasteten System ein Teil des Problems sind. 

7. Die Beteiligung von Sachverständigen wird in fast allen Neufällen als notwendig und hilf-
reich angesehen. Aus der Sicht von Justiz, Betreuungsbehörde und Betreuern sind SV 
allerdings im Einzelfall und bei Betreuungsverlängerungen manchmal verzichtbar. Dies 
korrespondiert mit der Auffassung von Betreuten, dass sie SV lieber „von hinten sehen“, 
weil sie einem das Gefühl geben, „nicht so gut drauf zu sein“. Die Stellung-nahmen bezie-
hen sich auf die Rechtslage vor Einführung des FamFG. 

8. Ganz allgemein würde eine stärkere Zuordnung des Betreuungsverfahrens zur Kom-mune 
wahrscheinlich wohlwollend angenommen, vorausgesetzt die Sorgen der Betreuer und 
insbesondere der Dritten um Unabhängigkeit, Rechtsstaatlichkeit und hinreichende Fi-
nanzierung können ausgeräumt werden. Für eine Verlagerung der zentralen Zustän-digkeit 
auf die Kommune sprechen insbesondere: Größere Sachnähe, das größere Netz-werk, 
die Bürgernähe, die bessere Kenntnis vom Betreuungsbedarf, die Kompetenz für einen 
Hilfeplan, die kürzeren Wege und die geringere Bedrohlichkeit einer Behörde für Betreute. 
Gleichzeitig müssten allerdings die genannten Bedenken ausgeräumt werden: In notwen-
digen Fällen muss das Gericht eingeschaltet werden, die Aufgabe muss zur Plichtaufgabe 
der Verwaltung werden, damit nicht mit leichter Hand oder über hierar-chische Weisungen 
gespart werden kann, Personal müsste aufgestockt werden und ins-besondere auch 
zusätzliche Rechtskenntnisse haben.

9. Optimierungsvorschläge zur Verbesserung des Verfahrens werden in verschiedene Rich-
tungen gemacht. Zunächst wird eine Beschleunigung des Verfahrens gewünscht, auch 
wird eine stärkere Beteiligung der Betreuten eingefordert, „Beteiligung schafft Akzeptanz“. 
Drittens wird mehr Personal angeregt, um das Verfahren zu beschleunigen und eine größe-
re Individualisierung zu ermöglichen. Konkret werden mehr sozial stüt-zende Alternativen 
gewünscht, mehr Aufklärung über Hilfen und Vollmachten, mehr Selbsthilfegruppen, mehr 
helfende Einrichtungen. 
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Spezielle Fragen 

10. Bei Eilfällen (Verkehrsunfällen, Schlaganfällen, unvorhergesehenen Verschlechte-run-
gen) mit weiterem Entscheidungsbedarf oder auch bei Wohnungskündigungen ver-su-
chen alle Beteiligten, entsprechend der Fallsituation schnellstmöglich zu entscheiden, 
wenngleich Dritte und Betreute dies häuig als zu langwierig ansehen. Bei Eilfällen fehlt 
allerdings typischerweise die Zeit für einen Vorlauf, so dass die Betreuungsbehör-de erst 
gar nicht benachrichtigt wird und daher regelmäßig keine Möglichkeit für die Prüfung 
alternativer Sozialleistungen hat. 

11. Bezogen auf die Art des Schriftwechsels bestätigen die Befragten aus Justiz und Be-
treuungsbehörde übereinstimmend, dass es im Interesse der Differenzierung hilfreich ist, 
die Anfrage genau zu formulieren; bei einer „Bitte um“ wird eine Stellungnahme erwartet, 
bei der „Gelegenheit zu“ steht die Stellungnahme im Ermessen der Betreu-ungsbehörde. 
Optimierungsbedarf wird nicht gesehen. 

12. Die Berichte sollen die Sozialdaten enthalten, die Sorgen der zu Betreuenden auf-nehmen 
und inhaltlich zur richterlichen Frage Stellung nehmen. Der Umfang hängt vom Fall ab, 
Neuzugänge, komplexe Fälle, streitige Verfahren, Anamnesen über ein beweg-tes Leben 
sollten Anlass für einen größeren Umfang sein. Optimierungsbedarf wird we-niger generell 
als in dem einen oder anderen Fall gesehen. 

13. Justizielle Fristen im Verfahren bewegen sich in Eilfällen zwischen wenigen Stunden 
und auch 14 Tagen und können sich auch ohne formale Fristsetzung absprachegemäß 
zwischen 4 bis 6 Wochen bewegen. Dies wird von der Betreuungsbehörde auch als an-
gemessen gesehen. Eine Optimierung im Sinne einer Beschleunigung (und damit auch 
Erhöhung der Beteiligtenzufriedenheit) könnte durch größeren Einsatz von Personal er-
folgen. 

14. Bei der Beantwortung der Frage zur Kontinuität der Ansprechpartner zeigten sich deut-
liche Perspektivenunterschiede. Aus der Sicht der professionellen Verfahrens-teilnehmer 
ist die Kontinuität nicht so wichtig. Die Betreuten (und auch ihre Betreuer und Dritte) wie-
derum wünschten sich bei entsprechender geistiger Klarheit vor allem personelle Konti-
nuität. Optimierungsversuche müssen die unterschiedlichen Interessen-lagen (beruliche 
Flexibilität, Wandel, Berechenbarkeit, Vertrauen) beachten. 

 
15. Vom Instrument des Betreuungsplans (§ 1901 IV 2 und 3 BGB) wird praktisch kein Ge-

brauch gemacht. Sowohl Rechtspleger als auch Betreuer nutzen aber in geeigneten Fällen 
hilfeplanähnliche Methoden, um Ziele festzulegen und deren Erreichen zu über-wachen. 

Projektbezogene Fragen 

16. Der Ansatz von BEOPS, die Fürsorge für evtl. zu Betreuende durch ein verbessertes 
Angebot an Sozialleistungen zu optimieren und damit die Zahl der Betreuungen zu ver-
ringern, wird von praktisch allen Befragten begrüßt; der Fall, dass ein Betreuter nicht bereit 
ist, Hilfe anzunehmen, sei die Ausnahme. Die Begründungen dazu beziehen sich u. a. auf 
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den Wunsch nach besserer Aufklärung und Beratung, nach verstärkten, speziel-leren und 
länger andauernden Sozialleistungsangeboten, auf den prinzipiellen Vorrang der Hilfe ge-
genüber einem Eingriff und auf die längere Autonomie als Lebensqualitäts-verbesserung.

17. Wie intensiv vor der Anregung einer Entscheidung über eine Betreuung nach Alter-nativen 
gesucht wird, hängt nach Einschätzung von Justiz, Betreuern, Dritten und Be-treuten vom 
Einzelfall und der jeweiligen Notwendigkeit (z. B. nicht beim Bettgitteran-trag) ab. Man 
verlässt sich insofern auf die Betreuungsbehörde. Die Betreuungsbehörde nimmt diese 
Aufgabe ernst. In der Praxis zeigen sich allerdings eine ganze Reihe von Schwierigkeiten, 
die einerseits die Grenzen (z. B. bei fehlender Kooperationsbereit-schaft der zu Betreu-
enden), andererseits aber auch Potential für den verstärkten Einsatz von Sozialleistungen 
und sogar den Wunsch nach einer Matrix mit Problemlagen und Lösungen erkennen las-
sen (vgl. Anlage 4). 

18. Ein Betreuungsnetzwerk wird übereinstimmend begrüßt. Es diene der Kommunika-tion 
und dem Erfahrungsaustausch, könne Konkurrenzsituationen von Anbietern aulö-sen 
und Wege verkürzen, der zeitliche Aufwand müsse sich aber lohnen.

19. Case-Management wird für schwierige Einzelfälle durchweg begrüßt, bei leichteren Fäl-
len lohne sich der Aufwand nicht. Bei Justiz und Betreuungsbehörde gibt es bisher keine 
systematische Nutzung, wohl aber telefonische Absprachen. Vereine und Freie Träger 
machen dies schon, das ist deren „täglich Brot“.

20. Die Idee, durch ein breit angelegtes „Betreuungshilfe-„ oder „Erwachsenenhilfege-setz“ 
den Hilfegedanken zu stärken, ist wenig bekannt, wird sie erläutert, stößt sie ganz überwie-
gend auf wohlwollende Neugierde und grundlegende Sympathie („reizvoller Gedanke“). 
Als Vorteile eines solchen Gesetzes werden gesehen, dass es in einem ein-heitlichen 
Ansatz Menschen und Verfahren besser integrieren könne und mehr Diffe-renzierung 
und mehr Grautöne ermögliche. Man müsste aber Geld und Personal und Fortbildung zur 
Verfügung stellen. 

21. Zu den Antworten auf die Frage nach der Beteiligtenzufriedenheit beachten Sie bitte das 
gesonderte Kapitel unten 5.1. 

4.2. Ergebnisse aus 2009

Anknüpfend an die Leitfadeninterviews 2008 wurden auch im Jahre 2009 stichproben-artig Leit-
fadeninterviews zur Erfassung von Hintergrundinformationen und zur Erläute-rung der übrigen 
Daten durchgeführt. Diese Interviews enthalten teilweise analoge Fra-gen zu jenen aus dem Vor-
jahr, um Parallelen und Entwicklungen erkennen zu können. Teilweise werden die inzwischen aus 
den übrigen empirischen Erhebungen erhaltenen Ergebnishypothesen zur Diskussion gestellt. 

Die Interviews wurden überwiegend persönlich und mündlich geführt, teilweise wurden aus Zeit-
gründen die Interviewbogen auch übergeben wie bei den betroffenen Richtern oder postalisch 
zugesandt. Rückmeldungen (nGesamt=12) gab es von den befragten Mitgliedern der K- und 
U-Gruppe der Betreuungsbehörde (4), von den befragten Be-treuern (3), von einer befragten 
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Betreuten (1), von drei Netzwerkvertretern, die mit Be-treuten arbeiten (3), und von einer mit 
Betreuten arbeitenden Rechtsplegerin (1). Den Fragenpool zum Erhebungsbogen inden Sie in 
der Anlage 5. 

Allgemeine Fragen 

1. Gefragt nach ihrer Rolle im Betreuungsverfahren, ähneln die Antworten denen auf die 
Fragen 2 und 3 im Jahre 2008: Die Befragten sind insgesamt gesehen damit zufrieden. Die 
Zusammenarbeit wird generell als gut beschrieben, doch gebe es immer wieder ein-zelne 
Probleme. Von der Betreuerseite wird eine verstärkte Einbindung vor Verfahrens-beginn 
gewünscht, die Betreute wünscht sich eine stärkere Einbindung in die Entschei-dungen, 
die Netzwerkmitglieder wünschen sich einen ganzheitlichen Hilfeansatz, um bestmögliche 
Hilfe für eine gelingende Lebensführung geben zu können.  

2. Zur fachlichen Befähigung der Betreuerinnen und Betreuer wird ein zusammenwach-
sendes Berufsbild gewünscht, welches durch rechtliches und betriebswirtschaftliches, 
medizinisches, psychologisches und sozialpädagogisches Wissen sowie durch Empa-
thie, Respekt, Anpassungsfähigkeit, aber auch Frustrationstoleranz, Abgrenzungsfähig-
keit, Belastbarkeit und nicht zuletzt durch Organisationsfähigkeit, Fähigkeit zur Kom-mu-
nikation und Kooperation und zum Umgang mit Ämtern sowie ein sauberes polizei-liches 
Führungszeugnis gekennzeichnet ist. In der Praxis kommen dann noch weitere Kriterien 
wie berufsbezogene Erfahrungen und zeitliche Verfügbarkeit hinzu. 

3. Die Frage nach Verbesserungen im Betreuungsverfahren knüpft an die Frage 9 der Leit-
fadeninterviews 2008 an. Über alle Gruppen hinweg wird das aktuelle Verfahren als im 
Großen und Ganzen in Ordnung beschrieben, doch gibt es einzelne Anregungen. Betreu-
ungsbehörde und Betreuer wünschen mehr Aufklärung der Betroffenen, mehr Vernetzung, 
mehr alternative Angebote, Hilfeplanung wäre in komplexen Fällen gut, die Betreuungsbe-
hörde könnte dazu einladen. Die Betreute wünscht sich mehr geschulte Ansprechpartner, 
eine lexible Betreuung evtl. nur in Krisenzeiten. Die Netzwerkvertre-ter/innen betonen das 
Informationsbedürfnis und wünschen sich regelmäßige Einbezie-hung, falls man aus dem 
Netzwerk heraus eine Betreuung anrege, habe man Alternati-ven bereits selbst geprüft. 
Aus der Rechtsplege kommt der Vorschlag, die Gesetzeslage und insbesondere das 
langwierige Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und Un-klarheiten bei Rechnungs-
legungen zu klären.

Allgemeine projektbezogene Fragen 

4. Die Frage nach BEOPS als Projekt zur Betreuungsoptimierung durch Sozialleistungen 
knüpft an die Frage 16 der Leitfadeninterviews 2008 an. Über die Gruppen wird BE-OPS 
ganz überwiegend als ein guter und wichtiger Ansatz gesehen: Der Ansatz vertiefe das ge-
setzliche Erforderlichkeitsprinzip, mehr Vorsorge und Prävention, eine Verbesse-rung der 
Leistungen, ein größeres Netzwerk seien gut. Die Kritik fokussiert auf zwei Aspekte: Die 
Wirkung von BEOPS sei begrenzt, da Richter sich stärker an Sachver-ständigengutachten 
orientieren als an Stellungnahmen der Betreuungsbehörde, es fehle insofern die Kommu-
nikation zwischen Gutachtern und Behörde. Des Weiteren wird insbesondere seitens der 
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Netzwerkvertreter vermutet, es gehe vornehmlich nur um Ko-stenersparnis (und weniger 
um die Bedürfnisse der Menschen). 

5. Von der Betreuungsbehörde, den Betreuern und dem Netzwerk wird versichert, dass 
nach Alternativen zur Betreuung gesucht werde, das Ausmaß ist aber unterschiedlich. 
In der Untersuchungsgruppe ist die Suche naturgemäß intensiver, in der Kontrollgruppe 
wird aber auch die fehlende Zeit angesprochen, und es wird die Frage nach der Nach-
haltigkeit gestellt. 

6. Über die Gruppen hinweg wird aber berichtet, dass BEOPS zu einer verstärkten Prü-fung 
der Erforderlichkeit geführt habe, es werde mehr aufgeklärt, es gebe eine bessere Zusam-
menarbeit, ein besseres Netzwerk. 

  Die Mitarbeiterinnen der Betreuungsbehörde bestätigen ganz überwiegend, dass sie im 
Jahre 2009 eine Anpassung der Kontrollgruppe an die Untersuchungsgruppe festgestellt 
haben. Die Mitglieder der K-Gruppe seien neugierig geworden, fragten fachlich mehr nach, 
interessierten sich für Vernetzung. So äußert sich ein Mitglied der Kontrollgrup-pe: „Habe 
einiges nebenbei mitbekommen, und für mich auch bewusst umgesetzt“.

7. Hinsichtlich etwaiger Veränderungen im Vergleich von 2008 zu 2009 wird zwischen struk-
turellen Änderungen und neuen Problemlagen unterschieden. Als neues strukturel-les 
Problem wird das zunehmend restriktive Verhalten der Sozialämter beschrieben, „das 
Stöhnen sei größer geworden“. Vereinfachend könne man sagen: „Je mehr Büro-kratisie-
rung, umso mehr Betreuungen“. Als neue Problemlage wird mehrfach angeführt, dass es 
mehr junge Betroffene mit Doppeldiagnosen (Sucht und psychische Erkran-kung) gebe; 
möglicherweise handele es sich dabei um die inzwischen volljährig gewor-denen Nach-
Wende-Kinder.   

8. Betreuungsbehörde und Betreuer bestätigen praktisch übereinstimmend, dass vor al-
lem bei jugendlichen, aber auch bei älteren Betroffenen die Fälle umfangreicher und/oder 
schwieriger geworden seien. Bei den Netzwerkvertretern sind die Wahrneh-mungen un-
terschiedlich, teils werden wie bei geistigen Behinderungen keine Verände-rungen gese-
hen, teils werden Zunahmen bei psychisch Kranken beschrieben, auch die leichte Demenz 
und das ADS-Syndrom machten sich bemerkbar.  

9. Die Frage nach einem Betreuungsplan knüpft an die Frage 15 der Leitfadeninterviews 
2008 an, die Antworten haben sich kaum verändert. Betreuungsbehörde und Betreu-
er berichten übereinstimmend, dass formalisierte Betreuungspläne praktisch nach wie 
vor nicht vorkommen. Vereinzelt gebe es persönliche Entwicklungspläne oder Pläne im 
sozialpädagogischen Netzwerk, die auch hilfreich seien. Aus der Rechtsplege kommt 
der interessante Vorschlag, mit dem Erstbericht regelmäßig auch einen solchen Betreu-
ungsplan beim Betreuer anzufordern.  

10. Die Frage, ob die Betreuungshilfe schwerpunktmäßig bei der Kommune oder bei Gericht 
angesiedelt sein sollte, knüpft an die Frage 8 der Leitfadeninterviews 2008 an und ergibt 
ähnliche Ergebnisse. Von der Betreuungsbehörde, den Betreuern, der Betreu-ten und dem 
Netzwerk würde ganz überwiegend die Kommune bevorzugt, weil sie per-sönlicher sei, 
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Mitarbeiter seien problemspeziisch besser ausgebildet, die Zusammenar-beit intensiver, 
die Wege kürzer, das Hilfesystem besser. Für Eilfälle müsse es aber be-sondere Regeln ge-
ben. Mehrfach wird aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man sich angesichts der 
Haushaltslage der Kommunen eine Finanzverwaltung bei der Kom-mune nicht vorstellen 
könne. Die Richter seien insofern unabhängiger und kaum inan-ziellem Druck ausgesetzt. 

11. Auch zur Frage nach einem breit angelegten „Betreuungshilfe-„ oder „Erwachsenen-
hilfegesetz“ (vgl. Frage 20 der Leitfadeninterviews 2008 und unten Kapitel 5.5.) sind die 
Antworten ähnlich. Den meisten Befragten ist ein solches Betreuungshilfe- oder Erwach-
senenhilfegesetz nach wie vor fremd. Nach Erläuterung wird es durchaus wohl-wollend 
gesehen („könnte ich mich mit anfreunden“), es wird aber auch in diesem Zu-sammenhang 
darauf hingewiesen, dass die Kommunen dann zur Leistung verbindlich verplichtet wer-
den müssten. 

12. Die Auswirkungen des BEOPS-Projektes werden ganz überwiegend positiv gesehen. 
Seitens der unmittelbar betroffenen Betreuungsbehörde werden die neuen Blickweisen, 
die inzwischen erfolgten Fortbildungen, das größere Wissen, die ganzheitlichere Be-trach-
tung, das neue Netzwerk und die in der Untersuchungsgruppe vorhandene Zeit geschätzt. 
Störend sei der (während der Projektzeit) größere statistische Erhebungsauf-wand und der 
Umstand, dass die Bildung zweier Gruppen (U und K) zu Vertretungs-problemen und zu 
größeren Wegen geführt habe, weil man sich früher Hausbesuche besser habe aufteilen 
können. Vom sozialpädagogischen Netzwerk kommt die Anmer-kung, dass man vor der 
Anregung einer Betreuung eigentlich immer schon selbst nach Alternativen gesucht habe 
und BEOPS eher zu einer Verlängerung des Verfahrens (es wurde vor der Entscheidung 
eine unnötige Schleife mehr gezogen) geführt habe. 

Spezielle projektbezogene Fragen 

13. Die datengestützte Einschätzung, dass Soziale Arbeit bereits innerhalb eines Jahres zu 
deutlichen Kosteneinsparungen im von ihr bearbeiteten Bereich (hier Betreuung) führe, 
wird geteilt. Auch der Annahme, dass die Höhe der Einsparungen – bis zu einer Sättigungs-
grenze - mit dem Umfang der eingesetzten Sozialarbeit im Zusammenhang stehe, wird 
seitens der Betreuungsbehörde und der Betreuer zugestimmt. Im sozialen Netzwerk wird 
in einem Fall aber auch auf die umgekehrte Möglichkeit hingewiesen: Die Betreuung könne 
einen Betroffenen so stabilisieren, dass weniger Sozialarbeit er-forderlich sei. 

14. Die Frage nach der Nachhaltigkeit sozialer Interventionen („Wird die rechtliche Be-treu-
ung damit wahrscheinlich um 1 oder 3 oder 5 Jahre hinausgeschoben?“) kann auch mit 
dem Sachverstand der Betreuungsbehörde und der Betreuer nicht befriedigend ge-klärt 
werden. Die Nachhaltigkeit sei fallabhängig. Mit Durchschnittsschätzungen tun sich alle 
Befragten schwer. Fälle der Vorsorgevollmacht könnten dauerhaft und Fälle des guten 
Krisenmanagements auch 5 Jahre nachhalten, Fälle der Suchtbearbeitung könnten schon 
vor Ablauf der Jahresfrist wegen Rückfalls zur neuen Diskussion führen. 

15. Die Frage, ob Soziale Arbeit eher Vermögenden (die Hilfe dann selbst inanzieren) oder 
eher Mittellosen (die öffentlich inanzierte Leistungen bekämen) zugute komme, wird eben-
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falls differenzierend beantwortet. Praktisch alle Befragten nehmen an, dass (mehr) Soziale 
Arbeit eher Mittellosen (Unvermögenden) zugute kommt. Vermögende würden wohl im 
Vorfeld versuchen, sich über Vollmachten und außerbehördliche Bera-tungen eine andere 
Hilfe zu suchen und gar nicht erst in das Betreuungsverfahren eintre-ten. Es gebe aber 
auch Neuzugänge, in welchen von Vermögenden (bzw. von Dritten für Vermögende) eine 
Betreuung angeregt werde, nach der Aufklärung darüber, dass alternative Maßnahmen 
bzw. die Betreuungskosten selbst zu zahlen seien, werde aber die Anregung häuig nicht 
weiter verfolgt, oder es werden dann private Hilfen organi-siert. 

16. Zur Frage, ob sich Soziale Arbeit eher bei Neuzugängen oder bei Wiedervorlagen auswir-
ke, sehen Betreuungsbehörde und Betreuer übereinstimmend besondere Mög-lichkeiten 
für ein alternatives Angebot bei Neuzugängen. Aber auch bei Wiedervorlagen (oder bei 
einzelnen Betreuern fortlaufend) werde nach Beendigungsmöglichkeiten bzw. Umleitun-
gen ins Ehrenamt gesucht. Vereinzelt wird auch so etwas wie eine Checkliste benutzt.

17. Die These, dass (mehr) Soziale Arbeit sich nur gering auf Anzahl und Ausmaß der Be-
rufsbetreuungen auswirke (vgl. Frage 6 der Leitfadeninterviews 2008), wird von praktisch 
allen Befragten geteilt. Komplexere und schwierigere Fälle verlangen nach einem/r Be-
rufsbetreuer/in. Maßnahmen der Sozialen Arbeit können Teil der Lösung sein, reichen aber 
ebenso wenig wie ehrenamtliche Betreuer (insbesondere Betreuer aus der nicht selten 
ebenfalls belasteten eigenen Familie) in derartigen Fällen regelmäßig nicht aus. 

18. Der These, dass (mehr) Soziale Arbeit aber zu einer größeren Vermeidung von po-tentiell 
leichteren Betreuungsfällen (wie z. B. Fälle leichter oder mittlerer Demenz) und damit 
eventuell auch zu einer Senkung der Kosten bei den ehrenamtlichen Betreuern führe (vgl. 
Frage 6 der Leitfadeninterviews 2008), stimmen die meisten Befragten zu. Dabei dürfte 
es sich eher um Beeinträchtigungen handeln, die durch eine Vollmacht oder soziale Hilfen 
vermieden werden können. Vom sozialen Netzwerk wird darauf hingewiesen, dass es 
aber auch Ausnahmen gebe, wenn z. B. eine besondere Kompetenz des Betreuers (z. B. 
Russischkenntnisse) verlangt werde.  

19. Die These, dass (mehr) Soziale Arbeit regelmäßig zu mehr Selbstständigkeit führe (vgl. 
Frage 2 der Leitfadeninterviews 2008), wird von den meisten Befragten geteilt. Soziale 
Arbeit könne insbesondere auch zum Erhalt der eigenen Wohnung führen, was wegen des 
beibehaltenen Umfeldes meist schon an sich positiv sei. Der Umstand, dass dadurch dann 
die kommunalen Unterbringungskosten zwar geringer, die Betreuungsko-sten nach dem 
Pauschalvergütungssystem aber höher seien, dürfe keine Rolle spielen. 

20. Der These, dass (mehr) Soziale Arbeit auch zu einer Verringerung des Einsatzes von 
Verfahrenspleger/-innen führe und damit weitere Kosten senke, wird differenziert zu-
gestimmt. Betreuungsbehörde und Betreuer nehmen einen solchen Zusammenhang vor 
allem dann an, wenn bereits im Vorfeld durch Vorsorgevollmacht bzw. Beratung oder 
Hinweis auf Alternativen ein Betreuungsverfahren vermieden werden kann. Im Betreu-
ungsverfahren selbst sollte sich die Bestellung einer Verfahrensplegerin/eines Verfah-
rensplegers nach den gesetzlichen Kriterien (Anhörung bzw. gutachtliche Hinweise zur 
Selbstvertretung) richten, Soziale Arbeit wirke sich dann kaum aus. Kontrovers disku-
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tiert werden drei Sonderfälle: Bei „Umgehung“ der Betreuung durch Vorsorgevoll-macht, 
bei Vergütungsanträgen und teilweise sogar bei Umbuchungen bezogen auf vermö-
gende Betroffene wird seitens der Rechtsplege häuig (auch aus Schutzgründen) ein/e 
Verfahrenspleger/-in bestellt; auch insofern dürfte Soziale Arbeit sich nicht aus-wirken, 
teilweise wird dieses Vorgehen seitens der Betreuer/innen als unnötig angese-hen.

    
21. Die These, dass sich (mehr) Soziale Arbeit auch auf die Sachverständigenkosten auswir-

ken würde, wenn die Gutachten oder ärztlichen Bescheinigungen erst nach der Stellung-
nahme der Betreuungsbehörde eingeholt würden (vgl. Frage 7 der Leitfadenin-terviews 
2008), wird ebenfalls von den Befragten ganz überwiegend gestützt. Manche Gutachten 
würden durch Gespräche und Interventionen im Vorfeld überlüssig. Im wei-teren Verfah-
ren gebe es dann aber die Erfahrung, dass bei einem Widerspruch zwischen Sachver-
ständigengutachten und Bericht der Betreuungsbehörde meist de/m/r Sachver-ständigen 
gefolgt werde. Besser sei es zu differenzieren. Die/der Sachverständige sei auf Grund 
ihrer/seiner Kompetenz berufen, das Krankheitsbild selbst (und evtl. auch die üblichen 
Folgen) zu diagnostizieren. Die Betreuungsbehörde könne aber besser beurtei-len, wie 
sich die Erkrankung konkret in der täglichen Praxis auswirke. Es sei also nötig, dass 
Betreuungsbehörde und Sachverständige miteinander kommunizierten bzw. deren Wis-
sen zusammengeführt werde. Dies könne durch die zeitlich versetzte Erstellung eines 
Gutachtens bzw. einer ärztlichen Bescheinigung erst nach Durchsicht des Berichts der 
Betreuungsbehörde erfolgen, genau genommen sei dies aber ein interaktiver Pro-zess.  

22. Die Frage, ob (mehr) Soziale Arbeit bei bestimmten Fallgruppen efizienter ist als bei an-
deren, wird ganz allgemein bejaht. Von den Befragten wird zunächst darauf hin-gewiesen, 
dass die Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen eine zentrale Vorausset-zung für den 
Erfolg einer Hilfe ist, wobei es immer auf den Einzelfall ankomme. Es gebe aber weitere 
Erfahrungen.

Fallgruppen

• Typischerweise könne zumindest eine beruliche Betreuung dann vermieden wer-den, 
wenn nach erfolgreichem Krisenmanagement die „plegeleichte Omi“ in einem Heim un-
tergebracht sei und dort vor Ort ordentlich betreut werde. 

• Als häuig erfolgversprechend werden Eingliederungshilfen nach den §§ 53 und 54 sowie 
§ 67 SGB XII genannt, insbesondere bei Beteiligung Freier Träger oder der Einschaltung 
einer Sozialstation. 

• Bei geistigen Behinderungen sei meist eine Differenzierung nach der Schwere sinn-voll; 
leichte Fälle können von Heimen oder ehrenamtlichen Betreuern übernommen werden, 
schwere bzw. komplexe Fälle brauchen evtl. professionelle Betreuung. 

• Bei psychischen Erkrankungen sei ebenfalls zu differenzieren; meist gebe es immer wie-
der gute Phasen, in denen eine Betreuung eigentlich nicht nötig sei; die Überle-gung, das 
„Ruhenlassen der Betreuung“ einzuführen, wird begrüßt. 

• Als problematisch werden Fälle von Suchterkrankungen beschrieben, weil Absti-nenz 
nicht verlangt bzw. durchgesetzt werden könne, und es immer wieder zu Rück-fällen 
komme. 

• Auch die in den letzten Jahren zunehmenden Doppeldiagnosen (Sucht und psychi-sche 
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Erkrankung) bei jungen Menschen (Nach-Wende-Kinder?) verlangten meist nach profes-
sioneller Betreuung, weil die jungen Menschen fordernd und schwierig seien, und eine 
Grenzsetzung eine anspruchsvolle Aufgabe sei; hier wären wohl vor allem Therapeuten 
gefragt. 

4.3. Zusammenfassung Leitfadeninterviews

Die im Herbst 2008 und 2009 durchgeführten Leitfadeninterviews dienten dazu, durch eine qua-
litativ ausgerichtete Erhebungsstruktur Hintergrundinformationen zu erfassen. 

Zu den Betreuten 

• Ganz allgemein werden Selbstbestimmung und Hilfe als die wichtigsten zentralen Bedürf-
nisse der Betroffenen genannt. 

• Aus der Sicht der professionellen Verfahrensteilnehmer ist die Kontinuität der Be-teiligten 
nicht so wichtig. Die Betreuten (und auch ihre Betreuer und Dritte) wieder-um wünschten 
sich mehr personelle Kontinuität. 

Zur Betreuungsbehörde

• Die Betreuungsbehörde wird allseits als eine gute Koordinierungsstelle beschrie-ben, 
die insbesondere auch am Betreuten näher dran ist. Sie ist aus Sicht der Justiz praktisch 
unverzichtbar bei Erstbetreuungen und Aufhebungen ohne Arzt. 

• Wie intensiv vor der Anregung einer Entscheidung über eine Betreuung nach Al-ternativen 
gesucht wird, hängt nach Einschätzung von Justiz, Betreuern, Dritten und Betreuten vom 
Einzelfall ab. In der Untersuchungsgruppe war die Suche natur-gemäß intensiver. 

• Die Berichtsinhalte sollen zur Frage Stellung nehmen, die Sozialdaten enthalten, Problem-
lagen der zu Betreuenden aufnehmen und dazu aussagekräftig sein. 

Zu den Betreuer/innen

• Zur fachlichen Befähigung der (berulichen) Betreuer/innen wird ein zusammen-wachsen-
des Berufsbild gewünscht, welches durch rechtliches, medizinisches und pädagogisches 
Wissen sowie durch Empathie, aber auch Frustrationstoleranz und nicht zuletzt durch Ko-
operationsfähigkeit gekennzeichnet ist. Diese Voraussetzun-gen erfüllen typischerweise 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. 

• Der Einsatz ehrenamtlicher Betreuer/innen hängt stets vom Einzelfall ab. Die verstärkte 
Beteiligung von Angehörigen indet ihre Grenzen in den Fällen, in denen Angehörige sich 
überlastet fühlen oder wenn die Angehörigen in einem belasteten System ein Teil des 
Problems sind. 

• Vom Instrument des Betreuungsplans wurde sowohl 2008 als auch 2009 praktisch kein 
Gebrauch gemacht. Vereinzelt gebe es persönliche Entwicklungspläne.

• Ein Betreuungsnetzwerk wird übereinstimmend begrüßt. Es diene dem Erfah-rungsaus-
tausch und könne Konkurrenzsituationen aulösen.

• Case–Management erfolgt kaum, wird aber für schwierige Einzelfälle durchweg begrüßt, 
bei leichteren Fällen lohne sich der Aufwand nicht. 
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Verfahrensbeteiligte

• Die Beteiligung von Sachverständigen (SV) wird in fast allen Neufällen als not-wendig und 
hilfreich angesehen. Aus der Sicht von Justiz, Betreuungsbehörde und Betreuern sind sie 
allerdings bei manchen Neuvorlagen und einigen Betreuungsver-längerungen verzichtbar.  

• Die Notwendigkeit von Verfahrenspleger/n/innen wird rechtsstaatlich gesehen akzeptiert, 
in konkreten Einzelfällen scheint sie aber Manchen angesichts der Kon-trollfunktion des 
Richters nicht notwendig. 

Betreuungsverfahren 

• Bei Eilfällen versuchen alle Beteiligten, schnellstmöglich zu entscheiden. Bei Eil-fällen 
wird allerdings die Betreuungsbehörde häuig nicht benachrichtigt. 

• Gefragt nach Verbesserungen im Betreuungsverfahren wird 2008 wie auch 2009 zu-
nächst betont, dass man mit seiner Rolle und der Situation im Großen und Ganzen zufrie-
den sei. (1) Aus der Rechtsplege kommt der Vorschlag, die Gesetzeslage zu vereinfachen 
und Unklarheiten bei Rechnungslegungen zu klären. (2) Konkret wün-schen Betreuungs-
behörde und Betreuer mehr alternative, sozial stützende Angebote, mehr Selbsthilfe-
gruppen, eine bessere Vernetzung, Hilfeplanung. (3) Die Betreuten wünschen sich mehr 
geschulte Ansprechpartner, evtl. reiche eine lexible Betreuung nur in Krisenzeiten. (4) Die 
Netzwerkvertreter betonen das Informationsbedürfnis und wünschen sich regelmäßige 
Einbeziehung.

Der Ansatz von BEOPS 

• Der Ansatz von BEOPS, die Fürsorge für evtl. zu Betreuende durch ein verbesser-tes An-
gebot an Sozialleistungen zu optimieren und damit die Zahl der Betreuungen zu verringern, 
wird von praktisch allen Befragten begrüßt. 

• Seitens der unmittelbar betroffenen Betreuungsbehörde werden die neuen Blickwei-sen, 
die inzwischen erfolgten Fortbildungen, das größere Wissen, die ganzheitliche-re Betrach-
tung, das neue Netzwerk und die in der Untersuchungsgruppe vorhandene Zeit geschätzt. 
Störend sei aber der (während der Projektzeit) größere statistische Erhebungsaufwand 
und der Umstand, dass die Bildung zweier Gruppen (U und K) zu Vertretungsproblemen 
und zu größeren Wegen geführt habe.

• Es wird eingeräumt, dass die untersuchungstechnisch eigentlich geforderte Tren-nung 
von Untersuchungs- und Kontrollgruppe im Jahre 2009 nicht mehr so durch-gehalten 
worden sei. 

• Ganz allgemein würde eine stärkere Zuordnung des Betreuungsverfahrens zur Kom-
mune wahrscheinlich wohlwollend angenommen. Dafür sprächen die größere Sachnähe, 
das größere Netzwerk, die Bürgernähe, die bessere Kenntnis vom Be-treuungsbedarf, die 
Kompetenz für einen Hilfeplan, die kürzeren Wege und die ge-ringere Bedrohlichkeit einer 
Behörde für Betreute. Das Verfahren müsse aber rechtsstaatlich einwandfrei organisiert 
sein. Als Problem wird vor allem die schlech-te Haushaltslage der Kommunen angeführt. 

• Die Idee, durch ein breit angelegtes „Betreuungshilfe-„ oder „Erwachsenenhilfegesetz“ 
den Hilfegedanken zu stärken, ist wenig bekannt, wird sie erläutert, stößt sie ganz über-
wiegend auf wohlwollende Neugierde und grundlegende Sympathie. Als Vorteile eines 
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solchen Gesetzes werden gesehen, dass es in einem einheitlichen Ansatz Menschen 
und Verfahren besser integrieren könne und mehr Differenzierung und mehr Grautöne 
ermögliche. 

Thesen zum BEOPS-Projekt 

• Der Annahme, dass Soziale Arbeit zu Kosteneinsparungen im von ihr bearbeiteten 
Bereich führe, und dass die Höhe der Einsparungen – bis zu einer Sättigungsgrenze - im 
Zusammenhang mit dem Umfang der eingesetzten Sozialarbeit stehe, wird seitens der 
Betreuungsbehörde und der Betreuer zugestimmt. 

• Zur Frage, ob sich Soziale Arbeit eher bei Neuzugängen oder bei Wiedervorla-gen 
auswirke, sehen Betreuungsbehörde und Betreuer übereinstimmend besondere Mög-
lichkeiten bei Neuzugängen. 

• Die These, dass (mehr) Soziale Arbeit sich nur gering auf Anzahl und Ausmaß der Be-
rufsbetreuungen auswirke, wird von praktisch allen Befragten geteilt. Komplexere und 
schwierigere Fälle verlangen nach eine/m/r Berufsbetreuer/in. 

• Der These, dass (mehr) Soziale Arbeit aber zu einer größeren Vermeidung von poten-
tiell leichteren Betreuungsfällen und damit evtl. auch zu einer Senkung der Kosten bei 
ehrenamtlichen Betreuern führe, stimmen die meisten Befragten zu. 

• Die These, dass (mehr) Soziale Arbeit regelmäßig zu mehr Selbstständigkeit führe, wird 
von den meisten Befragten geteilt. Soziale Arbeit könne insbesondere auch zum Erhalt der 
eigenen Wohnung führen.

• Praktisch alle Befragten nehmen an, dass (mehr) Soziale Arbeit eher Mittellosen (Unver-
mögenden) zu Gute kommt. Vermögende würden sich wohl im Vorfeld au-ßerbehördliche 
Hilfen suchen und gar nicht erst in das Betreuungsverfahren eintre-ten. Es gebe aber 
auch Neuzugänge, in welchen für Vermögende eine Betreuung an-geregt werde, nach 
der Aufklärung darüber, dass die Betreuungskosten selbst zu zahlen seien, werde aber 
die Anregung nicht weiter verfolgt. 

• Die Frage nach der Nachhaltigkeit sozialer Interventionen kann auch mit dem Sach-
verstand der Betreuungsbehörde und der Betreuer nicht befriedigend geklärt werden. 
Fälle der Vorsorgevollmacht und des dauerhaften Krisenmanagements könnten länger 
nachhalten, Fälle der Suchtbearbeitung könnten schon vor Ablauf der Jahresfrist wegen 
Rückfalls zur neuen Diskussion führen. 

• Der These, dass (mehr) Soziale Arbeit auch zu einer Verringerung des Einsat-zes von 
Verfahrenspleger/-innen führe und damit weitere Kosten senke, wird dif-ferenziert zu-
gestimmt. Betreuungsbehörde und Betreuer nehmen einen solchen Zu-sammenhang vor 
allem dann an, wenn bereits im Vorfeld durch Vorsorgevollmacht bzw. Beratung oder 
Hinweis auf Alternativen ein Betreuungsverfahren vermieden werden kann. 

• Die These, dass sich (mehr) Soziale Arbeit auch auf die Sachverständigenko-sten 
auswirken würde, wenn die Gutachten oder ärztlichen Bescheinigungen erst nach der 
Stellungnahme der Betreuungsbehörde eingeholt würden, wird von den Be-fragten ganz 
überwiegend gestützt. Insofern sei es besser, wenn Betreuungsbehörde und Sachver-
ständige mehr miteinander kommunizierten. 
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Zu den Fallgruppen

• Die Frage, ob (mehr) Soziale Arbeit bei bestimmten Fallgruppen efizienter ist als bei an-
deren, wird ganz allgemein bejaht. Von den Befragten wird zunächst dar-auf hingewiesen, 
dass die Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen eine zentrale Voraussetzung für den 
Erfolg einer Hilfe ist.

• Typischerweise könne zumindest eine beruliche Betreuung dann vermieden wer-den, 
wenn nach erfolgreichem Krisenmanagement die „plegeleichte Omi“ in einem Heim 
wohnhaft sei und dort vor Ort ordentlich betreut werde. 

• Als häuig erfolgversprechend werden Eingliederungshilfen nach den §§ 53 und 54 sowie 
§ 67 SGB XII, insbesondere bei Beteiligung Freier Träger, genannt. 

• Bei geistigen Behinderungen sei meist eine Differenzierung nach der Schwere sinn-voll. 
Leichte Fälle können von Heimen oder ehrenamtlichen Betreuern übernommen werden. 

• Bei psychiatrischen Erkrankungen sei ebenfalls zu differenzieren; meist gebe es immer 
wieder gute Phasen, in denen eine Betreuung eigentlich nicht nötig sei; evtl. sollte das 
„Ruhenlassen der Betreuung“ eingeführt werden. 

• Als problematisch werden Fälle von Suchterkrankungen beschrieben, weil Absti-nenz 
nicht verlangt bzw. durchgesetzt werden könne, und es immer wieder zu Rück-fällen 
komme. 

• Auch die zunehmenden Doppeldiagnosen bei jungen Menschen und die Borderline Fälle 
mit mehreren Störungen und gravierenden Bindungsproblemen verlangten meist nach 
professioneller Betreuung, weil die Betroffenen fordernd und schwierig seien; hier wären 
im Übrigen vor allem Therapeuten gefragt.  
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5. Struktur- und Sozialanalyse 

Die Struktur- und Sozialanalyse dient der Aufdeckung und Analyse von strukturellen und sozia-
len Auffälligkeiten im Betreuungsverfahren. Struktur- und Sozialanalyse sind dabei miteinander 
verknüpft, handelt es sich doch bei den organisatorischen Fragen vor allem auch um soziale 
Sachverhalte. Auf der Basis der empirischen Daten, der Ergeb-nisse der Leitfadeninterviews, ei-
ner kleinen Literaturanalyse, wissenschaftstheoretischer Überlegungen und eigener richterlicher 
und hochschulbasierter Erfahrungen sollen ins-besondere deizitäre Strukturen identiiziert und 
Optimierungsanregungen unterbreitet werden. 

5.1. Beteiligtenzufriedenheit im Projekt

Ein Feldprojekt wie dieses hat stets auch die Bedürfnisse und Grenzen der Beteiligten im Blick 
zu behalten. Die möglicherweise zu betreuenden Bürger haben einen rechts-staatlich verbrieften 
Anspruch darauf, dass sie zumindest entsprechend dem bisherigen Standard und in Eilfällen 
bevorzugt unterstützt werden. Die Mitarbeiterinnen der Be-treuungsbehörde stehen in zeitlich 
abgestuften und komplexen Arbeitsverhältnissen und genießen arbeitsrechtlichen Schutz. Das 
Amtsgericht mit seiner Betreuungsabteilung (früher: Vormundschaftsabteilung) ist richterlich un-
abhängig und in der Verwaltung durch andere Projekte u. a. zur Umstellung von Aktenzeichen 
belastet. Die nunmehr vermehrt wegen ambulanter Hilfen einbezogenen ehrenamtlich tätigen 
Bürger und die um Unterstützung gebetenen sozialen Einrichtungen müssen sich an diese Art 
einer neuen „Hilfekultur“ teilweise erst gewöhnen. Wie bei anderen Feldversuchen auch konnte 
es also keine wissenschaftlichen Ergebnisse um jeden Preis geben, sondern die Datenerhebung 
war in einem stetigen Abwägungsprozess immer wieder neu anzupassen und zu optimieren. 

Keine größeren Belastungen der Justiz

Das BEOPS-Projekt hat bei der Justiz nicht zu größeren Belastungen oder Veränderun-gen ge-
führt, wenn man einmal von der Unterstützung einer Rechtsplegerin bei der Er-hebung von Daten 
oder dem Zeitaufwand für die Interviews absieht. Die Rechtsstaat-lichkeit des Verfahrens ist nach 
unserem Wissen nicht beeinträchtigt worden. Doch scheinen auch die Richter unsere Ergebnisse 
mit Interesse verfolgt und daraus eine neue Nachdenklichkeit mitgenommen zu haben. 

Sensibilisierung von Behörde und Betreuern 

Die Auswirkungen auf Betreuer und Betreute scheinen eher gering zu sein. Beteiligte äußern 
jedoch, bei der Betreuungsbehörde hinsichtlich des Erforderlichkeitsprinzips eine thematische 
Sensibilisierung („die Behörde ist etwas aufmerksamer“) feststellen zu können. Offenbar denken 
Betreuer auch selbst häuiger über eine Aufhebung der Be-treuung nach. 

Kritische Beobachtung durch das sozialpädagogische Netzwerk

Vom sozialpädagogischen Netzwerk gibt es nur wenige Rückmeldungen zum Projekt. Die Pro-
jektgruppe sieht nach den Leitfadeninterviews und eigenen Erfahrungen aber Anzeichen, dass 
Freie Träger und Heime sorgfältiger als bisher prüfen, ob sie denn eine Betreuung anregen wollen. 
In einem Fall wurde darauf hingewiesen, dass man vor der Anregung einer Betreuung eigentlich 
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immer schon selbst nach Alternativen gesucht habe und BEOPS eher zu einer Verlängerung 
des Verfahrens geführt habe. Seitens der Betreuungsbehörde wird insofern darauf hingewiesen, 
dass es hier noch an einem Um-denkprozess fehle. Viele Freie Träger sähen sich als klassische 
Parteivertreter, die das sog. Doppelte Mandat der Betreuungsbehörde (Hilfe für den Einzelnen in 
Abwägung mit den Bedürfnissen der Gesellschaft) nicht teilten. 

Belastungen der Betreuungsbehörde

Bei der durch das Projekt unmittelbar betroffenen Betreuungsbehörde gibt es den Hin-weis, 
dass durch die Aufteilung in Untersuchungs- und Kontrollgruppe die Fälle nicht mehr über die 
Gruppengrenze hinweg besprochen werden konnten, auch hätten sich teilweise längere Wege 
ergeben, da die Mitarbeiterinnen die Regionen nur noch inner-halb der beiden Gruppen aufteilen 
konnten. Diese Belastungen sind aber projektbedingt und unvermeidbar, sie werden nach Ende 
des Projektes wegfallen. 

Positive Effekte für die Betreuungsarbeit

Andererseits wird aber durch die Leitung und die Mitarbeiterinnen der Betreuungsbe-hörde auf 
viele positive Synergieeffekte hingewiesen.

• Durch das Projekt hat es zumindest in der Untersuchungsgruppe mehr Personal und damit 
mehr Zeit für die einzelnen Fälle und für Teamberatungen und struk-turierte Fallbespre-
chungen gegeben. 

• Es ist durch die Kontakte der Untersuchungsgruppe ein neues Netzwerk sozialer Träger 
entstanden, mit kurzen Dienstwegen und persönlichen Beziehungen, was nun der Arbeit 
der ganzen Behörde zugute kommt. 

• Es hat sonst nicht mögliche Fortbildungen wie die Teilnahme am Vormund-schaftsge-
richtstag Nord gegeben, die nicht nur der Qualiikation, sondern auch der Motivation der 
Mitarbeiterinnen gedient haben. 

• Durch das persönliche Engagement der Interventionskraft und die tägliche ge-meinsame 
Diskussion mit den Mitarbeiterinnen hat sich das Proil der Schweri-ner BB deutlich ver-
schärft.

• Es konnte Fachliteratur angeschafft werden, die nun allen bei der täglichen Ar-beit zur 
Verfügung steht. Die EDV Ausstattung konnte durch neu erworbene Li-zenzen und den 
Aufbau / Säuberung einer Datenbank verbessert werden.

• Es ist neues Wissen kumuliert worden, und es sind neue Sicht- und Denkweisen und neue 
Standards entstanden, was letztlich den Bürgerinnen und Bürgern zu-gute kommt.

5.2.  Verfahrensbezogene Verbesserungen 

Will man über das Projekt hinaus nachhaltige Verbesserungen erreichen, kann man überlegen, 
das Betreuungsverfahren zu optimieren. Frühere Projekte (vgl. Anlage 1) haben insofern schon 
einige Vorschläge erbracht. Weitere Anregungen brachten die erhobenen Daten, die Leitfaden-
interviews und die Diskussionen in der Projektgruppe. 
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Mehr Vollmachten seitens der Betroffenen 

Schon im Vorfeld sollten die geeigneten Stellen, insbesondere die Betreuungsvereine und die 
Betreuungsbehörden, die Bürgerinnen und Bürger über Vorsorgevollmachten und Patientenver-
fügungen aufklären und bei der Abfassung bis hin zur sicheren - effek-tiven Lagerung für den 
Notfall unterstützen (vgl. oben 2.2.(2); vgl. Tänzer 2005).  

Auch wenn bereits eine Betreuungsanregung unterbreitet wird, muss dies keineswegs immer 
bedeuten, dass der Betroffene auch keine Vollmacht mehr ausstellen kann. Ähn-liches gilt für 
bereits ausgesprochene Betreuungen, wenn z. B. bei einer psychotischen Erkrankung der Patient 
durch Medikamente gut eingestellt ist. In diesen und vergleich-baren Fällen sollte stets geprüft 
werden, ob nicht noch nachträglich eine Vollmacht erteilt werden kann.

Gesetzliche Vorsorgevollmacht für Eheleute und Kinder

Nach einer sehr weitgehenden Lösung könnte man im Familienrecht eine gesetzliche Vollmacht 
dahingehend schaffen, dass nicht getrennt lebende Eheleute und volljährige Kinder in Fällen des 
§ 1896 BGB zur Vertretung befugt sind. 
Auch könnte man sie für den Regelfall zur ehrenamtlichen rechtlichen Betreuung ver-plichten, es 
sei denn, sie sind nicht geeignet oder der zu Betreuende hat sich vorher ausdrücklich anderweitig 
geäußert. Im Sachwalterrecht Österreichs ist die gesetzliche Vollmacht naher Angehöriger für 
Geschäfte des täglichen Bedarfs, Plegentscheidungen usw. in ähnlicher Form in die Novellierung 
2006 eingefügt worden (URL: http://cms.arztnoe.at/cms/beitrag/1000375/101024/). 
Das Betreuungsgericht würde dann nur noch in den verbleibenden Fällen (z. B. Allein-stehender) 
oder im Streitfall entscheiden.

Die Bundesregierung hat allerdings unter der Drucksache 15/2494, Seite 46f, zu § 1358 BGB, 8 
II LPartG entsprechende Vorschläge abgelehnt (vgl. auch Müller & Renner, Betreuungsrecht und 
Vorsorgeverfügungen in der Praxis, 2. Aulage 2008 Rz 15). Ge-nerell wird eingewandt, dass nur 
etwa 15% der Betreuten verheiratet seien oder in ehe-ähnlicher Beziehung lebten und dass Ehe-
gatten häuig ja schon jetzt gegenseitige Kon-tovollmacht erteilt hätten, so dass eine gesetzliche 
Vollmacht ins Leere liefe. Weiterhin wurde am seinerzeitigen Vorschlag Detailkritik geübt, weil er 
nicht sämtliche Bereiche des täglichen Lebens abdecke. Auch lasse sich eine solche Regelung 
nur schwer mit dem Grundsatz der selbstständigen Verwaltung der Güter (in den gesetzlichen 
Güter-ständen) vereinbaren. 

Diese Bedenken haben Gewicht, doch sollte man zu gegebener Zeit die Erfahrungen in Österreich 
und die empirischen Grundlagen einmal überprüfen. 

Regelmäßige Beteiligung der Betreuungsbehörde 

Die Wirksamkeit sozialarbeiterischer Interventionen hängt grundlegend von der Beteili-gung der 
Betreuungsbehörde (BB) ab. § 279 II FamFG regelt dazu, dass das Gericht die BB anzuhören hat, 
wenn es der Betroffene verlangt oder es der Sachaufklärung dient. Dementsprechend ergänzt 
§ 8 Satz 1 BtBG, dass die BB das Gericht insbesondere bei der Feststellung des aufklärungs-
bedürftigen Sachverhalts unterstützt. Die Beteiligung der BB scheint aber regional, teilweise 
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sogar richterabhängig, unterschiedlich zu sein. Kann man dies für (manche) Eilfälle evtl. noch 
nachvollziehen, sollte doch in den übri-gen Fällen hinsichtlich der Sachdienlichkeit kein Zweifel 
bestehen, denn Ausbildung und Zeitbudget (Pensenschlüssel) der Richter können typischerweise 
die sozialarbeiteri-sche Kompetenz nicht ersetzen. 

Auch im eigenen Projektbereich wurde die BB nicht immer beteiligt. Schätzt man den auf die 
Stadt Schwerin entfallenden Anteil der Eingänge im gesamten Amtsgerichtsbe-zirk Schwerin, 
so kommt man für 2008 auf 724 und für 2009 auf 673 Neueingänge in Betreuungssachen. Die 
sich auf die Neueingänge bei der Betreuungsbehörde beziehende Stichprobe betrug aber für 
2008 nur etwa 377 Fälle (bei einer Hochrechnung der in den ersten Monaten nicht erhobenen 
Eilsachen auf das ganze Jahr), für 2009 nur 429 Fälle. Die Behörde wurde also 2008 nur in 52% 
der Fälle, 2009 nur in 64% der Fälle beteiligt (bei 20 bis 25% Eilverfahren, s. o.). Das ist einerseits 
eine – möglicherweise auch durch das Projekt beförderte – Steigerung der Beteiligung um rund 
20%, es zeigt aber auch, dass hier noch weiteres Potential ist. 

Die Bedeutung der Beteiligung der Betreuungsbehörde belegt auch ein Praxis- und For-schungs-
projekt im Amtsgerichtsbezirk Altena, bei welchem festgestellt wurde, dass in Altena nur 50% 
der Anregungen in eine Betreuung einmündeten, während dies in ande-ren Bezirken 60% bis 
80% waren. Tänzer (2009, 70) weist auf Besonderheiten in Altena hin: Die Betreuungsbehörde 
wird in jedem Verfahren beteiligt, sie kooperiert eng mit dem Gericht und das Gericht verweist 
auf Beratungen bei der Behörde.

Noch ein weiterer Aspekt wird von Tänzer aufgegriffen (a.a.O.) und hat sich auch nach den Erfah-
rungen der Projektgruppe bestätigt. Amtsgericht und Betreuungsbehörde müs-sen notfalls auch 
Konliktbereitschaft (gegenüber Einrichtungen und Sozialbehörden) bei der Durchsetzung des 
Erforderlichkeitsprinzips zeigen. Das setzt das Selbstbewusst-sein voraus, dass die Betreuungs-
behörde nicht eine nachgeordnete Behörde im kommu-nalen Verbund ist, sondern eigenständig 
Aufgaben zu erledigen und damit auch für wei-tere Veranlassungen Sorge zu tragen hat. 

Gesetzliche Klarstellungen, richterliche Übungen und die Bereitschaft zur Kooperation wären 
insofern wichtige Schritte (vgl. Tänzer 2009, 72, 84). 

Auswahl hoch qualiizierter Betreuer

Nicht nur in den Leitfadeninterviews, sondern auch in den Diskussionen der Vormund-schafts-
gerichtstage und in der Literatur wird zutreffend auf die Bedeutung eines „ein-heitlichen Berufs-
bildes“, eine qualiizierte Ausbildung, eine durchdachte Betreueraus-wahl und eine qualitätssi-
chernde Aufsicht hingewiesen (vgl. z. B. Crefeld, Förter-Vondey, Oeschger 2003, 170ff.; Crefeld 
2003, 144 ff.; Crefeld, Fischbach, Wittek 2005, 161f; Förter-Vondey 2006, 274 ff.; Klüser 2006). 
Typischerweise wird man für Berufs-betreuungen hochschulmäßig ausgebildete Sozialarbeiter/-
innen und Sozialpädagogen erwarten können, wobei diese Qualiikation auch berufsbegleitend 
erworben sein kann. Dabei wird man gerade in den neuen Bundesländern für eine Übergangszeit 
auch andere Vorqualiikationen wohlwollend in eine Gesamtwürdigung mit einbeziehen müssen.

Dieser grundlegende Ansatz und die konkrete Eignungsprüfung durch Gericht und Be-treuungs-
behörde scheinen aber in der Praxis nicht immer zuverlässig zu funktionieren. Insofern ist zu 
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prüfen, ob nicht verbindliche Auswahl- und Zulassungskriterien, eine stärkere Beteiligung der 
Betreuungsbehörde, verstärkte Betreuungsplanung und ein Be-rufsregister eine verbesserte 
Qualität sicherstellen (vgl. Fröschle, 2005, 75 ff.; Tänzer 2009, 160 ff., 209 ff., 288 m. w. N., vgl. 
auch Crefeld 2009, 27f). 

Fälle ärztlicher Entscheidungen

Dies sind vor allem Fälle, bei denen Ärzte wie bei einem Unfall oder Schlaganfall aus Unsicherheit 
eine Betreuung beantragen in der Angst, ansonsten eine (nicht gerechtfer-tigte) Körperverlet-
zung zu begehen. Deutlich wird dies z. B. in den Empfehlungen der Bundesärztekammer und 
der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer von 2007 (Deutsches Ärzteblatt, 
Jahrgang 104, 13, 30. März 2007, 891 ff., 892), in de-nen angesichts der unklaren Regelung des 
§ 1904 I 1 BGB nach wie vor Bevollmächtig-ten und Ärzten in Zweifelsfällen empfohlen wird, um 
eine gerichtliche Genehmigung nachzusuchen. Daneben scheint es Fälle zu geben, bei denen im 
Zeitpunkt der richterli-chen Entscheidung der medizinische Betreuungsanlass eigentlich schon 
erledigt ist, der Antrag aber „rein vorsorglich“ gleichwohl noch weiter verfolgt wird.

Die durch das 3. Betreuungsrechtsänderungsgesetz mit Wirkung vom 1. September 2009 ein-
gefügten Vorschriften der §§ 1901a (Patientenverfügung) und 1901b BGB (Gespräch zur Fest-
stellung des Patientenwillens) stellen hier zwar Schritte in die richti-ge Richtung dar, haben aber 
nach Rückmeldungen aus der Praxis die ärztliche Unsi-cherheit nicht beseitigt, zumal die Vielfalt 
denkbarer Situationen wie unaufhaltbare schwere Leiden, apallisches Syndrom, künstliche Er-
nährung, Beatmung, Schmerzbe-handlung, Wiederbelebung usw. häuig in Patientenverfügun-
gen nicht geregelt ist. 

Auch kennt das Strafrecht, einmal abgesehen von Schlussfolgerungen aus § 216 StGB, keine 
klaren Regelungen des hier maßgeblichen Rechtfertigungsgrundes der mutmaßli-chen Einwilli-
gung. Die strafgerichtliche Rechtsprechung ist vielmehr vielfältig und nicht immer eindeutig, so 
dass auch Fortbildungen die Ärzte häuig mehr verunsichern als klären. 

Insofern könnte in unklaren Fällen zunächst dem Krankenhaussozialdienst eine größere aufklä-
rende Rolle zukommen. Auch empiehlt sich die Bildung einer (wohl auf Bun-desebene anzusie-
delnden) thematisch arbeitenden, interdisziplinären Arbeitsgruppe, in der Ärzt/e/innen, Richter/
innen, Vertreter des Ethikrats, Sozialarbeiter/innen, Betroffene u. w. über ethisch vernünftige, 
rechtlich vertretbare, praktikable Lösungsmodelle nach-denken, welche hinsichtlich § 1904 BGB 
so klar und verbindlich sein müssten, dass sie die pauschale Anregung von Betreuungen in me-
dizinischen Eilfällen überlüssig ma-chen (vgl. auch den Hinweis auf das klinische Ethikkomitee 
im Ärzteblatt, 104, 13, 30. März 2007, 896.). Möglicherweise wären krankenhausbezogene Ethi-
kräte sinnvoll, denn es ist nicht ersichtlich wieso die „Schreibtischentscheidung“ eines Richters 
besser sein soll als die eines ethisch verantwortlichen Gremiums vor Ort. Schließlich wäre eine 
gesetzliche Klärung der Rechtslage hilfreich, in welchen Fällen Ärzte auch auf der Ba-sis einer 
mutmaßlichen Einwilligung oder der Entscheidung eines Ethikrates behandeln oder Eingriffe 
vornehmen können. 
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Beschleunigung des Verfahrens

Eine Beschleunigung des Verfahrens wird vor allem von Dritten und Betreuten ge-wünscht. Dies 
gilt insbesondere für Eilfälle, „die sollen nicht so lange warten, bis die Wohnung gekündigt ist 
oder ich Sch... mache“ (vgl. auch Hoffmann & Tamayo Korte 2003, 199ff). Eine Optimierung im 
Sinne einer Beschleunigung (und damit auch eine Erhöhung der Beteiligtenzufriedenheit) könnte 
möglicherweise durch größeren Einsatz von Personal erfolgen. Hilfreich ist es wahrscheinlich 
auch, wenn durch das Vorhalten von speziischen Notfallplätzen in Einrichtungen die Zeit bis zur 
Betreuungsentschei-dung noch besser überbrückt wird. 

Der auch geäußerte Vorschlag, in Fällen dauerhafter gesundheitlicher Schädigung die Wieder-
vorlagefristen von 5 Jahren auf 7 Jahre zu verlängern und damit auch die Zahl der SV Gutachten 
zu verringern, ist vom Gesetzgeber im Rahmen des 2. Betreuungs-rechtsänderungsgesetzes 
vom 21.04.2005 (BGBl. I S. 1073) aufgegriffen und umgesetzt worden (§ 295 II FamFG). Ein noch 
weitergehendes Hinausschieben der Wiedervorlage dürfte auf rechtsstaatliche Bedenken stoßen. 

Beteiligung von Sachverständigen nach richterlichem Ermessen  

Möglichkeiten der Betreuungsoptimierung bestehen aus richterlicher Sicht auch im ver-stärkten 
Verzicht auf Sachverständigengutachten. Der Richter habe im Betreuungs-verfahren eine gerin-
gere Verfahrensfreiheit als im Strafverfahren, denn er müsse meist Sachverständige hinzuziehen, 
obwohl das nicht immer nötig und sinnvoll sei. 

Die persönliche Anhörung und das Sachverständigengutachten gehören allerdings - ne-ben dem 
Sozialbericht der Betreuungsbehörde - zum Erkenntniskern des Richters. § 280 FamFG schreibt 
daher grundsätzlich die förmliche Beweisaufnahme durch Einholung eines Gutachtens vor. § 281 
FamFG regelt zudem jetzt schon die Möglichkeit der Ver-wendung eines ärztlichen Zeugnisses, 
wenn der Betroffene selbst die Bestellung bean-tragt und auf die Begutachtung verzichtet, wenn 
es nur um einen Kontrollbetreuer geht oder wenn nach § 282 FamFG ein Gutachten des medizini-
schen Dienstes der Kranken-versicherung vorliegt und der Betroffene einwilligt. Es ist daher zwei-
felhaft, ob eine Erweiterung der richterlichen Möglichkeiten (z. B. durch größeres Ermessen bzw. 
eige-ne Sachkunde des Richters oder Fallgruppenbildung) verfassungsrechtlich tragfähig ist.  

Nach den Anregungen aus den Leitfadeninterviews und den Erfahrungen der Projekt-gruppe gibt 
es einen weiteren, eher pragmatischen, Ansatz. In der Untersuchungsstich-probe besteht bei 
den Richtern die Übung, mit derselben Verfügung, mit der die Betreu-ungsbehörde eingeschaltet 
wird, auch das Sachverständigengutachten anzufordern. Fäl-le, bei denen sich eine Betreuungs-
anregung durch eine von der Betreuungsbehörde ver-anlasste Hilfe erledigen, bräuchten aber 
nicht immer ein Sachverständigengutachten. Insofern wird angeregt, vor der Entscheidung über 
die Einholung eines Sachverständi-gengutachtens zunächst die Stellungnahme der Betreuungs-
behörde abzuwarten. 

Ergänzend wird seitens der Betreuungsbehörde die Bereitschaft erklärt, mit den ärztli-chen Sach-
verständigen arbeitsteilig in dem Sinne zusammenzuarbeiten, dass der SV die Erkrankung selbst 
und die BB die Auswirkungen in der Praxis feststellt und dies dem SV vor seiner Entscheidung 
mitteilt. Auch insofern könnte eine interdisziplinäre Ar-beitsgruppe möglicherweise ein praktika-
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bles Modell entwerfen. Beide Ansätze müssen mit dem Beschleunigungsgedanken in Einklang 
gebracht werden. 

Beteiligung von Verfahrensplegern nach richterlichem Ermessen

Ähnliche Vorschläge werden auch in Bezug auf die Beteiligung von Verfahrensplegern (§ 276f 
FamFG; vgl. dazu allgemein Lantzerath, Raack, Rogalla 2005, 156 ff.) geäu-ßert. Verfahrens-
pleger nähmen meist nur eine formale Funktion ohne inhaltliche Be-deutung wahr. In einem 
Verfahren von Amts wegen seien aber grundsätzlich auch der Richter und natürlich der Betreuer 
zur besonderen Fürsorge berufen.  

Das Institut der Verfahrensplegschaft gehört allerdings zu den grundlegenden Verfah-rensga-
rantien. Schon das bestehende Recht bietet gemäß § 276 II – IV FamFG Diffe-renzierungsmög-
lichkeiten. Es ist daher zweifelhaft, ob ein noch weitergehender Ver-zicht auf Verfahrenspleger 
verfassungsrechtlich Bestand hätte.

In den Leitfadeninterviews wurden allerdings drei Gründe für den Einsatz eines Verfah-rensple-
gers besonders problematisiert: (1) die Bestellung bei „Umgehung“ der Betreu-ung durch Vor-
sorgevollmacht, (2) bei Vergütungsanträgen und (3) bei Umbuchungen bezogen auf vermögende 
Betroffene. Insofern wird seitens der Rechtsplege häuig (aus Schutzgründen) ein/e Verfahrens-
pleger/in bestellt. Hier könnte eine Arbeitsgruppe aus Verfassungsrechtlern, Rechtsplegern, 
Praktikern u. w. einmal diskutieren, ob die Ein-schaltung von Verfahrensplegern tatsächlich 
Auswirkungen in der Praxis hat und ob ihre Schutzfunktion nicht anders sichergestellt werden 
kann. Zu denken wäre auch an die verstärkte Übernahme von Verfahrensplegschaften durch 
Rechtstudierende und andere Ehrenamtler (vgl. auch Justizministerium Niedersachen, Haase, 
der die kostenlo-se Übernahme von Verfahrensplegschaften durch Vereine anregt).    

Stärkere Beteiligung der zu Betreuenden

Aus der Sicht ehemaliger Psychiatrie Erfahrener wird eine stärkere Beteiligung der Be-treuten 
(mehr Transparenz, größeres Wahlrecht, differenzierte Gespräche statt formaler Anhörungen) 
eingefordert. § 278 FamFG sieht zwar für den Regelfall die persönliche Anhörung in Betreu-
ungssachen vor und § 1901 BGB beschreibt das Prinzip der Wunschberücksichtigung. Den 
Betroffenen geht es aber darum, dass dies auch gelebt wird. „Beteiligung schafft Akzeptanz“ 
und dient damit allen. 

Die Erfahrungen der Projektgruppe und die Eindrücke aus den Leitfadeninterviews be-legen, 
dass es immer wieder Betreute gibt, die durch anregende und konstruktive Bei-träge zu einer 
sachgerechten Entscheidung beitragen. Andererseits gibt es auch Betreu-te, denen angesichts 
einer Intelligenzminderung oder einer Demenz intellektuell nicht wirklich konstruktive Beiträge 
möglich sind. Rechtlich kann dies durch die §§ 278, 34 FamFG aufgefangen werden. Weitere 
strukturelle Änderungen scheinen diesbezüglich keine Lösung zu bieten, es dürfte sich regelmä-
ßig um individuelle Entscheidungen han-deln. Insofern könnten möglicherweise Fortbildungen für 
Richterinnen und Richter zu Themen wie Kommunikation mit älteren Menschen oder zur Empathie 
eine noch größe-re Akzeptanz der Entscheidungen befördern.
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Verstärkter Einsatz von ehrenamtlichen Betreuer/n/innen

Überschlägt man die Untersuchungsergebnisse über die Jahre und die Gruppen, so wur-den 
in der Schweriner Stichprobe beruliche Betreuer in etwa 40% und ehrenamtliche Betreuer in 
etwa 60 % der Fälle eingesetzt. Das bedeutet zunächst, dass stets sicherge-stellt sein muss, 
dass es eine hinreichende Zahl von ehrenamtlichen Betreuer/n/innen gibt, so dass auch eine 
sinnvolle Auswahl möglich wird. Hier sind ggf. die Betreuungs-vereine (vgl. Tänzer 2009, 73 ff., 
84, der insofern eine bessere Finanzierung verlangt) und die Betreuungsbehörden gefordert 
(so das Schreiben des Vorsitzenden des Vor-mundschaftsgerichtstags e.V. vom 12. November 
2009 an die Bundesministerin der Justiz, Frau Leutheusser-Schnarrenberger, in welchem auch 
die Unterstützung durch die Betreuungsbehörden angeregt wird). Eine verstärkte Anerkennung, 
Unterstützung und Fortbildung der Ehrenamtlichen durch Betreuungsvereine und eine bessere 
Zusammen-arbeit mit den Betreuungsbehörden dürften helfen (vgl. Stolz & Pippir 2005, 138ff.; 
Zander, 2006, 261 ff.; vgl. auch Zimmermann 2006, 259 ff.).

Insbesondere seitens der Justiz wird immer wieder der Gedanke eingebracht, mehr noch als 
bisher ehrenamtliche Betreuer einzusetzen. Versuche dahingehend, andernorts frei-gesetzte 
(Behörden-) Mitarbeiter für ehrenamtliche Betreuungen einzusetzen, kommen angesichts feh-
lenden Vertrauens, zweifelhafter Sachkompetenz und unklarer Vergü-tungslage aber meist nicht 
in Betracht. Auch die verstärkte Beteiligung von Angehöri-gen indet ihre Grenzen in den Fällen, 
in denen Angehörige nicht mehr können und sich überlastet fühlen oder wenn die Angehörigen 
in einem belasteten System ein Teil des Problems sind (vgl. Maaßen, 2003, 155 ff.: Wenn Ange-
hörige betreuen und plegen. Eine kritische Betrachtung unter den Aspekten „Lebensqualitäten“ 
und „Eignung“; vgl. Pufhan, & Maaßen 2003, 167 ff.; vgl. auch Bund-Länder-Arbeitsgruppe Mai 
2009, 4, 39 ff.; vgl. ISG 2009). Schließlich ist das Vergütungssystem der Mischkalkulation bei be-
stehenden Berufsbetreuungen nicht gerade motivierend, leichtere Fälle in die Ehren-amtlichkeit 
abzugeben.

Eine Untersuchung aus den Jahren 2004 – 2006 zeigte, dass ein Wechsel von ehrenamt-lichen zu 
berulichen Betreuern in etwa 1 bis 2% der Fälle erfolgte (ISG 2009, 109). Eine Handauswertung 
von 155 Projektakten mit Betreuerwechsel (nK2008=41, nU2008=41, nK2009=40, nU2009=33) 
brachte keine statistisch tragfähigen Unterschie-de zwischen den beiden Gruppen, doch ließ 
sich erkennen, dass es in der U-Gruppe ten-denziell etwas mehr Fälle des Wechsels von der 
berulichen Betreuung zur ehrenamtli-chen Betreuung gibt. Auch die Daten unter 2.4.(5) zur 
Frage “wer betreut“ lassen trotz Interventionen in der U-Gruppe keine größeren Veränderungen 
hinsichtlich der Zahl der berulichen Betreuungen erkennen, allerdings ist in der U-Gruppe die 
Zahl der ehren-amtlichen Betreuungen etwas größer. Eine größere Verlagerung auf ehrenamtliche 
Be-treuungen scheint nur in wenigen Fällen zu erfolgen; wahrscheinlich wird auf sie auch wegen 
der Kostenmischkalkulation verzichtet. 

Tänzer (2009, 58) stellt bei seiner Untersuchung sogar einen Rückgang ehrenamtlicher Betreu-
ungen (und zwar der objektiven Fähigkeit und der subjektiven Bereitschaft) fest und weist darauf 
hin, dass in den Stadtstaaten eine deutliche Mehrheit aller Betreuungen berufsmäßig geführt 
werde. Auch der für die Stichprobe der Landeshauptstadt Schwerin ermittelte Wert von etwa 
40% berulicher Betreuungen ist höher als der Landesdurch-schnitt. Die Anzahl der berulichen 
Betreuungen (Erstbestellungen) betrug landesweit für 2007 etwa 32%, 2008 etwa 36% und 2009 
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etwa 33% (Zählblatt für Verfahren nach dem Betreuungsgesetz, Land Mecklenburg-Vorpommern 
2007, 2008, 2009). Nimmt man die Eilverfahren heraus, so war der Anteil der berulichen Betreu-
ungen in der Stichprobe sogar bei bald 60%. 

Realistisch ist ein verstärkter Blick auf die Ehrenamtlichkeit wohl nur dann, wenn es für kleinere 
oder mittelgroße Aufgaben belastbare Angehörige oder sonst pädagogisch und ökonomisch er-
fahrene Ehrenamtler gibt, der Betroffene wohlwollend ist und die Pro-bleme weitgehend geordnet 
sind oder die Versorgung in Wohnstätten oder Heimen ge-sichert ist (vgl. aber zu Problemen in 
Heimen, Becker & Brucker 2003, 195 ff.). 
 
Personalkontinuität im Betreuungsverfahren 

Bei der Beantwortung dieser Frage zeigten sich deutliche Perspektivenunterschiede. Aus der 
Sicht der professionellen Verfahrensteilnehmer ist die Kontinuität nicht so wichtig. Die Betreu-
ten (und auch ihre Betreuer und Dritte) wiederum wünschten sich bei entsprechender geistiger 
Klarheit vor allem personelle Kontinuität. Optimierungs-versuche zur Konstanz des Personals 
müssen die unterschiedlichen Interessenlagen (be-ruliche Flexibilität, Wandel einerseits und 
Berechenbarkeit, Vertrauen andererseits) beachten. Es sollte die Erkenntnis gelten, dass ein 
ständiger Richterwechsel den Betreu-ungen nicht dienlich ist; insofern sollten typischerweise 
Mindestzeiten für die richterli-che Tätigkeit und für die Mitarbeit in einer Betreuungsbehörde 
angestrebt werden, wo-bei dann im Einzelfall Flexibilität geboten ist.  

Veranlassung eines Betreuungsplans 

Justiz und Betreuungsbehörde berichten übereinstimmend, dass Betreuungspläne nicht üblich 
sind. Anordnungen eines Betreuungsplans in geeigneten Fällen nach § 1901 IV 2 BGB scheint es 
in der Praxis kaum zu geben (vgl. Tänzer 2009, 69 m. w. N.). Manche Rechtspleger und Betreuer 
nutzen aber in geeigneten Fällen hilfeplanähnliche Metho-den, um Ziele festzulegen und deren 
Erreichen zu überwachen. 

Hier ist Optimierungspotential, denn Hilfepläne entsprechen sozialarbeiterischem Stan-dard. 
Bei der Kinder- und Jugendhilfe (§ 36 SGB VIII) und im Vollzug (§ 7 StVollzG) liegen zahlreiche 
positive Erfahrungen mit Hilfeplänen vor (Planung, Kontrolle usw.). Dabei sollte es sich allerdings 
tatsächlich nur um geeignete Fälle handeln, bei denen also der zusätzliche organisatorische 
Aufwand durch die Komplexität der Herausforde-rung gerechtfertigt ist (vgl. auch Klie, 2005, 96). 

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist das Gericht für die Anordnung und damit auch für die Prü-
fung des Betreuungsplans zuständig (§ 1901 IV 4 Satz 2 und 3 BGB). Bei dieser Rechtslage ist der 
Vorschlag, der/die zuständige Rechtspleger/in könne in geeig-neten Fällen mit dem Erstbericht 
auch einen Betreuungsplan anfordern (jedenfalls bei berulichen Betreuer/n/innen), interessant. 
Grundsätzlich ist aber auch zu überlegen, ob dieses methodische Instrument nicht besser im 
Bereich Sozialer Arbeit und damit bei der Kommune und ihrer Betreuungsbehörde eingesetzt 
und begleitet werden kann. 
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Unterstützung und Aufsicht bei Betreuungen

Diskutiert werden sollte auch, ob die vorhandene Rechtsaufsicht seitens der Justiz wirk-lich 
hinreichend ist. Das Projekt gibt zu dieser Überlegung zwar keinen Anlass, aber das Thema wird 
in der Praxis und Literatur immer wieder thematisiert, denn der Pensen-schlüssel in der Justiz 
und die naturgemäße Begrenzung auf rechtliche Themen lassen Freiräume, die sich auch zum 
Nachteil der Betroffenen auswirken können.  

Wege aus diesem Dilemma gibt es mehrere: von der verstärkten Teamsupervision in Betreuungs-
vereinen, über regelmäßige Betreuungspläne, deren Erfüllung auch zu disku-tieren ist, bis hin 
zu einer Zuordnung der Aufsicht an - fachkompetente - Kollegen in den Betreuungsbehörden, 
die bei gegebenem Anlass - wie bei der Heimaufsicht im SGB VIII - aufmerksam machen, Hilfe 
anbieten und notfalls auch eingreifen. 

5.3. Hilfebezogene Verbesserungen 

Betreuungsoptimierung durch verbesserte Hilfeleistungen basiert auf der Annahme, dass Selbst-
bestimmung und Selbstständigkeit wie in Art. 2 GG beschrieben auch für zu Betreuende wichtige 
Werte sind. Diese Annahme wird durch Ergebnisse der Leitfaden-interviews gestützt. Ganz all-
gemein werden Selbstbestimmung und Hilfe als die wich-tigsten zentralen Bedürfnisse genannt. 
Längere Autonomie ist regelmäßig Lebensquali-tätsverbesserung. Hilfe zur Selbsthilfe entspricht 
auch dem Subsidiaritätsprinzip. 

5.3.1. Betreuungsoptimierung durch umfassendere Sozialleistungen

Der Ansatz, die Fürsorge für evtl. zu Betreuende durch ein verbessertes Angebot an Sozialleis-
tungen zu optimieren und damit die Zahl der Betreuungen zu verringen, wird von praktisch allen 
Befragten begrüßt. Die Begründungen dazu beziehen sich u. a. auf den Wunsch nach besserer 
Aufklärung und Beratung, nach verstärkten, spezielleren und länger andauernden Sozialleis-
tungsangeboten, auf ein größeres Angebot an Einrichtun-gen. Im Jahre 2009 ist dazu noch der 
Wunsch gekommen, dass die Sozialämter sich nicht immer restriktiver verhalten sollten. 

Auskömmliche Sozialleistungen für Betroffene

Nicht nur im Projektraum, sondern auch in anderen Kommunen sind angesichts der schwieri-
gen Haushaltslage kritische Entwicklungen feststellbar. Die Haushaltsansätze werden gekürzt, 
Plichtaufgaben auf das Nötigste beschränkt, freiwillige Leistungen und Förderungen fallen an-
gesichts an Kosteneinsparung orientierter Richtlinien fast ganz weg, Schuldnerberatungsstellen 
und Suchtberatungsstellen schließen, allgemeine Soziale Dienste mit Sozialpädagogen werden 
aufgelöst, die Kommunalaufsicht drängt aufs Sparen (vgl. Rosenow 2007, 4 ff.). 

Dies trifft die Schwächeren in der Gesellschaft ganz besonders, ihre Probleme werden nicht mehr 
abgefangen, und damit steigt das Risiko für Betreuungsfälle. Auskömmliche Sozialleistungen 
dürften die Anzahl der rechtlichen Betreuungen verringern, verlangen aber auch, dass mehr Geld 
für Personal und Leistungen investiert wird.
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Fälle unmäßiger Bürokratie und Überforderung von Bürgern 

In einigen Fällen sind Betreuungsverfahren nur deswegen eingeleitet worden, weil der/die Bürger/
in zur Beantragung von Leistungen nicht in der Lage sei. Nicht selten verbirgt sich dahinter der 
verwaltungsinterne Kostendruck, es werden Messlatten höher gesetzt und Gesetze und Recht-
sprechung einseitig ausgelegt. Auf dieses Problem ist schon frühzeitig auch in der Literatur hin-
gewiesen worden (vgl. dazu allgemein Lipp 2005, 15). Thar (2003, 161 ff.), selbst Berufsbetreuer, 
macht schon 2003 darauf auf-merksam, dass die Geltendmachung von Sozialleistungen und 
die damit verbundene Mitwirkungsplicht manche Bürger überfordere (vgl. Tänzer 2005, 20 ff.; 
Rosenow 2007, 5). Aktuell stellen offenbar insbesondere längere und kompliziertere Formulare 
bei der ARGE Hürden dar, die zwar eine intensive Einzelfallhilfe, keineswegs aber im-mer eine 
Betreuung verlangen. 

Einfachere und transparentere Verwaltungsabläufe und eine bessere Vernetzung würden einer 
Aufgabenverlagerung ins Betreuungsrecht entgegenwirken. Auch die Vertreter-bestellung nach § 
15 SGB X durch das Betreuungsgericht oder auf Antrag bzw. Ent-scheidung der Betreuungsbe-
hörde, also ohne Ersuchen der Verwaltungsbehörde, könnte hier wahrscheinlich Abhilfe schaffen. 
Denkbar wäre es auch, einen sog. Budgetassisten-ten oder das Amt des Beistandes für Erwach-
sene oder auch einen Soziallotsen einzufüh-ren oder einfach nur ehrenamtliche Hilfe z. B. durch 
entsprechend kompetente Senioren anzubieten. 

Fälle mangelhafter Kommunikation bei „schwierigen“ Bürgern

Insbesondere kontaktarme, psychisch labile oder suchtgefährdete Bürger inden bei Be-hörden, 
Einrichtungen, Heimen, Wohnungsgesellschaften und Freien Trägern nicht im-mer kompetente 
Ansprechpartner. 

Der Einsatz von entsprechend geschulten Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern in Behör-den kann 
hier helfen, doch gibt es insofern auch ein Forschungsdeizit, welches z. B. im SILQUA ( = Soziale 
Innovationen für Lebensqualität im Alter) Programm des Bundes-ministeriums für Bildung und 
Forschung aufgearbeitet werden könnte.

Fälle selbst gewählter Beschränkung Freier Träger 

Freien Trägern wie Vereinen, Heimen und anderen Anbietern steht es grundsätzlich frei, selbst 
über den Umfang ihres Angebots zu entscheiden. Insofern gibt es unterschiedli-che Philoso-
phien. Manche Anbieter greifen aus dem Kanon des doppelten Mandats der Sozialen Arbeit 
(Parteilichkeit/Hilfe & Interessen der Gesellschaft/Schutz) nur einzelne Aspekte auf und verstehen 
sich z. B. nur als Interessenvertreter ihrer Klienten und leh-nen eine Vertretung gesellschaftlicher 
Interessen oder kontrollierende Aufgaben ab. So kann es sein, dass eine Person in einem Heim 
plegerisch gut betreut wird, der Träger aber nicht bereit ist, die Taschengeldeinteilung vorzuneh-
men, so dass dann dafür ein Betreuer erforderlich wird. 

Hier könnten Problem verdeutlichende Gespräche helfen, es wären die Grenzen der freien Träger 
zu erkunden. Die Motivation für einen ganzheitlichen Ansatz der sozialen Arbeit könnte mögli-
cherweise auch bei Förderentscheidungen mit beachtet werden.
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Einzelvorschläge zur betreuungsrelevanten Optimierung von Sozialleistungen 

Die Untersuchung offenbarte daneben eine Reihe von Sachverhalten, bei denen klein-strukturelle 
Veränderungen oder spezielle Fortbildungsmaßnahmen zumindest in eini-gen Fällen zu einer 
(meist auch ethisch unproblematischen) Betreuungsvermeidung füh-ren könnten. So könnte 
unter Einbeziehung der obigen Überlegungen eine Betreuung auch hinausgeschoben oder sogar 
verhindert werden: 

• bei ausgeprägterer Gehstruktur der Sozialleistungsträger, wenn also Bedürftige auch zu-
hause aufgesucht würden, 

• bei effektiverer Schuldnerberatung, wenn der Umgang mit Geld „gelernt“ würde und es 
mehr Berater gäbe,

• bei besonderen Vergütungen (Fachleistungsstunden, über Budgets) der Freien Trä-ger für 
die Arbeit mit komplizierten Klientinnen und Klienten,

• bei mehr verfügbaren und geeigneten Heimplätzen auch für Notfallsituationen ähn-lich 
dem Kinder- und Jugendnotdienst.

5.3.2. Betreuungsoptimierung durch efizienteres Fallmanagement 

Auch ein verbessertes Fallmanagement durch Betreuer, Behörde und Gericht sollte hel-fen. Be-
treuung ist, auch wenn man sie auf das Rechtliche beschränken würde, eine ganzheitliche und 
langwierige Aufgabe mit schwierigen Beteiligten.  

Aus- und Fortbildung der Betreuungsbehörde

Die Arbeit der Betreuungsbehörde verlangt eine fachliche Kompetenz, die derjenigen der Be-
treuer nicht nachsteht. Die Stellen sollten also mit Personal besetzt sein, das auf Grund seiner 
Ausbildung (z. B. als Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter) oder auf Grund lang-jähriger Erfahrungen 
und Fortbildungen tiefere Sachkunde sicher stellen kann.

Sorgfältige Aufklärung möglicher Hilfen

Auch sollte die Interventionsarbeit stärker systematisiert werden. Die aktuelle Erhebung zeigte, 
dass die Art der sozialarbeiterischen Interventionen aus den meisten Akten we-gen Unklarheit 
nicht zu entnehmen war. Es dürfte sich insofern empfehlen, für jede Ak-te eine formularmäßig 
vorzubereitende Checkliste zu entwerfen, die z. B. in Spalte 
(1) das Krankheitsbild nach Maßgabe von oben 2.1.(4), in Spalte 
(2) dafür grundsätzlich in Betracht kommende Interventionsmöglichkeiten, in Spalte 
(3) die ausdrücklich abzufragenden bereits vorhandenen Interventionen, in Spalte 
(4) nunmehr noch vorgeschlagene Interventionen und in Spalte 
(5) die Wirksamkeit des Vorschlags erfasst und damit die Arbeit einerseits systematisiert, ande-
rerseits aber auch nach einem ge-wissen Zeitablauf überprüfbar macht (vgl. den Entwurf einer 
Hilfematrix in Anlage 4).   
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Geplantes Case-Management

Case-Management gehört zu den inzwischen klassischen Methoden der Sozialen Arbeit. 

Wie oben bei den verfahrensbezogenen Verbesserungen (5.2. am Ende) dargelegt, be-dürfen 
schwierigere Fälle einer sorgfältigen, mit Betreuungsbehörde und Gericht abge-stimmten Pla-
nung (Betreuungsplan). Auch Case-Management lohnt sich vor allem bei komplexen bzw. lang 
andauernden Fällen, weniger bei einfachen Aufgaben. Bei Justiz und Betreuungsbehörde gibt es 
bisher keine systematische Nutzung, wohl aber telefoni-sche Absprachen. Optimierungsüber-
legungen hätten in der Hilfeplankonferenz des Ju-gendamts (§ 36 SGB VIII) ein gutes Vorbild. 

Verstärktes Betreuungsnetzwerk

Damit einhergehen sollte ein entsprechendes Betreuungsnetzwerk. Ähnliche Netzwerke haben 
sich im Kinder- und Jugendhilferecht bewährt. Sie dienen der Kommunikation und dem Er-
fahrungsaustausch und erleichtern insbesondere bei schwierigen Fällen die Hilfeauswahl (vgl. 
auch Zenz 2003, 31 ff., 38; vgl. BAGüS, 2005, 7). Weitere Aufgabe könnte die Koordination 
eines lächendeckenden Angebotes sein (z. B. zur Aufklärung über Hilfen und Vollmachten, zur 
Gründung von mehr Selbsthilfegruppen). Auch ließe sich so einfacher die teilweise bestehende 
Konkurrenzsituation zwischen Anbietern auf-lösen.

Übergreifende Koordination

Darüber hinaus sollte auch die den kommunalen Raum überschreitende fallvergleichen-de Dis-
kussion helfen. Insofern gibt es bereits mehr oder weniger gut funktionierende Strukturen wie z. 
B. die Bundesarbeitsgemeinschaft von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-tern örtlicher Betreuungs-
behörden - BAGöB, derzeit als Arbeitskreis der örtlichen Be-treuungsbehörden beim Deutschen 
Verein organisiert, die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe - BA-
GüS, die Bundeskonferenz der Betreu-ungsvereine, - BUKO, die verschiedenen Verbände der 
Betreuer - BdB, VdB, die Be-auftragten für Behinderten- und Patientenrechte, Veranstaltungen 
des Vormundschafts-gerichtstages - VGT oder die Konferenz der obersten Landessozialbehör-
den - KOLS. Insofern sollte der sozialpädagogisch ausgerichtete, speziell auf die Betreuungs-
fragen bezogene, Austausch noch intensiviert werden. 

5.3.3. Betreuungsoptimierung durch speziischere Fallbearbeitung 

Auch die speziischere Fallbearbeitung kann zur Vermeidung oder Hinausschiebung von Betreu-
ungen beitragen.  

Fälle der Fremdinstrumentalisierung ausschließen

Zunächst muss ausgeschlossen werden, dass keine Fremdinstrumentalisierung der Be-treuung 
vorliegt. Das bezieht sich auf immer wieder gehörte Kommentare, dass die Be-treuung von Drit-
ten als Instrument zur Umsetzung „ihrer Interessen“ benutzt wird. Tän-zer (a.a.O.) nennt dazu 
Fälle, in denen potentielle Erben eine Betreuung wünschen, weil der Betroffene vermeintlich 
sein Vermögen verschleudert. Auch die Durchführung eines Insolvenzverfahrens über eine Be-
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treuereinsetzung wird immer wieder vor allem durch interessierte Gläubiger betrieben. Hier sind 
die Betreuungsbehörden, Betreuungsgerich-te und Betreuer/Betreuerinnen gefordert, derartige 
Instrumentalisierungen zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken.

Fälle fehlender Akzeptanz von Hilfe auffangen 

Weiterhin ist zu klären, wie denn mit fehlendem Leidensdruck umzugehen ist. Während bei äl-
teren Menschen der Wunsch nach Hilfe und Entlastung immer häuiger zu werden scheint, gibt 
es insbesondere bei jungen und eigenwilligen Klienten gelegentlich auch die Neigung, jegliche 
Hilfe abzulehnen. Hier gibt es nicht für alle Fälle eine Musterlö-sung, manchmal ist auch Respekt 
vor dem Sosein geboten. Erfahrungsgemäß können aber Empathie, Rollentausch, Motivations-
kompetenz und Geduld helfen. 

Nach erfolgreichem Krisenmanagement loslassen 

In Fällen der vorübergehenden Überforderung können Betroffene häuig durch Einglie-derungs-
hilfen nach den §§ 53 und 54 sowie § 67 SGB XII aufgefangen werden. Dann sollte durch die 
Betreuungsbehörde zunächst gelassen und professionell Hilfe vermittelt werden. Handelt es 
sich um Personen, die (1) bereit sind, Hilfe anzunehmen und (2) in eine geschützte Situation 
(Sozialstation, geeignetes Heim) vermittelt werden können, lässt sich zumindest eine beruliche 
Betreuung häuig vermeiden. 

Fälle der Demenz meist gut geeignet für ehrenamtliche Hilfe

Fälle mit leichterer oder mittlerer Demenz wie die „plegeleichte demente Omi“, die in ein Heim 
geht, sind in vielen Fällen für eine familiäre oder sonst ehrenamtliche Betreu-ung geeignet. 

Bei geistigen Behinderungen differenzieren 

Bei geistigen Behinderungen ist meist eine Differenzierung nach der Schwere sinnvoll; leichte 
Fälle, insbesondere solche, bei denen die Betroffenen offen sind für Hilfe, kön-nen von Famili-
enangehörigen oder anderen ehrenamtlichen Betreuerinnen/Betreuern übernommen werden, 
schwere Fälle brauchen nicht selten eine professionelle Betreu-ung. 

Bei psychiatrischen Bildern „gesunde“ Phasen nutzen 

Bei psychiatrischen Erkrankungen ist ebenfalls zu differenzieren. Nach einer ärztlichen Behand-
lung wegen Schizophrenie oder manchmal auch wegen Manie oder Depression wird in schweren 
Fällen häuig nach einem Betreuer gerufen. Eine erfolgreiche medi-kamentöse Einstellung oder 
die immer wieder eintretenden „gesunden“ Phasen machen aber eine Betreuung eigentlich nicht 
nötig. Hier wäre auch daran zu denken, das „Ru-henlassen der Betreuung“ einzuführen. Allerdings 
könnte dies dazu führen, dass man das System der Mischkalkulation neu durchdenken müsste.

Arbeit mit Suchtkranken nur für erfahrene Betreuer

Als problematisch werden Fälle von Suchterkrankungen beschrieben. Im Einzelfall mag es ältere 
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Suchtkranke geben, die mehr oder wenige dauerhaft in einer Einrichtung leben und allenfalls 
eine ehrenamtliche Betreuung benötigen. Insbesondere bei jüngeren, mo-bilen Suchtkranken, 
häuig mit multiplen Abhängigkeiten, bedarf es aber erfahrener, meist berulicher Betreuer, weil 
Abstinenz von Betreuten nicht verlangt bzw. bei ihnen nicht durchgesetzt werden kann, und es 
daher immer wieder zu Rückfällen kommt. 

Doppeldiagnosen und vor allem Borderline-Fälle nur an erfahrene Berufsbetreuer 

Insbesondere die zunehmenden Doppeldiagnosen bei jungen Menschen (Sucht-erkrankung und 
Persönlichkeitsstörung) sowie die Borderline-Fälle mit mehreren Stö-rungen und gravierenden 
Bindungsproblemen verlangen meist nach professioneller Be-treuung, weil die Betroffenen for-
dernd und schwierig sind und eine Grenzsetzung eine anspruchsvolle Aufgabe ist, die selbst 
Therapeuten manchmal an die Grenzen ihrer Möglichkeiten bringt.

(Vgl. ganz allgemein zur Falldiskussion Tänzer, 2009, 379f, der im Rahmen der Mischkalkulation 
von Vergütungen ebenfalls schwere und leichte Fälle unterscheidet und den Betreuungsaufwand 
für psychisch Kranke und Suchtabhängige höher einschätzt als für geistig Behinderte und De-
menzkranke.)

5.4. Kommunale Zuständigkeit als neue Struktur 
 
Insbesondere in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz ist immer wieder 
diskutiert worden, ob nicht ein Teil der identiizierten Probleme durch eine Übertragung der bis-
her gerichtlichen Betreuung auf die Kommune vermieden werden könnte. Der Abschlussbericht 
enthält auch Vorschläge für eine Strukturreform, die al-lerdings bisher nicht umgesetzt wurden 
(Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Betreuungsrecht“ zur 74. Konferenz der Jus-
tizministerinnen und Ju-stizminister vom 11. bis 22. Juni 2003 in Glücksburg, herausgegeben 
vom Vormund-schaftsgerichtstag e.V. als Band 6, 2003, 180 ff., 249 ff.; vgl. auch Jürgens, 2005, 
175 ff.). 

5.4.1. Gerichtliche Zuständigkeit und Reformüberlegungen 
 
Nach der aktuellen Rechtslage (§§ 1896 ff. BGB) ist das Betreuungsgericht der Herr des Ver-
fahrens. Anträge sind dort einzureichen, werden dort bearbeitet und dort entschie-den. Ent-
sprechend den gesetzlichen Vorgaben und bei Bedarf holt sich das Gericht Un-terstützung bei 
Sachverständigen und der Betreuungsbehörde.

Die Stärke des Verfahrens ist seine Rechtsstaatlichkeit. Der juristisch ausgebildete Richter be-
herrscht die verfahrensrechtlichen Erfordernisse, entscheidet, weil nicht wei-sungsgebunden, 
ohne hierarchische Vorgaben und ist gegenüber Finanzierungsproble-men des Justizministeri-
ums relativ immun. 

Für die Beurteilung betreuungsrechtlicher Sachverhalte stehen juristische Fachkenntnis-se aller-
dings nicht im Mittelpunkt, vielmehr geht es um Auswirkungen von Erkrankun-gen, anderweitige 
Hilfen, Fragen der Selbstständigkeit und persönliche Fürsorge (vgl. dazu Tänzer 2009, 85 ff., der 
die rechtliche Betreuung als eine der Sozialhilfe ähnliche Sozialleistung eigener Art betrachtet; vgl. 
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auch den obengenannten Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe JM „Betreuungs-
recht“ 2003, 168). Der typische Rich-ter ist aber meist weder hinsichtlich relevanter Krankheits-
bilder noch im Hinblick auf mögliche Sozialleistungen ausgebildet. Das Hilfesystem ist ihm mehr 
oder weniger fremd, der Kontakt zum Bürger und seiner Welt ist in Anhörungen stark formalisiert. 

Teilweise werden insofern Detaillösungen vorgeschlagen. So kritisiert z. B. Tänzer (2009, 59ff) 
die nicht aufgabenangemessene Infrastruktur im Betreuungswesen und das von inanziellen 
Interessen getragene Ressortdenken von Kommunen und Justizministe-rien und regt z. B. ein 
eigenes Festsetzungs- und Durchsetzungsrecht von Sozialleistun-gen für die Betreuungsbehör-
den an und schlägt ein auf Landesebene angesiedeltes, res-sortübergreifendes Beratungsrecht 
vor (2009, 133 ff.). 

In den letzten Jahren wird aber auch immer wieder diskutiert, ob es denn nicht sinnvol-ler sei, 
der Kommune und ihrer Betreuungsbehörde grundsätzlich eine zentralere Rolle im Betreuungs-
verfahren zukommen zu lassen. 

Eine solche Neuzuordnung würde allerdings erhebliche gesetzliche Veränderungen ver-langen. 
Diese Veränderungen sollten grundlegenden Prinzipien folgen. Diese Prinzipien sind teilweise 
durch unser Grundgesetz vorgegeben, teilweise sind sie wissenschaftlich getragen:

• Das Prinzip der Rechtstaatlichkeit, welches verfassungsrechtlich u. a. in Art. 19 Abs. 4 
, 20 GG und insbesondere in Art. 92 („Rechtsprechungsprivileg“), 104 Abs. 2 GG (über 
freiheitsentziehende Maßnahmen entscheidet der Richter) geschützt ist. 

• Das Prinzip der Subsidiarität (als Soziale Hilfe vor „entmündigender“ Betreuung; aber 
auch als (bürgernahe) Kommune vor (entfernterem) Land), welches u. a. abge-leitet aus 
der katholischen Soziallehre eine gestufte Balance zwischen dem Einzel-nen und der 
Gesellschaft ermöglicht (vgl. auch §§ 3 und 4 SGB VIII). 

• Das Prinzip der möglichst großen Sach- und Bürgernähe, welches Merkmal ei-nes prob-
lemnahen, aufgeklärten Staates ist, der aus einer demokratischen Grundhal-tung (Art. 20 
GG) die Bedürfnisse der Bürger ernst nimmt und sie an der Entschei-dung beteiligt.  

• Das Prinzip des Einklangs mit organisationspsychologischen und erfahrungsge-stützten 
Erkenntnissen, welches sich auf bestimmte bewährte Organisationsfor-men und die Ver-
meidung vorhersehbarer Fehleranfälligkeiten bezieht.

• Die Vorgaben der Föderalismusreform I, wonach Aufgaben durch Bundesgesetz nicht den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden übertragen werden dürfen (vgl. Art. 84 Abs. 1 S.7 
GG) 

• Das Prinzip der Konnexität, wonach bei Aufgabenzuweisungen den Kommunen von den 
entlasteten Stellen auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt werden müs-
sen, allerdings, soweit im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung möglich, mit der 
Maßgabe, dass zweckgebundene Zuweisungen bestimmten -Wirkungskreisen zugute 
kommen (vgl. Art. 104a II GG; vgl. den obengenannten Abschlussbericht der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe „Betreuungsrecht“ 2003, 170).

Denkt man diese Überlegungen unter strukturellen Gesichtspunkten weiter, so lassen sich neben 
der aktuellen Regelung vor allem drei Modelle der Zuständigkeit erkennen.
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5.4.2. Betreuungsgericht und gerichtseigene Betreuungshilfe

Bei diesem Modell würde man dem Betreuungsgericht einen eigenen Sozialen Dienst in Form 
einer sozialarbeiterischen Betreuungshilfe zuordnen (vgl. schon Kort 2005, 163 ff.; ausführlich 
dazu jetzt auch Tänzer, 2009, 132 ff., 158, der einen justiznahen Landesdienst vorschlägt). Dieser 
Dienst könnte durch beim Land anzusiedelnde Sozial-arbeiter/-innen und/oder entsprechend 
erfahrene und fortgebildete Praktiker gebildet werden.

Ein derartiges Modell entspricht den verfassungsrechtlichen Vorgaben. Auch organisa-tions-
psychologisch sollte das Modell realisierbar sein; es ist aus der Bewährungshilfe und der Füh-
rungsaufsicht bekannt und hat sich insofern durchaus bewährt. Die der Ju-stiz zugeordnete 
Bewährungshilfe arbeitet prima facie nicht schlechter als die dem Ju-gendamt zugeordnete Ju-
gendgerichtshilfe. Die formale Zuordnung ist im Übrigen wahr-scheinlich weniger entscheidend 
als die auskömmliche Besetzung und inhaltliche Aus-gestaltung. 

Die Einordnung der Betreuung in ein juristisches Ambiente entspricht allerdings nur wenig dem 
Prinzip Sach- und Bürgernähe und dem Subsidiaritätsgedanken. Sie trägt nicht der, auch vom 
Verfasser geteilten, Überzeugung Rechnung, dass der Umgang mit kranken und älteren Men-
schen zunächst und vor allem ein Problem von Förderung und Hilfe ist, in welchem der staatliche 
Eingriff in die individuelle Freiheit die nachrangige Ausnahme sein sollte. Dies scheint auch die 
Sicht der Betreuten zu sein, wenn man ih-ren Eindruck aufnimmt, dass Gerichte bedrohlicher 
wirken als Behörden, das sei schließlich der Ort, an dem „verurteilt“ werde. 

Die Idee einer stärkeren Zuordnung des Betreuungsverfahrens zur Kommune wurde im übri-
gen auch in der Leitfadenerhebung wohlwollend angenommen, vorausgesetzt, die Sorgen der 
Betreuerinnen/Betreuer und insbesondere Dritten um Unabhängigkeit und Rechtsstaatlichkeit 
können ausgeräumt werden.

5.4.3. Kommunale Erstzuständigkeit, Entscheidung Betreuungsgericht

Bei diesem Modell würde die Betreuungsbehörde die zentrale Eingangsinstanz für alle Anre-
gungen. 

In einem neu zu gestaltenden Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der 
Betreuung Volljähriger könnte die Zuständigkeit einer kommunalen Behörde (z. B. der Betreu-
ungsbehörde) als Eingangsstelle für das Betreuungsverfahren geregelt sein, die Behörde würde 
auf Antrag oder von Amts wegen den Sachverhalt ermitteln, soziale Alternativen prüfen und 
nur, wenn in Betracht kommt, dass eine Betreuung erforderlich ist, beim Betreuungsgericht die 
Einrichtung einer Betreuung beantragen. Im weiteren Verfahren würde die Behörde das Gericht 
unterstützen und z. B. auch Betreuungspläne prüfen. Lehnt die Behörde eine Antragstellung ab 
oder bearbeitet den Antrag nicht bin-nen eines Monats, könnte unmittelbar die Entscheidung des 
Betreuungsgerichts bean-tragt werden (vgl. den oben genannten Abschlussbericht der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe JM „Betreuungsrecht“ 2003, 173 ff.). 

Verfassungsrechtlich begegnet das Modell keinen größeren Bedenken, da alle dem Richtervorbe-
halt unterliegenden Entscheidungen beim Betreuungsgericht verbleiben. Die frühzeitige Einbin-
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dung und ein frühzeitiges Tätigwerden der Betreuungsbehörde wird man als verfahrensrechtliche 
Stärkung der Grundrechte des Betroffenen sehen können (so jedenfalls der obengenannte Ab-
schlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Betreuungsrecht“ 2003, 179f). Allerdings dürf-
ten sich Fragen der Ge-setzgebungszuständigkeit aufwerfen, die eine Beteiligung der Länder 
oder sogar eine Grundgesetzveränderung verlangen. 

Das Prinzip der Subsidiarität wird erfüllt, denn bei diesem Modell steht Hilfe zur Selbsthilfe vor 
staatlicher Intervention im Vordergrund. Damit geht es über verfahrens-rechtliche Änderungen 
hinaus. Für eine Verlagerung der zentralen Zuständigkeit auf die Kommune sprechen insbeson-
dere auch die größere Sachnähe, die bessere Kenntnis vom Betreuungsbedarf, das größere 
soziale Netzwerk, die kürzeren Wege im Rathaus, die ausgeprägtere Bürgernähe, die Kompetenz 
für einen Hilfeplan und die geringere Be-drohlichkeit einer Behörde für Betreute (vgl. z. B. zur 
Stigmatisierung: Crefeld 2009, 28). 

Der Gegeneinwand, dass in manchen Fällen ein Sozialbericht nicht nötig sei, trägt nicht, denn 
die Klärung genau dieser Frage kann im Normalverfahren gerade erst nach der Sachverhalts-
ermittlung erfolgen. Tragfähig ist allerdings insofern der Einwand, dass eine Einreichung von 
Eilfällen bei der Behörde zu unnötigen Verzögerungen führen könnte. Der Abschlussbericht der 
Bund-Länder Arbeitsgruppe sieht dies zwar anders (a.a.O. 2003, 185), doch ist die Sinnhaftigkeit 
der Einschaltung der Behörde bei eiligen Operationseinwilligungen und typischen Bettgitterent-
scheidungen nicht offensichtlich. Möglicherweise würde hier der Gedanke eines Ethik - Konsils 
(vgl. den Arbeitskreis „Ethik - Konsil“ an der Universitätsklinik Heidelberg) oder auch ein spezieller 
Patien-tenanwalt wie in Österreich (vgl. Jürgen Thar, 2003, 161 ff.) helfen. 

Auch das Konnexitätsprinzip dürfte hier greifen (vgl. Bund-Länder-Arbeitsgruppe der Justiz 2003, 
257). Zwar ist richtig, dass die Behörden auch jetzt schon Sozialberichte fertigen und Alternati-
ven suchen müssen und dass die Kommune verplichtet ist, die Behörden mit entsprechendem 
Personal auszustatten. Der Wechsel der Eingangsinstanz dürfte aber bereits unter dem Gesichts-
punkt von Organisation und Koordination zu dar-über hinaus gehenden Kosten führen. Auch 
müsste die Beteiligung der Betreuungsbe-hörde mit besonderer Prüfung der Erforderlichkeit, 
die ja bisher nach § 279 FamFG nicht immer verbindlich ist, zu einer Plichtaufgabe werden, was 
dann fairer Weise auch unter Berücksichtigung etwaiger Ersparnisse in der Justiz ausgeglichen 
werden sollte. 

Ernst zu nehmen ist allerdings die auch bei den Leitfadeninterviews häuiger gehörte Sorge, dass 
die Verwaltung einem größeren Kostendruck als die Justiz unterliege. Ro-senow (2007, 4 ff.) 
diagnostiziert ein beeindruckendes Repertoire von Techniken zur Leistungsverweigerung wie Ein-
schränkungen im Ermessensgebrauch, Überspannung der Mitwirkungsplichten, einschränken-
de Richtlinienformulierungen bis hin zur Miss-achtung von Gesetzeswillen und Rechtsprechung; 
einige dieser Verhaltensweisen sind auch bei der vorliegenden Untersuchung deutlich geworden. 
Seine systemisch und an-hand von Beispielen begründeten Zweifel an der Rechtstreue der 
Verwaltung und seine daraus abgeleitete Warnung vor einem „Leviathan der Sozialverwaltung“ 
(a.a.O. 17) sind aber zu theoretisch und pauschal und können wohl nur auf dem Hintergrund einer 
kulturpädagogisch philosophischen Ausbildung richtig gedeutet werden. Seit den An-fängen der 
neuzeitlichen Demokratie ist die Verwaltung eine Säule der Gewaltentei-lung, Schwächen in der 
Verwaltung sollten nicht durch Übertragung von Aufgaben an die Justiz, sondern durch justizielle 
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Kontrolle gelöst werden. Neben der Möglichkeit einer rechtlichen Überprüfung dürfte vielmehr die 
gesellschaftlich zu verantwortende Unterinanzierung der Kommunen entscheidend sein, und es 
ist wohl eine Illusion an-zunehmen, dass der Kostendruck die von der Justiz verwalteten Bereiche 
mittelfristig verschont, denn wenn das Geld fehlt, werden eben die Gesetze zu Ungunsten der 
Bürger geändert und das bindet dann auch die Richter (vgl. Hartz IV). 

Zugestimmt werden kann allerdings durchaus der Forderung, dass wir am Assistenzge-danken 
ausgerichtete, unabhängige und auch mal sozialanwaltschaftlich agierende Bet-reuerinnen und 
Betreuer brauchen (a.a.O. 17).   

5.4.4. Kommunale Zuständigkeit wie im Verwaltungsverfahren

Bei diesem Modell würde man versuchen, das Betreuungsverfahren möglichst verwal-tungs-
mäßig zu organisieren. In den Fällen des § 1896 BGB wäre die zuständige Behör-de (z. B. Be-
treuungsbehörde) nicht nur Eingangs- und Ermittlungsinstanz, sondern wür-de auf Antrag oder 
von Amts wegen auch selbst den Betreuerinnen/Betreuern durch Beschluss bestellen. Nur für 
die Fälle der §§ 1903 bis 1905 bzw. 1906, 1907 BGB und für die Rechtsmittel würde das Gericht 
nach den Vorschriften des FamFG zuständig sein.

Für eine solche Verlagerung sprechen zunächst die obengenannten Prinzipien der größe-ren 
Sach- und Bürgernähe und das Subsidiaritätsprinzip. Der erwähnte Bund-Länder-Bericht 2003 
erwähnt dazu ausdrücklich die größere Effektivität der Aufgabenwahr-nehmung, die größere 
Fachkompetenz der Behörden, die bessere Möglichkeit zur Für-sorge und schließlich geringere 
Schwellenängste gegenüber Behörden im Vergleich zu Gerichten (a.a.O. 257 ff.). Die Behör-
denmitarbeiter verfügen typischerweise über be-sonderes sozialpädagogisches Diagnose- und 
Fachwissen und kennen die kommunalen Strukturen und Hilfemöglichkeiten besser. Sie können 
daher regelmäßig insbesondere auch betreuungsvermeidende soziale Angebote besser orga-
nisieren. Außergerichtliche Konliktlösungen sind zudem meist lexibler und können Einzelfällen 
besser gerecht werden (vgl. den Ansatz der Mediation, Northoff 1996, 126ff). 

Auch insoweit gelten aber natürlich die obigen Überlegungen zum Kostendruck in Be-hörden. Vor 
allem aber trifft das Modell auf rechtsstaatliche Bedenken und hat zudem ein Akzeptanzproblem. 
Es war dem gemäß auch in der erwähnten Bund-Länder-Kommission umstritten, teilweise wurde 
es begrüßt, teilweise abgelehnt (a.a.O., 169). Zwar diskutiert der Ansatz zutreffend für eine Reihe 
von Fallgruppen die Richterzu-ständigkeit, so, abgeleitet aus Art. 19 IV GG für die Fälle des § 1903 
BGB (Einwilli-gungsvorbehalt), § 1904 BGB (ärztliche Eingriffe) und § 1905 BGB (Sterilisation), 
ab-geleitet aus Art. 104 GG auch für die Fälle des § 1906 BGB (Unterbringung und ähnli-che 
Maßnahmen und Vorführungen) und § 1907 BGB (Aulösung der Wohnung) und abgeleitet aus 
Art. 92 GG auch für Beschwerdeentscheidungen. Doch wird in Bezug auf Art. 92 GG aus der 
Abgrenzung zwischen einer Verhaltensnorm und einer Beurtei-lungsnorm abgeleitet, dass die 
Entscheidung über eine Betreuung kein Akt der Recht-sprechung, sondern eine Verwaltungstä-
tigkeit sei. Das ist schon als solches zumindest problematisch und vernachlässigt zudem, dass 
eine Betreuungsentscheidung auch Art. 104 GG tangieren dürfte und damit dem Richtervorbehalt 
unterliegt. Art. 104 II GG verlangt unmissverständlich, dass über die Zulässigkeit und Fortdauer 
einer Freiheits-entziehung nur der Richter zu entscheiden hat, bei behördlichen Entscheidungen 
ist sei-ne Entscheidung unverzüglich herbeizuführen. Auch wäre ein rein verwaltungsmäßiges 
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Modell wohl systemfremd, da die Betreuung dem betreuungsgerichtlichen Arbeitsfeld näher liegt 
(vgl. auch Tänzer 2009, 103 ff., 158, der die Übertragung der Bestellung eines Betreuers an eine 
Behörde für grundgesetzwidrig hält). Auch dürften sich bei die-sem Modell erst recht Fragen 
der Gesetzgebungszuständigkeit aufwerfen, die eine Be-teiligung der Länder oder sogar eine 
Grundgesetzveränderung verlangen.

Fassen wir zusammen, so kommen vor allem Modell 1 und 2 in Betracht; Modell 3 trifft auf 
ernst zu nehmende verfassungsmäßige Bedenken und wird daher auch Akzep-tanzprobleme 
haben. Bei Modell 1 steht die rechtliche Betreuung im Vordergrund, bei Modell 2 der Hilfe- und 
Unterstützungsansatz. Für Modell 2 sprechen auch das Subsi-diaritätsprinzip sowie die größere 
Sach- und Bürgernähe; dabei sind aber die Rechts-treue der Verwaltung und die richterliche Zu-
ständigkeit zu beachten. Die Realisierung würde eine Gesetzesänderung unter Beteiligung von 
Bund, Ländern und Kommunen verlangen, das Konnexitätsprinzip wäre zu beachten. 

5.5. Erwachsenenhilfegesetz als ganzheitlicher Ansatz 

Das Modell der kommunalen Erstzuständigkeit ließe sich möglicherweise mit einer Ge-setzes-
änderung umsetzen, die sich vor allem auf die Neuregelung der Zuständigkeiten beschränkt. Die 
Komplexität der Einlussfaktoren und Stellschrauben für eine Betreu-ungsoptimierung durch 
Sozialleistungen legt allerdings einen weitergehenden Ansatz nahe. 

Die Idee eines Betreuungshilfegesetzes 

Die Idee eines Betreuungshilfegesetzes ist politisch schon von der SPD Abgeordneten Margot 
von Renesse Ende der 90er Jahre unter der Bezeichnung „von der justizförmi-gen zur sozialen 
Betreuung“ eingebracht worden (BT Drucksache 13/10301 vom 1.4.1998). Sie ist immer wieder 
an Vormundschaftsgerichtstagen thematisiert worden, so in einem wegweisenden Vortrag von 
Schulte, der in diesem Zusammenhang ein Al-tenhilfegesetz entwickelt (2005, 29 ff., 49) oder 
von Crefeld (29.10.2007, Temporary Internet File auf der Homepage des VGT, m.w.N.) und mit 
Schreiben des Vorsitzenden des VGT vom 12. November 2009 an die Bundesministerin der Justiz, 
Frau Leutheus-ser-Schnarrenberger: Um die Ziele des Betreuungsrechts verwirklichen zu kön-
nen, be-darf es einer sozialstaatlichen, insbesondere kommunalen Infrastruktur ... Aufgaben und 
Kompetenzen der kommunalen Behörden sind daher in einem Betreuungshilfegesetz zu regeln. 
Weitere Überlegungen dazu gibt es auch in der aktuellen Literatur (Tänzer 2009, 64).

Ein solches Gesetz könnte die Zuständigkeiten der Betreuungsbehörde, Leistungen im Betreu-
ungswesen, die Leistungserbringer, eine Fachkräfteklausel, Aufsichtsvorschriften und Daten-
schutzregelungen enthalten (vgl. Crefeld, a.a.O.; Tänzer 2009, 62 ff.) und ein verantwortungs-
kooperatives Betreuungsmanagement in Vernetzung mit anderen Akteu-ren regeln (Pitschas 
2001). 

Der Ansatz scheint nach den Ergebnissen der Leitfadeninterviews in der Praxis wenig bekannt 
zu sein. Wird er erläutert, stößt er ganz überwiegend auf wohlwollende Neu-gierde und grund-
legende Sympathie („reizvoller Gedanke“). Für eine solche Lösung sprechen die Prinzipien der 
größeren Sach- und Bürgernähe, der Subsidiarität rechtli-cher Betreuung gegenüber Hilfsange-
boten und wahrscheinlich auch das positive Ko-sten-Nutzen-Saldo, vorausgesetzt, das Prinzip 
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der Rechtsstaatlichkeit wird gewahrt. 

Erwachsenenhilfegesetz als zentrale Vorschrift 

Fügt man als weiteres Prinzip noch den Gedanken der ganzheitlichen Problemlösung hinzu, so 
liegt allerdings die Überlegung auf der Hand, analog dem Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und 
Jugendhilfegesetz) ein (über die Gruppe der alten Menschen und über die Betreuung hinausge-
hendes) Erwachsenenhilfegesetz (EHG) zu entwerfen, welches die Betreuungsoptimierung durch 
fördernde und helfende Sozialleistungen in den Vor-dergrund rückt, zerstreute Vorschriften zur 
Erwachsenenhilfe zusammenfügt und auch die Zuständigkeitsmodalitäten für Betreuungsver-
fahren neu organisiert. Das EHG könn-te auch als SGB XIII geführt werden. 
Daher wurde im Rahmen eines kleinen Forschungsprojekts an der Hochschule Neu-brandenburg 
im Jahre 2008 der Versuch unternommen, eine Skizze eines solchen Er-wachsenenhilfegesetzes 
zu entwerfen. 

Strukturelle Entscheidungen 

Das Gesetz würde einen Paradigmenwechsel bedeuten, weg von der rechtlichen Betreu-ung und 
Psychiatrisierung hin zu einem Konzept der Integration und Solidarität. Es soll-te eine stufenwei-
se und lexible, also verhältnismäßige, Reaktion ermöglichen, was nicht ausschließt, dass auch 
Stufen übersprungen werden können. Neben allgemeinen Förderangeboten sollten individuelle 
Hilfen, Genehmigungsregeln und Aufsichtsplich-ten, Notfallregelungen und Inobhutnahmen, 
Betreuung und Unterbringung geregelt werden. Bei einem solchen ganzheitlichen Förder- und 
Hilfekonzept sollten die heute verbreiteten gerichtlichen Interventionen zur ultima ratio werden 
und deutlich zurück-gehen.

Das Gesetz sollte mit seinem ganzheitlichen Ansatz die unübersichtliche Vorschriften-lage etwas 
bereinigen und andere Vorschriften z. B. zur häuslichen Plege, zum Heim-gesetz, zur Betreuung 
nach BGB und BtBG und nach den Gesetzen über Psychisch Kranke integrieren oder müsste, 
soweit dies wegen verbleibender Länderzuständigkeit rechtlich nicht möglich ist, zumindest den 
kontextualen Bezug zu ihnen herstellen. 

Die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen Betreuungsbehörde und Betreuungsge-richt könnte 
dem oben beschriebenen Modell 2 folgen. Die Kommune hätte also die Erstzuständigkeit, die 
oben beschriebenen Freiheitsbeschränkungen und Rechtsmittel-entscheidungen würden den 
Richtern vorbehalten. 

Eine Eingangsstelle, wie sie heute schon in zahlreichen Kommunen als Bürgerbüro vor-handen 
ist (vgl. dazu auch den Ansatz, bundesweit eine einheitliche Behördennummer 115 durchzuset-
zen), würde in einem Eingangsgespräch den Hilfebedarf vorklären und je nach interner Struktur 
beraten, weiterleiten und vermitteln oder kleinere Hilfen auch selbst umsetzen. 

Geht es um eine Betreuung, würde die Betreuungsbehörde zunächst die Möglichkeiten nach 
dem Erwachsenenhilfegesetz abprüfen und nur als ultima ratio nach dem oben beschriebenen 
2. Modell bei Gericht den Antrag auf Betreuung stellen.
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Gesetzgebungszuständigkeit 

Die Frage der Gesetzgebungszuständigkeit muss unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Föderalismusreform sorgfältig diskutiert werden, um eine grundgesetzkonforme Lösung zu er-
reichen (vgl. Art. 70 ff. GG). Tänzer hält bei seiner, an der Idee eines Be-treuungsgesetzes ange-
legten, Strukturreform die Länder für zuständig. 

Andererseits fällt die öffentliche Fürsorge (allerdings ohne das Heimrecht) nach Art 74 Absatz 1 
Nr. 7 unter die konkurrierende Gesetzgebung. Dafür hat der Bund nach Art 72 GG das vorrangige 
Gesetzgebungsrecht, insbesondere wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse im Bundesgebiet geboten ist. Das Bedürfnis nach einer bundeseinheitlichen Regelung 
liegt bei einer Analogie zum Sozialgesetzbuch nahe (vgl. auch Art 84 GG). 
Im Zweifel wäre es Aufgabe der Verfassungsrechtler und der Politik, hier unter Beteili-gung der 
Länder - notfalls nach dem Modell eines Bundeskriminalamtes als Länderzu-sammenschluss - 
einen gangbaren Weg zu inden.  

Mögliche Inhalte analog SGB VIII

In einem 1. Kapitel würden Allgemeine Grundlagen geregelt. Jeder hilfebedürftige Erwachsene, 
der außerstande ist, seine Angelegenheiten selbst zureichend wahrzuneh-men, hat ein Recht auf 
Beachtung seiner Würde, Fürsorge und Betreuung. Fürsorge und Betreuung sind die natürliche 
Aufgabe seiner Familie; ist diese dazu nicht in der Lage, obliegen diese Aufgaben der staatlichen 
Gemeinschaft. Weitere Regelungspunkte sind die möglichen Leistungen und die wahrzuneh-
menden Aufgaben, das Verhältnis von Freien Trägern zu Öffentlichen Trägern (Subsidiarität), 
das Beteiligungsrecht sowie das Wunsch- und Wahlrecht der Betroffenen, und das Verhältnis zu 
anderen Leistungen. 

In den nachfolgenden Kapiteln ständen die Leistungen im Vordergrund. Im 2. Kapitel werden 
die Förderungen beschrieben, die jedermann oder zumindest breiten Kreisen zu gewähren 
sind. Dazu gehören die allgemeinen Angebote der Erwachsenenförderung, die Förderung der 
Verbände wie Seniorenverbände, die besonderen Unterstützungen besonderer Gruppen wie z. 
B. Blinder, allgemeine Schutzvorschriften, die Förderung der Familien Hilfebedürftiger oder auch 
besonderer Wohnformen wie Heime oder Mehrgenerationenhäuser. Ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer sind besonders zu un-terstützen.  

Im 3. Kapitel wird die individuelle Hilfe geregelt, von der Beratung, über den manch-mal ge-
forderten (sozialrechtlichen) Beistand oder Budgetassistenten, die - auch Hilfe zur Selbsthilfe 
vermittelnde - Haushaltshilfe bis hin zu ambulanter Hilfe in einem ge-meinde-psychiatrischen 
Zentrum oder individuellen Unterbringungsformen, dazu gehö-ren in schwierigen Fällen auch 
Teamsitzungen und Hilfeplankonferenzen, bei denen z. B. Ärzte und Heimleiter hinzugezogen 
werden könnten. 

Die folgenden Kapitel regeln vornehmlich Schutzvorschriften. Das 4. Kapitel könnte also die 
Genehmigungsplichten für verantwortliche Tätigkeiten sowie insbesondere die Heimaufsicht 
regeln, auch das Qualitätsmanagement könnte hier seinen Platz in-den. 
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In einem 5. Kapitel könnte die Inobhutnahme für Erwachsene geregelt sein, das würde Not-
unterkünfte voraussetzen und ein ganzheitliches Konzept, welches über das Ab-schieben in 
Obdachloseneinrichtungen deutlich hinausginge und den Charakter gemein-depsychiatrischer 
Einrichtungen hätte. 

Das nächste Kapitel könnte die Betreuung regeln, die zentral bei der Betreuungsbehör-de der 
Kommune angesiedelt ist, und die entsprechend dem oben beschriebenen Modell zunächst alle 
Förder- und Hilfemaßnahmen ausschöpft und nur, wenn dies nicht mehr hilft, die Angelegenheit 
dem Gericht vorlegt, aber selbst für die weitere Unterstützung und Überwachung zuständig 
bleibt. 

Im nächsten Kapitel wären die noch weiter gehenden Maßnahmen wie die Unterbringung nach 
dem BGB und insbesondere die Gesetze über psychisch Kranke der Länder entweder als Bun-
desfassung zu integrieren oder aber zumindest wäre auf sie Bezug zu nehmen, sie sind der letzte 
Schritt in einem ganzheitlichen Konzept.

Die Schlusskapitel hätten dann Datenschutzvorschriften, Kostenbeteiligungen und Zustän-
digkeiten zu klären. 

Wegen der Einzelheiten wird auf den Entwurf eines EHB (Synopse) in Anlage 6 verwiesen. 

5.6. Zusammenfassung Struktur- und Sozialanalyse

Die Struktur- und Sozialanalyse dient der Aufdeckung und Analyse von strukturellen und sozialen 
Auffälligkeiten im Betreuungsverfahren. 

Beteiligtenzufriedenheit im Projekt

• Eine Untersuchung an realen Arbeitsplätzen hat stets auch die Bedürfnisse und Grenzen 
der Beteiligten im Blick zu behalten. 

• Das BEOPS-Projekt hat bei Justiz und Betreuten offenbar nicht zu rechtsstaatlichen Be-
einträchtigungen geführt. Doch wird hinsichtlich des Erforderlichkeitsprinzips eine the-
matische Sensibilisierung der Beteiligten beschrieben. 

• Seitens der Betreuungsbehörde wird auf den projektbedingten Mehraufwand, aber auch 
auf den Projektnutzen (u. a. durch mehr Personal) hingewiesen. 

Verfahrensbezogene Verbesserungsvorschläge 

• Im Vorfeld, aber auch im Betreuungsverfahren sollten die geeigneten Stellen über Vorsor-
gevollmachten und Patientenverfügungen aufklären. 

• Nach einer sehr weitgehenden (umstrittenen) Lösung könnte man im Familienrecht eine 
gesetzliche Vollmacht dahingehend schaffen, dass nicht getrennt lebende Ehe-leute und 
volljährige Kinder in Fällen des § 1986 BGB zur Vertretung befugt sind. 

• Die Wirksamkeit sozialarbeiterischer Interventionen hängt grundlegend von der regelmä-
ßigen Beteiligung der Betreuungsbehörde ab. 

• Eine qualiizierte Ausbildung, wie sie typischerweise bei Sozialarbeiterinnen und Sozialar-
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beitern zu erwarten ist, und eine durchdachte Auswahl von Betreuerinnen und Betreuern 
(evtl. nach einem Berufsregister) sind wichtige Bedingungen.

• Es scheint nicht wenige Fälle zu geben, bei denen Ärzte eine Betreuung beantragen in 
der Angst, ansonsten eine (nicht gerechtfertigte) Körperverletzung zu begehen. Insofern 
könnte in unklaren Fällen zunächst dem Krankenhaussozialdienst eine grö-ßere aufklä-
rende Rolle zukommen. Auch empiehlt sich die Bildung einer thema-tisch arbeitenden, 
interdisziplinären Arbeitsgruppe, in der über ethisch gut vertretba-re und vernünftige Lö-
sungsmodelle für die Herausforderungen der Praxis nachge-dacht wird.

• Nach den Anregungen aus den Leitfadeninterviews sollte vor der Entscheidung über die 
Einholung eines Sachverständigengutachtens zunächst die Stellungnahme der Betreu-
ungsbehörde abgewartet werden. 

• In den Interviews wird darauf hingewiesen, dass Verfahrenspleger/-innen meist nur eine 
formale Funktion ohne inhaltliche Bedeutung wahrnähmen. Auch wenn man die Einschal-
tung von Verfahrensplegern für rechtsstaatlich geboten hält, gibt es Sonderfälle, die von 
einer interdisziplinären Arbeitsgruppe zu diskutieren wären.

• Es ist sinnvoll, stets hinreichend ehrenamtliche Betreuerinnen/Betreuer vorzuhalten und 
insofern auch Betreuungsvereine und Betreuungsbehörden zu unterstützen. Familiäre und 
ehrenamtliche Betreuung haben aber angesichts der zunehmend komplexen Aufgaben 
und der mangelnden Kompetenz vieler Angehöriger ihre Grenzen. 

• Justiz und Betreuungsbehörde berichten übereinstimmend, dass Betreuungspläne nicht 
üblich sind. Hier ist zumindest für komplexere Fälle Optimierungspotential. 

• Die fachliche Begleitung und Aufsicht über die Arbeit der Betreuerinnen/Betreuer sollte 
neu durchdacht werden. Mittelfristig ist zu überlegen, ob nicht eine - fachlich kompetent 
besetzte - Betreuungsbehörde diese Aufgaben übernehmen könnte. 

Hilfebezogene Verbesserungsvorschläge

• Dazu gehört zunächst die sorgfältige und systematische Aufklärung über mögliche Hilfen. 
Dies sollte auch vereinheitlicht in der Akte dokumentiert werden. 

• Case-Management, Betreuungsplan, fallvergleichende Diskussionen und ein gutes Netz-
werk gehören zu den inzwischen klassischen Methoden der Sozialen Arbeit und sollten 
auch bei Betreuungen in geeigneter Weise Anwendung inden. 

• Es sollte stets ausgeschlossen werden, dass keine Fremdinstrumentalisierung des Be-
treuungsantrages durch „interessierte“ Dritte vorliegt. 

• In Krisensituationen sollte zunächst gelassen und professionell Hilfe vermittelt wer-den. 
Handelt es sich um Personen, die in eine geschützte Situation vermittelt werden können, 
lässt sich zumindest eine beruliche Betreuung häuig vermeiden. 

• Fälle mit leichterer oder mittlerer Demenz sind in vielen Fällen für eine familiäre oder sonst 
ehrenamtliche Betreuung geeignet.

• Bei geistigen Behinderungen ist meist eine Differenzierung nach der Schwere sinnvoll; 
leichte Fälle können von ehrenamtlichen Betreuerinnen/Betreuern übernommen werden.

• Bei psychiatrischen Erkrankungen ist ebenfalls zu differenzieren. Die immer wieder ein-
tretenden „gesunden“ Phasen machen eine Betreuung eigentlich nicht nötig. 

• Als problematisch werden Fälle von Suchterkrankungen beschrieben. Insbesondere bei 
jüngeren Suchtkranken bedarf es erfahrener, meist berulicher Betreuer. Gleiches gilt für 
die zunehmenden Doppeldiagnosen bei jungen Menschen (Suchterkrankung und Persön-
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lichkeitsstörung) sowie die Borderline-Fälle.
• Nicht nur im Projektraum, sondern auch in anderen Kommunen ist angesichts der schwie-

rigen Haushaltslage ein restriktiverer Umgang mit Sozialleistungen feststellbar. Damit 
steigt gerade für die Schwächeren das Risiko für Betreuungsfälle.  

• Budgetassistenten und Soziallotsen oder die Vertreterbestellung nach § 15 SGB X durch 
das Betreuungsgericht auch auf Antrag der Betreuungsbehörde, also ohne Er-suchen der 
Verwaltungsbehörde, könnten Abhilfe schaffen. 

• Kontaktarme, psychisch labile oder suchtgefährdete Bürger benötigen entsprechend ge-
schulte Sozialarbeiter/-innen als Ansprechpartner.

• Freie Träger sollten bei einfachen Fällen (Taschengeld) bereit und in der Lage sein, auch 
betreuerähnliche Aufgaben zu übernehmen.

• Kleinstrukturelle Veränderungen wie eine ausgeprägtere Gehstruktur der Sozialleistungs-
träger oder eine Vereinfachung der Antragsbürokratie oder geeignete Heim-plätze auch 
für Notfallsituationen würden helfen.

Kommunale Zuständigkeit als Verbesserung 

• Die Stärke des aktuellen Verfahrens ist seine Rechtsstaatlichkeit. Der juristisch ausge-
bildete Richter beherrscht die verfahrensrechtlichen Erfordernisse, entscheidet, weil nicht 
weisungsgebunden, ohne hierarchische Vorgaben und ist gegenüber Fi-nanzierungs-
problemen des Justizministeriums relativ immun. Der typische Richter ist aber weder 
hinsichtlich relevanter Krankheitsbilder noch im Hinblick auf alterna-tive Sozialleistungen 
ausgebildet. 

• Reformüberlegungen sollten zunächst die grundlegenden Prinzipien festlegen: Das Prinzip 
der Rechtsstaatlichkeit, das Prinzip der Subsidiarität, das Prinzip der mög-lichst großen 
Sach- und Bürgernähe, das Prinzip des Einklangs mit organisations-psychologischen 
Erkenntnissen, Beachtung der Föderalismusreform und das Prinzip der Konnexität.

• Betreuungsgericht und gerichtseigene Betreuungshilfe: Bei diesem alternativen Modell 
würde man dem Betreuungsgericht einen eigenen Sozialen Dienst in Form einer sozial-
arbeiterischen Betreuungshilfe zuordnen. Ein derartiges Modell ent-spricht den verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben. Es ist aus der Bewährungshilfe und der Führungsaufsicht 
bekannt und hat sich insofern durchaus bewährt. Die Einord-nung der Betreuung in ein 
juristisches Ambiente entspricht allerdings nur wenig dem Prinzip Sach- und Bürgernähe 
und dem Subsidiaritätsgedanken. 

• Kommunale Erstzuständigkeit, Entscheidung Betreuungsgericht: Bei diesem Modell 
würde die Betreuungsbehörde die zentrale Eingangsinstanz für alle Anre-gungen. Das 
Modell begegnet keinen größeren verfassungsrechtlichen Bedenken, da alle wesentlichen 
Entscheidungen beim Betreuungsgericht verbleiben. Für eine Ver-lagerung der zentralen 
Zuständigkeit auf die Kommune sprechen insbesondere auch die größere Sachnähe, 
die bessere Kenntnis vom Betreuungsbedarf, das größere so-ziale Netzwerk, die kürze-
ren Wege im Rathaus, die ausgeprägtere Bürgernähe, die Kompetenz für einen Hilfeplan 
und die geringere Bedrohlichkeit einer Behörde für Betreute. Es müssten aber geeignete 
Maßnahmen ergriffen werden, um einem even-tuellen Kostendruck in der Verwaltung 
gegensteuern zu können (Einordnung als Plichtaufgabe, einfacher Rechtsschutz, starke 
Betreuungsbehörden und Betreuerin-nen/Betreuer usw.).

• Kommunale Zuständigkeit wie im Verwaltungsverfahren: Bei diesem Modell würde 
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man versuchen, das Betreuungsverfahren insgesamt möglichst verwaltungs-mäßig zu 
organisieren. In den Fällen des § 1896 BGB wäre die zuständige Behörde (z. B. Betreu-
ungsbehörde) nicht nur Eingangs- und Ermittlungsinstanz, sondern würde auf Antrag oder 
von Amts wegen auch selbst die Betreuerin/den Betreuer durch Beschluss bestellen. Nur 
für die Fälle der §§ 1903 ff. BGB und für die Rechtsmittel würde das Gericht zuständig sein. 
Das Modell trifft aber wegen des Richtervorbehalts auf rechtsstaatliche Bedenken.

Ganzheitliche Lösung durch Erwachsenhilfegesetz

• Die Komplexität der Einlussfaktoren und Stellschrauben für eine Betreuungsopti-mierung 
durch Sozialleistungen legt allerdings einen weiter gehenden Ansatz nahe. 

• Die Idee eines Betreuungshilfegesetzes ist politisch schon von der SPD Abgeordne-ten 
Margot von Renesse Ende der 90er Jahre unter der Bezeichnung „von der justiz-förmigen 
zur sozialen Betreuung“ eingebracht worden. 

• Fügt man noch den Gedanken der ganzheitlichen Problemlösung hinzu, so liegt al-lerdings 
die Überlegung auf der Hand, analog dem Sozialgesetzbuch VIII ein Er-wachsenenhilfe-
gesetz (EHG) zu entwerfen.

• Die Hürden hinsichtlich der Gesetzgebungszuständigkeit sollten fachlich diskutiert und 
grundgesetzkonform genommen werden. Das Bedürfnis nach einer bundesein-heitlichen 
Regelung liegt bei einer Analogie zum Sozialgesetzbuch nahe. 

• Das Gesetz würde einen Paradigmenwechsel bedeuten, weg von der rechtlichen Betreu-
ung und Psychiatrisierung hin zu einem Konzept der Förderung und Hilfe sowie der Integra-
tion und Solidarität. Die Betreuungsbehörde würde zunächst die Möglichkeiten nach dem 
Erwachsenenhilfegesetz abprüfen und nur als ultima ratio nach dem oben beschriebenen 
2. Modell bei Gericht die Betreuung beantragen.

• Inhaltlich könnten in einem 1. Kapitel Allgemeine Grundlagen geregelt werden. Jeder hil-
febedürftige Erwachsene, der außerstande ist, seine Angelegenheiten selbst zureichend 
wahrzunehmen, hat ein Recht auf Beachtung seiner Würde, Fürsorge und Betreuung. 
Fürsorge und Betreuung sind die natürliche Aufgabe seiner Familie; ist diese dazu nicht in 
der Lage, obliegen diese Aufgaben der staatlichen Gemein-schaft. 

• Im 2. Kapitel werden die Förderungen beschrieben, die jedermann oder zumindest brei-
ten Kreisen zu gewähren sind, vom Seniorenverein bis zum Mehrgenerationen-haus. Im 
3. Kapitel wird die individuelle Hilfe geregelt, von der Beratung, über den Beistand, die 
Haushaltshilfe bis hin zu individuellen Unterbringungsformen. 

• Das 4. Kapitel könnte die Genehmigungsplichten für verantwortliche Tätigkeiten sowie 
insbesondere Aufsichtsfragen regeln oder zumindest darauf verweisen, auch das Quali-
tätsmanagement könnte hier seinen Platz inden. In einem 5. Kapitel könn-te die Inobhut-
nahme für Erwachsene geregelt sein, das würde Notunterkünfte vor-aussetzen und ein 
ganzheitliches Konzept, welches über das Abschieben in Obdach-loseneinrichtungen 
deutlich hinausginge. 

• Das nächste Kapitel könnte die Betreuung regeln, die zentral bei der Betreuungsbe-hörde 
der Kommune angesiedelt ist. 

• Im folgenden Kapitel wären die noch weiter gehenden Maßnahmen wie die Unter-bringung 
nach dem BGB und insbesondere die Gesetze über psychisch Kranke der Länder ent-
weder durch Bezugnahmen oder, wenn im Länderdiskurs konsensfähig, als bundesweite 
Fassung zu integrieren.
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6. Zusammenfassung der Projektergebnisse

6.1.  Projektidee und Projektverlauf

1. Nach Einführung des Betreuungsgesetzes ist die Zahl der Betreuungsfälle deutlich ge-
stiegen. Damit verbunden ist ein Anstieg der Ausgaben des Justizministeriums. Für diese 
Entwicklung lassen sich verschiedene Ursachen diskutieren. Strukturelle Faktoren wie 
der höhere Altersdurchschnitt und die größere individuelle Armut sind denkbar, lassen 
sich aber wohl nur gesamtgesellschaftlich beeinlussen. So rückte die Frage nach der 
Einhaltung des Erforderlichkeitsgrundsatzes in den Vordergrund. Das BEOPS-Projekt 
greift diese Problematik auf und befasst sich mit der Betreuungsoptimierung durch So-
zialleistungen. 

2. Projektbeteiligte sind das Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern als Auftrag-geber, 
die Landeshauptstadt Schwerin, insbesondere ihre Betreuungsbehörde, das Be-treu-
ungsgericht (damals noch: Vormundschaftsgericht) Schwerin sowie der wissen-schaftli-
che Begleiter als externer Sachverständiger. Projektbereich ist der Zuständig-keitsbereich 
der Betreuungsbehörde der Landeshauptstadt Schwerin. Untersuchungs-zeitraum waren 
die Jahre 2008 und 2009. 

3. Die Grundgesamtheit wurde in Untersuchungsgruppe und Kontrollgruppe aufgeteilt. Die 
an sich geplante hälftige Zuordnung der bisherigen Mitarbeiterinnen der Betreu-ungsbe-
hörde konnte allerdings aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht völlig erreicht wer-den. In 
der Untersuchungsgruppe wurden sozialarbeiterische Interventionen einer bei der Be-
treuungsbehörde zusätzlich angestellten (Teilzeit arbeitenden) Fachkraft und der ihr zu-
geordneten Mitarbeiterinnen wirksam. Dabei war zu beachten, dass es sich hier um eine 
Feldstudie handelt, bei der es nicht allein um die „reine wissenschaftliche Leh-re“ gehen 
kann, sondern bei der auch die rechtsstaatlichen und arbeitsrechtlichen Rah-menbedin-
gungen zu beachten sind. 

6.2.  Die Ergebnisse des Gruppenvergleichs 

Im Rahmen des BEOPS-Projektes wurden 2008 und 2009 mehr als 2000 Betreuungs-fälle, ge-
trennt nach Untersuchungsgruppe (mit um etwa 0,4-Stelle verstärkter sozialar-beiterischer In-
tervention) und Kontrollgruppe (ohne solche Verstärkung) untersucht. 

1. Die Anregungen für eine Betreuung stammen bei den neuen Eingängen zu rund 35% 
von Angehörigen, zu etwa 25% von medizinischen Einrichtungen und zu je etwa 10% von 
Heimen und freien Trägern. Als klinische Bilder werden vor allem Demenz (etwa 25%), geis-
tige Behinderungen (etwa 15%), Abhängigkeitserkrankungen (etwa 10%), Schizophrenien 
(etwa 10%) und Mischformen (etwa 25%) diagnostiziert. 

2. In etwa 10% der auswertbaren Fälle konnte durch eine neu installierte Vorsorgevollmacht 
geholfen werden. Die Vorsorgevollmacht wurde in der U-Gruppe tendenziell etwas häu-
iger genutzt. Der Umstand, dass bereits eine Betreuerin/ein Betreuer bestellt ist, steht 
einer solchen Vorsorgevollmacht nicht entgegen.

3. In der Stichprobe ließen sich Hilfen feststellen, die zu einer Vermeidung von Be-treuungen 
beitragen können. Dazu gehören insbesondere die Soziale Betreuung in Ple-geeinrich-
tungen (§ 11 SGB XI) und für Versicherte mit erheblichem allgemeinem Be-treuungsbedarf 
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in häuslicher Plege (§§ 45a ff. SGB XI), die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behin-
derungen nach §§ 53 - 60 SGB XII, die Hilfen für kranke Men-schen nach dem SGB V wie 
die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen (§§ 4, 11 SGB V), die häusliche 
Krankenplege (§ 37 SGB V) und soziotherapeutische Leistungen (§ 37a SGB V), die nach 
dem Landeskrankenhausgesetz MV anzubietende soziale Betreuung ( § 11 LKHG M-V) und 
die Hilfe bei besonderen sozialen Schwie-rigkeiten nach §§ 67 – 69 SGB XII. Tendenziell 
wurden die Hilfen in der U-Gruppe stärker genutzt. 

4. Einige Hilfen dürften nur in Ausnahmefällen eine Rolle spielen. So betrifft die Hilfe nach 
den §§ 41, 27 ff. SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe für junge Volljährige) grundsätzlich nur 
die Altersgruppe zwischen 18 und 21 Jahren. Die Unterstützung durch die Bewährungs-
hilfe (§ 56d StGB) und die strafvollzuglichen Hilfen zur Entlassung (§ 74 StVollzG) betreffen 
nur solche Betreute, die angesichts ganz erheblicher Straffäl-ligkeit zu einer Freiheitsstrafe 
verurteilt worden sind. 

5. Andere Hilfen konnten überraschenderweise nicht festgestellt werden. So ließen sich 
Maßnahmen der Eingliederung zur Arbeit und Leistungen nach §§ 15 SGB II, 35 IV SGB III, 
Hilfen in anderen Lebenslagen nach §§ 70 – 74 SGB XII wie die Hilfe zur Fortführung des 
Haushalts (§ 70 SGB XII) und die Altenhilfe (§ 71 SGB XII), die be-hördliche Bestellung von 
Verfahrensvertretern nach § 15 I 4 SGB X, Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch 
Kranke entsprechend dem im einschlägigen Gesetz geregelten Anspruch auf vorsorgende 
und nachgehende Hilfen (§ 4 PsychKG MV), Lei-stungen durch eine trägerübergreifende 
Servicestelle nach § 22 SGB IX oder auf Grund von Rahmenverträgen (§ 79 SGB XII) oder 
auf Grund anderer Vereinbarungen mit den Einrichtungen und Diensten (§§ 75 ff. SGB X) 
praktisch nicht feststellen. Die Projekt-gruppe kann sich insofern eine Reihe von Konstel-
lationen vorstellen, in denen derartige Angebote Betreuungen vermeiden oder zumindest 
aufschieben könnten.

6. Insgesamt gesehen zeigt sich über die Gruppen, dass es wie erwartet in der U-Gruppe 
weniger Betreuungsempfehlungen und mehr Anregungen für eine Betreuungsaufhe-
bung gegeben hat als in der K-Gruppe. Über die beiden Jahre wurde bei den Neuvorlagen 
von der U-Gruppe in rund 56% und in der K-Gruppe in rund 68% der Fälle die Empfehlung 
einer Betreuung ausgesprochen. Bei den Wiedervorlagen wurde von der U-Gruppe in etwa 
13% eine Aufhebung der Betreuung empfohlen, in der K-Gruppe in etwa 10%. 

7. Es zeigte sich über die Gruppen und Jahre, dass etwa 80% Normalverfahren und etwa 20% 
Eilverfahren sind. Zur Beteiligung der Verfahrenspleger können angesichts der insofern 
teilweise unklaren Akten keine besonders belastbaren Angaben gemacht wer-den. Es 
kann aber vermutet werden, dass Verfahrenspleger/-innen in gut 10% der Fälle beteiligt 
waren. In den Jahren 2008 und 2009 wurden über beide Gruppen gesehen in gut 40% 
der Fälle Sachverständigengutachten und in knapp 60% der Fälle ärztliche Zeugnisse 
vorgelegt bzw. eingeholt. Zwischen U-Gruppe und K-Gruppe lassen sich insofern keine 
belastbaren Unterschiede feststellen, was auch daran liegen dürfte, dass die Einholung 
eines Gutachtens meist zeitgleich mit der Einholung der Stellungnahme der Betreuungs-
behörde erfolgt, so dass Interventionen der U-Gruppe darauf keine Aus-wirkungen hatten. 

8. Auch bei den Gerichtsentscheidungen gab es in der U-Gruppe weniger Betreu-
ungsempfehlungen und mehr Anregungen für eine Betreuungsaufhebung als in der 
K-Gruppe. Der Unterschied beläuft sich bei Neuvorlagen (Erstbestellung) auf etwa 7% und 
bei Wiedervorlagen (Aufhebung) auf rund 4%.

9. Über die Gruppen und Jahre hinweg wurden in der Stichprobe in etwa 40% der Fälle beruf-
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liche Betreuerinnen/Betreuer und in etwa 60% der Fälle ehrenamtliche Betreue-rinnen/
Betreuer eingesetzt. Dabei zeigt sich eine Tendenz dahingehend, dass in der U-Gruppe 
etwas weniger Berufs- bzw. Vereinsbetreuer und etwas mehr Familienangehöri-ge und 
andere Ehrenamtliche eingesetzt werden als in der K-Gruppe. Mehr Soziale Ar-beit führte 
aber bei Neuvorlagen hinsichtlich der entschiedenen Fälle nicht zu einer grö-ßeren Ver-
schiebung von berulichen zu ehrenamtlichen Betreuungen.

10. Insgesamt gesehen wird über die Jahre und Gruppen hinweg in etwa 75% der Fälle 
die Betreuung zur Gesundheitssorge eingerichtet. Die Gesundheitssorge ist damit das 
quantitativ wichtigste Aufgabenfeld. In gut 60% der Fälle wird die Betreuung zur Auf-
enthaltsbestimmung eingerichtet, in gut 50% der Fälle die Betreuung zur Vermögens-
sorge, in gut 35% der Fälle die Betreuung in Wohnungsangelegenheiten. Die Betreuun-gen 
in Wohnungsangelegenheiten und mit dem Ziel der Vertretung gegenüber Behör-den, 
Körperschaften und Gerichten scheinen aber zuzunehmen. Bedeutsame Unter-schiede 
zwischen der U- und der K-Gruppe sind nicht zu erkennen.

11. Zum Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 BGB und zu Genehmigungen des Betreu-
ungsgerichts hinsichtlich der Einwilligung der Betreuerin/des Betreuers bei gefährlichen 
ärztlichen Eingriffen und bei einer Sterilisation (§§ 1904 und 1905 BGB) lassen sich keine 
verlässlichen Angaben machen. Es kann aber vermutet werden, dass derartige Entschei-
dungen eher selten sind.

12. Genehmigungen des Betreuungsgerichts zu Unterbringungen nach den §§ 1906 I, II und 
IV BGB kamen 2008 in etwa 14% und 2009 in etwa 12% der Fälle vor. Die Unter-schiede 
zwischen U-Gruppe und K-Gruppe sind im Durchschnitt der Jahre nicht auffäl-lig. Mög-
licherweise gibt es real ein Dunkelfeld. 

6.3.  Analyse der Kostenunterschiede

1. Kostenvergleich U-Gruppe und K-Gruppe. Besonders aussagekräftig sind insofern die 
angefallenen Kosten, also diejenigen Vergütungen bzw. Entschädigungen, die das Tätig-
werden in den Jahren 2008 und 2009 betreffen, gleich, ob sie im entsprechenden Jahr 
oder erst später abgerechnet werden. Die Daten zeigen im Jahre 2008 für die U-Gruppe bei 
den Betreuerkosten Minderausgaben von rund 32 € / Fall und für 2009 Minderausgaben 
von rund 37 € / Fall, gemittelt also gut 34 € / Fall. Rechnet man diese hoch, so ergibt sich 
gemittelt für die Untersuchungsstichprobe eine Ersparnis von 15.000 € / Jahr und für die 
Gesamtstichprobe von etwa 30.000 € / Jahr.

2. Hinzu kommen dürften weitere Ersparnisse, die sich aber nicht genau berechnen lassen. 
Nur etwa 64% der Neueingänge sind seitens des Gerichts überhaupt der BB vor-gelegt 
worden, wären alle vorgelegt worden, so hätte sich wahrscheinlich weiteres Po-tential ge-
zeigt. Hinzukommen dürften Einsparungen bei den Verfahrenspleger/n/innen, jedenfalls 
soweit es bereits im Vorfeld gelingt, eine Betreuung zu vermeiden. Einspa-rungen bei den 
Sachverständigenkosten sollten zumindest dann möglich sein, wenn die Gutachten erst 
nach einer Stellungnahme der Betreuungsbehörde eingeholt würden. Weniger Betreuun-
gen sollten auch zu einer Entlastung des Gerichts führen.

3. Diskutiert werden kann, ob nicht durch die Interventionen eine „Verlagerung“ der Kosten 
auf die Kommune stattgefunden hat. Eine Reihe von Interventionen wie z. B. die Vorsor-
gevollmacht oder Änderungen in Krankenhäusern und Plegeeinrichtungen tangieren die 
Kommune typischerweise nicht. Bei Plichtaufgaben sollte die Kommune ebenfalls nicht 
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benachteiligt sein, weil sie ohnehin zu rechtstreuem Verhalten und zur Gewährung von 
Leistungen verplichtet ist. Anders kann es bei Ermessensentscheidun-gen sein. Wahr-
scheinlich wäre diese Leistungserbringung aber auch dann eingefordert worden, wenn 
eine Betreuerin/ein Betreuer bestellt worden wäre.

4. Wie nachhaltig die sozialen Interventionen sind, lässt sich anhand der Daten nur schätzen. 
Geht man davon aus, dass die Betreuung durchschnittlich um 2 Jahre verzö-gert werden 
würde, so würde sich der Einsparbetrag verdoppeln.

5. Der Anteil der Mittellosen wird anhand der Daten auf rund 72% über alle Verfah-rensarten 
angenommen. Bezogen auf Mittellose ergibt sich danach eine Ersparnis von etwa 11.000 
€ / Jahr in der U-Gruppe und von 22.000 € / Jahr in der Gesamtstichprobe.

6. Vergleicht man für die U-Gruppe und die K-Gruppe die im Jahre 2009 abgerechne-ten 
Kosten miteinander, so ergibt sich hinsichtlich der durchschnittlichen Kosten / Fall in der 
U-Gruppe ein um 34 € geringerer Wert. Dieser Betrag liegt nahe bei den Daten, die sich 
bei den angefallenen Kosten gezeigt haben und bestätigt damit deren Ergebnis.

7. Auch die Hochrechnung der Kosten auf der Basis der in der U- und K-Gruppe unter-schied-
lichen Betreuungszahlen brachte bezogen auf Mittellose mit einem Einsparvolu-men von 
etwa 11.500 € / Jahr in der U-Gruppe und rund 23.000 € / Jahr in der Gesamt-stichprobe 
ähnliche Ergebnisse. 

8. Traditionell werden auch immer wieder Jahres- und Kostenvergleiche auf Landes-
ebene herangezogen. Die Aussagekraft dieser Zahlen für die Projektfragen ist allerdings 
begrenzt. Die Angaben beziehen sich auf abgerechnete Kosten und damit auf Entwick-
lungen vorhergehender Jahre. Die Kosten beziehen sich zudem auf das ganze Land und 
unterliegen damit zahlreichen externen Einlussfaktoren, die regional und zeitlich unter-
schiedlich sein können und sich auch wechselseitig beeinlussen dürften. 

9. Es kann vermutet werden, dass es insofern ein Stadt-Land-Gefälle gibt. Wahr-scheinlich 
gibt es auf dem Land einen intensiveren familiären Zusammenhalt. Auch ist es bekannt, 
dass Menschen, die bisher im ländlichen Umland lebten, zu Behandlungen in Schweriner 
Kliniken gehen und sich dann dort einen neuen Lebensmittelpunkt su-chen. 

10. An Personal- und Sachkosten sind bezogen auf den (für sozialarbeiterische Tätigkeit 
anzurechnenden) 0,4-Stellenanteil der Fachkraft jährlich rund 20.000 € angefallen. Aus 
arbeitsrechtlichen Gründen war die Untersuchungsgruppe aber mit einem um 0,3 gerin-
geren Stellenanteil besetzt, bei ihr sind also in der Grundzusammensetzung geschätzt 
15.000 € / Jahr weniger aufgewandt worden. Im Ergebnis ist also in der U-Gruppe nur ein 
Betrag von 5.000 € / Jahr mehr aufgewandt worden. 

11. Der Mehraufwand in der U-Gruppe von 5.000 € / Jahr ist geringer als die Ersparnis-se 
in der U-Gruppe von 11.000 € / Jahr. Selbst bei konservativer Schätzung zahlt sich der 
Einsatz von Sozialer Arbeit schon im ersten Jahr mehr als aus. 

12. Eine Gewinnbeteiligung der Stadt muss aber entfallen, da sich beim Vergleich der Erspar-
nisse mit den gesamten Projektkosten kein Überschuss feststellen lässt. 

6.4.  Ergebnisse der Leitfadeninterviews

1. Die Betreuungsbehörde wird allseits als eine gute Koordinierungsstelle beschrieben, 
die insbesondere auch am Betreuten näher dran ist. Sie ist aus Sicht der Justiz praktisch 
unverzichtbar bei Erstbetreuungen und Aufhebungen ohne Arzt. Die Berichtsinhalte sollen 
zur aufgeworfenen Frage Stellung nehmen, die Sozialdaten enthalten, Problemla-gen der 
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zu Betreuenden aufnehmen und dazu aussagekräftig sein.
2. Zur fachlichen Befähigung der (berulichen) Betreuer/-innen wird ein zusammen-

wachsendes Berufsbild gewünscht, welches durch rechtliches, medizinisches und päd-
agogisches Wissen sowie durch Empathie, aber auch Frustrationstoleranz und nicht 
zu-letzt durch Kooperationsfähigkeit gekennzeichnet ist. Diese Voraussetzungen erfül-
len typischerweise Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Der Einsatz ehrenamtlicher 
Betreuer/-innen indet seine Grenzen in den Fällen, in denen Angehörige sich überla-stet 
fühlen oder wenn die Angehörigen in einem belasteten System ein Teil des Pro-blems sind. 
Betreuungsplan, Case-Management und Netzwerke würden der Arbeit hel-fen.

3. Die Beteiligung von Sachverständigen (SV) wird vor allem in Neufällen als not-wendig 
und hilfreich angesehen. Die Notwendigkeit von Verfahrensplegern wird rechtsstaatlich 
gesehen akzeptiert, in konkreten Einzelfällen scheint sie aber Manchen angesichts einer 
ernst genommenen Kontrollfunktion des Richters nicht notwendig.

4. Gefragt nach Verbesserungen im Betreuungsverfahren kommt der Vorschlag, die Ge-
setzeslage zu vereinfachen und Unklarheiten bei Rechnungslegungen zu klären. Kon-
kret wünschen Betreuungsbehörde und Betreuerinnen/Betreuer mehr alternative, sozial 
stützende Angebote, mehr Selbsthilfegruppen, eine bessere Vernetzung, Hilfepla-nung. 
Die Betreuten wünschen sich mehr geschulte Ansprechpartner, evtl. reiche eine lexible 
Betreuung nur in Krisenzeiten. Die Netzwerkvertreter betonen das Informati-onsbedürfnis 
und wünschen sich regelmäßige Einbeziehung.

5. Der Ansatz von BEOPS, die Fürsorge für evtl. zu Betreuende durch ein verbessertes Ange-
bot an Sozialleistungen zu optimieren und damit die Zahl der Betreuungen zu ver-ringern, 
wird von praktisch allen Befragten begrüßt. Seitens der unmittelbar betroffenen Betreu-
ungsbehörde werden die neuen Blickweisen, die inzwischen erfolgten Fortbil-dungen, 
das größere Wissen, die ganzheitlichere Betrachtung, das neue Netzwerk und die in der 
Untersuchungsgruppe vorhandene Zeit geschätzt.

6. Ganz allgemein würde eine stärkere Zuordnung des Betreuungsverfahrens zur Kom-
mune wahrscheinlich wohlwollend angenommen. Dafür sprächen die größere Sachnähe, 
das größere Netzwerk, die Bürgernähe, die bessere Kenntnis vom Betreu-ungsbedarf, die 
Kompetenz für einen Hilfeplan, die kürzeren Wege und die geringere Bedrohlichkeit einer 
Behörde für Betreute. Das Verfahren müsse aber rechtsstaatlich einwandfrei organisiert 
sein. Als Problem wird vor allem die schlechte Haushaltslage der Kommunen angeführt. 

7. Die Idee, durch ein breit angelegtes „Erwachsenenhilfegesetz“ den Hilfegedanken zu 
stärken, ist wenig bekannt, wird sie erläutert, stößt sie ganz überwiegend auf wohl-wollen-
de Neugierde und grundlegende Sympathie. Als Vorteile eines solchen Gesetzes werden 
gesehen, dass es in einem einheitlichen Ansatz Menschen und Verfahren besser integrie-
ren könne und mehr Differenzierung und mehr Grautöne ermögliche. 

8. Der Annahme, dass Soziale Arbeit zu Kosteneinsparungen im von ihr bearbei-teten 
Bereich führe und dass die Höhe der Einsparungen - bis zu einer Sättigungs-grenze - im 
Zusammenhang mit dem Umfang der eingesetzten Sozialarbeit stehe, wird seitens der 
Betreuungsbehörde und der Betreuer/-innen zugestimmt. Auch die meisten anderen Er-
gebnisse der (seinerzeit vorliegenden) Untersuchung 2008 werden nachvoll-zogen.

9. Praktisch alle Befragten nehmen an, dass (mehr) Soziale Arbeit eher Mittellosen (Unver-
mögenden) zu Gute kommt. Vermögende würden sich wohl im Vorfeld außerbe-hördliche 
Hilfen suchen und gar nicht erst in das Betreuungsverfahren eintreten.

10. Die Frage nach der Nachhaltigkeit sozialer Interventionen kann auch mit dem Sachver-
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stand der Betreuungsbehörde und der Betreuerinnen/Betreuer nicht befriedigend geklärt 
werden. Fälle der Vorsorgevollmacht und des dauerhaften Krisenmanagements könnten 
länger nachhalten, Fälle der Suchtbearbeitung könnten schon vor Ablauf der Jahresfrist 
wegen Rückfalls zur neuen Diskussion führen.

11. Die Frage, ob (mehr) Soziale Arbeit bei bestimmten Fallgruppen efizienter ist als bei 
anderen, wird ganz allgemein bejaht und es werden zahlreiche Hinweise unter-breitet (s. 
u. V 4.). 

6.5.  Struktur- und Sozialanalyse

1. Die Beteiligtenzufriedenheit im Projekt war durchweg gut, wenn man einmal von Einzel-
kritiken Freier Träger absieht. Es wird mehrfach hinsichtlich des Erforderlich-keitsprinzips 
eine thematische Sensibilisierung der Beteiligten beschrieben.

2. Als strukturelle Verbesserungsvorschläge werden mehr Vorsorgevollmachten und 
Patientenverfügungen, eine regelmäßigere Beteiligung der Betreuungsbehörde, ein ein-
heitliches Berufsbild, eine qualiizierte Ausbildung, eine durchdachte Betreuerauswahl, 
eine angemessene Aufsicht, klarere Regeln für Ärzte hinsichtlich der mutmaßlichen Ein-
willigung, die Einholung eines Sachverständigengutachtens erst nach Stellungnahme der 
Betreuungsbehörde, die Werbung ehrenamtlicher Betreuerinnen/Betreuer und die häui-
gere Anforderung von Betreuungsplänen vorgeschlagen.

3. Ein verbessertes Angebot an Sozialeistungen würde Betreuungen vermeiden hel-fen; 
nicht nur im Projektraum, sondern auch in anderen Kommunen sind aber angesichts der 
schwierigen Haushaltslage gegenläuige Entwicklungen feststellbar. Auch Bürokra-tie-
abbau und verbesserte Kommunikation mit schwierigen Bürgern sind erforderlich. Case-
Management und Betreuungsnetzwerk sowie eine systematische Hilfenerhebung bei der 
Betreuungsbehörde oder auch bei Gericht werden empfohlen. 

4. Betreuungsoptimierung sollte auch durch speziischere Fallbearbeitung möglich sein. 
Erfolgreiches Krisenmanagement und Eingliederungshilfen nach den §§ 53 und 54 sowie 
§ 67 SGB XII, insbesondere bei Beteiligung Freier Träger, werden als besonders erfolgver-
sprechend genannt. Bei geistigen Behinderungen und psychiatrischen Erkran-kungen ist 
zu differenzieren. Als problematisch werden Fälle von Suchterkrankungen und Borderline-
Fälle beschrieben.

5. Die derzeitige Zuordnung der Betreuung zur Justiz sollte durchdacht werden. Die 
Stärke des aktuellen Verfahrens ist seine Rechtsstaatlichkeit. Der juristisch ausge-bildete 
Richter beherrscht die verfahrensrechtlichen Erfordernisse, entscheidet, weil nicht wei-
sungsgebunden, ohne hierarchische Vorgaben und ist gegenüber Finanzie-rungsproble-
men des Justizministeriums relativ immun. Der typische Richter ist aber weder hinsichtlich 
relevanter Krankheitsbilder noch im Hinblick auf alternative Sozial-leistungen ausgebildet.

6. Eine Verbesserung könnte darin bestehen, dem Betreuungsgericht einen eigenen Sozi-
alen Dienst in Form einer sozialarbeiterischen Betreuungshilfe zuordnen. Ein der-artiges 
Modell ist z. B. aus der Bewährungshilfe bekannt und hat sich insofern durchaus bewährt. 
Die Einordnung der Betreuung in ein juristisches Ambiente entspricht aller-dings nur wenig 
dem Prinzip der Subsidiarität und der Bürgernähe. 

7. Beim Modell einer verstärkten kommunalen Zuständigkeit würde der Betreuungs-behör-
de als zentraler Eingangsinstanz für alle Anregungen eine Steuerungs- und Filter-funktion 
zukommen. Für eine Verlagerung der zentralen Zuständigkeit auf die Kommu-ne sprechen 
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insbesondere auch die größere Sachnähe, die bessere Kenntnis vom Betreu-ungsbedarf, 
das größere soziale Netzwerk, die kürzeren Wege im Rathaus, die ausge-prägtere Bürger-
nähe, die Kompetenz für einen Hilfeplan und die geringere Bedrohlich-keit einer Behörde 
für Betreute. Das Modell begegnet keinen größeren verfassungs-rechtlichen Bedenken.

8. Wichtig wäre es, insofern die notwendige soziale Infrastruktur sicherzustellen. Dazu ist 
politisch bereits Ende der 90er Jahre unter der Übe rschrift „von der justizförmigen zur so-
zialen Betreuung“ die Idee eines Betreuungshilfegesetzes eingebracht und nach-folgend 
in der Wissenschaft auch vielfach diskutiert worden. 

9. Besonders effektiv wäre wohl eine ganzheitliche Problembearbeitung. Ein analog dem 
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) entworfenes Erwachsenenhilfegesetz (EHG) 
würde einen Paradigmenwechsel bedeuten, weg von der rechtlichen Betreuung und 
Psychiatrisierung hin zu einem Konzept der Förderung und Hilfe sowie der Inklusi-on 
und Solidarität. Das Gesetz sollte mit seinem ganzheitlichen Ansatz auch die unüber-
sichtliche Vorschriftenlage bereinigen. Eine Eingangsstelle ähnlich einem Bürgerbüro 
würde in einem Eingangsgespräch grob den Hilfebedarf klären und weiter vermitteln. Die 
Betreuungsbehörde würde dann nach dem oben beschriebenen Modell der kommunalen 
Erstzuständigkeit die Möglichkeiten nach dem Erwachsenenhilfegesetz abprüfen und nur 
als ultima ratio bei Gericht den Antrag auf Betreuung stellen.
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